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Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit gilt der Notwendigkeit und Geeignetheit der 
Vergabe von Finanzzuweisungen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union. Es wird der Frage nachgegangen, welche Wohlfahrtseffekte durch ein 
europäisches Finanzausgleichsystem ausgelöst werden. Da der europäische 
Integrationsprozeß vielgestaltigen Einfluß auf die sozio-ökonomischen Lebenslagen 
der Bevölkerung nimmt, wird ein Referenzrahmen entworfen, der es erlaubt, über 
ökonomische Kriterien hinaus auch sozio-kulturelle, rechtliche und politische 
Abwägungskalküle zur Bewertung der Finanzzuweisungen heranzuziehen. Die 
Untersuchung verdeutlicht, daß es berechtigte Argumente für einen europäischen 
Finanzausgleich gibt. Es zeigt sich aber auch, daß Fehlentwicklungen nicht 
auszuschließen sind. Ein Urteil über die Wohlfahrtseffekte der Finanzzuweisungen 
erfordert daher eine differenzierte (Einzelfall-)Analyse.
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I Einführung 

1-1 Problemstellung 

„Die souveränen Nationen der Vergangenheit sind nicht mehr der Rahmen, in dem sich 

die Probleme der Gegenwart lösen lassen. Und die Gemeinschaft selbst ist nur eine 

Etappe auf dem Weg zu Organisationsformen der Welt von morgen."1 

Die Europäische Union (EU) befindet sich in einem Integrationsprozeß in Richtung einer 

wirtschaftlichen, sozialen und politischen Gemeinschaft. Die EU kann in dieser Hinsicht als 

ein System dynamischer Institutionen charakterisiert werden. Es entsteht ein neuartiges staat-

liches Gebilde sui-generis,2 das bereits heute über eine europäische Föderation (Staatenbund) 

hinausgeht und sich längerfristig zu einem föderativen Staat (Bundesstaat) entwickeln könnte. 

Dieser Prozeß wurde im Anschluß an den Zweiten Weltkrieg durch eine bewußte politische 

Entscheidung der verantwortlichen Entscheidungsträger ausgelöst. Der zukünftige Verlauf 

dieses Integrationsprozesses kann jedoch nur sehr eingeschränkt vorhergesagt werden, da er 

von einer Reihe politischer, historischer, sozio-kultureller und ökonomischer Faktoren ab-

hängt, die sich einer zielgerichteten Gestaltung mittels der vorhandenen staatlichen Hand-

lungsparameter in unterschiedlich starkem Maße entziehen.3 Zudem sind die wesentlichen 

Ziele der europäischen Integration keineswegs eindeutig und endgültig bestimmt, sondern 

weiterhin Gegenstand kontroverser Diskussionen innerhalb der und zwischen den Mitglied-

staaten der EU.4 Die Auswahl der (wirtschafts)politischen Instrumente ist regelmäßig von 

lebhaften Auseinandersetzungen bezüglich der Geeignetheit alternativer Maßnahmen zwi-

schen politisch Verantwortlichen und Wissenschaftlern geprägt.5 

Zur gleichen Zeit bestehen beträchtliche räumliche Disparitäten innerhalb der EU. Die Ge-

meinschaft stellt kein homogenes Gebiet dar. Es existieren bedeutende Unterschiede im Hin-

blick auf globale und strukturelle Indikatoren, die die sozio-ökonomischen Lebensbedingun-

gen der einzelnen Mitgliedstaaten bestimmen. Hierzu gehören bspw. reales Einkommen, rea-

les Sozialprodukt, Arbeitslosenrate, Sozialleistungen, sektorale Produktionsstruktur und öf-

fentliche Infrastruktur. Diese Heterogenität „der räumlichen Verteilung von Lebenslagen"6 

1 Monnet ( 1988), S. 662. 
2 So bspw. Bieh//Mans ( 1995), S. 251. 
3 Vgl. Butterwegge ( 1993); Schmitt er ( 1995). 
4 Vgl. Schuppert (1994); Hrbek (1997a). 
' Vgl. bspw. Siebert/Koop (1993); Grüske/Wa/thes (1994); Prisching (1996), S. 58 ff. 
6 Schulz-Nieswandt (1996), S. 199; Fn 43. 
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steht in einer engen wechselseitigen Verbindung zur Fortentwicklung der europäischen Eini-

gung, da sie das Ausmaß der im Integrationsprozeß auftretenden Probleme immens erhöht und 

deren konsensorientierte Lösung wesentlich erschwert. 7 

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Untersuchung mit der Gewährung 

zwischenstaatlicher Finanzzuweisungen (FZ) innerhalb der EU. Die Redistribution finanziel-

ler Ressourcen zwischen Gebietskörperschaften (GKS) als Ausdruck eines Finanzausgleichs 

im engen Sinne8 ist ein zentraler Forschungsgegenstand der Finanzwissenschaft. Die ökono-

mische Theorie des Föderalismus stellt den traditionellen wohlfahrtstheoretischen Ausgangs-

punkt normativer Überlegungen zu einer optimalen Gestaltung zwischenstaatlicher FZ aus 

(rein) ökonomischer Sicht dar.9 Bereits die Beschreibung des europäischen Integrationspro-

zesses läßt jedoch die „Komplexität und strukturelle Unbestimmtheit"10 des Untersuchungs-

gegenstandes erkennen, der die traditionelle Föderalismusanalyse nur sehr eingeschränkt ge-

recht werden kann. Der rein ökonomische Ansatzpunkt führt zu einer Begrenzung des Gegen-

standsbereichs, da er eine Reihe problemrelevanter Größen nicht abbildet. 11 Eine integrierende 

Theorie des Finanzausgleichs, die in systemischer Sichtweise sowohl ökonomische als auch 

politische, historische und sozio-kulturelle Aspekte des Analyseobjektes berücksichtigt und 

den dynamischen, prozeßhaften Charakter des Problembereiches in geeigneter Weise abbildet, 

existiert jedoch nicht. Den Anspruch, eine solche umfassende Theorie entwickeln zu können 

erhebt auch diese Arbeit nicht. Allerdings wird der Versuch unternommen, den traditionellen 

wohlfahrtstheoretischen Toeorieansatz um- bzw. auszubauen und durch weitere eigenständige 

Theorieansätze so zu ergänzen, daß zusätzliche erklärende Variablen in der Untersuchung 

Berücksichtigung finden. Diese Vorgehensweise soll einen Beitrag zu einer integrierenden 

(interdisziplinären) Sichtweise des ausgewählten Themenbereiches leisten, in der sowohl den 

außerökonomischen Aspekten als auch den Akteuren und rechtlich-organisatorischen Rah-

menbedingungen diejenige Beachtung geschenkt wird, die sie in der Realität für den Prozeß 

der Vergabe von FZ besitzen. hn Rahmen dieser Arbeit ist diese Schwerpunktsetzung ele-

mentar, da jederzeit der Bezug zur konkreten Situation innerhalb der EU erhalten bleiben soll. 

Entsprechend dieses Untersuchungszieles wird eine Synthese von theoretischer und empiri-

scher Analyse angestrebt. Konkret will die Arbeit einen wissenschaftlichen Beitrag zur Be-

antwortung zweier Fragen leisten: 

7 Vgl. Schulz-Nieswandt (1996), S. 199 ff. 
' Vgl. zu diesem Begriff Abschnitt 1-2 dieser Arbeit. 
9 Vgl. hierzu die grundlegenden Standardwerke von Musgrave (1959) und Oates (1972). 
10 Abromeit (1997), S. 208. 
11 Vgl. bspw. die sehr viel stärkere Kritik bei Reuter (1994), S. 29 ff. 
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• Welche Notwendigkeit besteht innerhalb der EU zur Einrichtung eines Finanzausgleichsy-

stems (im engen Sinne) zwischen den Mitgliedstaaten? 

Welche Ausgestaltung sollen die einzelnen zwischenstaatlichen FZ haben, um dem Inte-

grationsprozeß sowie den relevanten Zielen der EU bestmöglich zu entsprechen und die 

Einrichtung eines rationalen Gesamtsystems der FZ zu ermöglichen? 

Die Arbeit versteht sich damit als ein Beitrag zu einer Theorie des zwischenstaatlichen Fi-

nanzausgleiches unter besonderer Berücksichtigung des europäischen Einigungsprozesses. 

1-2 Definitionen und Abgrenzungen 

Der Begriff „Finanzausgleich"12 kann in unterschiedlich weiter Fassung abgegrenzt werden. 

Der „Finanzausgleich im weiten Sinne" bezieht sich auf die Gesamtheit der Finanzbeziehun-

gen zwischen den GKS eines Staates. Die Regelungen umfassen dann die Verteilung sowohl 

der Aufgaben als auch der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Ausgaben und Einnahmen 

auf die vorhandenen Jurisdiktionen des föderativen oder konföderalen Staates. 13 Unter dem 

,,Finanzausgleich im engen Sinne" versteht man die Gestaltung der Ausgleichszahlungen zwi-

schen den GKS im Anschluß an die vorgegebene, originäre Aufgaben- und Einnahmenvertei-

lung. Diese Ausgleichszahlungen stellen einseitige Geldströme zwischen den GKS dar, die als 

zwischenstaatliche Finanzzuweisungen bezeichnet werden.14 Es erfolgt eine Analyse der se-

kundären Verteilung der staatlichen Einnahmen. Die Gesamtheit dieser ergänzenden Maß-

nahmen bildet das Finanzausgleichsystem im engen Sinne, das eingerichtet wird, um „Unzu-

länglichkeiten der Aufgabenverteilung oder der originären Einnahmenverteilung zu beseiti-

gen."15 Dieses System steht im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit. Folglich beziehen sich 

die weiteren Ausführungen stets auf den Finanzausgleich im engen Sinne, sofern nicht geson-

dert auf die weite Begriffsfassung hingewiesen wird. 16 

12 Vgl. zu den folgenden Abgrenzungen Keller (1961); No// (1979), S. 193 ff.; Pejfekoven (1983), S. 250 ff. u. 
(1988), S. 608 ff.; Andel (1983), S. 316 ff. u. (1992), S. 455 ff. u. 485 ff.; Zimmermann (1983); Biehl 
(1988a), S. 689 ff. 

13 Diese Aspekte stellen die konstitutierenden Elemente der Finanzverfassung eines Staates dar, vgl. bspw. 
Zimmermann (1983), S. 4 ff. oder Kops (1997), S. 23 ff. 

14 Die Leistung monetärer FZ (Transfers und Subventionen) vom öffentlichen Sektor an den privaten Sektor 
sind folglich nicht Gegenstand dieser Arbeit. Ebensowenig wird die Vergabe realer Transfers zwischen den 
GKS berücksichtigt, wie sie bspw. in Form der unentgeltlichen Bereitstellung öffentlicher Güter erfolgen 
kann. Es bestehen aber enge Interdependenzen zu diesen beiden Aspekten, die nicht unberücksichtigt bleiben 
dürfen. 

1' Kops (1989), S. 39. 
16 Um Mißverständnisse zu vermeiden, wird aber zumeist der Begriff „zwischenstaatliche FZ" verwendet. Nur 

aus sprachlichen Gründen wird als Synonym auch von Transfers oder Übertragungen gesprochen. 
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Diese Begrenzung des Untersuchungsfeldes stellt eine Einschränkung der vorliegenden Arbeit 

dar. Selbstverständlich bestehen weitgehende Interdependenzen zwischen der Aufgaben-, 

Ausgaben- und Einnahmenverteilung innerhalb eines Staates. Es besteht die Gefahr, diesen 

wechselseitigen Abhängigkeiten nur ungenügend Rechnung zu tragen, wenn die Analyse auf 

einen Teilaspekt der Finanzverfassung beschränkt bleibt. Deshalb wird stets auf den Bezug 

zwischen europaweiter Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverteilung aufmerksam ge-

macht, wo dies zur Diskussion des Finanzausgleichs im engen Sinne von wesentlicher Be-

deutung ist. Dieses Vorgehen besitzt eine besondere Relevanz auf europäischer Ebene, da 

deren institutionelle Struktur eine „Wandelverfassung"17 ist, die im Laufe des voranschreiten-

den Integrationsprozesses einer ständigen Veränderung unterliegt. Damit entwickelt sich auch 

die Aufgaben- und Einnahmenverteilung der EU-Ebene fortwährend weiter, mit entsprechen-

den Aus- und Rückwirkungen auf die FZ zwischen den Mitgliedstaaten. 

Der Finanzausgleich im engen Sinne besitzt eine vertikale und eine horizontale Dimension. In 

vertikaler Hinsicht erfolgt eine Korrektur der originären Einnahmenverteilung zwischen den 

verschiedenen Ebenen des betrachteten Staates (vertikaler Finanzausgleich). In horizontaler 

Hinsicht werden Ausgleichszahlungen zwischen GKS gleicher nachgelagerter Ebenen festge-

legt (horizontaler Finanzausgleich). Dabei können die Ziele des horizontalen Finanzaus-

gleichs auch durch vertikale zwischenstaatliche Transfers verwirklicht werden. Man spricht 

dann von vertikalen Finanzzuweisungen mit horizontalem Wirkungskreis. 

Da die Notwendigkeit eines Finanzausgleichs zwischen den Mitgliedstaaten den Untersu-

chungsgegenstand dieser Arbeit bildet, stehen nachfolgend die horizontalen FZ sowie die ver-

tikalen FZ mit horizontaler Wirkung im Mittelpunkt. Auch in diesem Zusammenhang wird 

die weitreichende Interdependenz der einzelnen Teilelemente des Finanzausgleichs deutlich. 

So hat bspw. die vertikale (originäre) Einnahmenverteilung zwischen den Ebenen entschei-

denden Einfluß auf die finanziellen Spielräume der zentralen EU-Ebene, durch die Vergabe 

vertikaler zwischenstaatlicher Transfers horizontale Verteilungswirkungen auszulösen. 

Für die Untersuchung des besonderen Staatsgebildes der EU ist die Abgrenzung der Begriffe 

,,nationaler (bundesstaatlicher}, internationaler, supranationaler (überstaatlicher) und zwi-

schenstaatlicher Finanzausgleich" sinnvoll. 18 Erörterungen zum Finanzausgleich nehmen in 

der Regel Bezug auf die GKS eines abgeschlossenen Staatswesens. Es wird dann der natio-

nale (bundesstaatliche) Finanzausgleich analysiert. Treffen hingegen „souveräne Staaten 

17 Jpsen (1972), S. 201. 
18 Die hier getroffene Abgre11ZW1g geht vor allem auf Keller (1961), S. 546 f. zurück. 
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Maßnahmen zur Abgrenzung ihrer Finanzhoheit und zur Ordnung ihrer gegenseitigen fman-

ziellen Beziehungen", 19 ohne durch die Abtretung von Souveränitätsrechten ihre Selbständig-

keit einzuschränken, so spricht man vom zwischenstaatlichen Finanzausgleich. Führt ein fort-

schreitender politischer oder ökonomischer Integrationsprozeß jedoch zur Einrichtung supra-

nationaler Institutionen, an die Souveränitätsrechte von den einzelnen Staaten übertragen wer-

den, so ergibt sich die Frage des supranationalen Finanzausgleichs zwischen den übergeord-

neten Institutionen und den nachgelagerten GKS auf nationaler und regionaler Ebene. Die 

beiden letztgenannten Formen des Finanzausgleichs werden unter dem Oberbegriff „interna-

tionaler Finanzausgleich" zusammengefaßt. 

Die Einordnung eines europäischen Finanzausgleichs in dieses Abgrenzungsschema gestaltet 

sich problematisch. Die Mitgliedstaaten haben bestimmte Souveränitätsrechte an die (neukon-

stituierte) EU-Ebene abgetreten, womit diese die Kompetenz zur Aufgabenerfüllung in be-

grenzten Bereichen erhalten hat. Eine umfassende staatliche Gewalt mit autonomer „Ent-

scheidungsbefugnis über das öffentliche Leistungsangebot und unmittelbarer Verantwortlich-

keit der Entscheidenden gegenüber dem ... Wähler",2° wie es für ein Teilsystem eines födera-

tiven Staat konstituierend wäre, besteht jedoch noch nicht.21 Daher ist zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt von einem supranationalen Finanzausgleich zu sprechen. Allerdings befindet sich 

die EU in einem evolutorischen Integrationsprozeß, in dessen weiterer Entwicklung der Zu-

sammenschluß der Mitgliedstaaten vermehrt Konturen eines europäischen Bundesstaates ge-

winnt. In dem Maße, wie sich diese Entwicklung vollzieht, ist ein europäischer Finanzaus-

gleich zunehmend als nationaler (bundesstaatlicher) Finanzausgleich zu interpretieren. 

Im Hinblick auf die Fragestellungen dieser Arbeit ergeben sich aus dieser begrifflichen Unbe-

stimmtheit des europäischen Finanzausgleichs keine konzeptionellen Schwierigkeiten. Denn 

der Untersuchung ist die wichtige Einsicht voranzustellen, daß es sich beim supranationalen 

Finanzausgleich „im Prinzip ... um die gleichen Probleme [handelt], die auch innerhalb jedes 

einzelnen Staates, speziell föderalistischer Struktur, auftauchen und zu lösen sind. "22 Aller-

dings werden jene Probleme aufgrund der im allgemeinen zu erwartenden größeren Heteroge-

nität zwischen den einzelnen am supranationalen Finanzausgleich teilhabenden Staaten 

schwieriger zu lösen sein als auf nationaler Ebene. 

Um begriffliche Mißverständnisse zu vermeiden, kann deshalb im Folgenden auf die differen-

zierte Abgrenzung verzichtet werden. Es wird stets von einem „zwischenstaatlichen Finanz-

19 Keller (1961), S. 546. 
20 No/1 (1979), S. 193. 
21 Vgl. hierzu auch Abschnitt IV-2. 
22 Ande/(1983), S. 316. 
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ausgleich" gesprochen, der sich je nach Stand des Integrationsprozesses auf einen supranatio-

nalen oder nationalen Finanzausgleich auf europäischer Ebene bezieht. 

1-3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau der Arbeit und damit die systematische Vorgehensweise stellt sich im einzelnen 

wie folgt dar: 

Im zweiten Kapitel wird ein theoretischer Referenzrahmen entwickelt, der als normative Dis-

kussionsgrundlage für die Beurteilung der Analyseergebnisse in den weiteren Abschnitten 

dieser Arbeit herangezogen wird. Der Referenzrahmen basiert auf einer erweiterten ökonomi-

schen Theorie des Föderalismus, die es erlaubt, ökonomische, politische und sozio-kulturelle 

Aspekte der Gestaltung rechtlich-organisatorischer Strukturen eines Mehrebenen-Staates zu 

berücksichtigen. Damit wird es möglich, bei der konkreten Analyse der zwischenstaatlichen 

FZ unterschiedliche Theorieansätze heranzuziehen und deren Ergebnisse unter Bezugnahme 

auf die Beurteilungskriterien des umfassenden Referenzrahmens miteinander zu verknüpfen. 

Kapitel II weist deutlich darauf hin, daß es eine differenzierte Betrachtungsweise unmöglich 

macht, (vordergründig) einfache und eindeutige Schlußfolgerungen zur Problemstellung die-

ser Arbeit abzuleiten. Konkrete Handlungsempfehlungen zur Gestaltung der FZ-Vergabe in 

der EU unterliegen stets fundamentalen Zielkonflikten und erheblichen Unsicherheiten, die 

politische Bewertungen durch die staatlichen Entscheidungsträger notwendig machen. Dies 

gilt schon im Rahmen einer rein ökonomischen Betrachtung und um so mehr unter Berück-

sichtigung zusätzlicher außerökonomischer Abwägungskalküle. 

In Kapitel III werden die zwischenstaatlichen FZ und damit die Frage der sekundären Vertei-

lung der staatlichen Einnahmen als besonderer Teilaspekt aus dem umfassenden normativen 

Referenzrahmen herausgegriffen und einer intensiven theoretischen Untersuchung unterzogen. 

Es wird ermittelt, welche Funktionen die FZ grundsätzlich erfüllen können und wie deren 

zweckmäßigste Ausgestaltungsform je nach Zielsetzung aussehen muß. Insgesamt vermittelt 

Kapitel III das theoretische Rüstzeug zur Analyse des Finanzausgleich im engen Sinne auf der 

europäischen Ebene. 

Zu diesem Zweck wird eine ausführliche Wirkungsanalyse alternativer Ausgestaltungen der 

FZ vorgenommen. Dabei stützt sich die Analyse auf drei Theorieansätze, die jeweils unter-

schiedliche empirisch relevante Teilaspekte der Gesamtproblematik aufgreifen. So werden 

partialanalytische Schlußfolgerungen zu den zu erwartenden Wirkungen einer Vergabe zwi-

schenstaatlicher FZ in der EU abgeleitet. 
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Die neoklassische mikroökonomische Indifferenzkurvenanalyse verdeutlicht die Wirkungen 

von FZ in einer Modellwelt, die von Akteuren und Institutionen vollständig abstrahiert. Sie ist 

als die für diese Arbeit grundlegende (rein) ökonomische Betrachtung aufzufassen. 

Die ökonomische Theorie der Politik erlaubt es, die am politischen Entscheidungsprozeß be-

teiligten Akteure zu integrieren und eigenständig zu modellieren. Das neoklassische Verhal-

tenskalkül wird auf die Politik angewendet zur Erklärung der (subjektiven) Interaktionsorien-

tierung der relevanten Entscheidungs- und Einflußträger. 

Die Theorie der Politikverflechtung hingegen erweitert das Analysefeld um die institutionel-

len Rahmenbedingungen. Hierdurch wird der Einfluß verdeutlicht, den die Organisation des 

staatlichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses auf die Vergabe der FZ besitzt.23 

Die durch die Wirkungsanalyse gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen eine systematische 

Diskussion der mit den FZ zu verfolgenden Ziele (Funktionen). Es werden normative Schluß-

folgerungen zur aufgabenadäquaten Ausgestaltung der FZ abgeleitet. 

In Kapitel IV erfolgt eine empirisch-deskriptive Analyse des Zielsystems sowie der rechtlich-

organisatorischen, ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen, in die ein europäi-

scher Finanzausgleich im engen Sinne eingeordnet werden muß. Es wird das institutionelle 

Rüstzeug bereitgestellt, um empirisch gehaltvolle Aussagen zu einer rationalen Gestaltung der 

FZ auf der EU-Ebene treffen zu können. Es zeigt sich, daß die Ziele und die unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen aufs engste mit dem Stand des europäischen Integrationsprozesses ver-

bunden und dynamischen Veränderungen unterworfen sind. Dennoch können unwiderrufliche 

vertragliche Vorgaben sowie empirisch bedeutsame institutionelle Problembereiche und Kon-

fliktfelder abgeleitet werden, die bei der Gestaltung eines europäischen Finanzausgleichs eine 

besondere Beachtung erfahren müssen. 

Erst diese umfassenden Vorarbeiten erlauben es im Kapitel V, Gestaltungsmöglichkeiten für 

ein rationales Finanzausgleichsystem der EU zu bestimmen. Ein rationales Finanzausgleich-

system zeichnet sich dadurch aus, daß die unterschiedlichen Ausgestaltungsformen der FZ 

systematisch zur Erreichung eines vorgegebenen Zielbündels eingesetzt werden. Daher wird 

die Notwendigkeit und Geeignetheit zwischenstaatlicher FZ als finanzpolitisches Instrument 

zur Verwirklichung der dem europäischen Einigungsprozeß zugrundeliegenden wirtschafts-

und gesellschaftspolitischen Ziele untersucht. 

23 Die Auswahl der Theorieansätze verdeutlicht, daß das Spektrum der wohlfahrtstheoretischen Ansätze in die-
ser Arbeit nicht verlassen wird. Hier besteht ein zusätzlicher Forschungsbedarf, der im Rahmen der vorlie-
genden Abhandlung nicht aufgegriffen wird (vgl. hierzu näher die Schlußbetrachtungen in Kapitel VI). 
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Dabei werden zwei Schwerpunkte gesetzt. Zum einen werden die möglichen Ansatzpunkte, 

die für die Vergabe zwischenstaatlicher FZ in der EU bestehen, systematisch herausgearbeitet. 

Hierbei zeigt sich ein enges interdependentes Verhältnis zwischen den verschiedenen FZ und 

dem dynamischen Integrationsprozeß. Die Vergabe der FZ nimmt einen entschw.denden Ein-

fluß auf den Ablauf des Integrationsprozesses und im Wechselspiel determiniert der Stand des 

Integrationsprozesses die Relevanz der zwischenstaatlichen FZ. 

Zum anderen wird der Prozeß der politischen Entscheidungsfindung und -durchführung einer 

differenzierten Betrachtung unterzogen. Es steht hierbei die Frage im Mittelpunkt, ob es im 

europäischen Politikverflechtungssystem zwischen Mitgliedstaaten und EU-Ebene möglich 

ist, ein rationales Finanzausgleichsystem zu entwickeln oder ob systematisch Fehlentwicklun-

gen zu erwarten sind. Deshalb wird analysiert, mit welcher Wahrscheinlichkeit in den einzel-

nen Politikbereichen effektive FZ-Maßnahmen beschlossen und durchgeführt werden können. 

Hieraus können abschließend Schlußfolgerungen zu einem rationalen Gesamtsystem der FZ in 

einem zusammenwachsenden Europa gezogen werden. 
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II Der normative Referenzrahmen - die erweiterte ökonomische Theorie 

des Föderalismus 

Im einleitenden Kapitel wurde bereits darauf verwiesen, daß es sinnvoll ist, die EU im Hin-

blick auf die Probleme eines Staates mit entwickelter föderativer Struktur zu betrachten. Diese 

Ansicht wird durch die Analyse des Zielsystems und der rechtlich-organisatorischen Rahmen-

bedingungen der EU bestärkt.24 Wenngleich Uneinigkeit über die konkrete Ausgestaltung 

besteht, ist ein Fortschritt des europäischen Integrationsprozesses „nicht anders zu verwirkli-

chen denn als Föderation."25 Daher besteht die Notwendigkeit, dieser Arbeit zum europäi-

schen Finanzausgleich einen föderalismusbezogenen theoretischen Referenzrahmen zugrun-

dezulegen. Zugleich soll die politisch-institutionelle Dimension eine besondere Betonung er-

fahren. Einen idealtypischen Anknüpfungspunkt zur Berücksichtigung beider Aspekte hat 

Biehl entwickelt. Sein erweitertes foderatives Referenzsystem stellt die theoretische Grundlage 

der Untersuchungen in den folgenden Kapiteln dar.26 

Dieser Referenzrahmen umfaßt den Finanzausgleich im weiten Sinne. Er entspricht einer „Art 

'Konstruktionszeichnung' oder 'Bauplan'",27 mit dessen Hilfe die für einen Finanzausgleich 

„konstituiven Elemente identifiziert und so von anderen Problemzusammenhängen getrennt 

werden können, daß dabei keine wesentlichen Interdependenzen zerschnitten werden."28 Zu-

gleich werden Bewertungskriterien eingeführt. Der Referenzrahmen ermöglicht es, spezielle 

Einzelaspekte der Gesamtheit der Finanzbeziehungen zwischen den Jurisdiktionen eines 

Staates zu isolieren, eingehend zu untersuchen und sie kritisch in das systematische Ganze 

einzuordnen. Dieser Vorgehensweise wird in den weiteren Kapiteln gefolgt, um die FZ zwi-

schen den EU-Mitgliedstaaten (Finanzausgleich im engen Sinne) detailliert zu analysieren. 

II-1 Die Grundzüge eines erweiterten föderativen Referenzsystems 

Gedankliche Grundlage des Modells ist ein marktwirtschaftlich orientiertes Mischsystem mit 

einem privaten und einem öffentlichen Sektor. In diesem System erfüllt der öffentliche Sektor 

eine Doppelfunktion. Er nimmt die Funktion zur Bereitstellung öffentlicher Güter wahr.29 

" Vgl. hierzu Kapitel IV. 
" Abromeit (1993), S. 208. 
26 Biehl stellte das föderative Referenzsystem erstmals 1983 vor. Anschließend wendete er die Überlegungen 

auf bestehende Finanzsysteme - insb. Deutschland und die EU - an. Vgl. mit Bezug zu Deutschland Bieh/ 
(1983), (1989), (1994b); mit Bezug zur EU Biehl (1988b), (1991a), (1991b), (1994a), (1994c), (1995a). 

27 Bieh/ (1988b), S. 65. 
28 Bieh/ (1983); S. 71 f. 
29 In dieser Arbeit werden alle Güter, die vom Staat angeboten werden, als öffentliche Güter bezeichnet. Sowohl 

Kollektivgüter, die sich durch die Eigenschaften des nichtkonkurrierenden Konsums und/oder der Nichtaus-
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Dabei ist er Bestandteil der allgemeingültigen Verfassung, in der institutionelle Regeln vorge-

geben sind, anhand derer über die öffentliche Güterbereitstellung entschieden wird. Gleich-

zeitig wird durch den öffentlichen Sektor die übergeordnete Verfassungsfunktion erfüllt. In 

dieser Funktion bestimmt er die Einrichtung und Weiterentwicklung der rechtlich-

organisatorischen Struktur des Staates, die den Ordnungsrahmen für die Aktivitäten des öf-

fentlichen wie des privaten Sektors konstituiert. 30 

Sowohl die Erfüllung der Verfassungs- als auch der Bereitstellungsfunktion beansprucht Res-

sourcen. Die Institutionalisierung einer bestimmten rechtlich-organisatorischen Struktur des 

öffentlichen Sektors kann daher als „das Ergebnis eines Suchprozesses" interpretiert werden, 

,,durch den unter zahlreichen möglichen Problemlösungen bei gegebenen raumzeitlichen (An-

fangs-)Rahmenbedingungen die jeweils kostengünstigeren identifiziert und anschließend (in 

unregelmäßigen) Zeitabständen festgeschrieben werden."31 Es wird davon ausgegangen, daß 

verschiedene Wege zur sachlichen Problemlösung mit gleicher Effektivität (Zielerreichungs-

grad) des Handelns existieren, die sich aber im Hinblick auf die zur Problemlösungsimple-

mentation aufzuwendenden Kosten unterscheiden. 

Die Suche nach einer effizienten Struktur des öffentlichen Sektors rückt die ökonomische 

Theorie des Föderalismus in das Blickfeld, in der normative Aussagen zur „effizienten" Ver-

teilung der öffentlichen Aufgaben zwischen den Ebenen des Staates, sowie der Regelung der 

Kompetenzen bei der Einnahmeerzielung und Ausgabetätigkeit getroffen werden.32 Aufhau-

end auf die von Musgrave eingeführte Dreiteilung der staatlichen Funktionen in Allokation, 

Distribution und Stabilisierung steht das (Organisations-)Problem eines föderativen Staates im 

Mittelpunkt, ,,to deterrnine the respective rotes of different levels of govemment in the im-

plementation of economic policy."33 Allerdings folgt die traditionelle Föderalismustheorie 

einer engen, rein ökonomischen Betrachtungsweise.34 Die konventionelle Föderalismustheorie 

wird der Integration außerökonomischer Aspekte mit politischen und sozio-kulturellen Abwä-

gungskalkülen geöffnet, indem über die üblichen ökonomischen Kategorien hinausgehend ein 

weit gefaßter Kostenbegriff eingeführt wird. Die Aufgabenverteilung zwischen den Ebenen 

des föderativen Staates wird dann als eine Kosten-Nutzen-Analyse im erweiterten Sinne inter-

schließbarkeit auszeichnen, als auch meritorische Gilter (vgl. hierzu näher Abschnitt IIJ-2.4) sind eine Teil-
gruppe der öffentlichen Güter (vgl. zu dieser Abgrenzung Noll (1979), S. 78 ff.). 

' 0 Vgl. hierzu Biehl (1983), S. 75; (1991a), S. 358 f.; allgemein Eucken (1990), S. 377 f. 
31 Biehl (1995a), S. 110 f. 
32 Vgl. grundlegend Oates (1972) sowie Musgrave/Musgrave (1973), S. 595 ff.; auch Forle (1977). 
33 Oates (1968), S. 38. 
34 Es wird davon ausgegangen, daß die Bürger keine Kosten aufwenden müssen, um ihre Präferenzen zu signali-

sieren. Es bestehen keine Mobilitätskosten. Darüber hinaus bleiben Verwaltungs- und Verhandlungskosten im 
öffentlichen Sektor unberücksichtigt. Vgl. hierzu Breton/Sco/1 (1978), S. 34 ff.; auch Thöni (1986), S. 35 ff. 
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pretiert. Dabei werden die Nutzen als vermiedene Kosten aufgefaßt, so daß die optimale Auf-

gabenverteilung im gedanklichen Referenzsystem als ein Kostenminimum ermittelt werden 

kann. Um die Dichotomie zwischen ökonomischen und nicht-ökonomischen Bewertungskal-

külen aufzubrechen, wird in Anlehnung an Buchanan und Tu/lock3 5 sowie Pennock36 zusätz-

lich zur ökonomischen Ressourcenkostenkategorie die Präferenzkostenkategorie37 einge-

führt:38 

• Die Ressourcenkosten umfassen „tangible und quantifizierbare Größen",39 die zumeist den 

Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital zugerechnet werden können. Diese (knap-

pen) Faktoren werden im öffentlichen Sektor zur Erfüllung seiner Doppelfunktion aufge-

wendet. Entsprechend dem Opportunitätskostenkonzept sind sie für alternative angebots-

seitige Verwendungen nicht mehr verfügbar. Bei der Verfassungsfunktion handelt es sich 

speziell um Ressourcen zur „Errichtung, Aufrechterhaltung und Veränderung von Institu-

tionen sowie für die 'Produktion' von Eigentums- und Verfügungsrechten,"40 wohingegen 

bei der Bereitstellungsfunktion Ressourcen zur „Erzeugung, Finanzierung und Vertei-

lung"41 öffentlicher Güter eingesetzt werden.42 

• Die Präferenzkosten beziehen sich auf die Wünsche und Wertvorstellungen der Bürger. 

Dies verdeutlicht, daß beim Konzept der Präferenzkosten nicht angebotsseitige, sondern 

nachfrageseitige Wohlfahrtsverluste erfaßt werden. Sie entstehen immer dann, wenn das 

öffentliche Leistungsangebot nicht den variierenden Präferenzen der Bürger entspricht. To-

ren Anschlußpunkt findet diese Kostenkategorie in dem Allokationsmechanismus der de-

mokratischen Mehrheitsentscheidungen. Es verbleibt stets eine „frustrierte Minderheit"43 

an Wählern, deren Präferenzen in Hinblick auf Umfang und Struktur der öffentlichen Lei-

stungen keine oder nur ungenügende Berücksichtigung finden. Die entstehenden Nut-

zeneinbußen stellen Präferenzkosten bzw. Frustrationskosten dar. Sie können außerdem 

" Vgl. Buchanan/Tul/ock (1962), insb. S. 43 ff. u. 63 ff. 
36 Vgl.Pennock(l959). 
37 Pennock (1959), S. 147 bezeichnet diese Kategorie als Frustrationskosten; Buchanan/Tullock (1962), S. 63 

sprechen von externen Kosten. Die unterschiedlichen Begriffe werden auch in der aktuellen Literatur syn-
onym verwendet (vgl. bspw. Leipold (1994a), S. 1; Frey, B./Kirchgässner (1994), S. 48 f.). 

38 Vgl. hierzu bspw. Biehl (1983), S. 74 f.; (1988b), S. 68 ff.; (1991a), S. 359 f.; (1994b), S. 154 f. 
39 Walthes (1996), S. 107. 
' 0 Bieh/ (1991a), S. 359. Hierzu zählen insb. politische Transaktionskosten (vgl. hierzu näher Abschnitt III-

2.3.2.2.5). 
41 Wa/thes (1996), S. 107. 
42 Diese Anknüpfungspunkte des Ressourcenverzehrs können in bestimmte Kostenkategorien übersetzt werden, 

die jeweils in einem strukturellen Zusammenhang zur föderativen Organisation des öffentlichen Sektors ste-
hen. Neben den Ressourcenkosten im engsten Sinne für die konkrete Produktion der öffentlichen Güter lassen 
sich Kosten der Information, der Verhandlung bzw. Konsensfindung, der Entscheidung, der Verwaltung und 
der Kontrolle in diese differenziertere Abgrenzung aufnehmen (vgl. hierzu bspw. Frey, R. (1977), S. 31 ff.; 
Thöni (1986), S. 42 f. u. 46 ff.). 

43 No// (1979), S. 197; vgl. auch Forle (1977), S. 361. 
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auftreten, wenn bei der Bereitstellung meritorischer Güter, ein wohlbeabsichtigter Eingriff 

in die Präferenzordnung der Bürger durch die staatlichen Entscheidungsträger vorgenom-

men wird.44 

Es ist zu betonen, daß sich im Aggregat der Präferenzkosten neben der bloßen Anzahl der 

„frustrierten" Bürger auch die „Frustrationsintensität"45 niederschlägt. Je heterogener die 

Wertvorstellungen zwischen den Bürgern eines Gemeinwesens ausfallen und je wichtiger 

die zu treffenden Entscheidungen von den Bürgern eingeschätzt werden, desto höher sind 

ceteris paribus die Nutzeneinbußen, die jeder Einzelne im Rahmen der Oktroyierung frem-

der Wertvorstellungen aufgrund von Majorisierung oder Meritorisierung hinzunehmen 

hat.46 

Die erweiterte Kostenanalyse legt es nahe, die übliche Dreiteilung der Aufgabenbereiche des 

öffentlichen Sektors in einer erweiterten Fassung zu begreifen. Die Anwendung des Musgra-

veschen Begriffstrias wird nicht nur auf die Bereitstellung öffentlicher Güter bezogen, sondern 

auch auf die öffentliche Verfassungsfunktion:47 

• Der Allokationsbegriff ist nicht auf die Frage der effizienten Verteilung knapper Ressour-

cen zur Erzeugung privater und öffentlicher Güter beschränkt. Die Zuteilung von Ressour-

cen zur Schaffung und Aufrechterhaltung des rechtlich-organisatorischen Rahmens sowie 

privater und öffentlicher Handlungs- und Verfügungsrechte wird zusätzlich thematisiert. 

• Die Distributionsfunktion bleibt nicht auf die am Gerechtigkeitsziel orientierte Korrektur 

der personellen oder regionalen Einkommens- und Vermögensverteilung im privaten Sek-

tor beschränkt. Es wird die gerechte Ver- und Aufteilung der politischen Macht in die 

Analyse einbezogen (horizontale und vertikale Gewaltenteilung). 

• Die erweiterte Stabilisierungsfunktion bezieht sich neben der traditionellen Ausrichtung 

auf die Glättung von Konjunkturzyklen innerhalb des makro-ökonomischen Systems auch 

auf die (andauernde) Sicherung der Stabilität des gesellschaftlichen, politischen und insti-

tutionellen Systems. Unter dieser Zielsetzung sind destabilisierende „politische Extreme"48 

zu verhindern und ist ein langfristiger Ausgleich zwischen „zentrifugalen und zentripetalen 

politischen Kräften"49 anzustreben. 

44 Vgl. zur Frage der Berechtigung meritorischer Maßnahmen Abschnitt III-2.4. 
" No// (1979), S. 197. 
46 Vgl. hierzu auch No// (1979), S. 197; Biehl (1983), S. 77. 
47 Vgl. hierzuinsb. Bieh/(1983), S. 75 f.; (1994a), S. 103; (1994b), S. 156. 
48 Biehl (1988b), S. 68. 
49 Biehl (1983), S. 76. 
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Gemäß der erweiterten Kostenanalyse wird eine Aggregation der einzelnen Elemente der Res-

sourcenkosten (RK) und Präferenzkosten (PK) vorgenommen50 und zu einem graphischen 

Grundmodell zusammengefaßt, das sowohl zu Fragestellungen bezüglich der Verfassungs- als 

auch der Bereitstellungsfunktion angewendet werden kann: 

1. Zunächst wird reflektiert, welche Eigenschaften einen Verfassungsrahmen auszeichnen, der 

gewährleistet, daß die politische Entscheidungsfindung, auf deren Basis die Bereitstellung 

öffentlicher Güter erfolgt, entsprechend des erweiterten Musgraveschen Begriffstrias und 

der erweiterten Kostenanalyse als „optimal" bezeichnet werden kann. Es steht die Frage der 

optimalen Abstimmungsregel und des optimalen Grads der Repräsentanz im Zentrum des 

Interesses. Die Existenz unterschiedlicher gebietskörperschaftlicher Ebenen wird an dieser 

Stelle noch nicht thematisiert. 

Die Kosten, die bei der politischen Entscheidungsfindung entstehen, werden in Abhängig-

keit von der Anzahl N der an den Entscheidungsprozessen beteiligten Mitglieder der Ge-

meinschaft abgebildet (vgl. hierzu Abb. II-1 51). Die RK-Kurve weist ihr absolutes Mini-

mum auf, wenn nur eine Person (N=l) im Gemeinwesen entscheidungsberechtigt ist. In 

diesem Fall muß ausschließlich dieser Alleinentscheider Ressourcen aufwenden, um zu ei-

ner Entscheidungsfindung über das Angebot öffentlicher Güter zu gelangen. Alle anderen 

Individuen sind am politischen Prozeß nicht beteiligt und können die ihnen zur Verfügung 

stehenden Ressourcen uneingeschränkt für private ökonomische Aktivitäten nutzen. zu-

gleich ist es plausibel, daß die PK in dieser Situation ein Maximum erreichen. Die Bürger 

werden vollständig aus dem politischen Entscheidungsprozeß ausgeschlossen. Die „Fru-

stration" erreicht ein Maximum, da zu befürchten ist, ,,daß der Alleinentscheider i.S. eines 

'Diktators' seine Macht auch zur Unterdrückung und Ausbeutung der Mitglieder derbe-

trachteten Gesellschaft einsetzen könnte" und sich folglich ein „Maximum an negativen 

Auswirkungen auf das Wertesystem des beurteilenden Individuums ergeben kann."52 Mit 

50 Es wird also davon ausgegangen, daß die einzelnen Kostenkategorien in aggregierbaren Einheiten ausge-
drückt werden können, was die Durchführbarkeit einer kardinalen Nutzenmesswig erfordert. Da hierbei die 
Nutzen einer Vielzahl an Individuen zusammengefaßt werden, wird zudem die Möglichkeit interpersoneller 
Nutzenvergleiche angenommen. Um dies realisieren zu können, müssen die Nutzendifferenzen zwischen den 
einzelnen Individuen mit einem einheitlichen Maßstab meßbar sein (vgl. hierzu näher Bieh/ (1988b), Fn 4, 
m.w.N. u. grwidsätzlicher Arnold (1992), S. 27 f., m.w.N.). 

' 1 Die Abb. 11-1 bildet partialanalytisch die Frage des optimalen Grads der Repräsentanz ab. Wird die Frage der 
optimalen Abstimmwigsregel dargestellt, so verlaufen die Kurven analog. Allerdings wird dann auf der Ab-
szisse nicht die Anzahl der am Entscheidwigsprozeß Beteiligten abgebildet, sondern der Prozentanteil der 
Entscheidwigsberechtigten, der zur Beschlußfasswig notwendig ist. 

" Bieh/ (1995a), S. 113. Für die Existenz des Maximums an PK ist es letztlich wierheblich, ob der Diktator 
seine Macht tatsächlich zur Ausbeutung der Bürger mißbraucht oder im Sinne eines „weisen" oder „wohl-
wollenden" Alleinherrschers die von allen Bürgern gewünschte Löswig herbeiführt. ,,In einer offenen wid 
freien Gesellschaft [verursacht] die Ausschaltung der Bürger vom politischen Entscheidwigsprozeß wiabhän-
gig vom Ergebnis dieses Prozesses maximale 'Frustration"." (Bieh/, (1988b), S. 70) Vgl. hierzu aber auch die 
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zunehmender Zahl der Entscheidungsberechtigten sinken die PK. Bei uneingeschränkter 

politischer Partizipation aller Bürger (N=alle), also in einer plebiszitären Situation mit Ein-

stimmigkeit als Entscheidungsregel, erreichen die PK ihr Minimum. Nun können alle Indi-

viduen des Gemeinwesens ihre Präferenzen in das Entscheidungsverfahren einbringen und 

jede Majorisierung ist ausgeschlossen. Jedoch steigt mit zunehmender Zahl der am Ab-

stimmungsprozeß Beteiligten und zunehmenden Anforderungen an die Abstimmungsregel 

die RK-Kurve (überproportional) an. Im Rahmen der politischen Partizipation muß jeder 

einzelne Bürger nun einen erheblichen Teil der ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen 

zur Entscheidungsvorbereitung (Kosten der Informationsfindung und -verarbeitung), Ent-

scheidungsfindung (Verhandlungskosten, Kompensationszahlungen) und Entscheidungs-

kontrolle (Kontrollkosten) aufwenden. 

Abb. II-1: Ressourcen- und Präferenzkosten im politischen Entscheidungsprozeß 

Kosten (RK/FK/GK) 

N • 1 N• 2 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Biehl (1995a), S. 112. 

Anzahl der am Entscheidungs-
prozeß Beteiligten (N) 

Bei Gültigkeit dieser Ausführungen ergibt sich zwingend, daß die PK mit steigender An-

zahl der Entscheidungsbeteiligten und zunehmender Anforderung an die Abstimmungsre-

gel monoton fallen (dabei werden in der Abbildung zwei unterschiedliche Niveaus der Prä-

ferenzkosten PK1 und PK2 angenommen), wohingegen die RK monoton steigen. Die Ag-

gregation der beiden Kostenkurven ergibt deshalb einen u-förmigen Gesamtkostenverlauf 

Argumentation von Buchanan/Tullock (1962), S. 67 f. Sie verleihen dem tatsächlichen Ergebnis stärkeres 
Gewicht und gelangen so zu einer positiveren Einschätzung des wohlwollenden Diktators, jedoch insb. in 
AbgrellZWlg zur „any person rule", also der Entscheidung durch „irgendeine Person". 
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(GK1 bei Präferenzkostenniveau PK1 bzw. GK2 beim Präferenzkostenniveau PK2). Im Mi-

nimum der Gesamtkosten (Punkt A bzw. B) liegt die „optimale" rechtlich-organisatorische 

Struktur des öffentlichen Sektors (N1* bzw. N2*). 

Bei der Optimierung der Entscheidungsstrukturen unter Kostenaspekten stellt daher weder 

der Fall des Alleinentscheiders noch der Fall des Plebiszits ( direkte Demokratie) eine ko-

stenminimale Lösung dar. Das Kostenminimum der OK-Kurven liegt zwischen diesen bei-

den Extremen (repräsentative Demokratie). Der kostenminimale Grad der Repräsentanz 

wird bestimmt durch das Verhältnis N1* bzw. N2* zu N. In analoger Weise läßt sich er-

mitteln, daß als „optimale" Abstimmungsregel nicht die Einstimmigkeitsregel, sondern ei-

ne Form der Mehrheitswahlregel institutionalisiert werden muß, um die Gesamtkosten bei 

der Erfüllung der öffentlichen Funktionen zu minimieren. 53 

2. Das Grundmodell läßt sich in geeigneter Weise auf die Bereitstellungsfunktion des öffent-

lichen Sektors übertragen. Es kann dann die Frage beantwortet werden, welche gebietskör-

perschaftliche Ebene des föderativen Staates eine bestimmte öffentliche Aufgabe unter Be-

achtung des erweiterten Analyserahmens erfüllen sollte. Die Anzahl der am Entschei-

dungsprozeß Beteiligten N in Abbildung 11-1 ist nun als Anzahl der GKS zu interpretieren, 

die die Kompetenz zur Aufgabenerfüllung besitzt. Wiederum läßt sich aus den RK und den 

PK eine u-förmige Gesamtkostenkurve ableiten, aus der sich ein „optimaler" Dezentralisie-

rungsgrad für die Bereitstellung eines öffentlichen Gutes bestimmen läßt. 

Abschließend wird nochmals auf die Frustrationsintensität eingegangen, da hierdurch ein zu-

sätzlicher Aspekt in das Modell integriert wird, der die Vorgehensweise der erweiterten Ko-

stenanalyse veranschaulicht.54 Ausgebend von der Überlegung, daß die Bürger Verfas-

sungsänderungen eine größere Bedeutung beimessen als laufenden Entscheidungen innerhalb 

der bestehenden Verfassung, wird die Majorisierung einer Minderheit im Rahmen der Verfas-

sungsfunktion eine größere „Frustration" auslösen als im Rahmen der Bereitstellungsfunktion. 

Die (absolute) Höhe der PK der überstimmten Minderheit fällt bei Verfassungsentscheidungen 

höher aus als bei Bereitstellungsentscheidungen. In der graphischen Darstellung drückt sich 

dies dadurch aus, daß die PK-Kurve für die Bereitstellungsfunktion (PK1) flacher verläuft als 

für die Verfassungsfunktion (PK2). Unter der Annahme eines für beide Funktionen gleichen 

" Das Modell läßt nur eine sehr begrenzte Aussage zu. Solange der genaue Verlauf der beiden Kurven nicht 
bekannt ist, kann lediglich geschlußfolgert werden, daß die Extremlösungen nicht optimal sind. Dieses Er-
gebnis weicht von jenem der traditionellen Wohlfahrtstheorie ab. Da dort keine Transaktionskosten berück-
sichtigt werden, stellt es die optimale Entscheidungsregel dar, alle Betroffenen an der Allokationsentschei-
dung zu beteiligen und nur eine einstimmige Beschlußfassung zuzulassen (vgl. Buchanan/Tul/ock (1962), 
S. 92 ff.; Feldman (1980), S. 106 ff.). 

" Vgl. hierzu insb. Biehl (1994a), S. 102; (1995a), S. 115 f. 
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Verlaufs der RK-Kurve rückt das Minimwn der Gesamtkostenkurve bei Verfassungsentschei-

dungen weiter vom Ursprung fort (von N 1 * zu N2*). Bei Verfassungsentscheidungen ist daher 

ceteris paribus ein höherer Grad der Repräsentanz zu gewährleisten und eine höhere Anforde-

rung an die Abstimmungsregel zu stellen, als bei Entscheidungen zur Bereitstellung öffentli-

cher Güter. 

Der analoge Gedankengang kann im Hinblick auf die Heterogenität der Präferenzen und 

Wertvorstellungen der Bürger angestellt werden. Je heterogener diese Präferenzen und Wert-

vorstellungen ausfallen, desto höher sind die Nutzeneinbußen der überstimmten Bürger. Im 

graphischen Modell resultiert in einer „heterogenen" Gemeinschaft ein steilerer Verlauf der 

PK-Kurve (also PK2) als in einem Gemeinwesen mit homogeneren Präferenzen und Wertvor-

stellungen (PK1). Daher ist in einer heterogenen Gemeinschaft bei allen Entscheidungen ein 

höherer Grad der Repräsentanz zu gewährleisten und eine restriktivere Abstinunungsregel zu 

institutionalisieren, als innerhalb einer homogenen Gemeinschaft. 55 

l/-2 Die Teilprinzipien des erweiterten föderativen Referenzsystems 

In den bisherigen Ausführungen wurde ein wnfassendes „Kostenminimierungskriterium"56 als 

Analyseinstrwnent eingeführt. Die beiden Kostenkategorien des Grundmodells beinhalten 

eine Reihe unterschiedlicher Einzelfaktoren. Das Grundmodell ist daher für konkrete Anwen-

dungen nur schwer handhabbar. Aus diesem Grund werden nachfolgend föderalistische 

Teilprinzipien als Beurteilungskriterien formuliert, die sich nach Möglichkeit stets nur auf 

einzelne Kostenelemente beziehen und hierdurch eine anwendungsorientierte Operationalisie-

rung der Kostenminimierungshypothese ermöglichen. 57 Die Gesamtkosten bei der Erfüllung 

der öffentlichen Aufgaben werden als eine additive Funktion der einzelnen Teilprinzipien 

aufgefaßt. 58 Die Teilprinzipien erlauben partialanalytische Schlußfolgerungen zu isolierten 

Kostenelementen. Im Folgenden werden acht Prinzipien unterschieden:59 

" Allerdings sei darauf hingewiesen, daß die Annahme eines unveränderten Ressourcenkostenverlaufs eine 
möglicherweise unzulässige Vereinfachung darstellt. Sowohl bei Verfassungsänderungen als auch bei der 
Entscheidungsfindung in sehr heterogenen Gemeinwesen sind außergewöhnlich hohe Verhandlungskosten 
denkbar, die so auch einen steileren Verlauf der RK-Kurve auslösen würden. Der Optimalpunkt N* würde 
sich dann wieder in Richtung Ursprung zurückverschieben (vgl. auch Biehl (1995a), Fn 11 ). 

" Biehl (1995a), S. 137. 
" Vgl. Biehl (1995a), S. 124. Diese Disaggregation bringt es mit sich, daß bestimmte Teilprinzipien genannt 

werden, die auch Gegenstand der traditionellen ökonomischen Föderalismustheorie sind, wie bspw. das Kon-
gruenzprinzip. Andere Teilprinzipien, wie das Prinzip horizontaler und vertikaler Gewaltenteilung, gehen 
hingegen deutlich über den traditionellen Ansatz hinaus. Zudem zeigt sich, daß auch die Teilprinzipien nicht 
immer so abgegrenzt werden können, daß nur ein Kostenelement thematisiert wird. 

" GK = f (TP1, TP2, ... , Tp,); mit i = Anzahl der bestehenden Teilprinzipien (TP). Dies impliziert auch, daß die 
Reihenfolge der Teilprinzipien, an deren Anfang entsprechend der konventionellen ökonomischen Theorie 
des Föderalismus die allokativen Aspekten stehen, nichts über die Bedeutung der Teilprinzipien als Beurtei-
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!. Das Kongruenzprinzip: Es stellt sicher, daß der räumliche Wirkungsbereich eines öffentli-

chen Gutes mit der territorialen Ausdehnung der GKS übereinstimmt, die das Gut bereit-

stellt. Das Kongruenzprinzip besitzt einen räumlichen Bezug. Es entsteht eine Struktur 

monofunktionaler Bereitstellungseinheiten, die im Extremfall eine ebenso große Zahl an 

Einzelorganisationen aufweist wie es öffentliche Güter mit unterschiedlichem Wirkungs-

kreis gibt. Bleibt das Kongruenzprinzip unbeachtet, so geht die Wirkung eines öffentlichen 

Gutes entweder über die Grenzen der GKS hinaus oder erreicht nur einen Teilbereich der 

GKS. Im ersten Fall entstehen räumliche externe Effekte (spillouts, externalities), im letz-

teren Fall interne Effekte (spillins, internalities).60 Beide Situationen können eine räumli-

che Über- bzw. Unterversorgung mit dem betrachteten öffentlichen Gut zur Folge haben, 

die Präferenzkosten auslösen. Es besteht ein Internalisierungsproblem: durch den Einsatz 

staatlicher Instrumente ist das „suboptimale" Angebot des öffentlichen Guts in den betrof-

fenen GKS zu korrigieren. 

2. Das Korrespondenzprinzip: Es gewährleistet die Übereinstimmung von Nutzern, Zahlern 

und Entscheidungs berechtigten eines öffentlichen Gutes. 61 Es bezieht sich auf den Ent-

scheidungsprozeß des Gemeinwesens. Selbst bei Verwirklichung des Kongruenzprinzips 

muß dafür Sorge getragen werden, daß unter den im Rahmen einer repräsentativen Demo-

kratie gewählten Entscheidungsträgern sowohl die Nutzer als auch die Zahler eines öffent-

lichen Gutes angemessen vertreten sind. Ist dies der Fall, so ist eine Voraussetzung für ra-

tionale Budgetentscheidungen gewahrt. Besitzen hingegen die Nutzer ein Übergewicht un-

ter den Entscheidungsträgern, ist mit einem Überangebot an öffentlichen Gütern zu rech-

nen; besitzen die Zahler ein Übergewicht, ist mit einem Unterangebot zu rechnen. 

3. Das Fusionsprinzip: Würde man die Untersuchung an dieser Stelle abbrechen, wäre jeder 

Bürger Mitglied einer Vielzahl monofunktionaler Bereitstellungseinheiten unterschiedlich-

ster Größe. Dies wäre mit unüberwindbaren Koordinationsproblemen und prohibitiv hohen 

Kosten zur Entscheidungsfindung und -durchführung in den zahlreichen Einzelfällen ver-

bunden. Diese Belastung kann verringert werden, indem monofunktionale Organisationen, 

die den gleichen räumlichen Wirkungskreis besitzen, zu multifunktionalen GKS fusionie-

lungskriterium aussagt. Die Wertung der einzelnen Teilprinzipien hängt von der subjektiven Einschätzung des 
jeweiligen Betrachters ab. 

59 Vgl. hierzu Biehl (1988b), S. 70 ff.; (1991a), S. 363 ff.; (1994a), S. 104 ff.; (1994b), S. 157 ff.; (1994c), 
S. 145 ff.; (1995a), S. 124 ff. Je nach Zweckmäßigkeit und Untersuchungsschwerpunkt unterscheidet er dabei 
jeweils eine größere oder kleinere Anzahl an Teilprinzipien. 

' 0 Vgl. hierzu 0/son (1969). 
61 Das Korrespondenzprinzip entspricht weitgehend dem von 0/son (1969) eingeführten Postulat der fiskali-

schen Äquivalenz (,,fiscal equivalence"). 
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ren. Auf diese Weise können bestehende Skalenerträge in allen Phasen des Entscheidungs-

und Bereitstellungsprozesses ausgenutzt werden. 

4. Das Prinzip optimaler Kompetenzausstattung: Einer bestehenden territorialen Bereitstel-

lungseinheit können so lange weitere Kompetenzbereiche zugewiesen werden, wie die 

Grenzkosten für die Aufgabenwahrnehmung niedriger sind als die Gesamtkosten bei ge-

trennter monofunktionaler Organisation. Das Prinzip optimaler Kompetenzausstattung geht 

insofern über das Fusionsprinzip hinaus, als es die Einsparung weiterer Ressourcenkosten 

ermöglicht, ,,wenn die sich aus der Aufgabe des Kongruenzprinzips ergebenden Inkongru-

enzkosten niedriger sind als die Kosteneinsparungen, die aus der besseren Nutzung des ge-

gebenen gewaltenteiligen Entscheidungssystems folgen."62 Diejenigen GKS, deren Ent-

scheidungskapazität unterausgelastet ist, übernehmen Kompetenzen von denjenigen GKS, 

die überlastet sind, um die Entscheidungskapazitäten insgesamt besser zu nutzen. 

5. Das Prinzip horizontaler und vertikaler Gewaltenteilung: Die Gewaltenteilung ist eines der 

grundlegenden Prinzipien einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Die horizontale 

Gewaltenteilung in Judikative, Exekutive und Legislative und die vertikale Gewaltentei-

lung zwischen den einzelnen Ebenen des föderativen Staates sollen den einzelnen Bürger 

,,vor einer zu starken Konzentration staatlicher Macht in einer einzigen Institution .. schüt-

zen" .63 

Das Prinzip bezieht sich auf die Präferenzkosten, die bei der staatlichen Entscheidungsfin-

dung (Verfassungsfunktion) entstehen. Der Verletzung des horizontalen Systems der 

„checks and balances" zur Kontrolle staatlicher Macht wird prohibitive Präferenzkosten 

beigemessen, so daß die Gewaltenteilung uneingeschränkt aufrechterhalten bleibt, obwohl 

die öffentlichen Güter ohne Gewaltenteilung ressourcenkostengünstiger bereitgestellt wer-

den könnten. Die vertikale Gewaltenteilung stellt eine zweite, ergänzende Machtkontrolle 

im föderativen Staat dar. Die gerechte politische Machtverteilung wird in diesem Fall noch 

stärker gewichtet als bei einer ausschließlich horizontalen Gewaltenteilung. Daher werden 

zusätzliche Ressourcenkosten toleriert, die entstehen, wenn eine öffentliche Aufgabe in ei-

ner Organisationseinheit zu minimalen Ressourcenkosten erfüllt werden könnte, aus distri-

butiven Überlegungen zur Verhinderung politischer Machtkonzentration diese allokativ ef-

fiziente Aufgabenzuweisungjedoch unterbleibt. 

62 Bieh/(1991a), S. 368; vgl. auchBieh/(1995a), S.129. 
63 Vgl. Biehl (1994a), S. 103. 
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6. Das Subsidiaritätsprinzip: Es stellt ein gesellschaftliches Ordnungs- und Gliederungsprin-

zip dar.64 Seine Bedeutung für die Aktivitäten des öffentlichen Sektors läßt sich durch zwei 

Versionen, die zunächst „geradezu entgegengesetzt erscheinen"65 aber tatsächlich systema-

tisch miteinander verknüpft sind, veranschaulichen. In seiner negativen Interpretation be-

stimmt das Subsidiaritätsprinzip, daß die jeweils kleinere Einheit - beginnend bei lokalen, 

regionalen und schließlich nationalen GKS - das Recht aber auch die Verpflichtung besitzt, 

die von ihr zu erfüllenden Aufgaben eigenverantwortlich wahrzunehmen. ,,Erst wo ihre 

Leistungsfähigkeit überfordert wäre, darf die Gemeinschaft helfend beispringen und ihnen 

die Leistung abnehmen, sie teilweise oder ganz übemehmen."66 In seiner positiven Inter-

pretation leitet sich die ausdrückliche Verpflichtung für die jeweils nächstgrößere Einheit 

der Staatsorganisation ab, der kleineren Einheit Beistand in Form einer aktiven Hilfe zur 

Selbsthilfe zu leisten, wann immer letztere eine ihr zukommende Aufgabe nicht autonom 

erfüllen kann. 67 

Legitimiert ist das Eingreifen der größeren Einheit solange, bis die kleinere Einheit in die 

Lage versetzt wurde, die Aufgabe wieder eigenverantwortlich zu erfüllen. Das Subsidiari-

tätsprinzip beinhaltet folglich die Aufforderung zur subsidiären Rückverlagerung von Auf-

gaben. Zudem hat die größere Einheit bei der Ausübung ihrer Aufgabenwahrnehmung den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel zu beachten. Die Intensität und der Umfang 

der ergriffenen Maßnahmen dürfen das zur Aufgabenerfüllung notwendige Maß nicht über-

schreiten, um den kleineren Einheiten einen möglichst weiten Gestaltungsspielraum zu 

belassen. 68 

Das Subsidiaritätsprinzip ist ein Kompetenz- bzw. Zuständigkeitsprinzip, das normativ be-

stimmt „wie die Menschen und die von ihr getragenen Institutionen im Gesamtgefüge des 

Staates und der Gesellschaft einander zugeordnet sind". 69 In einer Normalsituation recht-

fertigt es eine Kompetenzdezentralisierung, die über die aus dem Blickwinkel der Ressour-

cenkosten optimalen Grad hinausgeht. Es wird den durch größere Bürgernähe erreichbaren 

Präferenzkostensenkungen eine besonders starke Gewichtung im Vergleich zu den Res-

sourcenkosteneinsparungen, die sich durch eine Zentralisierung realisieren ließen, zuge-

sprochen. 70 Ist die Leistungsfähigkeit der dezentralen GKS hingegen überlastet (Sondersi-

64 Vgl. zum Subsidiaritätsprinzip grundlegend Nell•Breuning (1962). 
" Ne/1-Breuning (1962), S. 827. 
66 Ne/1-Breuning (1962), S. 827. 
67 Vgl. Ne/1-Breuning (1962), S. 827 ff. u. 832; Döring (1994) und Homann/Kirchner (1995), S. 48 f. 
68 Vgl. Europäische Kommission (1992a), S. 5 u. (1993b), S. 379 f.; auch Döring (1994) und Wissenschaftli-

cher Beirat (1994), S. 24 f. 
69 Dams/Heide (1995), S. 938. 
70 Vgl. Döring (1994), S. 243; auch Europäische Kommission (1992a), S. 1. 
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tuation), begründet das Subsidiaritätsprinzip eine besondere gesamtstaatliche Verantwor-

tung der übergeordneten Ebene, die eine Zentralisierung von Kompetenzen nicht nur recht-

fertigt, sondern uneingeschränkt fordert. 

7. Das Prinzip der Kompetenzdifferenzierung: Gemäß der konventionellen Föderalismustheo-

rie wird eine öffentliche Aufgabe stets vollständig an eine bestimmte GKS übertragen 

(Vollkompetenz). Es besteht die Vorstellung, daß die autonom agierende GKS eigene Pro-

blemlösungen realisiert, die den Präferenzen ihrer Bürger entsprechen. Diese föderative 

Organisationsstruktur wird als kompetitiver Föderalismus bezeichnet. Jedoch haben die 

bisherigen Erörterungen verdeutlicht, daß weitreichende Interdependenzen zwischen den 

Funktionen des öffentlichen Sektors bestehen und zwar sowohl in räumlicher als auch in 

sachlicher Hinsicht. 71 Die Nichtbeachtung dieser Interdependenzen führt zu Ressourcen-

und Präferenzkosten. Aus dieser Sicht muß die Vollkompetenz eines bestimmten Aufga-

benbereichs in einzelne Teilkompetenzen zerlegt werden, die durch verschiedene GKS des 

föderativen Staates wahrgenommen werden.72 In diesem System der vertikalen bzw. hori-

zontalen Politikverflechtung (kooperativer Föderalismus) müssen allerdings Ressourcen 

zur Koordinierung der einzelnen Teilkompetenzen aufgewendet werden. Daher kann die 

(schwache) Schlußfolgerung gezogen werden, daß eine optimale Kompetenzdifferenzie-

rung stets „zwischen dem Polarfall ausschließlicher Zuteilung von Vollkompetenzen und 

vollständiger Zerlegung in Teilkompetenzen mit Verteilung auf sehr viele unterschiedliche 

Einheiten" 73 liegt. 

8. Das Prinzip gerechter Lastenverteilung: Es knüpft an die Wertvorstellungen über die Lö-

sung von Verteilungsproblemen an. Das Äquivalenzprinzip und das Leistungsfähigkeit-

sprinzip sind die beiden Fundamentalprinzipien, auf deren Basis über die gerechte Vertei-

lung der Finanzierungslasten öffentlicher Güterbereitstellung entschieden wird. In traditio-

neller Abgrenzung wird das Prinzip der gerechten Lastenverteilung auf Personen angewen-

71 In räumlicher Hinsicht sei auf die Existenz externer Effekte zwischen den GKS verwiesen. In sachlicher Hin-
sicht sei in Anknüpfung an die übliche Aufgabenverteilung gemäß der ökonomischen Föderalismustheorie 
exemplarisch der „globale" Zusammenhang zwischen Allokations-, Distributions- und Stabilisierungsfunktion 
im traditionellen ( engen) Sinne angesprochen. Es ist im Extrem denkbar, ,,daß aufgrund der Übertragung der 
Allokationsfunktion an regionale Regierungen der nationenweiten Regierungsebene nur in geringem Umfange 
Handlungsparameter zur Verfügung stehen, um aktive Redistributions- und Stabilisierungspolitik betreiben zu 
können." (No// (1979), S. 202) Aus diesem Blickwinkel ist es sinnvoll, der zentralen Ebene auch einen größe-
ren Teilbereich der Allokationsfunktion bzw. zusätzliche Einnahmekompetenzen zuzuordnen. 

72 So kann eine Vollkompetenz bspw. in die Teilkompetenzen der Gesetzgebungshoheit, der Durchführungsho-
heit, der Verwaltungshoheit und der Finanzierungshoheit zerlegt werden (vgl. Bieh/ (1995a), S. 132). In ande-
rer Abgrenzung könnten die Phasen des Handlungsablaufs Planung, Entscheidung, Durchführung und Kon-
trolle unterschieden werden (vgl. No// (1979), S. 202). Schließlich kann eine Vollkompetenz auch in eine 
Rahmenkompetenz für die übergeordnete gebietskörperschaftliche Ebene und eine Durchführungskompetenz 
für die nachgeordnete gebietskörperschaftliche Ebene aufgeteilt werden (vgl. Biehl (1988b), S. 75). 

73 Bieh/(1995a), S. 132 f. 
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det. 74 Die Überlegungen zum Äquivalenz- und Leistungsfähigkeitsprinzip lassen sich aber 

auch auf die Frage der Lastenverteilung zwischen GKS übertragen.75 Verfügen einzelne 

GKS nicht über ausreichende Einnahmen, um ein angemessenes Angebot öffentlicher Gü-

ter bereitzustellen, so können aus Gerechtigkeitsüberlegungen heraus Ausgleichszahlungen 

zwischen den GKS beschlossen werden. Die Forderung nach interkollektiver gerechter La-

stenverteilung geht dann über in das Prinzip des Finanzausgleichs im engeren Sinne.76 

11-3 Zwischenfazit 

Die ökonomische Theorie des Föderalismus wurde in den voranstehenden Teilabschnitten 

durch die Erweiterung des ökonomischen Kostenbegriffs der Aufnahme außerökonomischer 

Fragen zum politischen Entscheidungsprozeß und zu sozio-kulturellen Merkmalen (Wertord-

nungs- und Präferenzstrukturen) der betrachteten Gemeinwesen geöffnet. Der Analyse liegt 

ein graphisches Grundmodell zur Abbildung der Kosten bei der Erfüllung öffentlicher Aufga-

ben zugrunde. Die beiden Kostenkategorien der Ressourcenkosten und der Präferenzkosten 

beinhalten jedoch zu viele Einzelelemente, um aus dem Grundmodell heraus konkrete Sach-

verhalte untersuchen zu können. Deshalb wurde mit den föderativen Teilprinzipien eine An-

zahl an Beurteilungskriterien definiert, die jeweils partialanalytische Schlußfolgerungen zu 

einzelnen (Kosten-)Elementen ermöglichen. Theoretisch erlaubt die zeitgleiche Berücksichti-

gung aller aufgeführten Teilprinzipien die Ableitung optimaler Regelungen zur Erfüllung der 

staatlichen Funktionen. 

Die idealisierte Vorstellung besitzt allerdings lediglich einen didaktischen Wert. Die Gesamt-

heit der normativen Kriterien kann nur im gedanklichen Referenzmodell simultan beachtet 

werden, nicht aber in der (komplexen) Realität.77 Darüber hinaus wurden eine Reihe zusätz-

lich vereinfachender Annahmen getroffen, die die theoretische Analyse ermöglichen, aber die 

Umsetzung der Modellergebnisse in der Realität immens erschweren.78 V.a. ist zu betonen, 

74 Vgl. hierzu Haller (1981), S. 13 ff.; aktuell Brümmerhojf(1996), S. 238 ff. Die Steuerfinanzierung öffentli-
cher Ausgaben kann als eine Kombination aus (gruppenmäßigem) Äquvalenzprinzip und Leistungsfähigkeit-
sprinzip aufgefaßt werden. Unter Beachtung des Kongruenzprinzips werden die Finanzierungslasten gemäß 
des Äquivalenzprinzips der GKS zugerechnet, in deren Grenzen das öffentliche Gut seinen Wirkungskreis be-
sitzt. Innerhalb dieser GKS werden die öffentlichen Ausgaben jedoch nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip 
zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern (Bewohner) aufgeteilt. 

75 So bspw. Hackenbroch (1983), S. 112 ff. 
76 Vgl. hierzu die weitergehenden Ausführungen zur „fiskalischen Gleichheit" in Abschnitt III-3.1.2. 
77 Dieses Vorhaben scheitert bereits an kognitiven Beschränkungen der politischen Entscheidungsträger. 
78 Insbesondere die im Folgenden genannten Problemfelder wurden durch vereinfachende Modellannahmen aus 

der Analyse ausgeschlossen: 
• Die angeführten Präferenzkosten sind Ausdruck des Nutzens öffentlicher Güter; die Messung dieses Nut-

zens ist in der Realität mit beinahe unüberwindbaren Schwierigkeiten verbunden. 
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daß die einzelnen (Kosten-)Elemente nicht wirklich objektivierbar sind. In einer realen Ent-

scheidungssituation werden die „optimalen" Regelungen deshalb unabdingbar von den sub-

jektiven Wertvorstellungen des Betrachters bestimmt. Dennoch bietet das erweiterte föderati-

ve Referenzsystem eine wertvolle Diskussionsgrundlage zur partialanalytischen Untersuchung 

konkreter Problembereiche in einem Mehrebenen-Staat. Zwar können keine quantifizierbaren 

Ergebnisse „errechnet" werden, doch lassen sich qualitative Aussagen ableiten. Es können 

Tendenzaussagen zur Weiterentwicklung einer bestehenden oder Konzipierung einer neu zu 

schaffenden rechtlich-organisatorischen Struktur eines föderativen Staates getroffen werden. 79 

Die Beschränkung des Realitätsgehalts des Referenzmodells muß aber bewußt bleiben, wenn 

es zur Analyse und/oder Bewertung der Fragestellungen in den folgenden Abschnitten dieser 

Arbeit herangezogen wird. 

Der erweiterte föderative Referenzrahmen verdeutlicht darüber hinaus, daß bei der Gestaltung 

der rechtlich-organisatorischen Struktur eines föderativen Staates eine Vielzahl an ökonomi-

schen, politischen und sozio-kulturellen Interdependenzen und Zielkonflikten beachtet werden 

muß.80 Die Aufspaltung der komplexen Problemzusammenhänge in Teilprinzipien bzw. die 

Partialanalyse einzelner staatlicher Funktionen darf nicht dazu führen, daß die Wechselwir-

kungen unbeachtet bleiben.81 Bei allen Aussagen müssen eine Reihe miteinander verknüpfter 

Einzelaspekte abgewogen werden. Im föderativen Staat verbleibt damit stets ein Koordinati-

onsbedarf zwischen den einzelnen Bereitstellungseinheiten öffentlicher Güter. 82 

Aufhauend auf diese grundsätzlichen Überlegungen zum Finanzausgleich im weitesten Sinne 

kann nun in Kapitel m zum Schwerpunkt des theoretischen Teils dieser Arbeit übergegangen 

werden. Die zwischenstaatlichen FZ werden als besonderer Teilaspekt aus dem allgemeinen 

Referenzrahmen herausgegriffen und eingehend untersucht. 

• In der Realität ist der dargestellte Vergleich der verschiedenen Kostenkategorien deshalb kawn möglich. 
Die Präferenz- und Ressourcenkosten müßten in aggregierbaren Einheiten ausgedrückt werden können. 
Dies erforderte eine kardinale Nutzenmessung und folglich die Möglichkeit interpersoneller Nutzenver-
gleiche. 

• Die Messung von Skalenerträgen und der durch externe Effekte entstehenden Kosten ist in der Realität 
äußerst problematisch. 

• Das Grundmodell ist statischer Natur. Es werden Aussagen mit einem ganz spezifischen Rawn- und Zeit-
bezug abgeleitet. Jedoch besitzt eine dynamische Sichtweise der „Optimalität" der Verfassungsregeln und 
der Aufgabenverteilung eine entscheidende Bedeutung. 

79 Vgl. auchScharp/(1997a), S. 65. 
' 0 Diese Aussage besitzt bereits im Rahmen einer statischen Betrachtungsweise uneingeschränkte Gültigkeit, 

wie insb. die Erläuterung der einzelnen Teilprinzipien zeigte. Wird zusätzlich die dynamische Fortentwick-
lung der Einzelaspekte im Zeitablauf in die Überlegungen einbezogen, so erhöht sich die Komplexität der 
Fragestellung nochmals. 

81 So auch schon Oates (1972), S. XV im Hinblick auf die rein ökonomische Betrachtungsweise. 
12 Vgl. hierzu Breton/Scott ( 1978), S. 142 f.; No// (1979), S. 202 f. und jilngst Hesse, J.J. (1997), S. 116 f. 
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III Zwischenstaatliche Finanzzuweisungen - theoretische Grundlegung 

eines rationalen Finanzausgleichsystems 

Intention dieses Kapitels m ist es, die theoretischen Grundlagen der Vergabe zwischenstaatli-

cher FZ zur Einrichtung eines rationalen Finanzausgleichsystems83 zu analysieren. Grundle-

gendes Element eines rationalen Finanzausgleichsystems ist die Definition eines wider-

spruchsfreien und vollständigen Zielsystems, dessen Realisierung durch den systematischen 

Einsatz des vorhandenen Instrumentariums zwischenstaatlicher FZ angestrebt wird.84 Daher 

wird nachfolgend ermittelt, welche Funktionen die FZ erfüllen können und wie deren zweck-

mäßigste Form je nach zu verfolgender Zielsetzung aussehen muß. Die Ergebnisse dieses Ka-

pitels stellen das „theoretische Rüstzeug" dar, das in Kapitel V auf die spezifische Dimension 

der europäischen Ebene angewendet wird. Es erlaubt, die Geeignetheit85 zwischenstaatlicher 

FZ als Instrument zur Erreichung verschiedener Ziele der EU zu analysieren. 

Die Untersuchung erfolgt in vier Schritten. Zum ersten werden die Formen, die FZ annehmen 

können, vorgestellt (Beschreibung des Instrumentariums; Abschnitt ill-1 ). Zum zweiten wird 

eine ausführliche Analyse der Wirkungen alternativer Ausgestaltungen der FZ vorgenommen 

(Wirkungsanalyse; Abschnitt ill-2). Die mikroökonomische Indifferenzkurvenanalyse veran-

schaulicht die zentralen Wirkungen unterschiedlicher FZ auf den Umfang und die Struktur des 

öffentlichen Leistungsangebots in den transferempfangenden GKS. Dieses Ausgangsmodell 

wird anschließend zielgerichtet erweitert, um den politischen Entscheidungsprozeß in die 

Untersuchung zu integrieren. Die Wirkungsanalyse wird hierdurch auf die Grundlage alterna-

tiver Modellüberlegungen gestellt, die sich sinnvoll ergänzen. Dies ermöglicht es in einem 

dritten Schritt, die mit den FZ zu verfolgenden Ziele (Funktionen) zu diskutieren und Schluß-

folgerungen für ihre aufgabenadäquate Ausgestaltung abzuleiten (Zielbestimmung in Verbin-

dung mit einer aufgabenorientierten Auswahl des Instrumentariums; Abschnitt ill-3). Ein 

schlüssiges Gesamtsystem ist jedoch nur zu realisieren, wenn die wechselseitigen Wirkungs-

zusammenhänge zwischen den einzelnen Funktionen beachtet werden. Daher werden im 

vierten Schritt Anforderungen an das Gesamtsystem der FZ formuliert (Abschnitt ill-4). 

83 Hierunter ist entsprechend der Abgrenzung im einleitenden Kapitel dieser Arbeit (Abschnitt 1-2) ein Finanz-
ausgleichsystem im engen Sinne zu verstehen. 

14 Vgl. hierzu Spiess (1973), S. 8 ff.; auch Fischer-Menshausen (1988), S. 655 f. 
" Diese Geeignetheit bezieht sich auch auf den Vergleich zu alternativen staatlichen Handlungsparametern; vgl. 

hierzu auch Break (1980), S. 76. 
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//1-1 Formen zwischenstaatlicher Finanzzuweisungen 

111-1.1 Horizontale und vertikale Finanzzuweisungen 

Je nachdem, welche GKS an der Vergabe der FZ beteiligt sind, kann zwischen horizontalen 

und vertikalen FZ unterschieden werden. Horizontale FZ erfolgen zwischen GKS der gleichen 

Ebene des föderativen Staates. Bei vertikalen FZ hingegen gehören Empfänger und Geber der 

FZ unterschiedlichen Regierungsstufen an.86 Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die Bezie-

hungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Die FZ werden als direkte „Maßnahmen zur Linde-

rung von Spannungen zwischen Aufgaben und Einnahrnen"87 auf der Ebene der Mitglied-

staaten betrachtet. Daher liegt das Augenmerk auf solchen FZ, durch die horizontale Wirkun-

gen ausgelöst werden. Diese Wirkungen können durch horizontale FZ zwischen den Mitglied-

staaten und durch vertikaler FZ zwischen der zentralen EU-Ebene und den Mitgliedstaaen 

(vertikale FZ mit horizontalem Wirkungskreis) ausgelöst werden.88 

Die Entscheidung für vertikale oder horizontale FZ ist in die Struktur der Finanzverfassung 

des betrachteten Gesamtstaates einzubetten. 89 Weist die Finanzverfassung die ergiebigsten 

Steuerarten der zentralen Ebene zu, spricht dies für vertikale FZ. Demgegenüber sind direkte 

horizontale Ausgleichszahlungen geeignet, sofern die GKS der betroffenen Ebene des Ge-

samtstaates über eine weitgehende Einnahmenautonomie verfügen oder im Rahmen eines 

Steuerverbundes am Aufkommen der einnahrneergiebigen Steuerarten partizipieren. Diese 

Verfahrensweise stellt sicher, daß die transfergewährende gebietskörperschaftliche Ebene über 

das notwendige Mittelvolumen verfügt, die FZ in zieladäquater Höhe leisten zu können.90 

In einem System vertikaler FZ ist zu berücksichtigen, daß die transferempfangenden GKS 

stets in einem bestimmten Umfang selbst zur Finanzierung der erhaltenden FZ beitragen. Sei 

es direkt, weil jede untergeordnetete GKS allgemeine Finanzierungsbeiträge an die zentrale 

Ebene zu leisten hat oder indirekt, weil die Bewohner der transferempfangenden GKS zu-

gleich Steuerzahler der zentralen Ebene sind. Damit werden die mit der FZ-Vergabe ange-

strebten Wirkungen (teilweise) konterkariert. Diese Situation kann bei horizontalen FZ nicht 

entstehen, da die transferleistenden und transferempfangenden GKS bei dieser Organisations-

form strikt voneinander abgegrenzt sind.91 

86 Vgl. hierru bspw. Noll/Hildebrandt (1996), S. 113; Kops (1989), S. 158 ff. 
87 Grossekett/er (1996), S. 16. 
88 Vgl. hierzu bspw. Pejfekoven (1988), S. 626. 
89 Vgl. zum Folgenden v.a. Mathews (1977), S. 436 f. u. Pejfekoven (1988), S. 626. 
90 Vgl. hierru auch Hackenbroch (1983), S. 133 f. 
91 Vgl. hierzu Hilber (1974), S. 12 f. Auf die Möglichkeit, daß es den transferzahlenden GKS gelingen könnte, 

Steuerlasten auftransfererhaltende GKS durch Steuerüberwälzung ru verlagern und auf diese Weise auch bei 
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111-1.2 Auflagengebundene und allgemeine Finanzzuweisungen 

Die zweite grundlegende Klassifizierung der FZ ist die Abgrenzung von FZ, die an bestimmte 

Auflagen gebunden sind, von allgemeinen FZ (Pauschalzuweisungen). Die Auflagen werden 

in Verwendungsauflagen und Empfangsauflagen eingeteilt.92 

III-1.2.1 Finanzzuweisungen mit und ohne Verwendungsauflagen 

FZ ohne Verwendungsauflagen sind mit keinerlei Restriktionen für den Gebrauch der zuge-

wiesenen Mittel behaftet. Hingegen ist die Übertragung der Mittel bei FZ mit Verwendungs-

auflagen (zweckgebundenen FZ) an die Verausgabung in vom Zuweisungsgeber abgegrenzten 

Bereichen geknüpft. 

Diese Auflagenbindung soll sicherstellen, daß die Mittel nur für die vom Zuweisungsgeber 

gewünschten Zwecke eingesetzt werden. Dabei kommt der jeweiligen Ausgestaltung der 

Verwendungsauflagen eine große Bedeutung zu. Durch eine sehr spezifische, restriktive For-

mulierung der Auflagen wird der bei der Mittelverwendung verbleibende Handlungsspielraum 

der transferempfangenden GKS stark eingeschränkt. Der Zuweisungsempfänger wird dann 

weitgehend „zu einem Verwaltungsagenten des Transfergebers denaturiert".93 Andererseits 

kann den Zuweisungsempfängern ein erheblicher diskretionärer Entscheidungs- und damit 

Verausgabungsspielraum bewahrt bleiben, wenn durch die Verwendungsauflagen nur (recht) 

allgemeine Zielbereiche bestimmt werden.94 

Eine effektive Kontrolle der auflagengerechten Mittelverwendung wird umso schwieriger, je 

unspezifischer die Zweckbindung der Zuweisungen erfolgt. Dann steigt die Wahrscheinlich-

keit umfangreicher „Sickerverluste"95 durch die Verwendung der Zuweisungen für Zwecke, 

die nicht der Zielsetzung der Zuweisungsgeber entsprechen.96 Die Sickerverluste können zu-

dem durch die budgetinterne Substitution eigener Mittel der transferempfangenden GKS 

durch erhaltene FZ ausgelöst werden.97 Da die Zweckbindung der FZ keinen Einfluß auf die 

komplementäre Bereitstellung eigener Finanzmittel für den durch die FZ unterstützten Bereich 

nimmt, können die freigewordenen eigenen Mittel zur Bereitstellung alternativer öffentlicher 

horizontalen FZ eine Vennischung der Finanzierungslasten entstehen könnte, soll an dieser Stelle nur hinge-
wiesen werden; vgl. hierzu bspw. Groenewegen (1988), S. 19 f. 

92 Vgl. hierzu Waldauer (1973), S. 213; Smekal (1980), S. 172 ff.; Zimmermann (1983), S. 43 f. u. Fischer 
(1988), s. 25 ff. 

93 Smekal (1980), S. 173. 
" Z.B. verbleibt der transferempfangenden GKS ein erheblicher Handlungsspielraum, wenn als Verwendungs-

zweck nur ein bestimmter Aufgabenbereich, z.B. Bildung, angegeben wird. Vgl. Zimmermann (1983), S. 44. 
95 Musgrave/Musgrave/Ku/lmer (1992), S. 33. 
96 Das Problem der Fungibilität. Vgl. Smekal (1980), S. 173; aktuell Costello (1993a), S. 108 ff. 
97 Das Problem der Additionalität. 
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Güter verwendet oder in Form von Steuersenkungen an die Bürger der GKS weitergegeben 

werden.98 Um derartige Zielverfehlungen zu vermeiden, können die Zuweisungsgeber die 

Vergabe der FZ an die Erfüllung bestimmter Empfangskriterien binden. 

lll-1.2.2 Finanzzuweisungen mit und ohne Empfangsaujlagen99 

FZ mit Empfangsauflagen knüpfen die Vergabe der Mittel an bestimmte Eigenschaften, die 

innerhalb der zuweisungsempfangenden GKS erfüllt sein müssen. Die Empfangsauflagen füh-

ren zu einer Eingrenzung des Empfängerkreises der FZ. 

FZ ohne Empfangsauflagen werden stets in einem vom Transfergeber zuvor festgelegtem Um-

fang gewährt. Der Transferempfänger besitzt keine Möglichkeit, die Höhe der Mittelzuwei-

sung durch gezielte Veränderung von Eigenschaften der eigenen GKS zu beeinflussen. Beste-

hen hingegen Empfangsauflagen, wird das Verhalten der Empfänger zu einer Determinante 

der konkreten Mittelvergabe. Die staatlichen Entscheidungsträger besitzen nun grundsätzlich 

die Möglichkeit durch gezielte Verhaltensreaktionen, die Eigenschaften der eigenen GKS so 

zu verändern, daß die Empfangsauflagen erfüllt werden. Damit kann sich eine GKS, die ur-

sprünglich nicht an der Vergabe der Transfers partizipiert hätte, für FZ qualifizieren. 100 

Wie bei den Verwendungsauflagen kommt der konkreten Ausgestaltung der Empfangsaufla-

gen eine wesentliche Bedeutung zu. Erfolgt eine sehr restriktive Formulierung verbleiben 

kaum Möglichkeiten durch Verhaltensänderungen die Auflagen - quasi nachträglich - zu er-

füllen, so daß die FZ auf einen detailliert festgelegten Empfängerkreis begrenzt wird. Aller-

dings ist die Art der Empfangsauflage zu beachten: 101 

• Empfangsauflagen demographischer (bspw. die Altersstruktur der Einwohner oder Bevöl-

kerungsdichte) und geographischer (bspw. die topographische Lage in Küsten- oder Ge-

birgsnähe) Art lösen kaum Reaktionen aus, da es weitgehend ausgeschlossen ist, daß die 

GKS durch Variation interner Handlungsparameter die Erfüllung jener Empfangsauflagen 

gewährleisten. 102 

98 Vgl. hierzu Oates (1977), S. 77, der vom „leakage"-Effekt spricht. Ähnlich Wilde (1968), S. 341 u. (1971), 
S. 145 f. Diese Sickerverluste sind nur dann ausgeschlossen, wenn die transferempfangende GKS in der Aus-
gangssituation ohne FZ keine eigenen Mittel im Zielbereich der FZ bereitstellt. 

99 Vgl. zum Folgenden Wilde (1971), S. 147 ff.; Smekal (1980), S.172 ff. u. Fischer (1988), S. 25 ff. 
100 Vgl. King (1984), S. 87 u. 88. 
101 Vgl. zum Folgenden auch Hilber (1974), S. 16 f. 
102 Allenfalls im Bereich demographischer Empfangsauflagen ist es in begrenztem Umfang möglich, die Bemes-

sungsgrundlage für die FZ zu beeinflussen; so können Altersstruktur der Bevölkerung oder Einwohnerzahl 
bspw. durch die Zusammenlegung dezentraler GKS oder durch eine aktive Zuwanderungspolitik verändert 
werden. Diese Anpassungsreaktionen sind dann als unerwünscht zu bezeichnen, wenn ihnen aus gesamtwirt-
schaftlicher Sicht keine „wirtschaftlichen und verwaltungsmäßigen Vorteile" (Smekal (1980), S.173) zukom-
men und sie stattdessen Ausdruck eines nicht-kooperativen Nullsummenspiels zwischen dezentralen GKS 
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• Im Gegensatz hierzu besteht im Fall funktionaler (bspw. das bestehende Bereitstellungsni-

veau des geförderten Guts) oder ökonomischer (bspw. das Verhältnis zwischen Finanz-

kraft und Finanzbedarf) Empfangsauflagen die Möglichkeit strategischer Anpassungsre-

aktionen. Wird die FZ an die Existenz einer unzureichenden Finanzkraft einer GKS ge-

bunden, so werden der GKS ( ceteris paribus) Anreize genommen, die interne wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit durch eine effiziente und wachstumsfördernde Politik nachhaltig 

zu verbessern, da die damit verbundene Steigerung der eigenen Finanzkraft zu einem 

Verlust von FZ führen würde. 103 Zudem besteht die Gefahr, daß die betroffene GKS ihre 

eigene Steueranstrengung reduziert, um die Zuteilung zusätzlicher Transfers auszulö-

sen.104 Wird in Reaktion hierauf eine zusätzliche Empfangsauflage in Form einer Mindest-

Steueranstrengung eingeführt, sind unerwünschte Verteilungswirkungen für wirtschaftli-

che weniger leistungsfähige GKS denkbar, ,,da die Nutzeneinbuße durch die Besteuerung 

dort größer angenommen werden muß als in einer 'reichen' Gemeinde."105 Beziehen sich 

Mindestanforderungen auf das Bereitstellungsniveau spezifischer öffentlicher Güter, so 

werden die Verhaltensreaktionen der transferempfangenden GKS, um an der Vergabe der 

FZ partizipieren zu können, weitgehend durch den Transfergeber vorherbestimmt. 

• Ausdrücklich erwünscht sind Anpassungsreaktionen, die aufgrund von Empfangsauflagen 

im politisch-administrativen Bereich erfolgen. Solche Auflagen besitzen zumeist die Auf-

gabe, die verwaltungsbezogenen Voraussetzungen einer effizienten Verwendung der FZ 

auf dezentraler Ebene zu gewährleisten, indem die Existenz einer effizienten Finanzver-

waltung und/oder einer effektiven und unabhängigen Kontrollinstanz der Mittelverausga-

bung gefordert wird. 

III-1.2.3 Finanzzuweisungen mit und ohne Eigenleistung 

Eine besondere Form der Empfangsauflage stellt die Verknüpfung der FZ-Vergabe mit einer 

finanziellen Eigenleistung der transferempfangenden GKS dar (,,matching grant"). 106 Der Zu-

weisungsempfänger erhält die FZ nur, wenn er sich selbst an der Finanzierung der öffentli-

chen Leistung beteiligt. Die Höhe der FZ wird als eine Funktion der finanziellen Eigenlei-

sind, die im (ruinösen) horizontalen Wettbewerb wn FZ eine Verschwendung öffentlicher Ressourcen betrei-
ben. Vgl. hierzu auch die Überlegungen zum interkollektiven Entscheidungsprozeß in Abschnitt III-2.3.2; zur 
Problematik des Fiskalwettbewerbs zwischen GKS vgl. Sinn ( 1995); ( 1997a). 

103 Vgl. hierzu näher Abschnitt III-3.1.2.2.5 zur Bestimmung der Ausgleichsintensität im Fall horizontaler fiska-
lischer Ungleichgewichte. 

104 Es besteht eine ,,moral-hazard"-Problematik. 
1°' Smekal (1980), S. 172. 
106 Vgl. hierzu bspw. Wilde (1968), S. 340 u. (1971), S. 144 ff.; Pejfekoven (1988), S. 624. 
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stung spezifiziert (,,matching ratio"). Diese bezeichnet zumeist einen prozentualen Anteil der 

FZ am Umfang der in Eigenleistung bereitgestellten Mittei. 107 

Die Vergabe einer FZ mit Eigenleistung erfolgt notwendigerweise in Verbindung mit be-

stimmten Verwendungsauflagen. Da eine Pauschalzuweisung der transferempfangenden GKS 

nicht nur die Wahlmöglichkeit zur Erhöhung des Angebots öffentlicher Güter überläßt, son-

dern alternativ auch Steuersenkungen gewährt werden können, besteht sonst die Gefahr, daß 

der Umfang nicht-zweckgebundener FZ mit Eigenleistung ausufert, weil der Kofinanzierung 

durch die Transferempfänger keine Grenzen gesetzt sind. 108 

Das Ziel der Transfergeber ist es, den Bereitstellungsumfang einer bestimmten öffentlichen 

Leistung auf ein gewünschtes Niveau anzuheben. 109 Der entscheidende Parameter zur Zieler-

reichung ist die Festlegung eines adäquaten Finanzierungsanteils der Transferempfänger. 

Wird der Finanzierungsanteil willkürlich oder aufgrund unzureichender Information festge-

setzt, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein suboptimales Bereitstellungsniveau die Folge. 

Eine zu niedrige Eigenbeteiligung kann exzessive Ausgaben im unterstützen Bereich auslö-

sen; wird der Finanzierungsanteil zu hoch festgelegt, bleibt das Ausgabevolumen möglicher-

weise zu gering. Allerdings muß die Finanzkraft der zuweisungsempfangenden GKS beachtet 

werden. Je geringer die Finanzkraft ist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, daß FZ auf-

grund mangelnder eigener Kofinanzierungsmittel nicht in Anspruch genommen werden kön-

107 Ein 50-Prozent-FZ (,,50 percent matching grant") bedeutet, daß die transferempfangende GKS eine FZ in 
Höhe von 50 Pfennigen für jede Mark erhält, die sie aus eigenen Mitteln bereitstellt. Vgl. King (1984), S. 88. 

108 Die folgende Abb. verdeutlicht den Zusammenhang an einem Zahlenbeispiel. Es wird von einer FZ mit Ei-
genleistung (50-Prozent-FZ ohne Verwendungsauflage) ausgegangen. Unter der „ceteris-paribus"-Annahme 
sonst unveränderter öffentlicher Leistungen der transferempfangenden GKS führt die FZ zunächst zu einer 
Steuererhöhung in doppelter Höhe der erhaltenen FZ, um die verlangte Kofinanzierung sicherzustellen. In ei-
nem zweiten - in der Modellwelt allerdings zeitgleichen - Schritt erfolgt ein Transfer an die privaten Wirt-
schaftssubjekte, der äquivalent zu einer Steuersenkung ist, in Höhe des addierten Betrages aus FZ und Kofi-
nanzierung, wobei letztere genau der originären Steuererhöhung entspricht. Es ergibt sich folgender Net-
toeffekt: das öffentliche Leistungsniveau der transferempfangenden GKS bleibt unverändert, bei einer eige-
nen Steueranstrengung (effektive Steuerbelastung der privaten Wirtschaftssubjekte), die sich um den gesam-
ten Betrag der (an die Eigenleistung gebundenen) FZ verringert hat. Die transferempfangenden GKS hat so-
mit einen Anreiz, die eigene Kofinanzierung beständig auzuweiten. Als theoretische Extremsituation erfolgt 
die gesamte Finanzierung der angebotenen öffentlichen Leistungen durch die FZ der transfergewährenden 
GKS (vgl. hierzu auch Wilde (l 968), S. 340): 

50%FZ Steuer- A Steuerauf- öffentl iches Transfer effektive Steuer Nen.oeffelct: 
aufkommen · konunen Leistungs- (Steuer- belastung 6 Steuer-

/Steuererhöhuno) angebol senkung) belasnm2 
5000 5000 5000 -

500 6000 1000 5000 1500 4500 · 500 
1000 7000 2000 5000 3000 4000 · 1000 

... ... ... ... ... ... . .. 
5000 15000 10000 5000 15000 0 · 5000 

109 Vgl. hierzu Musgrave/Musgrave (1973), S. 637 f; Costello (1993a), S. 107 f; Walsh (1993), S. 41. 
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nen und das gewünschte Bereitstellungsniveau deshalb verfehlt wird. Dies spricht für eine 

Staffelung der Eigenbeteiligung in einem zur Finanzkraft umgekehrten Verhältnis.110 

Zudem ist zu berücksichtigen, daß jede Finanzierungsbeteiligung durch den Transfergeber die 

Anreize der Transferempfänger, die effiziente Verwendung der Ressourcen zu überwachen, 

abschwächt, da nunmehr nur ein Anteil der eingesetzten Mittel eigenen Einnahmequellen ent-

springt. Es resultieren Ineffizienzen bei der Bereitstellung der öffentlichen Leistungen. 111 Mit 

zunehmenden Finanzierungsanteil muß daher die transferleistenden GKS ihre Kontrollaktivi-

täten erhöhen. Selbst wenn durch diese Kontrolle die Ineffizienzen bei der Bereitstellung er-

folgreich unterbunden werden, bleibt aber die Summe aus Kontrollkosten und Ineffizienzko-

sten positiv. Einen Lösungsansatz stellt ein Bemessungsgrundlagenwechsel bei der Bestim-

mung der Finanzierungsbeteiligung der Transfergeber dar. Werden als Basis der FZ nicht die 

Ausgaben, die zur Güterbereitstellung aufgewendet werden, herangezogen, sondern Indikato-

ren der Leistungsqualität der Mittelverwendung (,,output performance"112), so erhalten die 

transferempfangenden GKS finanzielle Anreize zum effizienten Einsatz der gesamten Ausga-

ben. 113 

111-1.3 Betragsmäßig begrenzte und unbegrenzte Finanzzuweisungen 

Als drittes Kriterium ist die Abgrenzung von betragsmäßig begrenzten (,,closed-end grant") zu 

betragsmäßig unbegrenzten FZ (,,open-end grant") zu beachten.114 Im ersten Fall bestimmen 

die transfergebenden Entscheidungsträger vor Beginn des Zuweisungsverfahrens einen Ge-

samtbetrag, der den transferberechtigten GKS gemäß eines festgelegten Verteilungsschlüssels 

zugewiesen wird (Repartitionsprinzip ). Erhöht sich die Zahl der transferberechtigten GKS 

oder erweitert sich die Bemessungsgrundlage der FZ innerhalb einzelner GKS, so erfolgt eine 

Kürzung des Zuweisungsbetrages je Einheit der Bemessungsgrundlage. Im zweiten Fall legen 

die Transfergeber in einem ersten Schritt einen bestimmten Zuweisungsbetrag pro Einheit der 

Bemessungsgrundlage der FZ fest (Quotitätsprinzip). Das Gesamtvolumen der FZ ergibt sich 

110 Diese Staffelung ,,kann theoretisch proportional, progressiv oder auch regressiv gestaltet sein." (Smeka/ 
(1980), S. 174) Vgl. auch Hilber (1974), S. 12; Oates (1977), S. 326 ff. 

111 Es besteht eine ,,moral hazard"-Problematik. Vgl. Wa/sh (1993), S. 41; auch schon Wilde (1968), S. 345 f. 
Eine andere Meinung äußert Pejfekoven, der daraufhinweist, daß bei konstanter Aufgabenerfüllung einer 
GKS jede ineffiziente Verausgabung von Finanzmitteln entweder eine Erhöhung der eigenen Einnahmen oder 
eine Reduzierung der eigenen Ausgaben nachsichziehen muß, so daß nicht einzusehen sei, ,,warum bei der 
Einnahmeverwendung für eigene oder zugewiesene Mittel unterschiedliche Effizienzkriterien gelten sollen." 
(Peffekoven (1988), S. 623.) 

112 Wa/sh (1993), S. 41. 
113 Vgl. Coste//o (1993a), S. 110; Walsh (1993), S. 41. 
114 Vgl. Smeka/ (1980), S. 175; King (1984), S. 88; Fischer (1988), S. 29 f. u. Peffekoven (1988), S. 624. 
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dann erst ex-post, da die Transferempfänger nun durch gezielte Verhaltensreaktionen ihren 

Zuweisungsbetrag erhöhen können. 

Der Vorteil der betragsmäßig begrenzten FZ liegt für die transfergebende GKS in der finanz-

politischen Planungssicherheit. Dafür können sich unerwünschte Verteilungseffekte ergeben, 

wenn das Transfervolumen erschöpft ist, bevor das gewünschte Bereitstellungsniveau der ge-

förderten öffentlichen Leistung in den transferempfangenden GKS erreicht wird. Bei betrags-

mäßig unbegrenzter FZ besteht hingegen die Gefahr, ,,daß die Empfänger exzessiv Gebrauch 

von solchen Zuwendungen machen werden."115 Zudem ist das Transfervolumen für die FZ-

Geber nicht mehr planbar. 

Die Nachteile der beiden (isolierten) Ausgestaltungsformen lassen sich durch eine Kombinati-

on aus betragsmäßig begrenzten und unbegrenzten FZ verringern. 116 Zum einen besteht die 

Option, zwar grundsätzlich einen bestimmten Zuweisungsbetrag pro Einheit der Bemessungs-

grundlage festzulegen (Repartitionsprinzip ), aber zusätzlich ein verbindliches Maximalvolu-

men der FZ zu bestimmen. Ein besonders relevanter Fall sind FZ mit Eigenbeteiligung und 

betragsmäßiger Begrenzung (,,closed-end matching-grant"). Es werden (deutliche) Überkapa-

zitäten vermieden und die finanzielle Belastungen des Geberhaushalts abschätzbar, obwohl 

die Transferempfänger die Möglichkeit besitzen, durch eigene Anpassungsreaktionen die Be-

messungsgrundlage zu erweitern. Zum anderen kann grundsätzlich eine explizite Höhe der FZ 

diktiert werden (Quotitätsprinzip ), aber zusätzlich eine verbindliche Koppelung des Zuwei-

sungsbetrages an adäquate Indikatoren erfolgen. Als Indikator kann bspw. die Aufkommen-

sentwicklung einer bestimmten Steuer oder die Preissteigerungsrate im Bereich der geförder-

ten öffentlichen Leistungen herangezogen werden. Im ersten Fall wird der Umfang der Zuwei-

sungen an der allgemeinen Entwicklung der öffentlichen Einnahmen beteiligt. Im zweiten Fall 

wird verhindert, daß sich der reale Wert der FZ im Zeitablauf durch Preissteigerungen verrin-

gert und daraufhin eine zielinadäquate Einschränkung des Bereitstellungsniveau im geförder-

ten öffentlichen Leistungsbereich durch die Transferempfänger vorgenommen wird. Der zu 

gewährende FZ-Betrag ergibt sich nun allerdings aus der Entwicklung des gewählten Indika-

tors, so daß die finanzielle Belastung für die Transfergeber nicht länger genau abschätzbar ist. 

111-1.4 Die Formen unterschiedlicher Finanzzuweisungen im Überblick 

Abbildung ill-1 zeigt die Formen der FZ im Überblick. Entscheidendes Unterscheidungskrite-

rium ist die Auflagenbindung, wobei zwischen Verwendungs- und Empfangsauflagen abzu-

115 Peffekoven (1988), S. 624. Die FZ können „ein Eigenleben beginnen". (Hansmeyer (1977), S. 974) 
116 Vgl. zum Folgenden v.a. Smekal (1980), S. 175 u. Fischer (1988), S. 29 f. 
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grenzen ist. Eine besonders wichtige Empfangsauflage bildet die Eigenbeteiligung. Dabei ist 

zwischen betragsmäßig begrenzten und unbegrenzten FZ zu unterscheiden: 

Abb. III-1: Ausgestaltungsformen zwischenstaatlicher Finanzzuweisungen 

Fioa11Z2uwcisuncen 

mit VerwendW1gsaußagcn 

mit Empfangsauflagen ohne Empfängsaußagcn 

1 

sonstige Empfangs-
auflagen 

mit Eigenbeteiligung 

bet,agsm>ßig 
beg,enit 
(Repffl.itionsprinzip) 

1 

bctragsmäß; g 
unbcg,en,t 
(QuotitAUprinzip) 

ohne Vcrwcndungsaufiagcn 

mit Empfangsaufl agen ohne Empfangsauflagen 
(reine Pau.schal21JwcisW1g) 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an King (1984), S. 87. 

III-2 Wirkungsanalyse alternativer Formen zwischenstaatlicher Finanzzuweisungen 

Um Schlußfolgerungen zur aufgabenadäquaten Ausgestaltung der FZ ziehen zu können, ist es 

notwendig, die relevanten Wirkungszusammenhänge zwischen den alternativen Ausgestal-

tungsformen der FZ und dem sich hieraus in der transferempfangenden GKS ergebenden An-

gebot öffentlicher Güter zu untersuchen. Die zu analysierenden Wirkungen beziehen sich auf 

den Umfang und die Struktur des bereitgestellten Bündels öffentlicher Leistungen. 117 

111-2.1 Modelltheoretische Vorüberlegungen 

Idealerweise müßte die Wirkungsanalyse das Verhalten aller beteiligten Akteure118 in einer 

längerfristigen, dynamischen Perspektive unter Berücksichtigung aller direkten und indirekten 

Effekte der Mittelvergabe auf allen betroffenen Teilmärkten abbilden. Eine solch leistungsfä-

hige Theorie, die diese komplexen Wirkungszusammenhänge innerhalb eines konsistenten 

Analyserahmens erfaßt, existiert jedoch nicht.119 Um konkrete Aussagen ableiten zu können, 

117 So auch schon Osman (1966), S. 362. 
118 Also insb. Berücksichtigung des Verhaltens der Transferempfänger und der Transfergeber. 
119 Vgl. King (1984), S. 89; auch Bock {1985), S. 40. 
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müssen deshalb Einzelaspekte der vielschichtigen Zusammenhänge modelltheoretisch erfaß-

bar gemacht werden, denen eine zentrale Bedeutung zukommt. 120 

In diesem Zusammenhang erfolgt in der Literatur üblicherweise eine Indifferenzkurvenanalyse 

in Analogie zur mikroökonomischen Theorie des privaten Haushalts.121 Die transfererhaltende 

GKS wird zu einem einzelnen nutzenmaximierenden Konsumenten zusammengefaßt, der ei-

ner bestimmten Budgetrestriktion unterliegt. Die FZ stellen eine Veränderung dieser Budge-

trestriktion dar, die bei vorgegebener Präferenzordnung (Indifferenzkurvenschar) zu einer An-

passungsreaktion der transfererhaltenden GKS führt, die die Maximierung der Bewertungs-

funktion (Nutzenfunktion) der GKS unter Berücksichtigung der veränderten Budgetrestriktion 

garantiert. Der Wirkungsanalyse werden folgende Annahmen zugrundegelegt, die eine graphi-

sche Darstellung im Rahmen der Indifferenzkurvenanalyse ermöglichen:122 

• die abgebildeten gesellschaftlichen Indifferenzkurven verlaufen konvex; 

• es existieren keine Randlösungen entlang der Achsen des Koordinatensystems; 

• die Kosten der öffentlichen Güterbereitstellung pro Leistungseinheit innerhalb transferemp-

fangenden GKS sind unabhängig vom Umfang der Leistungsbereitstellung; 

• die öffentlichen Güter sind beliebig teilbar, so daß jede (marginale) Anpassungsreaktion 

der transferempfangenden GKS auf die FZ-Vergabe möglich ist; 

• die transferempfangenden GKS besitzt keine Möglichkeit, Steuerlasten von der eigenen auf 

andere GKS zu verlagern (keine Steuerüberwälzung) - Steuererhöhungen müssen folglich 

ausschließlich von den Bewohnern der eigenen GKS getragen werden; 

• die Anpassungsreaktionen der transferempfangenden GKS auf die FZ-Vergabe lösen keine 

externen Effekte für anderer GKS aus, so daß kein Internalisierungsproblem zu lösen ist; 

• die transferempfangenden GKS stellen ausschließlich Waren und Dienstleistungen bereit, 

nicht aber Transferzahlungen an private Wirtschaftssubjekte - damit schränken Steuererhö-

hungen in der transferempfangenden GKS die verbleibenden finanziellen Ressourcen der 

Bewohner zur Nachfrage privater Güter ein; 123 

120 Vgl. Tinbergen (1972), S. 69 ff.; auchK/einewerfers/Jans (1983), S. 9 ff. 
121 Dieses Untersuchungsschema wurde erstmals von Seal/ (1952), S. 377 ff. u. Wilde (1968), S. 340 ff. u. 

(1971), S. 143 ff. angewendet. Hierauf aufbauend vgl. bspw. Oates (1972), S. 65 ff.; Wa/dauer (1973), 
S. 212 ff.; Gram/ich (1977), S. 219 ff.; Romer/Rosenthal (1980), S. 451 ff; Smekal (1980), 176 ff.; King 
(1984), S. 86 ff.; Fischer (1988), S. 31 ff.; Costello (1993a), S. 104 ff. 

122 Diese Annahmen beziehen sich v.a. auf King (1984), S. 90 u. Wilde (1971), S. 143 f., aber auch Smekal 
(1980), s. 176 f. 

123 Damit wird der Kofinanzierung der Transferempfänger eine Grenze gesetzt (vgl. Abschnitt III-1.2.3). 
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• ein Wandel der gesellschaftlichen Präferenzenstruktur infolge der FZ-Vergabe ist ausge-

schlossen, so daß der Verlauf der abgebildeten gesellschaftlichen lndifferenzkurven von 

der FZ-Vergabe unberührt bleibt; 124 und schließlich 

• die Bewohner der transferempfangenden GKS werden nicht durch Steuerzahlungen zur 

Finanzierung der FZ an die eigene GKS herangezogen. 125 

Auch die nachfolgende Wirkungsanalyse geht von dieser Modellwelt aus, die ihren Fokus auf 

einen Ausschnitt der Wirklichkeit richtet. Es werden partialanalytische Ergebnisse abgeleitet, 

„deren vorläufige Gültigkeit von Fall zu Fall in der Praxis nachzuprüfen ist."126 Dabei sind die 

engen Grenzen des Aussagewertes der betriebenen Modellanalyse zu beachten. Über die re-

striktiven Annahmen des beschriebenen Analyseschemas hinaus, sind zwei Problembereiche 

von großer Wichtigkeit. Zum einen grundlegende Einwände gegenüber der mikroökonomi-

schen lndifferenzkurvenanalyse, die eine erhebliche Relevanz für die FZ-Analyse besitzen. 

Zum anderen besondere Schwierigkeiten, die sich bei der Übertragung der Theorie des priva-

ten Haushalts auf die Analyse des Verhaltens von GKS ergeben. 

(1) Grundsätzliche Beschränkungen der mikroökonomische Indifferenzkurvenanalyse: 127 

• Die mikroökonomische lndifferenzkurvenanalyse bleibt stets auf eine gegebene Periode 

begrenzt (statische Analyse). Dynamische Prozesse werden aus dem Untersuchungsbereich 

ausgegrenzt, obwohl sich die Finanzbeziehungen zwischen GKS in aller Regel auf eine 

Mehrzahl an Perioden beziehen.128 

• Es findet eine isolierte Analyse der Akteure der transferempfangenden GKS statt (Partial-

analyse ). Das Reaktionsverhalten der Entscheidungsträger der transferleistenden GKS so-

wie weiterer an der FZ-Vergabe indirekt beteiligter Akteure wird exogenisiert, obwohl es 

eine ebenso große Bedeutung für die Wirkungen der FZ besitzen kann wie das Verhalten 

der Entscheidungsträger der transferempfangenden GKS. 129 

124 Diese Aussage impliziert, daß die FZ keine Umverteilungswirkungen innerhalb der GKS auslösen und mögli-
che zuweisungsabhängige Demonstrationseffekte unwirksam bleiben, die jeweils zu einer Veränderung der 
Präferenzen innerhalb der GKS führen würden. 

125 Diese Steuerzahlungen würden die Wirkungen der FZ teilweise konterkarieren (vgl. Abschnitt III-1. l ). 
126 Smekal (1980), S. 180. Dies hat notwendigerweise in Kapitel V bei der Übertragung der Ergebnisse auf den 

europäischen Integrationsprozeß zu erfolgen. 
127 Vgl. zur grundlegenden Kritik der mikroökonomischen Indifferenzkurvenanalyse insb. Külp (1988) aber auch 

Rothschild (1992), S. 38 ff. Vgl. auch die deutliche Kritik von Spiess (1973), S. 24 ff., der den Ansatz als 
tautologisch bezeichnet, weil man als Ergebnisse nur das erhält, ,,was vorher in Form eines Indifferenz-
Kurvensystems in das Modell hineingesteckt wurde." (Spiess (1973), S. 28) 

128 Vgl. Levaggi/Smith (1994), S. 72 f.; allgemeinKü/p (1988), S. 481. 
129 Vgl. Levaggi/Smith (1994), S. 72 f. 
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• Es werden ausschließlich direkte Auswirkungen der FZ im öffentlich-ökonomischen Sektor 

betrachtet (Primäreffekte). In der Realität sind jedoch auch vielschichtige indirekte Effekte 

der Mittelvergabe auf andere Bereiche der öffentlichen Leistungsbereitstellung und Ein-

nahmenerzielung (komplementäre oder substitutionale Beziehungen), auf andere Regie-

rungseinheiten und auf den privaten Sektor von Bedeutung (Sekundäreffekte). 130 

(2) Schwierigkeiten bei der Übertragung der Theorie des privaten Haushalts auf den öffentli-

chen Sektor: 

• Während die Theorie des privaten Haushalts von einem Einpersonenhaushalt oder einem 

Haushaltsvorstand ausgeht, der die subjektiven Wünsche und Wertungen des privaten 

Haushalts zum Ausdruck bringt, gibt es in einer GKS eine Vielzahl staatlicher Entschei-

dungsträger und privater Wirtschaftssubjekte mit divergierenden Präferenzen. Damit stellt 

sich die Frage, wessen Präferenzstruktur durch die Indifferenzkurvenschar abgebildet wird 

und so über die Aufteilung des insgesamt verfügbaren Einkommens auf die alternativen 

Güter entscheidet. In der Regel wird angenommen, daß die Präferenzen aller Akteure iden-

tisch sind. 131 Die abgebildeten Indifferenzkurven stellen dann die Präferenzen der gesamten 

Gesellschaft der GKS als „community indifference curves"132 dar. 

Diese Vorstellung liegt auch der nachfolgenden Wirkungsanalyse zugrunde. Daher führt 

eine FZ-Vergabe an die transferempfangende GKS und eine Steuersenkung an die Bürger 

stets zu äquivalenten Ergebnissen: Beide Maßnahmen bewirken eine übereinstimmende 

Erhöhung des verfügbaren Einkommens innerhalb der GKS, die gemäß der gemein-

schaftsweit einheitlichen Präferenzen auf den Konsum privater und öffenlicher Güter auf-

geteilt wird.133 Wird allerdings die Annahme der „community indifference curves" aufge-

hoben, so kann nicht mehr davon ausgegangen werden, daß eine FZ-Vergabe im Hinblick 

auf das hieraus resultierende Bereitstellungsniveau öffentlicher Güter äquivalent zu einer 

Steuersenkung ist. Die Verwendungsentscheidung der staatlichen Entscheidungsträger über 

einen an die GKS zugewiesenen FZ-Betrag kann von derjenigen der privaten Wirtschafts-

subjekte über eine (direkt) erhaltene Steuersenkung abweichen. Empirische Untersuchun-

gen134 bekräftigen die Bedeutung dieser Aussage, da sie zu dem Schluß gelangen, daß die 

GKS zugewiesenen Mittel „tendenziell an der budgetären Verwendung 'kleben bleiben' 

130 Vgl. Break (1980), S. 94 f. 
131 So bspw. Smekal (1980), S. 176 f; Benkert (1984a), S. 45; King (1984), S. 89 oder Fischer (1988), S. 32 f. 
132 King (1984), S. 89. 
133 Vgl. hierzu Scott (1952) sowie auch Bradford/Oates (1971a). 
134 Vgl. hierzu v.a. Gram/ich (1977), S. 227 ff. Für einen Überblick über jüngere u. ältere empirische Untersu-

chungen vgl. Hines/Tha/er (1995), S. 217 ff. 
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und damit zu einem höheren Niveau an öffentlichen Leistungen führen als das der Fall wä-

re, wenn die Zuweisungen unmittelbar den Individuen zuflössen."135 

Daher stellt es einen wichtigen Schritt zu einer realitätsnäheren Betrachtungsweise dar, 

wenn „zugelassen" wird, daß zwischen den beiden Gruppen der privaten Wirtschaftssub-

jekte und staatlichen Entscheidungsträger keine einheitlichen Nutzenvorstellungen existie-

ren und sich auch die Präferenzen der einzelnen privaten Wirtschaftssubjekte sowie staatli-

chen Entscheidungsträger unterscheiden. Diese Annahme rückt die konkreten Entschei-

dungsstrukturen des politisch-administrativen Systems ins Blickfeld, da diese maßgeblich 

bestimmen, welche Wünsche und Wertvorstellungen zur Verwendung der FZ sich im poli-

tischen Willensbildungsprozeß durchsetzen. Das Ergebnis drückt zum einen die bestehen-

den Machtverhältnisse und Interessenkonstellationen innerhalb des Entscheidungsgremi-

ums aus, zum anderen den diskretionären Handlungsspielraum, der den staatlichen Akteu-

ren bei der vorherrschenden Entscheidungsstruktur verbleibt. 136 Unter der Annahme, daß 

sich den politischen Entscheidungsträgern keine autonomen Handlungsspielräume bieten 

und deren (ausschließliches) Handlungsmotiv die Wiederwahl nach Ablauf der Legislatur-

periode darstellt, werden sie ihre Entscheidungen an den Präferenzen desjenigen Wählers 

(Medianwähler) orientieren, dessen Stimmabgabe bei den nächsten Wahlen eine Minder-

heit in eine Mehrheit verwandeln wird. 137 Geht man allerdings davon aus, daß weitgehende 

Informations- und Machtasymmetrien zwischen den privaten und öffentlichen Akteuren 

bestehen, die zu autonomen Handlungsspielräumen der Entscheidungsverantwortlichen 

führen, so können die Mitglieder des Entscheidungsgremiums der transferempfangenden 

GKS (zum Teil) ihre (persönlichen) Präferenzen durchsetzen. 138 

"' Musgrave/Musgrave/Kullmer (1992), S. 34. Dieses Phänomen wird als ,,Fliegenfänger-Effekt" bezeichnet 
(vgl. bspw. Gram/ich (1977), S. 226). 

136 Vgl. hierzu Benkert (1984a), S. 45 u. 48. Vgl. hierzu ausführlich die Überlegungen zum politischen Entschei-
dungsprozeß und seinen Akteuren in Abschnitt III-2.3.1. 

137 So bspw. Romer/Rosentha/ (1980), S. 451 ff. Vgl. zum Medianwählermodell allg. Brümmerhojf (1996), 
S. 101 ff. Es wird angenommen, daß sich die staatlichen Entscheidungsprozesse in einem demokratischen 
Staat mit Mehrheitswahlrecht vollziehen. Diese Annahme triffi für die Mitgliedstaaten der EU zu. Der Reali-
tätsgehalt des Medianwählermodells wird jedoch dadurch eingeschränkt, daß die Medianwählerposition zu-
meist unbestimmbar bleibt. In den Wahlen wird über eine Vielzahl öffentlicher Leistungsangebote unter-
schiedlicher Dimensionen entschieden, so daß es unmöglich wird, ,,alle Nternativen in einem Präferenzkonti-
nuum zu erfassen." (Brümmerhojf(l996), S. 113) 

138 So bspw. Wilde (1968), S. 340 ff. Dies stellt einen wesentlichen Ansatzpunkt zur Erklärung des Fliegenfän-
ger-Effektes dar. Der Erhalt von FZ-Mitteln und eine Steuersenkung werden von den Bürgern möglicherweise 
unterschiedlich wahrgenommen. Die Bürger unterliegen einer Fiskalillusion, wenn sie den tatsächlichen Steu-
erpreis von öffentlichen Gütern, die mit FZ finanziert werden, im Vergleich zu öffentlichen Gütern, die direkt 
mit Steuermitteln der eigenen GKS finanziert werden, systematisch unterschätzen. Vergibt die zentrale Ebene 
in dieser Situation eine FZ an die GKS, so verbleibt den dezentralen Entscheidungsträger ein Handlungsspiel-
raum zur Ausweitung des Bereitstellungsniveaus öffentlicher Güter (vgl. Musgrave/Musgrave/Ku//mer 
(1992), s. 34 f.). 
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• In der Theorie des privaten Haushalts fällen die Wirtschaftssubjekte (eindimensionale) 

Konsumentscheidungen zwischen alternativen privaten Gütern. Die Übertragung des An-

satzes auf den öffentlichen Sektor führt zu einer differenzierteren (zweidimensionalen) Ent-

scheidungssituation, da in der transferempfangenden GKS nicht nur die gewünschte Auf-

teilung der zugewiesenen Finanzmittel auf alternative öffentliche Leistungen bestimmt 

werden muß, sondern zudem festzulegen ist, ob ein Anteil der empfangenen Mittel durch 

Steuersenkungen zum Konsum zusätzlicher privater Güter zur Verfügung gestellt werden 

soll.139 

Um die Auswirkungen der FZ-Vergabe auf die Besteuerung mitzuberücksichtigen, muß 

diese zweidimensionale Entscheidungssituation als Grundlage der lndifferenzkurvenanaly-

se gewählt werden. In der graphischen Darstellung werden deshalb auf der Ordinate stets 

die vorhandenen Ressourcen140 der GKS abgebildet, die zum Erwerb aller vom Transfer-

geber nicht geförderten Güter verwendet werden können. Hierunter ist der Konsum privater 

Güter und die Bereitstellung der nicht als unterstützungswürdig eingestuften öffentlichen 

Güter zu subsumieren. Auf der Abszisse wird der Bereitstellungsumfang der vom Trans-

fergeber geförderten öffentlichen Güter dargestellt. 141 Allerdings ist diese Darstellungswei-

se aus zwei Gründen eine Fiktion. Sie impliziert zum einen, daß zeitgleich über privaten 

und öffentlichen Konsum entschieden werden kann. ,,Realiter liegen [aber] zwei ganz un-

terschiedliche Koordiantionsmechanismen vor - ein ökonomischer Markt für private Güter 

und ein politischer Prozeß für öffentliche Güter. Diese beiden Mechanismen lassen sich 

nicht in einem Diagramm darstellen."142 Zum anderen unterstellt sie die Vergleichbarkeit 

der Preise öffentlicher und privater Güter. Da aber bei öffentlichen Gütern das Marktaus-

schlußprinzip nicht anwendbar ist, werden sie nicht über Märkte angeboten, sondern un-

entgeltlich bereitgestellt. Damit können keine Marktpreise bestimmt werden. Öffentliche 

Güter werden vielmehr zu den Kosten bewertet, die zu ihrer Bereitstellung aufgewendet 

werden müssen. Der Preisvergleich zu privaten Gütern wird hierdurch erschwert. 143 

Die Übertragung der Theorie des privaten Haushalts auf den öffentlichen Sektor ist aus 

dieser Sicht nur unproblematisch, wenn die institutionelle Gestaltung der Finanzverfassung 

die Einnahmeautonomie der transferempfangenden GKS soweit einschränkt, daß diese auf 

die FZ-Vergabe nicht mit Steuervariationen reagieren können. In diesem Fall reduziert sich 

139 Vgl. hierzu bspw. Bös (1978), S. 102 ff; Smekal (1980), S. 177 u. 179 oder Fischer (1988), S. 33 f. 
140 „These resources include all its citizens' incomes, less laxes paid to authorities other than the grantee, toge-

ther with receipts of grants." (King (1984), S. 90) 
141 Diese Art der graphischen Darstellung wählen bspw. Wilde (1968), S. 341 ff. u. King (1984), S. 90 ff. 
142 No// (1992), S. 9; vgl. auch Fischer (1988), S. 33. 
143 Vgl. Fischer (1988), S. 33; allgemein zu dieser Problematik Brümmerhoff(l996), S. 14 f. 
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die Wahlmöglichkeit der Transferempfänger auf die Bereitstellung alternativer öffentlicher 

Güter. Wie bei der Theorie des öffentlichen Haushalts wird im Diagramm dann eine ein-

dimensionalen Entscheidungssituation abgebildet. 144 

111-2.2 Die mikroökonomische Indifferenzkurvenanalyse145 

Das „Effizienzkonzept"146 der nachfolgenden Indifferenzkurvenanalyse stellt die Ziele der 

Transfergeber in den Mittelpunkt. Eine FZ ist dann effizient, wenn die zugewiesenen Finanz-

mittel der von den Transfergebern bestimmten Verwendung (tatsächlich) zufließen. Jede 

Verwendung der FZ für andere Zwecke, unerheblich ob zum Konsum privater Güter (Steuer-

senkung) oder alternativer, nicht unterstützter öffentlicher Güter, wird als Sickerverlust ange-

sehen und wirkt effizienzmindernd. 147 Unabhängig von der Ausgestaltung der FZ sind die 

folgenden Konstellationen denkbar: 148 

• (Fall 1) es werden zusätzlich zur FZ eigene Finanzmittel der transferempfangenden GKS 

im geförderten öffentlichen Leistungsbereich gebunden (dA/dFZ > 1);149 

• (Fall 2) das Ausgabevolumen wird exakt um den Zuweisungsbetrag erhöht (dA/dFZ = l); 

• (Fall 3) die Gesamtausgaben im geförderten Leistungsbereich werden erhöht, aber in gerin-

gerem Umfang als es dem Volumen der FZ-Vergabe entspricht (0 < dA/dFZ < 1);150 

• (Fall 4) das ursprüngliche Ausgabevolumen bleibt trotz der FZ unverändert aufrechterhal-

ten (dA/dFZ = 0); 151 

• (Fall 5) es resultiert infolge der FZ ein absolut sinkendes Ausgabevolumen im Vergleich 

zur ursprünglichen Situation (dA/dFZ < 0). 

144 So verfährt bspw. Fischer (1988). In der vorliegenden Arbeit bleibt die Darstellung der Entscheidungssituati-
on jedoch problematisch, da die Mitgliedstaaten der EU praktisch über eine völlige Einnahmenautonomie ver-
fügen, wie die Analyse der Finanzverfassung der EU in Abschnitt IV-2.1.4 verdeutlicht. 

145 In dem beschriebenen Modell ist es nicht notwendig, eine Unterscheidung zwischen vertikalen und horizon-
talen Transfers zu treffen. Die betrachteten intrakol/ektiven Entscheidungen der Transferempfänger sind von 
diesem Ausgestaltungsaspekt unabhängig (vgl. Fischer (1988), S. 30). Die Abgrenzung erlangt jedoch in den 
weiteren Abschnitten dieser Arbeit eine Bedeutung. 

146 Musgrave/Musgrave/Kullmer (1992), S. 33. 
147 Dieses Effizienzkonzept unterscheidet sich daher deutlich von jenem, daß zur Ableitung des föderativen Re-

ferenzrahmens in Kapitel II zugrundegelegt wurde. Sowohl Präferenzkosten, die auftreten, wenn die FZ nicht 
den Wünschen und Wertvorstellungen der Transferempfänger entsprechen, als auch Ressourcenkosten zur 
Durchführung und Kontrolle der FZ-Vergabe bleiben ausgeklammert. Das Effizienzkonzept spiegelt lediglich 
den absoluten Wirkungszusammenhang zwischen einer Einkommensänderung ( dM = dFZ) und der hieraus 
resultierenden Änderung des Ausgabenvolumens der geförderten öffentlichen Leistung ( dA) wider. 

140 Vgl. zum folgenden Waldauer (1973), S. 214 u. Smekal (1980), S. 177. 
149 Dies impliziert, daß entweder eine Steuererhöhung vollzogen wird oder Finanzmittel aus anderen Bereichen 

der öffentlichen Leistungsbereitstellung umgeschichtet werden. Wilde (1968), S. 342 spricht in Abgrenzung 
zu „leakage"-Effekten von „seepage"-Effekten. 

1'° In diesem Fall treten folglich Sickerverluste auf. 
1' 1 Die geförderten öffentlichen Güter werden in dieser Situation als Sättigungsgüter bezeichnet. 
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1//-2.2.1 Finanzzuweisungen mit und ohne Verwendungsauflage 

Abbildung ill-2 verdeutlicht die Wirkungsweise einer FZ ohne Verwendungsauflage. Der 

Transfergeber beabsichtigt die Förderung des öffentlichen Leistungsangebots ganz allgemein. 

Der Bereitstellungsumfang des geförderten öffentlichen Güterangebots wird auf der Abszisse 

abgebildet. Auf der Ordinate werden die Ressourcen ausgewiesen, die innerhalb der GKS zum 

Erwerb aller nicht geförderten Güter verwendet werden können, in diesem Fall folglich alle 

privaten Güter. AB verkörpert die Budgetgerade der GKS in der Ausgangssituation, deren 

Abstand vom Koordinatenursprung das Gesamteinkommen der GKS und deren Steigung das 

Preisverhältnis zwischen privaten und öffentlichen Gütern signalisiert. Die Budgetgerade 

bringt die verschiedenen realisierbaren Konsumpläne der GKS bei der Wahl zwischen priva-

ten und öffentlichen Gütern zum Ausdruck. Die gemeinschaftlichen Präferenzen der GKS 

werden durch die lndifferenzkurven (io und ii) aufgezeigt. Das Gleichgewicht (Nutzenmaxi-

mum) liegt in der beschriebenen Ausgangssituation bei Eo. Es werden OF Einheiten privater 

Güter und OG Einheiten öffentlicher Güter nachgefragt. 

Abb. ill-2: Finanzzuweisung ohne Verwendungsauflage 

private Güter 

öffentliche Güter 

0 G K B D 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an King (1984), S. 91. 

Nun erfolgt die Vergabe einer Pauschalzuweisung in Höhe von AC - ausgedrückt in Einheiten 

privater Güter - an die GKS. Da die FZ an keinerlei Auflagen gebunden ist, bewirkt sie einen 

allgemeinen Einkommenszufluß in die GKS, der sich graphisch durch eine Parallelverschie-

bung der urspünglichen Budgetgeraden von AB nach CD ausdrückt. Die Pauschalzuweisung 
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löst ausschließlich einen Einkommenseffekt aus, da das relative Preisverhältnis zwischen öf-

fentlichen und privaten Gütern annahmegemäß vom Bereitstellungsvolumen unabhängig ist. 

Das neue Gleichgewicht ergibt sich bei E1• Es werden jetzt OH Einheiten der privaten Güter 

und OK Einheiten der öffentlichen Güter konsumiert. Beim dargestellten Verlauf der gemein-

schaftlichen Indifferenzkurven der GKS erhöht sich sowohl der Konsum öffentlicher Güter 

(um GK Einheiten) als auch der privater Güter (um HF Einheiten). Dies verdeutlicht, daß ein 

bestimmter Anteil (HF/AC) der FZ an die privaten Wirtschaftssubjekte in Form einer Steuer-

senkung zur Ermöglichung privaten Konsums weitergeleitet wurde. 

Welche relative Änderung der nachgefragten Mengen geförderter und nicht-geförderter Güter 

in Reaktion auf die Vergabe einer Pauschalzuweisung resultiert, ist abhängig von der beste-

henden Relation der Einkommens-Elastizität der Nachfrage (TJ) der alternativen Güter, die 

sich im konkreten Verlauf der lndifferenzkurven widerspiegelt. 152 Aus der Verbindung aller 

Tangentialpunkte zwischen Indifferenzkurven unterschiedlichen Nutzenniveaus und alternati-

ven Budgetgeraden läßt sich die Einkommens-Konsum-Kurve (EKK) als geometrischer Ort 

aller Nutzenmaxima im Güterraum ableiten, die sich bei Variation der FZ153 und konstanten 

Preisen der privaten und öffentlichen Güter ergibt. hn Hinblick auf den Zusammenhang zwi-

schen nachgefragten Gütermengen und Einkommens-Elastizität bestehen die folgende Kon-

stellationen, die jeweils zum Effizienzkonzept der Wirkungsanalyse in bezug gesetzt werden 

können: 

• Sind die geförderten öffentlichen und die privaten Güter - wie im Beispiel der Abb. ill-2 -

superiore Güter (Tl > 0), steigt die Nachfrage nach beiden Güterarten aufgrund der Trans-

ferzahlung an. Die EKK besitzt in diesem Fall eine positive Steigung, die umso größer ist, 

je höher die Einkommens-Elastizität der privaten Güter im Verhältnis zur Einkommens-

Elastizität der öffentlichen Güter ausfällt (Fall 3 des Effizienzkonzepts: 0 < dA/dFZ < 1 ). 

• Besitzt eine der beiden alternativen Güterarten eine Einkommens-Elastizität von 1 ent-

spricht die Veränderungsrate der nachgefragten Menge des betreffenden Gutes (Ax/x) ge-

nau der Veränderungsrate des Einkommens der GKS (FZ/M = AM/M). Der Anteil der 

Ausgaben dieses Gutes an den Gesamtausgaben bleibt konstant. Dies verdeutlicht, ,,daß die 

Einkommenselastizitäten der einzelnen Güter nicht gänzlich unabhängig voneinander sein 

"' Die nachfolgenden Überlegungen könnten ansieh sehr knapp gefaßt werden. Jedoch erfolgen in der wissen-
schaftlichen Literatur zur Indifferenzkurvenanalyse bei der Interpretation der Einkommens-Elastizität häufig 
unpräzise (vgl. bspw. Benkert (1984a), S. 46) oder schlichtweg unrichtige Aussagen (vgl. bspw. Waldauer 
(1973), S. 215 ff.; Smekal (1980), S. 180 f. u. Fischer (1988), S. 37 ff.). Aus diesem Grund wird der Zusam-
menhang zwischen der Höhe der Einkommens-Elastizität eines Gutes und den hieraus ableitbaren Schlußfol-
gerungen zur Variation der nachgefragten Menge des Gutes ausführlicher erläutert. 

'" Dies entspricht der Variation des Einkommens der GKS. 
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können."154 Da die lndifferenzkurvenanalyse lediglich zwei Güterarten unterscheidet, muß 

zur Erfüllung der Budgetrestriktion auch der Ausgabenanteil des zweiten Gutes konstant 

bleiben (TJ = !), wenn der Ausgabenanteil des ersten Gutes an den Gesamtausgaben unver-

ändert bleibt. 155 Für die EKK gilt in diesem Fall ein linearer Verlauf mit positiver Steigung. 

Die Nachfragemenge beider Güter erhöht sich in Anschluß an die FZ-Vergabe, jedoch je-

weils in geringerem Umfang als dem Volumen der FZ (Fall 3 des Effizienzkonzepts). 

• Der analoge Gedankengang gilt für die Fälle, in denen die nachgefragte Menge eines der 

beiden Güterarten überproportional zur Veränderungsrate des Einkommens der GKS an-

steigt (TJ > !), so daß sich dessen Ausgabenanteil erhöht. 156 Zur Einhaltung der Budgetre-

striktion muß der relative Ausgabenanteil des anderen Gutes sinken, womit eine Einkom-

mens-Elastizität kleiner als 1 (TJ < !) verbunden ist. Ist die Einkommens-Elastizität des 

letzteren Gutes positiv (0 <Tl< 1),157 erhöht sich dessen Ausbringungsmenge infolge der 

Transferzahlung trotz des sinkenden Ausgabenanteils (Fall 3 des Effizienzkonzepts). 

• Ein Grenzfall liegt vor, wenn die gesamte FZ ausschließlich zur Bereitstellung des einen 

Gutes verausgabt wird (Fall 2 bzw. Fall 4 des Effizienzkonzepts). Das Ausbringungsniveau 

des jeweils anderen Gutes bleibt dann unverändert (TJ = 0) und sein Anteil an den Gesamt-

ausgaben sinkt. Entsprechend muß der Ausgabenanteil des anderen Gutes ansteigen 

(TJ >!),um zu gewährleisten, daß die Gesamtausgaben der Budgetsumme entsprechen. Die 

EKK verläuft in diesem Fall entweder parallel zur Abszisse, wenn die FZ ausschließlich 

für die geförderten öffentlichen Güter verwendet wird, oder parallel zur Ordinate, wenn die 

FZ ausschließlich für die privaten Güter verwendet wird. 

• Schließlich kann sich das Ausgabevolumen eines (Luxus-)Gutes (TJ > 1) um einen Betrag 

erhöhen, der über den Umfang der FZ hinausgeht (Fall 1 bzw. Fall 5). Die nachgefragte 

Menge des anderen Guts muß nun nicht nur relativ sondern auch absolut zurückgehen (in-

feriores Gut; Tl < 0). Die EKK weist eine negative Steigung auf und krümmt sich in Rich-

tung der Abszisse (die privaten Güter sind inferior; Fall 1) bzw. der Ordinate (die geför-

derten öffentlichen Güter sind inferior; Fall 5). 158 

" 4 Böventer/11/ing (1995), S. 104. 
1" Diese Überlegung kann anhand der Enge/sehen Aggregationsbedingung (a. • ,,,... + a,, • 'lyM = 1) verdeutlicht 

werden. Bleiben die relativen Ausgabenanteile a, u. a,, der Güter x bzw. y konstant u. beträgt die Einkom-
mens-Elastizität des einen Gutes 1, so muß auch die Einkommens-Elastizität des anderen Gutes 1 betragen, 
um die Erfüllung der Aggregationsbedingung zu gewährleisten. 

1" Das betreffende Gut ist ein Luxus-Gut. 
157 Das betreffende Gut ist ein Standard-Gut. 
1" An dieser Stelle soll nochmals kritisch auf die Interpretation der Einkommens-Elastizität eingegangen werden 

(vgl. Fn 152 in diesem Abschnitt). Beispielhaft sei auf Fischer (1988), S. 38 verwiesen, der im Hinblick auf 
eine FZ, die ausschließlich zur Bereitstellung des Gutes y der beiden alternativen Güterarten x u. y verausgabt 
wird, feststellt: ,,Die Einkommenselastizitäten betragen in diesem Fall für y Eins und für x Null." Diese Aus-
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Welche Wirkungen besitzen nun FZ mit Verwendungsauflagen (vgl. Abb. ill-3)? Ausgehend 

von der ursprünglichen Budgetgeraden AB erhält die GKS erneut eine FZ in Höhe von AC, 

allerdings zweckgebunden: Um den Transfer zu erhalten, muß die begünstigte GKS gewähr-

leisten, daß die gesamten zugewiesenen Mittel AC im geförderten Leistungsbereich veraus-

gabt werden. Eine Zweckbindung der eigenen Finanzmittel der GKS ist hiermit jedoch nicht 

verbunden. Damit erhält die GKS die FZ auch dann, wenn die eigenen Mittel ausschließlich 

zur Finanzierung nicht geförderter Güter verwendet werden. Da das relative Preisverhältnis 

zwischen den geförderten und den nicht-geförderten Gütern wie im Fall der Pauschalzuwei-

sung unverändert bleibt, beschreibt der Teilabschnitt FD der neuen Budgetgeraden CD die 

Menge der realisierbaren Konsumpläne. 

Das neue Gleichgewicht liegt bei E1• Die Graphik verdeutlicht, daß sich der gleiche Optimal-

punkt auch bei der Gewährung einer Pauschalzuweisung einstellt. 159 Die gleiche Aussage gilt 

für eine FZ in Höhe von AG (Optimalpunkt E2). Eine FZ dieses Volumens stellt jedoch einen 

Grenzfall dar. Die gesamten eigenen Ressourcen der GKS (OA) werden nun für den Konsum 

der nicht-geförderten Güter aufgewendet und ausschließlich die FZ-Mittel in Höhe AG wer-

den zur Bereitstellung des geförderten öffentlichen Gutes verausgabt. Es treten bis zu diesem 

Punkt auch bei der Vergabe zweckgebundener FZ Sickerverluste auf. 160 Da sich die Verwen-

dungsauflage nur auf die zugewiesenen Transfers bezieht, kann der Abfluß der eigenen Fi-

nanzmittel der Transferempfänger aus dem Bereich der geförderten öffentlichen Leistung von 

den Transfergebern nicht unterbunden werden. 

Geht das Volumen der FZ allerdings über AG hinaus, resultiert ein abweichendes Bereitstel-

lungsniveau zwischen den beiden Zuweisungsarten. 161 Die Situation wird in der Abbildung. 

ill-3 durch eine FZ in Höhe von AJ wiedergegeben. Im Fall einer Pauschalzuweisung ist JK 

die neue Budgetrestriktion der GKS. Es resultiert der Gleichgewichtspunkt E4. Wird die FZ 

sage ist jedoch wu-ichtig. Offensichtlich legt Fischer seiner Aussage das Effizienzkonzept zugrunde, das auch 
der Wirkungsanalyse dieser Arbeit vorangestellt wurde. Dieses Effizienzkonzept nimmt ausschließlich Bezug 
auf die zusätzlichen Ausgaben ( dA), die im geförderten Bereich infolge einer FZ-Vergabe ( dFZ) getätigt wer-
den. Interpretiert man die Schlußfolgerungen Fischers in diesem Sinne, so erweisen sich die zitierten Ergeb-
nisse als stimmig: in bezug auf das Gut x, für das keine zusätzlichen Ausgaben getätigt werden, ergibt sich der 
Quotient (dA/dFZ = 0/dFZ = 0). Für das Gut y, für das zusätzliche Ausgaben in Höhe des gesamten FZ-
Volwnens (d.h. dA = dFZ) getätigt werden, errechnet sich der Quotient (dA/dFZ = dFZ/dFZ = 1). Während in 
diesem Fall ein Vergleich der absoluten Änderung von Ausgaben und Einkommen erfolgt, wird bei der Be-
trachtung der Einkommens-Elastizität ein Vergleich der relativen Änderung von nachgefragten Gütermengen 
und Einkommen ( dx/x : dM/M bzw. dy/y : dM/M) angestellt. In dieser Hinsicht - von der Fischer explizit 
ausgeht - sind seine Ergebnisse unrichtig. Die Einkommens-Elastizität für das Gut x ist zwar tatsächlich Null, 
hingegen ergibt sich für das Gut y notwendigerweise eine Einkommens-Elastizität von größer als Eins (vgl. 
hierzu weiter oben in Abschnitt Ul.2.2). In analogen Gedankengängen lassen sich Unstimmigkeiten bspw. bei 
Wa/dauer (1973), S. 216 oder Smekal (1980), S. 181 nachweisen. 

159 In diesem Fall beschreibt die Budgetgeraden CD die Menge der realisierbaren Konswnpläne. 
160 Die Höhe der Sickerverluste entspricht maximal dem Ausgabevolwnen OT, das in der Ausgangssituation aus 

eigenen Finanzmitteln zur Bereitstellung des geförderten öffentlichen Gutes verwendet wurde. 
161 Wilde (1968), S. 341 f. spricht in diesem Zusammenhang vom Auftreten eines „deflective effect". 
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jedoch zweckgebundenen vergeben, so stellt der Teilabschnitt NK der neuen Budgetgerade JK 

die realisierbaren Konsumpläne dar, weil BK (=AN; =OP) Einheiten des geförderten öffentli-

chen Gutes bereitgestellt werden (müssen). Der neue Optimalpunkt N ist durch ein höheres 

Bereitstellungsvolumen der geförderten öffentlichen Leistung geprägt, als es für die Pauschal-

zuweisung gleicher Höhe der Fall war (OP > OQ). Der Grund hierfür liegt darin, daß ab dem 

FZ-Volumen von AG bei einer zweckgebundenen FZ im Unterschied zur Pauschalzuweisung 

keine zusätzlichen Sickerverluste auftreten können, da keine Substitution eigener Finanzmittel 

mehr möglich ist. Ab dem FZ-Volumen von AG werden diese bereits vollständig (also in Hö-

he 0A) zur Bereitstellung nicht-geförderter Güter eingesetzt. Zugleich ist aber festzustellen, 

daß die transferempfangende GKS auf eine niedrigere Indifferenzkurve gezwungen wird als 

im Fall der Pauschalzuweisung (h an Stelle von ii), sobald das FZ-Volumen AG übertriffi. 

Abb. ID-3: Finanzzuweisung mit Verwendungsauflage 
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gefördertes 
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Quelle: Darstellwtg in Anlehnwtg an Musgrave/Musgrave/Kullmer (1992), S. 30 wtd Fischer (1988), S. 41. 

l/1-2.2.2 Finanzzuweisungen mit und ohne Empfangsauflage 

FZ mit Empfangsauflagen knüpfen die Mittelvergabe an bestimmte Eigenschaften, die inner-

halb der zuweisungsempfangenden GKS erfüllt sein müssen. Nachfolgend werden die mögli-

chen Wirkungen einer solchen Empfangsauflage am Beispiel einer funktionalen Empfangs-

auflage verdeutlicht: Die transfererhaltende GKS muß unabhängig von der FZ-Vergabe ein 
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bestimmtes Mindestbereitstellungsniveau des geförderten öffentlichen Gutes aus eigenen 

Mitteln finanzieren (vgl. hierzu Abb. ID-4). 162 

Die Empfangsauflage fordert ein Mindestbereitstellungsniveau in Höhe von OG. Wird diese 

Anforderung erfüllt, erhält die GKS ohne weitere Auflagen eine FZ des zuvor festgelegten 

Volumens AC, so daß das relative Preisniveau zwischen geförderten und nicht-geförderten 

Gütern unverändert bleibt. Daher führt die FZ-Vergabe zu einer Parallelverschiebung der ur-

sprünglichen Budgetgerade von AB nach CD. Unter Beachtung der Empfangsauflage bildet 

die „nichtstetige"163 Budgetgerade AHFD die Menge der realisierbaren Konsumpläne der 

Transferempfänger. Zum Vergleich wird die Vergabe einer (reinen) Pauschalzuweisung dar-

gestellt, in deren Folge die vollständige Budgetgerade CD die Wahlmöglichkeiten der GKS 

ausdrückt. Die beiden Fälle a und b in Abbildung ID-4 demonstrieren, daß bei gegebenem 

Volumen der FZ (AC) und gegebenem Verlauf der EKK164 die Höhe der Empfangsauflage 

den entscheidenden Faktor für den Wirkungsvergleich einer Pauschalzuweisung und einer FZ 

mit Empfangsauflage darstellt: 

Abb. ID-4: Finanzzuweisung mit Empfangsauflage 
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Quelle: Darstellwigen in Anlehnwig an Wilde (1971), S. 148 u. Waldauer (1973), S. 216. 
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162 Vgl. zum Folgenden v.a. Wilde (1968), S. 147 ff; Waldauer (1973), S. 216 f. u. Fischer (1988), S. 39 f. sowie 
auch Costel/o (1993a), S. 108 u. 110. 

163 Hirte (1996), S. 78. 
164 Es gelten die gleichen Schlußfolgerungen zur Bedeutung des Verlaufs der EKK für die Wirkwigsanalyse, wie 

bei der Analyse der Verwendwigsauflagen. Nachfolgend wird stets eine EKK positiver Steigwig dargestellt, 
da dies als eine realitätsnahe Betrachtung bezeichnet wird, vgl. Böventer/11/ing (1995), S. 99; auch Fischer 
(1988), s. 38. 
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• Fall a: Wird das geforderte eigenfinanzierte Bereitstellungsniveau auf (relativ) niedrigerem 

Niveau OG festgesetzt, entfaltet die FZ mit Empfangsauflage im Vergleich zur Pauschal-

zuweisung keine zusätzliche Wirkung. 165 In beiden Fällen ergibt die Bereitstellungsmenge 

OK (Gleichgewichtspunkt E1). Die Bestimmung der Empfangsauflage ist eine überflüssige 

Determinierung. 

• Fall b: Wird das geforderte eigenfinanzierte Bereitstellungsniveau hingegen auf (relativ) 

hohem Niveau OG festgesetzt, so besitzt die FZ mit Empfangsauflage einen Lenkungsef-

fekt im Vergleich zur Pauschalzuweisung.166 Das Bereitstellungsniveau der geförderten öf-

fentlichen Leistung erhöht sich von OJ auf OK. 

Gleichzeitig entstehen jedoch Wohlfahrtsverluste. Die Empfangsauflage stellt einen Ein-

griff in die Präferenzen der Transferempfänger dar, so daß die zuweisungsempfangende 

GKS nur das Nutzenniveau (i1) erreicht, wohingegen sich im Fall einer Pauschalzuweisung 

das Nutzenniveau (h) einstellen würde. Erfolgt eine weitere Verschärfung der Empfangs-

auflage, so kann eine Situation eintreten, in welcher die Annahme der empfangsauflagen-

gebundenen FZ das Nutzenniveau der transfererhaltenden GKS im Vergleich zur Aus-

gangssituation verringert. Die potentiellen Transferempfänger werden dann auf die Inan-

spruchnahme der FZ verzichten und das Ziel der Transfergeber, das Bereitstellungsniveau 

der als förderungswürdigen öffentlichen Leistung zu erhöhen, wird verfehlt. 

III-2.2.3 Finanzzuweisungen mit und ohne Eigenbeteiligung167 

Eine Sonderform der empfangsauflagengebundenen FZ ist die FZ mit Eigenbeteiligung. 168 

Der Transfergeber beteiligt sich bei dieser Form der FZ am Umfang der durch die trans-

ferempfangenden GKS im geförderten Leistungsbereich durch Eigenleistung aufgebrachten 

Mittel. Diese Ko-Finanzierung durch den Transfergeber bewirkt eine Reduktion des Preises 

des geförderten öffentlichen Gutes relativ zum Preis aller anderen nicht-geförderten Güter. Im 

Unterschied zu den zuvor betrachteten Ausgestaltungsformen der FZ verursacht die Gewäh-

rung einer FZ mit Eigenbeteiligung daher nicht eine Parallelverschiebung sondern eine Dre-

hung der ursprünglichen Budgetgeraden (vgl. Abbildung III-5). Die FZ mit Eigenbeteiligung 

löst einen Einkommenseffekt und einen Substitutionseffekt aus. Der Einkommenseffekt ergibt 

165 Der Schnittpunkt zwischen der EKK und der jeweils relevanten Budgetgerade ist bei beiden Ausgestaltungs-
formen identisch. 

166 Es ergibt sich nun für die empfangsgebundene FZ kein Schnittpunkt mehr zwischen der EKK und der rele-
vanten Budgetgeraden AHFD. 

167 Vgl. Wilde (1968), S. 342 f. u. (1971), S. 144 f.; King (1984), S. 93 f. sowie Fischer (1988), S. 43 ff. 
168 Illre Vergabe erfolgt stets zweckgebunden zur Förderung einer betimmten öffentlichen Leistung. Vgl. hierzu 

Abschnitt III-1.2.3. 
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sich aus der Gewährung von FZ-Mitteln durch die Transfergeber. Der Substitutionseffekt wird 

durch die Preissenkung in bezug auf das geförderte öffentliche Gut ausgelöst. 

Abb. ill-5: Finanzzuweisung mit Eigenbeteiligung 
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Quelle: Darstellung in Anlehnung an Wilde (1968), S. 343 u. King (1984), S. 93 
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Budgetgerade AB mit dem zugehörigen Gleichgewichtspunkt Eo gibt die Ausgangssituation 

wieder. Die Einführung einer Finanzierungsbeteiligung durch die transfergebende GKS, die 

dem Anteil BC/0C der gesamten Bereitstellungskosten der geförderten öffentlichen Leistung 

entspricht, führt zu einer Drehung der ursprünglichen Budgetgerade AB in Punkt A. Es resul-

tiert die neue Budgetgerade AC mit dem Optimalpunkt E1. Eine Erhöhung des prozentualen 

Anteils der FZ an den gesamten Bereitstellungskosten auf den Anteil BD/OD drückt sich in 

einer weitergehenden Drehung der Budgetgerade nach AD mit dem Optimalpunkt E2 aus. 

Die Veränderung der Gleichgewichtspunkte wird von der Preis-Elastizität der Nachfrage nach 

dem geförderten öffentlichen Gut bestimmt. Je elastischer die Preis-Elastizität, desto stärker 

ist die Wirkung einer FZ mit Eigenbeteiligung auf das Bereitstellungsniveau der geförderten 

Leistung. Besitzen die Transfergeber Kenntnis des Wertes der Preis-Elastizität, kann die fi-

nanzielle Eigenleistung der Transferempfänger so gewählt werden, daß ein von den Transfer-

gebern gewünschtes Ausbringungsniveau des geförderten Guts genau erreicht wird. 169 

169 So muß die finanzielle Eigenleistung der Transferempflinger in der Graphik III-5 OB/OC betragen, um die 
Anhebung des Bereitstellungsniveaus des förderungswürdigen Gutes von OF auf OG zu gewährleisten. Je-
doch unterliegen die Transfergeber dem bereits mehrfach angesprochenen Informationsproblem (vgl. v.a. Ab-
schnitt IIl.2.1, insb. S. 34). In der Realität liegen nur sehr ungenaue Kenntnisse der Preiselastizitäten unter-
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Analytisch läßt sich die Preis-Elastizität aus dem Verlauf der lndifferenzkurven ableiten. Die 

Verbindung aller Tangentialpunkte zwischen Indifferenzkurven unterschiedlichen Nutzenni-

veaus und den Budgetgeraden alternativer Steigung ergibt die Preis-Konsum-Kurve (PKK) als 

geometrischen Ort aller Nutzenmaxima im Güterraum, die sich bei Variation des Finanzie-

rungsanteils der Transfergeber aber konstantem Einkommen in der transfererhaltenden GKS 

und konstantem Preis der nicht-geförderten Güter ergibt. Die Steigung der PKK drückt die 

jeweilige Preis-Elastizität im betrachteten Punkt des Güterraumes aus. 

Weist die PKK eine negative Steigung auf (Abszissenabschnitt OG), so ist die Preis-

Elastizität in bezug auf das geförderte öffentliche Gut in diesem Bereich kleiner als (-1) und 

es werden nicht nur die gesamten Zuweisungsmittel im geförderten Bereich verausgabt, son-

dern zusätzlich die eigenfinanzierten Ausgaben für das geförderte öffentliche Gut erhöht ( ela-

stische Nachfrage). 170 Dieser „Ausgaben-Anreizeffekt"171 beträgt LJ in dem durch die Bewe-

gung von Optimalpunkt Eo zu Optimalpunkt E1 dargestellten Fall. 

In Punkt E1 besitzt die PKK eine Steigung von Null. Die Preis-Elastizität ist in diesem Punkt 

exakt(-!). Dies impliziert eine Erhöhung der Ausgaben im geförderten Leistungsbereich, die 

genau dem Volumen der FZ entspricht. Es existieren bei dieser Konstellation keine Sicker-

verluste. Das eigenfinanzierte Ausgabenvolumen für nicht-geförderte Güter bleibt unverän-

dert. Erhöht der Transfergeber den Finanzierungsanteil über BC/OC hinaus, so nimmt die 

Preis-Elastizität einen Wert zwischen (-1) und Null an (unelastische Nachfrage). Nun treten 

im Vergleich zu der Konstellation mit der Finanzierungsbeteiligung BC/OC Sickerverluste in 

Höhe von KJ auf. 172 

Mit zunehmender Verringerung der Eigenbeteiligung der Transferempfänger nähert sich die 

PKK schließlich asymptotisch der Parallelen zur Abszisse durch den Punkt A. Denn selbst 

wenn der Preis des geförderten öffentlichen Gutes auf Null gesenkt wird, kann die unterstützte 

GKS nicht mehr als die gesamten eigenen Mittel OA für die nicht geförderten Güter aufwen-

schiedlicher öffentlicher Güter vor, wenngleich empirische Untersuchungen im „Normalfall" (Fischer (1988), 
S. 45) Preiselastizitäten zwischen minus Eins und Null ermitteln (vgl. bspw. Gram/ich (1977), S. 227 f). 

170 Besteht die Möglichkeit der vollständigen Substituierbarkeit des gefürderten Gutes, so sinkt dessen nachge-
fragte Menge ab einer bestimmten Höhe seines Preises auf Null. Es wird dann Punkt A realisiert mit einem 
Bereitstellungsniveau OA der nicht-geförderten Güter. Löst nun eine FZ mit Eigenbeteiligung eine Preissen-
kung des geförderten Gutes aus, so wird ab einer bestimmten Höhe der Finanzierungsbeteiligung durch die 
Transfergeber auch das geförderte öffentliche Gut nachgefragt. Folglich muß nun ein bestimmter Anteil der 
eigenen Finanzmittel der Transferempflinger im Bereich der geförderten Leistung verwendet werden. Dies 
wiederum ist der Fall bei einer Preis-Elastizität kleiner als (-1 ), die in einer negativen Steigung der PKK ihren 
Ausdruck findet. Damit kann die Schlußfolgerung gezogen werden, daß die PKK stets einen Abschnitt mit 
negativer Steigung aufweisen muß (vgl. hierzu allgemein auch Böventerlllling (1995), S. 108 f.). 

171 Peffekoven (1988), S. 624. Wilde (1968), S. 342 spricht vom ,,seepage"-Effekt. 
in Im Vergleich zur Ausgangssituation ohne FZ ergibt sich jedoch nach wie vor ein geringeres Ausgabevolumen 

der transferempfangenden GKS für die nicht-geförderten Güter (OK < OL). Die Sickerverluste beziehen sich 
auf die Marginalbetrachtung der Erhöhung der Finanzierungsbeteiligung über BC/OC hinaus: ,,Leakage oc-
curs at the margin." (Wilde (1968), S. 342) 



47 

den. Das Ausmaß der Sickerverluste beträgt maximal OF, das dem eigenfinanzierten Bereit-

stellungsniveau des geförderten öffentlichen Gutes in der Ausgangssituation entspricht.173 

Diese Feststellung leitet über zum Wirkungsvergleich zwischen einer FZ mit Eigenleistung 

und einer FZ ohne Eigenleistung, die entweder zweckgebunden oder als (reine) Pauschalzu-

weisung vergeben wird (Abbildung III-6). 174 

Abb. III~6: Vergleich von Finanzzuweisungen mit und ohne Eigenbeteiligung 
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Ausgehend von der Budgetgerade AB und dem Gleichgewichtspunkt Eo erhält die GKS eine 

FZ mit Eigenleistung, so daß die gedrehte Budgetgerade AC mit dem neuen Optirnalpunkt E1 

resultiert. Der Transfergeber gewährt eine FZ in Höhe E1K, die einem Finanzierungsanteil 

BC/OC entspricht. Das Bereitstellungsniveau der geförderten öffentlichen Leistung wird von 

OF auf OH ausgedehnt. Zum Vergleich empfängt die GKS eine FZ identischer Höhe E1K 

(=BD), jedoch als FZ ohne Eigenleistung. Die Graphik verdeutlicht, daß bei einer FZ dieser 

Höhe bei einer zweckgebundenen FZ (relevante Budgetgerade: JD) und bei einer Pauschalzu-

weisung (relevante Budgetgerade: LD) der Optirnalpunkt E2 gewählt wird. Das Bereitstel-

lungniveau der geförderten öffentlichen Leistung (OG) ist bei dieser Konstellation niedriger, 

173 Vgl. Wilde (1968), S. 342 f. 
174 Um die Übersichtlichkeit der Darstellung zu erhalten, wird bei der Abb. IIl-6 auf die Darstellung der 

Indifferenzkurven verzichtet. Aus dem gleichen Grund sind die Budgetgerade AT, LD und NP nur in dem für 
die Wirkungsanalyse entscheidenden Bereich eingezeichnet. 
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als bei Vergabe einer FZ mit Eigenbeteiligung (OG < OH). Die Begründung hierfür liegt dar-

in, daß die Transfergeber bei der FZ mit Eigenbeteiligung nicht nur die Verwendungsent-

scheidung der Transferempfänger in bezug auf die zugewiesenen Mittel bestimmen, sondern 

zusätzlich Einfluß auf die Verausgabung der eigenen Finanzmittel der Transferempfänger 

nehmen. Daher treten bei einer FZ mit Eigenbeteiligung geringere Sickerverluste auf. 

Erfolgt allerdings eine fortlaufende Steigerung des FZ-Volumens, so nähern sich die Wirkun-

gen, die eine zweckgebundene FZ und eine FZ mit Eigenleistung auf das Bereitstellungsni-

veau des geförderten Gutes besitzen, immer stärker einander an. Denn die Steigerung des FZ-

Volumens impliziert bei der FZ mit Eigenbeteiligung die Erhöhung der Finanzierungsbeteili-

gung der Transfergeber. Damit verringert sich jedoch der Einfluß, den diese auf die eigenen 

Finanzmittel der Transferempfänger nehmen können und es treten (zunehmend) die gleichen 

Sickerverluste wie bei zweckgebundenen FZ auf. Dieser Zusammenhang wird auch in der 

Abbildung III-6 veranschaulicht. Mit zunehmender Finanzierungsbeteiligung der Transferge-

ber nähert sich der Optimalpunkt einer FZ mit Eigenleistung der Geraden AZ und damit dem 

Optimalpunkt einer zweckgebundenen FZ. 175 Der (hohe) Finanzierungsanteil BT/OT führt für 

die FZ mit Eigenbeteiligung zu einem Mittelvolumen von E3U (=AE4; =BP) und dem Opti-

malpunkt E3 (relevante Budgetgerade: AT). Für die zweckgebundene FZ des gleichen Volu-

mens resultiert der Optimalpunkt E4 (relevante Budgetgerade: E4P). Der Unterschied des Len-

kungseffekts der beiden Zuweisungsarten auf das Bereitstellungsniveau des geförderten öf-

fentlichen Gutes (OS bzw. OR) hat sich im Vergleich zum zuvor beschriebenen Fall mit einer 

geringeren Finanzierungsbeteiligung der Transfergeber deutlich verringert (OS - OR < OH -

OG). Es ist daher die Schlußfolgerung zu ziehen, ,,daß bei sehr großen Zweckzuweisungen ... 

die Forderung einer Eigenbeteiligung überflüssig sein kann" .176 

/11-2.2.4 Betragsmäßig begrenzte und betragsmäßig offene Finanzzuweisungen177 

Abschließend wird die Wirkung betragsmäßig begrenzter und offener FZ verglichen. Die 

Analyse konzentriert sich auf den Fall der FZ mit Eigenbeteiligung und betragsmäßiger Be-

grenzung.178 Abbildung III-7 verdeutlicht den grundlegenden Zusammenhang: 

175 Alle Gleichgewichtspunkte zweckgebundener FZ befinden sich von einem FZ-Volwnen AM an direkt auf der 
Geraden AZ. Denn sobald die Höhe der FZ AM übersteigt existiert kein Schnittpunkt zwischen der für die 
zweckgebundene FZ relevanten Budgetgerade (in der Darstellung bspw. E,P) und der EKK. Die Verwen-
dungsauflage besitzt nun einen Lenkungseffekt, so daß ab diesem Transfervolwnen das Bereitstellungsniveau 
des geförderten Guts bei einer Pauschalzuweisung (Optimalpunkt E, auf der relevanten Budgetgerade NP) 
von dem bei einer zweckgebundenen FZ nach unten abweicht (vgl. hierzu näher Abschnitt 2.2.1 ). 

116 Fischer (1988), S. 45. 
177 Vgl. hierzu ausführlich King (1984), S. 94 ff. sowie knapper Wilde (1971), S. 144 f., Waldauer (1973), 

S. 220 f., Fischer (1988), S. 47 f. u. Costello (1993a), S. 108 ff. 



Abb. ill-7: Finanzzuweisung mit Eigenbeteiligung und betragsmäßiger Begrenzung 
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Ausgehend von der ursprünglichen Budgetgerade AB wird eine Finanzierungsbeteiligung 

BC/OC durch die transfergebende GKS eingeführt, die eine Drehung der Budgetgeraden von 

AB nach AC nachsichzieht. Jedoch bestimmt der Transfergeber zusätzlich einen absoluten 

Höchstbetrag des zu gewährenden Transfervolumens. Diese Grenze entspricht in Abbildung 

ill-8 einem Transfervolumen, mit dem BD (= FG) Einheiten des geförderten öffentlichen Guts 

bereitgestellt werden können. Die transfergebende GKS unterstützt daher jede bereitgestellte 

Einheit des geförderten öffentlichen Gutes nur solange gemäß der festgesetzten Finanzie-

rungsbeteiligung bis der absolute Zuweisungshöchstbetrag AH - ausgedrückt in Einheiten 

nicht-geförderter Güter - ausgeschöpft ist. Wird die Bereitstellung des geförderten Guts in der 

transfererhaltenden GKS über das dieser Finanzierungsgrenze AH entsprechende Niveau OJ 

hinaus ausgedehnt, so gewährt der Transfergeber keine weiteren Unterstützungszahlungen. 

Für diese zusätzlichen Einheiten gilt erneut das ursprüngliche Preisniveau der Ausgangssitua-

tion und daher der Teilabschnitt GD der Budgetgeraden. Damit weist die relevante Budgetge-

rade AGD einen unstetigen Verlauf auf. An Punkt G ergibt sich eine Knickstelle. 

178 Diese Beschränkuog erfolgt, weil im Hinblick auf Pauschalzuweisuogen, FZ mit Verwenduogsauflagen uod 
FZ mit sonstigen Empfangsauflagen mit Fischer (1988), S. 47 argumentiert werden kann, daß „die Unter-
scheiduog zwischen betraglich offenen oder beschränkten FZ keine neuen Erkenntnisse [bringt]. Denn in allen 
drei Fällen wurde die Zahluog eines festgelegten (Pauschal-)Betrages analysiert, die sich in der Parallelver-
schiebuog der Budgetgeraden auswirkt. Ob dieser Betrag vom Oberverband im vornhinein festgelegt wird 
( closed-end grant) oder ob er sich erst im nachhinein in Abhängigkeit von einer bestimmten Bemessuogs-
gruodlage ergibt (open-end grant), spielt für die Wirkuogsanalyse keine Rolle." Anders jedoch bei einer FZ 
mit Eigenbeteiliguog, da die Höhe der FZ sich mit dem Bereitstelluogsniveau des geförderten Guts (kontinu-
ierlich) ändert. Daher können die Transfergeber hier erst nach der Allokation der gesamten Ressourcen auf 
die geförderten uod nicht geförderten Güter bestimmen, in welcher Höhe FZ zu leisten sind. 
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Die Auswirkungen der Integration einer betragsmäßigen Begrenzung in die Ausgestaltungs-

form der FZ mit Eigenbeteiligung auf das Bereitstellungsniveau der geförderten öffentlichen 

Leistung ist abhängig von der Lage dieser Knickstelle auf der Budgetgeraden - und damit dem 

maximalen Transfervolumen (Höchstgrenze) - im Verhältnis zum Verlauf der EKK-Kurve 

und der PKK-Kurve. Die nachfolgende Graphik zeigt die möglichen Konstellationen auf: 

Abb. III-8: Finanzzuweisung mit Eigenbeteiligung und betragsmäßiger Begrenzung im Wir-
kungsvergleich mit alternativen Ausgestaltungsformen 
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Quelle: Darstellung in Anlehnung an King (1984), S. 95 f. sowie Costello (1993a), S. 109. 

Abbildung III-8 spiegelt erneut die Ausgangssituation der Abbildung III-7 wider. Zusätzlich 

werden die EKK und PKK dargestellt und es erfolgt eine Variation des Zuweisungshöchstbe-

trags. Neben der Höchstgrenze AH, die bereits in Abb. III-8 abgebildet wurde und eine Bereit-

stellung von BD (=FG; =AM) Einheiten des geförderten Guts zuläßt (relevante Budgetgerade 

AGD), sind zwei weitere Konstellationen dargestellt, deren Zuweisungshöchstbetrag eine Be-

reitstellung von BJ (relevante Budgetgerade AE2J) bzw. BK (relevante Budgetgerade ALK) 

Einheiten der geförderten öffentlichen Leistung ermöglicht. Beim Wirkungsvergleich alterna-

tiver Ausgestaltungsformen der FZ sind drei Fälle zu unterscheiden: 

• Bei dem - relativ niedrigen - maximalen Transfervolumen BD für das unterstützte öffentli-

che Gut befindet sich die Knickstelle G der unstetigen Budgetgerade AGD sowohl ober-

halb der EKK als auch oberhalb der PKK. In dieser Situation entfaltet die Höchstbetragsre-

gelung eine Wirkung. Der neue Optimalpunkt liegt auf dem Teilabschnitt GD der unsteti-



51 

gen Budgetgeraden AGD, der parallel zur ursprünglichen Budgetgeraden AB verläuft. In 

diesem Bereich besteht das der Ausgangssituation entsprechende relative Preisniveau, so 

daß für die Lage des neuen Optimalpunkts die Einkommens-Elastizität und damit die EKK 

ausschlaggebend ist. Es resultiert der Optimalpunkt E1 mit dem Bereitstellungsumfang 

OQ1 des geförderten Guts. 

Die Abbildung verdeutlicht, daß der gleiche Optimalpunkt E1 auch bei der Vergabe einer 

Pauschalzuweisung (relevante Budgetgerade HD) und einer FZ mit Verwendungsauflage 

(relevante Budgetgerade MD) identischen Volumens realisiert wird. Die Gewährung einer 

betragsmäßig unbegrenzten FZ mit Eigenleistung (relevante Budgetgerade AC), bei der die 

Lage des Optimalpunkts (E3) nicht von der Einkommens-Elastizität sondern von der Preis-

Elastizität - und somit von der abgebildeten PKK - abhängt, würde hingegen zu einer Aus-

dehnung des Ausbringungsvolumens aufOQ3 Einheiten des geförderten Gutes führen. 

• Wird der Höchstbetrag der Transfervergabe auf das - relativ hohe - Volumen BK ausge-

dehnt, so ist die Knickstelle L auf der unstetigen Budgetgeraden ALK sowohl unterhalb der 

EKK als auch unterhalb der PKK positioniert. Die Höchstbetragsregelung kommt in dieser 

Situation gar nicht zur Geltung, da das zu gewährende Transfervolumen NE3 unterhalb des 

festgesetzten Höchstbetrages BK (NE3 < BK) verbleibt. Der Wirkungsvergleich einer be-

tragsmäßig offenen (relevante Budgetgerade AC) und einer betragsmäßig begrenzten (rele-

vante Budgetgerade ALK) FZ mit Eigenleistung führt daher zu identischen Ergebnissen. In 

Abb. ill-9 resultiert der Optimalpunkt E3 mit dem Bereitstellungsniveau OQ3 der geför-

derten Leistung. 179 

• Einen (theoretischen) Grenzfall stellt die Erhöhung des maximal zu gewährenden FZ-

Volumens aufBJ dar. Die Knickstelle E2 der relevanten Budgetgerade AE2J rückt nun zwi-

schen die EKK und die PKK. Der Optimalpunkt muß in diesem Fall exakt der Knickstelle 

E2 mit dem Bereitstellungsniveau OQ2 des geförderten Guts entsprechen. Denn da ein Op-

timalpunkt weder als Schnittstelle zwischen der PKK und dem Teilabschnitt AE2 der Bud-

getgeraden, noch als Schnittpunkt zwischen der EKK und dem Teilabschnitt E2J der Bud-

getgeraden existiert, ergibt sich die Gleichgewichtslösung notwendigerweise als Ecklö-

sung. Da zudem annahmegemäß keine Randlösungen entlang der Achsen des Koordinaten-

systems bestehen, verbleibt als Optimallösung ausschließlich der Punkt E2. 

Die Vergabe einer Pauschalzuweisung (relevante Budgetgerade RJ) und einer FZ mit Ver-

wendungsauflage (relevante Budgetgerade SJ) des identischen Volumens BJ führen in die-

179 Im Hinblick auf den Wirkungsvergleich zur Pauschalzuweisung und zur FZ mit Verwendungsauflage gelten 
die Ergebnisse des Abschnitts III-2.2.3. 
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ser Situation zu einem niedrigeren Bereitstellungsniveau OQ4 des geförderten öffentlichen 

Guts (OQ4 < OQ2; Optimalpunkt E2). Die Gewährung einer betragsmäßig unbegrenzten FZ 

mit Eigenleistung (relevante Budgetgerade AC; Optimalpunkt E3) garantiert hingegen eine 

Ausdehnung des Bereitstellungsniveaus (OQ3 > OQ2). 

lll-2.2.5 Zwischenfazit zur Indifferenzkurvenanalyse 

Die graphische Wirkungsanalyse liefert eine Reihe an Erkenntnissen für die Beurteilung der 

„lnstrumentqualitäten"180 alternativer Ausgestaltungsformen zwischenstaatlicher FZ, die an 

dieser Stelle nochmals im Überblick aufgezeigt werden.181 Zunächst ist ein grundsätzliches, 

für jede Ausgestaltungsform gültiges Ergebnis voranzustellen: 

• Die Geeignetheit einer konkreten Ausgestaltungsform als finanzpolitisches Instrument 

kann nur unter simultaner Berücksichtigung des Verlaufs der Einkommens- bzw. der Preis-

Elastizität sowie der Höhe des FZ-Volumens beurteilt werden. Denn der Wirkungsver-

gleich alternativer Ausgestaltungsformen ist abhängig von der Relation zwischen der EKK 

bzw. PKK, der festgelegten Höhe des Transfervolumens (quantitativer Aspekt) und der 

durch die Ausgestaltung der FZ bestimmten Eingriffsintensität der FZ-Vergabe (qualitati-

ver Aspekt). 

Hierauf aufbauend können die folgenden Schlußfolgerungen getroffen werden: 

• Die stimulierende Wirkung einer FZ-Vergabe auf das Bereitstellungsniveau einer geför-

derten öffentlichen Leistung ist umso stärker, je elastischer die Einkommens- und/oder die 

Preis-Elastizität innerhalb der transferempfangenden GKS in bezug auf die geförderte öf-

fentliche Leistung im Vergleich zu allen nicht-geförderten Leistungen ausfällt. 

• Sickerverluste entstehen bei jeder Ausgestaltungsform. Jedoch fallen diese „Effizienzver-

luste" bei FZ mit Eigenbeteiligung im Vergleich zu allen anderen Ausgestaltungsalternati-

ven am geringsten aus; die höchsten Sickerverluste treten bei Pauschalzuweisungen auf. 

• Diese Aussage muß allerdings in bezug zum Volumen der FZ gesetzt werden. Denn bei 

einem FZ-Volumen, das im Verhältnis zum Verlauf der EKK bzw. PKK relativ gering ist, 

besitzen Pauschalzuweisungen und FZ mit Verwendungsauflagen identische Lenkungsef-

fekte. Hingegen nähern sich bei relativ hohem FZ-Volumen die Wirkungen von zweckge-

180 Zimmermann (1977), S. 172. 
181 Vgl. hierzu auch Wilde (1968), S. 346 f; Waldauer (1973), S. 222 f. u. Fischer (1988), S. 49 ff. 
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bundenen FZ und FZ mit Eigenleistung einander an, während Pauschalzuweisungen nun 

( deutlich) höhere Sickerverluste aufweisen. 

• Sowohl Verwendungs- als auch Empfangsauflagen entfalten im Vergleich zu Pauschalzu-

weisungen nur dann eine zusätzlich stimulierende Wirkung auf das Bereitstellungsniveau 

der geförderten öffentlichen Leistung, sofern das Volumen der FZ bzw. die Höhe der Emp-

fangsauflage eine kritische Grenze in Relation zur Einkommens-Elastizität überschreitet. 

Bei (relativ) niedrigem FZ-Volumen bzw. niedriger Empfangsauflagenhöhe führt die Auf-

lagenfestsetzung deshalb zu unnötigen, wohlfahrtsmindernden Ressourcenkosten. 182 Eine 

besonders starken Lenkungseffekt lösen Auflagen hingegen im Bereich solcher öffentlicher 

Leistungen aus, deren Bereitstellung von der transferempfangenden GKS bislang gar nicht 

oder nur in sehr geringem Umfang gewährleistet wurde.183 

• Jede FZ, die von den Transfergebern nicht als reine Pauschalzuweisung vergeben wird, 

stellt eine (zielgerichtete) Beeinflussung des Ausgabeverhaltens und somit einen Eingriff in 

die Präferenzen der transferempfangenden GKS dar. Die hieraus entstehenden Wohlfahrt-

seffekte fallen umso stärker aus, je unelastischer die Einkommens- bzw. Preis-Elastizität in 

der unterstützten GKS im Hinblick auf das als föderungswürdig eingestufte öffentliche Gut 

ist. Bestimmt der Transfergeber durch die konkrete Ausgestaltung der FZ eine in Relation 

zur Einkommens- bzw. Preis-Elastizität der Transferempfänger „zu hohe" Eingriffsinten-

sität, so würde die FZ-Annahrne die Wohlfahrtposition der transferempfangenden GKS im 

Vergleich zur Ausgangssituation verschlechtern und die FZ wird abgelehnt. 

111-2.3 Die Erweiterung der Wirkungsanalyse 

Die Erkenntnisse der mikroökonomischen lndifferenzkurvenanalyse stellen Anhaltspunkte für 

die in der Realität zu erwartenden Wirkungen der Vergabe unterschiedlicher Formen der FZ 

dar. Jedoch demonstrieren die restriktiven Modellannahmen sowie die erläuterten grundlegen-

den und speziellen Einwände gegen das verwendete Analyseschema184 zugleich die Notwen-

digkeit weitergehender Untersuchungen. Im Hinblick auf den Untersuchungsschwerpunkt 

dieser Arbeit ist insb. zu kritisieren, daß die Ergebnisse ohne explizite Berücksichtigung 

182 Die Ausgestaltung der FZ mit Verwendungs- oder Empfangsauflagen löst im Vergleich zur Vergabe von 
Pauschalzuweisungen in jedem Fall zusätzliche Informations-, Verwaltungs- und Kontrollkosten aus. Insbe-
sondere die Kontrollkosten zur (vollständigen) Durchsetzung beider Auflagenarten können möglicherweise 
prohibitiv hoch ausfallen. Daher sind diese Kostenkategorien bei einer „Gesamt"-Bewertung der FZ-Arten 
stets dem Nutzen der stimulierenden Wirkung auf das Bereitstellungsniveau der geförderten öffentlichen Lei-
stung gegenüberzustellen. Vgl. hierzu auch Kops (1989), S. 165 u. 169; diese Vorgehensweise entspricht auch 
dem allgemeinen föderativen Referenzrahmen des Kapitels II. 

183 Fischer (1988), S. 51 spricht in diesem Zusammenhang von „Initiativ-FZ". Vgl auch Wilde (1968), S. 347. 
184 Vgl. Abschnitt III-2.1. 
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rechtlich-organisatorischer Rahmenbedingungen abgeleitet wurden. Den bisherigen Überle-

gungen lag implizit die Vorstellwig einer idealen Hierachie zugrwide. Die Transfergeber wur-

den als allwissende wid wohlmeinende Diktatoren aufgefaßt, die mittels Zwang für eine Ver-

gabe der FZ im Sinne des Gemeinwohls Sorge tragen. 185 Die Willensbildwig der FZ-Vergabe 

wird im föderativen Staat jedoch in der Realität über Abstimmwigs- wid Verhandlwigsprozes-

se koordiniert. Diese Steuerwigsformen bedingen einen komplexen Entscheidwigsfindwigs-

prozeß, der dazu führt, daß die Ausgestaltwig, die Verwendwig wid folglich auch die Wirkwi-

gen der FZ von jenen abweichen können, die sich in der idealen Hierachie der mikroökonomi-

schen lndifferenzkurvenanalyse ergeben. 186 

Die folgenden weiterführenden Analysen umfassen deshalb einerseits das Verhalten der am 

Entscheidwigsprozeß beteiligten Akteure bzw. Akteurgruppen innerhalb der betroffenen GKS 

(intrakollektiver Entscheidwigsprozeß; Abschnitt ill-2.3.1) wid andererseits die Verhandlwi-

gen zur Willensbildwigs- wid Entscheidwigsfindwig bei der Vergabe der FZ zwischen den 

betroffenen GKS einer Ebene oder verschiedener Ebenen des föderativen Staates (interkollek-

tiver Entscheidwigsprozeß; Abschnitt ill-2.3.2). Es wird dabei ermittelt, ob die bislang abge-

leiteten Hypothesen über die Wirkwigsweise verschiedener Formen zwischenstaatlicher FZ 

zugunsten alternativer Aussagen zu revidieren sind. 

III-2.3.1 Der politische Entscheidungsprozeß und seine Akteure - Intrakol/ektiv 

In der mikroökonomischen lndifferenzkurvenanalyse wird angenommen, daß die Präferenzen 

der privaten Wirtschaftssubjekte wid der staatlichen Entscheidwigsträger identisch sind. Kon-

sequenterweise wird die Frage, ob die Verantwortlichen der verschiedenen Jurisdiktionen des 

föderativen Staates tatsächlich für eine präferenzadäquate Ausgestaltwig wid Verwendwig der 

FZ Sorge tragen, aus der Untersuchwig ausgeklammert. Die staatlichen Akteure werden als 

wohlwollende Agenten modelliert, die ihre Entscheidwigen ausschließlich zur Maximierwig 

der Wohlfahrt der Bürger ihres jeweiligen Hoheitsbereiches treffen. 187 

Diese Modellannahme triffi für beide an der Vergabe der FZ (direkt) beteiligten staatlichen 

Akteursgruppen zu, also für die Transfergeber wid die Transfernehmer. Dabei wurden die 

Transfergeber vollständig aus der Untersuchwig ausgeblendet. Ohne nähere Analyse wurde im 

Grwidmodell davon ausgegangen, daß sie als „weise Diktatoren" über vollständige Informa-

tionen zur zieladäquaten Ausgestaltwig der FZ verfügen. Sie nutzen dieses Wissen, um die 

185 Vgl. Bohnet-Joschko (1996), S. 208 f. 
186 Vgl. auch Oates (1972), S. 105. Analog auch schon zuvor Bradford/Oates (1971b), S. 440. 
117 Vgl. Oates (1977), S. 317; auch Breton!Scott (1978), S. 90 ff. 
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aggregierten Nutzen der Bürger des transfergebenden Hoheitsbereichs zu maximieren. 188 Auf 

der Seite der Trlll1sferempfänger wurde angenommen, daß die Verwendung der FZ den Präfe-

renzen der Bürger der transfererhaltenden GKS entspricht. Dieses Kalkül wurde graphisch 

erfaßt und ließ es zu, Aussagen zur Wirkung unterschiedlicher FZ abzuleiten. 

Die Sichtweise der staatlichen Entscheidungsträger als wohlwollende Agenten ist jedoch 

„stark simplifizierend und versperrt den Blick für das Dilemma der Organisation im Staat."189 

Sowohl auf der Transfergeber- als auch der Transfernehmerseite besteht eine Vielzahl an Ak-

teuren, die direkt oder indirekt am staatlichen Entscheidungsprozeß beteiligt ist. Die einzelnen 

Akteure lassen sich zu verschiedenen Akteursgruppen zusammenfassen, die jeweils spezifi-

sche Eigeninteressen vertreten. Diese Akteursgruppen nehmen ihren Kompetenzspielräumen 

entsprechend Einfluß auf unterschiedliche Phasen des staatlichen Handlungsablaufs - Planung, 

Entscheidung, Durchführung und Kontrolle -, um die Ergebnisse der staatlichen Aktivitäten in 

Richtung der eigenen Interessenlage zu verändern. Es kann deshalb nicht davon ausgegangen 

werden, daß die staatlichen Akteure uneigennützig (ausschließlich) die Präferenzen der Mit-

glieder der eigenen GKS verfolgen. Den theoretischen Analyserahmen zur Untersuchung die-

ser Problemstellung bildet die ökonomische Theorie der Politik. 190 

ill-2.3.1.1 Der theoretische Analyserahmen 

In der ökonomischen Theorie der Politik wird das (traditionelle, neoklassische) ökonomische 

Verhaltensmodell191 auf die Politik angewandt.192 Es erfolgt eine ökonomische Analyse des 

politischen Prozesses. Diese berücksichtigt, daß in der Realität der individuelle Wähler nicht 

direkt am finanzpolitischen Entscheidungsprozeß beteiligt ist, sondern die Entscheidungsbe-

fugnis an Parlamentarier delegiert, deren Auswahl durch Wahlen erfolgt (repräsentative De-

mokratie). Die ökonomische Theorie der Politik stellt nunmehr „eine Analogie zwischen dem 

Wettbewerb der Unternehmungen um die Konsumenten am Markt und dem Wettbewerb der 

Politiker um die Wähler in der politischen Arena her. Genau wie der Wettbewerb am Markt 

188 Dabei wird keine Aussage getroffen, ob der Hoheitsbereich der Transfergeber denjenigen der Transferemp-
fänger miteinschließt - die FZ also vertikal von einer übergeordneten Ebene des füderativen Staates geleistet 
werden -, oder ob sich die Hoheitsbereiche gegenseitig ausschließen - die FZ also horizontal zwischen GKS 
einer föderativen Ebene geleistet werden. 

189 Pitlik (1997), S. 151. 
190 Vorläufer dieser Theorierichtung sind die Überlegungen von Wicksell (1896) u. Schumpeter (1950). Den 

Ausgangspunkt unterschiedlicher Forschungsrichtungen bilden die Werke von Arrow (1963), Downs (1968), 
Buchanan/Tullock (1962), O/son (1968) u. Niskanen (1971). Einen aktuellen Überblick über den Stand dieser 
Theorierichtung geben kurz Frey, B. (1988) sowie ausführlich Mueller (1989) u. Herder-Dorneich ( 1992). 

191 Die grundlegenden Elemente des ökonomischen Verhaltensmodells sind der methodische Individualismus, 
die systematische Reaktion auf Anreize, die Trennung zwischen Präferenzen u. Restriktionen sowie die Ei-
gennutzorientierung; vgl. Kirchgässner (1991), S. 12 ff.; Frey, B./Heggli (1993), S. 306 ff. 

192 Vgl. Mueller (1989), S. 1 f. 
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die Produzenten unter gewissen Annahmen veranlaßt, in Übereinstimmung mit den Präferen-

zen der Konsumenten zu produzieren, so veranlaßt der politische Wettbewerb die Repräsen-

tanten unter bestimmten Annahmen, in Übereinstimmung mit den Interessen der Wähler zu 

handeln."193 Im Idealfall, bei vollständigem Wettbewerb zwischen den Politikern, wird der 

Handlungsspielraum der Entscheidungsträger völlig beseitigt, so daß ausschließlich der 

Wählerwillen zur Geltung kommt. 

Entwickelt man über diese Grundlegung hinaus, ein realistischeres Abbild des politischen 

Entscheidungsprozesses, so wird deutlich, daß die Voraussetzungen eines vollständigen Wett-

bewerbs zwischen Politikern aus unterschiedlichen Gründen nicht erfüllbar sind: 194 

• Es bestehen Informationsdefizite, die die Wirksamkeit der politischen Konkurrenz reduzie-

ren, da weder die Politiker noch die Wähler die kognitiven Fähigkeiten besitzen, alle ent-

scheidungsrelevanten Informationen zu verarbeiten. Zudem ist zu berücksichtigen, daß die 

Informationssammlung Kosten verursacht, so daß es für alle Akteure ein „rationales" Kal-

kül darstellt, sich nicht alle theoretisch verfügbaren Informationen nutzbar zu machen. 

Schließlich bestehen Unsicherheiten, also ein „Mangel an sicherem Wissen über den Ver-

lauf vergangener, gegenwärtiger, zukünftiger oder hypothetischer Ereignisse", 195 die auch 

über die Beschaffung von Informationen nicht überwindbar sind. Liegen Informationsdefi-

zite vor, so ist nicht zu erwarten, daß die Informationen zwischen den Akteuren symme-

trisch verteilt sind und es entsteht ein Spielraum für strategische Verhaltensweisen. 

• Der eigenständige Handlungsspielraum der Politiker auf dem „politischen Markt" wird 

,,minimiert", wenn über jeden einzelnen Politikvorschlag gemäß des Einstimmigkeitsprin-

zips abgestimmt wird und eine (möglichst) große Zahl an Politikern unterschiedliche Vor-

schläge „anbietet" .196 In einer repräsentativen Demokratie finden Wahlen jedoch nur in 

größeren Zeitabständen statt, bei denen über ein ganzes Fragenpaket abgestimmt wird. Die 

Zahl der politischen Vertreter ist begrenzt. Zumeist gilt als Entscheidungsregel eine Form 

des Mehrheitswahlrechts. ,,Differenzierte Präferenzen kann der Bürger [daher] nicht zum 

Ausdruck bringen bzw. keine seinen Ansprüchen entsprechenden Leistungen einkaufen." 197 

Diese Eigenschaften des politischen Marktes „have the effect of shielding politicians ... 

from the preferences and the pressure of citizens", 198 so daß Handlungsspielräume für die 

Politiker entstehen. 

193 Musgrave/Musgrave/Kullmer (1990), S. 127. 
194 Vgl. hlerzuHildebrand/(1995), S. 31 ff. 
"' Downs (1968), S. 75. 
196 Vgl. hlerzu Breton (1974), S. 42 ff. 
191 Hildebrandt (1995), S. 34. 
1" Breton (1974), S. 43. 
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• Neben den Wahlbürgern und den Politikern gibt es weitere Akteure bzw. Akteursgruppen. 

Auf der Angebotsseite sind insb. die Parteien und Bürokraten, auf der Nachfrageseite die 

Interessengemeinschaften zu berücksichtigen. Diese Akteursgruppen können die Unvoll-

kommenheiten des politischen Wettbewerbs ausnutzen und so auf die Entscheidungen der 

Politiker (und Wähler) gemäß ihrer Vorstellungen Einfluß nehmen. 

Diese Aufzählung stellt nur einen Ausschnitt der Argumente dar, die einen vollkommenen 

Wettbewerb zwischen den politischen Repräsentanten verhindern. Sie zeigt deutlich, daß der 

Idealfall, nach dem im politischen Entscheidungsprozeß ausschließlich der Wählerwille zur 

Geltung kommt, nur sehr bedingte Gültigkeit besitzt. Nachfolgend werden daher Annahmen 

über das zu erwartende Verhalten der wichtigsten Akteursgruppen getroffen, um zu verdeutli-

chen, wie sie (potentielle) Handlungspielräume ausnutzen werden, wenn sie eine Maximie-

rung ihres Eigennutzens anstreben. So wird ein realitätsnäheres Abbild der politischen Wil-

lensbildung skizziert, als durch einen benevolenten Diktator, der allwissend gemäß den Präfe-

renzen der Bürger entscheidet. 199 

ill-2.3.1.2 Das Verhalten der Politiker (und Parteien) 

Die Politiker beteiligen sich am politischen Prozeß nicht zur Maximierung des Gemeinwohls 

sondern zur Verfolgung privater Ziele wie Einkommen, Prestige, Macht oder auch zur Ver-

wirklichung ideologischer Vorstellungen. Die Erreichung dieser Ziele ist entscheidend ver-

bunden mit der Ausübung öffentlicher Ämter, die den Politikern zwischen den Wahlen quasi 

,,eine monopolartige Position"200 und damit „einen weiten, nur durch die Verfassung einge-

schränkten Handlungsspielraum"201 schafft. Die Politiker verfolgen deshalb ein strategisches 

Verhaltenskalkül, das insgesamt darauf ausgerichtet ist, bei den nächsten Wahlen eine Stim-

menmehrheit zu erreichen, um in der kommenden Legislaturperiode eine öffentliche Position 

einnehmen zu können. Einzelne Politiker organisieren sich zu diesem Zweck in Parteien, aus 

deren Mitgliedern die Besetzung der politischen Ämter erfolgt. Die Regierungspartei und die 

oppositionellen Parteien bieten ihren Mitgliedern Unterstützungsleistungen an. Sie sind Ko-

199 Inwieweit die Ergebnisse der ökonomischen Theorie der Politik tatsächlich ein wirklichkeitsnahes Abbild des 
politischen Entscheidungsprozesses verkörpert ist jedoch umstritten. Die Kritik knüpft hier an den aus der 
Neoklassik übernommenen grundlegenden Elementen an. So ist z.B die Annahme des rationalen Verhaltens 
der Individuen (,,homo oeconomicus") bereits innerhalb des rein ökonomischen Bereichs breiter Kritik ausge-
setzt. Die Übertragung auf nicht-ökonomische Gebiete läßt die Zulässigkeit dieser Verhaltensannahme noch 
problematischer erscheinen (vgl. zur Kritik an der ökonomischen Theorie der Politik bspw. Hildebrandt 
(1995), S. 104 ff., m.w.N.). 

200 Frey, B. (1988), S. 662. 
201 Bohnet-Joschko (1996), S. 203. Frey, B. (1988), S. 662 weist jedoch richtigerweise daraufhin, daß tatsäch-

lich „administrative, legale, finanzielle ... und instrumentelle Nebenbedingungen" zu berücksichtigen sind. 
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alitionen der Parteiangehörigen zur Erreichung individueller Ziele. Es werden politische Pro-

gramme entwickelt, die einerseits die Parteiideologie widerspiegeln, andererseits jedoch eine 

Stimmenmaximierung bei Wahlen ermöglichen, um möglichst viele der bestehenden öffentli-

chen Ämter durch Mitglieder der eigenen Partei besetzen zu können.202 

Das Vorgehen der regierenden Politiker im Laufe einer Legislaturperiode kann als eine Ma-

ximierung ihres Eigennutzens unter der Nebenbedingung der Wiederwahl charakterisiert wer-

den. Dabei sind die Wünsche und Wertvorstellungen der Wahlbürger nicht notwendigerweise 

Bestandteil der Zielfunktion der Politiker. Allerdings stehen die Regierenden im „Konkur-

renzkampf um Macht und Amt"203 zu oppositionellen Politikern. Es stellt daher eine Neben-

bedingung des Verhaltens der Politiker dar, die Präferenzen der Bürger zumindest in jenem 

Umfang zu beachten, der nach Einschätzung der politisch Verantwortlichen zur Stimmen-

mehrheit bei den kommenden Wahlen genügt. Die Verfolgung der Wählerinteressen wird zum 

Nebenprodukt der Konkurrenz um die politische Führung.204 

Diese Konkurrenz führt aber in aller Regel zu unerwünschten „politischen Konjunkturzy-

klen".205 Geht man nämlich davon aus, daß der Zeithorizont der Wähler deutlich kürzer aus-

fällt als derjenige der Politiker,206 stellt es eine sinnvolle Strategie für die politisch Verant-

wortlichen dar, unabhängig von den Auswirkungen auf das Gemeinwohl, ,,Wahljahre (zu-

meist über eine expansive Politik) zu Aufschwungjahren zu machen und Wähler in Wahljah-

ren mit Geschenken 'zu beglücken'."207 Unpopuläre Maßnahmen hingegen werden unmittel-

bar nach Wahlen vorgenommen, da diese nach Ablauf (fast) einer ganzen Legislaturperiode 

kaum noch in die Entscheidung der Bürger zur Stimmabgabe einfließen. Daher besteht die 

Gefahr, daß die an der Wiederwahl interessierten Politiker langfristig ausgerichtete strategi-

sche Entscheidungen unterlassen und stattdessen eine Vielzahl kurzfristiger und inkonsistenter 

Maßnahmen ergreifen, um Wählerstimmen zu mobilisieren (,,muddling through").208 

ill-2.3.l.3 Das Verhalten der Bürokraten 

Die bürokratischen Organisationsstrukturen des öffentlichen Sektors wurden bislang nicht 

betrachtet, da angenommen wurde, daß die staatliche Verwaltung ausschließlich den überge-

202 Für weitergehende Ausführungen insb. zur Asymmetrie des Verhaltens zwischen Regienmgs- und Oppositi-
onsparteien vgl. Thöni (1986), S. 89 ff., m.w.N. 

203 Schumpeter (1950), S. 448. 
204 Vgl. hierzu gnmdlegend Schumpeter (1950), S. 427 ff. 
205 Vgl. hierzu Nordhaus (1975). 
206 Die Wähler „vergessen" im Laufe der Legislaturperiode, welche Maßnahmen durch die Politiker ergriffen 

wurden. 
207 Grossekelller (1995), S. 618. 
20• Vgl. Brümmerhojf(l996), S. 116. 
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ordneten Zielen der demokratisch legitimierten Entscheidungsträger verpflichtet ist. Die büro-

kratische Exekutive wurde „als neutrales Vollzugsinstrument des politischen Willens"209 be-

trachtet, das alle entscheidungsrelevanten Informationen unverzerrt bereitstellt und die politi-

schen Entscheidungen der Regierenden uneigennützig ausführt.210 

Entsprechend der ökonomischen Theorie der Politik werden nun auch die Bürokraten als Ak-

teursgruppe mit Eigeninteressen begriffen. Sie verhalten sich strategisch, um eigennützige 

Zielsetzungen wie Macht, Prestige, Aufstiegsmöglichkeiten, Einkommen, Bequemlichkeit 

oder Sicherheit zu verwirklichen. Der entscheidende Ansatzpunkt für strategische Verhal-

tensweisen ergibt sich für die Bürokraten durch den Informationsvorsprung, den sie im Hin-

blick auf die Abläufe und Kosten der bürokratischen Produktion öffentlicher Güter gegenüber 

den regierenden politischen Entscheidungsträgern besitzen, die wiederum über die Zuweisung 

von finanziellen Mitteln an die Administration entscheiden. Die Politiker müßten erhebliche 

Kosten zur Informationssammlung aufwenden, um ihre Informationsdefizite abzubauen. Das 

lnteraktionsgefüge zwischen Politikern und Bürokraten läßt sich in der Marktanalogie „durch 

ein bilaterales Monopol von Verwaltung und Regierung mit asymmetrischer Informations-

verteilung abbilden."211 So gewinnen die Bürokraten als alleinige Anbieter öffentlicher Lei-

stungen eigenständige Handlungsspielräume gegenüber den politischen Entscheidungsträgern 

als alleinigen Nachfragern der öffentlichen Leistungen. 

hn bürokratietheoretischen Erklärungsansatz von Niskanen212 bemühen sich die Bürokraten 

darum, ihre Handlungsspielräume zu einer Maximierung des Budgetvolumens des eigenen 

Zuständigkeitsbereiches zu nutzen. Es wird angenommen, daß die (oben genannten) Eigenin-

teressen der Bürokraten auf diese Weise am ehesten realisiert werden können. Dabei treten die 

Bürokraten als sogenannte „monopolistische Optionsfixierer"213 auf, die den Politikern feste 

Budget-Output-Kombinationen vorlegen. Die Bürokraten beachten hierbei sowohl ihre 

Kenntnis der Minimalkosten der bürokratischen Leistungserstellung als auch ihr Wissen über 

die Zahlungsbereitschaft der politischen Entscheidungsträger für unterschiedliche Mengen 

öffentlicher Leistungen.214 Aus Sicht der Politiker läge das optimale Budgetvolumen dort, wo 

ihre Grenzzahlungsbereitschafl:215 exakt den Grenzkosten einer zusätzlichen Outputeinheit 

' 0' Hildebrandt (1995), S. 88. 
210 Vgl. Grossekettler (1995), S. 618 f. 
211 Bohnet-Joschko (1996), S. 210. Es ergibt sich so ein Principal-Agent-Problem. 
212 Vgl. Niskanen (1971); vgl. zu diesem Ansatz auch ausführlich Hildebrandt (1995), S. 89 ff. 
213 Frey, B. (1988), S. 664. 
214 Dabei wird von typischen Kostenverläufen, also sinkenden Grenznutzen u. steigenden Grenzkosten ausge-

gangen. 
"' Als Ausdruck des Grenznutzens, den eine durch die Bürokratie produzierte Ausbringungseinheit für die Poli-

tiker besitzt. 
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entspricht.216 Die Politiker kennen aber die Kostenverläufe nicht. Diesen Informationsvor-

sprung schöpfen die Bürokraten als Optionsfixierer aus. Sie dehnen ihr Produktionsangebot 

soweit über die Optimalmenge hinaus aus, bis die Gesamtkosten der bürokratischen Lei-

stungserstellung gerade eben noch durch das Budgetvolumen gedeckt werden. Die Gesamt-

zahlungsbereitschaft der Politiker wird auf diese Weise soweit (maximal) ausgeschöpft, bis 

die Budgetrestriktion eine weitergehende Ausdehnung der Produktion nicht mehr zuläßt. 

Im Mittelpunkt weiterer bürokratietheoretischer Modelle stehen alternative Erklärungsansätze 

über die Art, in der die Bürokraten bestehende Informationsvorsprünge nutzen. 217 Den ver-

schiedenen Ansätzen ist gemein, daß der diskretionäre Handlungsspielraum der Exekutiven 

zur Steigerung des Eigennutzens der Bürokraten ausgenutzt wird. Das öffentliche Angebot 

durch die bürokratische Exekutive wird in allen Modell-Fällen ineffizient. Entweder liegt der 

Output über der paretoeffizienten Menge (allokative Ineffizienz) oder die Produktion erfolgt 

zu überhöhten Kosten (technische Ineffizienz).218 

III-2.3.1.4 Das Verhalten der Interessengruppen 

Der Zusammenschluß einzelner Wirtschaftssubjekte zu einem organisiertem Gruppenverband 

wird als Interessengruppe bezeichnet. Die Bildung dieser „Pressure Groups"219 erfolgt, um 

den politischen Entscheidungsprozeß zur Föderung von Interessen zu beeinflussen, die allen 

Mitgliedern der Interessengruppe gemeinsam sind. In Abgrenzung zu politischen Parteien 

zielen die Interessengruppen jedoch nicht auf die Erringung politischer Ämter ab. Stattdessen 

bemühen sich die Interessengruppen in Konkurrenz mit anderen Lobbies um staatlich garan-

tierte Vorteile, insb. Einkommensgewinne, für die eigene Klientel. In diesem Wettstreit um 

Distributionsvorteile setzen die verschiedenen Pressure Groups Ressourcen ein. Die Interes-

sengruppen betreiben „rent-seeking".220 

Auch das Verhältnis zwischen den Politikern und den Interessengruppen kann als eine 

Tauschbeziehung aufgefaßt werden. Dabei bieten die Pressure Groups unterschiedliche Lei-

stungen an. Sie versorgen die nur unvollständig informierten Politiker mit speziellen, wahlre-

levanten Informationen. Sie leisten finanzielle Zuwendungen an die Politiker bzw. Parteien 

216 Sofern die Politiker den Präferenzen der Wähler nachkommen entspricht dieses Budgetvolumen einem Allo-
kationsoptimum (gesellschaftliches Nutzenmaximum). 

217 Vgl. bspw. Davis/Dempster/Wildavs/cy (1974), Migue/Be/anger (1974) u. Wi//iamson (1975). 
218 Vgl. hierzu auch Brümmerhojf(l996), S. 120 f. 
219 0/son (1968), S. 115. 
" 0 Vgl. hierzu grundlegend Tu/lock (1967); auch Pitlik (1997), S. 161. Aktuell die weitergehenden Ausführun-

gen bei Hildebrandt (1995), S. 59 ff. 
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und sie mobilisieren durch ihre Lobbyaktivitäten Wählerstimmen. Darüber hinaus besitzen die 

Interessengruppen das Drohpotential, ihre Marktrnacht221 zur Störung des Wirtschaftsablaufs 

auszunutzen. Als Gegenleistung gewähren die Politiker Vergünstigungen an die Mitglieder 

der Interessengruppe. 222 

Durch die Wechselbeziehung zu den Politikern können die Interessengruppen grundsätzlich 

einen wichtigen Beitrag zur Realisierung eines funktionsfähige(re )n politischen Entschei-

dungsprozesses leisten. Sie fördern die ,,Artikulation der Präferenzen ihrer Mitglieder und die 

kostengünstige Versorgung politischer Entscheidungsträger mit politisch relevanten lnforma-

tionen. "223 Sind alle Bürger gleichmäßig in unterschiedlichen Interessengruppen organisiert 

und gelingt es den einzelnen Interessengruppen, die Präferenzen ihrer Mitglieder in gleicher 

Intensität zum Ausdruck zu bringen, so garantiert der „Informationswettkampf der Verbän-

de", 224 daß (im theoretischen Idealfall) alle relevanten Informationen in den politischen Pro-

zeß eingebracht werden.225 Die in Abschnitt ill-2.3.1.1 beschriebenen Unvollkommenheiten 

des politischen Wettbewerbs können auf diese Weise (tendenziell) abgemildert werden. Je-

doch sind gegen diese Sichtweise zwei wesentliche Einwände zu erheben: 

• In der Realität besteht eine große Anzahl unterschiedlicher Interessengruppen, die ein wei-

tes Spektrum verschiedener Präferenzen artikulieren. Die politischen Entscheidungsträger 

sind in der Regel nicht in der Lage, alle Informationen, die an sie herangetragen werden, zu 

verarbeiten und hierauf aufbauend wohlabgewogene, konsistente Entscheidungen zu tref-

fen. Stattdessen erfolgen politische Einzelentscheidungen im Hinblick auf die speziellen 

Wünsche singulärer Interessengruppen. ,,Das Budget wird nicht für alle Bürger optimiert, 

sondern speziell auf die Interessen der Verbände ausgerichtet. Sonderinteressen kommen 

daher anstelle des Gemeinwohls zur Geltung."226 

• Es ist einzuwenden, daß sich die Interessen verschiedener Gruppen der Bevölkerung kei-

nesfalls gleichmäßig erfolgreich im politischen Prozeß organisieren und vertreten lassen.227 

Die Vergünstigungen, die die Interessengruppen von den Politikern zu erlangen suchen, 

weisen die Eigenschaften gruppenspezifischer öffentlicher Güter auf. Die gewährten Vor-

221 Dabei beruht die bestehende Marktmacht einer Interessengruppe „auf der Zahl und dem Organisationsgrad 
der Mitglieder, der Finanzkraft, der Stärke, mit der einzelne Branchen in einer Region vertreten sind, der 
Unternehmenskonzentration und der Konfliktflihigkeit eines Verbandes." (Brümmerhojf(l996), S. 124.) 

222 Vgl. hierzuFrey, B. (1988), S. 663; Brümmerhojf(l996), S. 124; Pitlik (1997), S. 161. 
223 Pit/ik (1997), S. 162. 
224 Grossekettler (1995), S. 621. 
"' Dies verkörpert eine der zentralen Aussagen der sogenannten Pluralismustheorie, die die effizienzfürdemden 

Wirkungen des Interessengruppenwettbewerbs als Hauptforschungsgegenstand besitzt. Vgl. zur Pluralis-
mustheorie grundlegend Galbraith (1952). 

226 Brümmerhoff(l996), S. 124. 
227 Vgl. hierzu grundlegend O/son ( 1968). 
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teile kommen allen Mitgliedern einer Pressure Group zugute, unabhängig davon, ob sich 

ein einzelnes Mitglied tatsächlich aktiv an der Lobbytätigkeit beteiligt. Ein individuelles 

Gruppenmitglied verhält sich daher rational, indem es als „Freifahrer" agiert und den Nut-

zen der Interessenvertretung wahrnimmt ohne zur Finanzierung der Organisation beizutra-

gen. Das „free-rider"-Problem kann jedoch, wie Olson demonstriert hat, abgemildert wer-

den, wenn besonders starke Anreize zur aktiven Mitwirkung an der Interessenvertretung 

bestehen.228 Hierzu sind insb. die nachfolgenden Faktoren229 zu zählen, so daß die Entste-

hung einer Interessengruppe vor allem dann zu erwarten ist, wenn 

( 1 )die potentielle Mitgliederzahl einer Interessengruppe gering ist; 

(2)die potentiellen Mitglieder sehr intensiv von einem Politikbereich betroffen sind; 

(3)durch eine starke gegenseitige Abhängigkeit der potentiellen Mitglieder der Interessen-

gruppe ein „sozialer Druck',230 zum Verbandsbeitritt besteht; 

(4)als Nebenprodukt der Interessengruppenaktivitäten auch private Güter entstehen, die nur 

von Mitgliedern der Pressure Group erworben werden können.231 

Die Berücksichtigung dieser Zusammenhänge läßt darauf schließen, daß sich zahlreiche 

Interessen232 gar nicht oder nur in suboptimalen Umfang zur Vertretung ihrer gemeinsamen 

Anliegen organisieren können. Anderen Interessen233 gelingt es hingegen, eine effektive 

Organisation zu schaffen und so die Präferenzen ihrer Mitglieder mit besonderer Intensität 

in den politischen Prozeß einzubringen. Es resultiert eine „tendenziell ungleichgewichtige 

Repräsentation von Interessen in politischen Entscheidungen."234 

Insgesamt kann damit die ursprüngliche positive Sicht des Informationswettkampfs der Inter-

essengruppen nicht aufrechterhalten werden. Es besteht die Möglichkeit, daß das Verhalten 

der Interessengruppen zu einer (zusätzlichen) Verzerrung ökonomisch effizienter, am Ge-

meinwohl aller Bürger ausgerichteter politischer Entscheidungen führt. 

ID-2.3 .1.5 Zwischenfazit zum intrakollektiven Entscheidungsprozeß 

In den Abschnitten ID-2.3 .1.1 bis 4 wurden Erklärungsansätze für das Verhalten der am staat-

lichen Entscheidungsprozeß beteiligten Akteursgruppen gesucht. Es wurde hierbei kein spezi-

228 Vgl. O/son (1968), S. 15 ff.; auch Frey, B. (1988), S. 663 ; Pillik (1997), S. 164 f. 
229 Über die angeführten Faktoren hinaus können Interessengruppen aufgrund staatlichen Zwangs entstehen. 
2'° Frey, B. (1988), S. 663. 
231 Dies sind „selektive Anreize". Als Beispiel sei die Vergabe einer Mitgliedszeitschrift genannt. 
232 Insbesondere große u. heterogene Gruppen, wie bspw. Konswnenten oder Steuerzahler. 
233 Insbesondere kleine u. homogene Gruppen, wie bspw. Produzenten oder auch Bürgerinitiativen. 
234 Hildebrandt (1995), S. 58. 
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eller Bezug zur Vergabe von FZ hergestellt. Die polit-ökonomische Analyse der Interaktionen 

zwischen unterschiedlichen Akteursgruppen zeigte Unvollkommenheiten des politischen 

Wettbewerbs auf, die Handlungsspielräume für eigennützig handelnde Akteure eröffnen. Da-

mit entstehen Ansatzpunkte für die Erklärung von Ineffizienzen bei der Bereitstellung öffent-

licher Leistungen aufgrund des staatlichen Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses. Die 

allgemeingültigen Ergebnisse treffen in analoger Weise auch auf den speziellen Bereich der 

zwischenstaatlichen FZ zu:235 Verzerrungen des Umfangs oder der Struktur der von den ein-

zelnen Bürgern gewünschten öffentlichen Leistungen bei der Vergabe von FZ lösen Präfe-

renzkosten aus; es entstehen aber auch Ressourcenkosten, wenn die Produktion der öffentli-

chen Leistungen aufgrund der bestehenden Handlungsspielräume technisch ineffizient erfolgt. 

Es kann daher nicht mehr von der vereinfachenden Aussage des Grundmodells ausgegangen 

werden, daß die staatlichen Akteure die Instrumentqualitäten alternativer FZ nutzen, um als 

wohlwollende Agenten ausschließlich die Wohlfahrt der Bürger ihres Hoheitsgebietes zu ma-

ximieren. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die einzelnen Akteursgruppen auf der Transferge-

ber- und der Transferempfängerseite agieren. Folglich sind Ineffizienzen sowohl bei der Aus-

gestaltung (Transfergeberseite) als auch bei der Verwendung (Transferempfängerseite) der FZ 

möglich. Zudem sind Wechselbeziehungen zwischen den beiden Seiten zu beachten: 

• Die Wähler unterliegen Informationsdefiziten im Hinblick auf das Entscheidungsverhalten 

der politischen Akteure. Die Politiker beider Seiten können deshalb durch den strategi-

schen Einsatz der FZ eigene Ziele verfolgen. 

• Die Bürokraten beider Seiten besitzen gegenüber den Politikern ein überlegenes Fachwis-

sen in bezug auf die zieladäquate Ausgestaltung bzw. effiziente Durchführung der FZ-

Programme. Diesen Informationsvorsprung können die jeweiligen Bürokraten ausnutzen, 

um eigennützige Ziele zu verwirklichen. 

• Die Interessengruppen betätigen sich gegenüber den Politikern beider Seiten als Lobby-

isten, um die Ausgestaltung und die Verwendung der FZ so zu beeinflussen, daß den Inter-

essen der eigenen Klientel zur Durchsetzung verholfen wird. 

• Darüber hinaus besitzen die Akteure der Transferempfängerseite grundsätzlich einen In-

formationsvorsprung gegenüber den Akteuren der Transfergeberseite in bezug auf die Art, 

wie die zugewiesene FZ verwendet wurde. Die Transfergeber müssen deshalb Kosten zur 

begleitenden Beobachtung und nachträglichen Kontrolle des Ausgabegebarens der 

Transempfänger aufwenden, um die Verwendung der FZ-Mittel entsprechend der vorgege-

235 Es zeigt sich hier, daß in geeigneter Weise ein enger Zusammenhang zwischen der neuen politischen Ökono-
mie w,d den Kostenkategorien des föderativen Referenzrahmens des Kapitels II hergestellt werden kann. 
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benen Ausgestaltungsweise zu garantieren. Hierdurch entstehen Spielräume für die Trans-

ferempfänger von der „vorgeschriebenen" Verausgabung der FZ abzuweichen.236 

Die ökonomische Theorie der Politik erlaubt es, erste konkrete Schlußfolgerungen abzuleiten, 

die einen Erklärungsbeitrag über die Ergebnisse des mikroökonomischen Grundmodels hinaus 

leisten. Allerdings müssen die erheblichen Unzulänglichkeiten des gewählten Analyserah-

mens beachtet werden.237 Über das Verhalten der Akteure wurden sehr einfache und undiffe-

renzierte Annahmen getroffen. Es wurde lediglich eine Partialanalyse einzelner Akteursgrup-

pen angestellt.238 Die Vielschichtigkeit der Interdependenzen zwischen den Akteursgruppen 

bleibt daher weitgehend unberücksichtigt. Zudem erfolgte die Analyse ohne einen konkreten 

Raum- und Zeitbezug und ohne Berücksichtigung beschränkender rechtlich-organisatorischer 

Rahmenbedingungen. Der Erklärungsgehalt kann daher gesteigert werden, indem konkrete 

rechtlich-organisatorische Strukturen eines Staatsgebildes berücksichtigt werden und im Ein-

zelfall weniger schematische Verhaltensannahmen getroffen werden. 239 

In jedem Fall sind die Schlußfolgerungen der mikroökonomischen lndifferenzkurvenanalyse 

neu zu reflektieren. Unter Einbeziehung der polit-ökonomischen Erkenntnisse wird die Ent-

scheidungsgrundlage zur Beurteilung der Geeignetheit einer konkreten Ausgestaltungsform 

einer FZ als finanzpolitisches Intstrurnent deutlich komplexer. Die Analyse kann nicht länger 

auf die Höhe des FZ-Volumens und den Verlauf der Einkommens- bzw. der Preis-Elastizität 

in der transfererhaltenden GKS beschränkt bleiben: 

• Auf Seiten der Transferempfänger muß thematisiert werden, welchen Akteursgruppen es 

neben den Wählern gelingt, Einfluß auf die Verwendung der erhaltenen FZ zu nehmen. Je 

nachdem wessen Präferenzen sich im politischen Entscheidungsprozeß der transferemp-

fangenden GKS durchsetzen und welche Handlungsmotive - ob überwiegend eigennutz-

oder gemeinwohlorientiert - durch diese Präferenzen widergespiegelt werden, resultieren 

abweichende Handlungsempfehlungen zur zieladäquaten Ausgestaltung der FZ.240 

236 Diese Überlegungen beziehen sich auf den interkollektiven Entscheidwigsprozeß. Sie werden im nachfolgen-
den Abschnitt IJl-2.3.2 näher ausgeführt. 

237 Vgl. hierzu auch die aufschlußreichen Ausführungen von Kirchgässner (1991 ), S. 102 ff. 
231 Es wurden jeweils ausschließlich zwei Akteursgruppen herausgegriffen wid in ihren Interaktionen analysiert. 

In keinem Fall wurden Wechselspiele zwischen mehr als zwei Akteursgruppen zugleich betrachtet. 
239 Diese beiden Aspekte finden daher in den folgenden Kapiteln im Hinblick auf die EU-Ebene besondere Be-

achtung. Vgl. zur Kritik der politisch-ökonomischen Analyse ausführlich Hildebrandt (1995), S. 97 ff. 
240 Überträgt man diese Überlegung auf die graphischen Darstellwigen der lndifferenzkurvenanalyse, so entsteht 

für die Transfergeber eine (über die ohnehin bestehenden Informationsprobleme hinaus) zunehmende Unsi-
cherheit über den Verlauf der EKK bzw. PKK, der der Entscheidwig über die zieladäquate Ausgestaltungs-
form einer FZ zugrwidezulegen ist. (Vgl. hierzu auch Abschnitt IJl-2.1, insb. S. 34) 
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• Die Seite der Transfergeber ist in die Untersuchung zu integrieren. Im Grundmodell blieb 

die Überlegung, ob es im Interaktionsgeflecht der Akteursgruppen auf der Transfergeber-

seite überhaupt zu einer am Gemeinwohl orientierten Ausgestaltung der FZ kommt, völlig 

ausgeklammert. 241 

• Das Analyseschema der ökonomischen Theorie der Politik verdeutlicht die Bedeutung der 

Kosten der Informationsbeschaffung sowie der Kontrollkosten, die durch Interessenkon-

flikte und Informationsasymmetrien zwischen den Akteursgruppen ausgelöst wird. Diese 

Ressourcenkosten sind in die Entscheidung über die Ausgestaltung der FZ einzubeziehen. 

/1/-2.3.2 Der politische Entscheidungsprozeß und seine Akteure - Interkollektiv 

Nachfolgend wird angenommen, daß sich der Politikgestaltungsprozeß zur Vergabe zwischen-

staatlicher FZ in einem komplexen Verbund von Transfergebern und Transferempfängern 

vollzieht (Politikverflechtung). 242 Die Handlungskompetenzen zur Entscheidungsfindung sind 

zwischen den beteiligten GKS nicht strikt abgegrenzt, sondern werden jeweils interkollektiv 

durch gemeinschaftliches Agieren aller betroffenen GKS in einem multidimensionalen, ver-

netzten Verhandlungssystem wahrgenommen.243 Es kommt ein „Politikmodus" zum Zuge, ,,in 

dem Entscheidungen von vornherein an einer Mehrzahl von Bezugseinheiten orientiert sind, 

in dem es nicht auf Mehrheit, sondern auf allseitiges Einverständnis ankommt, und in dem 

Widerstrebende nicht zwangsweise zur Raison gebracht werden können."244 Es treten „Ver-

handlungen und Vereinbarungen"245 zwischen Transfergebern und -empfängern an die Stelle 

der hierarchischen Entscheidung durch den allwissenden Diktator der transfergebenden Regie-

rungseinheit, von der bei der lndifferenzkurvenanalyse ausgegangen wurde.246 

241 Vgl. hierzu die Ausfühnmgen von Scharpf(1992c), S. 16 ff. u. (1993c), S. 132 ff. zur Handlungsorientierung 
der Akteure. Würde die Annahme der ökonomischen Theorie der Politik des (ausschließlich) eigennützigen 
Verhaltens der Entscheidungsträger in der Realität uneingeschränkt zutreffen, so betont Scharpf, würden die 
Vorteile staatlichen Handeln stets vollständig aufgezehrt werden. Denn es besteht bei wirklichkeitsnaher Be-
trachtung keine Möglichkeit, eine Struktur der rechtlich-organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen, 
,,die nicht von intelligenten und eigensüchtigen Agenten unterlaufen und ausgebeutet werden könnte". 
(Scharpf(1992c), S. 17) 

242 Der Abschnitt konzentriert sich auf die Verflechtungsstrukturen bei der Politikfonnulierung (Entscheidungs-
findung). Die weiteren Phasen des staatlichen Handlungsablaufs, also insb. die Durchfühnmg und Kontrolle 
der aufgrund der Entscheidung vorzunehmenden Maßnahmen, werden lediglich an besonders wichtigen 
Schnittstellen in die Untersuchung integriert. Die Ausfühnmgen gründen sich ganz wesentlich auf die Theorie 
der Politikverflechtung, wie sie von Scharp/(1976) u. (1978) entwickelt wurde. Die allgemeinen Analysen 
Scharpfs werden auf den speziellen Bereich der zwischenstaatlichen FZ übertragen. 

"'Vgl. hierzu auch Grande (1995), S. 327 ff. 
244 Scharpf(l992c), S. 12. Die Entscheidungen werden (im Extremfall) einstinunig getroffen. Präferenzkosten 

sind dann ausgeschlossen. 
245 Scharpf(1992c), S. 12. 
246 Die Theorie der Politikverflechtung von Scharpf erhält ihre Bedeutung durch das Modell des ,,kooperativen 

Föderalismus". Ausgehend von der Realitätsfeme der Existenz eines allwissenden Diktators und „einer zu-
nehmenden, die einzelnen Zuständigkeitsbereiche übergreifenden Interdependenz der von der Entscheidungs-
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Es sind hierbei zwei unterschiedliche Verflechtungsstrukturen zu berücksichtigen. Es liegt 

eine horizontale Entscheidungsverflechtung vor, sofern die Entscheidungsträger auf der 

Transfergeber- und der Transferempfängerseite derselben dezentralen Ebene des föderativen 

Staates angehören. Von einem Verbundsystem wird hingegen gesprochen, wenn neben den 

Untereinheiten - als Transferempfänger - auch die zentrale Ebene - als Transfergeber - als 

„Konsenspartner"247 bei der Formulierung der FZ zu berücksichtigen ist.248 

Die zu untersuchende Fragestellung lautet, unter welchen Voraussetzungen das durch Politik-

verflechtung gekennzeichnete Entscheidungssystem effiziente Steuerungsleistungen erbringen 

kann. Als effizient wird eine Steuerungsleistung dann bezeichnet, wenn im Verhandlungspro-

zeß (exakt) diejenige Ausgestaltung einer FZ vereinbart wird, die im Rahmen der mikroöko-

nomischen Indifferenzkurvenanalyse - unter der realitätsfernen Annahme des allwissenden 

Diktators - als zieladäquate Ausgestaltungsform abgeleitet wurde.249 Die FZ-Formulierung 

wird „als ein politischer Prozeß [aufgefaßt], in dem sowohl Sachinformationen als auch nicht 

gleichgerichtete Interessen zu sachlich realisierbaren und konsensfähigen Lösungen verarbei-

tet werden müssen."250 Die Problemlösungsfähigkeit eines verflochtenen Entscheidungssy-

stems hängt daher einerseits von seiner Kapazität zur Gewinnung und Verarbeitung der ent-

scheidungsrelevanten Informationen und andererseits von seiner Möglichkeit zur Konfliktre-

gelung und Konsensfindung zwischen den Verhandlungspartnern ab.251 

ID-2.3.2.1 Das Informationsproblem verflochtener Entscheidungssysteme 

Das Informationsproblem der Entscheidungsträger ist abhängig von der Problemstruktur der 

spezifischen Funktion, zu deren Erfüllung die FZ instrumentell eingesetzt werden soll.252 Bei 

zunehmender Komplexität der zu lösenden Entscheidungssituation sehen sich die Akteure mit 

einem „exponential ansteigenden Informationsbedarf'253 konfrontiert. Je größer die Anzahl 

struktur zu bearbeitenden Aufgaben und Probleme" (Scharp/(1918), S. 23) soll die kooperative Aufgabener-
filllung die Lösung von Dezentralisierungsproblemen ennöglichen. Die Politikverflechtung kann daher als ei-
ne mehrere Regierungseinheiten eines fllderativen Staates verbindende Entscheidungsstruktur bezeichnet 
werden, die zur Steuerung des Entscheidungsverhaltens aller beteiligten Jurisdiktionen im Interesse der Ge-
samtheit des föderativen Staates eingerichtet wird. 

247 Scharp/(1916), S. 35. 
241 Vgl. Scharp/(1916), S. 34 f. Scharp/betilcksichtigt mit der hierarchischen Verflechtung eine dritte Ver-

flechtungsstruktur. Dann sind die GKS der dezentralen Ebene nur Infonnationslieferanten aber nicht an der 
Entscheidung beteiligt. Da im Mittelpunkt dieses Abschnitts gerade die inhaltliche Politikfonnulierung steht, 
bleibt dieser Fall aus der Untersuchung ausgeschlossen. 

249 Scharp/bezeichnet dies als empirisch-verhaltenswissenschaftliche Analyse. 
" 0 Scharp/(1916), S. 36. 
"' Vgl. Scharp/(1918), S. 26. 
252 Vgl. hierzu im einzelnen Abschnitt III-3. 
253 Scharp/(1918), S. 27. 
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der zu berücksichtigenden Handlungsalternativen sowie der in die Entscheidungen einzube-

ziehenden GKS und je vielschichtiger die wechselseitigen Beziehungen zwischen diesen 

Handlungsalternativen und GKS, desto umfangreicher und schwerer erfaßbar wird das Ge-

samtvolumen der Informationen, das für eine rationale Ausgestaltung der FZ zu verarbeiten 

ist. Die Anforderungen an das Entscheidungssystem steigen sowohl in quantitativer als auch 

in qualitativer Hinsicht gravierend an. 254 

Die Verbundsysteme besitzen bei der Informationsgewinnung einen komparativen Vorteil 

gegenüber den horizontalen Verflechtungsstrukturen. Während letztere lediglich über das In-

formationspotential der einzelnen dezentralen Jurisdiktionen verfügen können, besitzen die 

Verbundsysteme zusätzlich den Zugriff auf „gesamtsystem-spezifische"255 Informationen. 

Dieser Vorteil erhält besonderes Gewicht im Hinblick auf solche Funktionen der FZ, bei de-

nen wechselseitige Auswirkungen und Rückkoppelungen zwischen GKS einer föderativen 

Ebene eine wichtige Rolle spielen, aber zugleich einem „übergreifenden Problemzusammen-

hang"256 Rechnung getragen werden muß, um insgesamt einen in vertikaler wie horizontaler 

Sichtweise komplexen Gesamtzusammenhang angemessen lösen zu können (qualitativer 

Aspekt). 

Allerdings werden nicht nur horizontale Verflechtungsstrukturen, sondern auch Verbundsy-

steme bei steigender Anzahl (n) der GKS und (a) der Handlungsalternativen an die Grenzen 

ihrer Kapazität zur Gewinnung und Verarbeitung von Entscheidungsinformationen stoßen 

(quantitativer Aspekt).257 Geht man bspw. von einer komplexen Problemstruktur aus, bei der 

zwischen allen (n) GKS jeweils paarweise Wechselbeziehungen bestehen, so ergibt sich für 

jede der (n) GKS die Notwendigkeit, (n-1) Beziehungskonstellationen zu überprüfen. Insge-

samt bestehen also [n * (n-1)] entscheidungsrelevante Wechselwirkungen. Zugleich sind bei 

jeder Wechselbeziehung (a2) Kombinationen unterschiedlicher Handlungsalternativen zu be-

achten, sofern jeder GKS annahmegemäß (a) Handlungsalternativen verfügbar sind. Im Ver-

gleich zu einer separaten Einzelentscheidung, bei der eine GKS genau (a) Handlungsalternati-

ven zu verarbeiten hat, ergibt sich infolge der besonderen Problemstruktur und der verflochte-

nen Entscheidungsfindung der Verarbeitungsbedarf (VBn) prinzipiell als: 

(VBn) = n * (n-1) * a2 

254 Vgl. auch Scharpf(l993c), S. 140 f. u. (1996a), S. 509. 
"' Scharp/(1976), S. 37. 
256 Scharp/(1916), S. 37. 
257 Vgl. hierzu ausführlich Scharp/(1976), S. 37 ff. u. knapp Scharpf(l993c), S. 140 f. u. (1996a), S. 509. 
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Dieser Informationsverarbeitungsbedarf muß in Beziehung zur Informationsverarbeitungska-

pazität (VK) des Entscheidungssystems gesetzt werden, um die Grenzen einer rationalen Ent-

scheidungsfindung zu ermitteln. Man kann davon ausgehen, daß jede einzelne GKS eine (au-

tonome) Verarbeitungskapazität (VK1) besitzt, die zumindest dem Verarbeitungsbedarf (a) 

ihrer separaten Einzelentscheidung entspricht [(VK1) = a]. Zudem kann ein horizontales Ver-

jlechtungssystem im Idealfall über die gesamte Informationsverarbeitungskapazität aller (n) 

GKS verfügen.258 In diesem Fall ergibt sich die Verarbeitungskapazität des horizontalen Ver-

flechtungssystems (VKttv) als: 

(VKttv) = n • (VK1) = n • a 

Es zeigt sich, daß unter diesen Bedingungen der Informationsverarbeitungsbedarf durch das 

horizontale Verflechtungssystem nicht gedeckt werden kann. Denn der Quotient aus Informa-

tionsverarbeitungskapazität (VKttv) und-bedarf(VB0 ) ist injedem Fall kleiner als eins: 

(VKttv) / (VB0 ) = (n • a) / [n * (n-1) * a2] = 1 / [(n-1) * a] 

Die benötigte Informationsverarbeitungskapazität des Entscheidungssystems kann nur ge-

schaffen werden, sofern die einzelnen dezentralen GKS „Überschußkapazitäten" bereitstellen. 

Diese müßten den Informationsverarbeitungsbedarf (a), der bei einer separaten Einzelent-

scheidung anfallen würde, mindestens um den Faktor [(n-1) • a] überschreiten. Allerdings ist 

bei zunehmender Anzahl zu beachtender Handlungsalternativen und beteiligter GKS anzu-

nehmen, daß der Aufbau dieser Entscheidungskapazitäten „die institutionellen Möglichkeiten 

dezentraler Einheiten sehr bald überfordern würde. "259 

Die analoge Problemstellung ergibt sich auch für das Verbundsystem, wenngleich in diesem 

Entscheidungssystem über die Informationsverarbeitungskapazitäten aller (n) dezentralen 

GKS hinaus, auch Entscheidungskapazitäten (VKz) auf der zentralen Ebene bestehen, die zu-

sätzlich zur Informationsverarbeitung genutzt werden können. Es wird angenommen, daß die 

(VKz) ein Vielfaches der Verarbeitungskapazität einer dezentralen GKS umfassen: 

(VKz) = z * (VK1) = z • a 

"' Bei diesem Idealfall wird davon ausgegangen, daß die dezentralen GKS „w,ter der Bedingw,g vollen wech-
selseitigen Vertrauens" (Scharp/(1976), S. 38) eine effiziente Arbeitsteilw,g bei der Informationsverarbei-
!Wlg einrichten, so daß keinerlei Kapazitäten des Gesarntentscheidw,gssystems zur Mehrfachbeschaffung 
identischer Informationseinheiten durch mehrere dezentrale GKS aufgewendet werden müssen. Zudem wird 
angenommen, daß im Rahmen der wechselseitigen Weitergabe entscheidw,gsrelevanter Informationen zwi-
schen den Teileinheiten des Entscheidw,gssystems keinerlei Informationsverarbei!Wlgskapazitäten verloren 
gehen. In der Realität ist jedoch davon auszugehen, daß die ,,Kommunikations-Effektivität im verflochtenen 
System" (Scharp/(1976), S. 38) mit steigender Anzahl (n) der beteiligten Teileinheiten abnehmen wird. 

'" Scharp/(1976), S. 39. 
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Die gesamte htformationsverarbeitungskapazität des Verbundsystems (VKvs) beträgt folglich: 

(VKvs) = n * (VK1) + z * (VK1) = (n + z) * (VK1) = (n + z) * a 

Es folgt für den Quotient aus htformationsverarbeitungskapazität (VKvs) und -bedarf (Vbn): 

(VKvs) / (VB0) = [(n + z) * a] / [n * (n-1) * a2] = (n + z) / [n * (n-1) * a] 

Ob die htformationsverarbeitungskapazität des gesamten Entscheidungssystems ausreichend 

ist, hängt demnach von der Höhe des Faktors (z) ab, mit dem die htformationsverarbeitungs-

kapazität der zentralen Ebene, diejenige der einzelnen dezentralen GKS übertrifft. Der Faktor 

(z) muß so groß ausfallen, daß der Quotient aus htformationsverarbeitungskapazität (VKvs) 

und -bedarf (Vb0) größer oder gleich eins wird: 

(n + z) / [n * (n-1) * a] ~ 1 • 
(n+z)~[n*(n-l)*a] • 
z~ [n * (n-1) * a]-n 

Nur wenn die htformationsverarbeitungskapazität (VKz) der zentralen Ebene, jene der einzel-

nen dezentralen Untereinheiten [(VK1) = a] mindestens um den Faktor {[n * (n-1) * a] - n} 

übertrifft, kann der Informationsbedarf der verflochtenen Entscheidungsfindung erfüllt wer-

den. 260 Damit wird auch das Verbundsystem bei zunehmender Anzahl der Teileinheiten (n) 

und Handlungsalternativen (a) an die „Wachstumsgrenzen bürokratischer Makrosysterne"261 

stoßen. 

ht aller Regel können folglich die entscheidungsrelevanten Informationen innerhalb verfloch-

tener Entscheidungssysteme nur in suboptimalem Umfang bereitgestellt werden. Wenngleich 

ein Verbundsystem eine höhere Informationsverarbeitungskapazität besitzt als ein horizonta-

les Verflechtungssystem, verbleiben auch in erstgenanntem Entscheidungssystem bei zuneh-

mender Vielschichtigkeit der Problemstrukturen und ansteigender Zahl der beteiligten Teilsy-

steme Informationsdefizite. Die Ausgestaltung der FZ kann dann durch die staatlichen Ent-

260 Allerdings entschärft sich das Kapazitätsproblem, sofern auf dezentraler Ebene Überschußkapazitäten beste-
hen. Übertreffen die Kapazitäten der dezentralen GKS den Infonnationsverarbeitungsbedarf (a) einer separa-
ten Einzelentscheidw,g um das Vielfache (k), so ergibt sich die Verarbeitungskapazität jeder dezentralen 
GKS als (VK1) = (a•k). Die gesamte Infonnationsverarbeitungskapazität des Verbw,dsystems 
[(VKvs) = n • (VK,) + z • (VK,)] beträgt dann [(k•n + z) • a]. Für den Faktor (z), mit dem die Infonnations-
verarbeitungskapazität (VK2) der zentralen Ebene die Verarbeitungskapazität (VK1) der einzelnen dezentra-
len Einheiten mindestens übertreffen muß, ergibt sich dann der folgenden FWlktionszusarnmenhang: 
z 2: {In• (n-1) • a] - (k • n)} + k. 

261 Scharp/(1976), S. 39. 
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scheidungsträger nur bei unvollständigem Informationsstand erfolgen, wodurch Ineffizienzen 

bei der Wahl der Formen der FZ wahrscheinlich werden. Jedoch ist darauf hinzuweisen, daß 

bei einer autonomen Einzelentscheidung auf der zentralen Ebene oder in den einzelnen de-

zentralen GKS weit weniger Handlungsalternativen berücksichtigt werden, da die Kapazitäten 

zur Informationsverarbeitung der separat agierenden Jurisdiktionen hinter denen der ver-

flochtenen Entscheidungssysteme zurückbleiben. Aus diesem Blickwinkel steigen die auf In-

formationsdefiziten beruhenden Ineffizienzen in diesen Entscheidungssystemen weiter an.262 

Darüber hinaus ist zu betonen, daß neben dem rein quantitativen Vergleich der Möglichkeiten 

zur Informationsgewinnung und -verarbeitung - der im Mittelpunkt der formalen Ableitung 

der Informationsverarbeitungskapazitäten in diesem Abschnitt stand - die qualitative Sicht der 

Informationsproblematik entscheidende Relevanz besitzt. Denn der besondere komparative 

Vorteil verflochtener Entscheidungssysteme - insb. eines Verbundsystems - besteht im Zu-

sammenspiel der einzelnen Teileinheiten, wodurch es gelingt, auch schwer erfaßbare Infor-

mationen komplexer Problemstrukturen zu generieren, die durch getrennt agierende Entschei-

dungseinheiten gar nicht verfügbar gemacht werden könnten. 

lli-2.3.2.2 Das Konsensfindungsproblem verflochtener Entscheidungssysteme 

Die Verhandlungen zwischen Transfergebern und -empfängern zur Vergabe zwischenstaatli-

cher FZ führen zu einer strategischen Entscheidungssituation, deren Ergebnis durch einen 

beteiligten Entscheidungsträger nicht unabhängig von der Entscheidungsauswahl aller anderen 

Entscheidungsträger bestimmt werden kann. Es besteht daher die Möglichkeit von Interes-

senskonflikten und Koordinationsproblemen zwischen den Verhandlungsbeteiligten. Dabei ist 

sich jeder der Entscheidungsträger dieser Interdependenzen bewußt. Die theoretische Analyse 

derartiger Problemstellungen ist Gegenstand der Spieltheorie. 

111-2.3.2.2.1 Die allgemeine Koordinations- und Konfliktregelungsproblematik 

Der Verhandlungsablauf erlaubt es den Transfergebern und -empfängern einen wechselseiti-

gen Kommunikationsprozeß zu führen, aus dem heraus verbindliche Absprachen über die 

Höhe, Ausgestaltung und Verwendung der FZ getroffen werden können. Existiert zusätzlich 

eine externe Instanz, die darüber wacht, daß dieses Verhandlungsergebnis tatsächlich einge-

halten wird, so liegt eine kooperative Spielsituation vor.263 

262 Vgl. hierzu auch Biehl (1979), S. 127f. 
263 Die Spieltheorie kann in dieser Hinsicht in zwei Teilgebiete aufgespalten werden. Während die kooperative 

Spieltheorie mögliche Verhandlungslösungen unter der Annahme untersucht, daß verbindliche Absprachen 
getroffen werden können, analysiert die nicht-kooperative Spieltheorie, welche Lösungen sich ergeben wer-
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Der grundlegende Charakter dieser Verhandlungsproblematik wird durch Abbildung III-9 ver-

deutlicht.264 Die zwei Verhandlungsparteien X und Y repräsentieren die Transfergeber und -

empfänger. Die einzelnen Entscheidungsträger nehmen egoistisch-rational ausschließlich die 

eigenen Vor- und Nachteile in ihr Entscheidungskalkül auf. Zudem wird davon ausgegangen, 

daß alle entscheidungsrelevanten Informationen gemeinsames Wissen (common knowledge) 

beider Verhandlungsteilnehmer sind, so daß die Verhandlungspartner sämtliche Hand-

lungsaltemativen des jeweils anderen kennen und darüber informiert sind, wie dieser die ein-

zelnen Alternativen bewertet. Daher kann jeder Teilnehmer die optimale Strategie des anderen 

ableiten. Die Verhandlungspartner verfügen demnach über vollständige lnformationen.265 

Somit besitzen sie auch Kenntnis über die Wohlfahrtsposition aller Verhandlungsergebnisse 

(Punkte A, B, C, D, E und F in Abb. III-9), die sich in ihrer Auswirkung auf das Nutzenniveau 

der beiden Akteure unterscheiden.266 Auf der Abszisse wird der positive oder negative Nutzen 

Nx eines Verhandlungsergebnisses für den Verhandlungspartner X abgetragen. Auf der Ordi-

nate derjenige (Ny) des Verhandlungspartners Y. Durch den Ursprung wird der Status Quo vor 

Beginn des Verhandlungsprozesses dargestellt. Für den Entscheidungsträger X sind alle Ver-

handlungsergebnisse vorteilhaft, die sich rechts von der Ordinate befinden (Nx > 0), wohinge-

gen für den Entscheidungsträger Y alle Verhandlungsergebnisse vorteilhaft sind, die oberhalb 

der Abszisse lokalisiert sind {Ny> 0). Erzielen die Verhandlungspartner keine Einigung, so 

bleibt der Status-Quo erhalten.267 

Aus wohlfahrtstheoretischer Sicht kann die Bewertung der möglichen Verhandlungslösungen 

gemäß des (individualistischen) Pareto-Kriteriums oder des (utilitaristischen) Kaldor-

Kriteriums erfolgen. Entsprechend des Pareto-Kriteriums werden nur solche Verhandlungslö-

sungen angenommen, die sich im nord-östlichen Quadranten der Abbildung III-9 befinden (B, 

C und F). In diesem Bereich wird stets zumindest einer der Verhandlungspartner im Vergleich 

zum Status Quo bessergestellt, ohne daß der andere Verhandlungspartner schlechtergestellt 

wird (N. > O; Ny ~ 0 oder Ny > O; N, ~ 0). Hingegen werden bei Zugrundelegung des Kaldor-

den, wenn keine Absprachen zwischen den Verhandelnden getroffen werden können u. die einzelnen Spieler 
ausschließlich ihr Eigeninteresse verfolgen (vgl. Illing (1995), S. 509; Pfingsten/Wagener (1995), S. 224 f.). 

264 Die so abgeleiteten Ergebnisse lassen sich i.d.R. auf Spielsituationen mit mehr als zwei Verhandlwtgspartnem 
übertragen (vgl. Holler/Illing (1996), S. 174). Es können dann weitergehende Schlußfolgerungen abgeleitet 
werden. Die nachfolgend beschriebene Verhandlwigsproblematik wurde von Scharpf in einer ganzen Reihe 
an Veröffentlichwigen aufgegriffen, vgl. bspw. Scharpf (1976), S. 41 ff.; (1992d), S. 53 ff.; (1993c), 
S. 137 ff.; (1994a), S. 386 ff.; (1994b), S. 30 ff.; (1996a), S. 498 ff. 

26' Vgl. hierzu Holler/Illing (1996), S. 42 ff. 
266 Es wird angenommen, daß es lediglich eine begrenzte Anzahl, eindeutig fixierter Verhandlwtgslöswigen gibt. 

Es bestehen also nicht kontinuierlich variable Verhandlwtgslöswigen im gesamten Raum des Koordinatensy-
stems (vgl. Scharpf(l996a), S. 501). 

261 Es liegt ein Zwangsverhandlwigssystem vor. 
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Kriteriums alle Verhandlungslösungen akzeptiert, die den aggregierten Gesamtnutzen der bei-

den Verhandlungsteilnehmer im Vergleich zum Status-Quo erhöhen (Nx +Ny> 0).268 Damit 

werden alle Verhandlungsergebnisse, die nord-östlich der durch den Ursprung führenden Dia-

gonalen G lokalisiert sind, angenommen (A, B, C und F). Die Diagonale G stellt hierbei eine 

Nutzenisoquante dar. Alle Verhandlungslösungen auf dieser Diagonalen besitzen den gleichen 

aggregierten Nutzen für die Gesamtheit der Verhandlungsteilnehmer. In der Graphik sind mit 

den Diagonalen H und I zwei weitere Nutzenisoquanten abgebildet, die ein höheres aggre-

giertes Nutzenniveau repräsentieren.269 

Abb. ill-9: Problemstrukturen in verflochtenen Entscheidungssystemen 

EI Vertt.U 'll' I N1clltdl X 

IIIIID V1nt.U X I N1tll1r-U Y 

ll!!!II !tarec.•Krictrlum -lukt1l"'Krltui1a 

D Cn11duamu N.1tl111tU 
G 

Quelle: Scharpf(1992d), S. 56 u. 58; (1993c), S. 139; (1994a), S. 392 u. 393. 

In dieser Problemstruktur lassen sich zwei gegensätzliche Arten von Verhandlungsprozessen 

abgrenzen, die als integrative und distributive Verhandlungen bezeichnet werden.270 

Das Ziel eines integrativen Verhandlungsprozesses ist es, durch die Koordinierung der Indivi-

dualinteressen der Entscheidungsbeteiligten Kooperationsvorteile zu nutzen und so Nutzenzu-

gewinne zu realisieren. Beide Verhandlungsteilnehmer besitzen in diesem Fall - trotz ihrer 

eigennützigen „subjektiven lnteraktionsorientierung"271 - gemeinsame bzw. gleichgerichtete 

268 Hierbei wird davon ausgegangen, daß ein interpersoneller Nutzenvergleich zwischen den Verhandlw,gsteil-
nehmem möglich sei. Auf diese restriktive Anforderw,g kann bei Zugrw,delegw,g des Pareto-Kriteriums ver-
zichtet werden. 

269 Vgl. Scharpf(1992d), S. 57 f.; (1996a), S. 499 f. 
270 Vgl. Scharpf(1994a), S. 391 ff.; auchBreak(1980), S. 87 ff. 
271 Scharpf(l 992d), S.53. 
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Interessen im Hinblick auf das Verhandlungsergebnis.272 Es liegt ein „Positiv-Summen-Spiel" 

vor, in dem eine einvernehmliche Problemlösung zu Wohlfahrtsgewinnen für jeden Verhand-

lungsteilnehmer führt. Es handelt sich daher um ein reines Koordinationsproblem. Vertei-

lungsfragen sind nicht virulent. In der Graphik werden integrative Verhandlungen durch Ver-

handlungslösungen abgebildet, die in nord-östlicher Richtung des Status-Quo liegen. So ist 

bspw. der Versuch, durch „die kreative Suche nach neuen Lösungen"273 vom Status-Quo aus 

(Nutzenisoquante G) die Verhandlungslösung F zu erreichen, die durch die höhere Nutzeniso-

quante I gekennzeichnet ist, eine integrative auf „problem-solving" ausgerichtete Verhand-

lung. Integrative Verhandlungslösungen erfüllen stets das Pareto-Kriterium.274 

Distributive Verhandlungssituationen haben dementgegengesetzt ausschließlich die Regelung 

eines Verteilungskonflikts zwischen den Verhandlungsparteien zum Gegenstand. Die Ent-

scheidungsbeteiligten weisen nun - unter Berücksichtigung ihrer Eigennutzorientierung - sepa-

rate bzw. gegensätzliche Interessen im Hinblick auf das Verhandlungsergebnis auf. Es liegt in 

diesen Fällen das aggregierte Wohlfahrtsniveau einer Problemstellung für die Gesamtheit be-

reits fest, jedoch erfolgt ein „Bargaining-Prozeß" um die Aufteilung des vorgegebenen „Ku-

chens". Eine solche Verhandlungskonstellation stellt ein „Nullsummen-Spiel" dar.275 In der 

Abbildung wird eine distributive Verhandlung durch die Festlegung auf eine von zwei mögli-

chen Lösungen in süd-westlicher Richtung auf einer vorgegebenen Nutzenisoquante abgebil-

det. So stellt bspw. die Auseindersetzung um die Verhandlungslösung A oder B auf der Nut-

zenisoquante Heine distributive Verhandlungssituation dar. Distributive Verhandlungen ver-

fehlen stets das Pareto-Kriterium. 

Damit ist das Grundgerüst der allgemeinen Koordinations- und Konfliktregelungsproblematik 

in Form einer kooperativen Spielsituation unter sehr restriktiven Annahmen beschrieben. Die 

zu analysierende Fragestellung lautet nun, unter welchen Bedingungen „erfolgreiche" integra-

tive Verhandlungen zu erwarten sind. Hierunter sind solche Verhandlungen zu verstehen, bei 

272 Es wird an dieser Stelle analytisch zwischen einer quasi-objektiven Interessenkonstellation und einer subjek-
tiven lnteraktionsorientierung unterschieden. Erstere stellt auf die Frage ab, ob eine Verhandlungslösung für 
einen bestimmten Verhandlungspartner einen positiven oder aber negativen Nutzen bedeutet. Diese Frage, so 
wird angenommen, ist unter genauer Berücksichtigung der bestehenden Verhandlungskonstellation ,,mit hoher 
Zuverlässigkeit" (Scharpf(l 992d), S. 53) also quasi-objektiv zu beantworten. Letztere bezieht sich hingegen 
auf die Einstellung der einzelnen Verhandlungspartner zueinander. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, wie 
die einzelnen Akteure die Folgen einer Verhandlungslösung bewerten, die für die übrigen Verhandlungspart-
ner entstehen (vgl. Scharp/(1992d), S. 53; auch Benz (1994), S. 93 ff.). 

273 Scharpf(I 994a), S. 393. 
274 Scharpf beschreibt die Konstellation einer integrativen Verhandlung abweichend von der hier gegebenen 

Abgrenzung. Gemäß Scharpft Definition sind Verteilungsfragen zwar sehr wohl vorhanden, doch sind die 
Verhandlungsteilnehmer in der Lage diese Fragen auszublenden und ausschließlich das gemeinsame Interesse 
an der Problemlösung in den Mittelpunkt zu stellen (vgl. Scharpf(l994a), S. 393). 

"'Vgl. hierzuScharp/(1993c), S. 138 f.; (1994a), S. 391 ff.; (1994b), S. 30 f. 
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denen das Verhandlungsergebnis den höchsten aggregierten Nutzen für die Gesamtheit ge-

währleistet. Bei der Vergabe zwischenstaatlicher FZ entspricht dieses angestrebte Verhand-

lungsergebnis der ökonomisch zieladäquaten Ausgestaltung der FZ.276 

Die Lösung einer integrativen Verhandlungssituation erscheint unter den getroffenen restrikti-

ven Annahmen zunächst trivial. Bei vollständiger Kenntnis aller Handlungsaltemativen und 

streng eigennützigem Verhalten der Entscheidungsträger werden sich die Verhandlungspartner 

stets auf diejenige Verhandlungslösung mit dem höchsten aggregierten Nutzen für die Ge-

samtheit einigen, die definitionsgemäß auch jedem einzelnen Verhandlungsteilnehmer Wohl-

fahrtsgewinne garantiert. Ein Verhandlungskonsens ist hingegen sehr viel schwieriger zu fin-

den, wenn der Lösungssuche eine realitätsnähere Verhandlungskonstellation zugrundegelegt 

wird und einzelne restriktive Annahmen fallen gelassen werden. 

Nachfolgend wird deshalb eine realitätsnähere Beschreibung möglicher Verhandlungskon-

stellationen gegeben, um so die Probleme zu verdeutlichen, die sich bei der Suche nach einem 

Verhandlungskonsens ergeben können. Es werden Faktoren erläutert, die den Konsensbedarf 

der Verhandlungssituation erhöhen und so die Wahrscheinlichkeit der Nicht-Einigung im 

Rahmen einer integrativen Verhandlungssituation steigern (Abschnitt ill-2.3.2.2.2). Allerdings 

gibt es in verflochtenen Entscheidungssystemen auch eine Reihe an Handlungsmöglichkeiten, 

die gezielt eingesetzt werden können, um die Gefahr des Scheiterns der auf „Problemlösung" 

gerichteten Verhandlungen zu reduzieren (Abschnitte ill-2.3.2.2.3 u. 4). Aus den angestellten 

Überlegungen können schließlich allgemeine Folgerungen im Hinblick auf die zu erwartenden 

Verhandlungsergebnisse in Verflechtungssystemen gezogen werden (Abschnitt ill-2.3.2.2.5). 

111-2.3.2.2.2 Der Konsensbedarf der Verhandlungssituation 

Die einzelnen Faktoren, die den Konsensbedarf einer Verhandlungssituation bestimmen, sind 

eng miteinander verknüpft, so daß sich eine isolierte Betrachtung einzelner Aspekte proble-

matisch gestaltet. Dennoch lassen sich im wesentlich drei Faktoren abgrenzen: 

1. Der Konsensbedarf und somit die Wahrscheinlichkeit der Nicht-Einigung steigt mit der 

Anzahl der Verhandlungsteilnehmer. Je größer die Zahl der Entscheidungsträger desto 

schwieriger wird es, die Erfassung und Koordination der bestehenden Interessenlagen ge-

währleisten zu können. 

Von entscheidender Bedeutung ist aber nicht die absolute Zahl der am Verhandlungsprozeß 

Beteiligten, sondern die Anzahl der Entscheidungsträger, die ,,notwendigerweise" und „un-

276 Eine konkrete Aussage kann daher erst unter Berücksichtigung der einzelnen Funktionen der FZ getroffen 
werden (vgl. Abschnitt III-3). An dieser Stelle werden die allgemeinen Problemstrukturen herausgearbeitet. 
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abhängig voneinander" ihre Zustimmung zur Verhandlungslösung geben muß. Damit er-

gibt sich ein besonders hoher Konsensbedarf, wenn entsprechend der geltenden Abstim-

mungsregel Einstimmigkeit gefordert ist, und daher „notwendigerweise" alle Verhand-

lungsteilnehmer der Problemlösung zustimmen müssen. Ist hingegen eine Form der Mehr-

heitsregel institutionalisiert, so reduziert sich der Konsensbedarf. Zudem verringert sich der 

Konsensbedarf, sofern eine Reihe der Verhandlungspartner gleichgerichtete Interessen im 

Hinblick auf das anstehende Verhandlungsproblem besitzt und sich daher als Interessenko-

alition in einer Gruppe zusammenfassen läßt. Die Anzahl der Entscheidungsträger, die 

„unabhängig voneinander" zu berücksichtigen sind, reduziert sich in diesem Fall, und so 

auch die Gefahr einer Nicht-Einigung.277 

2. Der Konsensbedarf wächst mit der Komplexität der zu lösenden Verhandlungsproblematik. 

Die (Gesamt-)Komplexität ergibt sich durch verschiedene Einzelaspekte, so daß unter-

schiedliche Annahmen des Grundgerüsts der Verhandlungsprozesse kritisch beleuchtet 

werden müssen: 

• Es ist darauf hinzuweisen, daß die vorgenommene Trennung der Verhandlungssituatio-

nen in rein integrative und rein distributive Problemstellungen bei wirklichkeitsnäherer 

Betrachtungsweise kaum aufrechtzuerhalten ist. In der Realität liegen fast ausschließlich 

komplizierte „mixed-motive-games"278 vor, bei denen zugleich Koordinations- und Vertei-

lungsprobleme zu lösen sind. Daher treten gleichgerichtete und gegensätzliche Interessen 

zumeist „in einer unauflösbaren Gemengenlage"279 auf, wodurch die einvernehmliche Ent-

scheidungsfindung erschwert wird. Gelingt es nicht die Verteilungsfrage von der integrati-

ven Verhandlungsproblematik zu trennen, steigt die Wahrscheinlichkeit der Nicht-

Einigung an.280 

• Diese Problematik entschärft sich tendenziell, sofern die Unterstellung aufgehoben 

wird, es existiere nur eine begrenzte Anzahl eindeutig fixierter Verhandlungslösungen. Be-

steht die Möglichkeit die Verhandlungslösung kontinuierlich zu variieren, so erleichtert 

dies die Suche einer für alle Parteien annehmbaren Kompromißlösung.281 Allerdings weist 

dies zugleich darauf hin, daß in der Realität meist eine sehr viel größere Anzahl möglicher 

Verhandlungslösungen vorliegt als in Abbildung III-9 vereinfachend angenommen wurde. 

277 Vgl. Scharp/(1976), S. 42 ff.; (1993c), S. 140 ff. 
278 Scharpf(l994b), S. 31. 
279 Scharpf(l994b), S. 31. 
280 Die Gesamt-Verhandlungssituation der Abb. III-9 zeigt ein ,,rnixed-motive-game". Ausgehend vom Status-

Quo werden die beiden Verhandlungspartner durch die möglichen Verhandlungsergebnisse A-F zugleich vor 
Koordinations- und Verteilungsprobleme gestellt. 

m Vgl. bspw. Scharpf(1996a), S. 501 f. 
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Hieraus ergibt sich ein zweiter Begründungsansatz für einen erhöhten Konsensbedarf auf-

grund zunehmender Komplexität der zu lösenden Verhandlungsproblematik. Denn existie-

ren keine ausreichenden Informationsgewinnungs- und verarbeitungskapazitäten, um die 

Vielzahl der Verhandlungslösungen zu erfassen, so verbleiben bei den einzelnen Verhand-

lungsteilnehmern Unsicherheiten über die Verhandlungsposition aller Verhandlungsteil-

nehmer. Auf diese Weise ergeben sich Spielräume für strategische Verhaltensweisen.282 Da 

sich die Verhandlungsteilnehmer dieser „Gefahr" bewußt sind, ergibt sich ein gesteigerter 

Konsensbedarf und eine Nicht-Einigung wird wahrscheinlicher.283 

• Zudem sind die (potentiellen) Auswirkungen der Verhandlungslösungen in den einzel-

nen GKS zu beachten. Je größer die Anzahl der „ungleichartigen und interdependenten"284 

Handlungsalternativen, die durch eine bestimmte Verhandlungslösung zeitgleich berührt 

werden, desto höher ist die Komplexität der zu lösenden Verhandlungssituation. Die sich 

infolge der FZ-Vergabe ergebende Wohlfahrtsposition der einzelnen Verhandlungspartner 

kann dann nicht wie bislang angenommen exakt ermittelt werden. Ob eine bestimmte Ver-

handlungslösung für eine GKS einen positiven oder negativen Gesamtnutzen auslöst bleibt 

aufgrund der vielschichtigen Gesamtzusammenhänge unsicher. Diese Unsicherheit steigert 

wiederum den Konsensbedarf der Verhandlungssituation und verringert die Wahrschein-

lichkeit, daß eine einvernehmliche Einigung gefunden werden kann.285 

1. Der Konsensbedarf hängt von der Wahrscheinlichkeit ab, mit der ein Verhandlungspartner 

einem Lösungsvorschlag seine Zustimmung verweigert (vgl. Abb. III-10).286 Ausgehend 

von einer egoistisch-rationalen Verhaltensorientierung, wie sie den bisherigen Überlegun-

gen zugrundegelegt wurde, gibt jede Verhandlungspartei nur solchen Verhandlungslösun-

gen ihre Zustimmung, die im Hinblick auf die eigenen Interessen einen positiven Netto-

Nutzen versprechen. Die Interessen der anderen Verhandlungsparteien werden ignoriert. 

Unter der Annahme der Zufallsverteilung der möglichen Verhandlungslösungen im Koor-

dinatensystem beträgt die Wahrscheinlichkeit, daß ein Beteiligter dem Lösungsvorschlag 

eines anderen Verhandlungsteilnehmers zustimmt (pz = 0,5).287 Weist das Verhandlungssy-

282 So kann es den V erhandlw,gspartnem in dieser Situation möglicherweise gelingen, Eigenschaften der eigenen 
GKS „vorzutäuschen", die sie im Rahmen der Verhandlw,g als Transferempflinger qualifizieren. 

283 Vgl. hierzu allgemein Holler/Illing (1996), S. 44 ff.; sowie Scharpf(1996a), S. 519. 
284 Scharpf(l 976), S. 44. 
m Vgl. Scharp/(1976), S. 44. 
286 Vgl. Scharp/(1976), S. 44 f. Diese Wahrscheinlichkeit wird auch als ,,Konfliktwahrscheinlichkeit" bezeich-

net. Abb. III-10 gibt nochmals die Abb. III-9 wieder, jedoch in einer vereinfachten Form. 
287 Besitzt der Akteur Y in Abb. III-10 eine egoistisch-rationale Verhaltensorientierw,g, so werden seine Lö-

sw,gsvorschläge ausschließlich in den beiden nördlichen Quadranten lokalisiert sein. Die Wahrscheinlichkeit, 
daß der ebenfalls egoistisch-rationale Verhandlw,gspartner X einem Lösw,gsvorschlag des Y zustimmt, be-
trägt bei Zufallsverteilw,g der möglichen Verhandlw,gslösw,gen folglich 0,5, da für ihn nur die Verhand-
lw,gslösw,gen in den beiden östlichen Quadranten vorteilhaft erscheinen. 
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stem drei Entscheidungsträger auf, so reduziert sich die Konsenswahrscheinlichkeit auf (pK 

= 0,25). Allgemein gilt für die Wahrscheinlichkeit der Konsensfindung (pK) im Verhand-

lungssystem mit (n) egoistisch-rational handelnden Entscheidungsträgern in Abhängigkeit 

von der Zustimmungswahrscheinlichkleit (pz) der einzelnen Verhandlungsteilnehmer zu 

einem Lösungsvorschlag die folgende Funktion: 

Die Konfliktwahrscheinlichkeit [l - (pK)] steigt mit zunehmender Zahl der Verhandlungs-

teilnehmer exponentiell an, sofern nicht die Zustimmungswahrscheinlichkeit der einzelnen 

Beteiligten zu einem Verhandlungsvorschlag gegen 1 tendiert. 288 

Abb. ill-10: Interessenkonstellationen in verflochtenen Entscheidungssystemen 

B D 

C 
A 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Scharpf (1992d), S. 56 u. 58. 
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Zu berücksichtigen ist allerdings die subjektive Interaktionsorientierung der Beteiligten. 

Wenn einzelne oder sogar alle Verhandlungsteilnehmer sich nicht eigennützig, sondern ko-

operativ verhalten und den gemeinsamen Nutzen aller Verhandlungspartner in ihr Ent-

scheidungskalkül aufnehmen (kooperative Interaktionsorientierung), verringert sich die 

Gefahr einer Nicht-Einigung. Geht man erneut von der Zufallsverteilung der möglichen 

Verhandlungslösungen aus, beträgt die Zustimmungswahrscheinlichkeit (pz) eines „koope-

rativen" Verhandlungsteilnehmers zu einem Lösungsvorschlag eines streng eigennützigen 

218 Vgl. hierzuScharp/(1976), S. 44 f.; (1992d), S. 63 ff; (1993c), S. 129 f. 
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Akteurs nun 0,75.289 In einem derartigen Verhandlungssystem mit zwei Beteiligten beträgt 

daher die Wahrscheinlichkeit der Nicht-Einigung lediglich 0,25. Und auch bei zunehmen-

der Zahl der Entscheidungsträger nimmt diese relativ hohe Wahrscheinlichkeit der Kon-

sensfindung nicht ab, ,,weil dabei ja nicht nur zusätzliche Geschädigte, sondern jeweils 

auch zusätzliche 'Nutzenträger' ins Spiel kommen."290 

Ein gegensätzliches Bild ergibt sich, wenn die handlungsbestimmende Interaktionsorientie-

rung kompetitiv ist. Das Verhandlungsziel der Akteure ist es in diesem Fall, einen mög-

lichst großen Nutzenvorsprung vor den übrigen Verhandlungsteilnehmern zu gewinnen.291 

Verhalten sich alle Akteure kompetitiv, so steigt der Konsensbedarf prohibitiv an und eine 

einvernehmliche Problemlösung bleibt ausgeschlossen.292 Auch wenn einzelne Akteure 

keine kompetitive, sondern „nur" eine eigennützige Handlungsorientierung aufweisen, 

bleibt im Vergleich zu Verhandlungskonstellationen mit kooperativer und/oder egoistisch-

rationaler Interaktionsorientierung eine höhere Wahrscheinlichkeit der Nicht-Einigung be-

stehen.293 

Eine extreme Ausformung der kompetitiven lnteraktionsorientierung liegt vor, wenn das 

Abstimmungsverhalten der Akteure von Merkmalen der Entscheidungsbeteiligten domi-

niert wird, die in keiner Beziehung zu der zu lösenden sachlichen Problemsituation stehen. 

Solche Merkmale werden als „cross-cutting-cleavages" bezeichnet.294 Sie können sich 

bspw. auf Sprache, Rasse, Religion, geographische Herkunft, Alter, Einkommens- und 

Vermögensposition oder politische Ideologie der Verhandlungspartner beziehen. Entwik-

kelt sich ein solcher „cross-cutting-cleavage" innerhalb eines Verflechtungssystems zum 

289 Besitzt der Akteur Y in Abb. III-10 eine kooperative Interaktionsorientierung, so werden seine Löswigsvor-
schläge ausschließlich nord-östlich der Diagonalen (BA) liegen, für die (Nx+Nv > 0) gilt (Kaldor-Kriterium). 
Die Wahrscheinlichkeit, daß der egoistisch-rationale Verhandlwigspartner X einem Löswigsvorschlag des Y 
zustimmt, beträgt bei Zufallsverteilwig der möglichen Verhandlwigslöswigen folglich 0,75, da für ihn alle 
Verhandlwigslöswigen in den beiden östlichen Quadranten vorteilhaft erscheinen. Weisen hingegen alle Ak-
teure eine kooperative Interaktionsorientierung auf, so ist die Zustimmwigswahrscheinlichkeit (p2) gleich 1, 
da in diesem Fall ausschließlich solche Verhandlwtgslöswigen vorgeschlagen werden, die den gemeinsamen 
Nutzen aller Beteiligten berücksichtigen (vgl. auch Scharpf(l 992d), S. 64, Fn 18). 

290 Scharpf (1992d), S. 64, Fn 18. Es wird allen Löswigsvorschlägen zugestimmt, die dem Kaldor-Kriterium 
entsprechen. 

291 Vgl. hierzuScharpf(l992d), S. 53 f. 
292 Bei kompetitiver Handlwigsorientierung würde X ausgehend vom Status Quo alle Verhandlwtgslöswigen 

süd-östlich der Diagonalen (CD) vorteilhaft bewerten, für die (Nx-Nv > 0) gilt, so daß X einen Nutzenvor-
sprung vor Y erhält. Y hingegen würde alle Verhandlwigslöswigen nord-westlich der Diagonalen (CD) an-
nehmen, für die (Nv-Nx > 0) ist. Es ist somit kein Löswigsvorschlag denkbar, dem der jeweils andere Akteur 
zustimmen würde. Die Wahrscheinlichkeit der Nicht-Einigwig beträgt 1. 

293 Verhält sich der Akteur Y in Abb. III-10 egoistisch-rational, so sind seine Löswigsvorschläge ausschließlich 
in den beiden nördlichen Quadranten lokalisiert. Die Wahrscheinlichkeit, daß der Verhandlwigspartner X, der 
eine kompetitive Interaktionsorientierwig besitzt, einem Löswigsvorschlag des Y zustimmt, beträgt bei Zu-
fallsverteilwig der möglichen Verhandlwigslöswigen 0,25, da für ihn nur die Verhandlwigslöswigen süd-
östlich der Diagonalen (CD) vorteilhaft erscheinen. 

294 Dieser Begriff wurde von Rabushka/Shepsle (1972) geprägt (vgl. insb. S. 62 ff.). Kirsch (1978) hat den Be-
griffwieder aufgegriffen u. seine Bedeulwtg für interkollektive Willensbildwigsprozesse analysiert. 
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,,alles dominierenden Kriterium"295, so tritt die angestrebte integrative Problemlösung völ-

lig in den Hintergrund. Es bilden sich stattdessen entlang der „cross-cutting-cleavage" Ver-

handlungskoalitionen der Akteure mit gleichen Merkmalen. Diese Verhandlungskoalitio-

nen stehen sich nunmehr unabhängig von der zur Lösung anstehenden Problematik unver-

söhnlich gegenüber.296 Im Extremfall verweigert eine Verhandlungsseite in dieser Situation 

jedem Lösungsvorschlag der anderen Verhandlungsseite(n) die Zustimmung - ohne die ei-

gentlichen Interessenkonstellation in bezug auf den zu entscheidenden Sachzusammenhang 

zu reflektieren. Es resultiert ein gravierender Konsensbedarf. Die Wahrscheinlichkeit eine 

einvernehmlichen Problemlösung tendiert gegen null.297 

Die Existenz eines „cross-cutting-cleavage" besitzt besonderes Gewicht, da seine Auswir-

kung nicht auf eine isolierte Verhandlungssituation beschränkt bleibt. Ist ein „polarisieren-

des Unterscheidungsmerkmal politisch virulent"298 geworden und hat es „erst einmal ... 

Resonanz und Wirkmächtigkeit erlangt",299 so wird es jeden einzelnen Verhandlungspro-

zeß (mit)beherrschen und so die institutionelle Fähigkeit des Entscheidungssystems zur 

integrativen Problemlösung lahmlegen. 

Dabei steigt die Gefahr der Entstehung einer „cross-cutting-cleavage" mit dem Ausmaß der 

Heterogenität zwischen den Verhandlungsparteien. Je deutlicher ein bestimmtes bestehen-

des Unterscheidungsmerkmal wahrnehmbar ist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, 

daß es von einem Akteur in das Zentrum aller Verhandlungsprozesse gerückt wird. In (re-

lativ) homogenen Entscheidungskollektiven besteht daher eine größere Wahrscheinlichkeit, 

daß tatsächlich die sachbezogene Problemlösung im Mittelpunkt einer Verhandlung steht, 

und nicht die Demonstration sachfremder, kollektivinterner Seinsmerkmale.300 

111-2.3.2.2.3 Strategien der aktiven Konsensbildung 

Integrative Problemlösungen können, wie verdeutlicht, bei vorgegebener Verhandlungssitua-

tionen und feststehendem Kreis der Verhandlungsteilnehmer einen derart hohen Konsensbe-

darf erfordern, daß eine einvernehmliche Problemlösung verhindert wird. Es stellt sich daher 

die Frage, ob die Verhandlungspartner strategische Maßnahmen ergreifen können, um aktiv 

m Kirsch (l 978), S. 36. 
296 Möglicherweise besteht in dieser Situation sogar eine feindselige Interaktionsorientierung. Dann ist aus-

schließlich der Schaden des anderen Verhandlungspartners handlungsleitend; der eigenen Nutzen spielt keine 
Rolle mehr (vgl. hierzu Scharpf(I996a), S. 520, insb. Fn 11). 

297 Vgl. hierzu Kirsch (1978), insb. S. 33 ff. Es ist auch der umgekehrte Fall denkbar, in welchem alle Verhand-
lungspartner ein gemeinsames Merkmal besitzen, das handlungsleitend wirkt. Die Konsensfindung im Ent-
scheidungssystem wird dann erheblich erleichtert. 

298 Kirsch (1978), S. 36. 
299 Kirsch (1978), S. 38. 
300 Vgl. wiederum Kirsch (l 978), S. 38 ff. 
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zur Deckung des Konsensbedarfs beizutragen. Diese Strategien zur aktiven Konsensbildung 

sollen die Zustimrnungswahrscheinlichkeit einzelner Verhandlungsteilnehmer zu einer vorge-

gebenen Verhandlungslösung erhöhen. Hierzu ergeben sich v.a. drei Ansatzpunkte:301 

1. Der Abbau bestehender Informationsdefizite einzelner Verhandlungspartner (Informations-

strategie). Die gezielte Vermittlung entscheidungsrelevanter Informationen ersetzt „Nicht-

Wissen durch Wissen und Ungewißheit durch Gewißheit"302 im Hinblick auf die Auswir-

kungen der Verhandlungslösungen und das zu erwartende Entscheidungsverhalten der 

Verhandlungspartner.303 Werden auf diese Weise negative Fehleinschätzungen über mögli-

che nachteilige Konsequenzen einer bestimmten Entscheidung korrigiert, steigt die Zu-

stimrnungswahrscheinlichkeit des jeweiligen Akteurs. Allerdings besteht auch die Mög-

lichkeit, daß dem betreffenden Verhandlungspartner bestehende Interessenkonflikte durch 

die zusätzlichen Informationen erst bewußt gemacht werden, und so eine Einigung er-

schwert wird. 

Eine Bedeutung besitzt die Informationsstrategie zudem für die Gesamtheit der beteiligten 

Akteure. Insbesondere bei komplexen Verhandlungskonstellationen, die eine Entschei-

dungsfindung unter Unsicherheit erfordern, unterstützt die Informationsstrategie die Har-

monisierung der Wahrnehmung der Entscheidungssituation durch alle Verhandlungsteil-

nehmer und fördert die Stabilisierung der Erwartungen aller Betroffenen. Da nun jeder 

Verhandlungspartner in geringerem Ausmaß „seine eigenen, separaten Schlußfolgerungen 

aus den wenigen Indizien ziehen muß"304 wird ein gemeinsames Vorgehen und damit auch 

die Konsensbildung im Entscheidungssystem erleichtert. 

2. Die Deckung des Konsensbedarfs durch die aktive „Beeinflussung von Wertungen, Zielen 

und Interessen"305 einzelner Verhandlungspartner (Überzeugungsstrategie). Während im 

Rahmen der Informationsstrategie die Wahrnehmung der Wirkungen einer Verhandlungs-

lösung im Mittelpunkt steht, wird nun auf die Bewertung der Wirkungen einer Verhand-

lungslösung abgestellt. 306 Diese Überzeugungsstrategie bezieht sich auf zwei Dimensionen 

persönlicher Werteinschätzungen, die bereits als quasi-objektive Interessenkonstellation 

301 Vgl. zum Nachfolgenden Scharp/(1976), S. 45 ff.; auch (1978), S. 28. 
302 Scharpf(l 976), S. 47. 
303 Die Wirksamkeit der Informationsstrategie ist allerdings stark eingeschränkt, wenn die Struktur des Entschei-

dungsproblems sowie die bestehenden Handlungsaltemativen bereits allen Verhandlungspartnern weitgehend 
bekannt sind. Besondere Chancen ergeben sich für die Informationsstrategie daher bei solchen am Verhand-
lungsprozeß beteiligten GKS, deren eigenständige Kapazität zur Informationsgewinnung und -verarbeitung 
eng begrenzt ist. 

304 Scharpf(l 976), S. 47. 
30' Scharpf(I 976), S. 48. 
306 Vgl. hierzu auch Scharpf(1992d), S. 53 f. 
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und als subjektive Interaktionsorientierung eingeführt wurden.307 Im ersten Fall soll die 

durch den betroffenen Verhandlungspartner erfolgende Einschätzung der individuellen aber 

„quasi-objektiven" Nutzenposition einer Verhandlungslösung positiv beeinflußt werden.308 

Im zweiten Fall hingegen soll die eigennützige oder sogar kompetitive Einstellung des be-

troffenen Akteurs gegenüber den Verhandlungspartnern in Richtung einer kooperativen 

Interaktionsorientierung verändert werden. 309 

Es ist jedoch fraglich, ob die gezielte Beeinflussung der Präferenzen einzelner Verhand-

lungsteilnehmer in der kurzen Frist eines Konsensfindungsprozesses gelingen kann.310 Die 

Überzeugungsstrategie ist eher in einer langfristigen Perspektive erfolgsversprechend, um 

durch den schrittweisen Aufbau einer wechselseitigen Vertrauensbasis, eine homogenere 

Präferenzenstruktur im gesamten Entscheidungssystem zu fördern. So kann der Konsens-

bedarf eines Verflechtungssystems nicht nur für eine einzelne Entscheidungssituation redu-

ziert werden. Vielmehr wird das Konsensfindungsproblem ganz allgemein entschärft.311 

3. Die Veränderung der realen Auswirkungen einer Problemlösung durch aktive Maßnahmen 

(Durchsetzungsstrategie). Es können entweder monetäre Kompensationszahlungen gelei-

stet oder eine Mehrzahl zu entscheidender Fragestellungen in einem Verhandlungspaket 

zusammengefaßt werden (Koppelgeschäfte).312 Beide Vorgehensweisen verfolgen das Ziel, 

die Nutzenposition solcher Verhandlungspartner, für die eine isolierte Problemlösung ein 

nachteilhaftes Verhandlungsergebnis darstellt, soweit zu verbessern, daß sich auch für die-

se Akteure ein positiver Gesamtnutzen ergibt. So wird selbst bei egoistisch-rationaler Ver-

haltensorientierung die Zustimmung dieser Verhandlungsteilnehmer gewonnen. 

Abbildung III-11 verdeutlicht die Leistung monetärer Kompensationszahlungen. Es exi-

stiert eine Problemlösung A, die die Gesamtwohlfahrt des Verflechtungssystems maxi-

miert. Für den Verhandlungspartner X weist diese Lösung jedoch einen negativen Nutzen 

in Höhe OE im Vergleich zum Status Quo (0) auf. Er lehnt die Lösung daher ab. Jedoch 

307 Vgl. hierzu Abschnitt IIJ-2.3.2.2.1, insb. Fn 272. 
308 In der Abb. III-9 würde der Erfolg dieser Art der Überzeugungsstrategie gegenüber Akteur X dadurch abge-

bildet werden, daß sich die einzelnen Verhandlungslösungen in horizontaler Richtung nach rechts verschie-
ben. Der Nutzen, den X den einzelnen Verhandlungslösungen zuordnet, ist angestiegen, so daß sich die Zu-
stimmungswahrscheinlichkeit zu jeder Lösung erhöht. 

309 Ist diese Art der Überzeugungstrategie erfolgreich, so werden die Nutzenpositionen der übrigen Verhand-
lungspartner zukünftig als positives Argument in das Entscheidungskalkül des Akteurs eingeschlossen. Er ak-
zeptiert nunmehr alle Verhandlungslösungen, die dem Kaldor-Kriterium entsprechen. 

" 0 So geht Scharpf davon aus, daß die Präferenzen im Konsensfindungsprozeß „einigermaßen stabil" (Scharpf 
(1992d), S. 53; vgl. auch Fn 3) sind. Kirchgässner (1991), S. 38 betont, daß ,,sich die Präferenzen der Indivi-
duen wesentlich langsamer verändern als die Restriktionen und daß sie daher für die Zwecke der Analyse als 
konstant unterstellt werden können." Präferenzänderungen können daher lediglich in einer langfristigen Be-
trachtung einen Erklärungsbeitrag leisten (vgl. Kirchgässner (1991), S. 38 ff.; auch Tietzel (1988), S. 52 ff.). 

311 Vgl. Scharpf(l994b), S. 33; (1996a), S. 520 ff.; auch Benz (1994), S. 63 ff., insb. S. 127 ff. 
312 Vgl. hierzu auch Benz (1994), S. 150 ff. 
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realisiert der Verhandlungspartner Y durch die Verhandlungslösung A einen positiven 

Nutzen in Höhe OD, der den negativen Nutzen des X übersteigt (OD > OE). Daher kann der 

einseitige Nachteil von X durch die Leistung einer Ausgleichszahlung aus dem Nutzenzu-

gewinn des Y derart kompensiert werden, daß beide Verhandlungsteilnehmer im Ender-

gebnis durch die Verhandlungslösung A besser gestellt werden als im Status Quo. Die 

Graphik zeigt, daß die Höhe der Kompensationsleistung mindestens dem in monetären 

Einheiten ausgedrückten Nutzen-Betrag CD entsprechen muß.313 Andererseits darf die 

Zahlung nicht den gesamten Nutzenzugewinn des Y in Höhe OD übersteigen. Als Menge 

der Verhandlungsergebnisse, die die Zustimmung beider egoistisch-rationaler Verhand-

lungspartner findet, ergibt sich demnach die Gerade CB. 

Abb. ill-11: Kompensationszahlungen im Verhandlungssystem 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Scharpf (! 992d), S. 66. 

Abbildung ill-12 veranschaulicht die Ausführung von Koppelgeschäften. Wiederum wird 

von der für das gesamte Verflechtungssystem vorteilhaften Verhandlungslösung A ausge-

gangen. Dieser stimmt der egoistisch-rationale Verhandlungspartner X nicht zu. Zudem 

steht innerhalb des Verflechtungssystems eine weitere Problemstellung zur Entscheidung 

an. Auch deren Verhandlungslösung B ist aus Sicht der Gesamtheit vorteilhaft. Sie ist al-

lerdings mit Nutzeneinbußen für den egoistisch-rationalen Verhandlungspartner Y verbun-

den. Daher kann auch für diese zweite Fragestellung zunächst keine Einigung gefunden 

werden. Erfolgt nun aber eine Verkoppelung beider Fragestellungen, so resultiert das Ver-

313 Dabei entspricht der Nutzen-Betrag CD exakt dem Nutzen-Betrag OE. 
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handlungsergebnis C aus der Addition der Nutzen und Kosten der beiden separaten Ver-

handlungslösungen A und B.314 Die „Paketlösung" C liegt im nord-östlichen Quadranten 

des Koordinatensystems und ist damit für beide Verhandlungsparteien vorteilhaft. Damit 

wird die Konsensfindung ermöglicht.315 

Abb. ill-12: Koppelgeschäfte im Verhandlungssystem 

0 

Quelle: Darstellung in Anlehnung an Scharpf ( 1992d), S. 72. 

11/-2.3.2.2.4 Strategien zur Minimierung des Konsensbedarfs 

Gelingt es nicht, den vorgegebenen Konsensbedarf einer Verhandlungssituation durch Strate-

gien der aktiven Konsensbildung zu decken, so verbleibt den Entscheidungsträgern eine alter-

native Vorgehensweise, um eine Blockade des Entscheidungssystems doch noch zu verhin-

dern. Es können Maßnahmen zur systematischen Verringerung des ursprünglichen Konsens-

bedarfs einer vorgegebenen Entscheidungssituation ergriffen werden:316 

1. Die Reduzierung der Anzahl der Entscheidungsträger, die „notwendigerweise" und „unab-

hängig voneinander" der Verhandlungslösung zustimmen muß. 

314 Es wird also angenonunen, daß die Problemlösungen Au. B in der gleichen Nutzendimension abbildbar sind. 
Dann kann in der Graphik eine Vektoren-Addition vorgenonunen werden (vgl. Scharpf(l992d), S. 71 f.). 

"' Das beschriebene Koppelgeschäft wird als „sozial nützlich" (Scharpf (1992d), S. 72) bezeichnet, da der ag-
gregierte Gesamtnutzen der Verhandlungsbeteiligten im Vergleich zum Status-Quo gesteigert wurde. Es sind 
aber auch sozial schädliche Koppelgeschäfte vorstellbar (vgl. Scharpf(1992d), S. 73 ff.). Diese liegen vor, 
wenn in die Paketlösung Verhandlungslösungen integriert werden, die separat betrachtet nicht dem Kaldor-
Kriterium entsprechen und zudem derart auf das Gesamtergebnis der Paketlösung einwirken, daß der aggre-
gierte Gesamtnutzen der Verhandlungsbeteiligten verringert wird (in der Abb. III-12 wären solche Verhand-
lungsergebnisse süd-westlich der Nutzenisoquante D des Status-Quo lokalisiert). 

316 Es wird quasi „eine Lösung auf dem Wege des geringsten Widerstandes" (Scharp/(1916), S. 54) angestrebt. 
Vgl. hierzuScharp/(1976), S. 54 ff. u. (1978), S. 28. 
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Diese Strategie kann durch eine Anderung der Entscheidungsregel verfolgt werden. Der 

Übergang zu einer weniger restriktiven Abstimmungsregel (bspw. von der Einstimmig-

keits- zur einer Mehrheitsregel) verringert den Konsensbedarf, da nun bereits die Einigung 

einer (kleineren) Teilmenge aller Verhandlungsteilnehmer die Beschlußfassung ermöglicht. 

Die Strategie kann auch durch die Modifizierung der Verjlechtungsstrukturen des Ent-

scheidungssystems verwirklicht werden. Werden multilaterale durch bilaterale Verbundbe-

ziehungen ersetzt (Verhandlungsbilateralisierung),317 so reduziert sich der Konsensbedarf 

einzelner Entscheidungen, da eine Problemlösung nicht länger zwischen der Gesamtheit 

aller Jurisdiktionen, sondern lediglich zwischen zwei Verhandlungspartnern gesucht 

wird.318 

2. Die Verminderung der Zahl der „ungleichartigen und interdependenten" Handlungsalter-

nativen, über die bei einer Entscheidung zeitgleich entschieden wird. 

Die Aufspaltung einer Gesamtverhandlungsproblematik in Teil-Probleme geringerer Kom-

plexität, ermöglicht es, eine Mehrzahl autonomer Verhandlungslösungen anzustreben. Bei 

FZ können z.B. Teilentscheidungen über den Adressatenkreis, die Ausgestaltung, die Höhe 

des Transfervolumens und die Finanzierung der FZ sachlich voneinander abgegrenzt wer-

den. Es wird „ein modulares System von separaten aber ineinandergreifenden Entschei-

dungssegmenten"319 geschaffen. Diese Einzelsegmente vermögen erst in ihrer Gesamtheit 

die angestrebte Problemlösung zu leisten. Jedoch erhöht die Segmentierung des Problem-

komplexes die Wahrscheinlichkeit, daß insgesamt eine einvernehmliche Einigung gefun-

den wird, da die Anforderungen an die Konsensfindungskapzität des Entscheidungssystems 

beijeder einzelnen Teilverhandlung geringer ausfällt als in der Ausgangssituation.320 

Eine zweite Strategie wird als negative Koordination bezeichnet und „basiert auf der Re-

spektierung antizipierter Widerstände und Vetopositionen"321 durch die einzelnen Parteien 

317 Die FZ werden dann entweder horizontal zwischen zwei von einer Problemsituation betroffenen GKS oder 
vertikal zwischen der zentralen Ebene und einer dezentralen GKS ausgehandelt. 

311 Einen noch weitergehenden Schritt zur Reduzierung der ,,notwendigen" Entscheidungsbeteiligten stellt die 
vollständige Entflechtung der Verhandlungsstrukturen durch Entscheidungszentralisierung dar. Diese Mög-
lichkeit besteht daher nur in Verbundsystemen, nicht aber in horizontalen Verflechtungssystemen. Die zen-
trale Ebene bestimmt nun als alleiniger Entscheidungsträger über die Ausgestaltung der FZ. Es ist jedoch kri-
tisch darauf hinzuweisen, daß bei dieser ,,Problemlösung", wie auch bei der Bilateralisierung der Entschei-
dungsstrukturen, die Kooperationsgewinne ungenutzt bleiben, die ja gerade durch die Entscheidungsver-
flechtung zwischen den Jurisdiktionen realisiert werden sollen (vgl. hierzu Abschnitt II-3 u. Abschnitt III-
2.3.2, insb. Fn 246). 

319 Scharpf(l 976), S. 60. 
320 Die Schwierigkeit dieses Vorgehens besteht darin, die Gesamtproblematik in geeignete Entscheidungseinhei-

ten aufteilen zu können, die einerseits der Interdependenz der einzelnen Teilprobleme gerecht werden, aber 
andererseits „doch separat genug [sind], so daß der Konsens in einem Bereich nicht notwendigerweise von 
noch offenen Fragen in anderen Bereichen gefährdet werden muß." (Scharpf(l 976), S. 60 f.) 

321 Scharpf(l992e), S. 101. 
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des Verhandlungssystems.322 Im Gegensatz zur integrativen Problemlösung, wo durch in-

tensive multilaterale Verhandlungen unter „Berücksichtigung aller Handlungsoptionen al-

ler beteiligten Einheiten"323 Kooperationsvorteile auch im Hinblick auf komplexe Gesamt-

zusammenhänge realisiert werden sollen (positive Koordination), erfolgt bei der negativen 

Koordination eine „Selbstbeschränkung neuer Programminitiativen".324 Die Verhand-

lungsbeteiligten bringen nur solche Entscheidungsalternativen in das Verflechtungssystem 

ein, bei denen ihrer Einschätzung nach negative Auswirkungen für die Zuständigkeitsbe-

reiche anderer Jurisdiktionen ausgeschlossen sind. Damit reduziert sich der Konsensbedarf 

entscheidend. Die einvernehmliche Annahme einer Entscheidungsvorlage wird bereits ge-

währleistet, indem im Rahmen bilateraler Gespräche mit den einzelnen betroffenen Ver-

handlungspartnern bestätigt wird, daß deren jeweilige Interessenposition nicht verletzt 

wird. Die eigenständigen Handlungsalternativen der Verhandlungspartner bleiben hingegen 

aus dem Abstimmungsprozeß ausgeklammert. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit der 

Konsensfindung stark an. Allerdings liegt der negativen Koordination ein im Vergleich zur 

integrativen Problemlösung begrenztes Anspruchsniveau zugrunde. Ihr Ziel besteht ledig-

lich darin, durch wechselseitige Rücksichtnahme „unkoordinierte[] Aktionen auszuschlie-

ßen, die in hochinterdependenten Politikfeldern chaotische Störungen erzeugen müßten."325 

So können zumindest pareto-superiore Verhandlungslösungen realisiert werden und die 

vollständige Selbstblockade des Verflechtungssystems wird vermieden. Die negative Ko-

ordination fördert jedoch „nicht gerade die Innovationsfähigkeit einer 'aktiven Politik'",326 

die auch zur kooperativen Lösung komplexer Problemzusammenhänge beiträgt. 

3. Die Etablierung konfliktminimierender Entscheidungsregeln. Es wird nur diejenige Teil-

menge aller möglichen Lösungen einer gegebenen Verhandlungsproblematik zugelassen, 

die den festgelegten Charakteristika entspricht. Die folgenden konfliktminimierenden Ent-

scheidungsregeln sind denkbar:327 

• Gleichbehandlung: Insbesondere bei komplexen Problemzusammenhängen, die mit ei-

nem unvollständigem Informationsstand der Verhandelnden und einer Unsicherheit über 

die individuellen Auswirkungen möglicher Verhandlungslösungen verbunden sind, fördert 

die formelle Gleichbehandlung aller Parteien die Entscheidungsfindung. Die Beteiligten 

322 Vgl. hierzu insb. Scharpf(l992e), S. 101 ff.; (1996a), S. 512 f.; auch schon (1973), S. 85 ff. 
323 Scharpf(l996a), S. 512. 
324 Scharpf(1992e), S. 101. 
325 Scharpf(1992e), S. 101. 
326 Scharp/(1992e), S. 101. 
327 Für die Wirksamkeit der konfliktminimierenden Entscheidungsregeln besitzt die Annahme über die vorlie-

gende subjektive lnteraktionsorientierung der Verhandlungspartner eine entscheidende Bedeutung. 
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gewinnen die Sicherheit, in Relation zu den anderen Verhandlungsteilnehmern zumindest 

nicht eklatant benachteiligt werden zu können.328 

Diese Entscheidungsregel hat jedoch zur Folge, daß nicht primär nach einer differenzierten, 

flexiblen und somit ökonomisch gerechtfertigten Verhandlungslösung gesucht wird. Auf 

der Transfergeberseite wird allen Akteuren ein einheitlicher oder eindeutig nachvollziehba-

rer Finanzierungsanteil aufgebürdet. Auf der Transferempfängerseite wird ein möglichst 

großer Adressatenkreis in das Zuweisungsprogramm integriert, der auch die Transfergeber 

miteinschließen kann. Die Ausgestaltungsform der FZ wird nicht in Abhängigkeit der 

sachlichen Problemlage innerhalb einer Jurisdiktion variiert, sondern für alle Empfänger 

einheitlich festgelegt. Das Transfervolumen wird anhand einfacher, möglichst unumstritte-

ner Indikatoren aufgeteilt. 

• Besitzstandswahrung: Die Wahrscheinlichkeit der Konsensfindung erhöht sich, sofern 

die Verhandlungslösung so gestaltet wird, daß Besitzstände der einzelnen Verhandlungs-

parteien unangetastet bleiben. 329 Diese Vorgehensweise erleichtert es auch bei einer Pro-

blemstellung, die die Ungleichbehandlung der verschiedenen Akteure im Rahmen einer 

differenzierten Verhandlungslösung erfordert, eine einvernehmliche Entscheidung zu fin-

den. Denn die Zustimmungswahrscheinlichkeit der Verhandlungsteilnehmer, die eine rela-

tive Benachteiligung hinnehmen müssen, erhöht sich, wenn zumindest ihre absoluten Be-

sitzstände erhalten bleiben. 

Bei der Vergabe zwischenstaatlicher FZ droht jedoch ein beständig ansteigendes Transfer-

volumen. Da das in der Ausgangssituation bestehende (absolute) Volumen der FZ an die 

einzelnen am Entscheidungsprozeß beteiligten Transferempfänger nicht in Frage gestellt 

wird, kann die zur Problemlösung notwendige Ungleichbehandlung der Transferempfänger 

nur durch die Steigerung des Gesamtvolumens der FZ realisiert werden. 330 Damit wird aber 

die angestrebte ökonomische Effizienz der gesamten Problemlösung in Frage gestellt.331 

Insgesamt müssen die Entscheidungsträger nun auf „Flexibilität und Variationsmöglichkeit 

weitgehend verzichten".332 Eine einvernehmliche Einigung zur Reduzierung des Umfangs 

oder gar zur vollständigen Abschaffung einmal eingerichteter FZ-Programme ist bei dieser 

Entscheidungsstruktur kaum erzielbar. 

328 Dieser konfliktminimierenden Entscheidungsregel liegt (in gewissem Ausmaß) die Annahme einer kompetiti-
ven Interaktionsorientierung der Verhandlungsteilnehmer zugrunde. 

329 Es wird eine (primär) egoistisch-rationale Interaktionsorientierung unterstellt. 
330 Die Ungleichbehandlung kann nur pareto-optimal vorgenommen werden. 
331 Vgl. zur Bedeutung der Höhe des FZ-Volumens Abschnitt III-2.2.5. 
332 Scharp/(1976), S. 65. 
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• Die Konfliktvertagung: Sie steht in enger Verbindung zur Strategie der Entscheidungs-

segmentierung, die die Konsensfindung begünstigt, indem eine komplexe Verhandlungs-

frage in mehrere sachlich voneinander abgegrenzte Teilprobleme aufgespalten wird. Diese 

Vorgehensweise wird durch die Konfliktvertagung in zeitlicher Hinsicht ergänzt. Die ein-

zelnen Teilprobleme werden nun nicht zeitgleich, sondern in einer „günstigen" Abfolge in 

das Verflechtungssystem eingebracht. So kann bspw. bei der Vergabe einer FZ zunächst 

über die problemadäquate Ausgestaltung und Höhe eines FZ-Programms verhandelt wer-

den, bevor zu einem späteren Zeitpunkt über die Verteilung des Finanzierungsvolumens 

auf die einzelnen Juridiktionen „gestritten" wird.333 Eine eindeutige Bewertung der Strate-

gie der Konfliktvertagung ist nicht möglich. Sie ist positiv einzuschätzen, wenn sich durch 

die zeitliche Abgrenzung der Teilentscheidungen der Gesamt-Konsensbedarf einer Ent-

scheidungssituation reduziert und hierdurch eine sachgerechte Problemlösung erst ermög-

licht wird. Erfolgt hingegen lediglich eine „unsystematische" Verschiebung besonders kon-

fliktträchtiger Teilprobleme einer Fragestellung in die Zukunft, um eine einvernehmliche 

Verhandlungslösung zum gegenwärtigen Zeitpunkt gewährleisten zu können, so ist die 

Konfliktvertagung kritisch zu beurteilen. 

111-2.3.2.2.5 Schlußfolgerungen zur Konsensfindungsproblematik 

In den Teilabschnitten ill-2.3.2.2.1-4 wurde die vielschichtige Konsensfindungsproblematik 

eines Verhandlungssystems anhand logisch aufeinander aufbauender Einzelaspekte veran-

schaulicht. Diese ermöglichen es, die Problemlösungsfähigkeit verflochtener Entscheidungs-

systeme zur Einrichtung „effizienter" zwischenstaatlicher FZ-Programme zu beurteilen. Es 

zeigt sich, daß den Akteuren des Verflechtungssystems bei Verhandlungskonstellationen mit 

einem hohen Konsensbedarf nur begrenzte Handlungsspielräume verbleiben, den Konsensbe-

darf aktiv zu decken. Dann kann die Notwendigkeit bestehen, auf Strategien zur Konsensmi-

nimierung zurückzugreifen, um eine Blockade des Entscheidungssystems zu verhindern. Mit 

diesen Maßnahmen sind aber zumeist weitere „Kosten" für das Gesamtsystem verbunden: 334 

• Die Selbstbeschränkung neuer Programminitiativen durch negative Koordination verhin-

dert, daß bestimmte (komplexe) Problemzusammenhänge überhaupt in das Entscheidungs-

system eingebracht werden. Die Möglichkeit, durch integrative Problemlösungen Wohl-

fahrtszugewinne zu realisieren, bleibt dann in vielen Fällen ausgeschlossen. 

333 Dieses Vorgehen strebt nach der bereits angesprochene Trennw,g der integrativen u. der distributiven Pro-
blemlösw,g (vgl. Abschnitt III-2.3.2.2). 

334 Im Sinne von Einbußen für die Effizienz der Steuerw,gsleis!Wlgen des Gesamtsystems. Vgl. hierzu wiederum 
das Effizienzkonzept des allgemeinen Referenzsystems in Abschnitts 11-1. 
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• Der Übergang von der Einstimmigkeitsregel zu einer Form der Mehrheitsregel verursacht 

Präferenzkosten. 

• Die Etablierung konfliktminimierender Entscheidungsregeln beschränkt die Variations-

möglichkeiten der Entscheidungsträger zur Ausgestaltung der FZ substantiell, wenn es die 

Herstellung eines Konsens erfordert, daß die FZ einen weiten Kreis an begünstigten Juris-

diktionen umfassen, über die Zeit in ihrem Volumen zumindest stabil gehalten werden, 

kaum GKS-spezifische Variationen in ihrer Ausgestaltung besitzen und nur eine geringe 

Eingriffsintensität in die Präferenzen der Betroffenen aufweisen. Diese Beschränkungen 

der Ausgestaltungsformen der FZ stellen „eine massive Restriktion für die im Verflech-

tungssystem realisierbaren Steuerungsprogramme"335 dar. Es ist dann fraglich, ob mit den 

verbleibenden Formen der FZ, die zieladäquaten (differenzierten) Wirkungen der Transfer-

vergabe ausgelöst werden können. 

Über die bisher angesprochenen allokativen Gesichtspunkte hinaus ist zu berücksichtigen, daß 

auch im Willensbildungsprozeß (politische) Transaktionskosten ausgelöst werden:336 

• Es entstehen Verhandlungs- und Entscheidungskosten. Mit zunehmender Komplexität der 

Verhandlungsproblematik müssen sich die Verhandlungspartner intensiver und länger um 

die Aufbereitung der entscheidungsrelevanten Informationen, die Verhandlungsführung 

und die Formulierung der Entscheidung bemühen, wodurch ansteigende Transaktionsko-

sten ausgelöst werden. 

• Die Durchsetzung und Überwachung der Verhandlungslösung löst weitere Transaktionsko-

sten aus. Die Verhandlungsteilnehmer wenden Ressourcen auf, um geeignete institutionelle 

Vorkehrungen zu treffen, so daß die verhandlungskonforme Verwendung der FZ-Mittel in 

den Jurisdiktionen der Transferempfänger kontrollierbar wird und bei Verstößen gegen die 

Vereinbarungen wirksame Sanktionen ergriffen werden können.337 

Sofern diese Überwachungs- und Durchsetzungskosten sehr hoch ausfallen, besitzen die ein-

geführten Sanktionen nur eine geringe Glaubwürdigkeit und „die Nichterfüllung von Verträ-

gen [ist] bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich."338 Denn besitzen die Transferempfänger 

weitgehende Informationen über die extreme Kostenintensität der Überwachungs- und Durch-

setzungsaktivitäten, so wissen sie, daß die Transfergeber nur eingeschränkte Kontrollen 

"' Scharpf(I 976), S. 66. 
336 Vgl. hierzu grundsätzlich Richter!Furubotn (1996), S. 47 ff.; vgl. auch Dixit (1997), insb. S. 37 ff. 
337 In Abschnitt IJI-2.3.2.2.1 wurden diese institutionellen Vorkehrungen als eine „externe Instanz" zur Durch-

setzung der Absprachen bezeichnet. 
"' Richter/Furubotn ( 1996), S. 52. 
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durchführen werden. Es ergeben sich Spielräume für opportWiistische Verhaltensweisen sei-

tens der Transferempfänger. Resultiert infolgedessen eine VerwendW1g der Transfers in Ab-

weichWig von der VerhandlWigsvereinbarung, so wird die kooperative ProblemlösW1g im 

Verflechtungssystem in der Realität gar nicht umgesetzt Wld Nutzenzugewinne für die Ge-

samtheit des Systems bleiben W1genutzt. Da keine externe Instanz existiert, die die EinhaltWlg 

der VerhandlW1gsergebnisse über die VerwendWlg der FZ effektiv durchsetzen kann, ist eine 

kooperative ProblemlösW1g nur möglich, wenn es im Eigeninteresse aller Beteiligten liegt, 

sich an die Vereinbarungen der spezifischen VerhandlW1gsfrage zu halten. Es handelt sich hier 

also um eine nicht-kooperative Spielsituation.339 

Allerdings ist zu beachten, daß das VerflechtWigssystem langfristigen Bestand besitzt, so daß 

sich eine Vielzahl an Interaktionen zwischen den VerhandlW1gspartnern ergibt. Zudem gehen 

die EntscheidW1gen im Verflechtungssystem bei „prinzipiell Wlvollständiger Information über 

die Präferenzen Wld Perzeptionen"340 der VerhandlWigspartner vonstatten. Es kann W1ter die-

sen BedingWigen auch im Eigeninteresse der Transferempfänger liegen, auf kurzfristige Vor-

teile zu verzichten, die durch die NichtbeachtWig einer spezifischen VerhandlW1gslösW1g er-

zielbar wären, um langfristige Nachteile dieses defektierenden Verhaltens zu vermeiden:341 

• Unter den getroffenen Annahmen besitzen auch die Transfernehmer nur Wlvollständiges 

Wissen darüber, in welchem Ausmaß die Transfergeber ihr abweichendes Verhalten bei der 

FZ-VerwendWlg beobachten können. Gerade bei Transfers, die in bestimmten Zeitabstän-

den immer wieder vergeben werden, steigt daher die Wahrscheinlichkeit, daß die Nichtein-

haltung der VerhandlW1gslösW1g durch Kontrollen festgestellt wird Wld in zukünftigen Pe-

rioden, bspw. durch die KürzWig der MittelzuweisWigen, mit Sanktionen beantwortet wird. 

• In dem auf Dauer angelegten EntscheidWigssystems finden im Zeitablauf eine Vielzahl an 

Einzelinteraktionen statt, deren spezifische AuswirkW1gen auf die eigene Nutzenposition 

von keinem der VerhandlWigspartner im vornherein eingeschätzt werden können. Daher 

339 Vgl. hierzu Fn 263 in Abschnitt lll-2.3.2.2.1. 
340 Scharpf(1996a), S. 519. 
341 Die nachfolgenden Ausführungen gehen über das ,,Folk-Theorem" der nicht-kooperativen Spieltheorie hinaus 

(vgl. grundlegend Axelrod (1987), S. 3 ff. u. 23 ff.). Dies Theorem bildet den theoretischen Ausgangspunkt 
einer dynamischen Sichtweise der Verhandlungsproblematik. Es besagt, daß bei vollständigen Informationen 
nur durch die unbegrenzte Wiederholung einer Verhandlungssituation die ,,Evolution von Kooperation" 
(Axelrod (1987), S. 18) in einem Verhandlungssystem ermöglicht werden kann. Denn bei begrenztem Zeitho-
rizont besteht für die Akteure in der letzten Periode kein Anreiz zur Kooperation, da abweichendes Verhalten 
in der Zukunft nicht mehr bestraft werden kann. Diese Argumentationskette kann jedoch bis zum Anfangs-
zeitpunkt zurückverfolgt werden (,,backward-induction"). Letztendlich besteht für die Verhandlungspartner 
bereits in der ersten Verhandlungsrunde kein Anreiz, die Vereinbarungen einzuhalten. Diese Schlußfolgerung 
ändert sich jedoch, wenn die Verhandlungspartner nur unvollständige Informationen besitzen. Kooperation 
kann dann schon bei längerfristigem, aber begrenztem Zeithorizont möglich werden. Von dieser Ausgangssi-
tuation wird nachfolgend ausgegangen ( vgl. auch Scharpf ( 1996a ), S. 516 ff.). 
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führt bereits „ein geringes Maß an 'Risiko-Aversion'"342 dazu, daß die Einhaltung der Ver-

einbarungen im Eigeninteresse aller Verhandlungspartner liegt, um so längerfristig mögli-

che Kooperationsvorteile nutzen zu können. Zudem vermögen die einzelnen Verhand-

lungspartner, durch beständiges kooperatives Verhalten mit der Zeit „Reputation"343 zu 

gewinnen. Diese Reputation findet ihren Ausdruck in einem gesteigerten Vertrauen der 

Verhandlungspartner auf die kooperative Interaktionsorientierung der betreffenden Akteu-

re. Gelingt es im Verflechtungssystem wechselseitig entsprechende Erwartungen aufzubau-

en, so werden die Entscheidungsträger im Interesse der Aufrechterhaltung der kooperativen 

Dauerbeziehung im Einzelfall auch solchen Verhandlungslösungen zustimmen, die separat 

betrachtet einen Nachteil für die eigene Wohlfahrtsposition bedeuten.344 

III-2.3.2.3 Zwischenfazit zum interkollektiven Entscheidungsprozeß 

In den Abschnitten III-2.3.2.1 u. 2 wurde die Problemlösungsfähigkeit verflochtener Entschei-

dungssysteme im Rahmen einer differenzierten Analyse der Informationsgewinnung und -

verarbeitung sowie der Konsensfindungssuche erörtert. Es zeigt sich, daß die Steuerungslei-

stungen eines Verflechtungssystems von einer Reihe an Aspekten abhängen. Eine Würdigung 

der Problemlösungsfähigkeit verflochtener Entscheidungssysteme kann daher stets nur im 

konkreten Einzelfall erfolgen. Allerdings läßt sich allgemein festhalten, daß der vorgestellte 

Politikmodus über Handlungsoptionen verfügt, die v.a. bei sehr komplexen Problemstellungen 

zum Einsatz kommen werden, um eine Einigung der Verhandlungspartner zu ermöglichen. 

Die Anwendung dieser Handlungsoptionen wird aber unter realistischen Voraussetzungen 

häufig dazu führen, daß nicht die aus Sicht der Gesamtheit zieladäquate (wohlfahrtsmaximie-

rende) Ausgestaltung der FZ erfolgt, die im Rahmen der Indifferenzkurvenanalyse unter idea-

lisierten Bedingungen abgeleitet wurde. 

Über diese Feststellungen zur sachlichen Problemverarbeitungskapazität der verflochtenen 

Entscheidungssysteme hinaus, verdeutlichen die beiden Abschnitte, daß durch den politischen 

Verhandlungsprozeß Transaktionskosten ausgelöst werden: In den einzelnen Phasen des Ent-

342 Scharpf(l996a), S. 519. 
343 Vgl. zu diesem Begriff näher Hol/er/Illing (1996), S. 23 u. S. 163 ff. 
344 Vgl. Scharpf(1996a), S. 519 ff. Allerdings weist Scharpfauch daraufhin, daß die Reputation als Basis der 

kooperativen Entscheidungsfindung sehr leicht zerstört werden kann. Da die einzelnen Akteure wechselseitig 
nur unvollständige Informationen über die Absichten u. Vorgehensweisen der Verhandlungspartner besitzen, 
„verlangt vertrauenvolle Kooperation immer von neuem die Bereitschaft, sich auf verwundbare Positionen 
einzulassen." (Scharpf(l996a), S. 520) Aufgrund dieses „Verhandlungsdilemmas" (Scharpf(l992c), S. 20) 
richten die Akteure besondere Anforderungen an das Verhalten der Partner. ,,Unbeabsichtigte Fehler (mögen] 
nach ausreichender Klärung immer noch verziehen werden, aber alle anderen Enttäuschungen würden in aller 
Regel als Aufkündigung der kooperativen Beziehung selbst interpretiert, die auf der anderen Seite auch den 
allgemeinen Vertrauensentzug rechtfertigt." (Scharpf ( 1996a ), S. 521) 
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scheidungsprozesses müssen zur Einrichtung eines FZ-Programms Ressourcen aufgewendet 

werden. Es entstehen im Entscheidungsablauf zunächst Such- und Informationskosten, dann 

Verhandlungs- und Entscheidungskosten und schließlich Überwachungs- und Durchsetzungs-

kosten. 

Wenn die staatlichen Entscheidungsträger zunehmend mit Problemstrukturen einer „gewach-

senen Komplexität und Dynamik"345 konfrontiert werden, erhält deshalb der Aufbau eines 

dauerhaften und stabilen Entscheidungssystems eine immer größere Bedeutung. Denn in ei-

nem solchen Entscheidungssystem kann nicht nur die Zieladäquanz der sachlichen Problemlö-

sungen verbessert, sondern auch eine Verringerung der Ressourcenkosten erreicht werden. 

,,The existence of relatively permanent relationships may reduce the transaction costs of ne-

gotiations, and hence of positive coordination by increasing the tmthfullness of communica-

tions and the reliability of commitments."346 

111-2.4 Zwischenfazit und Exkurs zur Wirkungsanalyse: die Diskussion meritori-

scher Güter als Rechtfertigung eines Eingriffs in die Präferenzen der Trans-

ferempfänger 

Die Grundlage der angestellten Wirkungsanalyse bildet die mikroökonomische Indifferenz-

kurvenanalyse (Abschnitt ill-2.2), deren Effizienzkonzept sich ausschließlich auf die sachli-

che Problemlösung aus der Sicht der Transfergeber bezieht. Die FZ sollen einer bestimmten 

Verwendung in der transferempfangenden Jurisdiktion zufließen. Transaktionskosten beste-

hen in dieser Modellwelt nicht. 

Die polit-ökonomische Analyse des Abschnitts ill-2.3.1 zum intrakollektiven Entscheidungs-

prozeß verdeutlicht, daß durch die Eigeninteressen der Akteursgruppen sowohl auf Transfer-

geber- als auch auf der Transfernehmerseite Ineffizienzen beim Einsatz des Instruments FZ 

ausgelöst werden können. Es entstehen Ansatzpunkte zur Begründung von Präferenzkosten, 

da sich den Akteuren im politischen Entscheidungsprozeß Handlungsspielräume eröffuen, 

ihre Entscheidungen in Abweichung von den Wünschen der Wähler zu treffen. 

Abschnitt ill-2.3.2 geht von der interkollektiven Willensbildung der FZ-Vergabe in einem 

verflochtenen Entscheidungssystem aus. Es zeigen sich mögliche Defizite im Hinblick auf die 

sachliche Problemlösungsfähigkeit dieses Politikmodus. Präferenzkosten bleiben hingegen 

solange ausgeschlossen, wie eine Verhandlungslösung nur durch einstimmige Entscheidungs-

345 Mayntz (1995), S. 141. 
346 Scharpf(l993c), S. 150. Vgl. hierzu auch Smekal (1980), S. 186 u. allg. Richter/Furubotn (1996), S. 56. 



92 

findung zustande kommen kann. Es tritt dann aber die Problematik politischer Transaktions-

kosten in den Vordergrund. 

Eine integrierte Sichtweise der angestellten Erweiterungsschritte zum Grundmodell des Ab-

schnitts ill-2.2 demonstriert, daß bei der Vergabe von FZ eine sehr viel differenziertere Unter-

suchung erfolgen muß, als dies zunächst innnerhalb der institutionen- und akteurlosen Welt 

der mikroökonomischen Indifferenzkurvenanalyse der Fall ist. ,,Die in einer Welt ohne Frik-

tionen erreichbaren genauen und unzweideutigen Lösungen sind in der wirklichen Welt ein-

fach nicht möglich."347 Gegenstand des nachfolgenden Abschnitts ill-3 sind aus der Wir-

kungsanalyse abgeleitete Schlußfolgerungen zur aufgabenadäquaten Ausgestaltung der zwi-

schenstaatlichen FZ im Hinblick auf die möglichen Funktionen der Transfers. 

Bevor hierzu übergegangen wird soll in einem Exkurs jedoch ein Aspekt beleuchtet werden, 

der eine enorme Bedeutung besitzt, aber im Rahmen der Wirkungsanalyse fast ausgeblendet 

blieb: Innerhalb des föderativen Referenzsystems (Abschnitt II-1) wurde jede Abweichung von 

den Präferenzen der Bürger als Kosten aufgefaßt. In dieser Sichtweise lösen auflagengebun-

dene FZ zwingend Wohlfahrtsverluste aus. Hingegen wurde der Eingriff in die Präferenzen 

der Transferempfänger innerhalb der mikroökonomischen lndifferenzkurvenanalyse (Abschnitt 

ill-2.2) nicht negativ beurteilt. Sie wurden vielmehr positiv bewertet, sofern hierdurch die 

Ziele der Transfergeber mit einem geringeren Transfervolumen erreicht wurden. Diese konträ-

ren Effizienzkonzepte werfen die Frage auf, wann Präferenzeingriffe normativ begründet wer-

den können und folglich auch im gedanklichen Referenzsystem des Kapitels II nicht Kosten 

verursachen, sondern Nutzen erzeugen: 

Im Mittelpunkt dieser Erörterung steht die Theorie meritorischer Güter. 348 Sie befaßt sich 

ursprünglich mit dem „Zusammenspiel" zwischen privatem und öffentlichem Sektor. Es wer-

den Fälle betrachtet, in welchen die staatlichen Akteure die souveräne Konsumentscheidung 

der einzelnen Bürger korrigieren, obwohl die betrachteten Güter dem Ausschlußprinzip unter-

liegen, so daß eine marktliche Versorgung „innerhalb der Grenzen, die die wirksame Nachfra-

ge auferlegt,"349 gewährleistet wäre.350 Die staatlichen Entscheidungsträger schätzen in diesen 

347 Richter/Furubotn (1996), S. 11; vgl. auch Benkert (1984b), S. 97. 
348 Die Theorie der meritorischen Güter geht auf das Konzept von Richard A. Musgrave zurück (vgl. Musgrave 

(1957) u. (1959)). Seitdem erfolgt eine kontroverse Diskussion möglicher Interpretationen des Konzepts (vgl. 
Andel (1984), Head (1988), Priddat (1992) u. jüngst Ebert (1999), S. 196 ff. für kritische Überblicke). 

349 Musgrave (1969), S. 15. 
" 0 Die mit dieser Aussage getroffene Beschreibung des Konzepts der meritorischen Güter ist, wie Andel (1984), 

S. 638 richtig anmerkt, ,jedenfalls auf der grundsätzlichen Ebene" eine „unlogische Beschränkung des 
'Meritorischen· auf private Güter". Denn, wie es auch Musgrave bereits (1959), S. 13 ausführt, ,,the satisfac-
tion of social wants falls within the realm of consumer sovereignty, as does the satisfaction of private wants." 
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Situationen die Ergebnisse der reinen Marktprozesse aus verschiedenen Gründen als unbefrie-

digend oder unerwünscht ein und treffen deshalb Budgetentscheidungen in Abweichung von 

den Präferenzen der Bürger. Bestimmte Güter werden „als so bedeutend angesehen .. , daß für 

ihre Befriedigung durch das öffentliche Budget über das hinaus Sorge getragen wird, was der 

Markt zur Verfügung stellt und was von den privaten Käufern gezahlt wird."351 Dieses Unter-

suchungskonzept wird nun auf das Verhältnis zwischen staatlichen Aufgabenträgern übertra-

gen. Es wird so analysiert, ob aus der Theorie der meritorischen Güter Rechtfertigungen für 

„Beeinflussungen der Konsum- und Produktionsentscheidungen"352 der transferempfangenden 

GKS durch die transfergebenden GKS erwachsen können.353 

Ein erster Begründungsstrang zur Rechtfertigung meritorischen Handelns der Transfergeber 

verfolgt eine ,,' nachfrageorientierte · Argumentationsschiene". 354 Es wird von einer Verzer-

rung der individuellen Handlungspräferenzen355 der Entscheidungsträger der transferempfan-

genden GKS ausgegangen, die sich ergibt, wenn die betreffenden Akteure über einen unzurei-

chenden bzw. fälschlichen Informationsstand verfügen oder eine mangelhafte Erfahrung bzw. 

eingeschränkte Beurteilungsfähigkeit im Hinblick auf die Lösung bestimmter Problemstellun-

gen aufweisen. 356 Eine auflagengebundene FZ-Vergabe kann in diesem Fall für die Korrektur 

der Verzerrungen Sorge tragen. Um den transferempfangenden Entscheidungsträgern mög-

lichst weitgehende Gestaltungsspielräume zu belassen (Beachtung des Subsidiaritätsprinzip), 

ist allerdings zu überprüfen, ob die geeignetere Lösung nicht „eher in der Drosselung von 

Fehlinformationen und in der Bereitstellung von fehlenden korrekten Informationen" durch 

eine aktive Informationsstrategie357 der Transfergeber liegt.358 

Zu rechtfertigen sind möglicherwiese aber vorübergehende Eingriffe in die autonomen Ent-

scheidungen der Transferempfänger, sofern hierdurch deren Beurteilungsfähigkeit zur „effizi-

Der Eingriff in die Präferenzen der Bürger u. somit die Beschränkung der Konsumentensouveränität kann 
folglich sowohl im Hinblick auf private Güter als auch auf öffentliche Güter erfolgen. 

"' Musgrave (1969), S. 15. Schmidt, K. (1988), S. 383 f.; insb. Fn 4 weist richtigerweise daraufhin, daß diese 
Eingrenzung des staatlichen meritorischen Handelns zu eng gefaßt ist. Der Eingriff in die individuellen Präfe-
renzen erfolgt nicht nur durch budgetäre Interventionen sondern auch durch staatliche Regulierungen, wie 
bspw. Gebote u. Verbote. 

352 Kops (1989), S. 28. 
353 Vgl. hierzu auch Fischer (1988), S. 71.; Kops (1989), S. 28. 
354 Schmidt, K. (1988), S. 390. 
"' Diese individuellen Handlungspräferenzen werden als erste Ebene eines nachfolgend zu bildenden Schemas 

unterschiedlicher Präferenzkategorien bezeichnet (vgl. zu dieser Vorgehensweise Priddat (1992), 
insb. S. 249 f.). 

356 Vgl. hierzu grundlegend Musgrave (1969), S. 14 ff; auch Head (1966), S. 3 ff. 
"' Vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt III-2.3.2.2.3 zu den Konsensbildungsstrategien. 
358 Vgl. Schmidt, K. (1970), S. 16; Ande/ (1984), S. 645; aber auch Head (1988), S. 15 f., der sich dafür aus-

spricht, daß diejenige Alternative zur Behebung der Informationsdefizite zu wählen sei, die die geringsten 
Kosten verursacht. 
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enten" Verausgabung der FZ erst hergestellt wird. 359 „Die Produktion der meritorischen Güter 

deckt [dann] keinen anderen Bedarf als den der Handlungsfähigkeit"360 der Transferempfän-

ger. So kann die FZ-Vergabe bspw. an die Empfangsauflage geknüpft werden, eine adäquate 

Finanzverwaltung mit qualifizierten Mitarbeitern aufzubauen. Die Transfergeber fungieren 

dann als „rechtsnormative Institution",361 durch die die Grundbedingungen der Entschei-

dungsautonomie der Transferempfänger gewährleistet wird. Sind diese Voraussetzungen ein-

mal geschaffen, besteht keine weitere Begründung für diese temporären meritorischen Eingrif-

fe und die FZ sollten fortan ungebunden vergeben werden.362 

Eine alternative Problemlage ergibt sich aufgrund weitgehender Interdependenzen zwischen 

den einzelnen Funktionen des öffentlichen Sektors, deren Erfüllung im föderativen Staat ge-

zielt auf die einzelnen gebietskörperschaftichen Ebenen verteilt ist. Selbst wenn das Prinzip 

der optimalen Kompetenzdifferenzierung exponierte Beachtung findet, sind in dieser Situation 

,,systematische Fehlentscheidungen unvermeidlich".363 Insbesondere wird sich die „Vernach-

lässigung überregionaler oder gesamtwirtschaftlicher Belange"364 durch die Entscheidungsträ-

ger dezentraler Ebenen einstellen. Daher ergibt sich aus Sicht des Gesamtkollektivs eine 

suboptimale Aufgabenerfüllung, die letztendlich in der bestehenden Aufgabenverteilung im 

föderativen Staat begründet liegt. Dies stellt einen Rechtfertigungsgrund für die zentrale Ebe-

ne zum Eingriff in die Präferenzen der Entscheidungsträger der dezentralen Ebenen dar, der 

gegebenenfalls mittels der Vergabe auflagengebundener FZ erfolgen kann.365 

Zum zweiten wird der Ansatz verfolgt, die Auflagenbindung der FZ mit der Internalisierung 

psychischer externer Effekte - also unter Bezugnahme auf Pareto-optimale Verteilung - zu 

rechtfertigen.366 Von der bisherigen Argumentationslinie „verzerrter" individueller Hand-

lungspräferenzen wird nun abgewichen und stattdessen von Nutzeninterdependenzen zwi-

schen Transfergebern und -nehmern ausgegangen, die in allgemeiner Ausprägung bestehen 

"' Vgl. Andel (1984), S. 646; Musgrave/Musgrave (1984), S. 78; kritisch aber Schmidt, K. (1970), 
S. 16 f. u. Fn 60. 

360 Priddat (1992), S. 254. 
361 Priddat (1992), S. 254. 
362 Vgl. Andel (1984), S. 646 f.; Priddat (1992), S. 254 f.; auch King (1984), S. 131. 
363 Kops (1989), S. 27. 
3"' Kops (1989), S. 28, Fn 53. 
365 Vgl. Kops (1989), S. 27f. u. 41; auch King (1984), S. 133 f. 
366 Musgrave (1987), S. 452 spricht von „paternalism in distribution." Vgl. aber auch Richter/Weimann (1991), 

insb. S. 121 f. u. 127 ff., die in diesem Zusammenhang gar keine meritorischen Eingriffe feststellen, da es sich 
ihrer Meinung nach einfach um Maßnahmen zur Internalisierung externer Effekte handelt. Überträgt man den 
Ansatz der Autoren auf den Bereich der öffentlichen Aufgabenträger, so ist eine verteilungstheoretische 
Rechtfertigung für meritorische Eingriffe der Transfergeber nur als gegeben anzusehen, sofern interpersonelle 
Nutzenvergleiche zwischen den Akteuren akzeptiert werden und diese zu dem Ergebnis führen, daß die 
Grenznutzen transferempfangender GKS im Hinblick auf eine bestimmte auflagengebundene FZ höher aus-
fallen als die Grenznutzen der GKS, die diese FZ nicht erhalten. 
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können367 oder sich auf konkrete Güter beziehen.368 Im zweiten Fall gewährleistet nur eine 

zweckgebundene Vergabe der FZ, daß den Präferenzen der Transfergeber entsprochen wird. 

Diese Vorgehensweise „can serve simultaneously not only the Distribution Branch objective 

of vertical redistribution but also the Allocation Branch objective of efficiency through inter-

nalizing the psychic extemality involved. "369 

Musgrave und auch Andel gehen davon aus, daß in diesem Fall trotz der Zweckbindung gar 

kein Eingriff in die Präferenzen der Transferempfänger vorliegt, da letztere die Annahme der 

FZ jederzeit ablehnen können.370 Schmidt teilt diese Einschätzung nicht. Da es sich die mei-

sten GKS sowohl aus finanziellen als auch aus politischen Gründen nicht erlauben können, 

die FZ zurückzuweisen, ,,kann es sehr wohl Verstöße gegen Präferenzen geben."371 Er sieht 

jedoch durchaus eine Rechtfertigung für diese Art Eingriff in die Präferenzen der Trans-

ferempfänger. Sie entsteht, sofern durch die Zweckbindung der Mittelvergabe die Bereitschaft 

der Transfergeber ausgelöst wird, ein im Vergleich zur Pauschalzuweisung gesteigertes FZ-

Volumen zu finanzieren. Dann besteht die Möglichkeit, daß die durch die Zweckbindung ver-

ursachten Nutzeneinbußen der Transferempfänger durch Nutzenzugewinne aufgrund des ge-

steigerten FZ-Umfang überkompensiert werden.372 

Eine weitere „nachfrageseitige" Argumentationslinie überträgt polit-ökonomische Aspekte auf 

den Bereich der FZ-Vergabe und zieht sie zur Rechtfertigung meritorischen Handelns der 

Transfergeber heran. Ausgangspunkt ist die Hypothese, daß die Entscheidungsträger der trans-

ferempfangenden GKS ihre Entscheidungen systematisch und beabsichtigterweise nicht in 

Einklang mit den Präferenzen der Wähler ihrer GKS treffen.373 Die Korrektur der individuel-

len Handlungspräferenzen der Entscheidungsträger der transferempfangenden GKS trägt in 

dieser Situation zur „Unterstützung von Konsumentenpräferenzen"374 bei, wenn man davon 

ausgeht, daß die Entscheidungsträger der transfergebenden GKS ihr Verhalten am Gemein-

wohl orientieren.375 Doch besitzen auch für die Transfergeber die polit-ökonomischen Schluß-

folgerungen Gültigkeit, so daß die Verfolgung eigennütziger Ziele auf zentraler Ebene genau-

367 „General Utility Interdependence" (Head (1988), S. 20). 
368 ,,Particular-Commodity Interdependence" (Head (1988), S. 20). 
369 Head(l988), S. 21. 
370 Vgl. Musgrave (1987), S. 452;Ande/(1984), S. 644 f. 
371 Schmidt. K. (1988), S. 389; vgl. auch Follcers (1974), S. 3 ff. 
372 Vgl. auchAnde/ (1984), S. 645; Musgrave/Musgrave (1984), S. 79; Schmidt, K. (1988), S. 389. 
373 Die Transferempflinger verhalten sich auf diese Weise trotz ausreichenden Informationsstandes, ausreichen-

der Erfahrungen u. ausreichender Beurteilungsfähigkeit (vgl. Musgrave (1987), S. 452). Insbesondere besteht 
die Befürchtung, daß aufgrund „politischer Konjunkturzyklen" (vgl. Abschnitt III-2.3.1.2) langfristig ausge-
richtete Entscheidungen unterbleiben. 

314 Smekal (1980), S. 191. 
"' Vgl. Smekal (1980), S. 191 f. 
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sowenig ausgeschlossen ist, wie auf dezentraler Ebene.376 Die angeführte Begündung merito-

rischen Handelns gibt dem transfergebenden Entscheidungsverband jedoch beinahe „freie 

Hand für sein Tun oder sein Unterlassen",377 da für eine Beurteilung, ,,bis zu welchem Punkt 

eine Maßnahme wirklich im Hinblick auf die gegebenen individuellen Konsumentenpräferen-

zen ... erforderlich ist und wo die diese Konsumentenpräferenzen übergehende 

·eigenmächtige· diktatorische Entscheidung einsetzt"378 kein praktikables Kriterium existiert. 

Die angeführte Begründungsschiene für meritorisches Handeln ist daher sehr kritisch zu be-

urteilen. 379 

In enger Anlehnung zum vorhergehenden Gedankengang kann die auflagengebundene FZ-

Vergabe durch die Transfergeber als ein Versicherungssystem der Transferempfänger „gegen 

die Möglichkeit eigener Regelverstöße"380 interpretiert werden.381 Es wird angenommen, daß 

die transferempfangenden GKS auf einer gedanklich übergeordneten Ebene Beschränkungen 

der eigenen Handlungsspielräume befürworten, die sich auf eine gedanklich untergeordnete 

Ebene beziehen. Neben die (untergeordneten) individuellen Handlungspräferenzen treten 

(übergeordnete) Verfassungspräferenzen als eine zweite Ebene im Schema der Präferenzkate-

gorien. Die transfergebende GKS fungiert in diesem Fall als der „wohlmeinende" Vertreter 

der Interessen des Gesamtkollektivs. Die Eingriffe dieser Instanz in die individuellen Hand-

lungspräferenzen werden von den Transfernehmern anerkannt, da letztere langfristig von der 

Vorteilhaftigkeit dieser institutionellen „Verfassungsregel" für die eigene Nutzenposition aus-

gehen. Es erfolgt eine „voluntary delegation of choice",382 die in deutlicher Abgrenzung zur 

,,coercive or imposed choice"383 des vorherigen Absatzes steht. 

Die Abstimmungsregeln des politischen Entscheidungsprozesses zur Bestimmung der zu ver-

gebenden FZ werden als von allen Transferempfängern akzeptierte Verfassungsregel interpre-

tiert. 384 Eine extreme Alternative stellt das Einstimmigkeitsprinzip dar, von dem auch bei der 

Diskussion der interkollektiven Entscheidungsprozesse ausgegangen wurde. Die Transferemp-

fänger verweigern bei dieser Abstimmungsregel jedewede Einschränkung ihrer Handlungs-

376 Möglicherweise gilt sogar das Gegenteil. Denn die polit-ökonomische Theorie des Föderalismus kommt zu 
dem Schluß, daß die Nähe der dezentralen Entscheidungsträger zu ihren Bürgern eine Beschränkung der de-
zentralen politischen Handlungsspielräume auslösen kann. In diesem Fall setzen sich die Bürgerpräferenzen 
verbessert durch (vgl. hierzu Thöni (1986), insb. S. 67 ff.). 

377 Schmidt, K. (1988), S. 385 f. 
"' Ande/ ( 1969), S. 212. 
379 Vgl. Andel (1969), S. 212; Schmidt, K. (1988), S. 385 f.; Musgrave/Musgrave/Kullmer (1990), S. 74. 
380 Priddat (1992), S. 242. 
381 Vgl. hierzu grundlegend Vanberg/Buchanan (1988). 
382 Head (1988), S. 36. 
"' Head (1988), S. 36. 
384 Vgl. Musgrave (1987), S. 452 f.; Priddat (1992), S. 241. 
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spielräume. Bei Mehrheitswahlentscheidungen hingegen akzeptieren die Akteure, daß die 

eigenen Präferenzen majorisiert werden können. Die auflagengebundenen FZ erhalten dann 

eine Rechtfertigung im Rahmen des „normalen" politischen Entscheidungsprozesses, wenn 

die Transfergeber durch den Eingriff in die Präferenzen der Transfernehmer, den Präferenzen 

der Mehrheit zur Durchsetzung verhelfen.385 Auf diese Weise kann bspw. die Verwirklichung 

von Mindeststandards in Verteilungsfragen durch die Vergabe zweckgebundener FZ begrün-

det werden, sofern die Präferenzen der umfassenderen Ebene von jenen einzelner untergeord-

neter Ebenen abweichen. Letztere hätten bei autonomer Entscheidung ein niedrigeres Bereit-

stellungsniveau bestimmter Güter realisiert, als von der Gesamt-Mehrheit gewünscht.386 

Einschränkend muß bei der Rechtfertigung meritorischen Handelns durch Verfassungspräfe-

renzen jedoch wiederum auf polit-ökonomische Argumente verwiesen werden. Denn die 

transfergebende GKS muß sich keineswegs als „wohlmeinender" Vertreter des kollektiven 

Gesamtinteresses verhalten, sondern kann als herrschende Gruppe ihre eigene Anschauung für 

überlegen halten und versuchen, diese den anderen aufzuzwingen. ,,Eine solcherart zustande 

gekommene Bestimmung von Bedürfnissen ist letztlich autoritativ und mit unserem normati-

ven Modell, das von der Annahme einer demokratischen Gesellschaft ausgeht, unverein-

bar."387 

Die Handlungsmotive der Transfergeber werden besonders wichtig, wenn die normative Be-

gründung der Präferenzeingriffe nicht wie bislang primär von der Nachfrageseite sondern von 

der Angebotsseite her erfolgt.388 Nach dieser alternativen Vorstellung verhalten sich die 

Transfergeber nicht ausschließlich „reaktiv", um bereits bestehenden Präferenzen zur Durch-

setzung zu verhelfen, sondern bemühen sich „aktiv", durch die zielgerichtete Vergabe aufla-

gengebundener FZ, neue Präferenzen bei den Transferempfängern zu bilden. 389 In Analogie zu 

den Überlegungen bei Schumpeter und Downs verhalten sich die Transfergeber wie Unter-

nehmer am Markt. Sie „konstatieren also nicht nur Ideenströmungen und Gruppeninteressen, 

sie formen sie auch. Sie versuchen einerseits das, was aufgrund von Wertvorstellungen und 

Interessen der Bürger nachgefragt wird, zu befriedigen, und sie versuchen andererseits neue 

Wertvorstellungen und Interessen zu wecken."390 

"' Vgl. Gläser (1981), S. 102. 
"' Vgl. Scharp/(1976), S. 26; King (1984), S. 132 f. Die Bereitstellung von Wohnraum, Erziehungseinrichtun-

gen und medizinische Leistungen werden in diesem Zusammenhang als typische Güter genannt. 
387 Musgrave (1969), S. 16. 
"' Vgl. hierzu insb. Schmidt, K. ( 1988), S. 390 ff. 
"' Priddat ( 1992), S. 243 spricht von dem ,,Fall der aktiven Präferenzgenese." 
390 Schmidt, K. (1988), S. 391. Vgl. hierzu grundlegend Schumpeter (1950), S. 427 ff. u. Downs (1968), S. 24 ff. 
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Diese FZ stellen für die Transferempfänger zunächst einen wohlfahrtsmindernden Eingriff in 

die eigenen individuellen Handlungspräferenzen dar. Die betroffenen GKS können den Maß-

nahmen der Transfergeber jedoch im Anschluß an die Mittelverwendung eine Rechtfertigung 

verschaffen, sofern sie den FZ-Programmen nachträglich zustimmen.391 Die Realisierung die-

ser ex-post Legitimation des meritorischen Handelns erfordert allerdings eine spezifische in-

stitutionelle Struktur des politischen Entscheidungsprozesses. In einem bestimmten Zeitab-

stand nach der Einführung eines „angebotsorientierten" FZ-Programms müssen die Trans-

ferempfänger die Gelegenheit besitzen, ihre Zustimmung bzw. Ablehnung zu dem spezifi-

schen Eingriff in die eigenen Präferenzen äußern zu können. Ein ablehnendes Votum muß die 

Beendigung der meritorisierenden Transfervergabe zur Folge haben.392 „Faktisch stellen sich 

dann freilich unlösbare Abgrenzungsprobleme"393 gegenüber allen übrigen FZ-Programmen, 

denen keine angebotsorientierte Argumentationslinie zugrundeliegt. Zudem stellt sich die Fra-

ge, ob solche angebotsorientierten Eingriffe gerechtfertigt werden können, ,,deren Konsequen-

zen erst viel später voll erfahren werden, dann aber kaum mehr korrigierbar sind."394 Eine 

ablehnende Haltung der Transferempfänger bleibt in diesen Fällen praktisch wirkungslos. 

Schließlich ist zu hinterfragen, ob das ex-post Votum der Transferempfänger, deren ex-ante 

Beurteilung stets überlegen sein muß. ,,Gerade wenn die ursprünglichen Entscheidungen zu-

nächst mit Entbehrungen verbunden waren kann die spätere Zustimmung dazu einfach einsei-

tig aus der Sicht eines dann höheren Lebensstandards erfolgen, ohne die früheren Opfer dafür 

adäquat zu berücksichtigen". 395 

Eine zu allen bisherigen Argumentationslinien gegenläufige Rechtfertigung meritorischen 

Handelns verfolgt der Rekurs auf kollektive Bedürfnisse in Abgrenzung zu individuellen Prä-

ferenzen. Es wird in diesem Fall über die individualistische Begründung der Staatstätigkeit 

hinausgegangen. Neben den individuellen Handlungs- und Verfassungspräferenzen wird mit 

391 Zur Begründung, warum die ex-ante Entscheidungen (,,actual choice") der GKS von ihren ex-post Entschei-
dungen (,,retrospective choice") abweichen können vgl. Basu (1975/1976). 

392 Vgl. Schmidt, K. (1988), S. 392; Priddat (1992), S. 243. Der entscheidende Aspekt ist letztlich, daß die 
Transferempfänger jeder einzelnen „angebotsorientierten" FZ auch eine spezifische ex-post Zustimmung er-
teilen müssen. Dies scheint im Verhältnis der transfergebenden u. -empfangenden GKS zwnindest grundsätz-
lich möglich; so bspw. im Rahmen eines verflochtenen Entscheidungssystems, in das die einzelnen FZ-
Programme getrennt in die Abstimmungsverhandlungen eingebracht werden können. Im Verhältnis zwischen 
privatem u. öffentlichem Sektor ist eine derartige ex-post-Rechtfertigung meritorisierenden Handelns hinge-
gen praktisch unmöglich, da die Bürger anläßlich von Wahlen zumeist nur Globalentscheidungen über eine 
Vielzahl öffentlicher Maßnahmen treffen können (vgl. hierzu wiederum Schmidt, K. (1988), S. 392). 

393 Schmidt, K. ( 1988), S. 392. 
394 Andel (1984), S. 646. 
"'Andel (1984), S. 646; auch Basu (1975/1976). Schmidt, K. (1970), S. 17, weist sehr kritisch daraufhin, daß 

gar nicht klar sei, ob bei der ex-post Zustimmung noch „die 'wahren· Präferenzen der Betroffenen" zur Gel-
tung kommen. Die Zustimmung könne, so K. Schmidt, genauso gut „auf eine Art 'Gehirnwäsche'" durch die 
Transfergeber zurückgehen. 
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den Gemeinschaftsbedürfuissen eine neue Dimension (dritte Ebene) der Präferenzen einge-

führt, ,,where consumer sovereignty is replaced by an alternative norm."396 Musgrave argu-

mentiert, daß sich zwischen den Akteuren einer Gemeinschaft als Ergebnis eines historischen 

und andauernden Interaktionsprozesses gemeinsame Präferenzen herausbilden, die über indi-

viduelle Wertschätzungen hinausgehen. Diese schaffen innerhalb der Gemeinschaft besondere 

Konsensmöglichkeiten, die „als außerhalb der üblichen individuellen Entscheidungsfreiheit 

liegend, akzeptiert werden. "397 Aus dieser „gesellschaftlichen Einverständigkeit" resultiert 

auch die Rechtfertigung meritorischer Eingriffe der Transfergeber in die individuelle Hand-

lungspräferenzen der Transferempfänger, ,,die keiner besonderen Auseinandersetzung [zwi-

schen Transfergebern und Transfernehmern; A.d.V.] mehr bedarf."398 

Sehr kritisch beurteilt Priddat diese Begründungslinie. Zwar stellt auch er zunächst allgemein 

fest, daß sich die Theorie der meritorischen Güter „mit dem Faktum auseinandersetzen [muß], 

daß staatliche Maßnahmen durchgesetzt werden können, die keine individuellen Interessen 

zum Ausdruck bringen, sich zum Teil gegen sie stellen, und dennoch akzeptiert werden."399 

Er erklärt dieses Phänomen jedoch in Anlehnung an Brennan/ Lomasky mit den Besonderhei-

ten des politischen Abstimmungsprozesses.400 Da die einzelne transferempfangende GKS 

kaum Einfluß auf die Entscheidungen zur FZ-Vergabe besitzt, 401 hat sie wenig Grund, sich im 

Verhandlungsprozeß zwischen den staatlichen Akteuren überhaupt um die Durchsetzung ihrer 

(kurzfristigen) individuellen Handlungspräferenzen zu bemühen. Deshalb liegt es für die 

Transferempfänger nahe, für übergeordnete Überzeugungen und Werthaltungen zu stimmen 

396 Musgrave (1987), S. 452. Vgl. zu diesem Ansatz Musgrave (1987); Priddat (1992); Brennan/Lomasky 
(1983) u. Head (1988). 

397 Musgrave/Musgrave/Kullmer (1990), S. 75. Musgrave will diese Präferenzen aber ausdrücklich nicht als 
Ausdruck einer organischen Staatstheorie, wie sie „als sittlicher Standard der deutschen Nationalökonomie 
des 19. Jahrhunderts so selbstverständlich war" (Priddat (1992), S. 248) und damit auch nicht als ,,notwendi-
gen Gemeinsinn des Volkes" (Hildebrand (1848), S. 26, Fn 1) verstanden wissett (vgl. schon Musgrave 
(1969), S. 70 u. später (1987), S. 452; zustimmend auch Head(l988), S. 36). 

391 Priddat (1992), S. 249. Diese Begründung grenzt sich nicht nur von der Argumentationslinie bei (untergeord-
neten) individuellen Handlungspräferenzen (erste Präferenzebene), sondern auch von jener bei (übergeord-
neten) Verfassungspräferenzen (zweite Präferenzebene) deutlich ab, die sich beide auf die individuelle Ent-
scheidungsfreiheit der Akteure beziehen. Denn auch bezüglich der Verfassungspräferenzen wird von einem 
individuell begründeten Kalkül der Akteure ausgegangen. Diese geben bewußt Handlungskompetenzen ab, 
weil sie befürchten, daß bestimmte eigene Entscheidungen nur im Rahmen eines kurzfristigen Zeithorizonts 
vorteilhaft sein werden, langfristig aber zum eigenen Nachteil gereichen können. 

399 Priddat (1992), S. 248. 
' 00 Vgl. Priddat (1992), S. 251 ff.; Brennan/Lomasky (1983). Die Ausführungen der Autoren beziehen sich auf 

das Verhältnis zwischen privatem und öffentlichem Sektor. Sie werden an dieser Stelle auf das Verhältnis 
zwischen transfergebenden und -empfangenden GKS übertragen. 

' 0 ' Vgl. auch Brennan/Lomaslcy (1983), S. 187 f. Es zeigt sich an dieser Stelle, daß die Überlegungen Priddats 
nicht problemlos auf den Bereich der staatlichen Aufgabenträger übertragen werden können. Denn in einem 
verflochtenen Entscheidungssystem besitzen die einzelnen Transferempflinger durchaus wesentlichen Einfluß 
auf die Ergebnisse des politischen Entscheidungsprozesses. Priddats Ausführungen sind hingegen einleuch-
tend, sofern zwischen den Transfergebern und -empflingern eine strikte Hierarchie besteht. 
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(Verfassungspräferenzen), um langfristig solchen Normen zur Durchsetzung zu verhelfen, 

„nach denen man selbst vornehmlich behandelt werden möchte".402 

Da die Transferempfänger sich nun aber nicht an ihre individuellen Handlungspräferenzen 

gebunden sehen, besteht die Möglichkeit, daß FZ ohne Bewußtsein für die entstehenden Fi-

nanzierungskosten befürwortet werden.403 Es wird dann die Nutzen- von der Kostendimension 

entkoppelt und es entsteht eine Tendenz zur allokationsunabhängigen Ausweitung der FZ. 

Priddat fordert daher eine Restriktionsregel für das meritorische Handeln der Transfergeber, 

die - analog zur bereits zuvor angesprochenen Argumentationslinie - nur temporäre Eingriffe 

in die autonomen Entscheidungen der Transferempfänger zuläßt. Meritorisierende FZ dürfen 

demnach ausschließlich gewährt werden, um die „Allokationskompetenz"404 der transferemp-

fangenden GKS herzustellen. Die Theorie der meritorischen Güter beschreibt in diesem Be-

gründungszusammenhang „eine spezifische Allokationspolitik, die die Herstellung von Allo-

kationsausgangspositionen zum Ziel hat.',4os Von einer alternativen Norm, die Musgrave 

durch die „community preferences" begründet sieht, kann daher, so resümiert Priddat, ,,nur 

im eingeschränkten Sinne geredet werden."406 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Theorie der meritorischen Güter ein äußerst kom-

plexes und in sich keinesfalls (logisch) geschlossenes Konzept darstellt.407 Es findet sich eine 

Mehrzahl unterschiedlicher Ansatzpunkte, die eine normative Begründung für Eingriffe in die 

Präferenzen der Transferempfänger durch die Transfergeber „vermuten" läßt. Dabei bewegt 

sich die Analyse jedoch zum Teil „im Grenzbereich zwischen staatsrechtlich-normativer und 

ökonomischer Politik."408 Im Rahmen einer rein neoklassischen (Modell-)Welt sind derartige 

Eingriffe in die individuellen Präferenzen der Akteure kaum zu rechtfertigen. 409 Die Be-

gründgung meritorischen Handelns ist daher, wie bereits Musgrave resümiert, eine „heikle 

Aufgabe".410 Bemüht man sich jedoch um Schritte zu einer realistischen Betrachtung des Ver-

hältnisses zwischen den an der Transfervergabe beteiligten Akteuren, so erscheinen die Über-

legungen „central rather than peripheral to satisfactory economic policy analysis.''411 

402 Priddat (1992), S. 253. 
403 Vgl. auch King (1984), S. 129 f. 
4°' Priddat (1992), S. 254. 
' 0' Priddat (1992), S. 254; vgl. auch Head (1988), S. 23. 
406 Priddat (1992), S. 255. 
407 So auch Andel (1984), S. 648. 
408 Priddat (1992), S. 239. 
409 Vgl. hierzu Ebert (1999), S. 204 f.; eine extrem abweisende Haltung gegenüber jeder Art meritorischen Han-

delns begründet McLure (1968), der das Konzept der meritorischen Güter als eine ,,normatively empty box" 
(McLure, (1968), S. 474) bezeichnet. 

410 Musgrave (1969), S. 16. 
411 Head (1988), S. 37; so auch Brennan/Lomasky (1983), S. 206. 
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III-3 Die Ausgestaltung der Finanzzuweisungen im Hinblick auf ihre Funktionen 

In diesem normativ-analytischen Abschnitt werden die Funktionsbereiche diskutiert, in denen 

der Einsatz zwischenstaatlicher FZ einen Beitrag zur Aufgabenerfüllung leisten kann und auf 

Grundlage der Abschnitte ill-1 u. 2 Konsequenzen für die adäquate Ausgestaltung der FZ im 

Hinblick auf die einzelnen Funktionen abgeleitet. Hierbei werden ökonomische von nicht-

ökonomischen Funktionen abgegrenzt, um der besonderen Berücksichtigung politischer Ent-

scheidungsprozesse gerecht zu werden. 

111-3.1 Die Ausgestaltung der Finanzzuweisungen im Hinblick auf ökonomische 

Funktionen 

Im Rückgriff auf Musgrave wird zur Klassifizierung der ökonomischen Funktionen der FZ die 

Dreiteilung der öffentlichen Aufgabenbereiche in allokative, distributive und stabilitätspoliti-

sche Funktionen zugrundegelegt. Es zeigt sich jedoch, daß eine trennscharfe Zuordnung ein-

zelner Problembereiche in das gewählte Schema nicht möglich ist. Es bestehen zahlreiche 

Interdependenzen und Überschneidungen zwischen den Funktionen, auf die im Ablauf der 

Analyse gegebenenfalls einzugehen ist.412 

III-3.1.1 Allokationsfunktion 

ill-3.1.1.1 Die Kompensation räumlicher externer Effekte 

Die Bereitstellung öffentlicher Güter kann mit dem Auftreten räumlicher externer Effekte 

verbunden sein. Solche Spillover-Effekte entstehen, wenn die territorialen Grenzen der GKS, 

die eine bestimmte öffentliche Leistung erbringt, nicht mit dem räumlichen Wirkungsbereich 

der bereitgestellten öffentlichen Leistung übereinstimmen.413 

Die Folge dieser Inkongruenz ist ein aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ineffizientes Versor-

gungsniveau der Bevölkerung mit dem betreffenden öffentlichen Gut. Die Ursache hierfür 

liegt darin begründet, daß die anbietende GKS die positiven Wohlfahrtseffekte, die durch die 

Spillovers in benachbarten GKS auslöst werden, bei ihrer Entscheidung über den Umfang der 

412 Hierauf weist schon Gläser (1981 ), S. 48 hin. So könnte bspw. der Problembereich mobilitätsinduzierter 
Extemalitäten, der nachfolgend im Rahmen der Distributionsfunktion analysiert wird, als allokatives Problem 
behandelt werden. Ebenso könnten die Erörterungen zur regionalen Wirtschaftsstruktur nicht im Bereich der 
Allokation sondern der Distribution angestellt werden. Auch bestehen bei der Beeinflussung des Wirtschafts-
wachstums, die innerhalb der Stabilisationsfunktion untersucht wird, erhebliche Überschneidungen zur Allo-
kationsfunktion. 

413 Das Kongruenzprinzip wird mißachtet. Vgl. Oates (1972), S. 66 ff.; Break (1980), S. 77 ff. 
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Güterbereitstellung nicht mitberücksichtigt. Da zwar die gesamten Kosten der Güterbereit-

stellung von der anbietenden GKS getragen werden müssen, aber ein Teil der Nutzen dieser 

Güter in benachbarte GKS abfließt, resultiert ein suboptimales Leistungsangebot. Die anbie-

tende GKS weitet das Bereitstellungsvolumen lediglich bis zu jenem Punkt aus, an dem die 

Summe der Grenznutzen der Mitglieder innerhalb der eigenen GKS den Grenzkosten des Lei-

stungsangebots entspricht, nicht aber bis zu jenem „socially optimal point",414 an dem die 

Summe der Grenznutzen aller von der Güterbereitstellung profitierenden Bürger innerhalb wie 

außerhalb der Jurisdiktion415 den Grenzkosten des Leistungsangebots entspricht.416 

Um diese Ineffizienzen zu vermeiden, könnte die territoriale Ausdehnung der GKS neu ge-

ordnet werden. Die Schaffung einer Vielzahl monofanktionaler Bereitstellungseinheiten wür-

de das Auftreten von Spillover-Effekten verhindern. Die Ausführungen zum allgemeinen fö-

derativen Referenzrahmen verdeutlichen jedoch, daß diese uneingeschränkte Durchsetzung 

des Kongruenzprinzips bei Beachtung weiterer föderativer Teilprinzipien keine optimale Lö-

sung verkörpert.417 Ein alternativer Lösungsansatz wäre die zentrale Bereitstellung der betref-

fenden öffentlichen Güter durch eine übergeordnete Ebene im föderativen Staat. Ist auch die-

ser Lösungsansatz unerwünscht, da unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips Zentralisie-

rungstendenzen verhindert werden sollen, so besteht im weiteren die Möglichkeit zur Interna-

lisierung der externen Effekte über den Coaseschen Verhandlungsmechanismus.418 Das Coa-

se-Theorem stellt auch ohne den Eingriff einer externen bzw. übergeordneten Instanz einen 

optimalen Bereitstellungsumfang der öffentlichen Güter in Aussicht, da es sowohl für die An-

bieter als auch die (externen) Nutznießer von Vorteil ist, eine „bargaining"-Lösung zur Inter-

nalisierung der Spillover-Effekte zu finden. Jedoch wird bei diesem Ansatz von Verhand-

lungskosten und der Möglichkeit strategischer Verhaltensweisen der Verhandlungspartner 

abstrahiert. Werden diese aber berücksichtigt, so nehmen mit zunehmender Zahl der von einer 

Externalität betroffenen GKS die Realisierungchancen einer effizienten Verhandlungslösung 

ab, da nun erhebliche Verhandlungskosten auftreten und die Anreize zu Trittbrettfahrerver-

halten für alle Beteiligten zunehmen.419 

414 Break (1980), S. 77 . 
.., Diese Swnme kann als sozialer Grenznutzen bezeichnet werden. 
416 Hier wurde der Fall positiver externer Effekte beschrieben. Es resultiert ein supoptimales Bereitstellungsni-

veau. In Analogie hierzu wird im Fall negativer externer Effekte, wie sie bspw. im Umweltbereich auftreten 
können (vgl. hierzu bspw. Brunton/Meyer (1996), S. 292 ff.), eine am sozialen Optimum gemessen übergroße 
Menge des betreffenden Guts bereitgestellt. 

417 Vgl. Abschnitt 11-2. 
418 Vgl. hierzu grundlegend Coase (1960). 
419 Vgl. Oates (1972), S. 68 f. 
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In einer solchen Situation erscheint eine zwischenstaatliche FZ, die für eine Internalisierung 

der externen Effekte Sorge trägt, ,,tobe the preferred policy instrurnent".420 Es wird dann der 

klassische Ansatz von Pigou421 zur Lösung des Externalitätenproblems vom privaten Bereich 

auf das Verhältnis zwischen GKS übertragen. Durch eine FZ an die bereitstellende GKS soll 

gewährleistet werden, daß die Grenzkosten und der soziale Grenznutzen bei der Güterversor-

gung in Einklang gebracht werden. Um dies zu realisieren, muß die Höhe des Transfers der 

Summe der Grenznutzen entsprechen, die den gebietskörperschaftsexternen Bürgern bei dem 

effizienten Ausbringungsniveau zufließen. Bei der Ausgestaltung der FZ sind die folgenden 

Aspekte zu beachten: 422 

• Es ist eine Zweckbindung erforderlich, da nicht das Leistungsangebot der transferempfan-

genden GKS im allgemeinen, sondern nur im Hinblick auf das positive externe Effekte 

auslösende öffentliche Gut stimuliert werden soll. 423 

• Es ist eine Eigenbeteiligung der Transferempflinger festzusetzen, die für den Ausgleich der 

Grenzkosten und sozialen Grenznutzen für jede einzelne Einheit des öffentlich bereitge-

stellten Guts sorgt. Die Finanzierungsbeteiligung durch die Transfergeber führt zu einer 

Senkung der Grenzkosten und so zu einer Reduktion des Preises des geförderten öffentli-

chen Gutes in Relation zu allen anderen nicht-geförderten Gütern.424 Die Höhe der Finan-

zierungsbeteiligung der Transfergeber muß dabei exakt dem Anteil des Gesamtnutzens ei-

ner angebotenen Leistung entsprechen, der außerhalb der bereitstellenden Jurisdiktion an-

fällt.425 Die effiziente Finanzierung der FZ erfordert darüber hinaus, daß die einzelnen 

nutznießenden GKS außerhalb der anbietenden GKS in dem Umfang zur Finanzierung der 

FZ beitragen, der ihrem Nutzenanteil am Gesamtnutzen der Leistungsbereitstellung ent-

spricht (Verwirklichung des Korrespondenzprinzips).426 

420 Break (1980), S. 77. 
421 Vgl. Pigou (1932). 
422 Vgl. hierzu Oates (1972), S. 72; Break (1980), S, 77 u. S. 102 ff; Smeka/ (1980), S. 189 f. 
423 Eine Pauschalzuweisung wäre nur dann zu begrilnden, wenn alle von einer GKS angebotenen öffentlichen 

Güter mit den gleichen externen Effekten verbunden wären (vgl. Fischer (1988), S. 65). Rückblickend auf die 
Ausführungen zur Theorie der meritorischen Güter sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß die hier erfol-
gende Zweckbindung nicht als ein Eingriff in die Präferenzen der Transferempflinger zu werten ist, sondern 
vielmehr deren Präferenzen erst zur Durchsetzung verhelfen soll. Die Transfergeber nehmen zur Internalisie-
rung externer Effekte „die Funktion einer neutralen Schiedsinstanz (ein], die in 'objektiver' Weise die Lei-
stungs- u. Finanzierungsverpflichtungen der nachgeordneten Ebenen zu korrigieren versucht.., ohne die eige-
nen Zielsetzungen ins Spiel zu bringen." (Gläser (1981), S. 101) 

424 Wie die Ausführungen in Abschnitt JJI-2.2.3 verdeutlichen führt ausschließlich eine FZ mit Eigenbeteiligung 
zu einer Veränderung der relativen Preise. 

42' Anders ausgedrückt ist es erforderlich, daß die Eigenbeteiligungsquote der Transferempflinger mit dem Anteil 
des Gesamtnutzens übereinstimmt, der innerhalb der GKS verbleibt. Sofern das relative Ausmaß der externen 
Effekte mit ansteigendem Bereitstellungsvolumen der öffentlichen Leistung variiert, ist eine dementsprechen-
de „variable matching formula" ( Oates (1972), S. 72, Fn 10) auszuarbeiten. Die Eigenbeteiligungsquote der 
Transferempflinger ändert sich dann in Abhängigkeit vom Umfang der öffentlichen Leistungsbereitstellung. 

426 Aus dieser Sicht müssen die Transfers als horizontale FZ vergeben werden; vgl. Fischer (1988), S. 66 ff. 
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• Die FZ ist betragsmäßig unbegrenzt zu vergeben, da nicht davon auszugehen ist, daß ab 

einem bestimmten Versorgungsniveau keine zusätzlichen Spillover-Effekte mehr auftreten. 

„Es spricht eine Vermutung dafür, daß bei wachsenden Ausgaben sowohl die internen wie 

auch die externen Nutzen steigen."427 

Die Internalisierung der externen Effekte durch FZ ist eine theoretisch einleuchtende Pro-

blemlösung. In der Realität ergeben sich jedoch eine Reihe erheblicher Umsetzungsschwierig-

keiten.428 So unterliegen die staatlichen Entscheidungsträger einem annähernd unlösbaren 

Informationsproblem im Hinblick auf die bestehenden Präferenzen der Bürger der einzelnen 

GKS sowie das Ausmaß der auftretenden Spillover-Effekte. Selbst wenn diese Informationen 

vorliegen würden erforderte die Berechnung der optimalen Eigenbeteiligungsquote der trans-

ferempfangenden und der Finanzierungsquoten der transfergebenden GKS einen interperso-

nellen bzw. interjurisdiktionalen Nutzenvergleich, dessen Durchführbarkeit in der ökonomi-

schen Theorie als impraktikabel angesehen wird. 429 

Zusammenfassend zeigt sich daher, daß keine der alternativen Ansätze zur Internalisierung 

von Spillover-Effekten eine optimale Allokation garantieren kann. Insbesondere wenn eine 

Verhandlungslösung zwischen den betroffenen GKS ausgeschlossen ist, repräsentiert die FZ-

Vergabe aber eine geeignete wirtschaftspolitische Maßnahme, da sie in jedem Fall einen Teil-

beitrag zur Problemlösung leistet: ,,There are admittedly real obstacles to determining the pre-

cise set of grants necessary to induce efficient behavior, but there is at least the presumption 

that the effects of such programs are in the proper direction."430 

III-3 .1.1.2 Die Beeinflussung regionaler Wirtschaftsstrukturen 

Im Mittelpunkt steht nachfolgend die Rolle, die zwischenstaatliche FZ im Dienste der Regio-

nalpolitik einnehmen können, um „über die Beeinflussung der Wirtschaftsentwicklung bzw. 

der Wirtschaftsstruktur von Regionen das Regionalgefüge einer Volkswirtschaft so zu verän-

dern, daß eine bessere Durchsetzung gesellschaftlicher und wirtschaftspolitischer Anliegen 

erreicht werden kann."431 Die den Gesamtraum umfassende GKS bemüht sich durch die Ver-

gabe zwischenstaatlicher FZ um die zielgerichtete Beeinflussung der räumlichen Verteilung 

427 Pejfekoven (1988), S. 624; vgl. auch Costello (1993a), S. 113. 
428 Vgl. hierzu Oates (1972), S. 72 f.; Fischer (1984), S. 230; (1988), S. 69 f.; Costello (1993a), S. 113. 
429 Vgl. hierzu auch Abschnitt 11-1, Fn 50. 
430 Oates (1972), S. 74; analog Fischer (1988), S. 70 u. Costello (1993a), S. 113. 
431 Klemmer (1998), S. 459. Vgl. zum Folgenden insb. Smelr:al (1980), S. 199 ff; Gläser (1981), S. 104 ff.; Fi-

scher (1988), S. 73 ff. 
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der privaten Produktionsfaktoren auf die untergeordneten GKS. Smekal weist darauf hin, daß 

die finanzielle Unterstützung der transferempfangenden GKS zwei gegensätzliche Motive 

verfolgen kann. Entweder soll die räumliche Mobiliät der privaten Produktionsfaktoren ge-

bremst werden, so daß bestehende Strukturen erhalten bleiben, oder sie soll gesteigert werden, 

so daß strukturelle Anpassungsprozesse beschleunigt werden.432 

Dabei erweist sich die Einflußnahme auf die regionale Verteilung des Angebots öffentlicher 

Infrastruktureinrichtungen als entscheidender Ansatzpunkt der FZ-Vergabe, da diese als un-

entgeltliche öffentliche Vorleistungen insb. für die Standortwahl der Unternehmen einen der 

wichtigsten raumdifferenzierenden Faktoren verkörpern.433 Die regionalpolitische Zielkon-

zeption kann wachstums-, verteilungs- oder auch stabilitätsorientiert sein.434 Je nachdem, wel-

che Zielkonzeption von den Entscheidungsträgern verfolgt wird, muß die Förderung der öf-

fentlichen Infrastruktur in unterschiedlichen Teilräumen des Gesamtstaates erfolgen. 

Im Zentrum der wachstumsorientierten Regionalpolitik steht die optimale Allokation der Pro-

duktionsfaktoren im Raum, um ein möglichst starkes Wachstum der Gesamtwirtschaft zu er-

möglichen, und so zur dynamischen Wohlstandsmaximierung in der gesamten Volkswirt-

schaft beizutragen. Es sind dann die GKS zu unterstützen, in deren Gebiet der Einsatz der 

privaten Produktionsfaktoren durch eine besonders hohe Produktivität gekennzeichnet ist. 435 

Der verteilungsorientierten Regionalpolitik liegt hingegen das Ziel möglichst gleichwertiger 

Lebensbedingungen in den einzelnen Teilgebieten des Gesamtraums zugrunde. Durch den 

Einsatz staatlicher Instrumente sollen in jeder einzelnen GKS die strukturellen Voraussetzun-

gen geschaffen werden, aus eigener Kraft einen bestimmten Mindestlebensstandard verwirkli-

432 Kritisch äußert sich Noll (1994), insb. S. 122 ff. zu diesem traditionellen Schema der aktiven Strukturerhal-
tung u. Strukturanpassung. Er weist auf die Informations-, Anreiz- und Lagproblematik des staatlichen Sek-
tors hin, die es praktisch ausschließen, ,,zukünftige Strukturen ex-ante zu fixieren." (Noll (1994), S. 123) 
Vielmehr müsse es in einem evolutorischem Verständnis der Strukturpolitik das Ziel sein, strukturelle Flexi-
bilität zu erhalten, indem Wandel behutsam gefördert wird und erkannte Verkrustungen aufgebrochen wer-
den, so „daß die Möglichkeit der Bildung bestimmter Strukturen nicht von vornherein ausgeschlossen ist." 
(Nol/(1994), S. 125) 

433 Vgl. Gläser (1981), S. 109; Fischer (1988), S. 73; auch Nol/ (1994), S. 120 f. Grundsätzlich könnte die ziel-
gerichtete Beeinflussung der räumlichen Verteilung der privaten Produktionsfaktoren an allen raumdifferen-
zierenden Faktoren anknüpfen, die als Potentialfaktoren bezeichnet werden. Neben der öffentlichen Infra-
struktur sind hierzu insb. die wirtschaftsgeographische Lage, der Agglomerationsgrad einschließlich der 
Siedlungsstruktur und die sektorale Wirtschaftsstruktur zu zählen. ,,Da aber Lage, Agglomeration und Sektor-
struktur zumindest in Marktwirtschaften nicht unmittelbar politisch einsetzbare Instrumente darstellen, bleibt 
als entscheidendes Instrument nur die Infrastrukturpolitik übrig." (Biehl (1995b), S. 64.) Die potentialfaktoro-
rientierte Infrastrukturpolitik umfaßt in einer weiten Abgrenzung nicht nur Investitionen in Sachkapital (z.B. 
Straßenbau), sondern auch Investitionen in Humankapital (z.B. öffentliche Fortbildungsmaßnahmen). 

434 Vgl. Gläser (1981), S. 104 f.; Beckmann (1995), S. 70 f. Vgl. auch schon Hansmeyer (1970), S. 447, der eine 
„wachstumspolitische" u. eine „sozialpolitische" Ausrichtung der Regionalpolitik voneinander abgrenzt. Hier 
zeigen sich deutliche Überschneidungen zu anderen Funktionen der FZ. 

"' Die entscheidende Frage ist, ob sich diese optimale Faktorallokation allein durch das freie Spiel der 
Marktkräfte einstellt, oder ob die FZ einen Beitrag leisten können, diese erst durch staatliche Intervention 
,,aktiv" herzustellen. Vgl. hierzu die weitergehenden Ausführungen in Abschnin 111-3.1.3.2. 
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chen zu können. Die Zielsetzung kann daher in Abgrenzung zu rein umverteilenden staatli-

chen Aktivitäten als „allokativ orientierte Ausgleichspolitik',436 bezeichnet werden. Die Förde-

rung der öffentlichen Infrastrukturinvestitionen hat demnach gerade in den benachteiligten 

GKS zu erfolgen, um dort eigenständige Einkommenserzielungsmöglichkeiten zu schaffen.437 

Diese verteilungsorientierte Regionalpolitik wird durch den sogenannten Potentialfak-

toransatz begründet.438 Dessen Grundthese lautet, daß die Spielräume „für die wirtschaftliche 

Entwicklung einer Region umso größer sind, je besser die Ausstattung einer Region mit Res-

sourcen mit hohem Öffentlich-Gut-Charakter und je mehr freie Kapazitäten diese Ressourcen 

aufweisen."439 Daher können in benachteiligten Regionen, die durch eine unterentwickelte 

öffentliche Infrastruktur gekennzeichnet sind, regionale Entwicklungspotentiale geschaffen 

werden, indem die Potentialfaktorkapazität der öffentlichen Infrastruktur gesteigert wird. Die-

se Investitionen in Sachkapital und Humankapital ermöglichen Produktivitätsfortschritte im 

privaten Bereich, so daß Standortnachteile gegenüber hochentwickelten Regionen verringert 

werden. In den geförderten Regionen werden so zusätzliche poduktive Investitionen im Un-

ternehmenssektor „lohnenswert", die den Aufbau autonomer Einkommenserzielungsmöglich-

keiten in der Region nachsichziehen. 

Mit der Verwirklichung dieser verteilungsorientierten Zielsetzung wird zugleich ein Beitrag 

zur Verwirklichung der stabilitätsorientierten Regionalpolitik geleistet. In deren Mittelpunkt 

steht der Aufbau „möglichst stabile[r] Beschäftigungs- und Einkommensverhältnisse im Ge-

samtraum auf der Grundlage 'ausgewogener' teilräumlicher Wirtschaftsstrukturen"440• Durch 

die Schaffung neuer Einkommenserzielungsmöglichkeiten werden in den betreffenden GKS 

Anpassungsspielräume geöffuet, die die Verfestigung überkommener Strukturen zu überwin-

den helfen und so dazu beitragen, daß sich ein in geordneten Bahnen verlaufender Struktur-

wandel vollzieht.441 

Die Ausgestaltung der FZ hat zweckgebunden zur Verwendung im Bereich öffentlicher Infra-

strukturinvestitionen zur erfolgen. Da lediglich ein bestimmtes Infrastrukturniveau geschaffen 

werden soll, kann das FZ-Programm betragsmäßig limitiert werden. Die Festlegung einer 

adäquaten Finanzierungsbeteiligung ist aus Effizienzüberlegungen zu befürworten, da die In-

vestitionen auch für die bereits ortsansässigen Unternehmen von Nutzen sind442 und sich zu-

436 Beckmann (1995), S. 74. 
437 Vgl. Beckmann (1995), S. 74 f. 
438 Vgl. zwn Potentialfaktoransatz grundlegend Biehl (1991 b ); (1995b ). 
439 Biehl (1995b), S. 59. 
440 Gläser (1981), S. 105. 
441 Vgl.hierzuwiederumNo//(1994). 
442 So v.a. Gläser (1981), S. 126 u. Fischer (1988), S. 76. 
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dem (möglicherweise) Sickerverluste verhindern lassen. Allerdings sind in bezug auf die Ei-

genbeteiligung Verteilungsüberlegungen zu berücksichtigen. Ist die Finanzkraft der trans-

ferempfangenden GKS sehr gering, so besteht die Gefahr, daß die Kofinanzierungsmittel nicht 

aufgebracht werden können und die angestrebten Infrastruktureinrichtungen nicht realisiert 

werden. 

III-3.1.2 Distributionsfunktion 

Innerhalb eines föderativen Staates ergeben sich eine Reihe an Faktoren, die es verhindern, 

daß die Ausgabenverpflichtungen der einzelnen GKS stets exakt den ihnen verfügbaren Ein-

nahmequellen entsprechen. Die GKS weisen Unterschiede in der Relation zwischen ihrer 

„Leistungsfähigkeit" ( der Finanzkraft) und ihrer „Bedürftigkeit" ( dem Finanzbedarf) auf, die 

als fiskalische Ungleichgewichte bezeichnet werden. Sie treten entweder in vertikaler Sicht 

zwischen GKS unterschiedlicher Ebenen443 oder in horizontaler Sicht zwischen den GKS ei-

ner Ebene des föderativen Staates auf. Diese Ungleichgewichte sind sowohl aus distributiven 

als auch aus effizienzorientierten Überlegungen heraus von Bedeutung. Sie können grund-

sätzlich durch eine Änderung der bestehenden Aufgaben- oder (originären) Einnahmenvertei-

lung zwischen den GKS beseitigt werden. Bereits der allgemeine föderative Referenzrahmen 

verdeutlichte jedoch, daß diese Lösung aufgrund einer Reihe von Zielkonflikten und Interde-

pendenzen nicht in jedem Fall erstrebenswert sein muß.444 Dann kann ein Ausgleich zwischen 

Finanzkraft und Finanzbedarf mit Hilfe zwischenstaatlicher FZ angestrebt werden.445 

ill-3.1.2.1 Vertikale fiskalische Ungleichgewichte 

Vertikale fiskalische Ungleichgewichte ergeben sich aus einer Mehrzahl an Gründen. 

Sie können bewußt in Kauf genommen werden, um aus gesamtstaatlicher Sicht Kosten bei der 

Einnahmeerzielung einzusparen. Diesem Vorgehen liegt die Annahme steigender Skalener-

träge bei der Steuererhebung zugrunde, so daß „the most efficient tax-collecting unit may be, 

in many cases, considerably !arger than the most efficient public-spending unit."446 Der ge-

443 Die Mehrzahl an GKS einer föderativen Ebene wird in diesem Fall als eine Gruppe aufgefaßt (vgl. King 
(1984), s. 137). 

444 Vgl. insb. die Prinzipien der optimalen Kompetenzdifferenzierung und der gerechten Lastenverteilung in 
Abschnitt 11-2; vgl. auch Kops (1989), S. 14 ff., insb. 39 ff. 

'" Vgl. hierzu unter vielen Break (1980), S. 84 ff.; Smekal (1980), S. 192 ff.; King (1984), S. 137 ff. 
446 Buchanan (1970), S. 440. Vgl. auch King (1984), S. 215 f. Jedoch veningem technische Fortentwicklungen 

die Größenvorteile bei der zentralen Ebene, so daß im Bereich der Steuererhebung u. -verwaltung auch „dise-
conomies of scale" denkbar sind (vgl. hierzu Groenewegen (1988), S. 21 ff.). 
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bietskörperschaftlichen Ebene mit der „effizientesten" Steuerverwaltwig werden daher mehr 

Steuerquellen zugeordnet, als zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich. 

Zum zweiten liefert die hohe Mobilität bestimmter Steuerbasen einen Begründungsansatz für 

vertikale fiskalische Ungleichgewichte. Dies gilt insb. für die Besteuerung der Produktions-

faktoren Kapital und Arbeit. Um eine ruinöse Steuerkonkurrenz zwischen den dezentralen 

GKS zu vermeiden, kann die Zuweisung dieser Steuerarten an die zentrale Ebene des födera-

tiven Staates angezeigt sein.447 Sofern die dezentralen GKS nicht auf alternative Einnahme-

quellen mit ausreichender fiskalischer Ergiebigkeit ausweichen können, resultieren aus dieser 

Gestaltwig des föderativen Steuersystems einnahmeseitige Defizite auf dezentraler Ebene.448 

Zum dritten enstehen vertikale fiskalische Ungleichgewichte auch ausgehend von einer Situa-

tion, in welcher zunächst eine ausgewogene Balance zwischen den Ausgabeverpflichtungen 

und verfügbaren Einnahmequellen der einzelnen Ebenen des föderativen Staates zu konstatie-

ren ist. Hierfür können bei gegebener Aufgabenverteilung zwei dynamische Entwicklungen 

verantwortlich sein: zum einen die heterogene Veränderung der Ausgabenintensität der Auf-

gabenerfüllung, die den Finanzbedarf der einzelnen Ebenen verschiebt; zum anderen das Auf-

treten unterschiedlicher Wachstumsraten der Steuereinnahmen, die die Finanzkraft der einzel-

nen Ebenen verändern. In beiden Fällen gerät die Relation zwischen Finanzkraft und -bedarf 

der gebietskörperschaftichen Ebenen im Zeitablauf aus dem Gleichgewicht.449 

Da die Zielsetzung der FZ-Vergabe ausschließlich die Umverteilung von Steuereinnahmen 

zwischen zwei Ebenen des föderativen Staates ist, hat die Ausgestaltung der FZ stets als Pau-

schalzuweisung zu erfolgen.450 Eine Verhaltenslenkung bei den Transferempfiingem ist nicht 

bezweckt. Insbesondere sollen keine differenzierenden horizontalen Wirkungen auf der trans-

ferempfangenden Ebene ausgelöst werden. Das Volumen der FZ ist betraglich so zu be-

schränken, daß der erwünschte Ausgleich des vertikalen fiskalischen Ungleichgewichts reali-

siert wird. 451 

447 Es ist jedoch wissenschaftlich umstritten, ob die Steuerkonkurrenz zwischen dezentralen GKS positiv oder 
negativ zu bewerten ist (vgl. zu dieser Diskussion bspw. Groenewegen (1988); ACIR (1991)). Darüber hinaus 
besteht neben der Zentralisierung der Steuerarten auch die Möglichkeit, die Steuerkonkurrenz durch die Har-
monisierung der Besteuerung abzumildern (vgl. bspw. Spahn (1993a) u. (1993b)). 

448 Vgl. bspw. Break (1980), S. 80; King (1984), S. 138 f.; auch Oates (1990), S. 46 ff. 
449 Vgl. Break (1980), S. 82 f.; Smeka/ (I 980), S. I 95. Hier zeigt sich, daß der Ausgleich vertikaler fiskalischer 

Ungleichgewichte eine Daueraufgabe darstellt, ,,da ein einmal erreichtes Gleichgewicht praktisch immer zu 
Instabilitäten neigt." (Gläser (1981), S. 183) 

450 Vgl. Costello (1993a), S. 113; auch Oates (1990), S. 46 ff. 
451 Bei der Bestimmung der Höhe der FZ sowie der angemessenen Verteilung der FZ auf die einzelnen GKS der 

transferempfangenden föderativen Ebene bestehen jedoch erhebliche Meß- und Abgrenzungsprobleme (vgl. 
Buchanan (l 970), S. 440 f.; auch Smekal (l 980), S. 195 u. 196). 
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III-3.1.2.2 Horizontale fiskalische Ungleichgewichte 

111-3.1.2.2.1 Von der fiskalischen Gleichheit zwischen Individuen zur fiskalischen Gleich-

heit zwischen Gebietskörperschaften 

Bestehen zwischen den GKS einer Ebene des föderativen Staates Unterschiede in der Relation 

von Finanzkraft und Finanzbedarf, so wird die Realisierung eines vorgegebenen öffentlichen 

Leistungsangebots zu unterschiedlichen individuellen Steuerbelastungen in den einzelnen 

GKS führen, bzw. wird sich bei gleicher individueller Steuerbelastung ein divergierendes öf-

fentliches Leistungsangebot einstellen. Dies wirft die Frage der horizontalen Gerechtigkeit 

auf. Durch den Ausgleich von Finanzbedarf und Finanzkraft können die räumlichen Un-

gleichgewichte beseitigt und so die fiskalische Gleichheit (,,fiscal equity") zwischen den GKS 

verwirklicht werden.452 Das Konzept der fiskalischen Gleichheit wird jedoch nicht einheitlich 

interpretiert. Es wird entweder auf einzelne Individuen oder auf einzelne GKS einer föderati-

ven Ebene bezogen. 

Buchanan453 überträgt den Grundsatz der horizontalen Gerechtigkeit in der Besteuerung, wo-

nach alle Individuen, die sich in gleichen ökonomischen Verhältnissen befinden, einer glei-

chen steuerlichen Belastung unterliegen sollen, auf den Bereich der öffentlichen Leistungsbe-

reitstellung. Demnach gilt die fiskalische Gleichheit als realisiert, sofern alle Individuen, die 

gleichen ökonomischen Verhältnissen unterliegen, einen einheitlichen fiskalischen Restwert 

(,,fiscal residiuum") aufweisen, unabhängig davon, in welcher GKS des föderativen Staates 

sich ihr Wohnort befindet. Dabei ergibt sich der fiskalische Restwert als Differenz aus der 

Steuerlast, die ein Individuum tragen muß, und dem ihm aus der Staatsausgabentätigkeit zu-

fließenden Nutzen. Bestehende Unterschiede in den fikalischen Restwerten zwischen Wirt-

schaftssubjekten in gleichen ökonomischen Verhältnissen sollen durch eine räumlich diskri-

minierende Einkommensteuer, die auf zentraler Ebene erhoben wird, beseitigt werden. 

Eine kritische Betrachtung dieses Lösungsansatzes zeigt aber, daß er in der Realität kaum 

praktikabel ist. Denn der Einführung einer räumlich differenzierenden Einkommensteuer ste-

hen erhebliche verfassungsrechtliche und politische Hindernisse gegenüber. Zudem stellt sich 

den Entscheidungsträgern ein praktisch unlösbares Nutzenbewertungsproblem: um die Kon-

452 Die Überlegungen gehen wesentlich auf Buchanan (1950) zurilck. Sie wurden danach immer wieder z.T. sehr 
kritisch diskutiert, so bspw. bei Musgrave (1961), insb. S. 117 ff. u. Scott (1964). Vgl. darüber hinaus in jün-
gerer Zeit Fischer (1988), S. 78 ff.; Peffekoven (1988), S. 627 ff. oder Walthes (1996), S. 233 ff. 

453 Vgl. Buchanan (1950); auch Oates (1972), S. 83 f. 
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zeption anwenden zu können, müßte der Nutzen, der jedem Individuum durch die Bereitstel-

lung der (unteilbaren) öffentlichen Leistungen zufließt, bestimmbar sein.454 

Wegen dieser Durchführungsschwierigkeiten wird das Konzept der fiskalischen Gleichheit 

zumeist auf die GKS einer föderativen Ebene bezogen. Ohne den Rückgriff auf die Nutzenpo-

sitionen der einzelnen Bewohner wird ein Ausgleich zwischen Leistungsfähigkeit und Be-

dürftigkeit der einzelnen GKS angestrebt, der durch zwischenstaatliche FZ realisiert wird. 

Diese Transfer können sowohl ökonomisch als auch politisch gerechtfertigt werden.455 Aus 

ökonomischer Perspektive sollen ineffiziente Wanderungsbewegungen zwischen den GKS 

vermieden werden, die durch die Unterschiede in dem Leistungsangebot bzw. der Steuerbela-

stung der GKS ausgelöst werden.456 Wanderungsbewegungen sind ineffizient, wenn in den 

Zuwanderungs- und Abwanderungsgebietskörperschaften externe Effekte ausgelöst werden.457 

Diese bestehen darin, ,,daß zum einen migrationsinduzierte fiskalische Externalitäten, zum 

anderen Überfüllungseffekte generiert werden, so daß die privaten und sozialen Kosten der 

Migrationsentscheidungen auseinanderfallen. "458 

Die politische Forderung der Transfers begründet sich auf der Einsicht, daß „ein föderatives 

Staatswesen .. langfristig nur stabil sein [kann], wenn es sich auf die Zustimmung der Mehr-

heit der Bürger in allen Teilregionen stützen kann.',459 Diese Zustimmung wird entscheidend 

gefördert, wenn im gesamten Staatsgebiet zumindest vergleichbare Lebensbedingungen beste-

hen. Daher soll - unabhängig vom ökonomischen Entwicklungspotential einer GKS - inner-

halb jeder einzelnen GKS die Bereitstellung eines bestimmten Mindestversorgungsniveaus an 

öffentlichen Gütern bei angemessener Steuerbelastung ermöglicht werden.460 

"' Vgl. Smekal (1980), S. 193; Fischer (1988), S. 82; vgl. auch Abschnitt II-1, Fn 50 zur Problematik der Nut-
zenerfassung. Pejfekoven (1988), S. 628 weist jedoch richtigerweise daraufhin, daß diese Problematik bei al-
len ,,nutzentheoretischen Ansätzen" besteht, so bspw. auch bei der Internalisierung externer Effekte. 

455 So auch Fischer (1988), S. 83; Pejfekoven (1988), S. 628; Walthes (1996), S. 233. 
456 Hier zeigt sich eine enge Verbindung zu den vertikalen fiskalischen Ungleichgewichten, die aufgrund der 

Zentralisierung von Steuerquellen mit sehr mobiler Steuerbasis entstehen. 
457 Vgl. hierzu bspw. Flatters/Henderson/Mieszkowslci (1974). 
458 Thomas (1997), S. 70. Die migrationsinduzierten fiskalischen Extemalitäten entstehen dadurch, daß durch die 

Migration eines Bürgers in der Zuwanderungs-GKS die Pro-Kopf-Steuerbelastung zur Finanzierung eines ge-
gebenen öffentlichen Güterangebots sinkt, wohingegen sie in der Abwanderungs-GKS ansteigt. Die Überfül-
lungseffekte bestehen darin, daß ein (annahmegemäß) innerhalb beider GKS bestehendes Agglomerationsop-
timum verlassen wird. Beide Arten der Extemalitäten bleiben von den Individuen bei ihrer Wanderungsent-
scheidung jedoch unberücksichtigt, woraus eine ineffiziente Bevölkerungsverteilung resultiert. Vgl. Thomas 
(1997), S. 68 ff.; auch Break (1980), S. 84 ff.; King (1984), S. 144 ff. 

459 Pejfekoven (1988), S. 628. 
460 Vgl. Gläser(l981), S. 137 ff.; King(l984), S. 140 ff.; Pejfekoven(l988), S. 628 f. 
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/1/-3.1.2.2.2 Zum Konzept der fiskalischen Gleichheit zwischen Gebietskörperschaften 

Die Vergabe der FZ zur Herstellung horizontaler fiskalischer Gleichheit hat ohne Verwen-

dungsauflagen und ohne eine Eigenbeteiligung der Transferempfänger zu erfolgen: es soll 

eine bestimmte Angleichung zwischen der Finanzkraft und dem Finanzbedarf der einzelnen 

GKS erfolgen; eine Lenkung des Verhaltens der Transferempfänger wird nicht angestrebt.461 

Um die konkrete Grundlage für die Berechnung der Ausgleichszahlungen zu schaffen, muß 

exakt definiert werden, was unter dem Begriff fiskalischer Gleichheit zu verstehen ist. Es 

werden eine ganze Reihe an Ansätzen diskutiert. Allein Musgrave hat sechs unterschiedliche 

,,pure equalization plans" als mögliche Ausgleichsmodelle vorgeschlagen.462 Einerseits beste-

hen Modelle, die isoliert einen reinen Finanzkraftausgleich oder einen reinen Finanzbedarfs-

ausgleich anstreben; andererseits werden Modelle formuliert, die einen kombinierten Finanz-

kraft-Finanzbedarfsausgleich verfolgen. Mit Fischer kann geschlossen werden, daß bei den 

,,reinen" Modellen stets „nur eine Seite der Medaille betrachtet wird." Daher können aus theo-

retischer Sicht nur solche Ausgleichsmodelle überzeugen, ,,bei denen sowohl die Ausgaben-

verpflichtungen als auch die Möglichkeiten der Einnahmenbeschaffung in den Kalkül einbe-

zogen werden.',463 Um einen solchen Ausgleich der fiskalischen Ungleichgewichte vornehmen 

zu können, sind drei Aspekte zu klären. Es müssen geeignete Indikatoren zur Messung der 

Finanzkraft und zur Messung des Finanzbedarfs der GKS bestimmt werden. Darüber hinaus 

muß festgelegt werden, wie weit der Ausgleich von Finanzkraft und Finanzbedarf gehen soll 

(Ausgleichs- bzw. Nivellierungsintensität). 

111-3. 1. 2. 2. 3 Zur Bestimmung der Finanzkraft 

Mit der Finanzkraft464 sollen die Möglichkeiten einer GKS zur eigenständigen Erzielung von 

Einnahmen erfaßt werden. Diese Möglichkeiten kommen durch ihre Steuereinnahmen „im 

großen und ganzen zutreffend zum Ausdruck."465 

461 Vgl. hierzu bspw. Smekal (1980), S. 194 f.; Fischer (1984), S. 231. 
462 Vgl. Musgrave (1961), S. 99 ff. Die Ansätze Musgraves unterscheiden sich im Hinblick auf die Reichweite 

des Ausgleichs der fiskalischen Ungleichgewichte. Im einzelnen unterscheidet Musgrave die(!) Angleichung 
der effektiven Pro-Kopf-Ausgaben (,,equalization of actual outlay"), die (2) Angleichung der Versorgung mit 
öffentlichen Leistungen (,,equalization of performance levels"), die (3) Angleichung der Unterschiede zwi-
schen Finanzbedarf u. -kraft (,,equalization in differentials in need and capacity"), die ( 4) Angleichung der 
Finanzkraft (,,equalization of fiscal capacity"), die (5) Angleichung der Versorgung mit öffentlichen Leistun-
gen pro Einheit eigener Steuereinnahmen (,,equalization of performance levels per dollar of own tax revenue 
collected") u. die Anpassung der Versorgung mit öffentlichen Leistungen pro Einheit eigener Anstrengung 
(,,equalization of performance levels per effort unit"). Dieser letzte Ansatz stellt das umfassendste Aus-
gleichskonzept dar, dem von Musgrave offensichtlich der Vorzug gegeben wird, da er dieses Konzept im 
Vergleich zu den anderen Ausgleichsmodellen als „a more nearly perfect equalization scheme" (Musgrave 
(1961), S. 109) bezeichnet. 

463 Fischer (1984), S. 231. So auch Gläser (1981), S. 143. 
"" Vgl. zu diesen Überlegungen ausführlich Gläser (1981), S. 154 ff. u. Fischer (1988), S. 97 ff. 
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Ein sinnvoller Vergleich der Finanzkraft der GKS kann jedoch nur angestellt werden, wenn 

die Einnahmen der einzelnen Jurisdiktionen im Rahmen eines homogenen Steuersystems er-

zielt werden. Ein solches zeichnet sich v.a. durch die Einheitlichkeit des Steuerrechts und der 

Steuererhebungsverfahren aus. Nur wenn in den einzelnen GKS die gleichen Steuerarten er-

hoben werden und auch der Anspannungsgrad (,,tax-effort") der Besteuerung übereinstimmt, 

stellen die tatsächlichen Steuereinnahmen einen geeigneten Indikator der Finanzkraft dar. In 

föderativen Staaten mit Teileinheiten, die über eine hohe Einnahmeautonomie verfügen, müs-

sen deshalb bestimmte Korrekturen vorgenommen werden, um eine homogene Bemessungs-

grundlage zur Berechnung der originären Finanzkraft zu schaffen. Es sind diejenigen Faktoren 

der Einnahmeerzielung auszuschließen, die eigenständige Handlungsparameter der dezentra-

len Einheiten darstellen und deshalb auch autonom zu verantworten sind. Hierzu gehören 

bspw. differierende Hebesätze oder Zuschläge der einzelnen GKS zu bestimmten Steuerarten. 

Diese Parameter sind bei der Berechnung der Finanzkraft durch einheitliche, bzw. durch-

schnittliche Steuersätze zu ersetzen.466 So wird gewährleistet, ,,daß für jeden einzelnen Auf-

gabenträger eine Finanzkraft angesetzt werden kann, die sich bei durchgängig gleicher Aus-

schöpfung der möglichen Steuerkraft ergäbe.',467 

Ein weiteres Problemfeld der Finanzkraftmessung stellt die Möglichkeit des Steuerexports 

zwischen den GKS dar. Werden Steuerlasten auf die Bewohner anderer GKS überwälzt, so 

kann von den Steuereinnahmen der GKS nicht länger auf die effektive Steuerbelastung ihrer 

Bewohner geschlossen werden. Die tatsächlichen Steuereinnahmen der GKS sind auch in die-

sem Fall kein geeigneter Indikator für ihre finanzielle Leistungsfähigkeit.468 

"' Fischer-Menshausen (1988), S. 658. Er weist daraufhin, daß insb. im kommunalen Bereich weitere Einnah-
mequellen wie Gebühren, Beiträge und Vermögenseinnahmen eine wichtige Rolle spielen. Auf regionaler 
oder gar nationaler Ebene sei aber die aus praktischen Gründen erfolgende Beschränkung auf Steuereinnah-
men zu akzeptieren (vgl. auch Lenk (1993), S. 82). Recht kritisch äußern sich zu dieser Vorgehensweise je-
doch jüngste Studien zu horizontalen Ausgleichszahlungen wie Carl (1995), S. 51 ff.; Häde (1996), S. 231 f. 
u. Korioth (1997), S. 548 ff. Die Autoren plädieren für eine über die reine Steuerkraft hinausgehende, weite 
Definition der Finanzkraft. 

466 Diese Vorgehensweise kann es auch erfordern, daß einzelnen GKS ,,nicht erzielte, aber unter bestimmten 
Bedingungen erzielbare Einnahmen fiktiv hinzugerechnet werden müssen." (Kops (1989), S. 43) 

461 Lenk (1993), S. 82. 
468 Vgl. Fischer (1984), S. 231; Peffekoven (1988), S. 632 f. Das Problemfeld des Steuerexports hat jüngst Tho-

mas (1997) ausführlich aufgegriffen. Dort steht jedoch die Gefahr eines ineffizienten Bereitstellungsniveaus 
öffentlicher Güter im Mittelpunkt. Die Lösung dieser Problematik wird v.a. durch Maßnahmen der Steuer-
harmonisierung angestrebt. Daher bleibt dieser Aspekt als explizite Funktion der zwischenstaatlichen FZ aus 
der Untersuchung ausgeklammert (vgl. Thomas (1997) aber auch Andel (1983), insb. S. 316 u. 348 ff. u. 
Fuest (1995)). 
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111-3.1.2.2.4 Zur Bestimmung des Finanzbedarfs 

Die Aufgabenverteilung innerhalb des föderativen Staates stellt die Grundlage zur Bestim-

mung des Finanzbedarfs469 einer GKS dar. Denn der Finanzbedarf ist diejenige Einnahmen-

ausstattung, die zur Erfüllung der einer GKS zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist. Der 

Finanzbedarf einer GKS bezüglich einer spezifischen Aufgabe ist hauptsächlich von drei 

Komponenten abhängig:470 

• dem Bedarfsumfang im Zuständigkeitsbereich der GKS, der sich durch die Nachfrage der 

Bewohner ausdrückt;471 

• dem angestrebten Versorgungsniveau, welches die Qualität und das Ausmaß der politisch 

erwünschten Bedarfsdeckung festlegt472 und 

• dem in der GKS bestehenden Kostenniveau zur Bereitstellung der Leistungseinheiten.473 

Der gesamte Finanzbedarf einer GKS resultiert aus der Addition der Ausgabenbedarfe der 

einzelnen zu erfüllenden Aufgabenbereiche (,,originäre Ermittlung',474 des Finanzbedarfs). 

Diese Vorgehensweise stellt aus theoretischer Sicht das ideale Verfahren zur Berechnung des 

Ausgabenbedarfs dar, doch „zeigen sich auf dem 'Prüfstand' der praktischen Anwendung „ 

schnell die Grenzen der Meßbarkeit.',475 Die Indikatoren, die sich im Bereich der Einzelkom-

ponenten ergeben, sind komplex und nur schwer operationalisierbar. Zumeist lassen sie eine 

Mehrzahl möglicher Interpretationen zu. Folglich sind politische Entscheidungen unabding-

bar. ,,Damit stellt das vereinbarte Ausgleichsziel keine ökonomisch-rational nachprüfbare 

Entscheidung, sondern im wesentlichen immer einen Kompromiß dar, der den Vorstellungen 

und Interessen der beteiligten politischen Vertreter am nächsten kommt.',476 

Wegen dieser Schwierigkeiten bei der differenzierten Bestimmung des Finanzbedarfs, wird 

zumeist auf einfache Hilfsgrößen ausgewichen, um die Finanzbedarfsrelationen zwischen den 

469 Vgl. zum Folgenden ausführlich Seiler (1980), S. 32 ff.; Gläser (1981), S. 169 ff.; Fischer (1988), S. 112 ff. 
und Fischer-Memhausen (1988), S. 658 ff. 

470 Vgl. Seiler (1980), S. 18 ff. u. 32 f.; auch Fischer-Memhausen (1988), S. 659 und No// (1993), S. 90 f. 
471 Als anschauliches Beispiel sei der Bedarf an Schulen innerhalb einer GKS genannt. In Abhängigkeit von der 

Zahl u. Altersstruktur der Kinder u. Jugendlichen - also jenen Gruppen, die Nachfrage erzeugen - ergibt sich 
ein abweichender Bedarf zur Bereitstellung von Schulen, Lehnnitteln und Lehrpersonal. 

472 Hierbei ist insb. zu entscheiden, ob ein Durchschnittsstandard, Minimalstandard oder ein Standard, der sich 
an einer bestimmten GKS - bspw. jener mit dem höchsten Versorgungsniveau - orientiert, angestrebt werden 
soll (vgl. Gläser (1981), S. 172; auch Mathews (1977), S. 424). 

473 Es können insb. unterschiedliche Kosten des Erwerbs von Input-Faktoren vorliegen, bspw. Lohnkostenunter-
schiede, die durch regionale Arbeitsmarktunterschiede ausgelösen werden (vgl. hierzu näher Gläser (1981), 
S. 174). 

474 Zimmermann (1983), S. 48. 
475 Gläser (1981), S. 174. Vgl. dort auch die aufschlußreiche Analyse S. 171 ff. 
476 Lenk (1993 ), S. 83. 
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GKS abzubilden. Ein einzelner, simplifizierender Indikator wird für alle Aufgabenkategorien 

herangezogen. Die am weitesten verbreitete Hilfsgröße ist die Einwohnerzahl der einzelnen 

GKS. Im Extremfall wird „schon auf der Anfangsstufe kein direkter Bezug zu den Ausgaben 

verwendet",477 sondern ganz einfach die durchschnittliche Pro-Kopf-Finanzkraft im föderati-

ven Staat als Pro-Kopf-Finanzbedarf auf die einzelnen GKS übertragen. Der absolute Finanz-

bedarf einer GKS ergibt sich dann aus der Multiplikation des (simplifizierten) Pro-Kopf-

Finanzbedarfs mit der Einwohnerzahl der GKS.478 

Basierend auf dieser Finanzausstattung können nunmehr einzelne Änderungen bzw. Ergän-

zungen eingeführt werden. Sie verfolgen das Ziel, über die Einwohnerzahl hinaus die wichtig-

sten Faktoren für Finanzbedarfsunterschiede zwischen den GKS zu erfassen. Als Beispiel sei 

die Gewichtung der Bevölkerungszahl nach der Größe der GKS genannt. Durch die „Verede-

lung" der Einwohnerzahl soll der These Rechnung getragen werden, daß mit zunehmender 

Bevölkerungsdichte die Pro-Kopf-Ausgaben einer GKS zur Aufgabenerfüllung ansteigen.479 

Allgemein wird der Versuch unternommen, Indikatoren zu entwickeln, die auf besondere Be-

darfssituationen oder Sonderlasten - bspw. aufgrund demographischer, sozio-ökonomischer, 

wirtschaftsstruktureller oder geographisch-natürlicher Fakten480 - hinweisen und daher einen 

zusätzlichen Finanzbedarf spezifischer GKS rechtfertigen.481 Von entscheidender Bedeutung 

ist es, daß alle Mehr- oder Minderausgaben bei der öffentlichen Leistungserstellung, die von 

den Aufgabenttägern autonom zu verantworten sind, nicht berücksichtigt werden. Denn wer-

den auch für diese Kosten-Faktoren „interner Art" zusätzliche Finanzmittel gewährt, so würde 

den staatlichen Entscheidungsträgern ein „Anreiz zur wirtschaftlichen und sparsamen Ver-

wendung öffentlicher Gelder genommen."482 In der Realität ist die Abgrenzung zwischen 

,,internen" und „externen" Ursachen zusätzlicher Finanzbedarfe jedoch außerordentlich pro-

blematisch.483 Wenngleich es aus theoretischer Sicht unbestritten bleibt, ,,daß für die Ermitt-

lung des Finanzbedarfs ein mehrdimensionaler Index heranzuziehen ist",484 um eine möglichst 

477 Zimmermann (1983), S. 49. 
478 Vgl. Gläser (1981), S. 180; Peffelcoven (1988), S. 631; Zimmermann/Henke (1994), S. 193; auch schon 

Schmölders (1965), S. 40. Diese Vorgehensweise gelangt (mit bestimmten Einschränkungen bzw. Ergänzun-
gen) bspw. im Länderfinanzausgleich der Bundesrepublik zur Anwendung. 

479 Diese Annahme geht auf Brechts „Gesetz der progressiven Parallelität von Ausgaben u. Bevölkerungsmassie-
rung" zurück (vgl. Brecht (1932). Wenngleich empirische Untersuchungen das „Gesetz" Brechts weitgehend 
unterstützen, bleibt die theoretische Begrilndung der Aussage umstritten, so daß keine einfachen Schlußfolge-
rungen für einen objektiven Mehrbedarf in großen GKS abgeleitet werden können (vgl. Fischer (1988), 
S.114ff.;Ande/(1992),S.192f.). 

480 Vgl. hierzu Gläser (1981), S. 173; Lenk (1993), S. 83. Eine gelungene Systematisierung möglicher Sonderbe-
darfe nimmt auch Pejfekoven (1990) vor. Er unterscheidet Sonderbedarfe infolge externer Effekte, Struktur-
schwächen, Kostenunterschieden und autonomer politischer Entscheidungen. 

481 Vgl. zur Diskussion von Sonderbedarfen auch Kops (1989), S. 106 ff. u. Carl (1995), S. 181 ff. 
482 Peffekoven (1990), S. 332. 
483 Vgl. Gläser (1981), S. 174 f.; Peffekoven (1990), S. 328; Lenk (1993), S. 83 f. 
484 Peffekoven (1988), S. 632. 
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objektive Grundlage für FZ-Zahlungen zu schaffen, bleibt die Berechnung des Finanzbedarfs 

daher weitgehend eine politische Entscheidung. 485 

1/1-3.1.2.2.5 Die Ausgleichsintensität 

Sind Finanzkraft und Finanzbedarf der einzelnen GKS ermittelt, kann durch die Gegenüber-

stellung der beiden Größen die Deckungsrelation jeder GKS bestimmt werden. Es muß dann 

eine politische Entscheidung darüber getroffen werden, in welchem Ausmaß die bestehenden 

Differenzen zwischen Finanzkraft und Finanzbedarf ausgeglichen werden sollen.486 

Bei dieser Entscheidung müssen die staatlichen Verantwortungsträger eine Balance zwischen 

allokativen und (re )distributiven Zielen finden. Wird das distributive Ziel zur Schaffung ein-

heitlicher Lebensbedingungen in den Vordergrund gestellt, so hat ein weitgehender Ausgleich 

bestehender Finanzkraft-Finanzbedarfs-Differenzen zu erfolgen, um allen Aufgabenträgern 

„in etwa gleiche Deckungsmöglichkeiten für einen einheitlichen Aufgabenkatalog"487 zur 

Verfügung zu stellen. Das Zustandekommen einer solchen Entscheidung im politischen Ent-

scheidungsprozeß ist Ausdruck einer ausgeprägten Solidarität zwischen den Teileinheiten des 

föderativen Staats. Allerdings werden gegen einen extremen Nivellierungsgrad allokative 

Einwände vorgebracht, da er eine hohe (marginale) Abschöpfung zusätzlicher Steuereinnah-

men bei den GKS auslöst, wodurch die Anreize der dezentralen Entscheidungsträger zur ei-

genständigen Ausschöpfung und Pflege autonomer Einnahmequellen verringert wird. Dieser 

allokative Blickwinkel spricht für eine beschränkte Ausgleichsintensität. 488 

Darüber hinaus ist bei der Bestimmung der Ausgleichsintensität zu beachten, ob die FZ (di-

rekt) horizontal oder vertikal (mit horizontaler Wirkung) vergeben werden. Im ersteren Fall 

werden die GKS mit überdurchschnittlicher originärer Deckungsrelation zu direkten Aus-

gleichszahlungen an die GKS mit unterdurchschnittlicher originärer Deckungsrelation heran-

gezogen. Die konkrete Ausgestaltung der Ausgleichszahlungen muß dann gewährleisten, daß 

keine der ausgleichspflichtigen GKS unter die durchschnittliche Finanzkraft aller GKS sinkt. 

Im letzteren Fall stellt sich dieses Problem nicht. Es ist aber darauf zu achten, daß nur solche 

GKS FZ erhalten, die eine unterdurchschnittliche Deckungsrelation aufweisen.489 

.., Vgl. Fischer (1988), S. 117; Walthes (1996), S. 254. 
486 Diese Entscheidung bestimmt auch den Umfang der FZ. Solange die politischen Entscheidungsträger keinen 

maximalen Höchstbetrag vor Beginn des Ausgleichsverfahrens festlegen, ergibt sich das genaue Transfervo-
lumen jedoch erst ex-post und die FZ ist als betragsmäßig unbegrenzt zu bezeichnen. 

417 Fischer ( 1988), S. 118. 
"' Vgl. Pejfekoven (1988), S. 633; Lenk (1993), S. 84 f. Zur kontroversen Diskussion über die empirische Rele-

vanz der negativen Anreizwirkungen eines hohen Nivellierungsgrades vgl. Homburg (1993); (1994) u. (1997) 
sowie Wissenschaftlicher Beirat (1992), S. 74 f.; aber auch Ebert/Meyer (1998a); (1999). 

489 Vgl. Fischer (1984), S. 231; (1988), S. 118 f. Walthes (1996), S. 255 weist richtigerweise daraufhin, ,,daß 
die ordnungspolitische Ausgestaltung des Finanzausgleichs überprüft werden muß," wenn alle GKS unabhän-
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Abschließend sei betont, daß „dem horizontalen Ausgleich „ seiner Idee nach nur subsidiärer 

Charakter zu[kornrnt]."490 Daher sind bei lang anhaltenden oder sehr großen Differenzen in 

den Deckungsrelationen der einzelnen GKS, grundlegende Überlegungen zur Finanzverfas-

sung des föderativen Staates anzustellen. Es ist zu reflektieren, ob eine Veränderung der Auf-

gabenverteilung bzw. der originären Einnahmeverteilung angezeigt ist, um langfristig stabile 

horizontale Finanzbeziehungen zwischen den GKS zu errnöglichen.491 

//1-3.1.3 Stabilisationsfunktion 

Im Rahmen der gewählten Abgrenzung der ökonomischen Funktionen können zwischenstaat-

liche FZ auch zur Verfolgung der Ziele der Konjunkturstabilisierung und des Wirtschafts-

wachstums instrumentalisiert werden. Entsprechend der Vorgehensweise Musgraves wird eine 

weite Abgrenzung des Begriffs Stabilisationsfunktion zugrundegelegt, die beide Aspekte zu 

einer öffentlichen Funktion zusarnrnenfaßt.492 

ill-3.1.3.1 Ausgleich konjunktureller Schwankungen 

Nach der ökonomischen Theorie des Föderalismus liegt die Aufgabe des Ausgleichs kon-

junktureller Schwankungen vor allem im Verantwortungsbereich der zentralen Ebene.493 Je-

doch besitzt die Ausgabetätigkeit der dezentralen GKS einen erheblichen Einfluß auf den Er-

folg der zentralen Stabilisierungsbemühungen.494 Daher ist die Minimalanforderung an das 

gig von ihren Deckungsrelationen von vertikalen FZ profitieren. Offensichtlich liegen der FZ-Vergabe dann 
v.a. politische u. nicht distributive Überlegungen zugrunde (vgl. hierzu weiter unten Abschnitt III-3.2 zu den 
nicht-ökonomischen Funktionen der FZ). 

490 Pejfekoven (1988), S. 633. 
491 Vgl. Pejfekoven (1988), S. 633; Walthes (1996), S. 255. 
492 Diese Vorgehensweise entspricht auch der Struktur des bundesdeutschen „Gesetzes zur Förderung der Stabi-

lität u. des Wachstwns der Wirtschaft" aus dem Jahre 1967, in welchem neben der Stabilität des Preisniveaus, 
dem hohen Beschäftigungsstand und dem außenwirtschaftlichen Gleichgewicht auch ein stetiges und ange-
messenes Wirtschaftswachstwn als Ziel der wirtschafts- u. finanzpolitischen Maßnahmen genannt wird (vgl. 
hierzu Möller (1969)). Auf die enge Verbindung der wachstwnspolitischen Überlegungen zur Allokations-
funktion wurde bereits hingewiesen. 

493 Bei dezentralen Steuer- u. Ausgabenprogrammen treten gehörige Sickerverluste auf, da die dezentralen 
Märkte eng miteinander verknilpft sind. Aufgrund dieser Schwierigkeiten zur Durchführung einer wirksamen 
Stabilisierungspolitik, bestehen erheblich Anreize für die dezentralen GKS, auf eine unerwünschte Strategie 
des „beggar-thy-neighbour" (Oates (1968), S. 10) auszuweichen (vgl. hierzu und zu weiteren Argumentenge-
gen eine dezentrale Zuordnung der Stabilisierungsfunktion Oates (1972), S. 3 ff.; auch Zimmermann (1983), 
S. 30 f.). Allerdings bestehen auch Argumente, die für eine (begrenzte) Rolle dezentraler Stabilisierungsmaß-
nahmen sprechen (vgl. hierzuDJ,e (1990) u. Gram/ich (1993)). 

494 Die Auswirkung des Ausgabegebarens der dezentralen GKS ist insb. deshalb so erheblich, weil die Allokati-
onsfunktion im füderativen Staat v.a. der dezentralen Ebene zugeordnet ist. Folglich wird der Großteil aller 
öffentlichen Investitionen, von denen besonders starke konjunkturelle Effekte ausgelöst werden, innerhalb 
dieser GKS durchgeführt. 
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Verhalten der dezentralen GKS zu stellen, durch ihr Finanzgebaren, die konjunkturpolitischen 

Maßnahmen der zentralen Ebene zumindest nicht zu konterkarieren.495 

Um diese Forderung zu erfüllen, kann eine Verstetigung der dezentralen Einnahmen mittels 

der FZ-Vergabe durch die zentrale Ebene angestrebt werden. Dieser Zielsetzung wird mit ei-

ner antizyklischen Variation des Volumens der FZ genüge geleistet. Eine Zweckbindung der 

FZ ist nicht notwendig,496 denn die dezentralen GKS besitzen selbst „ein sehr starkes Interesse 

.. , Beschäftigungslosigkeit so rasch als möglich zu beseitigen",497 so daß sie die Mittel auch 

ohne die Beeinflussung durch die Transfergeber zieladäquat verwenden werden. Zudem wür-

den komplexe Verwendungsauflagen den schnellen Mitteleinsatz verzögern und somit mögli-

cherweise kontraproduktive Expansionseffekte in der folgenden Boomphase auslösen. 498 

Grundsätzlich bieten sich zwei Wege zu dieser Verstetigung der dezentralen Einnahmen an. 

Zum ersten kann eine antizyklische Variation von FZ-Programmen erfolgen, die bereits zur 

Verwirklichung bestimmter (nicht stabilisierungspolitischer) Zielsetzungen bestehen. In die-

sem Fall sind Konflikte mit den (ursprünglichen) distributiven oder allokativen Zielen nicht 

zu vermeiden. Zudem können sich unerwünschte Verteilungseffekte zwischen den einzelnen 

GKS ergeben, denn werden in einer Boomphase die FZ allgemein gekürzt, so sind hiervon 

insb. jene finanzschwachen Jurisdiktionen betroffen, die relative hohe FZ erhalten. Finanz-

starke Jurisdiktionen hingegen, die keinen Anspruch auf redistributive FZ besitzen, müssen 

keine Mittelkürzungen verkraften. 499 

Zum zweiten können explizit zusätzliche Verstetigungszuweisungen eingeführt werden. Damit 

werden Zielkonflikte mit den bereits bestehenden FZ-Programmen verringert. Zudem ist po-

sitiv zu bewerten, daß die stabilisierungspolitischen Maßnahmen der zentralen Ebene transpa-

rent ausgewiesen werden. Ein erhebliches Problem ist jedoch die Verteilung der FZ auf die 

einzelnen GKS. Diese müßte der Zielsetzung entsprechend gegenläufig zur jeweiligen wirt-

schaftlichen Entwicklung in den einzelnen GKS erfolgen. Eine globale Kürzung oder Erhö-

hung der Verstetigungszuweisungen ist daher nur gerechtfertigt, sofern alle GKS in gleicher 

Weise von einem symmetrischen Konjunkturabschwung betroffen sind. Bei asymmetrischen 

realen Schocks, die nur einzelne GKS tangieren, hat eine differenzierte FZ-Vergabe zu erfol-

495 So bspw. Benkert ( 1984b ), S. 96 f.; Fischer (1984), S. 232. 
496 Vgl. Smekal (1980), S. 199; Fischer (1984), S. 232; Kops (1984), S. 344; Fischer (1988), S. 129. 
497 Smekal ( 1980), S. 197. 
498 Vgl. Zimmermann (1983), S. 31. 
499 Vgl. Smekal (1980), S. 197; Gläser (1981), S. 222 ff.; auch Fischer (1988), S. 127 f. 
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gen.soo Allerdings sind die Verstetigungszuweisungen „durch eine Asymmetrie in ihren Wir-

kungen gekennzeichnet".soi Während in einer Rezession sehr wohl Anreize für zusätzliche 

Ausgaben geschaffen werden, können die Verstetigungs-FZ in einer Boomphase lediglich 

wieder abgebaut werden. Ein „Überschießen"soi der dezentralen Einnahmen kann so nicht 

verhindert werden.soJ 

Eine Zweckbindung der Stabilisierungszuweisungen für öffentliche Investitionen ist sinnvoll, 

wenn über eine reine Verstetigung der dezentralen Einnahmen hinaus, zusätzliche Lenkungs-

effekte erzielt werden sollen. Zum einen, weil in diesem Ausgabenbereich besonders hohe 

Einkommens- und Beschäftigungseffekte ausgelöst werden.s04 Zum anderen, weil die Investi-

tionsausgaben im Vergleich zu anderen Ausgabenkategorien leicht variiert werden können, 

und sich daher flexibel für kurz- bis mittelfristige konjunkturelle Phänomene instrumentali-

siert werden können. sos In einer längerfristigen Perspektive entstehen jedoch Konflikte mit 

allokativen und wachstumsorientierten Zielen. Zudem besteht die Gefahr, daß die geförderten 

Investitionsvorhaben mit Folgekosten und -lasten verbunden sind, die die finanziellen Hand-

lungsspielräume der Transferempfänger in den Folgejahren einschränken.s06 Neben der 

Zweckbindung der FZ ist eine Eigenbeteiligung angezeigt, um besonders große Wirkungen 

auszulösen. Jedoch hat die Wirkungsanalyse verdeutlicht, daß auch im Fall einer Zweckbin-

dung mit Eigenbeteiligung Sickerverluste nicht ausgeschlossen sind.so? Im weiteren sind die 

' 00 An dieser Stelle zeigt sich ein Ansatzpunkt für eine horizontale Ausgestaltung der stabilisierungspolitischen 
FZ. Sind asymmetrische Schocks zu konstatieren, so daß sich einzelne GKS des füderativen Staates in unter-
schiedlichen Phasen des Konjunkturzyklus befinden, könnten jene GKS, die sich in einer Boomphase befin-
den zur Leistung von horizontalen FZ an jene GKS herangezogen werden, die sich gerade in einer Rezession 
befinden. 

'°1 Fi<cher (1984), S. 232. 
' 0' Fi<cher ( 1988), S. 130. 
' 0' Vgl. Smekal (1980), S. 198 f.; Fi<cher (1988), S. 129 ff. Die horizontale Ausgestaltung der Verstetigungszu-

weisungen (vgl. Fn 500 in diesem Abschnitt) bietet einen Lösungsansatz, das „Überschießen" der dezentralen 
Einnahmen zu unterbinden. Denn dann erhalten die GKS in einer Boomphase nicht nur keine Verstetigungs-
zuweisungen, sondern milssen darüber hinaus weitere Einnahmen an GKS der gleichen Ebene abtreten. Der-
selbe Effekt ist auch zu erzielen, wenn die GKS in einer Boomphase verpflichtet werden, einen bestimmten 
Anteil ihrer Einnahmen in eine Konjunkturausgleichsrilcklage einzubezahlen, aus der dann in der gleichen 
oder in späteren Perioden Transfers an GKS, die sich in einer Rezession befinden, geleistet werden. 

' 04 Die hohe Multiplikatorwirkung öffentlicher Investitionsausgaben betont insb. Benkert (1984b ), S. 97 und 
plädiert für eine Zweckbindung der FZ-Vergabe. Mit Smekal (1980), S. 197 f. ist jedoch einzuwenden, daß 
diese Zweckbindung mit großer Wahrscheinlichkeit überflüssig ist, da die GKS, wie oben bereits ausgeführt, 
selbst an einer schnellen Beendigung der Rezession interessiert sind und die Mittel deshalb auch bei autono-
mer Verwendungsentscheidung investiv verausgaben werden. 

,o, Vgl. Fischer(1988), S. 132. 
' 06 Vgl.Smeka/(1980), S. 198. 
' 0' Es entstehen Mitnahmeeffekte, sofern Investitionsprojekte unterstützt werden, die ohnehin durchgeführt wor-

den wären. Zudem ist nicht auszuschließen, daß die dezentralen GKS geplante Investitionsprojekte solange 
zurückstellen, bis aufgrund der konjunkturellen Lage FZ die Finanzierung erleichtern. Aus wachsturnspoliti-
schen Überlegungen kann dieses Verhalten jedoch kontraproduktive Auswirkungen auslösen (vgl. Fi<cher 
(1988), S. 135 f.; Walthes (1996), S. 232). 
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bereits mehrfach angeführten Zielkonflikte mit der Verteilungsfunktion zu beachten. Mögli-

cherweise werden finanzschwache GKS, die die Kofinanzierung nicht aufbringen können, 

völlig von der Nutzung der FZ ausgeschlossen. 508 

Für alle stabilisierungspolitischen FZ gilt, daß die Mittelvergabe sowohl betraglich als auch 

zeitlich begrenzt zu erfolgen hat, um hierdurch den Ausgleich der vorliegenden konjunkturel-

len Schwankung zu gewährleisten. Die Bestimmung der zieladäquaten Dauer und Höhe der 

FZ wird jedoch durch „sämtliche aus der Konjunkturtheorie und Wirtschaftspolitik bekannten 

Probleme der Diagnose, Prognose, Dosierung und Terminierung"509 erheblich erschwert.510 

In einer zusammenfassenden Betrachtung aller Argumente fällt das Urteil in der Literatur hin-

sichtlich stabilisierungspolitischer FZ negativ aus. Die Vielzahl bestehender Zielkonflikte 

sowie die unsichere konjunkturpolitische Effizienz der FZ-Vergabe führen zu dieser Schluß-

folgerung. Als Alternativlösung wird die konjunkturgerechtere Gestaltung der originären Auf-

gaben- und Einnahmenverteilung im föderativen Staat vorgeschlagen.511 

ill-3.1.3.2 Die Beeinflussung des Wirtschaftswachstums 

Im Mittelpunkt der Konjunkturpolitik stehen Maßnahmen zur Vermeidung kurz- bis mittelfri-

stiger Schwankungen im Auslastungsgrad der Produktionsfaktoren. Nun wird betrachtet, wel-

che Rolle der Einsatz zwischenstaatlicher FZ im Hinblick auf das Wachstumsziel und damit 

auf die langfristige Steigerung der Produktionsmöglichkeiten innerhalb einer Volkswirtschaft 

spielen kann. Dabei rückt der Bezug zum föderativen Staat den räumlichen Aspekt ins Zen-

trum. Es stellt sich die Frage, ob bzw. wie die Verteilung der Produktionsfaktoren auf die ein-

ze.lnen GKS beeinflußt werden kann, so daß das positive Wachstumsimpulse ausgelöst wer-

den.s12 

508 Vgl. auch No/1 (1983), S. 615. Fischer (1988), S. 133 sieht sogar die Gefahr eines anhaltenden Teufelskrei-
ses. Sinken die Investitionen finanzschwacher GKS aufgrund fehlender FZ, so wird dies langfristig deren Fi-
nanzkraft zusätzlich beeinträchtigen. Die Möglichkeit der GKS zur Kofinanzierung der FZ nimmt damit wei-
ter ab. Auf diese Weise schließt sich der „circulus vitiosus". 

509 Walthes (1996), S. 232. 
" 0 Vgl. auch Smekal (1980), S. 199; Gläser (1981), S. 221; vgl. zur Problematik der Implementierung stabilisie-

rungspolitischer Maßnahmen bspw. Nowotny (1996), S. 609 ff. 
511 So bspw. Gläser(l981), S. 216 ff.; Fischer(I984), S. 232; Walthes (1996), S. 232. 
512 Vgl. zum Folgenden Spiess (1973), S. 73 ff; Gläser (1981), S. 104 ff. u. Fischer (1988), S. 137 ff. Einen 

aufschlußreichen Überblick über die unterschiedlichen wachstumspolitischen Instrumente geben Ahrns/Feser 
(1987), S. 123 ff. Die Autoren betonen den engen wechselseitigen Zusammenhang zwischen Wachstums- u. 
Strukturpolitik. Denn ein beständig sektoraler wie regionaler Strukturwandel ist ,,nicht nur Ergebnis, sondern 
auch Voraussetzung des wirtschaftlichen Wachstums." (Ahrns/Feser (1987), S. 128) Dies verdeutlicht noch-
mals die Verknüpfung, der an dieser Stelle angestellten Überlegungen mit der Funktion der FZ zur Beeinflus-
sung der regionalen Wirtschaftsstruktur (vgl. Abschnitt III-3.1.1.2). 
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Es sind zwei grundsätzliche Konzeptionen voneinander abzugrenzen. Der erste Ansatz ver-

folgt das Ziel, die freie räumliche Allokation der Produktionsfaktoren möglichst unverzerrt 

zur Geltung kommen zu lassen. Dahinter steht die These, ,,der Marktmechanismus werde 

grundsätzlich in der Lage sein, selbsttätig die ökonomisch richtige Allokation der Produkti-

onsfaktoren herbeizuführen."513 Die Vor- und Nachteile dynamischer Agglomerationsprozesse 

werden durch die Marktkräfte automatisch und effizient signalisiert, so daß sich ohne staatli-

che Interventionen eine optimale Verteilung der Produktionsfaktoren im Raum einstellt. Eine 

wachstumsorientierte Rolle existiert in dieser Sichtweise für zwischenstaatliche FZ nicht. 

Demgegenüber stellt der zweite Ansatz die Effizienz der Marktkräfte als räumlichen Allokati-

onsmechanismus in Frage. Demnach ergibt sich ein Handlungsbedarf zur (staatlichen) Kor-

rektur der marktlichen Faktorallokation im Raum, um die vorhandenen Wachstumspotentiale 

der Volkswirtschaft zu erschließen.514 Der Argumentation in Abschnitt ill-3.1.1.2 folgend ist 

die Einflußnahme auf die räumliche Verteilung des Angebots öffentlicher lnfrastrukturlei-

stungen als zentraler Handlungsparameter der Transfergeber zu betrachten. 515 

In welcher Weise diese Einflußnahme zu erfolgen hat ist abhängig von der konkreten Zielset-

zung der räumlich orientierten Wachstumspolitik.516 Wird ein gleichmäßiges Wachstum im 

Gesamtraum des föderativen Staates angestrebt (,,balanced growth"), so muß die Vergabe der 

FZ eine angemessene lnfrastrukturausstattung in allen GKS gewährleisten. Die FZ haben dann 

insb. die benachteiligten GKS zu unterstützen, doch wird sich insgesamt ein relativ weiter 

Kreis unterstützter GKS ergeben. In diesem Fall stehen „eher versorgungs- als wirklich 

wachstumspolitische Überlegungen im Vordergrund."517 

Wird demgegenüber ein „maximales" Wachstum im Gesamtstaat angestrebt, so sind aus-

schließlich diejenigen Teilräume durch die FZ-Vergabe zu unterstützen, in denen der Einsatz 

der Produktionsfaktoren eine besonders hohe Produktivität aufweist (,,unbalanced-growth"). 

Durch ein verbessertes Angebot öffentlicher lnfrastruktureinrichtungen sollen diese Gebiete 

zusätzliche Produktionsfaktoren anziehen. Im Extremfall werden nur wenige regionale 

Wachstumskerne gefördert, in denen die höchsten Wachstumsraten zu erwarten sind. 

Im Rahmen dieser Betrachtung ist jedoch die Zeitperspektive von elementarer Bedeutung. Es 

muß abgewogen werden, ob nur solche GKS gefördert werden sollen, die bereits zum Gegen-

"' Gläser (1981), S. 119. 
514 Vgl. Gläser (1981), S. 107 ff.; Fischer (1988), S. 74 f. 
"' So auch schonHansmeyer (1970), S. 446. 
' 16 Vgl. zur nachfolgenden Abgrenzung zwischen „balanced growth" und „unbalanced growth" grundlegend 

Hirschman (1958), S. 183 f. 
m Fischer (1988), S. 138. Es entsteht die enge Verbindung zur verteilungsorientierten Regionalpolitik. 
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wartszeitpunkt besonders hohe Grenzproduktivitäten der Produktionsfaktoren aufweisen, oder 

ob in einer langfristigen Entwicklungsstrategie solche GKS von FZ profitieren sollen, die 

momentan (noch) geringe Beiträge zum Gesamtwachstum im föderativen Staat leisten, jedoch 

durch besondere regionale Entwicklungspotentiale charakterisiert sind, die für die Zukunft 

hohe Wachstumsbeiträge versprechen. In einer solchen dynamischen Sichtweise ist es mög-

lich, daß (langfristig) nicht die Förderung weniger Wachstumskerne (,,unbalanced-growth"), 

sondern gerade die Förderung eines ausgewogenen Wachstums in einer Vielzahl an Teilregio-

nen (,,balanced-growth") zu einem „maximalen" Wachstum für den Gesamtstaat führt. 

Für die Ausgestaltung der FZ gelten die gleichen Schlußfolgerungen wie sie im Hinblick auf 

die FZ zur Beeinflussung der regionalen Wirtschaftsstruktur abgeleitet wurden. Die FZ sind 

zweckbunden für öffentliche Investitionsvorhaben mit einer Eigenbeteiligung der Trans-

ferempfänger zu vergeben. Allerdings sollte die investive Verwendungsauflage nicht zu re-

striktiv formuliert werden, so daß den dezentralen Entscheidungsträgern genügend Hand-

lungsspielräume verbleiben, ihre überlegenen Informationen über die wachstumspolitisch 

sinnvollsten Investitionsprojekte in ihrer GKS auszunutzen.518 Die Vergabe der FZ ist zudem 

betraglich bzw. zeitlich zu begrenzen, da sie „lediglich eine 'Initialzündung· bewirken"519 

soll. Sobald eine leistungsfähige öffentliche Infrastruktur als Grundlage für eine aussichtsrei-

che und eigenständige Fortentwicklung der GKS verwirklicht ist, ist die Zuweisung der Fi-

nanzmittel zu beenden. 520 

Das entscheidende Problem der wachstumsorientierten Vergabe von FZ ist jedoch die Aus-

wahl der förderungswürdigen GKS und damit die Festlegung der Empfangsauflagen. Es exi-

stiert kein uneingeschränkt geeigenter Indikatorenkatalog zur zuverlässigen Bestimmung der-

jenigen GKS, die über besondere Entwicklungs- und Wachstumspotentiale verfügen. Die 

Vergabe der wachstumsorientierten FZ ist daher stets mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. 

In der Literatur wird aus diesem Grund „an Stelle der mit einem großen Risiko verbundenen 

punktuellen Unterstützung ausgesuchter Regionen „ durchweg einer breit angelegten Investi-

tionsförderung der Vorzug gegeben, bei der die Detailentscheidungen über die Durchführung 

der unterstützten Projekte bei den nachgelagerten Körperschaften verbleiben sollten."521 

518 Vgl. Fischer (1988), S. 140 f. Dieser Handlungsspielrawn kann auch die grundsätzliche Frage wnfassen, ob 
die Investitionen in Sachkapital oder in Hwnankapital erfolgen. 

519 Gläser (1981), S. 126. 
" 0 Vgl. Spiess (1973), S. 94 f. u. 104; Gläser (1981), S. 125 f. Hiermit ist auch die Vorstellung verbunden, daß 

die GKS in den zukiinftigen Perioden - v.a. aufgrund verbesserter Einnahmeerzielungsmöglichkeiten - auto-
nom in der Lage sein werden, die notwendigen Folgeausgaben zu finanzieren, wn den erreichten Bestand der 
öffentlichen Infrastruktureinrichtungen (zumindest) zu erhalten. 

521 Fischer (1988), S. 141; so auch Gläser (1981), S. 121 ff. u. S. 126. Vgl. auch No// (1994), S. 122 ff. 
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111-3.2 Die Ausgestaltung der Finanzzuweisungen im Hinblick auf nicht-

ökonomische Funktionen 

Neben den ökonomischen Zielen bestehen eine Reihe nicht-ökonomischer, insb. allgemein-

bzw. staatspolitischer Ziele, deren Erreichung durch die Vergabe zwischenstaatlicher FZ ver-

folgt wird. In vielen Fällen verkörpern diese Funktionen sogar die wesentlichen Faktoren zur 

Erklärung der in föderativen Staaten bestehenden FZ-Systeme.522 Es zeigt sich jedoch, daß die 

betreffenden Aspekte zum Teil in sehr enger Verknüpfung zu den bereits behandelten ökono-

mischen Zielen stehen bzw. schon innerhalb des allgemeinen Referenzrahmens der erweiter-

ten ökonomischen Theorie des Föderalismus (vgl. Kapitel II) und der politisch-institutionellen 

Erweiterungen des mikroökonomischen Grundmodells (vgl. Abschnitt ill-2.3) in die Analyse 

eingebracht wurden. Dies rechtfertigt an dieser Stelle eine sehr knappe Erörterung. 

l/1-3.2.1 Die Aufrechterhaltung der dezentralen Organisation des Staates 

In einem föderativen Staat spricht die Beachtung der beiden eng miteinander verbundenen 

( staats )politischen Prinzipien der vertikalen Gewaltenteilung und des Subsidiaritätsprinzips523 

dafür, die Erfüllung bestimmter Aufgaben der dezentralen Ebene zuzuordnen, obwohl die Art 

bzw. der Umfang der zu erfüllenden Aufgabe aus ökonomischer Sicht eine Kompetenzzentra-

lisierung angezeigt erscheinen lassen. In dieser Situation können vertikale zwischenstaatliche 

FZ dazu beitragen, einen politisch angestrebten Dezentralisierungsgrad aufrecht zu erhalten. 

Sie ermöglichen eine weitgehende Zentralisierung der Finanzierungszuständigkeiten, ohne 

damit die dezentralen Aufgabenverantwortung an die zentrale Ebene abzugeben.524 

Um die dezentrale Entscheidungsautonomie auf der Ausgabenseite zu garantieren, müssen die 

FZ zweckungebunden und „stetig und damit für die Körperschaften vorhersehbar"525 vergeben 

werden.526 Werden die FZ mit Auflagen verbunden, so wird über den einnahrneseitigen 

Handlungsspielraum hinaus auch der ausgabenseitige der dezentralen Organisationsstufen 

eingeschränkt und es ist „eine qualitative Strukturveränderung im Bereich der Aufgabenzu-

ständigkeit und der Aufgabenentscheidung in Richtung Zentralisierung die Folge."527 Diese 

Entwicklung soll aber gerade verhindert werden. Die Beurteilung, ob die Vergabe zwischen-

522 Vgl. Ande/ (1992), S. 462; Bird(l993), S. 220; auch schon Zimmermann (1983), S. 32. 
523 Beide Prinzipien sind wiederum Ausfluß der erweiterten Distributionsfunktion, die innerhalb des allgemeinen 

Referenzrahmens eingeführt wurde. 
'" Vgl. Smeka/ (1980), S. 202; Gläser (1981), S. 249 f. Diese Vorgehensweise entspricht der Beachlllllg des 

Prinzips der optimalen Kompetenzdifferenzierung; vgl. Abschnitt 11-2. 
"' Fischer (1988), S. 144. 
526 Vgl. auch Korioth (1997), S. 285 u. schon Zeitei (1970), S. 14 f. 
521 Smeka/ (1980), S. 202. Vgl. auch Fischer (1984), S. 233 f. und aktuell Meyer (1998). 
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staatlicher FZ einen positiven Beitrag zur Aufrechterhaltung einer dezentralen Entscheidungs-

struktur im föderativen Staat leisten kann, hängt daher von der konkreten Ausgestaltung der 

Transfers ab.528 

J/1-3.2.2 Die Beeinflussung des Verhaltens der Wähler 

FZ werden von den staatlichen Entscheidungsträgern der transfergebenden Ebene instrumen-

talisiert, um Wählerstimmen zu gewinnen. Auf diese zweite nicht-ökonomische Funktion der 

FZ wurde im Rahmen der polit-ökonomischen Erweiterung der mikroökonomischen Indiffe-

renzkurvenanalyse bereits eingegangen.529 

Die transfergewährenden politischen Akteure bemühen sich in diesem Fall durch die gezielte 

Vergabe der Finanzmittel, das Wahlverhalten der Bürger in den durch die Transfers begün-

stigten GKS zugunsten der eigenen Person oder Partei zu beeinflussen. Aus diesem Grund 

müssen die FZ so auf die dezentralen GKS verteilt werden, daß sie mit einem möglichst „gro-

ßen politischen Werbeeffekt"530 verbunden sind. Einerseits eignen sich hierfür zweckgebun-

dene und betraglich limitierte FZ für einzelne Projekte, die entweder sichtbare Engpässe in der 

Versorgung mit öffentlichen Leistungen beseitigen oder die Realisierung besonders plakativer 

Prestigeobjekte erlauben.531 Andererseits scheint die Begünstigung einzelner Teilgruppen der 

Bevölkerung erfolgsversprechend, da es so gelingt, den einzelnen Betroffenen auch mit einem 

begrenzten Transfervolumen spürbare Vorteile zukommen zu lassen. 532 

Dennoch bestehen „Bedenken gegen die Wählerwirksamkeit"533 der FZ. Da die Begünstigung 

der Bevölkerung nur indirekt über die Unterstützung der dezentralen GKS erfolgt, ist fraglich, 

ob die Wähler die positiven Auswirkungen der Transfers überhaupt mit den politischen Ak-

teuren der transfergebenden GKS in Verbindung setzen und dieses Wissen bei der nächsten 

Stimmabgabe zur Vergabe politischer Ämter zum Ausdruck bringen. 

521 Vgl. Smekal (1980), S. 202 f.; Gläser (1981), S. 250; Fischer (1988), S. 143 f. 
'" Vgl. hierzu insb. Abschnitt III-2.3.1.2 zum Verhalten der Politiker (u. Parteien). 
" 0 Zeitei (1970), S. 15. 
"' Prestigeobjekte oder die Beseitigung von Engpässen in der Versorgung mit öffentlichen Leistungen, wie 

bspw. im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, werden v.a. in verdichteten Ballungsräwnen und weniger in 
ländlichen Regionen eine hohe politische Werbewirksamkeit auslösen. Smekal (1980), S. 201 u. Gläser 
(1981 ), S. 248 f. sehen hierin einen wesentlicher Grund für eine „ballungsflirdernde Wirkung des Finanztrans-
fersystems." ( Gläser (1981) S. 249) Denn die Transfergeber werden die höheren Werbeeffekte nutzen und die 
FZ bevorzugt in die Verdichtungsräwne lenken. 

"' Diese Teilgruppen können v.a. in sektoraler und regionaler Hinsicht gebildet werden. Vgl. Fischer (1988), 
s. 145. 

"' Fischer (1988), S. 146. 
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//1-3.2.3 Die Beeinflussung des Verhaltens der politischen Entscheidungsträger 

Die FZ können zur Förderung der Konsensbildung im politischen Entscheidungsprozeß ver-

geben werden. Wie beschrieben erfordert die Problemlösung im föderativen Staat in vielen 

Politikbereichen das gemeinsame, bzw. koordinierte Vorgehen einer Mehrzahl an staatlichen 

Entscheidungsträgern. In diesem Zusammenhang können FZ als monetäre Ausgleichszahlun-

gen an diejenigen GKS geleistet werden, die als Verlierer einer aus Sicht der Gesamtheit „ef-

fizienten" Problemlösung gesehen werden. Die FZ übernehmen eine Kompensationsfunktion, 

die auch die Zustimmung der „Verlierer" im Abstimmungsprozeß sichert.534 

Diese FZ stehen in enger Verbindung zur erweiterten Stabilisierungsfunktion des öffentlichen 

Sektors. Da durch die Kompensationsleistungen die allgemeine Funktions- und Problemlö-

sungsflihigkeit des politischen Entscheidungssystems gesteigert wird, fördern die FZ (indirekt) 

die Akzeptanz der politischen Entscheidungsvorgänge in der Bevölkerung und tragen so zur 

Stabilität nicht nur des politischen, sondern auch des gesellschaftlichen und institutionellen 

Systems bei. 535 

111-3.3 Zusammenfassung - Funktionen der Finanzzuweisungen 

In den voranstehenden Abschnitten III-3.1 u. 2 wurden Schlußfolgerungen zur aufga-

benadäquaten Ausgestaltung der FZ abgeleitet, um die unterschiedlichen Ziele der Zuweisun-

gen möglichst effizient erfüllen zu können. 

Die Ergebnisse zu den ökonomischen Funktionen basieren ganz wesentlich auf den Resultaten 

der mikroökonomischen lndifferenzkurvenanalyse des Abschnitt III-2.2. Es scheint aus die-

sem Blickwinkel zunächst möglich, den politischen Entscheidungsträgern eindeutige Hand-

lungsempfehlungen zur „zielorientierten lnstrumentauswahl" geben zu können. Jedoch ge-

staltet sich die konkrete Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse sehr problematisch. Es 

wird deutlich, daß die exakte Bestimmung der Ausgestaltungscharakteristika - bspw. der 

sachlich angemessenen Formulierung von Verwendungs- oder Empfangsauflagen, der kor-

rekten Höhe von Eigenbeteiligungen oder betraglichen Begrenzungen sowie der Bestimmung 

der zeitlichen Limitierung - in der Realität aufgrund erheblicher Meß- und Abgrenzungspro-

bleme und zahlreicher Zielkonflikte kaum zu leisten ist. Trotzdem dürfen aus dieser (rein 

ökonomischen) Perspektive, sofern die Bewertungsprobleme nicht zu hoch ausfallen, FZ-

"' Vgl. hierzu Abschnitt III-2.3.2.2 zum Konsensfindungsproblem verflochtener Entscheidungssysteme. Vgl. 
aber auch Hackenbroch (1983), S. 35 ff. 

"' Vgl. hierzu auch Gläser (1981), S. 250 ff. 
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Maßnahmen erwartet werden, die „eine hinreichende Annäherung an die theoretisch optima-

len Lösungen darstellen", 536 und dann insgesamt positiv einzuschätzen sind. 537 

Der politische Entscheidungsprozeß und seine Akteure (Abschnitt ill-2.3) wurden bei den 

Ausgestaltungsempfehlungen in Abschnitt ill-3.1 nur am Rande berücksichtigt, obwohl sie 

zur ökonomischen Sichtweise gehören. Welchen Einfluß die Beachtung dieser rechtlich-

organisatorischen und polit-ökonomischen Aspekte auf die Handlungsempfehlungen zur effi-

zienten Ausgestaltung der FZ nimmt, ist „infolge nicht quantifizierbarer Bewertungsmaßstäbe 

im nichtmarktlichen Bereich der politischen Zielverfolgungen"538 kaum einzuschätzen, und 

muß daher in jedem Einzelfall gesondert analysiert werden. Diese Faktoren werden deshalb 

bei der konkreten Anwendung der theoretischen Überlegungen auf die EU stärker in den Mit-

telpunkt gerückt. 

Noch weitaus schwieriger ist es, konkrete Aussagen zur zieladäquaten Ausgestaltung und Hö-

he der FZ mit nicht-ökonomischer Funktion (Abschnitt ill-3.2) abzuleiten. Da hier quantitativ 

kaum erfaßbare politisch-institutionelle Aspekte im Vordergrund stehen und zudem persönli-

che Bewertungsmaßstäbe die entscheidende Rolle spielen, bleibt es zum Teil sogar unklar, ob 

gegenüber der FZ-Vergabe aus theoretischer Sicht eine befürwortende oder ablehnende Hal-

tung einzunehmen ist. 

Schließlich ist darauf zu verweisen, daß die FZ in der Realität zumeist nicht in der hier be-

schriebenen reinen Form zur Erfüllung einer isolierten Funktion vergeben werden. Die Ab-

leitung der Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung der FZ wird ungleich schwerer, wenn 

„von einer mehrfachen Zielbesetzung"539 einer FZ auszugehen ist. Doch selbst falls jede FZ 

stets nur ein gesondertes Einzelziel verfolgt, besteht in einem föderativen Staat eine Vielzahl 

unterschiedlich ausgestalteter FZ nebeneinander. Aufgrunddessen sind erhebliche Abgren-

zungsschwierigkeiten und Zielkonflikte möglich, die einen Koordinationsbedarf im föderati-

ven Entscheidungssystem begründen. 

III-4 Anforderungen an das (Gesamt-)System zwischenstaatlicher Finanzzuweisungen 

Die vorangehende Feststellung macht es notwendig, gesonderte Überlegungen zu den Anfor-

derungen an das Gesamtsystem der FZ anzustellen. Die hierbei postulierten Gesichtspunkte 

sind als formelle und technische Aspekte zu sehen, 540 denen „der Charakter einer notwendi-

" 6 Fischer (1988), S. 78. 
"' Vgl. hierzu auch schon die Schlußfolgerungen bei Thurow (1966) zur Welt des zweitbesten. 
"' Smekal (1980), S. 203. 
539 Smekal (1980), S. 203. 
540 Vgl. Spiess (1973), S. 8 f.; Lenk (1993), S. 222 f. 
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gen, aber nicht hinreichenden Bedingung für die Effizienz"541 des FZ-Systems zukommt.542 

Aufbauend auf die Wirkungsanalyse und die Bestimmung der aufgabenadäquaten Ausgestal-

tung der einzelnen FZ werden zusätzliche Einzelforderungen an das Gesamtsystem gestellt, 

die sich zum Teil aber überschneiden oder im Zielkonflikt zueinander stehen.543 

111-4.1 Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit 

Abschnitt ill-3 hat die Vielzahl der möglichen Funktionen der FZ deutlich gemacht. Um den 

verschiedenen Zielsetzungen gerecht werden zu können, bedarf es einer Reihe unterschiedlich 

ausgestalteter FZ. 544 Daher verkörpert die Frage der „Systemhaftigkeit"545 der Vielzahl neben-

einander bestehenden Regelungen den zentralen Ausgangspunkt zur Beurteilung des Gesamt-

systems der FZ.546 Die Überlegungen konzentrieren sich auf das Zusammenwirken der einzel-

nen Bestimmungen im Hinblick auf deren Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit. Diese 

interne Konsistenz der Einzelnormen umfaßt zwei wesentliche Aspekte: 547 

• Es muß ausgeschlossen werden, daß einzelne FZ neutralisierende oder sogar konterkarie-

rende Wirkungen auf die Zielerreichung im Bereich anderer FZ-Programme auslösen. Da-

her müssen sachliche Überschneidungen zwischen FZ nach Möglichkeit unterbunden wer-

den. Zugleich ist aber auch die Doppel- oder Mehrfachförderung eines ausgewählten Sach-

bereichs oder Projekts durch eine Reihe analog ausgestalteter FZ-Programme zu vermei-

den. Hierdurch würde die Transparenz548 des Zuweisungssystems beeinträchtigt und zudem 

die Gefahr ungewollter Überkapazitäten im geförderten Sachbereich heraufbeschworen. 549 

w Fischer (1988), S. 148. 
542 Die Überlegungen erfolgen in enger Analogie zu den Anfordel1lllgen, die an ein rationales Steuersystem -

insb. in steuerrechtlicher u. steuertechnischer Hinsicht - gestellt werden; vgl. hierzu gl1llldlegend Neumark 
(1970) u. Haller (1981); auch Franke (1993), S. 61 ff. Mit Bezug zu den FZ führte diese Vorgehensweise zu-
erst Gläser (1981), S. 254 ff. vor. 

543 Es zeigt sich zudem, daß die Gesichtspunkte oft auch auf einzelne FZ-Programme bezogen werden können. 
544 So auch schon Thurow ( 1966), S. 3 7 6. 
545 Gläser (1981), S. 254. 
546 Smekal weist in diesem Zusammenhang prägnant auf den eigentlichen Kern dieser Problematik hin, den er als 

das ,,Phänomen eines 'Transferparadoxon'" (Smekal (1980), S. 152) bezeichnet. Es stellt sich die Frage, ob 
nicht gerade das Bestreben, die einzelnen FZ-Programme möglichst effizient u. genau auszugestalten, dazu 
führt, ,,daß die Transfersysteme insgesamt immer vielfältiger, unübersichtlicher, bürokratischer und unkon-
trollierbarer werden". (Smekal (1980), S. 152) Die Effizienz der einzelnen FZ führt dann zur scheinbar para-
doxen Ineffizienz des Gesamtsystems. 

547 Hierbei ist zu betonen, daß nur dann von einem rationalen Gesamtsystem gesprochen werden kann, wenn die 
staatlichen Entscheidungsträger sich zielgerichtet, um die interne Konsistenz der einzelnen Normen bemühen. 
Eine zufällige Realisiel1lllg der Widerspruchsfreiheit u. Vollständigkeit entspricht der Anfordel1lllg an ein ra-
tionales FZ-System nicht (vgl. auch Spiess (1973), S.8). 

548 Vgl. hierzu auch weiter unten Abschnitt lll-4.2. 
549 Vgl. hierzu Gläser (1981), S. 254; Fischer (1988), S. 148; vgl. auch Mathews (1977), S. 430 f., der verschie-

dene Vorschläge zur Lösung der Konflikte zwischen konterkarierenden oder kumulierenden FZ macht. 
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• Es ist darauf achten, daß eine vollständige und erschöpfende Beachtung aller Funktionen 

erfolgt, zu deren Zweck eine bestimmte FZ-Ausgestaltungsform instrumentalisiert werden 

kann. Es dürfen keine Lücken im System der FZ-Vergabe bestehen bleiben.550 

Es wird in Analogie zu den Anforderungen eines rationalen Steuersystems der Versuch unter-

nommen, ein koordiniertes FZ-System aufzubauen, ,,das so gut als möglich abgestimmt wäre 

auf die mehreren, nebeneinander geltenden Zielsetzungen".551 Dieser Gestaltungsanspruch 

setzt ein gesichertes Wissen im Hinblick auf die komplexen Wirkungszusammenhänge zwi-

schen den einzelnen FZ voraus. Die mikroökonomische Wirkungsanalyse (vgl. Abschnitt III-

2.1) und deren kritische Erweiterungen (vgl. Abschnitt III-2.3) haben jedoch verdeutlich, daß 

abschließende Schlußfolgerungen nicht einmal zur zieladäquaten Ausgestaltung einzelner FZ 

möglich sind.552 Da zudem stets von dem bestehenden historischen FZ-System ausgegangen 

werden muß, 553 ist ein völlig konsistents rationales Gesamtsystem der FZ praktisch nicht kon-

zipierbar. Jedoch können „durch das Aufzeigen der gröbsten Widersprüche und von Kon-

struktionsfehlern in den praktizierten Systemen,"554 inkrementale Schritte zu einer Verbesse-

rung des Gesamtsystems eingeleitet werden. 

111-4.2 Transparenz und Praktikabilität 

Die Bestimmungen jeder einzelnen FZ aber auch des Gesamtsystems sollen ein Höchstmaß an 

Verständlichkeit und Durchschaubarkeit aufweisen. Dies erfordert, daß die Regelungen unter 

Beachtung der technischen und rechtlichen Notwendigkeiten möglichst eindeutig, allgemein-

verständlich und einfach formuliert werden. 555 

Dieser Grundsatz gewährleistet eine effiziente und korrekte Handhabung des bestehenden 

Instrumentariums (Praktikabilität) durch die betroffenen staatlichen Verwaltungsstellen so-

" 0 Vgl. Glärer (1981), S. 254; Lenk (1992), S. 12. 
"1 Haller (1972), S. 236. 
"' hn Gegensatz zu dieser Einschätzung ist Haller optimistisch, daß es durch andauernde wissenschaftliche 

Analyse gelingen kann, ein rationales Gesamtsystem ,,mit stets wachsender Sicherheit und Genauigkeit eruie-
ren [zu] können." (Haller (1972), S. 238) Andere Autoren betonen hingegen, daß unabhängige politische Ent-
scheidungen stets im erheblichen Umfang notwendig sein werden, um Zielkonflikte zu lösen und Unsicher-
heiten hinsichtlich der zu erwartenden ökonomischen Wirkungen einzelner FZ zu überwinden. Vgl. bspw. 
Lenk (1993), S. 220; auch Fischer (1988), S. 149; mit Bezug zum bundesdeutschen Finanzausgleich akzen-
tuieren diesen Aspekt Buhl/Pfingsten (1986). 

"' Vgl. wiederum Haller (1972), S. 237 u. 276. Es kann eben in der Realität kein FZ-System „auf dem Reiß-
brett" entworfen werden. 

"' Fischer (1988), S. 149. 
"' Vgl. bspw. Glärer (1981), S. 255; Taube (1990), S. 374; Hüther (1993), S. 44. 
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wohl auf der Transfergeber- als auch der Transferempfängerseite „ohne komplizierte und da-

mit (kosten-)aufwendige Verfahrensprozeduren". 556 

Zudem erleichtert es diese Norm allen von den Regelungen direkt oder indirekt Betroffenen, 

sich über die Folgen der FZ-Vergabe ausreichend zu informieren. Dies ist im politischen Be-

reich von Bedeutung, wo sich die staatlichen Akteure aufgrund der Transparenz des Transfer-

systems bei vertretbarem Aufwand einen hohen Informationsstand im Hinblick auf das beste-

hende Regelungsgeflecht aneignen können und so eine problemgerechte Entscheidung treffen 

können. Es wird so ausgeschlossen, daß einzelne GKS aufgrund bestehender Informationsde-

fizite oder -asymmetrien bei der Transfervergabe besondere Bevorteilungen erreichen können 

oder Benachteiligungen hinnehmen müssen.557 Eine hohe Transparenz der Regelungen begün-

stigt außerdem „eine gezielte Meinungsbildung und sachbezogene Auseinandersetzung"558 in 

der Bevölkerung, die als eine entscheidende Voraussetzung für die Kontrolle der politischen 

Verantwortlichen anzusehen sind. Die Gefahr willkürlicher oder unbegründeter Entscheidun-

gen durch die staatlichen Entscheidungsträger wird so verringert. Darüber hinaus steigt die 

Akzeptanz des FZ-Systems bei den Betroffenen, wenn sie die Regelungen inhaltlich verste-

hen. Daher erhöht die Transparenz und die Praktikabilität des Gesamtsystems die Wahr-

scheinlichkeit, einen (breiten) Konsens zur Vergabe der FZ zu finden. 559 Dieser Konsens wie-

derum kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, daß im Rahmen des politischen Ent-

scheidungsprozesses ein ausreichendes Transfervolumen für das Gesamtsystem der FZ durch-

setzbar wird. 560 

111-4.3 Minimierung des Verwaltungsaufwandes 

Selbst wenn differenzierende FZ-Regelungen sachlich geboten sind, muß geprüft werden, ob 

mit dem FZ-System nicht „unangemessen hohe Aufwendungen an personellen und sachlichen 

556 Gläser (1981), S. 256. 
"'Vgl. hierzuLehner(\971), S. 50; Gläser(\981), S. 256. 
"'Lenk(\992), S. 16. 
,,. Vgl. Lenk (1992), S. 15 f.; (1993), S. 231 f. Eine andere Meinung vertritt allerdings Wa/thes (1996), S. 323, 

der darauf hinweist, daß gerade eine zunehmende Intransparenz der Regelungen erwünscht sein kann, wn die 
politische Konsensflihigkeit der FZ-Regelungen zu erhöhen. Letztendlich sind hier die im Einzelfall beste-
henden Interessenkonstellationen und subjektiven Interaktionsorientierungen von ausschlaggebender Bedeu-
tung, welcher Blickwinkel als zutreffend zu bezeichnen ist; vgl. in diesem Zusammenhang die Ausführungen 
zur Informationsstrategie und zur Durchsetzungsstrategie in Abschnitt III-2.3.2.2.3. 

S60 In Analogie zum Besteuerungsgrundsatz der Ausreichendheit der Steuererträge wird hier für das FZ-System 
der Grundsatz der Ausreichendheit des Transfervolwnens angesprochen. Ansieh müßte dieser Grundsatz nicht 
gesondert diskutiert werden, da die Norm bereits im Hinblick auf jedes einzelne FZ-Programm erfüllt sein 
muß, wn die Funktion der FZ-Vergabe erfüllen zu können. Hier wird allerdings argwnentiert, daß die Tran-
sparenz des Gesamtsystems die Akzeptanz der Bevölkerung für die Regelungen im allgemeinen erhöhen 
kann, unabhängig von der konkreten Funktion eines FZ-Programms. Daher entsteht eine Wechselwirkung 
zwischen dem Gesamtsystem und den einzelnen Funktionen der FZ, die bislang nicht beachtet wurde. 



129 

Ressourcen"561 ausgelöst werden. Dieser Verwaltungsaufwand entsteht bei den Transferge-

bern zur Einrichtung, Durchführung und Kontrolle der FZ und bei den Transferempfängern 

zur Beantragung und Verausgabung der Mittel. Es zeigt sich eine enge Verbindung zur Forde-

rung nach Transparenz und Praktikabilität des Gesamtsystems. 562 

Zur Minimierung des Verwaltungsaufwandes wird häufig der Übergang von auflagengebun-

denen FZ zu ungebundenen Pauschalzuweisungen gefordert, da so eine Zusammenlegung 

zahlreicher Einzelprogramme ermöglicht und folglich der Verwaltungsaufwand des Gesamt-

systems reduziert würde. Es besteht ein Zielkonflikt. Im Zweifelsfalle ist aber wohl der Ver-

waltungsaufwand bzw. die Kostengünstigkeit als das im Vergleich zur sachlichen Problemlö-

sung nachgelagerte Entscheidungskriterium zu betrachten.563 „Solange die FZ ... zur Verfol-

gung allokations- und distributions-, und unter Umständen sogar stabilisationspolitischer Ziele 

eingesetzt werden sollen, kann [daher] eine grundlegende Vereinfachung des Systems kaum 

erwartet werden. "564 

Es bleibt aber „quasi als Minimalanforderung"565 die Forderung bestehen, alle vermeidbaren 

Verwaltungskosten abzustellen. Dies impliziert die Zusammenlegung der Verwaltung einzel-

ner FZ-Programme, dort wo sich im administrativen Bereich Skalenerträge realisieren lassen 

und zugleich die effiziente sachliche Problemlösung durch die Konsolidierung der Verwal-

tungsabläufe nicht beeinträchtigt wird. 566 

III-4.4 Stetigkeit und Flexibilität 

Der Grundsatz der Stetigkeit fordert eine im Zeitablauf kontinuierliche Ausgestaltung der Be-

stimmungen des FZ-Systems. Daher sind „kurzfristige und kurzatmige Gelegenheits- und 

Stückwerksregelungen",567 die bspw. durch wahltaktischen Aktionismus ausgelöst werden, zu 

unterbinden. Diese Norm soll die Entstehung von Intransparenz, Impraktikabilitäten und Wi-

dersprüchlichkeiten im Gesamtsystem der FZ verhindern. Eine beständige, unvorhersehbare 

und unsystematische Veränderung einzelner FZ-Regelungen würde für alle direkt und indirekt 

Betroffenen erhebliche Anpassungslasten auslösen (zunehmende Intransparenz). Vor allem 

die Administrationen der Transfergeber und -empfänger müßten einen hohen Verwaltungs-

561 Gläser (1981), S. 257. 
562 Zugleich verdeutlicht sich hierdurch eine Verbindung zum allgemeinen Referenzrahmen des Kapitel II. Ne-

ben der sachlichen Problemlösung (und den Präferenzkosten) sind im Rahmen einer umfassenden Analyse 
auch die mit der öffentlichen Leistungsbereitstellung verbundenen Ressourcenkosten zu berücksichtigen. 

563 Vgl. Lenk (1993), S. 233. 
564 Fischer (1988), S. 149 f. 
565 Fischer (1988), S. 150. 
566 Vgl. hierzuLenk(1993), S. 233 f. 
567 Gläser(l981), S. 256 
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aufwand betreiben, tun die wechselnden Bedingungen der FZ-Vergabe verstehen und tunset-

zen zu können (lmpraktikabilität). Es wäre zudem eine fortlaufende Abstimmung der neuen 

Regelungen mit allen anderen FZ-Programmen durchzuführen. Im Zeitablauf ist dabei die 

Entstehung von Widersprüchlichkeiten im Gesamtsystem nicht auszuschließen.568 

Andererseits ist jedoch gerade die Flexibilität der FZ-Regelungen erforderlich, tun die Struk-

tur des Gesamtsystems systematisch an sich fortentwickelnde ökonomische Rahmenbedin-

gungen und sich verändernde politische Zielvorstellungen anzupassen. Diese Anforderung 

kann nur erfüllt werden, wenn im betrachteten föderativen Staat „effiziente" politische Ent-

scheidungsprozesse bestehen, die ausreichende Handlungs- und Problemlösungskapazitäten 

bereitstellen, tun zu einer sachlich adäquaten Entscheidung zu gelangen. 569 Von besonderer 

Bedeutung ist es, daß die geforderten „flexiblen" FZ-Bestimmungen dennoch eindeutig for-

muliert werden. Denn sind die Regelungen strategieanfällig, so werden anhaltende und ineffi-

ziente politische Auseinandersetzungen zwischen (eigennützigen) Transfergebern und -

empfängern wahrscheinlich, in deren Verlauf alle GKS eine Verbesserung der eigenen Trans-

ferposition anstreben, ohne hierbei ökonomische Argwnente zu beachten.570 

III-5 Rekapitulation des theoretischen Kapitels III 

Ztun Abschluß dieses Kapitels III soll die analytische Vorgehensweise nochmals knapp reka-

pituliert werden, tun dem Leser ein übersichtliches Bild des „theoretischen Rüstzeugs" dieser 

Arbeit zu vermitteln (vgl. Abbildung III-13). Von zentraler Bedeutung ist die enge Verbin-

dung zwischen dem (rein) ökonomischen Bereich und dem politischen bzw. polit-

ökonomischen Bereich: 

561 Vgl. Glärer (1981), S. 256 f.; Fischer (1988), S. 150. 
569 Vgl. hierzu ausführlich Abschnitt III-2.3.2. 
" 0 Am geeignetsten sind FZ-Bestimmungen, die auch die Möglichkeit gravierenderer Veränderungen bestehen-

der Rahmenbedingungen berücksichtigen und daher „einen künftigen Handlungsbedarf weitgehend ausschlie-
ßen und institutionalisiert fortlaufende Verhandlungen zwischen den Beteiligten überflüssig machen." 
(Hüther (1993), S. 44) Vgl. auch Franke (1989), S. 73 ff. u. 75 f., der die Problematik mit Bezug zum bun-
desdeutschen Länderfinanzausgleich analysiert. 
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Abb. ill-13: Der theoretische Gesamtzusammenhang 

---
Tnnsftrgtbtati le 

Quelle: eigene Darstellung 

Die Untersuchung bezog sich zunächst auf den ökonomischen Bereich. Ohne den politischen 

Entscheidungsprozeß und seine Akteure explizit zu berücksichtigen wurde die effiziente Aus-

gestaltung zwischenstaatlicher Transfers durch eine eingehende Analyse der Formen, Wirkun-

gen und Funktionen der FZ abgeleitet. Da insgesamt die Einrichtung eines rationalen Finanz-

ausgleichsystems angestrebt wird, wurden Anforderungen an das Gesamtsystem der FZ for-

muliert. Es wurde zudem darauf verwiesen, daß konkrete Schlußfolgerungen zur sachlich effi-

zienten Problemlösung nur gezogen werden können, wenn die Einbettung der FZ-Systems in 

den umfassenden rechtlich-organisatorischen Rahmen des Staates beachtet wird.571 

Die Erkenntnisse zur effizienten Ausgestaltung der FZ aus rein ökonomischer Sicht wird als 

Entscheidungsgrundlage in den Willensbildungsprozeß des betrachteten Staates eingebracht. 

Daher wurde als zweiter Schwerpunkt der Untersuchung des Kapitels m die Frage in den 

Mittelpunkt gerückt, wie die theoretischen Schlußfolgerungen innerhalb des politischen bzw. 

571 Vgl. hierzu ausführlich das nachfolgende Kapitel IV. 
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polit-ökonomischen Bereichs durch die staatlichen Entscheidungsträger zu verbindlichen Ent-

scheidungen über die Vergabe konkreter FZ „verarbeitet" werden.572 

In einem verflochtenen Entscheidungssystem war deshalb auf der Transfergeber- und Trans-

ferempfängerseite das intrakollektive Interaktionsgejlecht der an der Entscheidungsfindung 

direkt oder indirekt beteiligten Akteursgruppen zu problematisieren. Denn die intrakollektiven 

Interessenskonstellationen zwischen Politikern, Wählern, Interessengruppen und Bürokraten 

bestimmen wesentlich das Verhalten der Entscheidungsträger bei den interkollektiven Ver-

handlungen zwischen Transfergebern und -empfängern und besitzen hierdurch (indirekt) einen 

wichtigen Einfluß auf die Vergabe der FZ. 

Das Ergebnis der interko/lektiven Verhandlungsprozesses hängt entscheidend von der Pro-

blemlösungsfähigkeit des verflochtenen Entscheidungssystems ab. Das letztendliche Ver-

handlungsergebnis wird durch die Vergabe konkreter FZ umgesetzt, deren Ausgestaltung 

mehr oder weniger stark von der aus (rein) ökonomischer Sicht als zieladäquat abgeleiteten 

Ausgestaltung abweichen kann. 

Abschließend muß beachtet werden, daß die Bürokratien beider Seiten, durch die Verwen-

dung der FZ-Mittel (Transferempfänger) bzw. die Kontrolle dieser Mittelverwendung (Trans-

fergeber) einen wichtigen Einfluß auf die zu erwartenden Wirkungen der einzelnen FZ aus-

üben. 

m Die rein statische, ergebnisorientierte mikroökonomische Indifferenzkwvenanlyse wurde durch die dynami-
sche, prozeßorientierte Analyse des Willensbildungsprozesses ergänzt. 



133 

IV Zielsystem und Rahmenbedingungen eines rationalen Finanzaus-

gleichsystems in der zusammenwachsenden EU 

Im Mittelpllllkt dieses Kapitels IV stehen das globale Zielsystem sowie die rechtlich-

organisatorischen, ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen des europäischen Ei-

nigungsprozesses. Die Untersuchungen verdeutlichen die grundlegenden Strukturen, in die ein 

rationales Finanzausgleichsystem auf der Ebene der EU eingebettet werden muß. So entsteht 

ein Brückenschlag von den voranstehenden Kapiteln II und III zum nachfolgenden Kapitel V. 

Über das „theoretische Rüstzeug" hinaus wird nun das „praktische (empirische) Rüstzeug" 

bereitgestellt, um ein rationales Finanzausgleichsystem für die EU ableiten zu können. 

Zunächst werden die Ziele der EU betrachtet (Abschnitt IV-1). Das Maastrichter Vertragswerk 

stellt dabei einen geeigneten Fixpllllkt dar, anhand dessen die globalen Ziele des europäischen 

Integrationsprozesses deduziert (Abschnitte IV-1.1 bis 1.4) und anschließend in ihrer Bedeu-

tung für ein Finanzausgleichsystem bewertet werden können (Abschnitt IV-1.5). Anschlie-

ßend wird die Entwicklung der institutionellen Struktur der EU beschrieben (Abschnitte IV-

2.1 u. 2.2). Dieser Prozeß erhält vor dem Hintergrund des momentanen Integrationsstandes 

der EU (vgl. Abschnitt IV-2.3) eine besondere Relevanz. Die strukturellen Gesamtzusammen-

hänge, die sich aus den angestellten Überlegungen ergeben, erlauben es schließlich, Problem-

bereiche und Konfliktfelder der institutionellen Struktur der zusammenwachsenden EU abzu-

leiten, die herausragende Wichtigkeit bei der Vergabe zwischenstaatlicher FZ besitzen (Ab-

schnitt IV-2.4). 

IV-1 Das Zielsystem der EU im Spiegel der rechtlichen Grundlagen der Integration 

Die Grundlegung für den europäischen Integrationprozeß geht zurück auf drei zwischenstaat-

liche Abkommen, die in den 50er Jahren getroffen wurden. Die Unterzeichnung des Vertrages 

zur Gründung der Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 1951 sowie der 

Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäi-

schen Atomgemeinschaft (EAG) 1957 bildet den Ausgangspllllkt des Einigungsprozesses auf 

dem europäischen Kontinent.573 Seitdem wurden die Verträge beständig ergänzt und erneuert, 

um sie den wandelnden Zielvorstellungen und Rahmenbedingungen des Integrationsprozesses 

anzupassen. Diese Modifikationen sind eine unabdingbare Voraussetzung für die Stabilität des 

Integrationsprozesses. Nicht die Erhaltung überkommener Strukturen, sondern die stete Wei-

573 Vgl. zur Entstehung und Weiterentwicklung des europäischen Integrationsprozesses Hrbek ( 1993 ). 
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terentwicklung der bestehenden rechtlich-organisatorischen Rahmenbedingungen ermöglicht 

eine dynamische Stabilität des Systems der EU und schafft eine „stabile föderale Balance"574 

zwischen den gebietskörperschaftlichen Ebenen. 575 So erfolgte mit der Einheitlichen Europäi-

schen Akte (EEA)576 1987 ein entscheidender Schritt im Hinblick auf eine zukunftsfähige 

institutionelle Struktur der EG sowie eine politische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. 

Den vorläufigen Höhepunkt des Integrationsprozesses stellt der Vertrag über die Europäische 

Union (EUV)577 (1993) dar. Er hat umfassende Ergänzungen, Erweiterungen und Erneuerun-

gen sowohl der Römischen Verträge als auch der EEA zum Inhalt.578 

Der EUV ist das Resultat einjähriger Regierungsverhandlungen der Mitgliedstaaten zu Fragen 

einer europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) sowie Politischen Union. Der 

Vertragsabschluß beinhaltet in einer vergangenheitsbezogenen Sichtweise den (rechtlichen) 

Abschluß einer langdauemden Phase politischer wie ökonomischer Integrationbemühungen 

und in einer zukunftsbezogenen Sichtweise die Fixierung der gemeinschaftlichen Vorstellun-

gen zur Weiterentwicklung des Integrationsprozesses im Rahmen eines mittel- bis langfristi-

gen Zeithorizonts.579 Dabei bleiben die globalen Ziele der EU, wie sie im Maastrichter Ver-

trag festgelegt wurden, bei der weiteren Entwicklung des Integrationsprozesses von Re-

formüberlegungen ausgeschlossen. So war es zwar die Aufgabe der Maastricht-

Folgekonferenz von 1996/97, unter Beachtung der seit der Unterzeichnung des Maastrichter 

Vertrages gewonnenen Erfahrungen über notwendige Schritte zur Revision der Vertragsbe-

stimmungen zu beschließen, jedoch ausdrücklich „in Übereinstimmung mit den Zielen der 

574 Scharp/(1991), S. 415. 
"'Vgl. auchBieber(1991), S. 411. 
576 Vgl. zu den Bestimmungen u. der Bedeutung der EEA Hrbeh'läufer (1986); Läufer (1994a). 
577 Der EUV wird auch als Maastricht-Vertrag bezeichnet. Im Folgenden wird mit Bezug zu dem Zusammen-

schluß der Mitgliedstaaten stets die Begrifflichkeit Europäische Union (EU) verwendet. Aus Grilnden der 
Übersichtlichkeit wird auf die Differenzierung verzichtet, mit Bezug zu einem Untersuchungszeitraum vor 
dem 1. November 1993 von der EG und nach dem 1. November 1993 von der EU zu sprechen. 

m So auch leipold (1994a), S. 3. Diese Aussage bleibt bestehen, obgleich am 2. Oktober 1997 der Vertrag von 
Amsterdam unterzeichnet wurde. Denn der Vertrag von Amsterdam „ist kein so grundlegend neues Vertrags-
werk wie der Maastricht-Vertrag." (Thiel (1997), S. 7) Es erfolgt lediglich in verschiedenen Punkten eine Er-
gänzung sowie Konsolidierung des Vertragswerks von Maastricht. Nachfolgend wird auf jene neuen Ver-
tragsbestimmungen eingegangen, sofern sie von Relevanz für die Themenstellung dieser Arbeit sind. Die An-
gaben zu den Vertragsartikeln beziehen sich, sofern kein gesonderter Hinweis erfolgt, auf die nicht-
konsolidierte Fassung der Maastrichter-Verträge. Vgl. zum Vertrag von Amsterdam o. V. (1997), Läufer 
(1998) sowie den Kommentar von Thiel (1997). Eine erste weitergehende Bewertung des Vertrags nehmen in 
einem Zeitgespräch Brok (1997), Hrbek (1997b ), Bulmer/Burch (1997) und Wolter/Hasse (1997) vor. 

579 Dieser Zeithorizont erhält einen konkreten Bezug durch Art. N (2) des EUV. Bereits dort wird eine Konfe-
renz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, die 1996 und 1997 in Amsterdam als sogenannte 
,,Maastricht Folgekonferenz" stattgefunden hat, verbindlich vorgeschrieben, um die Problemadäquanz der 
Bestimmungen des EUV zur Erreichung der Ziele der Union zu überprilfen. Vgl. zur Schaffung der WWU 
den umfassend kommentierten Dokumentenband von Krägenau/Wetter (1993). 
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Artikel A [Grundlage und Aufgabe der Union] und B [Ziele der Union]"580 des alten Vertra-

ges.581 

Aufgrund dieser strategischen Bedeutung können die Bestimmungen des Maastrichter Ver-

tragswerkes als geeigneter Referenzrahmen zur Explikation derjenigen gemeinschaftsweiten 

Ziele herangezogen werden, die auch in den folgenden Abschnitten dieser Arbeit der Ablei-

tung eines rationalen Finanzausgleichsystems zugrundegelegt werden. Zwei Aspekte stehen 

im Vordergrund der Analyse ökonomischer Zielsetzungen der EU: 

• Zum ersten werden das Maastrichter-Vertragswerk daraufhin untersucht, ob es ein sinnvoll 

strukturiertes Zielsystem enthält. Je detaillierter auch nachgeordnete wirtschaftspolitische 

Zielebenen durch den EUV bestimmt werden, desto stärker werden nicht nur die ökonomi-

schen Ziele, sondern zugleich auch die Instrumente, die zur Zielerreichung eingesetzt wer-

den „dürfen", durch den institutionellen Rahmen vorbestimmt.582 

• Zum zweiten ist solchen Zielformulierungen des Vertragswerkes eine besondere Beachtung 

zu schenken, die nur einen geringen Bestimmtheitsgrad besitzen. Solche Normen vermit-

teln keine empirisch gehaltvolle Formulierung des konkreten Zielinhaltes. In Anlehnung an 

die von Fischer-Menshausen getroffene Unterscheidung ist zu überprüfen, ob das Maa-

strichter-Vertragswerk in diesen Fällen reine „Leerformeln verwendet, denen selbst ein 

Minimum an konkretisierbaren Rechtsgehalt fehlt" oder aber zielgerichtet auf „unbe-

stimmte Rechtsbegriffe" zurückgreift, ,,[die] nur den normativen Kern und die generelle 

Tendenz einer Vorschrift [umschreiben], aber durch Unschärfe und Mehrdeutigkeit des 

Ausdrucks eine Bandbreite zulässiger Interpretationen [offenhalten]. "583 

Im ersteren Fall handelt es sich zumeist um allgemeine gesellschaftliche Grundwerte. Diese 

sind nicht operationalisierbar. Sie suggerieren aber einen (scheinbaren) Konsens aller Ent-

scheidungsbeteiligten, da die Zielsetzungen in ihrer unverbindlichen Form stets uneinge-

schränkte Zustimmung finden. 584 Eine Konkretisierung dieser Leerformeln enthüllt jedoch 

in der Regel umstrittene Entscheidungsprobleme, die im Maastrichter-Vertragswerk durch 

"° Art. N (2) EUV. 
511 Vgl. zu den Themenschwerpllllkten der Maastricht-Folgekonferenz Weidenfeld (1995); Club von Florenz 

(1996); Rambow (1996) sowie Grimm u.a. (1997). Die Ergebnisse der Maastricht-Folgekonferenz spiegeln 
sich im Vertrag von Amsterdam wider. 

512 Damit ergibt sich grundsätzlich folgender Zielkonflikt: nähern sich die politischen Entscheidungsträger im 
Rahmen der Vertragsausgestaltung auch der ,,Basis" der Zielpyramide, so verbessern sich „die Möglichkeiten 
einer empirisch gehaltvollen Formulierung der Einzelziele" (Tuchtfe/dt (1977), S. 182), wodurch eine Er-
folgskontrolle der ergriffenen Politikmaßnahmen erst ermöglicht wird. Jedoch werden die vorhandenen Be-
urteilungs,- Anpassungs- und Reaktionsspielräume der politischen Entscheidungsträger beschnitten, da die 
Anzahl der Instrumente, die je nach vorliegender (wirtschafts- und gesellschaftspolitischer) Situation zur 
Zielerreichung eingesetzt werden könnten, institutionell beschränkt werden. 

"' Fischer-Menshausen (1978), S. 136 u. 137. 
'" Vgl. hierzuA/bers (1977), S. 125 f.; sowie Fischer-Menshausen (1978), S. 137 f. 
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dilatorische Kompromißformeln unentschieden geblieben sind. Diese Kompromißformeln 

verdecken den bestehenden Dissens zwischen den Mitgliedstaaten. In diesen Bereichen 

müssen im weiteren Verlauf des Integrationsprozesses konsensfähige Lösungen und kon-

kretere Zielformulierungen gefunden werden. 

Im letzteren Fall ist es gerade intendiert, den Entscheidungsträgern durch die Formulierung 

der „unbestimmten Rechtsbegriffe" nur „konkretisierungs- und ergänzungsbedürftige 

Richtlinien" oder „allgemein anerkannte Wertmaßstäbe"585 vorzugeben. Die Entschei-

dungsträger sollen weitgehende Handlungsspielräume behalten, da sich diese „unbe-

stimmten Rechtsbegriffe" auf Zielbereiche beziehen, ,,die so geartet sind, daß sie für künf-

tige Entwicklungen oder neue Erkenntnisse offengehalten werden müssen oder der freien 

politischen Auseinandersetzung, Entscheidung und Gestaltung vorbehalten bleiben sol-

len."586 

IV-1.1 Die Struktur des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 

Das vom Europäischen Rat verabschiedete Vertragswerk umfaßt eine komplizierte Zusam-

menstellung unterschiedlicher Bestandteile, 587 die in ihrer Gesamtheit die rechtlichen Grund-

lagen der europäischen Integration bilden. Die besondere Bedeutung des EUV liegt darin, daß 

verschiedene, sowohl sachlich (funktional) als auch zeitlich voneinander abgegrenzte, aber 

eng miteinander verflochtene Stränge des europäischen Integrationsprozesses in einem ein-

heitlichen Rahmen zusammengeführt werden. Die Vertragsparteien stellen den Integrations-

prozeß damit qualitativ auf ein neues Fundament, das den Orientierungspunkt für alle weite-

ren Integrationsschritte darstellt:588 

Die komplexe Struktur der Maastrichter-Beschlüsse läßt sich anhand der einzelnen Vertrags-

bestandteile verdeutlichen. Es zeigt sich, daß die neugeschaffene EU auf drei „Säulen" auf-

baut: 

'" Fischer-Menshausen (1978), S. 136. 
" 6 Fischer-Menshausen (1978), S. 136. 
m Vgl. bspw. Wessels (1992), S. 4. Everling (1995), S. 171 meint, daß „die beklagenswert W1Zlllängliche Re-

daktion des Unionsvertrages das Verständnis der Zusammenhänge weiter erschwert wid die Funktion der 
Gemeinschaftsverträge als Verfasswig weiter verdWlkelt [hat]." 

"' Vgl. hierzu bspw. Hrbe/c (1992a); (1992b); Krägenau/Wetler (1993), S. 81 ff. u. Ensthaler (1995), S. 11 ff. 
Die Bewer!Wlg des Vertrages geht jedoch in der wissenschaftlichen Literatur weit auseinander. Während 
bspw. Biller/ich (1995a), S. 131 zu einer positiven Gesamtbewer!Wlg gelangt, äußert sich Wessels (1992), 
S. 15 kritisch: ,,Auch ohne den Aspekt der Erweiterwig einzubeziehen, wird mit den Beschlüssen von Maa-
stricht kein stabiler Zustand erreicht oder auch nur ein glatter Evolutionsprozeß eingeleitet. Zu einer Verfas-
swig, insb. eines derartig weitreichenden wid innovativen Charakters, brauchen die europäischen Staaten 
wohl mehrere Anläufe." 
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• Um der Bestimmung als einheitlicher institutioneller Rahmen gerecht werden zu können, 

ist der EUV als „Mantelvertrag"589 angelegt. Dabei erfüllt der EUV zunächst eine Klam-

merfunktion, indem die einzelnen, heterogenen Elemente des Vertragswerks von einer Prä-

ambel und Gemeinsamen Bestimmungen (Titel I des Vertrages) sowie Schlußbestimmun-

gen (Titel VII des Vertrages) eingerahmt werden. Hierin werden allgemeine Aussagen über 

die Ziele, Aufgaben, Struktur und das Handeln der EU getroffen, die für alle Bestandteile 

des gesamten Vertragswerks gleiche Gültigkeit besitzen. 

• Innerhalb dieser Klammer befinden sich die verschiedenen, eigenständigen Teilelemente 

der Vertragstextes. Diese verdeutlichen, daß die Union durch den EUV strukturell auf drei 

Säulen gestellt wird: 

1. Die Titel II, III und N beinhalten die Bestimmungen zur Ergänzung und Erneuerung der 

drei Gründungsverträge der EG. Diese Titel bilden die erste Säule des EU. Hierbei 

kommt den neuen Bestimmungen des EGV eine herausragende Bedeutung zu. 590 Dort 

werden die weiteren Integrationsschritte zur Errichtung der WWU verbindlich festgelegt 

und es erfolgt eine Erweiterung des EWG-Vertrags um eine Reihe wichtiger Aufgaben-

bereiche (Sozialpolitik, berufliche Bildung, Jugendpolitik, Kultur, Gesundheitswesen, 

Verbraucherschutz, Transeuropäische Netze, Industriepolitik, Kohäsion, Forschung und 

technologische Entwicklung, Umweltschutz und Entwicklungszusammenarbeit). Diese 

Säule ist Ausdruck der ökonomischen Dimension des Integrationsprozesses. 

2. Zudem werden innerhalb der Klammer zwei Politikbereiche in den EUV integriert, die 

als die zweite und dritte Säule der EU bezeichnet werden. Titel V und VI enthalten die 

Bestimmungen über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)591 und 

über die künftige Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (ZBJI).592 In bei-

den Bereichen werden bereits bestehende Formen der Zusammenarbeit der Mitglied-

staaten fortentwickelt und neue Formen der Zusammenarbeit eingeführt. Durch den 

EUV erfolgt so eine Stärkung der politische Dimension des Einigungsprozesses.593 

589 Läufer (1993 ), S. 10. 
590 Aus diesem Grund wird diese erste Säule nachfolgend als ,,EG-Säule" bezeichnet. Zudem bleiben die Unter-

suchungen aus diesem Grund weitgehend auf die Bestimmungen des EGV beschränkt. So auch Wessels 
(1996), S. 25 oder Walthes (1996), S. 58. 

591 Vgl. hierzu bspw. Hrbek (1993), S. 19; Regelsberger (1994) oder Pfetsch (1997), S. 209 ff. 
592 Vgl. hierzu bspw. Hrbek(1993), S. 19 f.; Leyendecker (1994) oder Borchardt (1996), S. 368 ff. 
593 Dieser Schlußfolgerung widersprechen jedoch eine Reihe an Autoren. So bspw. Ensthaler (1995), S. 26 f., 

der den Schluß zieht, daß die Bestimmungen des EUV zur politischen Union den Integrationsprozeß keines-
falls „auf eine neue, nach den bisherigen Entwicklungen nicht zu erwartende Schiene gehoben hat." 
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• Schließlich sind dem Vertragswerk 17 Protokolle und 33 Erklärungen beigefügt, die als 

ranggleiche Bestandteile der Verträge anzusehen sind und folglich eine erhebliche Bedeu-

tung bei der näheren Bestimmung der Vertragsinhalte besitzen.594 

Der Aufbau der EU kann durch das Bild eines Tempels mit den drei Säulen der EG, der 

GASP und der ZJIP verdeutlicht werden (vgl. Abb. IV-1):595 

Abb. IV-!: Der strukturelle Aufbau der EU aus vertraglicher Sicht 
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Quelle: Darstellung in Anlehnung an Enstha/er (1995), S. 13 u. Wesse/s (1996), S. 25. 

Das allumfassende Dach des Tempels bilden die Präambel, die Gemeinsamen Bestimmungen 

und die Schlußbestimmungen, wohingegen die Rechtssysteme der einzelnen Mitgliedstaaten 

als Fundament der Konstruktion anzusehen sind. Ausgehend von den Elementen dieser Kon-

struktion wird anschließend der Versuch unternommen, Ziele der EU abzuleiten. Da v.a. die 

ökonomische Ziele für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind, bleiben die zweite und 

dritte Säule als politische Dimension der EU ausgeklammert. 

594 Vgl. hierzu auch Schönfelder/Thie/ (1996), S. 145 f. 
,., Dabei wird die erste Säule auch graphisch besonders hervorgehoben und an zentraler Stelle plaziert, um die 

besondere Bedeutung der ökonomischen Dimension im bisherigen Integrationsprozeß zu betonen. 
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IV-1.2 Ziele der Präambel des EUV 

Die Präambel des EUV nennt „die wesentlichen Entschlüsse, Absichten, Wünsche, Bekräfti-

gungen und Willenserklärungen der Vertragsparteien", wobei es sich letztendlich „nur um 

eine schlagwortartige Vorwegnahme späterer Vertragsteile [handelt]. "596 Daher läßt sie keine 

Schlüsse über den jeweiligen Stellenwert der angesprochenen Zielsetzungen zu.597 Zudem 

besteht eine Reihe von Wiederholungen und Überschneidungen.598 Für den ökonomischen 

Bereich lassen sich aus der Präambel kaum konkrete Handlungsanweisungen ableiten. 

Die Präambel rückt die gesellschaftlichen Grundwerte der Freiheit, des Friedens, der Sicher-

heit und des Fortschritts, die durch die „Schaffung einer immer engeren Union der Völker 

Europas"599 zu fördern sind, in den Ziel-Mittelpunkt der EU. 

IV-1.3 Ziele der Gemeinsamen Bestimmungen und Schlußbestimmungen des EUV 

Die Gemeinsamen Bestimmungen des EUV wiederholen zum großen Teil die Ausführungen 

der Präambel, jedoch in einer strukturierteren Form. Art. A weist erneut darauf hin, daß der 

EUV einen Schritt „bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas" 

darstellt. Die Bezugnahme auf die „Völker Europas"600 drückt die Zielsetzung aus, die Er-

weiterung der EU anzustreben.601 Art. 0 bekräftigt diese Aussage, da er es grundsätzlich je-

dem europäischen Staat ermöglicht, einen Aufnahmeantrag zu stellen. Eine Konkretisierung 

der Bedeutung einer „immer engeren Union" erfolgt im Vertragswerks jedoch nicht. 602 

596 Walthes {1996), S. 59. 
597 Über die Bezugnahme auf gesellschaftliche Grundwerte hinaus, werden auch konkretere wirtschaftspolitische 

Zielsetzungen, wie die „Stärkung und Konvergenz" der Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten, die Errichtung 
einer „Wirtschafts- und Währungsunion" und die „Verwirklichung des Binnenmarktes", weitere Zielbereiche 
der EU, wie eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und Bestimmungen über Justiz und Inneres, so• 
wie allgemeine Strukturprinzipien des europäischen Integrationsprozesses, wie bspw. das Subsidiaritätsprin-
zip, bereits in der Präambel erstmals angesprochen. Vgl. hierzu auch die kritische Einschätzung zum Neben-
einander „unverbindlicher" und „detailreicher" Bestimmungen im EUV bei Sarrazin (1997), S. 98 f. 

59' So wird bspw. an vier Stellen in unterschiedlicher Formulierung auf die „europäische Integration" als Ziel der 
neugegründeten EU eingegangen. 

599 Präambel des EUV. 
600 Insbesondere in Abgrenzung zu einer Bezugnahme auf die Mitgliedstaaten der EU. 
601 Vgl. Leipold(l994b), S. 59. 
602 Das Maastrichter-Vertragswerk macht keine präzisen Aussagen zur Finalität des Integrationsprozesses, da in 

diesbezüglich nach wie vor ein deutlicher Dissens zwischen den Mitgliedstaaten besteht (vgl. Hrbek (1992a), 
S. 137). Während Deutschland, aber auch Italien und die Benelux-Staaten das Leitbild eines Europäischen 
Bundesstaates mit primär supranationalen Entscheidungsstrukturen befürworten, stehen Frankreich und 
Großbritannien diesen Vorstellungen eher ablehnend gegenüber und treten für einen Europäischen Staaten-
bund (,,Europa der Vaterländer") mit vorwiegend intergouvemementaler Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
ein (vgl. Janning (1994), S. 266 ff.; zur Begründung der divergierenden Standpunkte aus historischen Per-
spektive vgl. Schauer (1997)). Die Formulierung „immer engere Union der Völker Europas" ist deshalb als 
eine unverbindliche Leerformel zu werten, die gewählt wurde, um die Zustimmung aller Mitgliedstaaten zum 
Vertragswerk zu sichern. Eine Präzisierung dieser elementaren Zielvorstellung ist jedoch unabdingbar, um 
dem ohnehin „offenen" Integrationsprozeß rational (zielgerichtet) gestalten zu können. 
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Die gesamte Verlautbarw1g betont den dynamischen Charakter der europäischen Einigung, die 

auch mit der Umsetzung der Vertragsinhalte des EUV keineswegs abgeschlossen ist.603 Daher 

bestimmen die Art. A, Bund C die grw1dlegenden Richtlinien und Wertmaßstäbe für das (zu-

künftige) Entscheidungsverhalten im Integrationsprozeß. Diese Richtlinien können als ein 

Komplex unbestimmter Rechtsbegriffe identifiziert werden, die bei der Entscheidungsfindung 

durch die verantwortlichen staatlichen Akteure im Rahmen des durch den EUV belassenen 

Auslegungsspielraumes inhaltlich konkretisiert werden müssen: 

• Art A bestimmt „Bürgernähe", ,,Kohärenz" und „Solidarität" als die maßgeblichen Struk-

turprinzipien für die Gestaltung der Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten. 

• Art. B fordert darüber hinausgehend die Beachtung des „Subsidiaritätsprinzips" bei der 

Verfolgung aller Ziele der EU.604 

• Art. C schließlich unterstreicht den Stellenwert, der der „Kontinuität" aller durch die Ent-

scheidungsträger zur Zielerreichung gewählten Maßnahmen beigemessen wird. 

Auf Basis dieser unbestimmten Rechtsbegriffe nennt Art. B der Gemeinsamen Bestimmungen 

die einzelnen „Ziele der Union". Hierbei wird erneut auf die einzelnen Vertragsbestandteile 

des EUV Bezug genommen. Über die Ausführungen der Präambel hinausgehend wird ein 

Orientierw1gsrahmen für den Integrationsprozeß geschaffen. Die einzelnen Teilbestandteile 

geben jeweils ein grobes Ziel-Mittel-System vor. So wird im ökonomischen Zielbereich expli-

zit das Ziel der „Förderw1g eines ausgewogenen und dauerhaften wirtschaftlichen und sozia-

len Fortschritts" genannt, das „durch Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen, durch 

Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und durch die Errichtung einer 

Wirtschafts- und Währwlgsunion" zu verwirklichen ist. 

IV-1.4 Ziele des Vertrags über die Europäische Gemeinschaft (EGV) 

Der EGV bestimmt die ökonomische Dimension und damit die wirtschaftspolitischen Ziele 

der europäischen Integration. Dies läßt darauf schließen, daß im EGV die allgemeine Richt-

schnur für wirtschaftspolitische Aktivitäten (,,Förderw1g eines ausgewogenen und dauerhaften 

603 Hierauf weist auch Art. B (fünfter Spiegelstrich) hin, wo bereits auf die Frage der Weiterentwicklung der 
,,Mechanismen und Organe der Gemeinschaft" im Rahmen der Maastricht-Folgekonferenz gemäß Art. N (2) 
der Schlußbestimrnungen des EUV eingegangen wird. 

604 Hierbei wird direkt Bezug genommen zu Art. 3b des EG-Vertrages. Dort erfolgt eine Konkretisierung der 
Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips. Vgl. hierzu weiter unten in diesem Kapitel den Abschnitt IV-2.1.1.2 
sowie zur allgemeinen Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips Abschnitt 11-2. 
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wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts"), die in den Gemeinsamen Bestimmungen des 

EUV genannt wird, näher konkretisiert wird. 

Art. 3a bestimmt ein wirtschaftspolitisches Ordnungsprinzip für die EU. Der Artikel ver-

pflichtet die politischen Akteure, bei ihren Entscheidungen „dem Grundsatz einer offenen 

Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb" zu folgen. Dennoch bleibt es aufgrund der Ausge-

staltung des gesamten Vertragswerkes umstritten, ob die EU ausschließlich auf das Ord-

nungsprinzip einer freien Wettbewerbswirtschaft festgelegt ist. Einige Autoren legen den 

Vertragstext uneingeschränkt im Sinne dieser wirtschaftspolitischen Konzeption aus und kriti-

sieren lediglich dessen unzureichende Verankerung im Vertragswerk.605 Andere Autoren hin-

gegen interpretieren den EUV im Sinne eines alternativen Orientierungsrahmen. So führt der 

ehemalige Präsident der EK Delors aus, daß das Ordnungsprinzip der EU „in sich die Merk-

male eines von Beschränkungen freien gemeinsamen Marktes mit einer Reihe von Regeln, die 

für ihr reibungsloses Funktionieren unerläßlich sind"606 verbinden muß. Auch der Wissen-

schaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft erkennt trotz grundsätzlich positiver 

Beurteilung der „Dynamik von Wettbewerbsmärkten", daß „freie wirtschaftliche Betätigung 

und Wettbewerbsmärkte einer Ergänzung durch soziale Sicherheit [bedürfen)."607 Walthes 

zieht aus der wissenschaftlichen Diskussion sowie der Ausgestaltung des Maastrichter-

Vertragswerks den Schluß, daß der Einigungsprozeß im Sinne Müller-Armacks vom „Leitbild 

der sozialen Marktwirtschaft geprägt wird"608. Hierdurch wird angestrebt, ,,das Prinzip der 

Freiheit auf dem Markte mit dem des sozialen Ausgleichs"609 auch auf Ebene der EU zu ver-

binden. 

Auf Basis des Art. 3a sowie des Subsidiaritätsprinzips des Art. 3b bestimmt Art. 2 des EGV 

ein „Zielpolygon"610 für die EU. Sie hat demnach zur Förderung 

• einer harmonischen und ausgewogenen Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der 

Gemeinschaft, 

• eines beständigen, nicht-inflationären und umweltverträglichen Wachstums, 

605 Insbesondere das neu definierte Tätigkeitsfeld zur „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der 
Gemeinschaft", aber auch die Einführung einer „Sozialpolitik mit einem Europäischen Sozialfonds" stimmen 
die Autoren nachdenklich, ob das Ordnungsprinzip tatsächlich verwirklicht werden kann. Vgl. bspw. Berthold 
(1993a), (1993b); Krägenau/Wetter (1995), S. 530 u. Berg/Schmidt (1997), S. 172. 

606 Delors-Bericht (1989), Z. 25, S. 149. Analog äußerst sich im sogenannten ,,Herman Bericht" auch das EP 
(vgl. Europäisches Parlament (1994), S. 391). 

601 Wissenschaftlicher Beirat (1994), S. 16 u. 17. Vgl. aber auch die Ausführungen zur „Wirtschaftsordnung und 
Marktverfassung" S. 32 ff. 

608 Walthes (1996), S. 65. Hervorhebung im Original. 
609 Müller-Armack (1956), S. 390. 
610 Tuchtfeldt (1977), S. 182. 



142 

• eines hohen Grads an Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, 

• eines hohen Beschäftigungsniveaus, 

• eines hohen Maßes an sozialem Schutz, 

• der Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, 

• des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts (Kohäsion) sowie 

• der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten beizutragen. 

Der Bestimmtheitsgrad dieses ökonomischen Zielbündels bleibt jedoch gering. Die zur Ziel-

beschreibung verwendeten Schlüsselwörter „Konvergenz" und „Kohäsion" sind der Gruppe 

der unbestimmten Rechtsbegriffe hinzuzufügen. Darüber hinaus wird auch an dieser Stelle des 

Maastrichter-Vertragswerks eine zum EUV beinahe analoge Ziel-Mittel-Relation aufgebaut. 

Art. 2 nennt „die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion" sowie die Durchführung einer Reihe „gemeinsame[r] Politiken oder Maßnah-

men" als Zwischenziele zur Erreichung des übergeordneten ökonomischen Zielpolygons. Die 

,,gemeinsamen Politiken oder Maßnahmen" des Art. 3 umfassen insgesamt 20 unterschiedli-

che Tätigkeitsfelder, ,,die wie ein 'Sammelsurium' unterschiedlich differenzierter Handlungs-

anweisungen wirken."611 Der Vertrag bestimmt so in fast allen ökonomischen wie gesell-

schaftlichen Politikbereichen Zuständigkeiten der EU.612 

Diese umfassende Betrachtung verdeutlicht, daß sich die Zielvorgaben der einzelnen Elemente 

des Maastrichter-Vertragwerkes nur schwer zu einem konsistenten Gesamtkonzept verbinden 

lassen. Denn auch die Ausführungen der Grundsätze des EGV lassen es kaum zu, gehaltvolle 

Aussagen zu einer hierarchischen Gliederung von übergeordneten Zielen mit stärkerem 

Zielcharakter und nachgeordneten Zielen mit zunehmenden Instrumentalcharakter abzuleiten. 

Die zielbezogenen inhaltlichen Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen der Maa-

strichter-Vertragstexte erweisen sich somit insgesamt als unsystematisch und zum Teil auch 

widersprüchlich oder mißverständlich. 613 

611 Walthes (1996), S. 63. Vgl. zu den Tätigkeitsfeldern der EU gem!iß Art. 3 Lau/er/Fischer (1995). 
612 Laufer/Arens (1995), S. 193 bezeichnen den Art. 3 des EG-Vertrages deshalb als „Generalklausel für die 

Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft". Für Walthes (1996), S. 63 belegt Art. 3 ,,faktisch eine 
'Allzuständigkeit" der Gemeinschaft". 

613 So nennt bspw. Art. 2 den „wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhang" als ein Ziel, das durch die Durch-
führung der Maßnahmen des Art. 3 zu verwirklichen sei. Dort wird unter anderem die Maßnahme der Stär-
kung des „wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts" gefordert. Dies stellt eine rein tautologische Aussa-
ge dar. Als weiteres Beispiel sei auf die ich unklare Wortwahl der einzelnen Vertragsteile im Hinblick auf die 
ökonomische Integration verwiesen. Art. B des EUV nimmt Bezug auf die Schaffung eines ,,Raumes ohne 
Binnengrenzen", Art. 2 des EG-Vertrags auf die Errichtung eines „Gemeinsamen Marktes", Art. 3 schließlich 
fordert Maßnahmen zur Herstellung eines ,,Binnenmarkt[ es)". Vgl. zur Unsystematik des Maastrichter-
Vertragswerks auch Allais (1992), insb. S. 701 ff. 
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IV-1.5 Zusammenfassende Betrachtung und Schlußfolgerungen 

Trotz der kritischen Beurteilung der Konzeption des Zielsystems der EU wird zur Veran-

schaulichung der bislang angestellten Untersuchung eine Zielpyramide für die EU aus den 

einzelnen Elementen der Tempelkonstruktion abgeleitet (vgl. Abb. IV-2.): 

Abb. IV-2: Die Zielpyramide des Maastrichter-Vertragswerks 
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An der Spitze der Pyramide stehen die übergeordneten gesellschaftlichen Grundwerte des 

Friedens, der Freiheit, der Sicherheit und des Fortschritts als Ausfächerung des Endziels der 

EU „Gemeinwohl aller Mitgliedstaaten". In Richtung zur Basis der Pyramide folgen die un-

tergeordneten ökonomischen Ziele, die zunehmend den Charakter wirtschaftspolitischer Zwi-

schenziele besitzen und jeweils der „Förderung eines ausgewogenen und dauerhaften wirt-

schaftlichen und sozialen Fortschritts" dienen. Der „Gemeinsame Markt", die „WWU" und 

die „Tätigkeitsbereiche des EGV" stellen Instrumente zur Verwirklichung des ökonomischen 

Zielpolygons des Art. 2 des EGV dar. Den Sockel der Pyramide füllen die aus den unter-

schiedlichen Vertragselementen abgeleiteten „grundlegenden Strukturprinzipien" des Integra-
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tionsprozesses der EU aus. Diese stellen allgemeine Wertmaßstäbe für das Entscheidungsver-

halten der Akteure dar. 614 

Zur Bedeutung der ermittelten Zielpyramide als ein grundlegendes Element für die Bestim-

mung eines rationalen Finanzausgleichsystems im weiteren Verlauf der Untersuchung lassen 

sich abschließend die folgenden Schlüsse ziehen: 

1. Die Definition der Ziele des Maastrichter Vertragswerks ist gerade dadurch gekennzeich-

net, daß die Konkretisierung eines hierachischen Zielbündels oder substantieller Ziel-

Mittel-Relationen nicht erfolgt. Vielmehr verbleiben den europäischen Entscheidungsträ-

gern weitreichende Handlungsspielräume sowohl bei der Bestimmung der Einzelziele der 

EU als auch bei der Auswahl der Instrumente, um die jeweiligen Ziele zu verfolgen. 

Gravierend ist dabei die Erkenntnis, daß zwischen den Mitgliedstaaten lediglich Einigkeit 

über die übergeordneten Globalziele der EU (gesellschaftliche Grundwerte) besteht. Bereits 

bei der Operationalisierung der Zwischenziele scheitert die Konsenssuche zwischen den 

Handlungsberechtigten der 15 Nationen, so daß dilatorische Kompromisse mit Leerfor-

melcharakter geschlossen werden.615 Elementare Bedeutung besitzt der andauernde Dissens 

im Hinblick auf die Bedeutung der Formulierung „Verwirklichung einer immer engeren 

Union der Völker Europas" des Art. A EUV.616 Die Instrurnentauswahl zur Zielverwirkli-

chung erfolgt infolgedessen notwendigerweise ohne gemeinsame Zielorientierung. Ein sy-

stematisches, konsistentes und gleichgerichtetes Handeln aller Mitgliedstaaten ist unter 

diesen Rahmenbedingungen wesentlich erschwert.617 

2. Das Maastrichter-Vertragswerk beinhaltet eine Reihe „unbestimmter Rechtsbegriffe". Erst 

eine präzise inhaltliche Auslegung dieser „konkretisierungs- und ergänzungsbedürftigen 

614 Die anhaltende Kontroverse um das wirtschaftspolitische Ordnungsprinzip des europäischen Integrationspro-
zesses wird dadurch verdeutlicht, daß bei den grundlegenden Strukturprinzipien die Entscheidung für die 
wirtschaftspolitische Konzeption der „offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb" oder der „sozialen 
Marktwirtschaft" offen bleibt. Zudem ist das Subsidiaritätsprinzip besonders hervorgehoben, um bereits an 
dieser Stelle die zentrale Bedeutung zu signalisieren, die diesem Strukturprinzip für einen erfolgreichen Inte-
grationsprozeß zufällt. 

615 Vgl. auch Hesse, JJ (1997), S. 102 ff. 
616 Gerken {1993), S. 14 drückt die fehlende Zielbestimmtheit der politischen wie ökonomischen Integration 

prägnant aus: ,,Die Entwicklung der europäischen Integration bis zum Vertrag von Maastricht ... macht deut-
lich, daß von Beginn an die Integrationsbestrebungen und Integrationsschritte, gerade auch im wirtschaftli-
chen Bereich getragen waren von der Vorstellung und der Perspektive eines engen und vor allem umfassen-
den Zusanunenschlusses der Staaten Westeuropas. Konkrete Vorstellungen darüber, auf welchem Niveau die-
se Entwicklung vollendet sein und welcher Endzustand angestrebt werden sollte, bestanden indessen zu kei-
nem Zeitpunkt." 

617 Vgl. hierzu allgemein Tuchtfeldt {1977), S. 181 f.; auch Spiess {1973), S. 8 f. Mit konkretem Bezug zur EU 
Hackenbroch (1983), S. 85 f.; Muss/er/Streit (1996), S. 265 sehen sogar die Gefahr, daß der Dissens um die 
Finalität der Union den gesamten europäischen Integrationsprozeß „in eine Sackgasse" lenkt. 
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Richtlinien"618 ermöglicht es, Aussagen zur geeigneten Ausgestaltung des zu untersuchen-

den europäischen Finanzausgleichsystems abzuleiten. Zum einen sind die grundlegenden 

Strukturprinzipien der EU zu nennen: 

• Subsidiarität; 

• Bürgernähe; 

• Kohärenz; 

• Solidarität; 

• Kontinuität. 

Zum anderen vor allem die folgenden beiden Einzelziele des ökonomischen Teilbereichs des 

europäischen Zielkataloges: 

• Kohäsion (wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt); 

• Konvergenz. 

3. Zudem gibt das Vertragswerk von 1992 eine Anzahl „unwiderruflicher" Ziele des weiteren 

Integrationsprozesses mit weitreichenden Auswirkungen auf den ökonomischen Bereich 

vor, die bei den weiteren Analysen als restringierende Daten zu berücksichtigen sind: 

• Die Errichtung der WWU mit der Einführung einer einheitlichen Währung; 

• Die Vollendung des Binnenmarkts; 

• Die Erweiterung der EU durch die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten. 

IV-2 Die institutionelle Struktur der EU 

In den beiden anschließenden Teilabschnitten (IV-2.1 u. 2.2) wird die Entwicklung der insti-

tutionellen Struktur der EU nachgezeichnet. Es werden die rechtlich-organisatorischen Rah-

menbedingungen beschrieben. Hierzu sind Rechtsinstitutionen (geschriebene Normen, v.a. die 

Finanzverfassung und die Entscheidungsregeln der EU) und Organisationen (staatliche Ein-

richtungen, v.a. die Entscheidungsorgane der EU) zu zählen.619 Primärrechtliche Grundlage 

618 Fischer-Menshausen (1978), S. 136. 
619 Vgl. zu dieser Abgrenzung North (1992), S. 3 ff. Die Rechtsinstitutionen, so stellt North fest, ,,bestehen aus 

fürmlichen, schriftlich niedergelegten Regeln ebenso wie aus typischerweise ungeschriebenen Verhaltensko-
dices" (North (1992), S. 4). Die vorliegende Untersuchung bleibt jedoch auf das objektiv feststellbare ge-
setzte Recht beschränkt. Die Bedeutung von gemeinschaftsweiten impliziten „Übereinkünften, Gepflogen-
heiten und Verhaltensnormen" (North (1992), S. 6) für die stabile Fortentwicklung des europäischen Integra-
tionsprozesses wird jedoch an anderen Stellen dieser Arbeit betont (vgl. hierzu insb. die Überlegungen zur 
Abgrenzung zwischen formaler und informeller Integration in Abschnitt IV-2.3.1 ). 
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der institutionellen Struktur ist der EUV in Verbindung mit den hierin enthaltenen Bestim-

mungen des EGV.620 

Die Darstellung der institutionellen Rahmenbedingungen verdeutlicht die existierenden Kom-

petenzspielräume und -grenzen sowie das Zusammenspiel der finanzpolitischen Entschei-

dungsträger auf der EU-Ebene. Die so vermittelten Kenntnisse stellen eine entscheidende 

Grundlage dar, um im Verlauf des Kapitels V realitätsbezogene Aussagen ableiten zu können. 

Denn es wird so gewährleistet, daß der Einsatz der FZ als finanzwirtschaftliches Instrument 

nicht im institutionellen Vakuum, sondern gerade mit Verständnis für bestehende rechtliche 

und organisatorische Bindungen, Zwänge und Entwicklungsmöglichkeiten abgeleitet wird.621 

Institutionelle Rahmenbedingungen weisen stets eine zeitliche und sachliche Bedingtheit auf. 

Diese Aussage besitzt im Hinblick auf die sich dynamisch fortentwickelnde EU-Ebene beson-

dere Gültigkeit. Um eine wesentliche Voraussetzung für einen stabilen Verlauf des europäi-

schen Einigungsprozesses zu schaffen, muß die institutionelle Struktur der EU stets qualitati-

ver Ausdruck des jeweiligen Integrationsstandes der EU sein.622 Der Status-Quo der Finanz-

verfassung sowie der Organe und Entscheidungsprozesse der EU stellt deshalb lediglich eine 

Momentaufnahme dar, die anschließend vor dem Hintergrund der Entwicklungsdynamik und -

logik des europäischen Integrationsprozesses kritisch beleuchtet werden muß (Abschnitt IV-

2.3). Erst diese tiefergehende Analyse erlaubt es, sachlich und zeitlich differenzierte Schluß-

folgerungen zur Frage rechtlich-organisatorischer Konfliktfelder zu bestimmen, die der Ab-

leitung eines europäischen Finanzausgleichsystems zugrundezulegen sind (Abschnitt IV-2.4). 

IV-2.1 Die Finanzverfassung der EU 

Die Finanzverfassung der EU legt den rechtlichen Rahmen fest, an den die staatlichen Ent-

scheidungsträger bei ihren finanzwirtschaftlichen Aktivitäten gebunden sind. Da die EU eine 

neue Ebene der öffentlichen Finanzwirtschaft bildet, 623 erfolgt eine Abgrenzung der Kompe-

tenzen zwischen der EU und den untergeordneten gebietskörperschaftlichen Ebenen. Die 

Normen bestimmen die Zuordnung staatlicher Aufgaben an die EU-Ebene, die Verantwort-

lichkeit für die zur Aufgabenerfüllung erforderliche Ausgabetätigkeit, sowie die Regelung der 

" 0 Die betreffenden Bestimmungen des EUV u. des EGV wurden zuletzt durch den Amsterdamer Vertrag vom 
2. Oktober 1997 weiterentwickelt. 

621 Vgl. hierzu und zum folgenden Geske (1988). 
622 Vgl. allgemeinNorth (1992), S. 6; mit Bezug zur EU Bieh/ (1988b), S. 66; Hesse, JJ (1997). 
623 Vgl. stellvertretend für viele Nowotny (1996), S. 154. 
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Beschaffung der zur Deckung der Ausgaben notwendigen Einnahmen. Darüber hinaus werden 

die Grundsätze der europäischen Haushaltswirtschaft betrachtet. 624 

IV-2.1.1 Die Aufgabenverteilung 

Da die Aufgabenverteilung die maßgebliche erklärende Variable des sich ergebenden Ausga-

benvolumens und des erforderlichen Einnahmebedarfs einer gebietskörperschaftlichen Ebene 

darstellt, hat die Beschreibung der Finanzverfassung an diesem Teilaspekt anzusetzen.625 Da-

bei wird der Schwerpunkt auf die Darstellung struktureller Eigenschaften der Aufgabenver-

teilung gelegt, wohingegen von einer (reinen) Auflistung und Beschreibung der einzelnen 

Aufgabenbereiche der EU-Ebene abgesehen wird.626 

IV-2.1.1.1 Grundsatzregelung - das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 

Art. 3b (1) des EGV bestimmt, daß „die Gemeinschaft innerhalb der Grenzen der ihr in die-

sem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tätig [wird]." Der Handlungsspiel-

raum der EU-Organe ist gemäß Art. 4 (1) ,,nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewie-

senen Befugnisse" begrenzt.627 Der Erlaß von Rechtsakten ist den Organen nur „zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses Vertrages" (Art. 189 (1) EGV) gestattet. Diese Vor-

schriften verdeutlichen das Bestreben der Mitgliedstaaten, eine Zuständigkeit der EU-Ebene 

für bestimmte Aufgabenbereiche nur zuzulassen, sofern die Vertragsbestimmungen eine aus-

drückliche Kompetenzgrundlage für das Handeln der zentralen Ebene benennen. Die Zuwei-

sung der Aufgabenfelder folgt dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. ,,Eine Zustän-

digkeitsvermutung zugunsten der Gemeinschaft gibt es deshalb nicht. Vielmehr besteht 

grundsätzlich eine Vermutung für die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten."628 Die Entscheidung 

über die Zuteilung von weiteren, bislang in den Vertragswerken nicht explizit genannten Auf-

gabengebieten an die EU-Ebene obliegt den Mitgliedstaaten gemäß der notwendigerweise 

einstimmigen Beschlußfassung im Europäischen Rat.629 

Auf dieser Basis enumerieren die Art. 3 und 3a EGV sowie die Titel V und VI des EUV die 

einzelnen Aufgabenbereiche der EU, die sich einerseits auf bestimmte abgegrenzte Sachberei-

624 Vgl. Genser (1995), S. 7; auch Caesar (1996a), S. 235. 
625 So schon Popitz (1927). 
626 Vgl. zu letzterem Aspekt ausführlich Seidel (1992), S. 69 ff. 
627 Analog auch Art. E des EUV. 
628 Häde (1996), S. 347. 
629 Vgl. hierzu Seidel (1992), S. 72; Wissenschaftlicher Beirat (1994), S. 48; Möschel (1995), S. 232. 
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ehe (bspw. Landwirtschaft oder Verkehr), andererseits auf konkret vorgegebene Zielbereiche 

(bspw. Herstellung der Freizügigkeit) beziehen.630 Die Entscheidungsträger der EU erhalten in 

diesen Bereichen entweder Primärkompetenzen oder aber Partialkompetenzen zugewiesen.631 

Dabei kennzeichnen Primärkompetenzen solche Aufgabenfelder, in denen ausschließlich die 

EU-Ebene die Zuständigkeit zur Regelsetzung besitzt.632 Partialkompetenzen hingegen weisen 

auf solche Aufgabenfelder hin, bei denen die grundsätzliche Verantwortlichkeit bei der mit-

gliedstaatlichen Ebene liegt. Es werden jedoch explizit einzelne Ausnahmebereiche bestimmt, 

in denen die EU-Ebene neben der mitgliedstaatlichen Ebene Aktivitäten entfalten darf. Es 

resultieren Bereiche konkurrierender Zuständigkeiten. ,,Die Kompetenzordnung des Unions-

vertrages ist somit als duale Struktur zu begreifen, die im Grundsatz ein Verhältnis von Regel 

und Ausnahme beschreibt. In diesem Rahmen kann die primäre Zuständigkeit einer Ebene für 

einen Politikbereich lediglich durch enumerierte Teilzuständigkeiten (Partialkompetenzen) der 

anderen Ebene durchbrochen werden."633 

IV-2.1.1.2 Die dynamische Entwicklung der Aufgabenverteilung 

Die Zuteilung der Primär- und Partialkompetenzen an die EU-Ebene ist im EGV „oft nur vage 

urnrissen"634 und „so allgemein gehalten",635 daß viele der Formulierungen einen erheblichen 

Auslegungsspielraum im Hinblick auf die Kompetenzzuständigkeit und die Intensität der 

Aufgabenerfüllung belassen.636 Ein expliziter und systematisch geordneter Kompetenzkatalog, 

wie er im deutschen Grundgesetz durch die erschöpfende Auflistung der Gegenstände der 

ausschließlichen, der konkurrierenden Gesetzgebung und der Rahmengesetzgebung der Art. 

73-75 erfolgt, existiert für die EU-Ebene nicht.637 Als Folge der wenig stringenten Aufgaben-

630 Vgl. zu dieser Abgrenzung Häde (1996), S. 381 ff. 
631 Vgl. Europäische Strukturkommission (1995), S. 24 ff. In analoger Vorgehensweise kann w,ter Bezugnahme 

auf die Fonnulierw,g des Art. 3b (2) EGV die Unterscheidw,g von ausschließlichen w,d konkurrierenden Zu-
ständigkeiten der I;U-Ebene getroffen werden; vgl. hierzu bspw. Häde (1996), S. 348 f. 

632 Der Begriff der ausschließlichen Zuständigkeit umfaßt zwei kumulative Elemente. Zum ersten als funktiona-
les Element, die VerpflichlWlg der EU-Ebene als allein zuständige Instanz bei der Wahmehmw,g bestimmter 
Aufgaben tätig zu werden. Zum zweiten als materielles Element, die Untersagw,g an die Mitgliedstaaten ein-
seitig tätig zu werden. Letzterer Aspekt bedeutet jedoch nicht, daß die EU die einzige gesetzgebende Instanz 
in einem Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit sein muß. Sofern die EU dies zuläßt, können die Mit-
gliedstaaten ebenso Gesetze beschließen oder Rahmenregelw,gen erlassen. Allerdings kann die EU-Ebene 
den Mitgliedstaaten diese Rechte entziehen, sofern dies als notwendig zur Aufgabenerfiillw,g erachtet wird. 
Sie besitzt das ,,Primat des Handelns" (Reichenbach (1992), S. 3; vgl. auch Europäische Kommission 
(1992a), S. 5 ff.). 

633 Europäische Strukturkommission (1995), S. 31. 
634 Andel (1983), S. 313 . 
.,, Lau/er/Fischer (1995), S. 214. 
636 So schon vor den Maastricht-Verträgen Andel (1983), S. 313 w,d Seidel {1992), S. 72. Mit direktem Bezug 

zum Maastrichter-Vertragswerk vgl. Lau/er/Fischer (1995), S. 214 ff. 
637 Vgl. Europäische Kommission {1992a), S. 3 f.; auch Europäische Strukturkommission (1995), S. 35 f.; Häde 

(1996), s. 381. 
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verteilung im EGV ist „die Entwicklung der europäischen Aufgabenverteilung „ von einer 

dynamischen Expansion der gemeinschaftlichen Zuständigkeiten gekennzeichnet."638 Die fol-

genden strukturellen Merkmale des Vertragswerks sind als entscheidende Begründungsansät-

ze für diese Entwicklungstendenzen anzuführen:639 

(1 )Die weitreichenden Interpretationsspielräume der Formulierungen zur Aufgabenverteilung 

können „in der Praxis wie eine Primärkompetenz wirken".640 Die Unklarheit in der Kom-

petenzverteilung führt dazu, daß die EU-Ebene im Zeitablauf mehr und mehr die aus-

schließliche Zuständigkeit für Aufgabenbereiche übernimmt, für die sie ursprünglich nur in 

begrenzten Ausnahmefällen Entscheidungskompetenzen besessen hatte. Diese Entwicklung 

widerspricht dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung. Als markantes Beispiel 

sei auf Art. 100a EGV verwiesen, der den EU-Entscheidungsträgern die Befugnis erteilt, 

alle „Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-

staaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegenstand 

haben", zu erlassen.641 

(2)Sofern ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich erscheint, besitzt die EU-Ebene 

nach Art. 235 EGV die Möglichkeit, die geeigneten Vorschriften zu erlassen, um die Ziele 

des Gemeinsamen Marktes zu verwirklichen, selbst wenn in dem Vertragswerk die hierfür 

erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen sind. Da Art. 235 EGV es den EU-

Entscheidungsträgern ermöglicht, auch in vertraglich nicht explizit genannten Aufgaben-

feldern tätig zu werden, verkörpert die Bestimmung eine Art Generalermächtigung, die ei-

ne Expansion der Aufgabenwahrnehmung durch die zentrale Ebene begünstigt.642 Jedoch 

ist zu betonen, daß „die Vorschrift auf bloße Kompetenzergänzung und auf unvorhergese-

hene Fälle ausgerichtet [ist]. Sie bietet keine Handhabe für eine beliebige Kompetenzbe-

638 Bohnet-Joschko (1996), S. 164. Auf die Gefahren dieser Entwicklung weisen neben Bohnet-Joschko eine 
Reihe weiterer Autoren deutlich hin. So fordern bspw. auch Scharpf (1991); Berthold (1993a); Hesse, H. 
(1993), S. 51 f.; Europäische Strukturkommission (1995), S. 24 ff.; Everling (1995) und Laufer/Arens (1995) 
eine klare Abgrenzung der Aufgaben zwischen der EU-Ebene und den weiteren füderativen Ebenen der Uni-
on, wn Zentralisierungstendenzen zu verhindern. Jedoch weist Hesse, JJ. (1997), S. 116 f. darauf hin, daß 
auch die von diesen Autoren angestrebte Vereinfachung durch klare Kompetenzkataloge den Anforderungen 
des europäischen Integrationsprozesses nicht gerecht wird. Denn „die ·v ereinfacher' übersehen, daß auch 
·reife· Föderationen durch unzählige (horizontale wie vertikale) Verbundprozesse geprägt sind, die zwar das 
Risiko der "Politikverflechtungsfalle' bergen, gleichzeitig aber Vollzug, Stabilität und Identität gewährlei-
sten". (Hesse, J.J (1997), S. 117) 

639 Vgl. auch die ähnlichen Überlegungen bei Nicolaysen (1995), S. 158 ff. 
640 Europäische Strukturkommission (1995), S. 36. 
641 Vgl. hierzu Europäische Strukturkommission (1995), S. 36; Nico/aysen (1995), S. 159. Häde (1996), S. 353 

nennt dies ,,Kompetenzen kraft Sachzusammenhangs", wobei es zwingend zur Kompetenzausweitung kommt, 
wn die Aufgabenerfüllung der EU-Ebene sicherzustellen. 

642 Bohnet-Joschko (1996), S. 165 spricht von der ,,Nutzung des "Zauberartikels' 235". Laufer/Fischer (1995), 
S. 214 betrachten Art. 235 als ein ,,'Einfallstor' in immer weitere nationale Souveränitätsrechte". 
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gründung auf europäischer Ebene."643 Aus diesem Blickwinkel gewährleistet der Art. 235 

eine wünschenswerte Flexibilisierung der „theoretische[n] Starrheit des Prinzips der limi-

tierten Einzelermächtigung",644 die eine problemadäquate Aufgabenkritik im dynamischen 

Integrationsprozeß ermöglicht. 645 

(3)An dieser Stelle ist zudem auf Art. F (3) EUV Bezug zu nehmen, der folgendes konstatiert: 

,,Die Union stattet sich mit den Mitteln aus, die zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durch-

führung ihrer Politiken erforderlich sind." Die Bestimmung besitzt trotz des Wortlautes als 

Begründungsansatz für eine Ausweitung der Aufgabenbereiche der EU-Ebene eine unter-

geordnete Bedeutung. Denn Art. F (3) EUV ist nicht wie Art. 235 EGV als eine echte 

Kompetenzzuweisungsnorm zu verstehen, sondern als eine Absichtserklärung aller Mit-

gliedstaaten, die EU im Ablauf des europäischen Einigungsprozesses - gegebenenfalls im 

Rahmen ordentlicher Vertragsänderungen - stets mit den dem erreichten Integrationsstand 

entsprechenden Aufgaben zu betrauen. Art. F Abs. 3 EUV bringt folglich „keine Kompe-

tenzzuweisung, sondern eine zukünftige Aufgabe der Vertragspartner zum Ausdruck."646 

(4)Schließlich ist das Subsidiaritätsprinzip des Art. 3b (2) EGV als „ftmdamentale[s] Gestal-

tungsprinzip"647 bei der Aufgabenverteilung der EU anzufiihren.648 Die EU-Ebene wird 

demnach „in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, ... nur 

tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen des Umfangs 

oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können." Dieser Ab-

satz (2) befaßt sich mit der Frage, ,,ob" die EU-Ebene überhaupt Aktivitäten entfalten soll. 

,,Eine Chance, Zentralisierungstendenzen in der Europäischen Gemeinschaft entgegenzu-

treten"649 ergibt sich basierend auf Art. 3b (2) EGV aus verschiedenen Gründen aber nur 

sehr eingeschränkt: 

643 Wissenschaftlicher Beirat (1994), S. 21. Art. 235 EGV schafft damit insb. keine Kompetenz-Kompetenz der 
EU-Ebene. Vgl. hierzu auch ausführlich Häde (1996), S. 355 ff . 

... Wissenschaftlicher Beirat (1994), S. 21. 
645 Entscheidend für die Bewertung der Vorschrift ist das V erhalten der staatlichen Entscheidungsträger. Wird 

die Ermächtigungsgrundlage des Art. 235 restriktiv ausgelegt, so daß lediglich Teilkompetenzen ergänzt wer-
den, ist Art. 235 positiv zu bewerten. Erfolgt in Anwendung des Art. 235 hingegen die Einbeziehung völlig 
neuer Aufgaben in den Verantwortungsbereich der EU-Ebene, kommt es zu einer ,,faktischen Ausweitung der 
Rechtsetzungstätigkeit der Gemeinschaft" und die Norm ,,kann ... nicht mehr überzeugen." (Europäische 
Strukturkommission (1995), S. 36) Ähnlich auch Oppermann (1991), S. 168 ff.; Wissenschaftlicher Beirat 
(1994), S. 21 f.; Häde (1996), S. 373 ff.; deutlich kritischer Berg/Schmidt (1996), S. 133. 

646 Häde (1996), S. 376. Vgl. hierzuHäde (1996), S. 375 f., m.w.N. 
647 Reichenbach (1992), S. 2. 
648 Vgl. zur inhaltlichen Konkretisierung des Subsidiaritätsprinzip als allgemeines gesellschaftliches Ordnungs-

und Gliederungsprinzip Abschnitt 11-2. 
649 Wissenschaftlicher Beirat (1994), S. 23. 
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• Die Formulierung des Absatz 2 verdeutlicht, daß das Subsidiaritätsprinzip in seiner spezifi-

schen Verankerung im EGV lediglich ein Ordnungsprinzip für die Kompetenzausübung 
nicht aber für die Kompetenzverteilung darstellt. Die Aufgabenverteilung selbst ergibt sich 

ausschließlich durch die Bestimmungen des Maastrichter-Vertragswerks und liegt daher in 

der Zuständigkeit der mitgliedstaatlichen Vertragsparteien.650 Das Subsidiaritätsprinzip des 

EUV kann daher nicht als Grundsatz zur dynamischen Fortentwicklung der Aufgabenver-

teilung herangezogen werden.651 Der Subsidiaritätsbegriff des EGV ist statisch.652 

• Der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips des Absatz 2 ist auf die Bereiche der konkurrie-

renden Zuständigkeiten beschränkt. Jedoch ergibt sich auch im Bereich der ausschließli-

chen Zuständigkeiten keinesfalls automatisch die Notwendigkeit, die Aufgabenbereich 

vollständig durch die EU-Ebene zu erfiillen.653 Die Ausdehnung des Anwendungsbereichs 

des Subsidiaritätsprinzips auf den Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten könnte daher 

Zentralisierungstendenzen vermeiden, da die EU-Entscheidungsträger dazu verpflichtet 

würden, ,,auch bei der Wahrnehmung ihrer ausschließlichen Kompetenz, jedenfalls bei 

Ausgestaltung und Durchführung, den Mitgliedstaaten Spielräume zu überlassen, soweit 

das Ziel der Regelungen von ihnen ausreichend verwirklicht werden kann."654 

• Die Vertragstexte nehmen keine deutliche Abgrenzung der ausschließlichen Zuständigkei-

ten der EU-Ebene vor.655 Es entstehen deshalb Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Mit-

gliedstaaten und der EU-Ebene, wobei es in den Aufgabenbereich der EU-Organe fällt „ein 

gemeinsames Konzept zu erarbeiten, um ständige Abgrenzungskonflikte zwischen aus-

schließlichen und konkurrierenden Zuständigkeiten ... zu vermeiden."656 Die (polit-

ökonomisch abgeleiteten) Interessenlagen der beteiligten Organe bieten aber keinen Anreiz 

,,für eine wirklich einschneidende Anwendung des Subsidiaritätsprinzips."657 Die Europäi-

sche Kommission (EK) befürwortet weitgehende eigene Handlungsspielräume und ist da-

" 0 Vgl. Europäische Kommission (1992a), S. 3. 
"' Zwar weist der Europäische Rat bei der Entwicklw,g eines Gesamtkonzeptes für die Anwendw,g des Subsi-

diaritätsprinzips w,ter Bezugnahme auf die Art. A u. B des EUV darauf hin, daß das Subsidiaritätsprinzip 
durch den EUV eine neue rechtliche Bedeutung erlange w,d somit über Art. 3b EGV hinaus ein allgemeines 
GrWldprinzip für alle Tätigkeiten der EU verkörpere (vgl. Europäischer Rat in Edinburgh (1992), S. 1280). 
Jedoch bezieht sich Art. B ausschließlich auf den engen Subsidiaritätsbegriff des Art. 3b EGV. Zudem geht 
die Bestirnrnw,g des Art. A nicht über die lapidare F eststellw,g hinaus, daß die ,,Entscheidw,gen möglichst 
bürgemah getroffen werden". Eine justiziable Verankerw,g eines allgemeinen Subsidiaritätsprinzips stellt 
diese Regelw,g nicht dar (so auch Bitterlich (1995b), insb. S. 186 ff.). 

"' Vgl. Dams/Heide (1995), S. 941. 
653 Vgl. hierzu Fn 632 in Abschnitt IV-2.1.1.1. 
•>• Nicolaysen (1995), S. 174. 
6" Vgl. hierzu weiter oben in diesem Abschnitt IV-2.1.1.2. 
•s• Europäische Kommission (1992a), S. 4 . 
.,, Möschel (1995), S. 234. Vgl. zu den Interessenlagen der Akteure aus polit-ökonomischer Sicht grw,dlegend 

Vaubel (1992) u. (1994). 
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her an einer Maximierung der Zuständigkeiten der EU-Ebene interessiert.658 Der Minister-

rat als EU-Rechtssetzungsorgan in Zusammensetzung der Regierungen der Mitgliedstaaten 

ist daran interessiert, umfangreiche politische Entscheidungen auf europäischer Ebene tref-

fen zu können. So wird die Mitwirkung der nationalen Parlamente an der Entscheidungs-

findung verhindert.659 Da zudem der Europäische Gerichtshof (EuGH) den Gemein-

schaftsorganen einen weiten Beurteilungsspielraum bei der Kompetenzabgrenzung be-

läßt, 660 ist zu erwarten, daß der Bereich der für die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 

ausschlaggebenden konkurrierenden Zuständigkeiten (äußerst) restriktiv ausgelegt wird.661 

• Analoge polit-ökonomische Überlegungen sind zu den konkurrierenden Zuständigkeiten 

anzustellen, wenn in konkreten Einzelfällen überprüft wird, ob gemäß des Subsidiari-

tätsprinzips die Notwendigkeit zur Ausübung von Kompetenzen durch die EU besteht. Die 

EU-Ebene hat den Nachweis zu führen, ,,daß ihr Handeln gegenüber den Maßnahmen, die 

die Mitgliedstaaten zur Erreichung der Vertragsziele treffen oder treffen könnten, begrün-

det ist."662 Hierzu erfolgt eine Prüfung anhand zweier Kriterien:663 hn komparativen Effizi-

enztest wird untersucht, ob die Mitgliedstaaten mit den entsprechenden Mitteln664 ausge-

stattet sind, um wirksame Maßnahmen zur Zielerreichung durchführen zu können. hn 

Mehrwert-Test wird hingegen die relative Effizienz des Handelns der EU „aufgrund des 

Umfangs der Maßnahmen, grenzüberschreitender Schwierigkeiten, der notwendigen kriti-

schen Masse, oder der Kosten der Nichtdurchführung der Maßnahmen"665 bewertet. Dieses 

Prüfungsverfahren beläßt weitreichende Auslegungsspielräume, so daß eine Kompe-

tenzausübung der zentralen Ebene zumeist problemlos zu rechtfertigen ist. 666 Letztendlich 

entscheiden wiederum die EK und der Ministerrat unter Berücksichtigung ihrer spezifi-

schen Interessenlagen. Unter diesen Voraussetzungen „zeichnet sich die Tendenz ab, daß 

im Endergebnis eine stärkere Zentralisierung der Entscheidungen auf[!] EU-Ebene geför-

dert wird. "667 

658 Vgl. Nico/aysen (1995), S. 161 f.; Bohnet-Joschko (1996), S. 216 ff, hier insb. S. 220. 
659 Vgl. Möschel (1995), S. 234; Bohnet-Joschlco (1996), S. 227 f. 
660 Vgl. Everling (1995), S. 175 f.; auch Lau/er/Fischer (1995), S. 219. Zurückhaltender äußert sich jedoch Häde 

(1996), S. 352 f. Vgl. auch Abschnitt IV-2.2.1.3 zum EuGH. 
661 Abschließend stellt Häde (1996), S. 351 fest: ,,Das Fehlen einer ausdrilcklichen Abgrenzung zwischen aus-

schließlichen und sonstigen Kompetenzen der Gemeinschaft im EG-Vertrag könnte eines der wesentlichen 
Hindernisse für eine effektive Anwendung des Subsidiaritätsprinzip darstellen." 

662 Europäische Kommission (1992a), S. 4. 
663 Vgl. zum Folgenden Europäische Kommission (1992a), S. 10 f.; Reichenbach (1992), S. 2. 
664 Hierzu sind auch finanzielle Ressourcen zu zählen. 
665 Reichenbach (1992), S. 2. 
666 Vgl. Mösche/ (1995), S. 234; auch Wieland (1991), S. 447. 
667 Dams/Heide (1995), S. 942. 
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Insgesamt besitzt das Subsidiaritätsprinzip in seiner momentanen vertraglichen Ausgestal-

tung kaum konkrete Wirkungspotentiale, um bestehende Entwicklungstendenzen zur Aus-

dehnung gemeinschaftsweiter Aufgabenwahrnehmung abzuschwächen. Einen wesentlichen 

Einfluß erhält das Subsidiaritätsprinzip vielmehr in seiner allgemeinen, auf die Enzyklika 

„Quadragesimo Anno" zurückgehenden Bedeutung als eine - unabhängig von bestehenden 

Vertragsinhalten - akzeptierte Leitlinie für die Aufgabenverteilung im weiteren europäi-

schen Integrationsprozeß.668 Mit dem allgemeinen Subsidiaritätsprinzip „verbundene Be-

gründungslasten und eine darauf bezogene Diskussion in der interessierten Öffentlichkeit 

mögen eine begrenzende Wirkung [auf die zentrale Aufgabenwahrnehmung] entfalten .... 

Das Subsidiaritätsprinzip bietet insoweit auch ein Einfallstor, um Stimmungen und Vorbe-

halte in den öffentlichen Meinungen der Mitgliedstaaten gegen europäische Zentralisie-

rungstendenzen aufzunehmen."669 

Zudem lenkt die kritische Einschätzung zur Tragweite des Subsidiaritätsprinzips nach 

Art. 3b (2) die Aufmerksamkeit auf Art. 3b (3), der bestimmt, daß „die Maßnahmen der Ge-

meinschaft „ nicht über das für die Erreichung der Ziele dieses Vertrages erforderliche Maß 

hinaus[gehen]." Dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz findet uneingeschränkt auf alle Maß-

nahmen der EU Anwendung, unabhängig davon, ob das jeweilige Aufgabengebiet in die aus-

schließliche oder konkurrierende Zuständigkeit fällt.670 Entscheidender Ausfluß des Grundsat-

zes ist die Verpflichtung, ,,daß die Gemeinschaft, wenn sie zwischen mehreren Aktionsmitteln 

wählen kann, bei der Wahrnehmung ihrer Zuständigkeit sich für das Mittel entscheiden muß, 

das - bei gleicher Wirksamkeit - für Staaten, Einzelpersonen, Unternehmen am wenigsten 

zwingend ist."671 Damit rücken die alternativen Formen der Rechtssetzung der EU-Ebene in 

den Mittelpunkt des lnter~ses. 

IV-2.1.1.3 Die Formen der Rechtssetzung 

Art. 189 EGV nennt die verschiedenen Rechtshandlungen, die die EU-Ebene „zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses Vertrages" zu erlassen befugt ist. Die alternativen 

Maßnahmen umfassen Verordnungen, Richtlinien, Entscheidungen, Empfehlungen und Stel-

lungnahmen:672 

668 So auchNico/aysen {1995), S. 176 und Häde (1996), S. 353. 
669 Möschel (1995), S. 235. 
670 Vgl. Europäischer Rat in Edinburgh (1992), S. 1282. 
671 Europäische Kommission (1992a), S. 13. 
672 Vgl. zu den Rechtssetzungsformen Borchardt (1996), S. 137 ff. und Oppermann (1991), S. 172 ff. sowie 

knapper Häde (1996), S. 377 ff. und Weindl (1996), S. 61 ff. 
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• Die Verordnung besitzt gemäß Art. 189 (2) allgemeine Geltung, ist in allen ihren Teilen 

verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Sie ist die Rechtshandlung mit der 

höchsten Eingriffsintensität aller gemeinschaftlichen Steuerungsinstrumente. Die Verord-

nung tritt direkt an die Stelle bestehender mitgliedstaatlicher Gesetze, so daß eine Rechts-

vereinheitlichung im gesamten EU-Raum resultiert. Als „quasi-legislatorische Maßnah-

men"673 stellen die Verordnungen die eigentlichen Gemeinschaftsgesetze dar. Den Mit-

gliedstaaten verbleiben weder Handlungsspielräume, ,,Bestimmungen einer Verordnung 

unvollständig anzuwenden oder unter ihnen eine Auswahl zu treffen" noch „die darin ver-

bürgten Rechte und Pflichten aufzuheben, auszusetzen oder inhaltlich abzuändern."674 

• Die Richtlinie ist nach Art. 189 (3) für jeden Mitgliedstaat hinsichtlich des zu erreichenden 

Zieles verbindlich, überläßt aber den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der 

Mittel. Die Richtlinie stellt daher eine mildere Form des Eingriffs in den Handlungsspiel-

raum der einzelstaatlichen Entscheidungsträger dar als die Verordnung. Während letztere 

zu einer Rechtsvereinheitlichung führt, ist die Richtlinie auf das Ziel der Rechtsanglei-

chung (Rechtsharmonisierung) beschränkt. Die Mitgliedstaaten behalten die Möglichkeit 

besonderen einzelstaatlichen Merkmalen und Vorlieben Rechnung zu tragen. 

• Die Entscheidung ist diejenige Rechtshandlung der EU-Ebene, die „zur verbindlichen Ein-

zelfallregelung dienen soll."675 Art. 189 ( 4) bestimmt, daß „die Entscheidung .. in allen ih-

ren Teilen für diejenigen verbindlich [ist], die sie bezeichnet." Dabei können Entscheidun-

gen sowohl an Einzelpersonen und Unternehmen als auch an Mitgliedstaaten gerichtet sein 

und von den Betroffenen „ein Handeln oder Unterlassen verlangen, ihnen Rechte einräu-

men oder Pflichten auferlegen."676 

• Zudem kann die EU-Ebene Empfehlungen aussprechen und Stellungnahmen abgeben. Die-

se Aktionsmittel sind nach Art. 189 (5) nicht verbindlich. Sie erlauben es den Organen der 

EU, den Entscheidungsträgern der Mitgliedstaaten unverbindliche Beurteilungshilfen bei 

ihrer Entscheidungsfindung zu vermitteln oder ein bestimmtes sachgerechtes Verhalten na-

hezulegen, ohne den Adressaten verbindliche Rechte oder Pflichten aufzuerlegen. 

673 Oppermann(l991), S. 174. 
674 Borchardt(l996), S. 140. 
615 Oppermann (1991), S. 180. 
676 Borchardt (1996), S. 149. Als Anwendungsbeispiele von Entscheidungen seien im Hinblick auf Unternehmen 

die Untersagung wettbewerbswidriger Kartellvereinbarungen (Art. 85 EGV) sowie die hiermit verbundene 
Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern (Art. 87 EGV) genannt; im Hinblick auf Mitgliedstaaten 
zum einen die Erlaubnis zum Erlaß von Schutzmaßnahmen, wn die Verlagerung von Handelsströmen zu ver-
hindern (Art. 115 EGV), zum anderen die Entscheidung über die Zulässigkeit der Gewährung rnitgliedstaatli-
cher Beihilfen an Unternehmen oder Produktionszweige (Art. 92 f. EGV). 
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Das Maastrichter-Vertragswerk legt keine Rangfolge der Rechtssetzungsformen fest. Der In-

tention des Verhältnisrnäßigkeitsgrundsatzes des Art. 3b (3) EGV entspricht jedoch eine 

Normenhierachie, die den Empfehlungen und Stellungnahmen als nicht rechtsverbindlichen 

Aktionsmitteln systematisch den Vorzug gibt. Sofern die unverbindlichen Anordnungen zu 

keiner befriedigenden Problemlösung führen, bleibt der EU-Ebene eine späteren verbindlichen 

Rechtsetzungstätigkeit unbenommen, wobei es das Subsidiaritätsprinzip erfordert, ,,unter 

sonst gleichen Bedingungen eine Richtlinie einer Verordnung und eine Rahmenrichtlinie einer 

detaillierten Maßnahme vorzuziehen."677 

In der Realität bestehen jedoch erhebliche Durchsetzungsprobleme dieser Normenhierachie, 

so daß eine explizite (vertragliche) Verankerung der Rangfolge der Rechtsetzungsformen 

notwendig erscheint.678 Denn obwohl die Organe der EU die bevorzugte Anwendung der 

Richtlinie explizit befürworten,679 erfolgt der überwiegende Teil der Rechtssetzunghandlun-

gen durch Verordnungen. 1996 verabschiedete der Ministerrat 247 Verordnungen gegenüber 

nur 58 Richtlinien.680 Zudem fällt die deutliche Unterscheidung der einzelnen Aktionsmittel 

der EU im Rahmen der Normenhierachie schwer. ,,Zumeist enthalten Richtlinien ebenso de-

taillierte Vorschriften wie Verordnungen und lassen den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung 

kaum noch Handlungsfreiheit."681 Hierdurch verschwimmt jedoch die Abgrenzungslinie zwi-

schen Richtlinien und Verordnungen und die Eingriffsintensität der Rechtssetzungsaktivitäten 

steigt an. Daher ist es zur substantiellen Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips geboten, der 

ursprünglichen Intention der alternativen Aktionsmittel stärkere Beachtung zu schenken, ,,um 

die Gemeinschaftsgesetzgebung auf das Wesentliche zurückzuführen und den Spielraum der 

Mitgliedstaaten sowie der Kommission in den Fällen zu erweitern, in denen einheitliche Vor-

schriften erforderlich sind. "682 

IV-2.1.2 Grundsätze der Haushaltswirtschaft 

Die Ausgaben- und Einnahmetätigkeit auf europäischer Ebene findet ihren Niederschlag im 

Haushaltsplan der EU. Dieser umfaßt die in regelmäßigen Zeitabständen stattfindende syste-

677 Europäischer Rat in Edinburgh (1992), S. 1282. Vgl. hierzu auch Europäische Kommission (1992a), S. 14 f.; 
Wissenschaj//icher Beirat (1994), S. 24 f. und Laufer (1995), S. 206 f. 

671 Vgl. Europäische Strukturkommission (1995), S. 37. 
679 Vgl. bspw. Europäische Kommission (1993b), S. 381 ff. 
68-0 Berilcksichtigt man, daß auch die EK Verordnungen und Richlinien erlassen kann, insb. sofern der Minister-

rat der EK gemäß Art. 145 u. 155 EGV die Befugnis zwn Erlaß sogenannter Durchführungs-Verordnungen 
und Durchführungs-Richtlinien überträgt, so ergibt ein noch deutlicheres zahlenmäßiges Übergewicht der 
Verordnungen: insgesamt stehen im Jahr 1996 2588 Verordnungen nur 97 Richtlinien gegenilber (vgl. Euro-
päische Kommission (1997b), S. 483 ff.). 

681 Europäische Kommission (1992a), S. 15. Vgl. auchScharpf(l993a), S. 19; Borchardt (1996), S. 142 f. 
612 Europäische Kommission (1992a), S. 16. 



156 

matische Zusammenstellung der erwarteten Einnahmen und voraussichtlich zu leistenden 

Ausgaben einer Haushaltsperiode.683 Daher wird zunächst die Systematik der europäischen 

Haushaltswirtschaft anhand der wesentlichen Haushaltsgrundsätze beleuchtet, bevor auf die 

Ausgaben- und Einnahmenseite der EU-Finanzverfassung eingegangen wird. Die maßgebli-

chen Bestimmungen finden sich in den Art. 199-209a des EGV zu den Finanzvorschriften.684 

• Die Einheit des Gemeinschaftshaushalts: 

Nach Art. 199 EGV werden alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft für jedes Haus-

haltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt. Es müssen alle finanziellen Akti-

vitäten der EU im Rahmen eines einzigen Haushaltsplans ausgewiesen werden. Hierdurch soll 

die effektive Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben ermöglicht werden. 

Jedoch bestehen Abweichungen vom Grundsatz der Einheit des Gemeinschaftshaushalts. In 

etwa 5-7 Prozent der Finanztätigkeiten werden nicht vom Gesamthaushalt, sondern als „off-

budget-activities" durch verschiedener Nebenhaushalte erfaßt.685 Damit ist der Gesamthaus-

halt zwar das „bei weitem wichtigste Finanzinstrument"686 der EU, doch liefert er „kein voll-

ständiges Bild der finanzrelevanten Aktivitäten der EU."687 Die Transparenz und die Kon-

trollmöglichkeit der Einnahme- und Ausgabetätigkeit der EU wird hierdurch eingeschränkt. 

• Die Universalität des Gemeinschaftshaushalts: 

Die Haushaltseinnahmen der EU dürfen nicht zweckgebunden erhoben werden; eine Verrech-

nung zwischen Einnahmen und Ausgaben ist untersagt.688 Der Grundsatz umfaßt das Nonaf-

fektationsprinzip, so daß sämtliche Einnahmen als Deckungsmittel für den gesamten Ausga-

benbedarf bereitzuhalten sind und bestimmt zudem, daß alle Einnahmen und Ausgaben in 

voller Höhe im Haushalt eingesetzt werden müssen.689 

• Die Jährlichkeit des Gemeinschaftshaushalts: 

Um die Kontrolle der haushaltswirksamen Aktivitäten zu erleichtern, sind alle Haushaltsvor-

gänge gemäß Art. 199 (!); Artikel 202 (!) und Art. 203 (1) des EGV an ein Haushaltsjahr 

683 Vgl. zu Begriff und Aufgaben des Haushalts No// (1979), S. 23 ff. 
684 Weitergehende haushaltsrechtliche Vorschriften beinhaltet die Haushaltsordnw,g der EU, die gemäß Art. 209 

EGV erlassen wurde. Die folgenden Ausführungen orientieren sich wesentlich an Europäische Kommission 
(1995a), S. 55 ff . 

.., Vgl. zu den Bereichen, die sich nicht oder nur zum Teil im Gesamthaushalt wiederfinden näher Europäische 
Kommission (1995a), S. 131 ff.; Caesar (1996a), S. 244 f.; auch Seidel (1992), S. 102 ff. 

686 Europäische Kommission (1995a), S. 56. 
687 Caesar ( 1996a), S. 244. 
688 Dieser Grundsatz folgt logisch aus der Einheit des Haushalts. Er leitet sich jedoch nicht urunittelbar aus dem 

EGVab, sondern basiert auf Artikel 4 und 27 der HO. Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 59. 
689 Es bestehen einzelne Ausnahmen von beiden Aspekten (vgl. hierzu Europäische Kommission (1995a), 

S. 59 f. ), die aber keine entscheidende BedeutWtg im Rahmen dieser Arbeit besitzen. 
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gebunden. Eine wichtige Ergänzung stellt in diesem Zusammenhang die „Finanzielle Voraus-

schau" dar, die 1988 als neues Element in die institutionelle Struktur der EU eingefügt wurde. 

Sie gibt als mittelfristige Planung den Ausgabenrahmen für die kommenden Hauhaltsperioden 

vor, mit dem Ziel, ,,ein Ausufern der Gemeinschaftsausgaben zu verhindern und gleichzeitig 

eine ausgewogene Entwicklung der Interventionen in den einzelnen Bereichen zu gewährlei-

sten."690 Die momentane finanzielle Vorausschau gibt den Finanzrahmen für die Zeit von 

1993-1999 vor. Die Vorausschau wird jährlich an die Entwicklung des Preisniveaus und der 

Bruttosozialprodukte der Mitgliedstaaten angepaßt. Darüber hinaus sind Änderungen jedoch 

nur „aus zwingenden politischen Gründen und unter Zusammenwirken aller drei Organe 

(Vorschlag der EK, Zustimmung des EP und des Rates) möglich."691 

• Der Haushaltsausgleich: 

Nach Art. 199 (3) muß der Haushalt in Einnahmen und Ausgaben den gleichen Betrag aus-

weisen. Dieser Haushaltsausgleich darf nicht durch Aufnahme von Krediten hergestellt wer-

den. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes ist es unzulässig, Ausgaben durch Kredite zu 

decken. Diese Vorschrift besitzt auch in der Ausführungphase des Haushaltsjahres Gültigkeit. 

Ergibt sich im Laufe des Haushaltsvollzugs ein Rechnungsabschluß mit einem negativen Sal-

do, so muß dieses Budgetdefizit auf das folgende Haushaltsjahr übertragen und dort als Aus-

gabe verbucht werden. Eine besonderes Gewicht erhalten diese Überlegungen unter Beach-

tung der bestehenden fixen Obergrenze für das Gesamtvolumen der EU-Einnahmen (Eigen-

mittelobergrenze). Erfolgen im Verlauf eines Haushaltsjahres (n) Mindereinnahmen relativ zu 

den geplanten Haushaltsansätzen, so löst der resultierende negative Budgetsaldo des Jahres (n) 

als Ausgabeposten im Haushalt des Jahres (n+I) eine Beschränkung des ausgabeseitigen fi-

nanziellen Handlungsspielraums im Jahr (n+l) aus. Schöpft das für das Jahr (n+l) vorausge-

plante Einnahmevolumen bereits die bestehende Einnahmenobergrenze aus kann der fman-

zielle Handlungsspielraum auch einnahmeseitig nicht zurückgewonnen werden. 

• Der Grundsatz der Spezialität: 

Um „Klarheit bei der Bewilligung und Ausführung der Mittel, Transparenz des Haushalts-

plans und einen den Vorstellungen der Haushaltsbehörde entsprechenden Haushaltsvollzug" 

zu gewährleisten, bestimmt Art. 202 des EGV, daß jedem Ausgabeansatz eine „spezifische 

690 Europäische Kommission (1995a), S. 48. 
691 Caesar (1996a), S. 241. Als Beispiel eines ,,zwingenden politischen Grundes" sei auf die Erweiterung der EU 

wn die Mitgliedstaaten Finnland, Österreich wtd Schweden 1995 verwiesen, die eine Revision der geltenden 
finanziellen Vorausschau von 1993-1999 auslöste. Vgl. hierzu Abschnitt IV-2.1.3.2. 
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Zweckbestimmung zugewiesen wird."692 Ausdruck dieses Grundsatzes ist die planvolle Glie-

derung der einzelnen Ausgabenposten nach Art und Bestimmung der Mittelansätze. Der 

Haushaltsplan der EU weist eine horizontale und vertikale Gliederung auf: 

• Die horizontale Gliederung umfaßt den Gesamteinnahmenplan und sechs Einzelpläne. 

In letzteren sind jeweils die Einnahmen- und Ausgabenansätze des EP (Einzelplan n, 
des Ministerrates (Einzelplan II), der EK (Einzelplan III), des EuGH (Einzelplan IV) 

und des Rechnungshofs (Einzelplan V) sowie des Wirtschafts- und Sozialausschuß 

(WSA) und des Ausschuß der Regionen (AdR) (Einzelplan vn enthalten. Eine besonde-

re Gliederung hat hier ausschließlich der Einzelplan m - EK. Während alle anderen Ein-

zelpläne ausschließlich Verwaltungsausgaben beinhalten, weist der Einzelplan der EK 

einen Teil A (Verwaltungsmittel) und einen Teil B (Operative Mittel) auf. Teil B ist 

wiederum aufgegliedert in 9 Teileinzelpläne, in denen alle haushaltswirksamen Trans-

aktionen zur Erfüllung des Aufgabenkataloges der EU veranschlagt werden. Dieser Teil 

umfaßt ca. 95 Prozent der Ausgaben der EU. 

• Die vertikale Gliederung stellt den sogenannten Eingliederungsplan dar. Der Gesamt-

einnahmenplan sowie jeder Einzelplan des horizontalen Gliederungsschemas wird nach 

Art und Zweckbestimmung sowohl auf der Ausgabenseite als auch auf der Einnahmen-

seite in Titel, Kapitel, Artikel und Posten untergliedert, um so die Vielschichtigkeit der 

Aufgabenbereiche der EU angemessen erfassen zu können. 

IV-2.1.3 Die Ausgabenseite der Finanzverfassung 

IV-2.1.3.1 Die Ausgabenverteilung 

hn EUV existiert keine Grundsatzvorschrift zur Ausgabenverteilung zwischen den Mitglied-

staaten und der EU-Ebene. ,,Insgesamt stehen der Gemeinschaft deshalb überall dort Finanzie-

rungszuständigkeiten zu, wo sie nach dem Vertrag tätig werden darf, es sei denn, die einschlä-

gige Ermächtigungsnorm schließt gerade die Kostentragung aus."693 Damit begründet sich die 

Ausgabenverteilung innerhalb der EU implizit auf das Konnexitätsprinzip. Die EU-Ebene 

trägt grundsätzlich diejenigen Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer vertraglichen 

Aufgabenbereiche ergibt. 694 

692 Europäische Kommission (1995a), S. 68. 
691 Häde (1996), S. 402 f . 
... Vgl. allgemein zu Begriff und Problematik des Konnexitlitsprinzips Zimmermann (1983), S. 38 und aktuell 

Geske (1996) u. (1998). 
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Jedoch unterliegt die Anwendung des Konnexitätsprinzip in der Realität großen Schwierig-

keiten, denn die Mitgliedstaaten können selbst in Feldern, in denen die EU-Ebene die Primär-

kompetenz besitzt, in einem bestimmten Umfang an der Aufgabenerfüllung beteiligt sein,695 

so daß sich unter Berücksichtigung des Konnexitätsprinzips zumeist eine parallele Beteiligung 

der Mitgliedstaaten und der EU-Ebene an den Ausgaben eines Tätigkeitsbereiches ergibt. Die 

exakte Bestimmung des Grades der Aufgabenerfüllung der mitgliedstaatlichen bzw. zentralen 

Ebene, die aus dem der Anteil der Ausgabenverantwortung abzuleiten wäre, ist jedoch in der 

Praxis kaum durchführbar. Zudem ergeben sich aufgrund der Unklarheit des EW im Hin-

blick auf die Aufgabenverteilung Zuständigkeitsauseinandersetzungen zwischen den Mit-

gliedstaaten und der EU-Ebene. Damit bleibt aber die Aufgabenverteilung, auf deren Basis die 

Ausgabenverteilung zu erschließen wäre, ,,politisch" umstritten und die Anwendung des Kon-

nexitätsprinzips wird erschwert. Eindeutig ist die Ausgabenverteilung nur innerhalb jener 

Aufgabenbereiche zu bestinunen, in denen das Primärrecht der EU entweder das Handeln der 

Mitgliedstaaten explizit untersagt oder die Finanzierungskompetenz der EU-Ebene ausdrück-

lich ausschließt. 696 

IV-2.1.3.2 Das Volumen und die Struktur der Ausgabentätigkeit 

Die Ausgaben der EU sind stets Ausdruck des Entwicklungsstandes des europäischen Eini-

gungsprozesses. Vertiefungs- und Erweiterungsphasen im lntegrationverlauf wandeln das 

Aufgabenspektrum und den Ausgabenbedarf der EU-Ebene. Diese Entwicklungsprozesse 

spiegeln sich in der dynamischen Entwicklung des Volumens und der Struktur der EU-

Ausgaben wider,697 wie die nachfolgenden Betrachtungen zur von 1993-1999 geltenden Fi-

nanziellen Vorausschau und zur Ausgabenentwicklung seit 1970 verdeutlichen. 

Die Finanzielle Vorausschau besitzt eine funktionsbezogene Klassifizierung. Sie bildet die 

Ausgabenstruktur der EU im Hinblick auf ihre wesentlichen Aufgabenbereiche ab.698 Im ein-

zelnen werden die folgenden sieben Rubriken voneinander abgegrenzt:699 

69' Vgl. hierzu Fn 632 in Abschnitt IV-2.1.1.1. 
696 Vgl. Häde (1996), S. 402 ff., m.w.N. 
697 Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 61 ff.; Caesar (1996a), S. 235 f. u. 245. 
••• Für den Haushalt der EU wird durch die EK neben dieser Gliederung nach Aufgabengebieten keine weitere 

Systematisienmg der Einnahmen und Ausgaben vorgenommen. Insbesondere existiert keine Gliedenmg nach 
ökonomischen Kriterien, zu denen auch die Einnahmen und Ausgaben fi1r Zuweisungen und Zuschüsse zählen 
(vgl. hierzu Nol/ (1979), S. 26 ff.). Daher ist es an dieser Stelle nicht möglich zu bestimmen, welches Volu-
men die FZ zwischen den Mitgliedstaaten aus institutioneller Sicht besitzen. In Kapitel V wird deshalb der 
V ersuch unternommen, von den Wirkungen der FZ her argumentierend, zu einer Aussage über die Höhe der 
zwischenstaatlichen FZ im Haushalt der EU zu gelangen. Es zeigt sich dort aber, daß die Definition der FZ 
von den Wirkungen her umstritten bleibt und deshalb die Höhe der FZ nicht exakt ermittelt werden kann ( vgl. 
hierzu insb. Abschnitt V-5.2). 



160 

• Die Gemeinsame Agrarpolitik des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 

Landwirtschaft (EAGFL) - Abteilung Garantie zur Finanzierwig klassischer Unterstüt-

zungsmaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft sowie der Fischerei. Strukturelle Anpas-

sungmaßnahmen im landwirtschaftlichen Sektor werden hingegen im EAGL - Abteilung 

Ausrichtung in der Rubrik II - Strukturmaßnahmen verbucht. 

• Die Strukturmaßnahmen zur Förderwig des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. 

Sie umfassen die traditionellen Strukturfonds (Europäischer Fonds für Regionale Ent-

wicklung (EFRE), Europäischer Sozialfonds (ESF) und EAGL - Abteilung Ausrichtung)7°0 

und den 1993 eingerichtete Kohäsionsfonds. 

• Die internen Politikbereiche fassen alle Maßnahmen der EU innerhalb bestehender und 

weiter auszubauender Politikbereiche (bspw. Ergänzung der Strukturpolitiken, Bildungs-

politik, Energiepolitik, Umweltpolitik, und Industriepolitik) zusammen, die der beschleu-

nigten Verwirklichung des Europäischen Binnenmarktes zuträglich sein sollen. Einen be-

sonders wichtigen Schwerpunkt stellen die Programme im Bereich der Forschung und 

technologischen Entwicklung dar. 

• Die externen Politikbereiche. Hierwiter werden alle Ausgaben der EU zugunsten von 

Drittländern subsurnmiert. 

• Die Verwaltungsausgaben der insgesamt sieben Organe der EU. 

• Die Reserven. Im Rahmen dieser Ausgabenkategorie wird ein Spielraum zur Deckung un-

vorhergesehener Ausgaben geschaffen. 

• Die Ausgleichszahlungen. Diese Rubrik wurde im Rahmen der EU-Erweiterwig auf 15 

Mitgliedstaaten zeitlich befristet eingerichtet. Sie weist Kompensationszahlungen an die 

Beitrittsstaaten Schweden, Österreich und Finnland für den Zeitraum 1995-1998 aus.701 

Abb. IV-3 verdeutlicht die aktuelle Struktur der Ausgabenkategorien. Es verdeutlicht sich 

zudem selbst bei mittelfristigem Zeithorizont eine dynamische Entwicklung der gesamten EU-

Ausgaben. Darüber hinaus demonstriert die Abbildung den Einfluß von Erweiterwigsphasen 

der EU auf die Höhe des Budgets. Die „Norderweiterwig" der EU im Jahr 1995 führte nicht 

nur zur Gewährwig vorübergehender Kompensationszahlungen an die neuen Mitglieder, die 

sich auf über 2,5 Mrd. ECU von 1995-1998 summieren. Zusätzlich erfolgten prozentuale 

Steigerwigen der Ausgabenplanungen für den Zeitraum 1995-1999 innerhalb aller traditonel-

699 Vgl. hierzu Europäische Kommission (1995a), S. 92 ff. 
700 1993 wurde zusätzlich der Fischerei-Sektor (Finanzinstrwnent für die Ausrichtung der Fischerei - FIAF) in 

den Anwendungsbereich der Strukturmaßnahmen aufgenommen. 
701 Vgl. hierzu Europäische Kommission (1995a), S. 35 ff. 
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Jen Rubriken der Finanziellen Vorausschau, so daß sich im Vergleich zur ursprünglichen mit-

telfristigen Finanzplanung für die EUR 12 jährliche Gesamtausgabensteigerungen zwischen 

3,4 Prozent (1999) und 4,6 Prozent (1996) ergeben:702 

Abb. IV-3: Die Finanzielle Vorausschau der EU von 1993-1999 in Mrd. ECU 

EUR 12 EUR15 
Ueweilige Preise; für 1999 Preise des Jahres 1998) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Verpflichtuogsermäcbtiguogeo: 

1. Gemeinsame Agrarpolitik 36,7 36,5 37,9 40,8 41,8 43,3 44,l 

2. Strukturmaßnahmen 22,2 23,2 26,3 29,l 31,4 33,5 36,6 

darunter: 

2.1 Strukturfonds 20,6 21,3 24,1 26,6 28,6 30,5 33,7 

2.2 Kohllsionsfonds 1,6 1,9 2,2 2,4 2,8 2,9 2,9 

3. Interne Politikbereiche 4,1 4,4 5,1 5,3 5,6 6,0 6,2 

4. Maßnahmen im Außenbereich 4,1 4,3 4,9 5,3 5,6 6,2 6,7 

5. Ve.rwaltung 3,4 3,6 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6 

6. Reserven 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

7. Ausgleichszahlungen - 1,5 0,7 0,2 0, 1 -
Verpflichtungsermächtigungen ins• 

gesamt: 72,0 73,5 80,9 86,6 90,2 94,7 99,4 

Ausgabensteigerungen im Vergleich zur ursprlhtglichen 

finanziellen Vorausschau der EUR 12 (in Prozent): 4, 1% 4,6% 3,9% 3,7% 3,4% 

Quelle: Europäische Kommission (1997a), S. 63 f. u. 66. 

Abb. IV-4 zeigt demgegenüber die längerfristige Entwicklung der Ausgabenstrukturen. Sie 

belegt die dominierende Bedeutung, die traditionell den Ausgaben im Agrarsektor zukommt. 

Mit der Einrichtung des EAGFL im Jahr 1962 stellte die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) den 

zentralen Tätigkeitsbereich der EU dar, in dem bis weit über 80 Prozent aller EU-Ausgaben 

erfolgten. Im Laufe des Integrationsprozesses übertrugen die Mitgliedstaaten jedoch weitere 

Kompetenzbereiche an die EU, wodurch eine fortschreitende Veränderung der Ausgaben-

strukturen ausgelöst wurde. Die Strukturmaßnahmen der EU erhielten im Zusammenspiel 

702 Die Erweiterung der EU führt zu Niveauverschiebungseffekten bei den Ausgaben. Diese können sich nicht 
nur auf die absolute Höhe der Ausgaben, sondern auch auf die Ausgabenstruktur beziehen; zudem weisen die 
Effekte je nach spezifischem Integrationsschritt eine unterschiedliche Intensität auf. Unter diesem Blickwin-
kel konnte die Norderweiterung als unproblematisch bezeichnet werden, da die Ausgabenstruktur der EU 
kaum beeinflußt wurde und sich der entstehende zusätzliche Ausgabenbedarf in Grenzen hielt. Er konnte zu-
dem wegen der Finanzstärke der neuen Mitglieder leicht bewältigt werden. Größere Auswirkungen besaß 
demgegenüber die Erweiterung der EU im Jahr 1986 um die finanzschwachen Beitrittskandidaten Spanien 
und Portugal. Das Gesamtausgabevolumen der EU erhöhte sich von 1985 auf 1986 um mehr als 24 Prozent 
(vgl. Europäische Kommission (1995b, S. 28). In diesem Zusammenhang bestehen auch erhebliche Bedenken 
im Hinblick auf weitere anstehende Erweiterungsschritte. Die Beitrittskandidaten in Mittel- und Osteuropa 
sind äußerst finanzschwach und würden unter Anwendung der bestehenden Rahmenbedingungen im Agrar-
und im Strukturbereich einen Anspruch auf enorme Zahlungen durch die EU besitzen (vgl. hierzu näher Ab-
schnitt V-2.5). 
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zwischen Vertiefung und Erweiterung der Gemeinschaft eine beständig zunehmende Bedeu-

tung, um durch die Unterstützung der strukturschwächeren Mitgliedstaaten den wirtschaftli-

chen und sozialen Zusammenhalt im Integrationsprozeß zu fördern. 703 Zudem wurde mit Be-

schlüssen der EU des Jahres 1988 und 1992 eine Reform der GAP eingeleitet, die u.a. jährli-

che Höchstgrenzen für Ausgabensteigerungen im Agrarbereich bestimmt.704 Dennoch verkör-

pern die Ausgaben im Bereich des EAGFL- Garantie 1998 mit über 47 Prozent weiterhin den 

größten Block der Gesamtausgaben. Die Strukturmaßnahmen, auf die 1970 nur knapp drei 

Prozent aller Ausgaben entfielen, bilden nunmehr die zweitwichtigste Ausgabekategorie mit 

einem Anteil von ca. 33 Prozent. Diese beiden Felder stellen die mit Abstand ausgabeninten-

sivsten Tätigkeitsbereiche der EU dar, auf die über 80 Prozent aller EU-Ausgaben entfallen. 

Abb. IV-4: Die Entwicklung der Ausgabenstruktur der EU, ausgewählte Jahre 1970-98 

Prozent 
90 

80 

70 

20 

10 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997 1998 

• Forschln,g 
QAußcnbcrcich 

• Vcrwaltl.fl& 
e Obrige Ausgaben 

Jahr 

Anmerkung: Ausgaben 1997 gemäß Haushaltsplan; 1998 gemäß Haushaltsvorentwurf. 

Quelle: Europäische Kommission (1997a), S. 32 ff. 

Als weitere Ausgabenfelder mit im Zeitablauf zunehmenden Bedeutung sind die Forschungs-

ausgaben im Bereich der internen Politiken und die Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit 

Drittländern im Außenbereich zu nennen, wobei deren Ausgabenanteile weiterhin gering blei-

ben. Die Verwaltungausgaben weisen trotz der beständigen Verdichtung der institutionellen 

Strukturen der EU im gesamten Zeitraum einen relativ stabilen Ausgabenanteil auf. 

703 Vgl. hierzu näher Abschnitt V-2 dieser Arbeit. 
,., Vgl. zur bisherigen Reform der GAP und dem weiterhin bestehenden Reformbedarf Pfetsch (1997), 

S. 170 ff.; Schmi/1 (1998) und insb. den Report der Europäische Kommission (1997e). 
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Die EU-Ausgaben betragen 1998 ca. 87 Mrd. ECU.705 lrn Vergleich mit dem Budget des Jah-

res 1970 in Höhe von knapp 3,6 Mrd. ECU stellt dies absolut betrachtet ein beträchtliches 

Ausgabevolumen dar. In relativer Betrachtung zum BSP der EU oder zu den öffentlichen 

Ausgaben der Mitgliedstaaten erscheint das Budget hingegen vergleichsweise gering. So ver-

körpern die Gemeinschaftsausgaben weniger als 1,2 Prozent des BSP der Mitgliedstaaten und 

nur in etwa 2,4 Prozent der öffentlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten. 706 

Eine aussagefähige Bewertung des Gesamtumfangs des EU-Haushalts kann jedoch nur unter 

Berücksichtigung der Aufgabenverteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten erfol-

gen.707 Zudem ist die Ausgabenintensität der Aufgabenerfüllung in die Überlegungen einzu-

beziehen708 und zu berücksichtigen, daß eine Reihe der ausgabewirksamen Aktivitäten der EU 

ihren Niederschlag außerhalb des Budgets finden.709 

IV-2.1.4 Die Einnahmenseite der Finanzverfassung 

Die Einnahmeseite der Finanzverfassung der EU unterscheidet sich maßgeblich von jenen 

traditioneller (föderativer) Nationalstaaten, insb. im Hinblick auf die Verteilung der Gesetzge-

bungs-, Ertrags- und Verwaltungskompetenz der Besteuerung.710 1m derzeitigen „System der 

70' Zahlungen gemäß Haushaltsvorentwurf1998; vgl. Europäische Kommission (1997a), S. 30. 
706 Vgl. Europäische Kommission (1997a), S. 37. Als Vergleichsgröße wird auf die öffentlichen Ausgaben in 

Deutschland verwiesen. Die Ausgaben der GKS betragen dort momentan ca. 34 Prozent des BSP Deutsch-
lands; unter Berücksichtigung der Sozialversicherungsausgaben erreichen die gesamten öffentlichen Ausga-
ben sogar einen Anteil von über 50 Prozent, wobei der Anteil des Bundes fast 13 Prozent des BSP umfaßt. In 
dieser Relation besitzt folglich allein der Bundeshaushalt ein mehr als zehnfaches Volumen der Gesamtaus-
gaben der EU (vgl. Institut der deutschen Wirtschaft Köln (1997), Tabelle 80). 

707 Vgl. hierzu die Ausführungen in Abschnitt IV-2.1.1. Unter Beachtung bestehender allokations-, verteilungs-
und stabilitlltspolitischer Aufgabenbereiche gelangte die EK im Jahre 1993 zu dem Ergebnis, daß der EU-
Haushalt in den ersten Jahren nach Einführung einer einheitlichen Währung einen Umfang von ca. 1,75-2,10 
Prozent des BSP der Mitgliedstaaten umfassen müßte (vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 76 u. 82). 
Auch Bieh/ (1991a), S. 356 bezweifelt mit Blick auf bestehende fl!derative Staaten, daß die Aufgaben der sich 
fortentwickelnden EU-Ebene beim derzeitigen Ausgabevolumen von weniger als 1,3 Prozent des BSP erfolg-
reich erfüllt werden können. Schon 1977 vertrat die sogenannte MacDougall-Gruppe in einem für die EK er-
stellten Gutachten die Auffassung, daß zumindest ein Ausgabevolumen von 5-7 Prozent des BSP im Integra-
tionsprozeß vonnöten sein wird, um die Wirtschafts- und Währungsunion wirksam zu untermauern ( vgl. Eu-
ropäische Kommission (1977a), S. 74 ff). 

701 Vgl. hierzu Abschnitt IV-2.1.1.3. Ein relativ geringes EU-Ausgabevolumen kann daher sehr wohl mit einem 
erheblichen Aufgabenerfilllungsanteil der EU-Ebene verbunden sein. Vgl. hierzu auch Zimmermann/Henke 
(1994), s. 208. 

709 Vgl. hierzu Abschnitt IV-2.1.2. zum Haushaltsgrundsatz der Einheit des Gemeinschaftshaushalts. 
" 0 Diese drei Teilkompetenzen verkörpern die Elemente der Steuerhoheit des öffentlichen Sektors. Ihre Vertei-

lung auf die bestehenden GKS bestimmt die Einnahmeautonomie der einzelnen Ebenen des betrachteten 
Staatsgebildes. Dabei besitzt die Verwaltungskompetenz eine eher untergeordnete, im wesentlichen auf die 
Minimierung des Erhebungs- und Entrichtungsaufwandes der Besteuerung beschränkte Bedeutung. Deshalb 
wird im Folgenden auf diesen Kompetenzbereich nicht näher eingegangen. Jedoch sei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, daß innerhalb der EU größtenteils die Mitgliedstaaten die Verwaltungskompetenz besitzen. Sie 
nehmen die Einnahmen ein und leiten sie an die EU-Ebene weiter (vgl. hierzu Europäische Kommission 
(1995a), S. 45; Henke (1997), S. 45). 
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Eigenmitte1"711 ist die Einnahmeautonomie der europäischen Entscheidungsträger sehr stark 

begrenzt. Sie verfügen nur über äußerst eingeschränkte Kompetenzen zur Beeinflussung der 

Struktur der Einnahmenerzielung. Zudem unterliegen die Einnahmen durch die sogenannte 

„Eigenmittelobergrenze" dem Volumen nach einer fixen Beschränkung.712 

IV-2.1.4.1 Die Besonderheit des Einnahmensystems der EU 

Die heutige Struktur des Einnahmensystems entstand Schritt für Schritt im Laufe des europäi-

schen Integrationsprozesses. Die Fortentwicklung des Systems findet ihre rechtliche Grundla-

ge in Art. 201 (2) EGV, der die Möglichkeit zur Weiterentwicklung des ursprünglichen Ein-

nahmensystems der Gemeinschaft durch die Verabschiedung sogenannter ,,Eigenmittelbe-

schlüsse" vorsieht.713 Das besondere Entscheidungsverfahren des Art. 201 EGV demonstriert 

die stark begrenzte Einnahmenautonomie der EU-Ebene bezüglich der Gesetzgebungskom-

petenz: Auf Vorschlag der EK und nach Anhörung des EP trifft der Ministerrat den Beschluß 

über die Bestimmungen der Einnahmenerzielung, der grundsätzlich einstimmig zu erfolgen 

hat. Darüber hinaus erfordert jeder Eigenmittelbeschluß die Ratifizierung durch die Mitglied-

staaten gemäß deren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Folglich verbleibt die letzte Ent-

scheidungskompetenz hinsichtlich der Struktur und des Volumens des Einnahmesystems un-

eingeschränkt bei den Mitgliedstaaten. Die EU-Ebene besitzt keine von den Mitgliedstaaten 

unabhängige Steuergesetzgebungshoheit.714 

Die EU finanzierte sich zunächst bis zum Jahr 1970 aus Finanzbeiträgen, die nach einem fe-

sten Verteilungsschlüssel von den einzelnen Mitgliedstaaten geleistet wurden. Seitdem er-

folgte im Rahmen vierer ,,Eigenmittelbeschlüsse" der Jahre 1970, 1985, 1988 und 1994 die 

schrittweise Ersetzung dieser Finanzbeiträge durch sogenannte „eigene Mittel" der EU.715 

Diese werden nach den Vorstellungen der EK durch eine Reihe von Definitionsmerkmalen 

gekennzeichnet: Eigene Mittel sind zum ersten unmittelbar von Einzelpersonen oder Unter-

nehmen in der Gemeinschaft aufzubringen; sie unterliegen zum zweiten nicht den Beschlüs-

sen der Mitgliedstaaten und müssen auch durch deren Parlamente nicht genehmigt werden; 

zum dritten sind Eigenmittel nicht Teil der Einnahmen der Mitgliedstaaten und brauchen da-

711 Art. 201 (2) EGV. 
712 Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 83. 
713 Vgl. Oppermann (1991), S. 269 f. 
714 Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 21 f.; Häde (1996), S. 207; Henke (1997), S. 45. 
m Für das Jahr 1999 steht erneut eine Revision an. Der Europäische Rat hat die Kommission aufgefordert, bis 

zu diesem ZeitpWlkt einen umfassenden Bericht zur Beurteilung des derzeitigen Einnahmesystems anzuferti-
gen, auf dessen Grundlage als notwendig erachtete Reformen durchgeführt werden können (vgl. Europäische 
Kommission (1995a), S. 47), 
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her im Haushaltsplan der Mitgliedstaaten nicht ausgewiesen werden.716 Zum heutigen Zeit-

punkt werden zu diesen Eigenmitteln die „traditionellen Eigenmittel" der Agrarabschöpfun-

gen und der Zölle sowie die „sonstigen Eigenmittel" der MwSt-Eigenmittel und der Eigen-

mittel auf Grundlage des BSP der Mitgliedstaaten gezählt. Darüber hinaus verzeichnet die EU 

im Rahmen ihres Gesamthaushaltsplans verschiedene „andere" Einnahmen geringeren Um-

fangs, die nicht als Eigenmittel bezeichnet werden.717 

Das Finanzierungskonzept des Gemeinschaftshaushalt wird als „Ausgabenhaushalt"718 be-

zeichnet, da in einem ersten Schritt die Veranschlagung der Ausgaben erfolgt, bevor in einem 

zweiten Schritt die Berechnung der zum Haushaltsausgleich erforderlichen Einnahmen durch-

geführt wird. Hierbei werden von dem geplanten Gesamtausgabenbetrag zunächst die gerade 

beschriebenen verschiedenen „anderen" Einnahmen, die keine Eigenmittel darstellen abgezo-

gen, um den Betrag zu ermitteln, der durch Eigenmittel finanziert werden muß. Daraufhin 

werden die veranschlagten Einnahmen im Bereich der traditionellen Eigenmittel abgezogen. 

Es verbleibt der Restfinanzierungsbetrag, der durch die sonstigen Eigenmittel auf Grundlage 

der MwSt. und des BSP finanziert werden muß.719 

Die Eigenmittelbeschlüsse drücken das Bemühen aus, das Einnahmensystem der EU in Ein-

klang mit der fortschreitenden Vertiefung des Integrationsprozesses weiterzuentwickeln. Mit 

zunehmender Herausbildung einer „echten" vierten Ebene eines föderativen Staatengebildes 

soll der EU eine ansteigende Einnahmenautonomie eingeräumt werden.720 Daher erfolgte der 

Übergang von einer reinen Beitragsfinanzierung, wie sie typischerweise im Rahmen interna-

tionaler Organisationen erfolgt, zur Finanzierung über eigene Mittel. Die nachfolgende Be-

schreibung der Eigenmittelarten verdeutlicht jedoch, daß die Gesetzgebungs- und Ertrags-

kompetenzen der EU nach wie vor stark eingeschränkt sind. Die einzelnen Einnahmequellen 

erfüllen die Eigenschaften, die die EK zur Definition von „Eigenmitteln" aufgestellt hat nur in 

sehr eingeschränktem und zudem unterschiedlichem Maße: 

• Agrarabschöpfangen und Zölle werden als die traditionellen Eigenmittel der EU bezeich-

net. Die Nutzung dieser Einnahmen entspricht „der Logik des Gemeinsamen Marktes",721 

da sie bei Importen von Agrarprodukten bzw. Waren aus Drittstaaten an den Außengrenzen 

716 Vgl. Europäische Kommission (1978). 
717 Diese werden im Rahmen dieser Arbeit nachfolgend als „andere" Einnahmen bezeichnet; häufig werden sie 

als ,,sonstige" Einnahmen betitelt, wie bspw. auch von der Europäischen Kommission (1995a), S. 86, dann 
jedoch besteht die Gefahr der Verwechslung mit den sonstigen Eigenmitteln. Vgl. zu den „anderen" Einnah-
men Europäische Kommission (1995a), S. 86; Häde (1996), S. 449 ff. 

711 Europäische Kommission (1995a), S. 89. 
719 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 89 ff. 
720 Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 83 ff. u. 111 ff. 
721 Oppermann (1991), S. 273. 
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der EU erhoben werden. Die EU besitzt die uneingeschränkte Ertragskompetenz für die 

traditionellen Eigenmittel.722 Zudem verfügen die EU-Entscheidungsträger in diesem Be-

reich auch über die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz. Jedoch erfolgt die Aus-

übung dieser Gesetzgebungskompetenz nicht aus fiskalischen Überlegungen zur Einnah-

meerzielung, sondern ausschließlich unter Beachtung handels- und agrarpolitischer Erwä-

gungen, insb. zum Schutz inländischer Wirtschaftssubjekte.723 

• MwSt.-Eigenmittel gehören zur Kategorie der sonstigen Eigenmittel. Sie wurden bereits mit 

dem ersten Eigenmittelbeschluß 1970 als dritte Einnahmequelle der EU eingeführt, nach-

dem sich herausgestellt hatte, daß die traditionellen Eigenmittel die Finanzierung der EU-

Ausgaben nicht länger garantieren können.724 Die MwSt-Eigenmittel übernahmen die 

Restfinanzierung des Ausgabenanteils, der durch die traditionellen Eigenmittel nicht abge-

deckt werden konnte. Mit der Einführung der „vierten" Einnahmenquelle im Jahr 1988 

wurde diese Funktion jedoch von den BSP-Eigenmitteln übernommen.725 

Die Einnahmen werden durch die Anwendung eines für alle Mitgliedstaaten übereinstim-

menden Satzes auf die Bemessungsgrundlage der MwSt. jedes Mitgliedstaates gewonnen. 

Die Bemessungsgrundlage ist nach EU-Vorschriften einheitlich festgelegt und zwischen 

den Mitgliedstaaten harmonisiert. Der anzuwendende Prozentsatz wird im jährlichen 

Haushaltsverfahren festgelegt. Hierbei besteht eine Obergrenze, die zunächst 1,0 Prozent 

der einheitlichen Bemessungsgrundlage betrug. Um zusätzliche Ausgabebedarfe infolge 

der EU-Erweiterung auf zwölf Mitglieder alimentieren zu können, wurde dieser Höchstsatz 

im Jahr 1986 auf 1,4 Prozent angehoben. Diese Erhöhung wird im Zeitraum von 1995-

1999 schrittweise wieder rückgängig gemacht.726 Bis zum Jahr 1994 durfte die Bemes-

sungsgrundlage der MwSt. eines Mitgliedstaats, die zur Berechnung der abzuführenden 

MwSt-Eigenmittel herangezogen wurde, 55 Prozent seines BSP nicht überschreiten. Vom 

Jahr 1995 an wird diese Kappungsgrenze für Mitgliedstaaten, die ein Pro-Kopf-BSP von 

weniger als 90 Prozent des EU-Durchschnitts aufweisen, auf 50 Prozent abgesenkt; für alle 

anderen Staaten wird diese Begrenzung schrittweise bis zum Jahr 1999 vollzogen.727 

722 Allerdings erhalten die Mitgliedstaaten, durch deren Behörden die Erhebung der Zölle bzw. Agrarabschöp-
fungen erfolgt, einen Pauschalbetrag von 10 Prozent der jeweils erzielten Gesamteinnahmen, um hierdurch 
die Erhebungskosten abzudecken. Diese Regelung stell jedoch keine Beteiligung der Mitgliedstaaten am Auf-
kommen und damit auch keine partielle Ertragskompetenz der Mitgliedstaaten dar (vgl. hierzu Europäische 
Kommission (1995a), S. 82; Häde (1996), S. 444 f.). 

723 Vgl. Caesar (1996b), S. 147 sowie Häde (1996), S. 439 f. und Hünger (1996), S. 20. 
724 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 82 f. Zu dieser Entwicklung trugen neben Ausgabensteigerungen 

auch die im Rahmen der GA IT-Verhandlungen beschlossenen Zollsenkungen bei, die das Einnahmevolumen 
beider traditioneller Eigenmittelarten begrenzten (vgl. Caesar (1996a), S. 248). 

725 Vgl. Häde (1996), S. 442 f. 
726 Vgl. hierzu Häde (1996), S. 442. 
727 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 83. 



167 

Beide Maßnahmen, sowohl die KappW1g des Anteils der zu berücksichtigenden Bemes-

sW1gsgrwidlage als auch die Begrenzung des darauf anzuwendenden Höchstsatzes, tragen 

zur Reduzierwig des Einnahmeanteils der MwSt-Eigenmittel an den Gesamteinnahmen 

der EU bei. Aufgrwid ihrer FWlktion als Restfinanzierwigsquelle im „Ausgabenhaushalt" 

der EU resultiert eine entsprechende ErhöhW1g des Einnahmeanteils der BSP-

Eigenmittei. 728 Da die MwSt-Eigenmittel von den EU-Entscheidungsträgern als regressive 

Einnahmequelle angesehen werden, ist diese Entwick!W1g beabsichtigt, um zur Verwirkli-

chW1g einer proportionalen VerteilW1g der Finanzierwigslasten zwischen den Mitglied-

staaten der EU beizutragen.729 Denn das BSP eines Mitgliedstaates stellt einen geeigneten 

LeistWlgsfähigkeits-Indikator dar. 730 

Die EU-Ebene besitzt in bezug auf die MwSt. eine partielle GesetzgebW1gshoheit. Nach 

Art. 99 EGV darf die EU BestimmW1gen zur Harmonisierwig der Rechtsvorschriften erlas-

sen soweit dies zur DurchsetzWlg des Binnenmarktes erforderlich ist. In AnwendWlg dieser 

Befugnis legt die EU eine einheitliche BemessW1gsgrwidlage fest Wld begrenzt den Ge-

setzgebW1gsspielraum der Mitgliedstaaten bei der TarifgestaltWlg. Seit 1993 bestehen Un-

tergrenzen für die MwSt.-Sätze.731 Allerdings müssen die Beschlüsse der EU-Ebene gemäß 

Art. 99 EGV einstimmig durch den Ministerrat verabschiedet werden.732 Hinsichtlich der 

Ertragskompetenz wird der EU-Ebene ab 1999 ein Prozent des Steueraufkommens derbe-

schränkten MwSt.-BemessW1gsgrwidlage garantiert. Jedoch gibt es keine BestimmW1g, 

,,daß Mehrwertsteuer-Eigenmittelzah!W1gen aus den nationalen Mehrwertsteuer-

Einnahmen zu leisten sind."733 Aus diesem Grwid sind die MwSt-Eigenmittel „nicht als 

echte Steuereinnahmen der Gemeinschaft, sondern faktisch als Finanzbeiträge einzustu-

fen" /34 die nicht direkt von den Unternehmen oder Einzelpersonen geleistet, sondern von 

den Mitgliedstaaten aus deren allgemeinen Einnahmen an die EU abgeführt werden.735 

• Die Eigenmittel auf der Grwidlage des BSP wurden mit dem Eigenmittelbeschluß von 

1988 als „vierte" Einnahmequelle eingeführt W1d werden zur Kategorie der sonstigen Ei-

genmittel gerechnet. Die Einnahmen ergeben sich durch die AnwendW1g eines im Rahmen 

728 Vgl. zu dieser Entwicklung auch Abb. IV-7 in Abschnitt IV-2.1.4.2. 
729 Eine proportionale Verteilung der Finanzierunglasten ist dann verwirklicht, wenn der Finanzierungsanteil 

eines Mitgliedstaates an den Gesamteinnahmen dem Pro-Kopf-Einkommen in diesem Mitgliedstaat ent-
spricht. Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 85. 

730 Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 84 f. 
'" Dieser beträgt 15 Prozent ftlr den Normalsatz und 5 Prozent ftlr den ermäßigten Satz der MwSt. 
732 Zudem würde eine Änderung der Vorschriften Ober den der EU zustehenden Anteil an den Erträgen der 

MwSt. einen neuen Eigerunittelbeschluß erfordern, der gemäß Art. 201 EGV durch alle Mitgliedstaaten ratifi-
ziert werden müßte. Vgl. Peffekoven (1994), S. 60. 

m Seide/(1992),S.147. 
734 Caesar (1996b), S. 147. 
"' Vgl. hierzu Seidel (1992), S. 146 lf.; Zimmermann/Henke (1994), S. 209; Caesar (1996b), S. 147 f. 
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des Haushaltsverfahrens jährlich festzulegenden Satzes auf den Gesamtertrag des BSP aller 

Mitgliedstaaten. Dieses Festlegungsverfahren trägt der Funktion der BSP-Eigenmittel zur 

Restfinanzierung des EU-Haushaltes Rechnung. Der einheitliche BSP-Abrufsatz wird unter 

Berücksichtigung des Aufkommens aller übrigen Einnahmen so festgesetzt, daß der Haus-

haltsausgleich durch die Einnahmen der Restfinanzierungsquelle exakt gewährleistet 

wird.736 

Wie die MwSt-Eigenmittel sind die BSP-Eigenmittel Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten. 

Sie werden in ihrer Höhe auf Grundlage des BSP errechnet und von den Mitgliedstaaten 

aus deren allgemeinen Einnahmen an die EU überwiesen. Sie stellen daher keine eigenen 

Steuereinnahmen der EU-Ebene dar. Gesetzgebungskompetenz der EU beschränkt sich auf 

die jährliche Festlegung des BSP-Abrufsatzes. Hier verbleibt jedoch kein eigenständiger 

Handlungsspielraum, da sich die Höhe des Satzes wegen der Restfinanzierungsfunktion der 

BSP-Eigenmittel quasi automatisch als Ergebnis eines rein technischen Rechenverfahrens 

ergibt. Bezüglich der Ertragskompetenz kann „eine Quotierung der Erträge im Einnahme-

verbund zwischen EU und Mitgliedstaat erkannt werden."737 Diese Quotierung bezieht sich 

auf das allgemeine Einnahmensystem der Mitgliedstaaten, so daß sich hieraus eine Ein-

schränkung ihrer globalen Ertragshoheit ergibt. Die EU erhält jedoch keine Ertragkompe-

tenz im Rahmen einer spezifischen Steuerart. 738 

Der Überblick zu den unterschiedlichen Eigenmitteln verdeutlicht, daß „die Einnahmenhoheit 

der EU nicht als sehr hoch einzuschätzen [ist], wenn sie an den Merkmalen eigener Steuern 

einer Ebene beurteilt wird."739 Diese Auffassung vertritt auch der WSA der EU,740 der eine 

substantielle Einnahmeautonomie erst dann gewährleistet sieht, wenn Mehrheitsentscheidun-

gen der EU-Ebene über die Höhe und Struktur der Einnahmen möglich sind.741 Zum heutigen 

Zeitpunkt sind jedoch Einstimmigkeitsentscheidungen im Rat zu treffen, die zumeist gemäß 

der Verfassungsvorschriften der Mitgliedstaaten zu ratifizieren sind. Insgesamt ist es deshalb 

fraglich, ob die EU „mit dem derzeit praktizierten Eigenmittelsystem die notwendige fman-

zielle Autonomie schon erhalten hat, um als 'Körperschaft der vierten Ebene' eigenverant-

736 Der jährliche Abrufsatz ist folglich eine flexible Rechengröße, die von Jahr zu Jahr in Abhängigkeit von Auf-
kommensschwankungen der übrigen Einnahmearten der EU Veränderungen unterliegt. Im Gesamthaushalts-
plan 1993 betrug der einheitliche Abrufsatz bspw. 0,2383 Prozent. Im nachfolgenden Jahr 1994 hingegen 
0,3247 Prozent. Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 85. 

737 Wa/thes (1996), S. 210. 
738 Vgl. Seidel (1992), S. 147 f.; Häde (1996), S. 446. 
739 Zimmermann/Henke (1994), S. 210. 
740 Der WSA verkörpert ein Nebenorgan der EU, das die EK und den Ministerrat beratend unterstützt. Vgl. zum 

WSA näher Abschnitt IV-2.2.1.3. 
741 Vgl. Wirtschafts- und Sozia/ausschuß (1970), S. 24; vgl. hierzu auch Häde (1996), S. 433 ff. 
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wortlich und gestalterisch tätig werden zu können."742 Dieser Zweifel wird durch den Eigen-

mittelbeschluß des Jahres 1988 gestärkt, der die Kompetenzen der EU-Entscheidungsträger 

zusätzlich einschränkt. Der EU-Haushalt besitzt seitdem eine obere Schranke für das Einnah-

menvolumen.743 Diese Eigenmittel-Obergrenze wird in bezug zum BSP der Mitgliedstaaten 

ausgedrückt. Die Höhe der Eigenmittelobergrenze wird im Rahmen der Finanziellen Voraus-

schau der EU jährlich fortgeschrieben. Abb. IV-5 zeigt die Entwicklung der Eigenmittelober-

grenze im Rahmen der ersten und zweiten Finanziellen Vorausschau von 1988-1992 bzw. 

1993-1999: 

Abb. IV-5: Die Eigenmittel-Obergrenze der EU 

1. Finanzielle Vorausschau 2. Finanzielle Vorausschau 

Jahr: 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Eigenmittelobergrenze 

in Prozent des BSP: 1,15 1,17 1,18 1,19 1,20 1,20 1,20 1,21 1,22 1,24 1,26 1,27 

Quelle: Europäische Kommission (1995b), S. 53 u. S. 61; eigene Darstellung. 

Die Eigenmittel-Obergrenze schränkt die Ertragskompetenz der EU-Ebene ein, wodurch deren 

Einnahmeautonomie verringert wird.744 Allerdings wächst der finanzielle Handlungsrahmen 

des EU-Haushalts durch die Verbindung zur Entwicklung des BSP der Mitgliedstaaten und 

der schrittweisen Anhebung des Eigenmittel-Plafonds deutlich an. Für den Zeitraum der 

zweiten Finanziellen Vorausschau von 1993-1999 ergibt sich unter der Annahme einer jährli-

chen (nominalen) Wachstumsrate des BSP der EU von 6,9 Prozent745 ein durchschnittliches 

Wachstum des Haushaltsvolumen der EU von 8,6 Prozent. 746 

142 Walthes (1996), S. 210 f. Diesem Zweifel müssen jedoch Überlegungen zur Ausgabenseite des EU-Haushalts 
gegenübergestellt werden. Dort besitzt die EU-Ebene erhebliche Handlungsspielräume, um eigenverantwort-
lich und gestalterisch tätig werden zu können. 

743 Mit der Einführung der Eigenmittel-Obergrenze 1988 ist das Finanzierungskonzept der EU nur noch einge-
schränkt als ,,Ausgabenhaushalt" zu bezeichnen. Der Handlungsspielraum der Entscheidungsträger ist nun-
mehr auf der Einnahmeseite eng begrenzt, so daß auch auf der Ausgabenseite keine „beliebige" Veranschla-
gung der Ausgaben mehr erfolgen kann. Wird die Eigenmittelobergrenze voll ausgeschöpft, so geht es bei der 
Haushaltsaufstellung im wesentlichen um eine Verteilung eines vorgegebenen Einnahmevolumens auf ver-
schiedene Ausgabenkategorien (vgl. Europäische Kommission (1995a), S.92). 

744 Diese Aussage besitzt unabh!ingig davon Gültigkeit, ob diese Beschränkung zur Disziplinierung der Ausga-
betätigkeit der EU-Entscheidungsträger als wünschenswert erachtet wird. 

74' Dies entspricht der Wachstumsprognose der EU für diesen Zeitraum. Vgl. Messal/K/ein (1993), S. 376. 
746 Vgl. Messal/K/ein (1993), S. 375 f. Die Koppelung des Einnahmevolumens an das BSP der Mitgliedstaaten 

führt jedoch zugleich zu einer verstärkten Konjunkturreagibilität des finanziellen Handlungsspielraums der 
EU. Damit wird ein prozyklisches Ausgabeverhalten der EU ausgelöst, das aus stabilitätspolitischen Gründen 
unerwünscht ist (vgl. Peffekoven (1994), S. 93 f.). Darüber hinaus ist anzumerken, daß eine sinnvolle Bewer-
tung der beschriebenen Entwicklung des Einnahmevolumens nur unter Beachtung der zur Erfüllung bestehen-
der Aufgaben notwendigen Ausgaben erfolgen kann. Vgl. hierzu die Anmerkungen zur Interpretation des 
momentanen Ausgabevolumens der EU-Ebene weiter oben in Abschnitt IV-2.1.3.2 dieses Kapitels. 
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IV-2.1.4.2 Das Volumen und die Struktur der Einnahmen 

Infolge der Eigenmittelbeschlüsse der EU erfolgte im Zeitverlauf der Integration nicht nur 

eine erhebliche Veränderung des Volumens sondern auch der Zusammensetzung der EU-

Einnahmen. Abb. IV-6 verdeutlicht beide Entwicklungslinien in absoluten Zahlen: 

Abb. IV-6: Die Entwicklung der Einnahmen der EU, ausgewählte Jahre 1971-98 

1971 1975 1980 1985 1990 1995 19971 1998' 

in Mrd. ECU 

Gesamthaushaltsplan: 

Agrarabschöpfungen 0,7138 0,5901 2,0023 2,1791 1,8757 1,9446 2,0155 1,6709 

Zölle 0,5823 3,151 5,9057 8,3101 10,2851 12,5086 12,2032 11,1443 

MwSt-Eigenmittel - - 7,2585 15,2189 27,4401 39,1832 34,5877 34,1345 

BSP-Eigenmittel - - - 0,0949 14,1912 32,9472 37,1466 

Verschiedene Einnahmen 1,0332 2,644 1,2658 2,377 6,7733 7,2495 0,612 0,6311 

Insgesamt 2,3293 6,3851 16,4323 28,0851 46,4691 75,0771 82,3656 84,7275 
Anmerkung: 1) Haushaltsplan 1997; 2) Haushaltsvorentwurf 1998 

Quelle: Europäische Kommission (1997a), S. 40 f. 

Die Einnahmen des Gesamthaushalts betragen 1998 über 84 Mrd. ECU; im Jahr 1971 weniger 

als 2,5 Mrd. ECU. Der Anteil der EU-Einnahmen am BSP der Mitgliedstaaten erhöhte sich in 

dieser Zeitspanne von weniger als 0,5 Prozent auf über 1,2 Prozent und verdeutlicht so die 

zunehmende Bedeutung des EU-Haushalts. 

Das Aufkommen der MwSt.- und BSP-Eigenmittel hat seit ihrer Einführung in den 80er-

Jahren gewaltig zugenommen. Im Jahr 1998 stammen über 71 Mrd. ECU aus diesen beiden 

Einnahmequellen. Demgegenüber hat sich die Bedeutung der Agrarabschöpfungen und Zölle 

seit 1971 beständig verringert. Während sich das gesamte Einnahmenvolumen seit 1971 mehr 

als versechsunddreißigfacht hat, erfolgte lediglich eine Verzehnfachung der Einnahmen aus 

Agrarabschöpfungen und Zöllen, die 1998 zusammen ca. 13 Mrd. ECU umfassen.747 Zu den 

,,verschiedenen Einnahmen" zählen in der Abbildung alle Arten von Einnahmen des Gesamt-

haushalts, die keine Eigenmittel sind. Hierzu gehören die bereits zuvor als „andere Einnah-

men" abgegrenzten Beträge geringeren Umfangs, darüber hinaus aber in den ersten Jahren des 

betrachteten Zeitraums vor allem die Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten. Diese besaßen bis 

zur Einführung der MwSt-Eigenmittel einen Einnahmenanteil von über 40 Prozent bevor sie 

als Einnahmeart vollständig abgeschaffi wurden. 748 

747 Vgl. zur BegründWlg dieser Entwick1W1g Fn 724 weiter oben in Abschnitt IV-2.1.4.1. 
748 Vgl. Europäische Kommission (1995b), S. 19. 
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Abb. N-7 faßt die Entwicklung der Einnahmenstruktur der EU seit 1971 zusammen. Es zeigt 

sich die große Bedeutung der Zölle und Agrarabschöpfungen zu Beginn des betrachteten Zeit-

raums. Sie tragen 1971 zusammen fast 56 Prozent der Gesamteinnahmen. Seitdem hat sich ihr 

Einnahmenanteil jedoch stetig verringert. Sie steuern zum Gesamthaushalt 1998 weniger als 

16 Prozent der Gesamteinnahmen bei. Im Gegensatz hierzu entwickelten sich die MwSt.- und 

BSP-Eigenmittel infolge der Einnahmebeschlüsse der EU zu den beiden herausragenden Ein-

nahmearten (1998: ca. 84 Prozent der Gesamteinnahmen). Als Konsequenz der jüngsten Maß-

nahmen zur Einschränkung der MwSt-Einnahmen übernehmen hierbei die BSP-Einnahmen 

einen zunehmenden Anteil im Vergleich beider Einnahmequellen. 1998 übertrifft der Anteil 

der BSP-Einnahmen (ca. 44 Prozent) erstmals jenen der MwSt-Einnahmen (ca. 40 Prozent). 

Im Laufe des verbleibenden Zeitraums der zweiten Finanziellen Vorausschau wird der Anteil 

der BSP-Eigenmittel auf ca. 48 Prozent weiter ansteigen, der der MwSt-Eigenmittel hingegen 

auf ca. 34 Prozent absinken. 749 

IV-2.2 Die Organe und Entscheidungsverfahren der EU 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde die Entstehungsgeschichte der EU-Finanzverfassung 

anhand konkreter Fakten und Entscheidungen nachvollzogen. Das Zustandekommen dieser 

Entwicklungen im politisch-administrativen Entscheidungsprozeß blieb jedoch ausgeblendet. 

Um die Beschreibung der institutionellen Struktur der EU zu vervollständigen, erfolgt deshalb 

749 Vgl. hierzu Peffekoven (1994), S. 80. 
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im Folgenden eine Analyse der Entscheidungsstrukturen. Hierbei ist zu beachten, daß die Ge-

samtheit der EU-Organe die Doppelfunktion des öffentlichen Sektors erfüllt:750 Je nach dem, 

ob die Funktion zur Bereitstellung (europäischer) öffentlicher Güter oder die (übergeordnete) 

Verfassungsfunktion zur (strategischen) Steuerung des Integrationsprozesses wahrgenommen 

wird, variieren die Zusammensetzung der entscheidungsberechtigten Organe und die Ent-

scheidungs- und Abstimmungsregeln. Diese strukturellen Merkmale der Entscheidungsfin-

dung sollen nachfolgend herausgearbeitet werden.751 

IV-2.2.1 Die Entscheidungsorgane 

Um die unterschiedliche Bedeutung der einzelnen Organe hervorzuheben, wird sinnvollerwei-

se die folgende Dreiteilung vorgenommen:752 

• Als übergeordnetes strategisches Lenkungsorgan ist der Europäische Rat von allen übrigen 

Organen der EU abzugrenzen. 

• Die EK, der Rat der Europäischen Union753 und das EP sind die maßgeblichen, am Ent-

scheidungsprozeß beteiligten Organe, die im EGV als „Verfassungsorgane" bestimmt wer-

den. Sie sind daher als Hauptorgane der EU zu bezeichnen. 

• Im EGV sind mit dem EuGH und dem EuRH zwei weitere „Verfassungsorgane" verankert, 

deren Funktion im Entscheidungsprozeß nur subsidiärer Natur ist. Sie werden aus diesem 

Grund als Nebenorgane tituliert. Zudem werden dieser Gruppe weitere ergänzende Organi-

sationen zugerechnet, die als „intermediäre Akteure im politischen System" 754 beratend 

und vermittelnd tätig werden. 755 

" 0 Diese Doppelfunktion wurde im füderativen Referenzsystems in die Untersuchung eingeführt (vgl. Abschnitt 
11-1). 

"' Die eindeutige Einordnung einzelner Entscheidungen der Organe in die Kategorie der Bereitstellungs- bzw. 
der Verfassungsfunktion ist jedoch problematisch. Die Abgrenzungslinie zwischen den beiden Bereichen 
verläuft oftmals fließend. Vgl. Häde (1996), S. 342 ff. 

752 Vgl. die ähnliche Abgrenzung bei Borchardt (1996), S. 89 ff; vgl. zu den Organen der EU zudem Oppermann 
(1991), S. 93 ff. und jüngst unter vielen Beckmann (1995), S. 18 ff.; Boldt (1995), S. 55 ff.; Berg/Schmidt 
(1996), S. 125 ff.; Bohnet-Joschko (1996), S. 215 ff.; Jones (1996), S. 65 ff. oder Wesse/s (1996), 26 ff. 

"' Der Rat der Europäischen Union wird häufig als Ministerrat bezeichnet. Um Mißverständnisse mit dem Eu-
ropäischen Rat zu vermeiden wird diese Titulierung übernommen. 

154 Wesse/s (1996), S. 34. 
m Die folgenden Ausführungen beschränken sich hierbei auf den WSA und den AdR, die beide eine Rolle in den 

Entscheidungsprozessen spielen. Auf die Eiß, das Europäische Währungsinstitut und die Europäische Zen-
tralbank, die ebenfalls als ergänzende Einrichtungen in den Verträgen der EU institutionalisiert sind, wird an 
dieser Stelle nicht eingegangen, da sie nicht in die allgemeinen Entscheidungsprozesse der EU integriert sind. 
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IV-2.2.1.l Der Europäische Rat 

Der Europäische Rat wurde 1974 gerundet, aber erst 1986 mit der EEA formell in das Ge-

meinschaftsrecht aufgenommen. Als Art. D ist der Europäische Rat im EUV verankert. Im 

Rahmen mindestens zwei mal jährlich stattfindender Zusammentreffen aller Staats- und Re-

gierungschefs der Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten der EK „gibt [er] der Union die für 

ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellun-

gen für diese Entwicklung fest."756 Darüber hinaus erörtert der Europäische Rat „Schlußfolge-

rungen zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemein-

schaft" 757 und „bestimmt die Grundsätze und die allgemeinen Leitlinien der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik."758 Der Europäische Rat ist jedoch nicht in das reguläre Kom-

petenzgefüge zur Entscheidungsfindung des EUV eingeflochten, sondern bleibt „außerhalb 

der vertraglichen Kontrollen des EG angesiedelt."759 

Die besondere Bedeutung des Europäischen Rats liegt in seiner Funktion als „übergeordneter 

Integrationsfaktor"760 und „konstitutioneller Architekt"761 der EU, der strategische Vorstel-

lungen und Grundsatzentscheidungen für den weiteren Integrationsprozeß entwickelt. Der 

Europäische Rat erfüllt hiermit ganz wesentlich die Verfassungsfunktion der EU-Ebene. Die 

Fortentwicklung der institutionellen Struktur durch wesentliche Reformen oder Ergänzungen 

der Verträge der EU findet ihren Ausgangspunkt in der Willensbildung des Europäischen Ra-

tes. 

Die Entscheidungsfindung erfolgt in allen Fällen einstimmig, so daß die Beratungen wesent-

lich von der Konsenssuche aller Beteiligten geprägt sind. Die Verhandlungsergebnisse sind 

aus diesem Grund häufig von kompromißgesteuerten, ressortübergreifenden Paketlösungen 

geprägt. Interessendivergenzen werden durch von Kompensationsleistungen der „Gewinner" 

an die „ Verlierer" überbrückt. 

Der Europäische Rat verabschiedet grundsätzlich keine rechtsverbindlichen Beschlüsse. 762 

Die allgemeinen Erklärungen und Leitlinien des Europäischen Rates entfalten ihre richtungs-

756 Art. D EUV. 
757 Art. 103 (2) EGV. 
758 Art. J.8 (3) EUV. 
,,. Wessels (1996), S. 27. Die Staats- wid Regierungschefs erhalten ihre Legitimation durch Wahlen in den Mit-

gliedstaaten. 
760 Bohnet-Joschko (1996), S. 243. 
761 Wessels (1996), S. 27. 
762 Diese Aussage ist allerdings mit einer Einschränkwig zu versehen. In bestimmten vertraglich vorgesehenen 

Fällen kann der Europäische Rat als Rat der EU zusammentreten wid in dieser FWlktion Gemeinschafts-
rechtsakte erlassen. So tagte der Rat der EU bspw. im Mai 1998 gemäß Art. 109j (3) ,)n seiner Zusammen-
setzung der Staats- wid Regierungschefs", um zu entscheiden, ,,welche Mitgliedstaaten die notwendigen Vor-
aussetzungen für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllen." 
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weisende Bedeutung für die Arbeit der EK, des Ministerrates und des EP durch die Autorität 

der versammelten Entscheidungsträger als Regierungsoberhäupter der Mitgliedstaaten.763 Be-

schlüsse des Europäischen Rates zu Reformen und Änderungen der EU-Verträge erhalten ihre 

Rechtsverbindlichkeit erst durch die Vertragsratifizierung in den Mitgliedstaaten. 764 Daher ist 

festzuhalten, daß die Weiterentwicklung der rechtlich-organisatorischen Rahmenbedingungen 

der EU gemäß dem Einstimmigkeitsprinzip und auf intergouvernementaler Ebene erfolgt. Die 

Ergänzung des organisatorischen Gefüges der EU um den Europäischen Rat seit 1974 „con-

stitutes an additional intergovemmental layer and therefore „ has arguably weakened the im-

portance ofthe Union's supranational elements."765 

IV-2.2.1.2 Die Hauptorgane der EU 

JV-2.2.1.2.1 Die Europäische Kommission 

Die EK ist der zentrale Planungsstab der EU.766 Die Mitglieder der EK sind die Bürokraten 

der EU. Die EK setzt sich seit der Erweiterung der EU um Österreich, Finnland und Schwe-

den im Jahr 1995 aus 20 Mitgliedern zusammen. hn Vertrag von Amsterdam wurde bestimmt, 

daß diese Anzahl auch bei einer erneuten Erweiterungsrunde nicht überschritten wird. Die 

Kommissionsmitglieder werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen 

Einvernehmen ernannt und stellen sich als gesamtes Kollegium einem Zustimmungsvotum 

des EP. Die Kommissare sind ausschließlich dem allgemeinen Wohl der EU verpflichtet. Sie 

sind von den Weisungen ihrer nationalen Regierungen unabhängig und können nicht abberu-

fen werden. Die EK stellt daher dasjenige Organ im Organisationsgefüge der EU zur Interes-

senvertretung der Gesamtheit der Union dar. 

„Um das ordnungsgemäße Funktionieren und die Entwicklung des Gemeinsamen Marktes zu 

gewährleisten", 767 ist der EK die Erfüllung verschiedener Aufgabenbereiche zugewiesen: 

• Die EK fungiert als „Motor der europäischen Integration", der auf Grundlage der bestehen-

den Verträge, Vorschläge zur Erfüllung der Vertragsziele erarbeitet und Perspektiven zur 

Fortentwicklung der Verträge aufzeigt. Ohne diese Vorschläge der EK kann der Ministerrat 

keine Rechtsakte erlassen. Diese Funktion wird als /nitiativaufgabe der EK bezeichnet. Sie 

umfaßt jedoch sowohl ein Initiativrecht als auch ein Initiativpflicht. Einerseits kann die EK 

763 Vgl. Bohnet-Joschko (1996), S. 244; Jones (1996), S. 82. 
764 Vgl. hierzu Art. N ( 1) EUV. 
765 Jones (1996), S. 82. 
766 Die vertraglichen Bestimmungen zur Europäischen Kommission finden sich in den Art. 155-163 EGV. 
767 Art. 155 EGV. 
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durch eigenständige Initiativen die politische Agenda der Union beeinflussen, andererseits 

aber vom EP und dem Ministerrat verbindlich aufgefordert werden, Vorschläge zu spezifi-

schen Problembereichen zu unterbreiten. 1996 legte die EK insgesamt 524 Vorschläge, 

Empfehlungen und Entwürfe von Rechtsakten vor.768 

Alle Vorschläge, Empfehlungen und Entwürfe erfolgen nach einer intensiven Abwägung 

aller Interessen innerhalb und außerhalb der EK. Zur Entscheidungsfindung werden Kon-

takt- und Beratungsgespräche mit nationalen Beamten, unabhängigen Sachverständigen 

und Expertengruppen sowie Vertretern europäischer Interessenverbände geführt. So soll 

ein breiter Konsens für die Rechtsetzungstätigkeit der EU gewonnen werden. 

• Als „Hüterin des Gemeinschaftsrechts" überwacht die EK die korrekte Anwendung und 

Durchführung der bestehenden EU-Verträge (Primärrecht der EU) und der durch die Ge-

meinschaftsorgane erlassenen Bestimmungen (Sekundärrecht der EU) in den Mitgliedstaa-

ten. Die EK kann Klage beim EuGH erheben, wenn sie Verstöße gegen geltendes Recht 

feststellt. 

• Die EK übernimmt Aufgaben als Exekutivorgan der EU. Tor obliegt die jährliche Ausar-

beitung des Haushaltsentwurfs sowie die Verwaltung der Haushaltsmittel. Darüber hinaus 

hat die EK für eine effiziente Durchführung bestehender Politiken der EU Sorge zu tragen, 

wie bspw. im Bereich des Wettbewerbsrechts oder der gesamten Fondswirtschaft der EU. 

In diesem Zusammenhang besitzt die EK eigenständige Rechtsetzungsbefugnisse in Form 

sogenannter Durchführungsvorschriften. Schließlich vertritt die EK die EU nach außen. 

Die Ausführungen verdeutlichen den erheblichen Einfluß, den die EK auf politischen Ent-

scheidungsprozesse der Union ausübt. Das Initiativrnonopol räumt der EK neben dem Euro-

päischen Rat die wesentliche Rolle bei der Fortentwicklung der rechtlich-organisatorischen 

Strukturen der EU (Verfassungsfunktion) ein. Die exekutiven Aufgaben beteiligen die EK 

wesentlich an der Bereitstellungsfunktion der EU. Eine direkte demokratische Legitimation 

besitzt die EK besteht jedoch nicht. Die Kommissionsmitglieder sind in Ausübung ihrer 

Funktionen unabhängig vom Wählerwillen der Bürger ausschließlich dem übergeordneten 

Wohl der EU verpflichtet. Diese formale Unabhängigkeit schafft der EK erhebliche diskretio-

näre Handlungsspielräume zur Gestaltung des europäischen Integrationsprozesses. 769 

768 Vgl. Europäische Kommission (1997b), S. 460. 
769 Vgl. Beckmann (1995), S. 21; Bohnet-Joschko (1996), S. 219 ff. 
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JV-2.2.1.2.2 Der Rat der Europäischen Union (Ministerrat) 

Der Ministerrat ist das zentrale Entscheidungsorgan der EU im Rahmen der bestehenden 

Vertragsbestimmungen.770 Seine Mitglieder sind die wesentlichen politischen Entscheidungs-

träger im Akteursgeflecht der EU. Das Gremiwn setzt sich bei seinen Tagungen aus je einem 

Vertreter jedes Mitgliedstaates auf Ministerebene zusammen, der befugt ist, für die Regierung 

des Mitgliedstaates verbindlich zu handeln. Er ist daher Oberbegriff für eine Reihe von Fach-

sitzungen, in denen das Organ je nach Sachgebiet und mitgliedstaatlicher Ressortaufteilung 

eine unterschiedliche Zusammensetzung aufweist. 771 Die Vertreter sind durch die Mitglied-

staaten beauftragt, die partikularen Interessen des eigenen Mitgliedstaates zu vertreten. Der 

Ministerrat ist folglich das Organ der EU, in welchem Rahmen der Ausgleich zwischen den 

Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten und dem Gesamtinteresse der EU gefunden werden 

muß.112 

Der Vorsitz im Ministerrat wird durch die Mitgliedstaaten abwechselnd für je sechs Monate 

geführt. Der Ratsvorsitz hat für die problemadäquate Durchführung der Tagungen Sorge zu 

tragen. Dies wnfaßt die Ausarbeitung angemessener Lösungsvorschläge in den einzelnen 

Fachbereichen, aber auch die Wahrung einer integrationsfördernden Kontinuität der Gesamt-

heit der Entscheidungen. 773 Die konkrete Vorbereitung der Willensbildung im Rahmen der 

Fachtagungen erfolgt durch den Ausschuß der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten 

(AStV).774 

Art. 145 EGV wnschreibt die Rechte und Pflichten des Ministerrates. Seine wichtigste Auf-

gabe ist die Rechtssetzungstätigkeit nach Maßgabe des EGV, wn die vertraglich vorgegebe-

nen Ziele der EU zu verwirklichen. Während der Europäische Rat die strategischen Grund-

satz-Entscheidungen für die Fortentwicklung des Integrationsprozesses entwirft, ist der Mini-

sterrat maßgeblich für den Erlaß der „sekundären" Rechtsvorschriften und damit die konkrete 

no Die vertraglichen Bestimmungen zum Ministerrat Union finden sich in den Art. 145-154 EGV. 
771 Es finden regelmäßige Tagungen des Ministe"ats zu mehr als 25 unterschiedlichen Sachbereichen statt. 1996 

konferierte der Ministerrat insgesamt 88 mal (vgl. Europäische Kommission (1997b), S. 458). 
772 Vgl. Beckmann (1995), S. 21; Borchardt (1996), S. 99. 
773 Der Ratsvorsitz wird bei seiner Arbeit in verwaltungstechnischer Hinsicht durch das Generalsekretariat unter-

stützt (vgl. Art. 151 (2) EGV), dem mehr als 2400 Beamte angehören (vgl. Europäische Kommission 
(1997b), S. 458.). Um die Kontinuität der Tätigkeit des Ratsvorsitzes zu fördern, wurde der Informationsaus-
tausch zwischen dem vergangenen, dem amtierenden und dem zukünftigen Ratsvorsitzenden als sogenannte 
,,Troika" institutionalisiert (vgl. Borchardt (1996), S. 94; auch Bohnet-Joschko (1996), S. 222). 

774 Vgl. Art. 151 (1) EGV. Die Ständigen Vertreter werden von den Mitgliedstaaten entsandt und sind an die 
Weisungen der mitgliedstaatlichen Regierungen gebunden. Sie prüfen die Rechtssetzungsvorschlllge der EK 
unter Hinzuziehung von Stellungnahmen nationaler Sachverständiger und bemühen bereits auf der Ebene des 
AStV zu konsensflihigen Problemlösungen zu gelangen. Der AStV gewährleistet auf diese Weise eine Reduzie-
rung der Arbeitsbelastung der Fachministertagungen, da nur diejenigen Angelegenheiten im Ministerrat ein-
gehend behandelt werden müssen, Ober deren Lösung auf Ausschußebene keine Einigkeit erzielt werden 
konnte (vgl. Borchardt (1996), S. 96 ff; Weind/ (1996), S. 30 f.). 
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Ausgestaltung der Politik in den verschiedenen Aufgabenbereichen der EU verantwortlich.775 

Der Ministerrat ist daher als die Legislative der EU zu bezeichnen. Die Entscheidungskompe-

tenz des Ministerrates wird jedoch durch den Vertrag beschränkt. Zum einen kann die Rechts-

setzungstätigkeit des Ministerrats innerhalb der traditionellen ersten Säule der EU nur auf 

Initiative der EK hin erfolgen. 776 Zum anderen besitzt das EP Mitwirkungsrechte im Entschei-

dungsprozeß, so daß zahlreiche Entscheidungen von Parlament und Ministerrat gemeinsam 

getroffen werden. 777 

Die Entscheidungsfindung im Ministerrat erfolgt nach folgenden Regelungen (Art. 148 EGV): 

• Je nach Entscheidungsinhalt ist die einfache Mehrheit, qualifizierte Mehrheit oder Ein-

stimmigkeit der Mitglieder zur Beschlußfassung notwendig. Dabei sind Beschlüsse mit ein-

facher Mehrheit in der Realität praktisch bedeutungslos. Die Entscheidungen müssen fast 

ausschließlich einstimmig oder mit qualifizierter Mehrheit erfolgen. 

• Sowohl bei einstimmiger Entscheidung als auch bei einfacher Mehrheit besitzt jedes Mit-

glied des Ministerrats eine Stimme. 

• Bei Entscheidungen, die eine qualifizierte Mehrheit erfordern, wird eine Gewichtung der 

Stimmen vorgenommen. Abb. N-8 zeigt die Anzahl der Stimmen jedes Mitgliedstaates: 

Abb. N-8: Die Beschlußfassung mit qualifizierter Mehrheit im Ministerrat 

Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich: 10 

Spanien: g 

Belgien, Griechenland, Niederlande, Portugal: 5 

Österreich, Schweden: 4 

Irland, Dänemark, Finnland: 3 

Luxemburg: 2 

Gesamtstimmenzahl: 87 

Mindeststimmenzahl für qualifizierte Mehrheit: 62 
Quelle: Art. 148 (2) EGV. 

''' Vgl. Wa/thes (1996), S. 276. Hierzu ist auch die Umsetzung der Gnmdsatzentscheidungen des Europäischen 
Rates innerhalb der bestehenden Verträge zu rechnen (vgl. Jones (1996), S. 76). 

776 Jedoch kann der Ministerrat die EK nach Art. 152 EGV dazu auffordern, in von ihm bestimmten Bereichen, 
Untersuchungen vorzunehmen und Vorschläge zu unterbreiten. Im Bereich der zweiten Säule - GASP - und 
der dritten Säule - ZBJI - besitzt der Ministerrat darüber hinaus ein umfassendes Initiativrecht. 

"' Vgl. hierzu näher Abschnitt IV-2.2.2. zum Zusammenspiel der Organe im Entscheidungsprozeß. Über die 
Legislativkompetenzen hinaus nimmt der Ministerrat eine Reihe weiterer weniger zentraler Aufgabenfelder 
wahr. So hat er für die Abstimmung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten zu sorgen (Art. 145 EGV), 
verfügt über Kontrollrechte (Art. 175 EGV), stellt einen Entwurf des Haushaltsplans auf (Art. 203 (3) EGV), 
schließt Abkommen mit dritten Staaten und internationalen Organisationen (Art. 228 u. 238 EGV) und ist für 
die Ernennung der Mitglieder des WSA (Art. 198a (3) EGV), des AdR (Art. 194 (2) EGV) und des EuRH 
(Art. 188b (3) EGV) verantwortlich (vgl. Borchardt (1996), S. 94 ff.; Weind/ (1996), S. 29). 
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Die Gesamtstimmenzahl beträgt bei qualifizierten Mehrheitsentscheidwigen 87 Stimmen. Ein 

Beschluß kommt im Regelfall mit einer Mindeststimmenzahl von 62 zustande. Dies entspricht 

über 71 Prozent der Gesamtstimmenzahl. Sofern (ausnahmsweise) über Beschlüsse entschie-

den wird, die nicht auf Vorschlag der EK zur Abstimmwig gestellt werden, ist über die Min-

deststimmenzahl von 62 hinaus, zusätzlich die Zustimmwig von mindestens zehn Mitglied-

staaten erforderlich. Die Stimmengewichtwig bei qualifizierten Mehrheitsentscheidwigen „ist 

nur sehr grob an Unterschieden in Wirtschaftskraft wid Bevölkerwig orientiert."778 Damit 

wird den großen Mitgliedstaaten zwar ein größerer Einfluß auf den Entscheidwigsausgang 

eingeräumt als bei Entscheidwigen mit einfacher Mehrheit, doch verbleibt den kleineren Mit-

gliedstaaten relativ zu ihrer Wirtschaftskraft wid Bevölkerwigszahl eine überproportionale 

Abstimmwigsmacht. 779 „Der Bedarf an Zustimmwig ist damit auch bei einer derartigen Mehr-

heitsabstimmwig erheblich."780 Auch für Koalitionen kleinerer Mitgliedstaaten besteht die 

Möglichkeit, eine Sperrminorität zur Verhinderwig wierwünschter Entscheidwigen aufzubau-

en.181 

Seit dem lnkraftreten der Römischen Verträge 1957 wurde die Zahl der Aufgabenbereiche, die 

einstimmige Beschlüsse erfordern, beständig reduziert.782 Zuletzt wurde im Vertrag von Am-

sterdam die Zahl der Anwendwigsgebiete erhöht, in denen Rechtsakte im Ministerrat mit qua-

lifizierter Mehrheit verabschiedet werden können.783 Die Beschlußfasswig wurde so im Ver-

gleich zur Einstimmigkeitsregel erleichtert. Bei Entscheidwigen in Aufgabenbereichen, die 

der EU-Ebene im Verlauf des Integrationsprozesses neu zugeordnet werden, herrscht hinge-

gen zumeist (zwiächst) das Einstimmigkeitsprinzip vor. Erst im Laufe weiterer Vertragsände-

rwigen findet auch in diesen Bereichen (zum Teil) eine Lockerwig der Abstimmwigsregeln 

statt. Darüber hinaus ist „für Beschlüsse in besonders sensiblen Politikbereichen"784 weiterhin 

die Einstimmigkeit vorgesehen.785 Unbestritten hat jedoch die Bedeutwig der Mehrheitsent-

scheidwigen im Zeitablauf erheblich zugenommen. 

Dennoch verdeutlichen die Ausführungen insgesamt, daß die im Ministerrat geschaffenen 

Entscheidwigs- wid Verfahrensstrukturen die „konsensorientierte Entscheidwigsfindwig"786 in 

771 Bohnet-Joschko (1996), S. 225. 
779 Vgl. Bohnet-Joschko (1996), S. 225; Borchardt (1996), S. 99. So erhält Luxemburg eine Stimme je 200.000 

Einwohner; Deutschland hingegen lediglich eine Stimme je acht Millionen Einwohner (vgl. Jones (1997), 
s. 77 f.). 

780 Wessels (1996), S. 29. 
781 Vgl. hierzuauchScharpf(l996b), S. 115. 
782 Vgl. Wilming (1995), S. 21 ff.; insb. S. 35. 
783 Vgl. hierzu bspw. Bundesrat (1997), S. 114; Thiel (1997). 
714 Borchardt (1996), S. 100. 
715 Hierzu zählen bspw. das Steuerrecht sowie die Regional- u. Sozialfonds. 
786 Bohnet-Joschko ( 1996), S. 224; vgl. auch Jones (1996); S. 78. 
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den Vordergrund stellen. Bereits die Entscheidungsvorbereitung im Rahmen des AStV zielt 

auf die Erarbeitung einer konsensfähigen Problemlösung ab. Zudem erfordert die eigentliche 

Abstimmung im Ministerrat entweder Einstimmigkeit oder eine Zustimmung von mindestens 

71 Prozent der Gesamtstimmenzahl, so daß ein Beschlußfassung erst zur „erfolgreichen" Ab-

stimmung gebracht werden kann, wenn die Zustimmung der meisten Mitgliedstaaten gesichert 

ist. Infolge dieser Entscheidungsstrukturen gab es in den vergangenen Jahren nur bei etwa 14 

Prozent aller Beschlüsse des Ministerrates Enthaltungen oder Gegenstimmen. 787 

IV-2.2.1.2.3 Das Europäische Parlament 

Das EP ist die Vertretung der in der EU zusammengeschlossenen Völker.788 Bis zum Jahr 

1979 wurden diese Vertreter aus den Reihen der Abgeordneten der nationalen Parlamente 

ernannt und ins EP entsandt. Seit 1979 werden die Abgeordneten von den Bürgern der Mit-

gliedstaaten in direkter Wahl bestimmt. Die Abgeordneten sind weisungsunabhängig und 

nicht an Aufträge gebunden. Thre Amtsdauer beträgt fünf Jahre.789 Neben den Mitgliedern des 

Ministerrats sind sie die zweite Gruppe an staatlichen Entscheidungsträgern im Akteursge-

flecht der EU. 

Die Zahl der Abgeordneten des Parlaments beträgt nach Art. 138 (2) EGV derzeit 626 Mit-

glieder.790 Die Sitzverteilung im EP orientiert sich nur ansatzweise an der Bevölkerungsstärke 

der Mitgliedstaaten. Um eine angemessene Interessenvertretung aller Mitgliedstaaten in der 

Gemeinschaft zu gewährleisten, 791 erhalten die kleineren Mitgliedstaaten eine größere Anzahl 

an Parlamentssitzen pro Bevölkerungseinheit als die größeren Mitgliedstaaten. So werden im 

EP ca. 826.000 deutsche Bürger durch einen Europa-Parlamentarier vertreten; hingegen ver-

tritt ein luxemburgischer Europa-Abgeordneter lediglich ca. 67.000 Bewohner. Die Stimmen-

gewichtung zugunsten der kleineren Mitgliedstaaten ist ein politischer Kompromiß, um die 

institutionelle Balance zwischen den größeren und kleineren Mitgliedstaaten zu erhalten: 792 

717 Vgl. Jones (1996), S. 78. 
718 Die vertraglichen Bestimmungen zum EP finden sich in den Art. 137-144 EGV. 
789 Die Wahlen werden in allen Mitgliedstaaten in etwa zum gleichen Zeitpunkt dw-chgeführt. Die Wahlverfahren 

in den einzelnen Mitgliedstaaten sind jedoch nicht einheitlich. So wird bspw. im Vereinigten Königreich das 
Mehrheitswahlrecht angewendet, wohingegen in allen übrigen Mitgliedstaaten das Verhältniswahlrecht zur 
Geltung kommt. Das EP hat nach Art. 138 (3) die Aufgabe, bis zur nächsten Direktwahl im Jahr 1999 einen 
Entwurf für Wahlen ,,nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten oder im Einklang mit den 
allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen" auszuarbeiten (vgl. auch Borchardt (1996), S. 109). 

790 Dw-ch den Amsterdamer Vertrag wurde die Anzahl der Mitglieder des EP auf maximal 700 Abgeordnete 
begrenzt. Auch infolge einer Erweiterung der EU darf diese Anzahl nicht überschritten werden, um die Ar-
beitsflihigkeit der Versammlung sicherzustellen (vgl. Europäische Strukturkommission (1995), S. 44.). 

791 Vgl. hierzu insb. Art. 138 (2) EGV in seiner dw-ch den Amsterdamer Vertrag geänderten Fassung. 
792 Vgl. Boldt (1995), S. 60; aber v.a. Ne iss er (1997), S. 198 ff., der betont, daß in einer langfristigen Perspektive 

„die Zahl der Abgeordneten jedes Mitgliedstaates „ in einer realistischen Beziehung zur demographischen 
Wirklichkeit stehen (muß]." (Neisser (1997), S. 200) Dies stellt eine Voraussetzung dafür dar, daß das EP im 
Integrationsprozeß zur „echten" Legislative der EU weiterentwickelt werden kann. 
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Die Befugnisse des EP sind stark eingeschränkt. hn Vergleich zu den Kompetenzen der mit-

gliedstaatlichen Parlamente besitzen zwei Aspekte besonderes Gewicht. Zum ersten wird die 

Gesetzgebungsfunktion auf der EU-Ebene weitgehend durch den Ministerrat ausgeübt. Zum 

zweiten besitzt das EP keine Verantwortung für die Wahl der Exekutive der EU.793 Allerdings 

wurden die Zuständigkeiten des EP im Laufe des Integrationsprozesses Schritt für Schritt er-

weitert; zuerst durch die EEA, dann durch die Verträge von Maastricht und zuletzt durch den 

Vertrag von Amsterdam. Zum heutigen Zeitpunkt umfassen die Kompetenzen des Parlaments 

die folgenden drei Aufgabenbereiche: 

• Das EP besitzt die Kontrollfunktion bezüglich der exekutiven Tätigkeit der EU. Daher be-

sitzt das EP gegenüber der EK und dem Ministerrat Kontrollbefugnisse. So müssen sich die 

Mitglieder der EK vor ihrem Amtsantritt dem Zustimmungsvotum des EP stellen und kön-

nen durch ein Mißtrauensvotum des EP zum kollektiven Rücktritt gezwungen werden. 

Darüber hinaus überwacht das EP die Ausführung des EU-Haushalts durch die EK und be-

schließt über deren Entlastung. Sowohl die EK als auch der Ministerrat müssen dem EP 

verschiedener Berichte und Stellungnahmen zur Erörterung vorlegen. Besondere Bedeu-

tung besitzen der jährliche Gesamtbericht der EK über die Tätigkeit der EU und der Bericht 

des Rats-Vorsitzenden über das Programm des Ministerrates, der stets zu Beginn und Ende 

der halbjährigen Amtszeit eines Vorsitzenden erstellt wird.794 

• Das EP verfügt über weitreichende Haushaltsbefugnisse. Die Aufstellung des EU-

Haushalts ist eine gemeinsame Aufgabe von Ministerrat und EP, wobei die politische 

Strukturierung der Ausgabenansätze nach obligatorischen (OA) und nicht-obligatorischen 

Ausgaben (NOA) die entscheidende Bedeutung besitzt.795 

Während der Ministerrat die Verantwortung für die OA trägt, entscheidet das EP innerhalb 

bestimmter Grenzen796 über die NOA und kann auf diese Weise die Höhe und Struktur der 

Ausgabetätigkeiten beeinflussen. Da zu den NOA sämtliche Ausgaben im Rahmen der 

strukturpolitischen Maßnahmen und aller internen Politikbereiche gehören, die annähernd 

50 Prozent der Gesamtausgaben der EU umfassen und eine erhebliche Bedeutung für den 

793 Die Exekutivkompetenzen teilen sich die EK und der Ministerrat (vgl. hierzu die Abschnitte IV-2.2.1.2.1 
u. 2). Vgl. auch Schmuck (1994a), S. 188; Beckmann (1995), S. 23. 

794 Vgl. Europäische Kommission (1997b), S. 455. 
795 Alle Ausgaben, ,,die sich zwingend aus dem V ertrag oder den auf Grund des Vertrages erlassenen Rechtsak-

ten ergeben" (Art. 203 ( 4 ) EGV) werden als OA bezeichnet. Alle übrigen Ausgaben sind NOA. Zu den NOA 
gehören insb. die Ausgaben im Bereich der Strukturmaßnahmen und der internen Politikbereiche. Der größte 
Posten der OA wird durch die Ausgaben im Rahmen des EAGFL, Abteilung Garantie verkörpert. Vgl. hierzu 
Europäische Kommission (1995a), S. 108 ff. 

796 Vgl. zu diesen Grenzen Art. 203 (9) EGV. 
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Integrationsprozeß besitzen, sichert die Verteilung der Haushaltsbefugnisse dem EP einen 

nicht zu vernachlässigenden Einfluß auf die Politikgestaltung. 797 

• Das EP nimmt an Rechtsetzungsverfahren der EU teil. Ursprünglich war das EP nicht di-

rekt am Gesetzgebungsprozeß beteiligt, sondern übernahm nur eine Beratungsfunktion. 

Alle Rechtsakte wurden auf Initiative der EK hin vom Ministerrat verabschiedet. Nach und 

nach wurden dem EP jedoch substantielle Mitwirkungsrechte an der Gesetzgebung einge-

räumt. Zum einen erfolgte die Einrichtung alternativer Rechtsetzungsverfahren, die dem EP 

unterschiedlich weitreichende Kompetenzen zuweisen. Zum anderen wurde im Zeitablauf 

der Anwendungsbereich derjenigen Rechtssetzungsverfahren ausgeweitet, die dem EP be-

sonders ausgedehnte Kompetenzen zugestehen. Infolge dieser Entwicklungen kann das EP 

nunmehr in zahlreichen Aufgabenbereichen die Änderung von Rechtsakten erzwingen oder 

deren Verabschiedung sogar eigenständig beschließen. Allerdings beziehen sich diese 

Möglichkeiten in aller Regel auf Entscheidungen zur Durchführung konkreter Maßnahmen. 

Bei der Weiterentwicklung der rechtlich-organisatorischen Struktur der EU spielt das EP 

weiterhin nur eine nachgeordnete Rolle im Entscheidungsprozeß.798 

Ein wichtiger Problemkreis im voranschreitenden Integrationsprozeß ist die Frage der demo-

kratischen Legitimation der Entscheidungsfindung der EU. Das Parlament wird durch Wahlen 

direkt von den Bürgern bestimmt, so daß es als demokratisch legitimiert bezeichnet werden 

kann. Aus diesem Blickwinkel stellt die Ausweitung der Kompetenzen des EP eine Stärkung 

der Legitimation der gesamten Gesetzgebung auf der EU-Ebene dar. 

Jedoch ist gegen diese Argumentation unter Berücksichtigung der heutigen institutionellen 

Strukturen und des momentanen Standes der lntegration799 eine Reihe kritischer Anmerkun-

gen vorzubringen. Zum ersten ist einzuwenden, daß die Parlamentswahlen nach national un-

terschiedlichen Verfahren erfolgen und die Kontingentierung der Mandate im Parlament un-

abhängig von der Bevölkerungszahl erfolgt. 800 Zum zweiten ist die Ausrichtung der Rechts-

setzungstätigkeit an den Bürgerpräferenzen für die europäischen Abgeordneten wegen der 

weiten „Entfernung" zum Wähler mit hohen Informationskosten verbunden; aus dem gleichen 

Grund sind die Informationskosten für die Wähler zur Kontrolle der Politiker sehr hoch. 801 

Als gravierendster Einwand ist zum dritten zu betonen, daß „die Völker der Mitgliedstaaten .. 

797 Vgl. Europäische Kommission (1995a), S. 109; auchBorchardt (1996), S. 111 f. 
798 Vgl. Bohnet-Joschko (1996), S. 231 f.; Wesse/s (1996), S. 30. Vgl. auch die weitergehenden Ausführungen in 

Abschnitt IV-2.2.2. 
799 Vgl. hierzu Abschnitt IV-2.3 zum europäischen Integrationsprozeß in diesem Kapitel. 
800 Vgl. neben den Ausführungen weiter oben in diesem Teilabschnitt auch Borchardt (1996), S. 109 und Wa/t-

hes (1996), S. 274. 
801 Vgl. Bohnet-Joschko (1996), S. 234 f. 
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sich noch nicht als Teile eines europäischen Volkes, welches Ausgangspunkt einer umfassen-

den demokratischen Legitimation sein könnte, [verstehen]."802 Das EP besteht aus „Vertretern 

der Völker der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten",803 und nicht aus Re-

präsentanten eines gemeinsamen europäischen Wahlvolkes.804 

Diese Kritikpunkte stellen in Frage, ob durch eine Ausweitung der Kompetenzen des EP tat-

sächlich eine Verbesserung der demokratischen Legitimation der europäischen Entscheidun-

gen vollzogen werden kann. So kommt der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium 

fiir Wirtschaft zu dem Schluß, daß die Stärkung der demokratischen Legitimation der EU zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nur sehr eingeschränkt durch das EP wahrgenommen werden kann 

und daher die Parlamente der einzelnen Mitgliedstaaten verstärkt in die Legitimationskette 

einzubeziehen sind. 805 

IV-2.2.1.3 Die Nebenorgane der EU 

• Der EuGH hat seinen Sitz in Luxemburg.806 Der Gerichtshof setzt sich derzeit aus 15 

Richtern und neun Generalanwälten zusammen, die von den Regierungen der Mitglied-

staaten im gegenseitigen Einvernehmen für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt wer-

den; eine Wiederbenennung ist zulässig. 807 

Nach Art. 164 EGV ist es die Aufgabe des EuGH, die Wahrung des gemeinschaftlichen 

Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge der EU zu sichern.808 Der Ge-

richtshof entscheidet nach dem Mehrheitsprinzip und folgt bei seinen Urteilen unabhängig 

' 0' Wissenschqftlicher Beirat (1994), S. 12. Vgl. auch Abschnitt IV-2.3.2.2 zur politischen Integration. 
' 0' Art. 137 EGV. 
' 04 Dies wird durch die Tatsache unterstrichen, daß bei den Wahlen zum EP bislang nur nationale Parteilisten 

bestehen (vgl. Wa/thes (1996), S. 274). Zwar glilndeten verschiedene Parteien bereits europäische Zusam-
menschlilsse, doch bleibt letztendlich die nationale Parteienliste entscheidendes Wahlkampfthema ( vgl. 
Schmuck (1994b)). Allerdings hat die EU erkannt, daß die politischen Parteien einen wichtigen Integrations-
faktor darstellen. Um der Entwicklung europäischer Parteistrukturen Schubkraft zu verleihen, betont Art. 
138a EGV deshalb, daß diese entscheidend dazu beitragen, ,,ein europäisches Bewußtsein herauszubilden und 
den politischen Willen der Bilrger der Union zum Ausdruck zu bringen." 

80' Vgl. Wissenschaftlicher Beirat (1994), S. 12 ff.; Beckmann (1995), S. 24; vgl. auch das Maastricht-Urteil des 
BVerjG (1993). Die Schlußfolgerungen sind jedoch umstritten. So argumentieren Schmuck (1994a), S. 193 u. 
Weind/ (1996), S. 44 gerade entgegengesetzt und fordern, die Kompetenzen des EP deutlich auszudehnen, um 
so Schritte zur Demokratisierung der EU einzuleiten. Eine einleuchtende Kompromißposition, die dem fort-
schreitenden Integrationsprozeß gerecht werden kann, entwickelt die Europäische Strukturkommission 
(1995), S. 38 ff. Sie fordert das Zusammenwirken unterschiedlicher Legitimationsquellen, die einerseits über 
die nationalen Parlamente und andererseits über europäische Formen der direkten Legitimation vermittelt 
werden. Auch Beck (1997b) folgert, daß das ,,Insgesamt-Quantum einer europäischen Demokratie„ in dem 
Maße wachsen [würde], in dem die demokratische Zurechenbarkeit und Verantwortung auf den verschiede-
nen Ebenen [Hervorhebung nicht im Original] verbessert oder hergestellt wird." 

806 Die vertraglichen Bestimmungen zum EuGH finden sich in den Art. 164-188 EGV. 
807 Vgl. weiterführend zum EuGH bspw. Klinke (1989). 
' 0' Die Zuständigkeit des EuGH bezieht sich jedoch ausdrücklich nicht auf die GASP, die ZJIP und die Gemein-

samen Bestimmungen des EUV; damit unterliegt auch die Tätigkeit des Europäischen Rates nicht der Kon-
trolle des EuGH (vgl. Wesse/s (1996), S. 34). 
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von den Interessen der Mitgliedstaaten allein seiner eigenen Rechts- und Gerechtigkeitsauf-

fassung. 809 In Ausübung seiner juristischen Kontrollfunktion spielt der EuGH eine zentrale 

Rolle bei dem Aufbau einer europäischen Rechtsgemeinschaft und kann daher als ein „In-

tegrationsfaktor erster Ordnung"810 bezeichnet werden. 

Diese Bedeutung wird v.a. bei der verfassungsrechtlichen Tätigkeit des Gerichtshofdeut-

lich.811 Zum ersten sorgt der EuGH in dieser Funktion für die Klärung der Rechte und 

Pflichten der Organe der EU untereinander sowie der Rechtsverhältnisse zwischen der EU-

Ebene und den Mitgliedstaaten. Zum zweiten prüft der EuGH die Vereinbarkeit der sekun-

därrechtlichen Gesetzgebungstätigkeit des Ministerrats, der EK und des EP mit den Verträ-

gen und allgemeinen Rechtsgrundsätzen der EU. Im bisherigen Verlauf des Integrations-

prozesses hat der EuGH seine Autorität und Entscheidungsspielräume „durch gelegentlich 

kühn vorwärtsweisende Grundsatzentscheidungen"812 zu einer Stabilisierung und Ausdeh-

nung der Kompetenzbereiche der zentralen EU-Ebene genutzt.813 

• Der EuRHhat seinen Sitz in Luxemburg.814 Er setzt sich entsprechend der Anzahl der Mit-

gliedstaaten der EU aus 15 Mitgliedern zusammen, die vom Ministerrat nach Anhörung des 

EP für sechs Jahre ernannt werden; die Wiederernennung ist möglich.815 

Der EuRH wirkt als Kontrollorgan zur Überwachung des Haushaltsgebarens der EU. ,,Der 

Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen und Aus-

gaben und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung."816 Diese Tä-

tigkeiten führen die Mitglieder des EuRH in voller Unabhängigkeit aus. Da der EuRH über 

keine Rechtsmittel zur zwangsweisen Abstellung festgestellter Unregelmäßigkeiten ver-

fügt, liegt die Bedeutung der Untersuchungen im politischen Bereich. Der EuRH faßt seine 

Untersuchungsergebnisse in einem Jahresbericht sowie einzelnen Sonderberichten zusam-

men, die der europäischen Öffentlichkeit Beanstandungen und Verbesserungsvorschläge zu 

den haushaltsrelevanten Aktivitäten der EU transparent vor Augen führen. In den vergan-

genen Jahren setzte sich der EuRH kritisch mit der Agrarpolitik und der Regionalpolitik 

der EU auseinander. Insgesamt entwickelte sich der EuRH im Laufe des Integrationspro-

zesses „zu einer unabhängigen und vielseitigen Prüfungsinstanz",817 die im Rahmen ihrer 

' 09 Vgl. Läufer (1994b), S. 217f. 
" 0 Weindl (1996), S. 49. 
811 Vgl. zu den weiteren Tätigkeitsbereichen des EuGH Läufer (1994b), S. 218; Borchardt (1996), S. 124. 
812 Oppermann ( 1991 ), S. 134. 
"' Vgl. Oppermann (1991), S. 133 ff.; Häde (1996), S. 335; Wessels (1996), S. 34. 
114 Die vertraglichen Bestimmungen zum EuRH finden sich in den Art. l 88a-l 88c EGV. 
115 Vgl. weiterführend zum EuRHbspw. Eh/ermann (1976). 
816 Art. 188c (2) EGV. 
817 Läufer (1994c), S. 185. 
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Kontrolltätigkeit auch „ganze EU-Programme zur Diskussion stellt"818 und so eine erhebli-

che Bedeutung im institutionellen Gefüge der EU erlangt hat. 

• Der WSA 819 gehört zu den ergänzenden organisatorischen Einrichtungen der EU, denen 

ausschließlich eine beratende Funktion im Entscheidungsprozeß der EU zukommt. In be-

stimmten vertraglich festgelegten Aufgabenbereichen820 sind der Ministerrat und die EK 

verpflichtet, eine Stellungnahme des WSA zu laufenden Rechtssetzungsverfahren einzu-

holen; in allen übrigen Fällen kann der Ausschuß gehört werden. Darüber hinaus ist der 

Ausschuß befugt aus eigener Initiative seine Meinung zu äußern.821 Die Mitglieder des 

WSA werden vom Ministerrat durch einstimmigen Beschluß für vier Jahre ernannt; eine 

Wiederernennung ist möglich. Das in Brüssel tagende Gremium umfaßt 222 Mitglieder, die 

ihre Tätigkeit weisungsungebunden und unabhängig ausüben. 

„Der Ausschuß besteht aus Vertretern der verschiedenen Gruppen des wirtschaftlichen und 

sozialen Lebens",822 so daß Arbeitgeber, Arbeitnehmer und sonstige verschiedene Interes-

sen ausgewogen repräsentiert werden. Hierin liegt die besondere Bedeutung des WSA. 

„Die Stellungnahmen des Ausschusses verkörpern eine Synthese von mitunter recht stark 

voneinander abweichenden Ausgangspositionen."823 Dem Ministerrat und der EK wird auf 

diese Weise unverbindlich ein möglicher Interessenausgleich als Lösungsvorschlag für um-

strittene Rechtsakte signalisiert, der einen wesentlichen Beitrag zur konsensorientierten 

Entscheidungsfindung im Rahmen des Rechtssetzungsverfahrens der EU leisten kann.824 

• Dem Ausschuß der Regionen (AdR)825 kommt wie dem WSA ausschließlich beratende 

Funktion zu. Die Mitglieder des AdR werden vom Ministerrat auf Vorschlag der jeweiligen 

Mitgliedstaaten durch einstimmigen Beschluß für einen Zeitraum von vier Jahren ernannt; 

eine Wiederernennung ist möglich. Analog zum WSA ist die Mitgliederzahl des AdR auf 

222 festgesetzt, die ihre Tätigkeit weisungsungebunden und unabhängig ausüben. 

Die Mitglieder des AdR sind Repräsentanten der regionalen und lokalen GKS der Mit-

gliedstaaten. Der AdR muß vom Ministerrat oder von der EK in einer Reihe vertraglich 

vorgesehener Fälle gehört werden. Hierzu gehören Fragen des wirtschaftlichen und sozia-

len Zusammenhalts, der transeuropäischen Netze, des Gesundheitswesens, der Bildung so-

m Wa/thes (1996), S. 281. 
819 Die vertraglichen Bestimmungen zum WSA finden sich in den Art. 193-198 EGV. 
820 Bspw. bei Rechtsakten zur Liberalisierung des Kapital- u. Dienstleistungsverkehrs oder bei der GAP. 
821 Vgl. Oppermann (1991), S. 139. 
"' Art. 193 (2) EGV. 
"' Borchardt (1996), S. 128. 
824 Als herausragendes Beispiel sei auf den Entwurf des WSA zur „Sozialcharta" der EU verwiesen, der schließ-

lich von den entscheidungsbefugten Organen übernommen wurde. Vgl. Brüske (1994), S. 345. 
"' Die vertraglichen Bestimmungen zum AdR finden sich in den Art. 198a-l 98c EGV. 
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wie der Jugend und Kultur; in allen anderen Fällen kann der Ausschuß angerufen werden. 

Zudem hat der AdR die Möglichkeit auf eigene Initiative hin Stellungnahmen abzugeben, 

sofern wichtige regionale Interessen berührt werden. 826 Eine direkte Beteiligung an der 

Entscheidungsfindung bleibt den regionalen und lokalen politischen Instanzen zwar ver-

währt, doch gewinnen sie verstärkten Einfluß auf den Willensbildungsprozeß der europäi-

schen Politik. Daher verkörpert der AdR ein Instrument gegen Zentralisierungstendenzen 

innerhalb der EU, da die Interessen der Regionen nun „frühzeitiger und wirksamer als bis-

her geltend gemacht werden [können]."827 

IV-2.2.2 Das Zusammenwirken der Organe in den Entscheidungsprozessen der EU 

Im Laufe der europäsichen Einigung erfolgte eine beständige Veränderung des formalen Ab-

laufs der Entscheidungsprozesse. Die Reformschritte drücken das Bemühen aus, das institu-

tionelle Gleichgewicht zwischen EP, EK und Ministerrat im Integrationsprozeß aufrechtzuer-

halten. 828 Die Etappen dieses Wandels werden anhand der verschiedenen Verfahrenstypen 

deutlich, die im Zeitablauf in das institutionelle Gefüge der EU eingeführt wurden: 

• Die seit Beginn der europäischen Integration bestehende Grundlage für das allgemeine 

Rechtssetzungsverfahren der EU bildet das Anhörungsverfahren.829 Es kommt in allen 

Fällen zur Anwendung, in denen die vertraglichen Regelungen nicht explizit auf ein alter-

natives Entscheidungsverfahren verweisen. Der Entscheidungsprozeß verläuft in drei 

Schritten. Zunächst erarbeitet die EK kraft ihres alleinigen Initiativrechts einen Vorschlag 

für einen Rechtsakt. Der Entwurf wird dem Ministerrat zugeleitet, der ihn wiederum an 

diejenigen Einrichtungen der EU weiterreicht, die beim betreffenden Rechtsakt ein ver-

tragliches Anhörungsrecht besitzen. Hierzu gehört in jedem Fall das EP,830 darüber hinaus 

in bestimmten Fällen der WSA und der AdR. Diese Organisationen geben in Stellungnah-

men ihrer Einschätzung des Rechtssetzungsvorhabens Ausdruck. Diese Positionen werden 

sowohl der EK als auch dem Ministerrat bekanntgegeben. Sie besitzen jedoch ausschließ-

lich beratenden Charakter. Die EK besitzt die Möglichkeit, ihren ursprünglichen Vorschlag 

826 Vgl. Art. 198c EGV; auch Weindl (1996), S. 51. 
127 Weindl (1996), S. 51; vgl. auch Walthes (1996), S. 283. 
821 Vgl. Boldt (1995), S. 74; Neisser (1997), 193 f. 
829 Vgl. zum Anhörungsverfahren Läufer (1994d), S. 120 f.; Wilming (1995), S. 71; Borchardt (1996), S. 154 ff. 
" 0 Das EP besitzt bei allen politisch bedeutsamen Entscheidungen ein vertraglich zwingend vorgeschriebenes 

.,obligatorisches" Anhörungsrecht. Eine Nichtbeachtung dieses Anhörungsrechts stellt einen schweren Form-
fehler im Rechtssetzungsverfahren der EU dar, der die Nichtigkeit des betroffenen Rechtsakts zur Folge hat. 
In der Praxis wird dem EP darüber hinaus zu allen übrigen Rechtssetzungsvorhaben ein „fakultatives" Anhö-
rungsrecht eingeräumt. Die EK und der Ministerrat sind eine freiwillige Selbstverpflichtung eingegangen, das 
EP zur Abgabe von Stellungnahmen zu allen Rechtsakten der EU aufzufordern (vgl. Läufer (1994d), S. 120; 
Borchardt (1996), S. 156). 
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im Sinne der Stellwignahmen abzuändern. Der Ministerrat entscheidet schließlich witer 

Berücksichtigung des gesamten Anhörwigsverfahrens über die Annahme der (witer Um-

ständen geänderten) Rechtssetzwigsvorlage.831 Der Annahmebeschluß des Ministerrates er-

folgt gemäß der für den jeweiligen Entscheidwigsinhalt vorgesehenen Regelwig. Jedoch ist 

grwidsätzlich ein einstimmiger Beschluß des Ministerrates erforderlich, um eigene Ände-

rwigen des Vorschlags der EK durchzusetzen. 832 

• Mit der EEA wurde im Jahr 1987 das Verfahren der Zusammenarbeit zwischen EP wid 

Ministerrat witer Beteiligung der EK als neues Entscheidwigsverfahren institutionali-

siert. 833 Es baut in seiner Struktur direkt auf das soeben geschilderte Anhörwigsverfahren 

auf. Allerdings wird eine zweite Leswig im EP eingefügt, durch die dessen Mitwirkwigs-

kompetenzen im Entscheidwigsprozeß gestärkt werden. Der Ministerrat entscheidet nwi-

mehr auf Vorschlag der EK wid witer Beachtwig der abgegebenen Stellwignahmen in ei-

nem ersten Schritt nicht endgültig, sondern legt lediglich einen gemeinsamen Standpwikt 

des Ministerrates fest. Dieser gemeinsame Standpwikt bildet die Diskussionsgrwidlage der 

zweiten Leswig im EP. Das EP besitzt daraufhin drei Handlwigsoptionen, die einen jeweils 

abweichenden Abschluß des Rechtssetzwigsverfahrens nach sich ziehen: 

• Die Billigwig des gemeinsamen Standpwikts durch das EP erlaubt es dem Ministerrat, 

das Rechtssetzwigsvorhaben endgültig gemäß der für den jeweiligen Entscheidwigsin-

halt vorgesehenen Regelwig zu verabschieden. 

• Die Ablehnwig des gemeinsamen Standpwikts durch die absolute Mehrheit des EP führt 

hingegen zu einer Änderwig der Entscheidwigsregel im Ministerrat. Dieser kann den 

gemeinsamen Standpwikt nwi nur durch einstimmige Beschlußfasswig durchsetzen; er-

folgt keinerlei Beschluß, so bleibt das Rechtssetzwigsvorhaben blockiert. 

• Das EP besitzt die Möglichkeit, konkrete Änderwigen des gemeinsamen Standpwikts 

des Ministerrates vorzuschlagen, über deren Aufuahme in den Rechtssetzwigsentwurf 

die EK entscheidet. Übernimmt die EK die Änderwigsvorschläge, so beschließt der Mi-

831 Seit 1975 existiert zudem die gemeinsame Erklärung von Ministerrat, EK u. EP zum sogenannten ,,Konzertie-
rungsverfahren" für gemeinschaftliche Rechtsakte „von allgemeiner Tragweite", die „ins Gewicht fallenden 
finanziellen Auswirkungen haben". (Europäisches Parlament/Rat/Kommission (1975), S. 1) Differieren die 
Rechtssetzungsstandpunkte des EP und des Ministerrats, so wird ein Konzertierungsausschuß aus Mitgliedern 
aller drei Organe gebildet, um auf dem Verhandlungsweg, Einvernehmen zwischen dem EP und dem Mini-
sterrat herbeizuführen. Da die Konzertierung bei finanziell bedeutsamen Rechtsakten erfolgt werden auf die-
se Weise die Rechtssetzungsbefugnisse im Rahmen des Anhörungsverfahrens und die Haushaltsbefugnisse 
des EP gestärkt. Die letzte Entscheidung verbleibt jedoch beim Ministerrat (vgl. hierzu auch Läufer (1994d), 
s. 125). 

832 Vgl.hierzuArt.189a(l)EGV. 
833 Das Verfahren kommt immer dann zur Anwendung, wenn im Rahmen der Verträge explizit auf Art. 189c 

EGV zum Verfahren der Zusammenarbeit Bezug genommen wird. Vgl. hierzu Läufer (1994d), S. 121 ff.; 
Wilming (1995), S. 38 ff; Borchardt (1996), S. 157 ff. 
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nisterrat im normalen Abstimmwtgsverfahren wtd kann sich nur durch einstimmigen 

Beschluß über die geänderte Vorlage der EK hinwegsetzen. Akzeptiert die EK die Än-

derungswünsche hingegen nicht, so kann der Ministerrat die Vorschläge des EP nur 

durch einstimmigen Beschluß entgegen dem Entwurf der EK übernehmen. 

Die letzte Entscheidwtgsinstanz bleibt aber in jedem Fall der Ministerrat, wtabhängig von 

der Handlwtgsoption, die das EP im Rahmen der zweiten Leswtg im Parlament gewählt 

hat; es ändert sich lediglich die Entscheidwtgsregel im Ministerrat. 834 

• In den Maastrichter-Verträgen wurde 1993 mit dem Mitentscheidungsverfahren ein drittes 

Gesetzgebwtgsverfahren eingeführt, das die Befugnisse des EP nochmals ausweitet, so daß 

Ministerrat wtd EP beinahe „als gleichwertige Partner"835 bei der Rechtssetzwtg auftreten. 

Im Grundsatz läuft der Entscheidwtgsprozeß bis zu der Festlegwtg des gemeinsamen 

Standpwtkts durch den Ministerrat wtd der zweiten Leswtg im EP analog zum Verfahren 

der Zusammenarbeit ab. Das EP besitzt die gleichen Handlwtgsoptionen zur Abstimmwtg 

über den gemeinsamen Standpwtkt des Ministerrats. Deren jeweilige Auswirkwtg auf den 

Rechtssetzwtgsprozeß räumt dem EP jedoch über das Verfahren der Zusammenarbeit hin-

ausgehend „praktisch ein Vetorecht"836 im Rechtssetzwtgsprozeß ein: 

• Sofern das EP den gemeinsamen Standpwtkt billigt oder die Beschlußfasswtg wtterläßt, 

wird der jeweilige Rechtsakt entsprechend des gemeinsamen Standpwtkts erlassen. 

• Lehnt das EP den gemeinsamen Standpwtkt mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglie-

der ab, so gilt der entworfene Rechtsakt als gescheitert wtd endgültig nicht angenom-

men. 

• Das EP kann mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder Änderungen am gemeinsa-

men Standpwtkt beschließen. Die geänderte Fasswtg des gemeinsamen Standpwtkts 

wird der EK zur Stellwtgnahme837 wtd dem Ministerrat zur Abstimmwtg zugeleitet. 

Stimmt die EK dem Entwurf zu, kann der Ministerrat die Änderungen mit qualifizierter 

Mehrheit billigen wtd das RechtssetZW1gsverfahren beenden. Änderungsvorschläge des 

EP, zu denen die EK eine ablehnende Haltwtg einnimmt, können vom Ministerrat nur 

einstimmig beschlossen werden. Akzeptiert der Ministerrat nicht alle Änderungsvor-

schläge des EP, so wird ein Vermittlungsausschuß eingerichtet, der auf Grundlage des 

834 Vgl. auch Oppermann (1991), S. 99; Leipo/d (1994a), S. 19. 
"' Wi/ming (1995), S. 43. 
136 Borchardt (1996), S. 162. 
137 Die EK gibt eine Stellungnahme zu den Änderungen ab. Im Gegensatz zum Verfahren der Zusammenarbeit 

entscheidet sie jedoch nicht verbindlich darllber, ob die Vorschläge des EP in die geänderte Fassung des 
Rechtsaktes aufgenommen werden. 
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gemeinsamen Standpunkts des Ministerrats und der Änderungsvorschläge des EP einen 

Kompromißentwurffür den betreffenden Rechtsakt ausarbeiten soll, der sodann vom EP 

mit absoluter Mehrheit und vom Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit erlassen werden 

kann. Die EK ist an der Tätigkeit des Ausschusses beteiligt, um unterstützend auf die 

Annäherung der abweichenden Standpunkte von Ministerrat und EP hinzuwirken. Ge-

lingt es dem Vermittlungsausschuß nicht, einen gemeinsamen Kompromißentwurf zu 

formulieren oder nimmt eines der beiden Organe den vorgelegten Rechtsakt im „orga-

ninternen" Abstimmungsverfahren nicht an, kommt der Rechtsakt endgültig nicht zu-

stande. Das EP kann das Zustandekommen eines Rechtsaktes im Mitentscheidungsver-

fahren folglich verhindern. Der Ministerrat verkörpert jedoch weiterhin das entschei-

dende Rechtsetzungsorgan. 838 

Neben diesen drei allgemeinen Rechtssetzungsverfahren bestimmen die gemeinschaftlichen 

Verträge weitere Sonderbereiche, in denen alternative Entscheidungsprozesse zur Anwendung 

gelangen. So ist in bestimmten Fällen die Entscheidungsfindung im Ministerrat an die Ertei-

lung der Zustimmung durch die absolute Mehrheit des EP gebunden. Hierzu gehören die Ent-

scheidungen über Abkommen mit dritten Staaten oder Organisationen sowie über den Beitritt 

neuer Mitgliedstaaten zur EU.839 Im Haushaltsverfahren entscheidet das EP über die Befug-

nisse der allgemeinen Rechtssetzungsverfahren hinausgehend ausnahmsweise eigenständig 

und endgültig.840 Zudem kann der Ministerrat ohne Entscheidungsbeteiligung der EK und des 

EP in einstimmiger Beschlußfassung die Zahl der Kommissionsmitglieder ändern und die 

Anzahl der Richter und Generalanwälte des EuGH erhöhen.841 Schließlich erfordern Be-

schlüsse über das System der Eigenmittel der EU842 sowie Änderungen der Unionsverträge843 

alternative Rechtssetzungsverfahren, die wiederum die EK, den Ministerrat und das EP an den 

Entscheidungsprozessen beteiligen, aber darüber hinaus die Ratifizierung der Beschlüsse ge-

mäß der verfassungsrechtlichen Vorschriften der Mitgliedstaaten fordern. Die Rolle des EP 

bleibt in diesen Fällen jedoch auf das Anhörungsrecht beschränkt. 

"' Vgl. Weind/(1996), S. 83. 
"' Vgl. zur vertraglichen Verankerung des Zustimmungsverfahrens Art. 138b EGV. Seit der jüngsten Reform 

des EUV durch den Amsterdamer Vertrag kommt das Zustimmungsverfahren im einzelnen im Rahmen der 
Art. 105 (6), Art. 106 (5), Art. 130d, Art. 138 (4) u. 228 (3) EGV sowie Art. Fa u. Art. 0 EUV zur Anwen-
dung. 

840 Vgl. Art. 203 EGV. 
841 Vgl.hierzuArt.157(1),Art.165(4)undArt. 166(3)EGV. 
842 Vgl. Art. 201 EGV; vgl. hierzu insb. die näheren Ausführungen in Abschnitt IV-2.1.4.1. 
843 Vgl. Art. N EUV; vgl. zur Bedeutung dieser Verfahrensregel auch Abschnitt IV-2.2.1.1. 



189 

Insgesamt verdeutlicht die Entwicklung der Rechtssetzungsverfahren die schrittweise Aus-

weitung der Mitwirkungskompetenzen des EP im Entscheidungsgefüge zwischen EK, Mini-

sterrat und EP. Diese Entwicklung hat sich im Vertrag von Amsterdam durch die Ausweitung 

der Anwendungsbereiche des Mitbestimmungsverfahrens, die bislang gemäß des Anhörungs-

oder Zusammenarbeitsverfahrens entschieden wurden, fortgesetzt. 844 

Darüber hinaus zeigt sich, daß die „Vielfalt und Komplexität der Verfahren der EU"845 stän-

dig zugenommen hat. Die Entscheidungsverfahren zeichnet im Laufe des Integrationsprozes-

ses eine zunehmende Intransparenz aus. Dies hat zur Folge, daß die Rechtssetzung für die 

Bürger kaum nachvollziehbar ist und eine legitimationsfördernde Kontrolle der Entschei-

dungsträger wesentlich erschwert wird. 846 Zudem ergibt sich eine anwachsende Schwerfällig-

keit und Langwierigkeit der Entscheidungsfindungsprozesse, wodurch die Problemlösungska-

pazität der EU-Ebene negativ beeinflußt wird.847 Der Vertrag von Amsterdam ist ein erster 

Schritt zur Vereinfachung. Erstens stellt die Ausdehnung des Mitentscheidungsverfahrens auf 

alle Bestimmungen, die bislang nach dem Verfahren der Zusammenarbeit entschieden wur-

den, praktisch die Abschaffung eines der drei allgemeinen Rechtssetzungsverfahren dar.848 

Zweitens wurde der Ablauf des Mitentscheidungsverfahrens gestrafft und vereinfacht. 849 

Trotzdem fehlt eine systematische Strukturierung der Entscheidungsprozesse. Dem Nebenein-

ander der Vielzahl an allgemeinen und speziellen Entscheidungsverfahren liegt im EUV „kei-

ne rational nachvollziehbare Begründung"850 zugrunde. V .a. unterbleibt eine klare Abgren-

zung der Rechtssetzungsverfahren zwischen der Verfassungs- und die Bereitstellungsfunktion 

des öffentlichen Sektors. In beiden Bereichen bestimmen mit dem Ministerrat bzw. dem Eu-

ropäischen Rat Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten die Entscheidungsinhalte. Die 

Teilnahme der Mitgliedstaaten an der Verfassungsfunktion zur Fortentwicklung der rechtlich-

organisatorischen Strukturen der EU - sei es innerhalb der bestehenden Verträge851 oder durch 

Vertragsänderungen852 - beschränkt sich auf den Ratifikationsvorbehalt der Entscheidungsin-

halte gemäß der verfassungsrechtlichen Vorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten. Die na-

844 Vgl. Bundesrat (1997), S. 107 ff.; Thiel (1997); Wisdorjf(1997). 
845 Wesse/s (1996), S. 36. 
846 Vgl. Europäische Strukturkommission (1995), S. 41; Berg/Schmidt (1996), S. 135. 
847 Vgl. Läufer (1994d), S. 126; Boldt (1995), S. 74. Die Konferenz der Vertreter der Mitgliedstaaten betonte aus 

diesem Gnmd in einer Erklärung zum Vertragsentwurf von Amsterdam die besondere Bedeutwlg, ,,möglichst 
zügig" verlaufender Entscheidungsverfahren (vgl. Bundesrat (1997), S. 112). 

'" Lediglich im Bereich der WWU bleibt das Verfahren der Zusammenarbeit bestehen, um die betreffenden 
Bestimmungen nicht nochmals im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens neu verhandeln zu müssen ( vgl. 
Bundesrat (1997), S. 106). 

849 Die Ausführungen zum Mitentscheidungsverfahren in diesem Abschnitt beziehen sich bereits auf das ,,refor• 
rnierte" Verfahren. 

150 Europäische Strukturkommission (1995), S. 41; vgl. auch Boldt (1995), S. 74. 
"' Vgl. bspw. das Verfahren der Eigenmittelbeschlüsse nach Art. 201 EGV. 
152 Vgl. Art. N EUV. 
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tionalen Parlamente und deren Wähler ,,haben jedoch keine Möglichkeit, den Prozeß der Re-

gelsetzung über dieses Vetorecht hinaus zu beeinflussen."853 Folglich besitzen die drei 

Hauptorgane der EU, die über die Bereitstellung europweiter öffentlicher Güter EU verfügen, 

zugleich die wesentlichen Kompetenzen zur Gestaltung des Ordnungsrahmens für diese Akti-

vitäten. 854 

IV-2.3 Der europäische Integrationsprozeß 

Der europäische Integrationsprozeß weist unterschiedliche Dimensionen auf, deren jeweiliger 

Entwicklungsstand erhebliche Auswirkungen auf die ökonomischen, politischen, rechtlichen 

und sozio-kulturellen Handlungsgrundlagen der Staatstätigkeit besitzt und so die Steuerungs-

und Problemlösungskapazitäten der Mitgliedstaaten wesentlich mitbestimmt. Die Verdeutli-

chung struktureller Zusammenhänge zwischen verschiedenen Bereichen der Integration er-

möglicht es, über eine kritische Bewertung des „status-quo" hinaus, Schlußfolgerungen zur 

notwendigen Fortentwicklung des Integrationsprozesses abzuleiten. Dies stellt einen weiteren 

Schritt zur Konkretisierung der Rahmenbedingungen dar, die der Ableitung eines rationalen 

Finanzausgleichsystems für die EU zugrundegelegt werden müssen. 

Die EU stellt ein dynamisches System „sui generis" dar, dessen Ordnungsgefüge im Kontext 

des europäischen Integrationsprozesses einem beständigen Wandel unterliegt. Daher ist es für 

die Analyse zwischenstaatlicher FZ auf europäischer Ebene von entscheidender Bedeutung, 

„die Entwicklungslinien der europäischen Integration zu verstehen und sie durch geeignete 

organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen zu begleiten und zu unterstützen."855 

Die Ableitung eines rationalen Finanzausgleichsystems für die EU darf sich nicht auf die Be-

stimmung eines Ausgleichsystems in bezug auf ein quasi am Reißbrett entworfenes „finales" 

Leitbild der europäischen Integration beschränken, sondern muß gerade die beständige Verän-

derung der Struktur der EU berücksichtigen und „verarbeiten", um die zielgerichtete Fortent-

wicklung des gesamten Integrationsprozesses zu fördem. 856 

'" Berg/Schmidt (1996), S. 134. Dariiber hinaus besteht nach Art. 235 EGV die Möglichkeit, die rechtlich• 
organisatorische Struktur der EU ohne explizite Änderung der Vertragsbestimmungen fortzuentwickeln (vgl. 
Abschnitt IV-2.1.1.2). In diesem Fall nehmen der Ministerrat, die EK und das EP die Verfassungsfunktion 
unter Umgehung des Ratifizierungsvorbehalts der Mitgliedstaaten wahr. Da die Entscheidungsfindung nach 
Art. 235 das Anhörungsverfahren und die Einstimmigkeit im Ministerrat voraussetzt, ist lediglich der Kon• 
sens der Vertreter der Regierung der Mitgliedstaaten vonnöten (vgl. hierzu Berg/Schmidt (1996), S. 133). 

"'Vgl. Berg!Schmidt(1996), S. 133 ff. 
"' Schupper/ (1994), S. 69. 
856 Vgl. hierzu Schuppert (1994), insb. S. 56 ff.; auch Fo/kers (1995), S. 108. 
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IV-2.3.J Der Integrationsbegriff 

Unter Integration ist das Phänomen der Verbindung einzelner Elemente zu einer neuen Ge-

samtheit zu verstehen, wobei „die gewonnene Einheit mehr als die Summe der vereinigten 

Teile ist."857 Für die EU bedeutet Integration daher „nicht Addition, Anschluß, sondern Bil-

dung eines neuen Ganzen durch ein neues Zusammenspiel der bisher vereinzelten Glieder".858 

Die EU-Integration kann im Hinblick auf den heutigen Zustand, das finale Ziel sowie den an-

dauernden Prozeß der Integration untersucht werden.859 Wie die einleitenden Ausführungen 

zu diesem Abschnitt verdeutlicht haben, können alle drei Ansätze einen wichtigen Beitrag zur 

Themenstellung dieser Arbeit leisten. Daher wird nachfolgend der Versuch unternommen, 

elementare Interdependenzen zwischen Zustand, finalem Ziel und Prozeß der EU-Integration 

herauszuarbeiten, um hieraus Teilaspekte der Rahmenbedingungen für ein EU-

Finanzausgleichsystem abzuleiten. 

Es lassen sich zwei parallele Integrationsprozesse unterscheiden. 860 Die informelle Integration 

umfaßt alle Annäherungen zwischen den Mitgliedstaaten, die nicht durch diskretionäre Ent-

scheidungen der politischen Entscheidungsträger zustande kommen, sondern durch bestehen-

de oder entstehende Interaktionsmuster zwischen den Mitgliedstaaten und deren Bewoh-

nern. 861 Sie stellt einen kontinuierlich verlaufenden Prozeß dar, der „fast unbemerkt und fast 

heimlich"862 durch unzählige Handlungen einzelner Akteure eine Zunahme der Verflechtun-

gen der Mitgliedstaaten bewirkt. Die formale Integration hingegen vollzieht sich durch die 

bewußte hnpulsgabe der politisch Handlungsberechtigten. Sie verläuft diskontinuierlich 

„Schritt für Schritt, Verhandlung für Verhandlung, Vertrag für Vertrag".863 Zwischen formaler 

und informeller Integration besteht eine wechselseitige Abhängigkeitsbeziehung. 864 

m Murakami (1993), S. 24. 
'" Smend (1975), S. 1024. Jones betont, daß die Bildung einer neuen Einheit auf der EU-Ebene notwendiger-

weise über eine bloße zwischenstaatliche Kooperation hinausgehen muß: ,.This implies that it [ die Integrati-
on] goes beyond 'interstate co-operation' (where arguably there is no whole)". (Jones (1996), S. 33) So auch 
Staeck (1996), S. 13. 

859 Vgl. zu alternativen Untersuchungsansätzen verschiedener Integrationstheorien Punischer Riekmann (1996), 
S, 291 ff. u. Harder (1997), S. 293 f. Aber auch schonHaas (1958). 

''° Vgl. Wallace (1990), S, 9, Kritisch zum Zusammenspiel beider Integrationsmuster Schmitter (1995), 235 f. 
861 Schmitt er (1995), S. 209 spricht von ,Jaufenden sozioökonomischen Integrationsprozessen auf informeller 

Ebene, die bei Privatpersonen, Unternehmen und lokalen Einrichtungen der Mitgliedsländer stattfinden." Die 
Entstehung solcher Austauschbeziehungen zwischen privaten Personen und Organisationen aller Mitglied-
staaten wird bspw. durch die Dynamik des gemeinsamen Binnenmarktes und den Aufbau europaweiter Kom-
munikations- und Verkehrsnetze gefürdert (vgl. auch Wallace (1990), S. 9). 

162 Schmitter (1995), S. 236. 
"' Wallace (1990), S. 9. 
' 64 So kann die politische Entscheidung für eine einheitliche Währung in der EU - formaler Integrationsschritt -

einen wesentlichen (positiven) Einfluß auf die Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Identität - in-
formeller Integrationprozeß - besitzen. Vgl. auch Unger (1995), S. 250 f. 
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In anderer Hinsicht ist zwischen negativer und positiver Integration zu unterscheiden. 865 Als 

negatives Integrationskonzept werden alle Maßnahmen bezeichnet, die Beschränkungen und 

Verzerrungen des Wettbewerbs innerhalb der EU beseitigen. Dies betrifft ganz wesentlich die 

Beseitigung von Handelsbarrieren zur Herstellung des freien Binnenmarktes. Demgegenüber 

verkörpern aktiv gestaltende Maßnahmen, die zu einer europaweiten Koordinierung weiterhin 

nationaler Aktivitäten beitragen oder zu einer Verlagerung der Wahrnehmung staatlicher Ak-

tivitäten auf (neuzubildende oder bestehende) Organisationen der EU führen, das Konzept der 

positiven Integration. Wiederum bestehen weitreichende Interdependenzen zwischen beiden 

Integrationsformen. Daher können (zusätzliche) Handlungsnotwendigkeiten entstehen, wenn 

ein asymmetrischer Entwicklungsstand zwischen positiver und negativer Integration vorliegt. 

IV-2.3.2 Die Bereiche der Integration 

Integrationsprozesse gehen in verschiedenen, eng miteinander verknüpften Bereichen von-

statten. Es sind v.a. die Bereiche der legalen, der ökonomischen, der politischen und der so-

zialen Integration zu nennen.866 hn Folgenden erfolgt eine Analyse des Wechselspiels zwi-

schen politischer und ökonomischer Integration, um den Fokus auf die grundlegenden (Ziel-

)Bereiche des europäischen Einigungsprozesses zu richten, denn, wie Vaubel ausführt, ,,[ver-

bergen sich] hinter dem Ziel der europäischen Integration zwei völlig verschiedene Konzepte: 

die Integration der Märkte und die Integration der Politik."867 Die Handlungsmöglichkeiten 

und -spielräume aller am Wirtschaftsgeschehen beteiligten Akteure werden durch die Integra-

tion in diesen beiden Bereichen entscheidend beeinflußt. 

IV-2.3.2.1 Die ökonomische Integration in der EU 

Ökonomische Integration bezieht sich auf die Annäherung der nationalen Volkswirtschaften 

innerhalb der EU in Richtung einer einheitlichen Volkswirtschaft (,,Verschmelzung"). Dies 

impliziert den fortschreitenden Abbau aller Hemmnisse gegen den Austausch bzw. die Wan-

derung von Waren, Dienstleistungen, Arbeit und Kapital. Ausgehend von einem Zustand voll-

ständiger Autarkie der Mitgliedstaaten werden einzelne Stufen der ökonomischen Integration 

unterschieden:868 

865 Vgl. Scharpf(l 992a), S. 25; (1996a); Dent (1997), S. 28. Die Abgrenzung traf auch schon Tinbergen (1954). 
866 Vgl. hierzu näher Unger (1995), S. 244 ff. 
'" Vaubel (1992), S. 31. Entsprechend auch Fuest (1995), S. 3. 
868 In der Literatur findet sich eine Vielzahl voneinander abweichender Einteilungen der Stufen ökonomischer 

Integration. Vgl. zur folgenden Abgrenzung Wagner (1995), S. 20 f.; Sarrazin (1997), S. 60 f., m.w.N.; auch 
Den/ (1997), S. 26 ff. 
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• Freihandelszone: Es werden qualitative und quantitative Handelsbeschränkungen (Zölle 

und rein mengenmäßige Beschränkungen) zwischen den Mitgliedstaaten aufgehoben. Jeder 

Mitgliedstaat bleibt jedoch autonom in seinem Verhalten gegenüber Drittstaaten. 

• Zollunion: Über die Bestimmungen der Freihandelszone hinaus erfolgt eine Einigung auf 

gemeinsame Zollbestimmungen gegenüber Drittstaaten. 

• Gemeinsamer Markt (Binnenmarkt): Neben den tarifären werden auch alle nicht-tarifären 

Handelshemmnisse abgebaut, so daß vollständiger Freihandel zwischen den Mitgliedstaa-

ten gewährleistet ist. Über den ungehinderten Fluß der Waren und Dienstleistungen hinaus 

wird auch die ungehinderte Mobilität der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital gewähr-

leistet. 869 

• Wirtschaftsunion: Ergänzend zur Harmonisierung der Außenhandels- und Zollpolitik findet 

eine gemeinschaftsweite Abstimmung der wirtschaftspolitischen Aktivitäten in weiteren 

Bereichen der Wirtschaftspolitik, so bspw. in ordnungspolitischen Fragen, statt. Die Koor-

dination vollzieht sich v.a. in Form intergouvernementaler Kooperation kann jedoch auch 

durch die Einrichtung supranationaler Institutionen erfolgen. 

• Wirtschafts- und Währungsunion (,,totale" Wirtschaftsunion): Auf dieser Integrationsstufe 

wird eine einheitliche Währung für alle Mitgliedstaaten eingeführt. Notwendigerweise er-

folgt die Einrichtung supranationaler Institutionen, wie einer gemeinsamen Zentralbank, 

die die Kompetenz besitzen, autonome wirtschaftspolitische Entscheidungen im Namen 

aller Mitgliedstaaten zu treffen. Allgemein impliziert die Einrichtung einer WWU, ,,that 

the countries involved must collaborate to a much closer degree on a variety of economic 

policies."870 Mit der Verwirklichung einer WWU ist eine vollständige ökonomische Inte-

gration erreicht. 

Die beiden letzten wirtschaftlichen Integrationsschritte stellen einen bedeutenden Autonomie-

verlust für die nationalen Entscheidungsträger dar. Sie treten einzelstaatliche Regelungskom-

petenzen an die übergeordnete EU-Ebene ab. Dies verdeutlicht, daß die ökonomischen Inte-

grationsschritte in enger Verbindung zur politischen Integration zu betrachten ist. 

Mit dem EUV ist in der EU der letzte Integrationschritt zu einer WWU verbindlich festgelegt 

worden. Spätestens im Jahr 2002 wird dieser Integrationsschritt vollzogen sein. Aus rechtli-

cher Sicht kann die ökonomische Integration dann als abgeschlossen bezeichnet werden. Je-

869 Dies kann ,,zwangsläufig schon eine gewisse Hannonisierung der Wirtschaftspolitik erzwing[en]", (Wagner 
( 1995), S. 20) um ungleichgewichtige Entwicklungen in bestimmten Regionen oder Mitgliedstaaten zu ver-
hindern. 

" 0 Dent (1997), S. 28. 
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doch ist fraglich ob infolgedessen bereits eine „effektive ökonomische Integration"rn zu kon-

statieren ist. Es bestehen weiterhin eine Reihe integrationshemmender Faktoren, wie Zentrum-

Peripherie-Probleme, institutionelle Unvollkommenheiten872 und Sprachbarrieren, die ver-

deutlichen, daß eine tatsächliche völlige Freizügigkeit von Waren, Dienstleistungen, Arbeit 

und Kapital noch nicht besteht. 873 Unterscheidet man zwischen formaler und informeller Inte-

gration her, so ist festzustellen, daß die formale ökonomische Integration 2002 weitgehend 

abgeschlossen sein wird, jedoch die parallelverlaufende informelle Integration noch andauert. 

Der gesamte ökonomische Integrationsprozeß nicht unabhängig von den anderen Integrations-

bereichen. V.a. sind die Interdependenzen zur politischen Integration zu beachten. 

IV-2.3.2.2 Die politische Integration in der EU 

Entscheidendes Merkmal der politischen Integration ist „die Zentralisierung und/oder Harmo-

nisierung der Entscheidungs- und anderen Führungsfunktionen der Akteure auf der Gemein-

schaftsebene, sei es durch eine Koordinierung der Politik der Regierungen, sei es durch die 

Übertragung gewisser Hoheitsrechte und Kompetenzen auf gemeinsame zentrale lnstitutio-

nen."874 Wenngleich eine eindeutige Abgrenzung schwerfällt, lassen sich wiederum einzelne 

Stufen bestimmen, die den Stand der politischen Integration beschreiben:875 

• Auf der niedrigsten Stufe politischer Integration treffen Nationalstaaten lose Vereinbarun-

gen über die gemeinsame Erfüllung einzelner Funktionen (zwischenstaatliche Zweckver-

bände funktioneller Integration876). Es verbleibt jedem einzelnen Teilnehmerstaat eine 

Vetoposition im Rahmen des intergouvemementalen Abstimmungsprozesses (Einstimmig-

keitsregel) oder die Möglichkeit, die (freiwillige) Teilnahme an der gemeinsamen Aufga-

benerfüllung wieder zu kündigen.877 

• Eine fortgeschrittenere Integrationsstufe wird erreicht, sobald Nationalstaaten eines fixen 

Territoriums abgegrenzte Aufgabengebiete in gemeinsamer Verantwortung zentral wahr-

nehmen (Staatenbund/Konföderation). Grundsätzlich verbleibt den Nationalstaaten aller-

171 Unger (1995), S. 246. 
872 Bspw. in bezug auf die einheitliche Anerkennwig beruflicher Qualifikationen in allen Mitgliedstaaten, die als 

wiabdingbare Voraussetzung einer wigehinderten Mobilität des Produktionsfaktors Arbeit zu werten ist. 
873 Vgl. Unger (1995), S. 245 ff. 
174 Saeter (1974), S. 15. 
875 Die Unterscheidwig erfolgt in Anlehnwig an Unger (1995), S. 252 f.; Jones (1996), S. 34 ff. sowie Schmitter 

(1995), S. 213 ff. Da in der Literatur übereinstimmend davon ausgegangen wird, daß die (erfolgreiche) politi-
sche Integration der heterogenen Nationen auf dem europäischen Kontinent nur von fllderativen Leitbildern 
geprägt sein kann (vgl. hierzu stellvertretend für viele Murakami (1993), S. 27 ff., m.w.N.), wird nachfolgend 
auf Integrationsstufen in RichlWlg eines zentralistischen EU-Staates nicht eingegangen. 

876 Vgl. hierzu grwidlegend Ipsen (1972). 
877 Jones (1996), S. 35 bezeichnet diesen Integrationsstand als ,)oose intergovemmentalism". 
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dings weiterhin die Option, die Mitgliedschaft in den einzelnen Aufgabenbereichen aufzu-

lösen: ,,Sovereignty has been 'lenf rather than lost."878 Die Abstimmungsprozesse erfolgen 

zudem nach wie vor intergouvememental. Wird bei diesen Abstimmungsprozessen von der 

Einstimmigkeitsregel auf Mehrheitsentscheidungen übergegangen, so stellt dies einen 

deutlichen Schritt in Richtung einer tieferen politischen Integration dar, da die nationalen 

Akteure nun gezwungen sind Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren.879 

• Die höchste Stufe politischer Integration wird in einem Bundesstaat verwirklicht. Die ter-

ritorialen Grenzen des Staatsgebietes werden endgültig festgelegt, so daß die einzelnen 

Nationalstaaten dem übergeordneten Bundesstaat unwiderruflich zugehören. In einer bun-

desstaatlichen Verfassung erfolgt die Aufteilung sämtlicher staatlicher Aufgabengebiete 

auf die supranationalen, nationalen und subnationalen Regierungseinheiten sowie die ex-

plizite Bestimmung der bei der Staatstätigkeit zu beachtenden Organisations- und Verfah-

rensregeln. Die Entscheidungsprozesse der zentralen Ebene vollziehen sich nicht länger in 

Form intergouvemementaler Verhandlungen, sondern innerhalb (neugeschaffener) auto-

nomer supranationaler Institutionen. Letztendlich folgt, daß „the national sovereignty of 

member states is forgone and their peoples [ are] obliged to adopt union citizenship."880 

Die Stufen der politischen Integration demonstrieren, daß die EU „in ihrer gegenwärtigen Ver-

fassung ... zwar mehr als ein Staatenbund, aber immer noch weit weniger als ein voll ausge-

bildeter Bundesstaat"881 ist. Das entscheidende Kennzeichen des formalen Integrationsstandes 

ist das Ausmaß, in dem durch die gemeinsamen Verträge nationale Souveränität von den Mit-

gliedstaaten an die EU-Ebene abgetreten wurde. Wie die Ausführungen zu den Maastrichter-

Verträgen verdeutlichen, haben die Mitgliedstaaten bereits erhebliche Souveränitätsrechte an 

die EU übertragen, so daß der Integrationsstand über den eines bloßen Staatenbundes hinaus-

geht. 882 Zugleich zeigt das Vertragwerk aber auch, daß die nationale Souveränität keinesfalls 

gänzlich an die EU abgetreten wurde, wie es typisch für einen echten Bundesstaat wäre.883 

"' Jones (1996), S. 35. 
879 Jones (1996), S. 35 bezeichnet diesen Integrationsstand als „tight intergovemmentalism". 
" 0 Den/ (1997), S. 28. 
'" Scharp/(1991), S. 415. So auch Oppermann (1991), S. 304 f. 
m So wurden auf der EU-Ebene bereits eine Reihe supranationaler Organisationen geschaffen, wie bspw. das 

EP, die an den zentralstaatlichen Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Dabei zeigt sich je nach Politikbe-
reich eine unterschiedliche „politische Integrationsdichte". Während in den Aufgabengebieten der ersten EG-
Säule weitergehende Mitwirkungsrechte der supranationalen Institutionen bestehen, verlaufen die Entschei-
dungsprozesse im Rahmen der zweiten u. dritten Säule fast ausschließlich intergouvememental. Vgl. hierzu 
Abschnitt IV.1.1; zur Frage unterschiedlicher Integrationsdichte auch Schuppert (1994), S. 61 ff. 

183 Vgl. Maihafer (1995), S. 62; sowie die deutlichen Ausführungen des BVerjG (1993), S. 155 ff. An dieser 
Stelle könnte die grundsätzliche Frage gestellt werden, ob der politische Integrationsprozeß auf der EU-Ebene 
,,mit der traditionellen Entgegensetzung von Staatenbund oder Bundesstaat" (Schuppert (1994), S. 56) über-
haupt adäquat beschrieben werden kann. Es ist weithin akzeptierte Einsicht, daß sich eine „qualitative neue" 
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Über diese Analyse hinaus ist auch zur politischen Integration die Frage des Nebeneinander 

eines formalen und eines informellen Integrationsprozesses aufzuwerfen. Während die for-

male politische Integration anhand des Ausmaßes des nationalstaatlichen Souveränitätsver-

zichts beschrieben wurde, sind bei der informelle politische Integration zwei getrennte 

Aspekte zu beachten: 

• Zum ersten ist die informelle politische Integration durch „the shifting of the loyalities, 

expectations and activities of national political actors to a new centre"884 charakterisiert. 

Erst wenn die nationalen politischen Eliten, wie Regierungen, führende Bürokraten, Partei-

en und Interessengruppen, ihre Handlungslogiken von der mitgliedstaatlichen zur gemein-

schaftsweiten Ebene verlagern und „ein integrationsorientiertes Verhalten an den Tag le-

gen"885 entsteht nicht nur formal sondern „tatsächlich"886 eine neue politische Einheit auf 

der EU-Ebene. 

• Zum zweiten „ist die Existenz eines auf Wir-Identität gestützten Gemeinwesens" als 

„strukturelle Voraussetzung"887 einer effektiven politischen Integration anzusehen. Eine 

fehlende Identifikation der Bürger mit der EU wirkt integrationshemmend und beschränkt 

faktisch die im Rahmen der formalen politischen Integration geschaffenen Handlungsmög-

lichkeiten der EU-Entscheidungsträger.888 

Beide Kriterien einer fortgeschrittenen informellen politischen Integration sind derzeit auf der 

Ebene der EU nicht erfüllt. Die politischen Eliten sind in ihren Aktivitäten kaum von europäi-

schen Interessen geleitet889 und „eine politisch belastbare Identität der Europäer als Europäer 

(Slreinz (1992), S. 33) politische Integration vollzieht, die sich nur schwer in das vorgegebene Schema von 
Staatenbund und Bundesstaat einfügen läßt, da sich „eine neuartige politische Superstruktur" ( Oppermann 
(1991), S. 304) zwischen „unabhängigen und souveränen Staaten" (Kirchho/(1995), S. 35) entwickelt. Auch 
im Maastricht-Urteil des BVerjG drilckt sich diese Sichtweise aus, indem die EU in Abgrenzung zu Staaten-
bund und Bundesstaat als „Staatenverbund" (BVerjG (1993), S. 155) qualifiziert wird. Für die vorliegende 
Untersuchung ist es jedoch weniger von Bedeutung, ein finales Leitbild der politischen Integration idealty-
pisch als Staatenbund oder Bundesstaat titulieren zu können, als vielmehr qualitative Aussagen zu Stand und 
Entwicklungsprozeß der ( entstehenden) Entscheidungs- und Führungsfunktionen auf der Gemeinschaftsebene 
abzuleiten. In diesem Hinblick verkörpern die traditionellen Leitbilder eine geeignete didaktische Hilfsgröße. 

814 Jones (1996), S. 33. Fast analog auch schon Haas (1958), S. 16. Vgl. auch Punischer Riekmann (1996), 
S. 295 f. und Harder (1997), S. 297 ff., m.w.N. 

885 Punischer Riekmann (1996), S. 295. 
886 Harder (1997), S. 299. 
187 Scharpf(l993b), S. 31. 
881 Vgl. hierzuScharpf(1993b), S. 26 f., der ausführt: ,,Ohne diese Unterstützung durch Identifikation wäre der 

Kontroll- und Sanktionsaufwand effektiven kollektiven Handelns unter modernen Bedingungen prohibitiv. 
Umgekehrt bedeutet dies auch, daß politische Einheiten mit schwacher Identitätsbindung nur eine begrenzte 
Fähigkeit zur kollektiven Selbstbestimmung entwickeln können." Vgl. auch Kille/ (1997), der die besondere 
Bedeutung der sozialen Integration für die Entwicklung des politischen Systems auf der EU-Ebene betont. 

889 Vgl. hierzu Graf Kie/mansegg (1996), insb. S. 51 ff. So spielen bspw. europäische Themen bei nationalen 
Wahlen zumeist nur eine sehr untergeordnete Rolle. ,,Die Parlamentswahlen in den Mitgliedstaaten ... sind 
keine europäischen, keine auf Europa ausgerichteten Wahlen." (Gra/Kielmansegg (1996), S. 52.) 
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gibt es nicht".890 Insgesamt ist angesichts der stark eingeschränkten formalen sowie der prak-

tisch fehlenden informellen Integration die Schlußfolgerung zu ziehen, daß „die politische 

Integration in der EU noch sehr wenig entwickelt [ist]."891 

IV-2.3.3 Der Zusammenhang zwischen ökonomischer und politischer Integration 

Ein Vergleich des Integrationsstandes im ökonomischen und politischen Bereich verdeutlicht, 

daß der europäische Integrationsprozeß von einer „fundamentalen Asymrnetrie"892 geprägt ist. 

Die weitgehende ökonomische Integration geht einher mit einer kaum vorangeschrittenen po-

litischen Integration. Mit fortschreitender ökonomischer Integration schwinden jedoch in zu-

nehmendem Maße die Handlungsspielräume der nationalen Entscheidungsträger. Insbesonde-

re die vertragliche Garantie der vier Grundfreiheiten zur ungehinderten Mobilität von Waren, 

Dienstleistungen, Arbeit und Kapital schränkt das wirtschaftspolitische Instrumentarium der 

Nationalstaaten wesentlich ein. 893 Darüber hinaus bewirken beschleunigte technologische und 

politische Globalisierungsprozesse in der Weltwirtschaft zusätzliche Handlungsrestriktionen, 

die die Chancen einer aktiv gestaltenden Wirtschaftspolitik der Nationalstaaten dramatisch 

verringern. 894 Zugleich löst die Realisierung des negativen Integrationskonzepts im Rahmen 

des europäischen Binnenmarktes einen erheblichen zusätzlichen politischen Handlungsbedarf 

aus. ,,Die marktökonomische Integration erfolgt also keineswegs 'unpolitisch'. Sie impliziert 

vielmehr weittragende politische und sozialstrukturelle Wirkungen."895 Die einzelnen Mit-

gliedstaaten sind daher entscheidend darauf angewiesen, daß die auf nationaler Ebene verlo-

rengegangenen Steuerungskompetenzen durch den Aufbau neuer Problemlösungskapazitäten 

auf der EU-Ebene kompensiert werden. Der Stand des politischen Einigungsprozesses ver-

deutlicht jedoch, daß eine entsprechende positive Integration noch nicht stattgefunden hat. Die 

" 0 Graf Kie/mansegg (1995), S. 235. Analog auch Unger (1995), S. 253 und ausführlicher Scharpf(l993b). 
Vgl. auch Jmmerfa/1/Sobisch (1997), die die wichtigsten Ergebnisse der europäischen Meinungsforschung da-
hingehend zusammenfassen, daß der einzelne Bürger heute nur dann seine Zustimmung zu Europa gibt, wenn 
dies mit materiellen Vorteilen für die eigene Person oder die Volkswirtschaft des eigenen Mitgliedstaates 
verbunden ist. Ein europäischer Identifikationsbezug existiert hingegen nicht. Für den weiteren Integrations-
prozeß sind Immerfa/1/Sobisch allerdings durchaus optimistisch, da es ,,Ansätze[n) zur Entwicklung einer ge-
meinsamen Identität" gibt, ,,die der diffusen Unterstiltzung für das politische System der EU zugute kommt" 
und somit über rein wirtschaftliche Kosten/Nutzen Überlegungen hinausgeht. 

891 Unger (1995), S. 252 f. 
892 Scharpf(l997b), S. 365. 
893 Vgl. hierzu bspw. Scharp/(1991); (1995); Böckenforde (1997). 
894 Dabei bleiben die Folgen der Globalisierung der Weltwirtschaft keineswegs auf den ökonomischen Bereich 

beschränkt. ,,Den eigentlichen Sprengstoff der Globalisierungsdebatte" (Ebert/No// (1998), S. 23) bildet die 
politisch-gesellschaftliche Dimension. Vgl. für eine interessante Diskussion dieser Problematik Ebert/No// 
(1997); Nowotny (1997a); (1997b) u. ausführlich Beck (1997a), insb. S. 259 ff. 

"' Böckenforde (1997), S. 30. 
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Handlungsfähigkeit der EU-Ebene zur Regelung der Folgeprobleme der ökonomischen Inte-

gration wurde bislang nur ungenügend gesteigert. 896 

Der Status-Qua zwischen ökonomischer und politischer Integration ist deshalb eine instabile 

Integrationskonstellation. Eine Gesamtschau aller gebietskörperschaftlichen Ebenen im ge-

samten Integrationsgebiet dokumentiert ein deutliches Mißverhältnis zwischen Handlungs-

notwendigkeiten und Handlungkapazitäten. Bleiben diese staatlichen Problemlösungsdefizite 

längerfristig bestehen, so ergibt sich „die Gefahr einer regressiven Entwicklung"897 des ge-

samten Einigungsprozesses. Es sind in diesem Fall Rückschritte im Bereich der ökonomi-

schen Integration zu erwarten, so daß letztlich eine sowohl in politischer wie auch ökonomi-

scher Hinsicht lose Vereinigung der Mitgliedstaaten im europäischen Raum entstehen würde. 

Angesicht gegensätzlicher Interessen und heterogener Zielvorstellungen der einzelnen Mit-

gliedstaaten erscheint sogar eine Zersplitterung der EU in einzelne einander überlappende aber 

sowohl funktional als auch territorial unbestimmte regionale Zweckverbände nicht ausge-

schlossen. 898 Um diese unerwünschten Entwicklungsprozesse zu verhindern, muß daher die 

im Integrationsraum bestehende „Kompetenzlücke"899 geschlossen werden. Dies impliziert 

zum einen die Schaffung neuer Regelungskapazitäten auf der zentralen Ebene der EU; zum 

anderen bedarf es jedoch dort, wo es die Logik der Integrationsprozesse zuläßt, einer Erhal-

tung oder Wiederherstellung möglichst weitgehender autonomer Handlungsspielräume der 

nationalen und subnationalen Entscheidungsträger.900 Aus diesem Blickwinkel entspricht die 

momentane „asymmetrische" Integration lediglich einem vorübergehenden Zustand - einem 

„lnterregnum".901 Indem im Laufe des weiteren Integrationsprozesses neben die ökonomische 

Integration auch eine zunehmende politische Integration tritt, erfolgt ein inkrementaler Über-

gang zu einer symmetrischen Integrationskonstellation und damit zu einer stabileren föderalen 

Balance. Unbestritten ist, daß bei dieser Vorgehensweise ,,nicht der abschließende Entwurf .. 

,,. Scharpf(l992a), S. 24 f. 
197 Scharp/(1991), S. 417. 
891 Vgl. Schmitter (1995), S. 214 ff.; Unger (1995), S. 253 ff. Eine solcher Fortgang des Integrationsprozesses 

wird jedoch in der wissenschaftlichen Literatur sehr unterschiedlich bewertet. Einige Autoren sehen gerade 
im Wettbewerb staatlicher Einheiten, die sowohl funktional als auch territorial unbestimmt bleiben, ein neu-
artiges Integrationskonzept, das dem unbefriedigenden Status-Quo Abhilfe leisten könnte. So beschreibt 
Teutemann (1992) ein „System Europäischer Gemeinschaften"; Eichenberger (1995) und Frey, B. (1997) 
entwickeln ein Konzept der ,,Functional, Overlapping, Competing Jurisdictions". Den Schlußfolgerungen die-
ser Autoren wird hier jedoch nicht gefolgt. In Anlehnung an Sinn (1995) u. (1997a) wird vielmehr davon aus-
gegangen, daß es nicht möglich ist, Analysen zur Effizienz des privatwirtschaftlichen Wettbewerbs gedank-
lich mit dem Systemwettbewerb zwischen Staaten gleichzusetzen. Diese Vorgehensweise greift daher auch zu 
kurz, um die Asymmetrie zwischen politischer und ökonomischer Integration im EU-Integrationsprozeß auf-
zulösen. Diese Überlegung besitzt insb. im Hinblick auf die Aufgaben des Sozialstaates exponierte Gilltigkeit. 

899 Scharpf(l992a), S. 27. 
900 Vgl. bspw. Scharpf(l993a); {1997a), S. 81 ff.; (1997b). 
901 Unger (1995), S. 254. 
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gefragt [ist], sondern der realistische Schritt, der den Weg zu etwas, was man Endzustand 

nennen mag, offenhält."902 So vollzieht sich eine langfristige Entwicklung zu einer immer 

engeren Union der Völker Europas, die in der hier beschriebenen Vorgehensweise am ehesten 

mit der Annäherung an einen europäischen Bundesstaat beschrieben werden kann.903 

IV-2.4 Schlußfolgerungen für den weiteren Gang der Untersuchung 

In den Abschnitten IV-2.1 bis IV-2.3 wurden die Handlungsgrundlagen der Staatstätigkeit auf 

der EU-Ebene begutachtet. Es verdeutlicht sich die erhebliche Dynamik des gesamten Eini-

gungsprozesses; zugleich zeigte sich aber auch die Langsamkeit der festzustellenden Verände-

rungsprozesse, da sich frühzeitig festgelegte Strukturen verfestigt haben. Die Fortentwicklung 

bestehender Strukturen bedarf deshalb eines sehr langfristigen und kontinuierlichen Gestal-

tungsprozesses. Die vergleichende Analyse der politischen und ökonomischen Integrationsin-

tensität demonstriert die Notwendigkeit zur dynamischen Weiterentwicklung der rechtlich-

organisatorischen Rahmenbedingungen. Nur so kann die Kontinuität des Einigungsprozesses 

sowie die Stabilität des bestehenden Gesamtsystems der EU gewährleistet werden. 

Die Erörterungen identifizieren eine Reihe von allgemeinen Problembereichen, die bei jeder 

Entwicklungslinie des zukünftigen Integrationsprozesses eine besondere Bedeutung besitzen. 

Sie sind daher auch bei der Entwicklung eines rationalen Finanzausgleichsystems für die EU 

zu beachten. Darüber hinaus können spezielle Problembereiche abgeleitet werden, die bei der 

Vergabe zwischenstaatlicher FZ eine besondere Relevanz erlangen. Diese unterschiedlichen 

Problembereiche sollen nochmals knapp aufgezeigt werden: 

• Die Analyse der Entscheidungsverfahren dokumentiert, daß der Willensbildungsprozeß 

innerhalb der EU durch die Theorie der Politikverflechtung zutreffend beschrieben wird. 

Zugleich verdeutlicht die fehlende informelle politische Integration, daß interkollektive 

Interessenkonflikte sehr wahrscheinlich sind. Die Konsensfindung wird hierdurch wesent-

lich erschwert und beeinträchtigt die Problemlösungsfähigkeit des Entscheidungssystems. 

Es besteht die Gefahr, daß die EU „in einen Zustand der politischen hnpotenz"904 verfällt 

und der Einigungsprozeß im Hinblick auf eine Vielzahl (politisch) umstrittener Einzelfra-

gen in einem zunehmend probleminadäquaten Status-Quo verhaftet bleibt. Diese Aussage 

besitzt auch für das Gesamtsystem der FZ Gültigkeit. 

902 Möschel (1996), S. 52. 
903 So auch Joachimsen (1998), S. 198 ff. Zur Überlegung, daß es sich hierbei wn einen Bundesstaat besonderer 

Prägung handeln muß, vgl. Fn 883 in Abschnitt IV-2.3.2.2 sowie auch Unger (1995), S. 257 f. 
904 Scharpf ( 1992a ), S. 26. 
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Aus diesem Blickwinkel sind v.a. die bestehenden Ausgaben- und Einnahmestrukturen in-

nerhalb der Finanzverfassung ein Problem. Auf der Ausgabenseite dominieren die traditio-

nellen Ausgaben im Bereich des Agrarsektors.905 Auf der Einnahmeseite besitzt die EU-

Ebene keine substantielle Einnahmeautonomie. Bleiben diese historisch entstandenen 

Strukturen wegen der den Status-Quo begünstigenden Entscheidungsregeln (fast) unverän-

dert bestehen, so kann dies zu einer mangelnden Flexibilität des FZ-Vergabe führen, da die 

vorhandenen Strukturen des Finanzsystems den staatlichen Entscheidungsträgern nicht ge-

nügend Handlungsspielräume zur zieladäquaten Ausgestaltung der FZ einräumen. 

• Lösungswege zur Erhöhung der Handlungsfähigkeit der EU-Ebene liegen im konsequenten 

Übergang zu Mehrheitsentscheidungen innerhalb der bestehenden Entscheidungsverfahren 

sowie in der zunehmenden Verlagerung der Entscheidungsbefugnisse auf das EP. Die Pro-

blemlösungsdefizite der konsensorientierten Entscheidungsfindung könnten auf diese Wei-

se behoben werden. Die fehlende informelle politische Integration deutet jedoch daraufhin, 

daß hierdurch sehr hohe Präferenzkosten bei der majorisierten Minderheit ausgelöst wür-

den. Die demokratische Legitimation der Entscheidungen auf der EU-Ebene kann so kaum 

gewährleistet werden.906 Denn diese „erfordert mehr als die Anwendung parlamentarischer 

Mehrheitsregeln. Sie verlangt, daß es der jeweils unterlegenen Minderheit mit guten Grün-

den zugemutet werden kann, die Mehrheitsentscheidungen ohne Widerstand als auch für 

sie gültig zu akzeptieren .... Die Legitimationskraft des demokratischen Mehrheitsprinzips 

setzt die faktische politische Integration des Gemeinwesens voraus - wo diese fehlt, müßte 

seine Anwendung desintegrierend wirken."907 Diese Schlußfolgerung ist auch bei der FZ-

Vergabe zu beachten. Beim aktuellen Stand der informellen politischen Integration sind die 

Kosten der Eingriffe in die Präferenzen der Transferempfänger vergleichsweise hoch ein-

zuschätzen. 

• Die Dynamik der fortschreitenden Integrations- und Globalisierungprozesse löst eine an-

dauernde Veränderung der ökonomischen Rahmenbedingungen des staatlichen Handelns 

aus. Diese bewirkt, daß bestimmte (wirtschafts-)politische Probleme im nationalen Rah-

men nicht länger effektiv bewältigt werden können. Daher besteht die Notwendigkeit zur 

beständigen Überprüfung der Aufgabenverteilung zwischen der zentralen EU-Ebene und 

den dezentralen gebietskörperschaftlichen Ebenen. Es kann eine Übertragung bestimmter 

905 Einer sehr kritischen Beurteilung der dominanten Rolle der Agrarausgaben aus rein ökonomischer Sicht muß 
jedoch eine einschränkende Bemerkung zur Seite gestellt werden. In der Vergangenheit gingen von den 
Agrarausgaben positive „spill-over"-Effekte auf andere Bereiche des europäischen Einigungsprozesses aus, 
die insgesamt eine integrationsfördemde Wirkung ausgelöst haben. Vgl. zu dieser ,,neofunktionalistischen" 
Sichtweise bspw. Pfetsch (1997), S. 170 ff.; insb. S. 184 f. 

906 Vgl. hierzu Abschnitt IV-2.2.1.2.3 zum EP. 
907 Scharpf(l992b), S. 296. 
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Aufgabenkompetenzen an die EU-Ebene angezeigt sein, um dort effektive Handlungskapa-

zitäten zu schaffen. Eine aus diesem Grunde erfolgende Korrektur der Aufgabenvertei-

lungsstruktur zugunsten der zentralen Ebene ist positiv zu bewerten.908 Wie die Ausfüh-

rungen zur Entwicklung der Aufgabenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten und der 

EU-Ebene sowie zur Eingriffsintensität der Rechtssetzungstätigkeiten der EU demonstrie-

ren, besteht jedoch eine ernste Gefahr unerwünschter Zentralisierungstendenzen. Unter Be-

achtung polit-ökonomischer Überlegungen zu den Interessenlagen der EK, des Ministerrats 

und auch des EP zeichnet sich die Tendenz ab, daß bestehende Auslegungsspielräume bei 

der Kompetenzverteilung und -ausübung zur Expansion der Aufgabenzuständigkeiten der 

EU-Ebene genutzt werden. 

Diese Befürchtungen zur übermäßigen Ausdehnung der zentralstaatlichen Gewalt in Rich-

tung eines „Leviathan Europa"909 sind bei der Ableitung eines rationalen Finanzausgleich-

systems zu berücksichtigen. Einerseits ist stets diejenige Ausgestaltungsform der FZ zu 

wählen, die den dezentralen GKS unter Beachtung der sachlichen Problemlösungfähigkeit, 

die größten autonomen Handlungsspielräume beläßt.910 Andererseits hat die Beendigung 

eines FZ-Programms zu erfolgen, sofern aufgrund dynamischer Entwicklungsprozesse der 

Begründungsansatz für die Vergabe der FZ entfällt. Beide Aspekte implizieren, daß das 

Subsidiaritätsprinzip als ein zentrales Strukturprinzip in den Mittelpunkt der Analyse des 

Finanzausgleichsystems gerückt wird. Jedoch nicht in seiner (eingeschränkten) Bedeutung 

basierend auf Art. 3b (2) des EGV, sondern in jener auf die Enzyklika „Quadragesimo An-

no" zurückgehenden (umfassenden) positiven wie negativen Interpretation. 

• Die institutionelle Struktur der EU zeichnet sich durch eine enorme Komplexität aus. Ne-

ben der umstrittenen Aufgaben- und Ausgabenverteilung tragen die komplizierten Ent-

scheidungsverfahren zu einer weitgehenden Intransparenz und damit zu einer hohen 

Rechtsunklarheit und Verunsicherung aller von den Regelungen Betroffenen bei. Daher 

muß bei der Ableitung eines rationalen Finanzausgleichsystems für die EU die Transparenz 

der Regelungen besonders beachtet werden. So wird verhindert, daß der ohnehin erst all-

mählich entstehende europäischer Identifikationsbezug und die fragile Akzeptanz des eu-

ropäischen Integrationsprozesses in der breiten Bevölkerung durch eine zusätzliche Ver-

komplizierung der institutionellen Strukturen gefährdet wird. 

901 Vgl. auch Meyer (1998). 
909 Vgl. zu dieser Fragestellw,g ausführlich die gleichnamige Arbeit von Bohnet-Joschko (! 996). 
" 0 So lassen sich bspw. Zentralisierw,gstendenzen vermeiden, sofern ,Jm Zweifelsfalle" auf eine Zweckbindw,g 

einer FZ zugunsten einer Pauschalzuweisw,g verzichtet wird. 
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V Funktionen der Finanzzuweisungen im europäischen Integrationspro-

zeß 

Die Zielsetzung des Kapitels V besteht darin, aus den umfangreichen theoretischen und empi-

rischen Vorarbeiten der Kapitel II bis IV konkrete Gestaltungsaspekte eines rationalen Fi-

nanzausgleichsystem für die EU abzuleiten. Die Gliederung des Kapitels folgt den Zielen 

(Funktionen) der FZ (Abschnitte V-1 bis V-5). Da die einzelnen FZ-Programme in einem ra-

tionalen System letztendlich nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen, stellt Ab-

schnitt V-6 den Gesamtzusammenhang zwischen den einzelnen Funktionen her. 

Die Abschnitte V-1 bis V-5 weisenjeweils zwei Analyseschwerpunkte auf. 

Zum einen werden die unterschiedlichen Ansatzpunkte, die für die Vergabe zwischenstaatli-

cher FZ innerhalb der EU von Relevanz sind, systematisch herausgearbeitet. Als Abgrenzung-

kriterium werden die einzelnen Funktionen der FZ herangezogen, wie sie in Abschnitt III-3 

eingeführt wurden,911 und unter Berücksichtigung des Zielsystems der EU auf ihre Relevanz 

hin untersucht. Dabei werden die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen den einzelnen 

Funktionen und dem dynamischen europäischen Integrationsprozeß genau analysiert. Es zeigt 

sich, daß einige der zwischenstaatlichen FZ einen entscheidenden Einfluß auf den Ablauf des 

Integrationsprozesses besitzen aber auch der Ablauf des Integrationsprozesses die Relevanz 

der zwischenstaatlichen FZ deterrniniert.912 Zum anderen wird die Problemlösungsfähigkeit 

der europäischen Entscheidungsstrukturen in den Mittelpunkt gerückt. Ein zentrales Anliegen 

dieses Kapitels ist die Beantwortung der Frage, ob die bestehenden institutionellen Rahmen-

bedingungen die Verwirklichung eines rationalen FZ-Systems (überhaupt) ermöglichen. Des-

halb wird untersucht, mit welcher Wahrscheinlichkeit in den einzelnen Problembereichen 

effiziente und effektive FZ-Maßnahmen beschlossen und durchgeführt werden können. 

Bei jedem Ansatzpunkt zur Vergabe von FZ werden die folgenden Analyseschritte vollzogen: 

Zunächst erfolgt eine Überprüfung, ob überhaupt eine Handlungsnotwendigkeit für die Ent-

scheidungsträger der zentralen EU-Ebene besteht.913 Für die Beurteilung dieser Frage spielt es 

eine entscheidende Rolle, welche Interdependenzen zwischen der Fortentwicklung des Inte-

911 Dabei zeigt sich, daß die trennscharfe Abgrenzung der Funktionen im Einzelfall sehr problematisch ist. Es 
besteht eine Reihe an Überschneidungen, die eine eindeutige Formulierung eines funktionalen Zielsystems er-
schweren. Um so wichtiger ist jedoch der Versuch, durch eine präzise Aufarbeitung dieser Problematik einen 
Beitrag zur Versachlichung der Diskussion zwischenstaatlicher FZ zu leisten. 

912 FZ zum Ausgleich vertikaler fiskalischer Ungleichgewichte werden nicht thematisiert, da der Untersuchungs-
schwerpunkt dieser Arbeit auf die horizontale Dimension des europäischen Finanzausgleichs im engen Sinne 
gelegt wird (vgl. Abschnitt 1-2). 

913 Die Frage, welches der verschiedenen zur Verfügung stehenden staatlichen Instrumente zur Aufgabenerfül-
lung eingesetzt werden sollte, wird an dieser Stelle (noch) nicht thematisiert. 
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grationsprozesses und den betrachteten Problemstrukturen existieren. Anschließend wird be-

trachtet, welche eigenen wirtschaftspolitischen Aktivitäten die EU-Ebene bereits zur Erfüllung 

der jeweiligen Funktion ergreift und wie diese Maßnahmen zu bewerten sind. Im nächsten 

Schritt wird den aktuell bestehenden Maßnahmen die theoretische Optimallösung914 unter 

Rückgriff auf das Instrument der zwischenstaatlichen FZ gegenübergestellt. Unter Bezug auf 

diesen Soll-Ist-Vergleich wird analysiert, inwieweit im politischen Entscheidungs- und Bereit-

stellungsprozeß die Durchsetzung einer effektiven und effizienten Problemlösung durch die 

Vergabe zwischenstaatlicher FZ aussichtsreich ist. In einem letzten Schritt werden jeweils 

abschließende Folgerungen gezogen. 

In Abschnitt V-6 wird ausgehend von den Kritikpunkten an den bestehenden zwischenstaatli-

chen FZ in der EU ein Reformmodell vorgeschlagen, das die Ineffizienzen des Status-Quo 

wenn nicht zu vermeiden so doch deutlich abzumildern versucht. Anstelle der bestehenden 

,,systemlosen" FZ wird ein funktionales System zwischenstaatlicher FZ vorgeschlagen. 

V-1 Räumliche externe Effekte zwischen den Mitgliedstaaten 

Die Struktur der GKS innerhalb der EU ist territorial bestimmt. Die EU selbst umspannt als 

zentrale Ebene den gesamten Raum. Es besteht in diesen Strukturen grundsätzlich die Mög-

lichkeit, daß die Bereitstellung öffentlicher Güter durch die nationalen oder subnationalen 

GKS zu räumlichen externen Effekten zwischen den Mitgliedstaaten führt. Hieraus ergibt sich 

ein erster Ansatzpunkt für die Vergabe zwischenstaatlicher FZ. Sie können zur Kompensation 

grenzüberschreitender Spillover-Effekte eingesetzt werden, um für eine effiziente Versorgung 

der Bevölkerung der EU mit öffentlichen Gütern Sorge zu tragen.915 

V-1.1 Handlungsnotwendigkeit für die EU 

V-1.1.1 Räumliche externe Effekte im Integrationsprozeß 

Die theoretische Analyse zeigte verschiedene Lösungswege zur Internalisierung räumlicher 

externer Effekte auf und verdeutlichte, daß eine abschließende Bewältigung der Extemalitä-

tenproblematik nur möglich ist, wenn die territoriale Ausdehnung der GKS so gestaltet wird, 

daß die Grenzen der GKS mit den räumlichen Wirkungskreisen der bereitzustellenden öffent-

914 Es zeigt sich jedoch, daß eine eindeutige Optimallösung zumeist nicht bestimmt werden kann. 
9" Vgl. die theoretischen Überlegungen zu dieser Funktion der FZ in Abschnitt III-3.1.1.1. 
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liehen Güter übereinstimmen. Um diesen Lösungsweg innerhalb der EU zu beschreiten, 

müßte für jedes öffentliche Gut mit einem spezifischen Nutzenradius eine monofunktionale 

Bereitstellungseinheit geschaffen werden. Dies impliziert den Übergang zu funktional be-

stimmten GKS. Diese Vorgehensweise ist aber aus theoretischer Sicht nicht optimal, da sie 

mit prohibitiv hohen Transaktionkosten zur Entscheidungsfindung und -durchführung inner-

halb der vielzähligen monofunktionalen GKS verbunden wäre.916 Darüber hinaus ist diese 

Problemlösung aufgrund politisch-institutioneller Beschränkungen ausgeschlossen. Eine 

grundlegende Veränderung der gebietskörperschaftlichen Strukturen in der EU würde die 

Konsensfähigkeit der Entscheidungsgremien überfordern. Die erforderliche einstimmige Be-

schlußfassung durch die Vertreter der 15 Mitgliedstaaten im Europäischen Rat erscheint nicht 

erzielbar. Die Internalisierung grenzüberschreitender Spillover-Effekte ist deshalb eine lang-

fristig bestehenbleibende Aufgabenstellung. 

Um die Relevanz der räumlichen externen Effekte für die EU beurteilen zu können, muß be-

rücksichtigt werden, daß die Spillover-Problematik in einer längerfristigen Sichtweise dyna-

mischen Entwicklungsprozessen unterliegt. Im Zeitablauf tritt eine Veränderung der Wir-

kungskreise der bereitgestellten öffentlichen Güter ein. Für diese Entwicklung sind v .a. tech-

nologische und politische Globalisierungsprozesse verantwortlich. 917 Infolge technischer 

Entwicklungen werden neuartige Informations-, Kommunikations- und Transportsysteme öf-

fentlich bereitgestellt, die weiträumigere Spillover-Effekte auslösen als weniger leistungsfähi-

ge Technologien. Politische Datenänderungen unterstützen dieser Vorgänge. Durch den Ab-

bau tarifärer wie nicht-tarifärer Handelshemmnisse wird die Verflechtung der nationalen 

Volkswirtschaften intensiver. Dieser Prozeß vollzieht sich in der EU durch die anhaltende 

Vertiefung der ökonomischen Integration zwischen den etablierten Mitgliedstaaten und durch 

die Aufuahme neuer Mitgliedstaaten. Die grenzüberschreitende Nutzung öffentlicher Güter 

wird infolgedessen in abnehmenden Maße durch politisch-jurisdiktionale Grenzen unterbun-

den.918 In Verbindung mit dem EU-Integrationsprozeß ergibt sich eine zweite wichtige Ent-

wicklung. Denn mit dem Voranschreiten des Einigungsprozesses erhöht sich nicht nur die 

Reichweite, sondern auch das Ausmaß und die Häufigkeit der Spillover-Effekte, da eine zu-

nehmende Anzahl an Interaktionen zwischen den Mitgliedstaaten stattfindet.919 Aus diesem 

916 Vgl. hierzu insb. das Fusionsprinzip in Abschnitt 11-2. Es zeigt die Notwendigkeit an, über das Kongruenz-
prinzip hinauszugehen. 

917 Vgl. Thurow (1996), S. 169 ff; Die Gruppe von Lissabon (1997), S. 30 ff. 
918 Vgl. Ebert/No// (1998), S. 23 f. lnsbesondere die anvisierte Erweiterung der EU nach Mittel- und Osteuropa 

läßt eine erhebliche Zunahme der Bedeutung der räumlichen externen Effekte erwarten. 
919 Vgl. Costello (1993b), S. 374; auch Rompuy/Abraham/Heremans (1991), S. 132. 
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Blickwinkel nimmt die Handlungsnotwendigkeit zur Internalisierung der externen Effekte im 

Zeitablauf der europäischen Integration beständig zu. 

Einen hierzu gegenläufigen Effekt führt jedoch Pejfekoven an. Er weist darauf hin, daß die 

externen Effekte zwischen GKS quantitativ umso geringer ausfallen, je homogener die öffent-

lichen Leistungsangebote der betrachteten GKS sind. Die Leistungsangebote fallen wiederum 

umso gleichartiger aus, je ähnlicher die Finanzkraft sowie die wirtschaftlichen Strukturen der 

GKS sind.920 Diese Argumentationslinie spricht dafür, daß die Bedeutung der räumlichen ex-

ternen Effekte abnimmt, sofern sich im Rahmen des europäischen Zusammenwachsens ho-

mogenere gebietskörperschaftliche Strukturen herausbilden. 

Insgesamt zeigt sich, daß die Handlungsnotwendigkeiten zur Internalisierung räumlicher ex-

terner Effekte sowohl mit Fortgang der Globalisierungsprozesse als auch der europäischen 

Einigungsprozesse wichtigen, in ihren Auswirkungen zum Teil gegenläufigen Veränderungen 

unterliegen. Die Bedeutung dieser Veränderungen variiert jedoch sehr stark, je nachdem, wel-

cher Bereich öffentlicher Güterbereitstellung betrachtet wird. Im Folgenden wird deshalb 

analysiert, wie die Entstehung der räumlichen externen Effekte in den ausgewählten Bereichen 

zu erklären ist und welche Entwicklungen im Integrationsprozeß zu erwarten sind. 

V-1.1.2 Räumliche externe Effekte im lnfrastrukturbereich 

Es existieren unterschiedliche Typen von Infrastruktur, die jeweils eine spezifische Dimension 

des Internalisierungsproblems aufweisen. Es sind vor allem die Bereiche der Verkehrsinfra-

struktur, der Energietransportinfrastruktur sowie der Telekommunikationsnetze voneinander 

abzugrenzen.921 Die öffentliche Bereitstellung dieser Infrastruktur durch die Mitgliedstaaten 

rechtfertigt sich entweder aufgrund von steigenden Skalenerträgen bzw. hohen Fixkosten bei 

der Produktion dieser Güter (natürliches Monopol) oder aufgrund der Eigenschaften der 

Nicht-Rivalität bzw. Nicht-Ausschließbarkeit bei der Nutzung der Infrastrukturen.922 

920 Vgl. Peffekoven (1988), S. 627; knapp auch Coste/lo (1993b), S. 374. Dieses Argwnent sei am Beispiel öf-
fentlicher Bildungseinrichtungen verdeutlicht. Es wird davon ausgegangen, daß zwei GKS jeweils über die 
wirtschaftlichen Strukturen und ausreichende Finanzkraft verfügen, so daß die Einrichtung einer eigenen Uni-
versität lohnend und finanzierbar ist. In diesem Fall ist davon auszugehen, daß die Universität der einen GKS 
jeweils nur von wenigen Studenten der benachbarten GKS besucht wird. Anders jedoch für den Fall, in wel-
chem eine der beiden GKS bspw. nicht die notwendige Finanzkraft zur Unterhaltung einer Universität besitzt. 
Nun ist damit zu rechnen, daß die Universität der benachbarten GKS von einer großen Zahl an Studenten der 
finanzschwachen GKS genutzt wird. Die GKS mit der Universität löst nun positive externe Effekte aus, die 
als Spillover-Effekte indirekter Natur bezeichnet werden, da sie erst durch die Mobilität der Wirtschaftssub-
jekte entstehen (vgl. hierzu Thomas (1997), S. 66). 

921 Vgl. zu diesen Bereichen näher Europäische Kommission (1994a), S. 99 ff. 
922 Vgl. bspw. Coste//o (1993b), S. 385. 
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Im Zuge der Vollendung des europäischen Binnenmarkts steigt das Volumen der Transportlei-

stungen und Informationsflüsse, die die Grenzen der Mitgliedstaaten überschreiten, deutlich 

an. Daher werden sich im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sowie der Telekommunikations-

netze in zunehmenden Maße zwischenstaatliche Spillover-Effekte ergeben.923 

Zudem begünstigen technologische Entwicklungen den Aufbau umfassender Infrastrukturnet-

ze. Beispielhaft sei auf die technische Ermöglichung von Hochgeschwindigkeitstrecken im 

Eisenbahn- und Straßenverkehr (Verkehrsleitsysteme) hingewiesen, vor allem aber auf den 

Bereich der Telekommunikation, wo innovative Digitalisierungs- und Datenverarbeitungs-

techniken die problemlose Übertragung von Daten, Texten und Bildern im gesamten EU-

Raum ermöglichen. 924 Die Nutzungsintensität dieser Infrastruktureinrichtungen wird infolge 

der technischen Fortentwicklungen immer weniger von der geographischen Nähe zu den Ein-

richtungen bestimmt. Die räumliche Distanz wirkt daher weniger ausgeprägt „wie ein Exklu-

sionsmechanismus gradueller Natur".925 Wenngleich eine begrenzte Anzahl benachbarter 

Mitgliedstaaten weiterhin den Großteil der Nutzen einer bestimmten Infrastrukturinvestition 

realisiert, partizipieren auch die übrigen Mitgliedstaaten zunehmend an den Nutzen der Maß-

nahrnen. 926 Die Bedeutung der Spillovers nimmt zu. 

Allerdings verändern technologische Entwicklungen zugleich weitere Eigenschaften der öf-

fentlich bereitgestellten Infrastruktureinrichtungen, die bewirken können, daß Marktversagen-

statbestände nicht länger von entscheidender Relevanz für die Bereitstellung der Infrastruktu-

ren sind.927 So hat die Bedeutung der (fixen) Kosten bei der Netzwerkerrichtung im Bereich 

der Telekommunikation stark abgenommen, so daß (möglicherweise) nicht länger ein natürli-

ches Monopol vorliegt. Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur bestehen zunehmend leistungs-

fähige Techniken zur Erhebung von Benutzungsgebühren, so daß die Ausschließbarkeit der 

Nutzung im Straßenverkehr nicht nur technisch möglich, sondern auch ökonomisch zweck-

mäßig wird. Vollziehen sich derartige Entwicklungen, verwandeln sich die öffentlichen Güter 

(tendenziell) in marktfähige Güter, deren Bereitstellung gemäß des Subsidiaritätsprinzips im 

Verantwortungsbereich des privaten Sektors liegen sollte. Daher ist die Entscheidung, ob das 

Infrastrukturangebot privat oder öffentlich vorzunehmen ist, eine im Einzelfall empirisch zu 

923 Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 63; Laaser u.a. (1993), S. 79. 
924 Vgl. Europäische Kommission (1994a), S. 99 f. u. 101 f.; Häring (1995), S. 237 f. 
925 Thomas (1997), S. 200. Die Infrastruktureinrichtungen verlieren in bestimmten Ausmaß ihre Eigenschaften 

als Clubgüter; vgl. zur Theorie der Clubs grundlegend Buchanan (1965). 
926 Ein anschauliches Beispiel ist der Transitverkehr im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Von den Investitionen 

eines Mitgliedstaates wie bspw. Deutschland, das geographisch im Zentrum der EU liegt, profitieren die 
Transportunternehmen aller Mitgliedstaaten. Ein solcher Mitgliedstaat kann deshalb ,,hohe Anspruche auf 
Mitfinanzierung der Infrastrukturkosten anmelden." (Wissenschaftlicher Beirat (1994), S. 43) Vgl. auch Laa-

927 ser u.a. (1993), S. 80; Baum (1995), S. 186 f. 
Vgl. Costello (1993b), S. 386; Thomas (1997), S. 202; Ewers/Staclcelberg (1998), S. 1167. 
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entscheidende Frage. Je höher der Anteil der privaten Bereitstellung an den Infrastrukturen 

ausfällt, desto geringer wird die Bedeutung der Internalisierungsproblematik, da das Auftreten 

von Spillover-Effekten bei privaten Infrastrukturangebot ausgeschlossen ist.928 

V-1.1.3 Räumliche externe Effekte im Bereich Forschung und Entwicklung 

Im Bereich der Forschung und Entwicklung sind die Grundlagenforschung, die angewandte 

Forschung und die experimentelle Entwicklung voneinander abzugrenzen.929 Die Aktivitäten 

in diesen Teilbereichen weisen in unterschiedlichem Ausmaß Eigenschaften öffentlicher Gü-

ter auf. Je marktferner die Forschungs- und Entwicklungsvorhaben desto größer ist die Wahr-

scheinlichkeit, daß aus ökonomischen oder technischen Gründen die Nicht-Ausschließbarkeit 

von der Nutzung der Ergebnisse vorliegt. Private Unternehmen können die Erträge ihrer For-

schungs- und Entwicklungsresultate dann nicht ( vollständig) internalisieren. Sie werden daher 

v.a. Grundlagenforschung nur in einem suboptimalen Umfang betreiben. Denn dort besteht 

kaum die Möglichkeit, die Forschungsergebnisse durch Patente zu schützen. Zudem erfolgt 

die kommerzielle Nutzung der Forschungsergebnisse zumeist erst in zukünftigen Perioden 

und in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, die zu Beginn der Forschungsaktivitäten 

gar nicht absehbar waren. In den marktfernen Teilbereichen der Forschung und Entwicklung 

ist daher die öffentliche Förderung grundsätzlich gerechtfertigt, um zur Internalisierung der 

externen Erträge beizutragen.930 

Entscheidend für die Bedeutung der Spillover-Problernatik auf der EU-Ebene ist die räumli-

che Verteilung der Forschungserträge. Denn die Entscheidungsträger der einzelnen Mitglied-

staaten „werden kaum bereit sein, jene Erträge mitzufinanzieren, die in anderen Regionen 

anfallen."931 Mit zunehmender Anzahl der Interaktionen zwischen allen (wirtschaftlichen) 

Akteuren der EU im voranschreitenden Integrationsprozeß ist zu erwarten, daß die sozialen 

Erträge der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in zunehmenden Maße die Grenzen der 

Mitgliedstaaten überschreiten. 932 

Einschränkend weist jedoch Thomas darauf hin, daß selbst die marktferne Grundlagenfor-

schung „letztlich doch spezifische Erträge für jene Länder abwirft, die den Großteil der For-

schungslasten tragen."933 Die Begründung hierfür liegt in der Heterogenität der wirtschaftli-

928 Vgl. K/odt u.a. (1992), S. 80; Europäische Kommission (1993a), S. 42; auch Thomas (1997), S. 202. 
929 Vgl. zu dieser Abgrenzung K/odt u.a. (1992), S. 106 f., m.w.N. 
930 So übereinstimmend Klodt (1987), S. 108; Teutemann (1992), S. 234; Europäische Kommission (1993a), 

S. 43; Hödl/Weida (1997), S. 302. 
931 Klodtu.a. (1992), S. 107. 
932 Vgl. Costello (1993b), S. 381. 
933 Thomas (1997), S. 206. 
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chen Strukturen der Mitgliedstaaten der EU. Die einzelnen Mitgliedstaaten besitzen unter-

schiedliche Prioritäten bezüglich der Durchführung ausgabenintensiver Forschungsvorhaben. 

Thomas bezieht sich exemplarisch auf die Grundlagenforschung Frankreichs im Bereich der 

Kerntechnologie. Da eine Reihe der Mitgliedstaaten über keine kerntechnischen Verwen-

dungsmöglichkeiten verfügt, können diese Länder gar nicht von den Forschungsaktivitäten 

Frankreichs profitieren. Der Großteil der Forschungserträge wird deshalb von Frankreich in-

ternalisiert, da vor allem dort die wirtschaftlichen Strukturen zur Verwertung der Forschungs-

ergebnisse bestehen. 934 

Es stellt sich jedoch die Frage, welche Entwicklung sich im europäischen Integrationsprozeß 

vollzieht. Es wurde argumentiert, daß sich die Spillover-Problematik entschärft, sofern im 

Laufe des Integrationsprozesses homogenere wirtschaftliche Strukturen sowie eine vergleich-

bare Finanzkraft und infolgedessen auch ähnlichere öffentliche Leistungsangebote in allen 

Mitgliedstaaten entstehen. Im Bereich der Forschung und Entwicklung muß sich diese Ent-

wicklung nicht zwangsläufig ergeben, da die Grundlagenforschung mit enormen Kosten ver-

bunden ist. Selbst Mitgliedstaaten, die eine ausreichende Finanzkraft erreichen, werden auf-

grund von Kostenüberlegungen keine umfangreichen einzelstaatlichen (Grundla-

gen)Forschungen in solchen Bereichen starten, in denen bereits andere Mitgliedstaaten Akti-

vitäten entfalten. Dies ist auch ökonomisch sinnvoll, da so eine ressourcenverschwendende 

Doppelforschung vermieden wird.935 Mit zunehmender Homogenität der wirtschaftlichen 

Strukturen entsteht jedoch in einer steigenden Anzahl der Mitgliedstaaten die Voraussetzung 

zur Nutzung der Forschungsergebnisse einzelner Mitgliedstaaten. Die Erträge der For-

schungsaktivitäten verbleiben daher immer weniger innerhalb der „forschenden" Mitglied-

staaten, da weitere Mitgliedstaaten die Forschungsergebnisse als Trittbrettfahrer verwerten. 936 

Vollziehen sich diese Entwicklungsprozesse so nimmt die Spillover-Problematik im Bereich 

der Forschung und Entwicklung im Integrationsprozeß zu. 

934 Vgl. Thomas ( I 997), S. 206 . 
.,, Jedoch weisen Hödl/Weida (1997), S. 302 darauf hin, daß die Abgrenzung zwischen „wettbewerblich sinn-

voller Parallelforschung und ressourcenverschwendender Doppelforschung" nur sehr schwer vollzogen wer-
den kann. 

936 Exemplarisch sei nochmals auf das Beispiel der Kernenergie zurückgegriffen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß 
sich die wirtschaftlichen Strukturen der Mitgliedstaaten der EU im Bereich der Energieversorgung im 
Zeitablauf angleichen. Zu dieser Homogenisierung trägt die sich im Rahmen des Integrationsprozesses voll-
ziehende Liberalisierung der Strommärkte bei. Aufgrund dieser Entwicklung werden eine Reihe von Mit-
gliedstaaten verstärkt Kernenergie aus Frankreich nachfragen oder eigene Kernkraftwerke errichten. Im erste-
ren Fall nutzen diese Mitgliedstaaten die Kernforschungsergebnisse Frankreichs indirekt, im letzteren Fall so-
gar direkt. In beiden Fällen werden durch Frankreich verstärkt positive Spillover-Effekte ausgelöst. 
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V-1.1.4 Räumliche externe Effekte im Umweltbereich 

Verschiedene Güter im Umweltbereich besitzen Eigenschaften, mit denen Marktunvollkom-

menheiten verbunden sind. Als typische Beispiele seien das Landschaftsbild oder die Luft-

und Wasserqualität genannt. Der Nutzungsausschluß dieser Umweltgüter ist aus technischen, 

ökonomischen oder auch meritorischen Gründen nicht durchführbar. Zugleich besteht zumeist 

Rivalität im Konsum. Insb. die depositive Nutzung der Umweltgüter durch Schadstoffemis-

sionen führt in der Regel zu Schädigungen der Qualität der Umweltgüter, die die Nutzungs-

möglichkeiten für alle anderen Wirtschaftssubjekte beeinträchtigen. Es entstehen negative 

Externalitäten, die jedoch wegen der Nicht-Ausschließbarkeit nicht vom Preismechanismus 

erfaßt werden. Die Umweltgüter sind daher öffentliche Güter.937 

Der Handlungsbedarf zur Internalisierung von Spillover-Effekten entsteht erst unter Berück-

sichtigung der räumlichen Dimension der negativen externen Effekte der Umweltnutzung. Die 

Schadstoffemissionen besitzen sehr unterschiedliche Diffusionseigenschaften. Daher kann bei 

der vorgegebenen Struktur der GKS keine Übereinstimmung zwischen den räumlichen Wir-

kungskreisen der Emissionen und den geographischen Grenzen der GKS erzielt werden. Für 

die EU-Ebene ergibt sich eine Spillover-Problematik, wenn auf der nationalen oder subnatio-

nalen Ebene Umweltschutzmaßnahmen zur Beseitigung von Emissionsbelastungen ergriffen 

werden, die grenzüberschreitend positive externe Effekte in anderen Mitgliedstaaten auslösen. 

Zumeist bleiben die Wirkungen der Schadstoffemissionen und damit auch der Umwelt-

schutzmaßnahmen jedoch lokal oder regional begrenzt. Dies ist bspw. in bezug auf stehende 

Gewässer, den Boden, lokale oder regionale Öko-Systeme und Lärmbelästigungen der Fall. 

Werden die mitgliedstaatlichen Grenzen überschritten, so sind in aller Regel nur wenige Mit-

gliedstaaten betroffen.938 Lediglich „bei großräumlichen Luftbelastungen dürfte sich der Kreis 

der Verhandlungspartner auf zahlreiche Mitgliedstaaten erstrecken."939 

Eine dynamische Veränderung der Wirkungskreise der Spillover-Effekte im Umweltbereich 

erfolgt durch den voranschreitenden Integrationsprozeß nicht. Jedoch wird sich parallel mit 

einer Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten auch ein quantitativer Anstieg der Schadstof-

937 Vgl. hierzu stellvertretend für viele Brunton/Meyer (1996), S. 290 ff. oder Karl (1998), S. 1017 ff. 
931 So sind bspw. im Hinblick auf die Schadstoffbelastung des Rheins die Anliegerstaaten Niederlande, 

Deutschland, Frankreich sowie die Schweiz betroffen. An diesem Beispiel, das mit der Schweiz einen Nicht-
Mitgliedstaat der EU umfaßt, verdeutlicht sich, daß die räumlichen externen Effekte im Umweltbereich 
selbstverständlich nicht an den Außengrenzen der EU halt machen. 

939 Karl (1998), S. 1034; vgl. auchK/odt u.a. (1992), S. 164 f.; Hoel/er/Louppe/Vergriete (1996), S. 34. 
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femissionen durch die Unternehmen innerhalb der EU einstellen, wodurch die Spillover-

Problematik an Bedeutung gewinnt. 

V-1.1.5 Räumliche externe Effekte im Bildungsbereich 

Die Bildungsausgaben in der EU erfolgen weitgehend durch die nationalen bzw. subnationa-

len GKS. Zur Rechtfertigung der öffentlichen Bereitstellung des Guts Bildung werden zwei 

Argumente vorgebracht. Zum einen soll allen Bürgern eines Gemeinwesens der Zugang zu 

Bildungseinrichtungen ermöglicht werden, da die Bildung und Ausbildung „in einer arbeits-

teiligen Gesellschaft eine überragende Stellung"940 einnimmt. Zum anderen wird davon aus-

gegangen, daß die ausgebildeten Bürger durch ihren besonderen Sachverstand positive externe 

Effekte für die gesamte Wirtschaft eines Gemeinwesens auslösen. Die Internalisierung dieser 

externen Effekte erfolgt durch die öffentliche Bildungsförderung.941 

Die Ausgaben im Bildungsbereich lösen positive räumliche externe Effekte aus, sofern wegen 

der Mobilität der Individuen die öffentlichen Investitionen in Humankapital nicht denjenigen 

GKS zugute kommen, die die Investitionen finanziert haben. Diese Situation entsteht, wenn 

die Bildungseinrichtungen einer GKS auch von gebietskörperschafts-externen Auszubilden-

den genutzt werden oder wenn qualifizierte Arbeitskräfte nach der Ausbildung in andere GKS 

abwandern. 942 

Da mit zunehmendem Aggregationsgrad von der lokalen über die regionale auf die mitglied-

staatliche Ebene die Bildungseinrichtungen einer GKS immer seltener auch von gebietskör-

perschafts-externen Auszubildenden genutzt werden, ist die Bedeutung der Mobilität der 

Schüler und Studenten für das Auftreten positiver externer Effekte auf der zentralen EU-

Ebene stark begrenzt - sie nimmt allerdings im Integrationsprozeß zu. Diese Entwicklung er-

gibt sich v.a. aufgrund der aktiven Förderung des grenzüberschreitenden Austauschs von Aus-

zubildenden durch die EU. Diese Förderungsmaßnahmen bestehen in der Schul- und Hoch-

schulausbildung und dienen einem politischen Ziel. Sie sollen zur Überwindung bestehender 

kultureller Barrieren im Binnenmarkt beitragen. Die Spillover-Effekte sind daher ein Nebenef-

fekt des Versuchs, den informellen Integrationsprozeß in der EU voranzutreiben. 943 

Angesichts der marginalen Arbeitskräftemobilität zwischen den Mitgliedstaaten der EU944 

werden auch durch Wanderungen qualifizierter Arbeitskräfte nur in geringem Ausmaß positi-

940 Teutemann (1992), S. 86. 
9" Vgl. Teutemann (1992), S. 86 ff.; Europäische Kommission (1993a), S. 43; Häring (1995), S. 237. 
942 So v.a. Teutemann (1992), S. 89. 
943 Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 43. 
944 Vgl. zu dieser Aussage bspw. die UntersuchW1gen von Mayes (1994). 
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ve externe Effekte ausgelöst. Für die absehbare Zukunft ist davon auszugehen, daß der Groß-

teil der Nutzen der öffentlichen Bildungsausgaben innerhalb der Grenzen der Mitgliedstaaten 

anfallen wird. Wenngleich durch die formale Vollendung der ökonomischen Integration eine 

Reihe institutioneller Mobilitätshemmnisse beseitigt wurde, bleiben enorme kulturelle und 

sprachliche Barrieren bestehen. Diese verhindern, daß die zwischenstaatliche Mobilität der 

Arbeitskräfte in der EU entscheidend zunimmt.945 Eine Ausnahmesituation besteht jedoch im 

Fall Irlands, ,,where continued emigration is leading to significant educational investment los-

ses."946 Dort besteht eine hohe Bereitschaft qualifizierter Arbeitskräfte zur Abwanderung in 

das benachbarte Vereinigte Königreich sowie die USA. Da zudem zwischen diesen Staaten 

keine sprachlichen und nur geringe kulturelle Barrieren bestehen, ergibt sich eine sehr hohe 

Arbeitskräftemobilität zu Lasten des irischen Arbeitsmarktes. 

V-1.1.6 Die Bedeutung der FZ zur Internalisierung räumlicher externer Effekte 

Die Teilabschnitte V-1.1.1 bis 5 verdeutlichen, daß es nicht möglich ist, allgemeingültige 

Handlungsempfehlungen zur Lösung der Internalisierungsproblematik in der EU abzuleiten. 

Die Auswahl des wirtschaftspolitischen Instruments muß sich auf den jeweiligen Einzelfall 

beziehen. Dennoch können Tendenzaussagen zur Geeignetheit der alternativen theoretischen 

Lösungsansätze zur Kompensation der räumlichen externen Effekte getroffen werden: 

Mit ansteigender Reichweite der Spillover-Effekte besteht die Notwendigkeit, eine größere 

Anzahl der Mitgliedstaaten in die Lösung eines einzelnen räumlichen Externalitätenproblems 

zu integrieren. Hierdurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, durch ein „bargaining" der 

direkt betroffenen Mitgliedstaaten eine effiziente Problemlösung zu erzielen, da der Hand-

lungsspielraum für strategische Verhaltensweisen (Trittbrettfahrerverhalten) zunimmt. Dar-

über hinaus steigen die Kosten zur Einrichtung und Durchführung der dezentralen Verhand-

lungen stark an, weil diese nicht auf wenige Mitgliedstaaten zu begrenzen sind. 

Die Frage der Verhandlungskosten tritt noch stärker in den Vordergrund, wenn im Ablauf des 

Integrationsprozesses die Häufigkeit von Spillover-Effekten zunimmt. Es ist dann eine ent-

sprechende Vielzahl spezifischer Problemlösungen mit unterschiedlichsten Verhandlungskon-

stellationen zu organisieren. Die Verlagerung der Problemlösung auf die zentrale Ebene, wo 

bereits leistungsfähige Organisationen bestehen, die die Entscheidungsfindung für eine Viel-

zahl von Einzelfällen vollziehen können, spart deshalb in wesentlichem Umfang Transakti-

onskosten ein . 

.,, Vgl. hierzu Europäische Kommission (1993a), S. 43; Mayes (1994), S. 440 ff.; Ner/ich (1996), S. 88 ff. 
"'' Costello (1993b ), S. 392; vgl. auch Mayes (1994), S. 442. 



213 

Aufgrund der dynamischen Veränderungen im Integrationsprozeß folgern Rom-

puyl Abrahaml Heremans, daß die Lösung der Internalisierungsprobleme in abnehmenden Ma-

ße durch den Coaseschen Verhandlungsmechanismus zu realisieren ist und sich konsequen-

terweise eine zunehmende Rolle für zwischenstaatliche Internalisierungszuweisungen durch 

die EU-Ebene ergibt: ,,As the scope ofthe transnational programrnmes increases, a bargaining 

solution will not be achieved. This leads to a role for the Community as the appropriate inter-

mediary level and as the agency that organizes the compensatory transfers by means of condi-

tional matching grants."947 

V-1.2 Bestehende Aktivitäten der EU zur Internalisierung räumlicher externer Ef-

fekte 

Die EU entfaltet in allen der angesprochenen Bereiche, die durch das Auftreten räumlicher 

externer Effekte gekennzeichnet sind, ausgabewirksame wirtschaftspolitische Aktivitäten. So 

ermöglicht der EGV gemäß Art. 129 b und c für den Auf- und Ausbau transeuropäischer Net-

ze im Infrastrukturbereich, gemäß Art. 130 fund g zur Förderung von Forschung und techno-

logischer Entwicklung, gemäß Art. 130 rund s im Bereich der Umwelt sowie gemäß Art. 126 

und 127 zur Entwicklung der allgemeinen und beruflichen Bildung die finanzielle Beteiligung 

der EU an den durch Mitgliedstaaten durchgeführten Aktionen.948 Die zunehmende Bedeu-

tung dieser zwischenstaatlichen FZ der EU spiegelt sich durch Ausgabensteigerungen im 

Rahmen der Strukturfonds, des Kohäsionsfonds sowie der internen Politikbereiche wider.949 

Die Analyse der Ausgabetätigkeiten zeigt jedoch, daß das staatliche Handeln der EU in den 

einzelnen Bereichen jeweils eine Reihe sehr unterschiedlicher Zielsetzungen verfolgt. 950 Es 

bestehen keine eigenständigen Ausgabetätigkeiten, die explizit der Internalisierung räumlicher 

externer Effekte zugeordnet sind. Ob die EU mit ihrem Ausgabegebaren auch einen Beitrag 

zur Lösung der Spillover-Problematik zwischen den Mitgliedstaaten anstrebt, kann daher le-

diglich implizit aufgrund der konkreten Ausgabenstrukturen innerhalb der einzelnen Bereiche 

947 Rompuy/Abraham/Heremans (1991), S. 132. Vgl. zu dieser Argwnentation aber auch Klodt u.a. (1992), 
S. 133 f. u. Thomas (1997), S. 200 f. Die Autoren gelangen zu der entgegengesetzten Schlußfolgerung, daß 
bilaterale wie auch multilaterale Kooperationen zwischen einer weiterhin begrenzten Anzahl unmittelbar be-
troffener Mitgliedstaaten zu befriedigenden Verhandlungslösungen führen. Beispielhaft belegt wird diese 
Aussage anhand des Verkehrswegebaus, wo die dezentrale Kooperation in jüngerer Zeit funktioniert hat. 
Dies, so Klodt u.a. (1992), S. 134, .,dilrfte daran deutlich werden, daß kein Fall bekannt ist, in dem in einem 
Mitgliedsland eine Autobahn zur Grenze geführt wurde, die im angrenzenden Mitgliedsland als Feldweg 
weiterflihrte." 

948 Vgl. hierzu Europäische Kommission (1997a). 
949 Vgl. hierzu Abschnitt IV-2.1.3.2. 
950 Vgl. hierzu den jüngsten Gesamtbericht über die Tätigkeit der EU: Europäische Kommission (1998). 
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beurteilt werden. Eine eingehendere Analyse zeigt, daß zumeist andere Zielsetzungen als die 

Kompensation von Spillover-Effekten im Mittelpunkt der Ausgabetätigkeit stehen. 

So erfolgt die Vergabe der FZ an die Mitgliedstaaten im Bereich der Infrastruktunnaßnahmen 

zum Auf- und Ausbau transeuropäischer Netze aus den Strukturfonds bzw. dem Kohäsions-

fonds. Mit diesen Fonds wird aber in erster Linie die Förderung des wirtschaftlichen und so-

zialen Zusammenhalts angestrebt und nicht die Kompensation räumlicher externer Effekte.951 

Auch im Umweltbereich werden „benachteiligte" Mitgliedstaaten zur Berücksichtigung von 

Umweltbelangen aus den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds finanziell unterstützt.952 

V.a. aber werden gemeinschaftliche Aktionsprogramme, Einzelprojekte und Demonstrations-

vorhaben unterschiedlicher umweltpolitischer Zielvorhaben (mit)finanziert.953 Im Bereich der 

Forschung und Entwicklung stellt die Ausgabetätigkeit „eine der Säulen der Industriepolitik 

der EU"954 durch die sektorale Subventionierung marktnaher Forschungsaktivitäten einzelner 

Industrien dar.955 Bei den Bildungsausgaben steht mit Unterstützung der (informellen) Inte-

gration ein politisches Kalkül im Mittelpunkt der Fördermaßnahmen (vgl. weiter oben in Ab-

schnitt V-1.1.5). 

V-1.3 Die Internalisierung räumlicher externer Effekte durch FZ 

Die Vermischung unterschiedlicher Zielsetzungen beeinträchtigt die Effizienz der Ausgabetä-

tigkeiten im Hinblick auf die Internalisierung räumlicher externer Effekte. Die Vergabe von 

FZ an die Mitgliedstaaten entspricht nicht den theoretischen Anforderungen, die eine effizi-

ente Lösung der Spillover-Problematik ermöglichen. Dies ergibt sich zwangsläufig, da die 

Entscheidungsträger versuchen, mit Hilfe eines wirtschaftspolitischen Instruments956 eine 

Mehrzahl an wirtschaftspolitischen Zielen zu verfolgen, die zum Teil in Zielkonflikt zueinan-

der stehen. Dies führt zu der wichtigen Erkenntnis, daß die effiziente Kompensation räumli-

cher externer Effekte nur zu realisieren ist, wenn für diese Funktion ein eigenständiger Aufga-

benbereich geschaffen wird. Welche konkreten Kritikpunkte an den bestehenden zwischen-

staatlichen FZ bei dieser Entflechtung der Funktionen der FZ zu beachten sind, wird im näch-

sten Schritt verdeutlicht. 

'" Vgl. Teutemann (1992), S. 248 f.; zu den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds Abschnitt V-2.3. 
'" Die Vermischung unterschiedlicher Zielsetzungen im Umweltbereich betont Grossekett/er (1996), S. 22. 
953 Vgl. Höd//Weida (1997), S. 366 ff. u. 374 ff.; Europäische Kommission (1998), S. 196 ff. insb. 206 f. 
954 Höd//Weida (1997), S. 298. 
'" Vgl. Teutemann (1992), S. 234 ff.; Höd//Weida (1997), S. 311. 
956 Nämlich der Vergabe einer zwischenstaatlichen FZ einer bestimmten Ausgestaltungsform. 
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V-1.3.1 Zur Ausgestaltung der FZ aus rein ökonomischer Sicht 

Die theoretisch abgeleitete Ausgestaltung der FZ zur Kompensation räumlicher externer Ef-

fekte erfährt zur Problemlösung auf der Ebene der EU keine Abwandlung. Die FZ sollten 

zweckgebunden, mit einer Eigenleistung verknüpft und betragsmäßig unbegrenzt vergeben 

werden. Zudem ist zu fordern, daß die Mittel von jenen Mitgliedstaaten aufgebracht werden, 

die von der Leistungsbereitstellung der FZ-Empfänger profitieren.957 

Aufgrund dieser Überlegungen ist zu kritisieren, daß die FZ-Vergabe stets betraglich begrenzt 

erfolgt. Die finanzielle Vorausschau der EU bestimmt bereits vor Beginn der Mittelvergabe 

den Gesamtbetrag der FZ, der dann gemäß eines festgelegten Verteilungsschlüssels auf die 

Empfängerstaaten verteilt wird (Repartitionsprinzip ). Die zieladäquate Ausgestaltung der 

Transfers hingegen erfordert, daß sich das Gesamtvolumen erst ex-post aus dem Ausgabever-

halten der Mitgliedstaaten ergibt, die positive Spillovers auslösen (Quotitätsprinzip ).958 

Die Vergabe der FZ ist immer mit einer Eigenleistung der Transferempfänger verbunden. Dies 

ist aus ökonomischer Sicht positiv zu bewerten. Die Höhe der Eigenleistung ist hingegen zu-

meist willkürlich oder aufgrund von verteilungspolitischen Erfordernissen bestimmt. 959 Sie 

entspricht daher allenfalls zufällig dem Anteil des Gesamtnutzens einer angebotenen öffentli-

chen Leistung, der in der bereitstellenden Jurisdiktion anfällt. Zumeist ist der Finanzierungs-

anteil der EU-Ebene zu hoch, so daß die Gefahr einer Ausweitung des Bereitstellungsniveaus 

über den „socially optimal point" hinaus besteht. Bspw. ist nicht davon auszugehen, daß bei 

einer FZ aus den Strukturfonds bzw. dem Kohäsionsfonds im Infrastruktur- und Umweltbe-

reich bis zu 85 Prozent der Nutzen außerhalb der geförderten Mitgliedstaaten anfallen. Ähnli-

ches gilt für den Bereich der Forschung und Entwicklung, wo der Finanzierungsanteil der EU-

Ebene einheitlich auf 50 Prozent festgelegt ist. Aus rein allokationstheoretischer Sicht960 ist in 

diesen Bereichen eine flexiblere Staffelung der Eigenbeteiligung der transferempfangenden 

Mitgliedstaaten zu fordern, die sich stärker an der regionalen Verteilung des Gesamtnutzens 

der bereitgestellten öffentlichen Güter orientiert. Entsprechend dieser Verteilung sind von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedliche Eigenbeteiligungsanteile festzulegen. 961 

Kritisch sind die Empfangsauflagen zu bewerten, mit welchen die FZ-Vergabe in den meisten 

Fällen verbunden wird. Exemplarisch sei auf die unterschiedlichen Empfangsauflagen verwie-

.,, Vgl. Abschnitt III-3.1.1.1. 
9" Vgl. auch Costello (1993a), S. 113. 
959 Vgl. Diekmann/Breier (1993), S. 264; Walsh (1993), S. 41. 
960 Verteilungspolitische Aspekte, wie bspw. zur Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten werden an dieser Stelle 

nicht berücksichtigt. 
961 Vgl. Wa/sh (1993), S. 41 f.; auch Europäische Kommission (1994a), S. 114. 
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sen, die mit den FZ im Infrastruktur- und Umweltbereich aus den Strukturfonds und dem Ko-

häsionsfonds verknüpft werden.962 Sofern die Bereitstellung einer öffentlichen Leistung durch 

Mitgliedstaaten positive räumliche Spillover-Effekte auslöst, führt die Formulierung spezifi-

scher Empfangskriterien, durch die einzelne Mitgliedstaaten von der Transfervergabe ausge-

schlossen werden, zu einem aus Sicht des Gesamtkollektivs ineffizienten Bereitstellungsni-

veau der betreffenden öffentlichen Leistung. Unter der Zielsetzung der Internalisierungszu-

weisungen besteht keine Rechtfertigung zur Eingrenzung des Empfängerkreises der FZ. Die 

einzige zulässige Empfangsauflage stellt das Auftreten positiver Spillover-Effekte dar.963 

Die EU-Ebene verbindet die Vergabe der FZ in den genannten Bereichen der Bereitstellung 

öffentlicher Güter stets mit einer Zweckbindung.964 Die Formulierung dieser Verwendungs-

auflagen ist theoretisch begründet und daher grundsätzlich zu befürworten. Allerdings greift 

die EU-Ebene in vielen Fällen sehr stark in die konkrete Maßnahmengestaltung ein. Es besteht 

die Gefahr, daß die nationalen und subnationalen Entscheidungsträger mitgliedstaatliche Be-

sonderheiten nicht ausreichend zur Geltung bringen können. Die Zentralisierung der wirt-

schaftspolitischen Zuständigkeit bleibt in dieser Situation nicht auf den Spillover-Aspekt des 

öffentlichen Tätigkeitsbereichs beschränkt. Stattdessen wird ein erheblicher Schritt zur Zen-

tralisierung der (gesamten) Aufgabenerfüllung vollzogen. Diese Kompetenzzentralisierung ist 

jedoch unerwünscht.965 Daher sollte die EU bei der Internalisierung externer Effekte „die 

konkrete Programmgestaltung sowie die Abwicklung der Förderverfahren"966 den Mitglied-

staaten überlassen. 

V-1.3.:Z Die Umsetzung der effizienten Problemlösung im politischen Entscheidungs-

prozeß 

Ausgangspunkt der Analyse ist die besondere Verhandlungskonstellation auf der EU-Ebene. 

Der Politikgestaltungsprozeß vollzieht sich - wie in Abschnitt IV-2.2 gezeigt - in einem kom-

plexen Verbundsystem von Transfergebern und -empfängern. Dabei sind alle Mitgliedstaaten 

durch den Ministerrat an den Verhandlungen zur FZ-Vergabe beteiligt. Darüber hinaus nimmt 

die EK als Planungs- und Koordinierungsstelle an der Entscheidungsfindung teil. Dies ver-

962 Vgl. zu den Empfangsauflagen der Fonds ausführlich Abschnitt V-2.3.2. 
963 Vgl. hierzu Costello (1993a), S. 110 u. 113. 
964 Vgl. Costello (1993a), S. 113. 
96' In den Mitgliedstaaten entstehen Präferenzkosten. Der Eingriff in die Präferenzen der Mitgliedstaaten ist 

zudem nicht durch meritorisches Verhalten der Transfergeber zu rechtfertigen. Vielmehr sollen die FZ den 
Präferenzen der Transferempfänger zur Durchsetzung verhelfen (vgl. Abschnitt III-2.4 sowie Fn 423 in Ab-
schnitt III-3.1.1.1). 

966 K/odt u.a. (1992), S. 111; vgl. auch Europäische Kommission (1993a), S. 42 ff. u. Teutemann (1992), 
s. 234 ff. 
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deutlicht, daß die dezentralen Verhandlungen zwischen den direkt betroffenen Mitgliedstaaten 

im Rahmen der Coaseschen Verhandlungslösung im Fall der Vergabe zentraler lnternalisie-

rungszuweisungen durch Verhandlungen im europäischen Verbundsystem ersetzt werden. Es 

entscheidet also kein monolithischer Entscheidungsträger über die Höhe und Ausgestaltung 

der Internalisierungstransfers. Auf Basis dieser rechtlich-organisatorischen Rahmenbedingun-

gen wird die Durchsetzbarkeit effizienter Internalisierungszuweisungen im Vergleich zu de-

zentralen Verhandlungen beurteiit.967 

V-1.3.2.l Die Gewinnung der entscheidungsrelevanten Informationen 

Die effiziente Internalisierung von Spillover-Effekten setzt ein hohes Maß an Informationen 

voraus. Einerseits in quantitativer Hinsicht, da eine Vielzahl an Einzelfällen räumlicher exter-

ner Effekte besteht und eine Pauschalierung zu einem einheitlichen FZ-Paket keine proble-

madäquate Lösung zuläßt. Andererseits in qualitativer Hinsicht, da es große Probleme berei-

tet, das Ausmaß der Spillover-Effekte zwischen den Mitgliedstaaten zu berechnen und ein 

interjurisdiktionaler Nutzenvergleich angestellt werden muß, um effiziente Finanzierungsan-

teile bestimmen zu können. 968 

Dies spricht dafür, die Internalisierung den dezentralen Verhandlungen der direkt betroffenen 

Mitgliedstaaten zu überlassen. Wegen der geographischen Nähe der dortigen Entscheidungs-

träger zu den Problemfällen ist damit zu rechnen, daß diese bereits in der Ausgangssituation 

einen hohen Informationsstand der Spillover-Probleme besitzen. Zudem können zusätzliche 

Informationen aufgrund kurzer Kommunikationswege zu (relativ) geringen Transaktionsko-

sten beschaffi werden. Die Entscheidungsträger der EU sind hingegen auf eine effektive Wei-

terleitung der entscheidungsrelevanten Informationen von der dezentralen zur EU-Ebene an-

gewiesen. Aufgrund der Länge dieses Kommunikationswegs kann jedoch nicht ausgeschlos-

sen werden, daß wichtige Informationen verfälscht werden oder gänzlich abhanden kom-

men. %9 

967 Dabei wird auch darauf eingegangen, ob dezentrale Verhandlungen zwischen den direkt betroffenen Mit-
gliedstaaten „effizienter" FZ ergeben würden. 

968 Allerdings muß eine differenzierte Sichtweise einzelner Intemalisierungsprobleme eingenommen werden. So 
weist Baum (1995) daraufhin, daß im Verkehrsbereich die Fahrleistungen von Inländern und Ausländer sehr 
einfach festzustellen sind. Aufgrund dieser Nutzungen kann auch eine adäquate Verteilung der Finanzie-
rungslasten der Infrastrukturinvestitionen erfolgen. Vor kaum zu lösenden Informationsproblemen steht hin-
gegen bspw. der Versuch im Bereich der Grundlagenforschung mitgliedstaatliche Spillover-Quoten berech-
nen zu wollen. Hier existiert kein Indikator, der einen gesicherten Aufschluß über die Nutzungen der einzel-
nen Mitgliedstaaten gibt (vgl. Berthold/Hi/perl (1996), S. 85 f.; Thomas (1997), S. 206). 

969 Vgl. hierzu grundsätzlich Picot (1982). Zudem Jensen/Meckling (1992), S. 252 ff. 
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Nimmt jedoch mit der Vertiefung und Erweiterung des Integrationsprozesses die Reichweite 

der Spillover-Effekte zu, so erscheint die Vergabe von FZ seitens EU-Ebene vorteilhafter. 

Denn es gewinnen nun gesamtsystem-spezifische Informationen an Bedeutung, da aufgrund 

der räumlichen Dimension der Spillover-Effekte wechselseitige Auswirkungen und Rückkop-

pelungen zwischen den Bereitstellungsaktivitäten der einzelnen Mitgliedstaaten einen immer 

stärkeren Einfluß gewinnen. Diese müssen in einen übergeordneten (EU-weiten) Problemzu-

sammenhang eingeordnet werden. Deshalb tritt neben die reine Finanzierungsfunktion der FZ 

zunehmend eine Koordinationsfunktion zur Abstimmung des Bereitstellungverhaltens der 

einzelnen Mitgliedstaaten. Zur Übernahme dieser Koordinationsfunktion ist ein horizontal 

und vertikal organisiertes Verbundsystem besonders geeignet, da dort die Voraussetzungen 

zur Generierung gesamtsystem-spezifische Informationen vorliegen. 970 Ein solches Verbund-

system besteht auf der EU-Ebene beim Zusammenspiel zwischen der EK und dem Minister-

rat. Die Arbeit dieser Organisationen wird durch verschiedene Ausschüsse unterstützt, die auf 

einen Interessenausgleich zwischen allen Mitgliedstaaten hinwirken.971 Sie bieten das Forum 

zur Artikulation der Problemwahrnehmung durch die einzelnen Mitgliedstaaten. Da diese or-

ganisatorischen Strukturen langfristig bestehen bleiben, besitzen die Verhandlungsteilnehmer 

- insb. im Vergleich zu einer isolierten Einzelentscheidung gemäß der Coaseschen Verhand-

lungslösung - geringe Anreize, entscheidungsrelevante Informationen strategisch zurückzu-

halten. hn Laufe der vielzähligen Verhandlungsrunden kann eine gemeinsame Vertrauensbasis 

aufgebaut werden. Es besteht die Möglichkeit, eine hohe Kommunikations-Effektivität inner-

halb des Verbundsystems zu entwickeln, die auch solche Informationen erfaßbar macht, die 

innerhalb von Einzelverhandlungen unverfügbar bleiben. 

Die Informationsproblematik erfordert daher eine Bewertung im Einzelfall. In solchen Berei-

chen, in denen nur wenige Mitgliedstaaten von einer Spillover-Problematik betroffen sind, 

können die entscheidungsrelevanten Informationen im Rahmen dezentraler Verhandlungen zu 

geringeren Kosten bereitgestellt werden. Mit steigender Anzahl der beteiligten Mitgliedstaaten 

und zunehmender Bedeutung komplexer Gesamtzusammenhänge ist hingegen tendenziell die 

zentrale Vergabe von FZ angezeigt, um diejenigen Informationen zu gewinnen, die es erlau-

ben, die Erfüllung der Finanzierungsfunktion mit jener der Koordinationsfunktion zu verbin-

den. 

970 Vgl. Abschnitt III-2.3.2. 
971 Vgl. hierzu näher Abschnitt IV-2.2.1. Insbesondere die Ausführungen zum ASt V. 
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V-1.3.2.2 Die Fragen der Konfliktregelung und Konsensfindung 

Es stellt sich die Frage, ob auf Basis dieser Informationen eine problemadäquate Entschei-

dungsfindung über die FZ-Vergabe im Verbundsystem der EU-Ebene zu erwarten ist. 

In einem ersten Schritt ist der Konsensbedarf der Verhandlungen zu analysieren, wobei die 

besondere Komplexität der Problemstellung für einen hohen Konsensbedarf spricht. Denn es 

besteht sowohl ein Koordinations- als auch ein Verteilungsproblem (,,mixed-motive-game"). 

Das Koordinationsproblem besteht darin, ein aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ineffizientes 

Versorgungsniveau der Bevölkerung mit einem öffentlichen Gut auf ein effizientes Niveau 

anzuheben. Das Verteilungsproblem ergibt sich aus der Frage, welchen Anteil die einzelnen 

Mitgliedstaaten an der Finanzierung dieses effizienten Versorgungsniveaus tragen. 

Zudem weisen die großen Schwierigkeiten, gesicherte Erkenntnisse über das Ausmaß beste-

hender Spillover-Effekte zu erlangen, auf einen hohen Konsensbedarf hin. Es bleiben Unsi-

cherheiten über die Verhandlungspositionen der einzelnen Mitgliedstaaten bestehen, wodurch 

sich Handlungsspielräume für strategische Verhaltensweisen eröffnen. Die Kenntnis dieser 

prekären Situation wiederum erschwert die Einigung im Verhandlungsprozeß.972 An dieser 

Stelle eröffnet sich Interessengruppen die Möglichkeit auf die Entscheidungsfindung Einfluß 

zu nehmen, indem sie den Entscheidungsträgern relevante Informationen vermitteln. Da die 

externen Effekte in vielen Fällen durch die Produktionstätigkeiten von Unternehmen ausgelöst 

werden, verfügen deren sektorale Interessenvertretungen über einen besonderen Informations-

stand der jeweiligen Internalisierungsproblematik.973 Durch die Weitergabe dieser Informatio-

nen wird ein wichtiger Beitrag zur Konsensfindung geleistet, da die Unsicherheit über die 

Verhandlungspositionen der einzelnen Mitgliedstaaten reduziert wird. Die Interessenvertre-

tungen bemühen sich mit der Informationsweitergabe jedoch zugleich darum, spezifische 

Sonderinteressen ihrer Unternehmen auf Kosten anderer gesellschaftlicher Gruppen in den 

politischen Entscheidungsprozeß einzubringen. Da sich die Interessen relativ kleiner und ho-

mogener Produzentengruppen gut organisieren lassen, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, 

daß sie hierbei erfolgreich sind und so zu einer Verzerrung ökonomisch effizienter Internali-

sierungszuweisungen beitragen. 974 

972 Es zeigt sich die Bedeutung gesicherter Erkenntnisse Ober die Spillover-Quoten der Bereitstellung öffentli-
cher Güter. Nicht nur hängt die Effizienz der Mittelzuweisungen von diesem Wissen ab, sondern auch die 
Möglichkeiten zur Konsensbildung im Entscheidungsprozeß. Dies rechtfertigt eingehende Untersuchungen 
der Spillover-Quoten (vgl. auch Walsh (1993), S. 41). 

973 Dieses Argument bezieht sich weniger auf den Bildungsbereich; jedoch sehr stark auf den Bereich der For-
schung- und Entwicklung, der Infrastruktur und auch des Umweltschutzes. 

974 Ausdruck dieser Verzerrungen wäre ein erfolgreiches ,,rent-seeking" dieser Interessengruppen, das sich in 
Subventionszahlungen wiederspiegelt, die Ober die Kompensation positiver externer Effekte hinausgehen. 
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Auch führt die Einstimmigkeitsregel - bzw. die Abstimmungsregel der qualifizierten Mehrheit 

- im Ministerrat grundsätzlich zu einem hohen Konsensbedarf, da sie einen weitgehenden 

Konsens zwischen allen Verhandlungsbeteiligten erfordert. Diese Aussage erhält jedoch eine 

Einschränkung, da sich im Hinblick auf die Internalisierung eines Spillover-Effekts drei 

Gruppen von Mitgliedstaaten mit gleichartigen Interessenpositionen voneinander abgrenzen 

lassen. Zum ersten eine Anzahl an Mitgliedstaaten, die zwar an den Verhandlungen im Mini-

sterrat beteiligt ist, aber weder das betreffende öffentliche Gut bereitstellt noch innerhalb des 

räumlichen Wirkungskreises des betreffenden öffentlichen Gutes liegt. Zum zweiten jene 

Mitgliedstaaten, die das betreffende öffentliche Gut nicht bereitstellen, aber aufgrund der 

Spillover-Effekte Nutzenzugewinne realisieren. Und zum dritten derjenige Mitgliedstaat, der 

für die Bereitstellung des betreffenden öffentlichen Gutes Sorge trägt. Die Anzahl der Ent-

scheidungsträger, die unabhängig voneinander berücksichtigt werden müssen, reduziert sich 

hierdurch und somit auch der Konsensbedarf der Verhandlungen. 

Dieser Aspekt leitet über zur Frage, ob in den Verhandlungen strategische Maßnahmen ergrif-

fen werden können, die aktiv zu einer Konsensfindung beitragen, indem die Zustimmungs-

wahrscheinlichkeit einzelner Verhandlungspartner zur effizienten Problemlösung erhöht wird. 

Ein aussichtsreicher Ansatzpunkt ergibt sich, weil es zu jedem Verhandlungszeitpunkt eine 

Vielzahl an Internalisierungsproblemen gibt. Es ist zu erwarten, daß in vielen Fällen sehr ähn-

liche Problemstrukturen existieren, die sich aber dadurch unterscheiden, daß die einzelnen 

Mitgliedstaaten jeweils einer anderen der drei Gruppen mit gleichartigen Interessen angehö-

ren. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Konsensbildung durch die Zusammenführung der zahl-

reichen Einzelfälle zu einem Verhandlungspaket (Koppelgeschäft) zu fördern. Denn solange 

die einzelnen Mitgliedstaaten den einzelnen Interessenkoalitionen in einem weitgehend aus-

gewogenem Verhältnis angehören, wird die Paketlösung für alle Verhandlungsteilnehmer ins-

gesamt vorteilhaft sein. Um die Nutzenzugewinne des Gesamtpakets nicht zu gefährden, be-

steht daher eine große Wahrscheinlichkeit, daß die einzelnen Entscheidungsträger nicht nur 

eine Finanzierungsbeteiligung der anderen Mitgliedstaaten fordern, wenn der eigene Mitglied-

staat positive externe Effekte auslöst, sondern auch eine angemessene Finanzierungsbeteili-

gung des eigenen Mitgliedstaates akzeptieren, wenn dieser von der Leistungsbereitstellung 

anderer Mitgliedstaaten profitiert. Die Gültigkeit dieser Argumentation ist in einer dynami-

sche Perspektive noch wahrscheinlicher. Da die Internalisierung externer Effekte eine langfri-

stig bestehenbleibende Aufgabe ist, verspricht der Verzicht auf strategische Verhaltensweisen 

eine kooperative Dauerbeziehung und somit die Realisierung wesentlicher Nutzenzugewinne 

auch in zukünftigen Perioden. 
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Allerdings spricht ein entscheidendes Argument gegen diese optimistische Einschätzung zur 

Realisierung effizienzfördernder Koppelgeschäfte. Unter Berücksichtigung des enormen Ge-

fälles des wirtschaftlichen Entwicklungsstandes in der EU ist nicht davon auszugehen, daß die 

einzelnen Mitgliedstaaten in einem ausgewogenen Verhältnis den drei Interessengruppen an-

gehören. 975 Da die wohlhabenderen Mitgliedstaaten in allen Bereichen der Bereitstellung öf-

fentlicher Güter tendenziell ein höheres Ausgabevolumen aufweisen, werden sie in überwie-

gendem Maße die grenzüberschreitenden positive externe Effekte auslösen.976 Die weniger 

wohlhabenden Mitgliedstaaten hingegen befinden sich unausgewogen häufig in jener Gruppe 

der Mitgliedstaaten, die von der Bereitstellung öffentlicher Güter anderer Mitgliedstaaten pro-

fitiert und daher im Rahmen der Verhandlungen Finanzierungsbeiträgen zustimmen soll. Sie 

besitzen daher auch in einer längerfristigen Betrachtung kaum Anreize, einen Verhandlungs-

konsens zu ermöglichen, da jener sie beständig in eine Zahlerposition drängen würde. Diese 

Konstellation begünstigt zudem die Entstehung einer „cross-cutting-cleavage", da die Ver-

handlungen beständig zwischen der Front der „reichen" und der „armen" Mitgliedstaaten ge-

führt werden. Dies löst unter Umständen eine kompetitive Interaktionsorientierung der Akteu-

re aus und erschwert so die Konsensfindung. 

Diese Argumente sprechen dafür, daß die Konsensfindung durch Strategien zur Minimierung 

des Konsensbedarfs unterstützt werden muß. Dies kann eine effiziente Problemlösung blok-

kieren, wenn die Mitgliedstaaten durch die formelle Gleichbehandlung aller Verhandlungs-

teilnehmer eine einvernehmliche Entscheidungsfindung realisieren. Denn wie die theoretische 

Analyse zeigt, basiert die effiziente Internalisierung der räumlichen externen Effekte gerade 

auf einer von Fall zu Fall differenzierten und flexiblen FZ-Vergabe. Es ist erforderlich, daß 

auf Seiten des Transferempfängers in jedem Einzelfall spezifische Eigenfinanzierungsanteile 

festgesetzt werden und auf Seiten der Transfergeber eine differenzierte Verteilung der Finan-

zierungslasten auf diejenige Mitgliedstaaten erfolgt, die Nutznießer der Bereitstellung der 

öffentlichen Güter sind. Eine horizontale Verteilung der Finanzierungslasten ist aber ausge-

schlossen, wenn alle Mitgliedstaaten gleich behandelt werden sollen und folglich einen ein-

heitlichen Beitrag zur Finanzierung der Transfers leisten. Und auch auf der Seite der Trans-

ferempfänger werden unter dem Aspekt der Gleichbehandlung einheitliche Eigenfinanzierun-

ganteile bestimmt. Es erfolgt dann aber keine zieladäquate Ausgestaltung der Transfers, die in 

9" Vgl. hierzu mit besonderem Bezug zur Infrastruktur auch Welfens (1996), S. 163 ff. 
976 So können sich die finanzkräftigeren Mitgliedstaaten weitgehendere Umweltschutzmaßnahmen „leisten". Sie 

besitzen zudem aufgrund der bereits stärker auf den sekundären und tertiären Bereich ausgerichteten Wirt-
schaftsstrukturen besonders leistungsfähige Infrastruktur- und Bildungseinrichtungen sowie umfangreiche 
Forschungsvorhaben mit Bezug zu den bestehenden Sektoren ihrer Industrieunternehmen. 
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jedem Einzelfall den Einklang zwischen Grenzkosten wtd sozialem Grenznutzen der Güter-

versorgwig herzustellen versucht. 

V -1.3.2.3 Die Frage der Implementation 

Selbst wenn man davon ausgeht, daß der Entscheidwigsfindwigsprozeß im Verbwidsystem zu 

einer effizienten Problemlöswig geführt hat, ist zu überprüfen, ob im Rahmen der Implemen-

tation der Entscheidwig Ineffizienzen zu erwarten sind. 

Hier steht zwiächst die EK im Mittelpunkt. Als Exekutivorgan hat die EK für die Umsetzwig 

der Entscheidwigen der EU Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck ist die EK befugt, Durchfüh-

rwigsvorschriften zu erlassen. Unter Berücksichtigwig der Eigeninteressen der Akteure der 

EK besteht hier eine mögliche Quelle für zentrales Politikversagen. Es ist zu befürchten, daß 

die europäische Bürokratie ihre Kompetenzen dazu nutzt, die eigenen Handlwigsspielräume 

auf Kosten der Mitgliedstaaten auszuweiten. Da diese Entwicklwig bei einer Vielzahl an Ein-

zelfällen möglich wird, können in der Summe merkliche Zentralisierwigstendenzen resultie-

ren, die in den Mitgliedstaaten hohe Präferenzkosten auslösen. Es ist deshalb die Rolle der EK 

bei der Durchführwtg der FZ-Vergabe strikt auf die Abwicklwig der Mittelvergabe wid Kon-

trolle der Mittelverwendwig zu beschränken. 

Aus der Vielzahl der Einzelfälle entsteht ein weitere Begründwigsansatz möglicher Ineffizien-

zen bei der Entscheidwigsdurchführwtg. Die Kontrolle der ordnwigsgemäßen Mittelverwen-

dwig in jedem Einzelfall würde die administrativen Kapazitäten der EU-Ebene bei weitem 

überfordern wid zudem enorme Kosten auslösen.977 „Realistischerweise" können von der EK 

daher nur fallweise Kontrollen durchgeführt werden. Da die Transferempfänger Kenntnis die-

ser Kontrollproblematik besitzen, ergeben sich für die Bürokratie in den einzelnen Mitglied-

staaten erhebliche Spielräume zur Verausgabwig der FZ-Mittel nach eigenen Vorstellwigen. 

Die Entstehwig von Sickerverlusten kann folglich nicht ausgeschlossen werden, wenn die 

Preiselastizitäten der Nachfrage nach den bereitgestellten öffentlichen Gütern innerhalb der 

Mitgliedstaaten dem „Normalfall" entsprechen. 978 

977 Da mit den Intemalisierungszuweisungen keine allgemeinen Programme sondern konkrete Projekte zur Be-
reitstellung öffentlicher Güter gefllrdert werden, scheint die Überprüfung, ob der festgesetzte Finanzierungs-
anteil durch den transferempfangenden Mitgliedstaat eingehalten wurde, bei vertretbarem Kontrollaufwand 
durchführbar. Es bleibt aber praktisch ausgeschlossen, in jedem Einzelfall zu kontrollieren, ob es tatsächlich 
zur gewünschten Ausdehnung des Bereitstellungsniveaus der geforderten öffentlichen Leistung gekommen ist, 
weil die Überprüfung diesbezüglicher, aussageflihiger Indikatoren einen enormen Kontrollaufwand auslösen 
würde. 

978 Vgl. hierzu Abschnitt III-2.2.3 insb. Fn 169. 
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Je höher der Finanzierungsanteil der FZ-Mittel, desto größer ist zudem tendenziell die Gefahr 

von Ineffizienzen bei der Produktion der öffentlichen Güter auf dezentraler Ebene. Denn der 

Anreiz für die Transferempfänger, die Effizienz der Mittelverausgabung zu kontrollieren 

sinkt, da deren Anteil an der Finanzierung abnimmt. Dies spricht dafür, verstärkte Kontrollen 

durch die EU-Ebene einzurichten, wenn solche Projekte gefördert werden, die von einer ho-

hen Spillover-Quote gekennzeichnet sind. 

V-1.4 Schlußfolgerungen und finanzielle Dimension 

Um die angestellten Überlegungen beurteilen zu können, ist es wichtig, einen Eindruck von 

der quantitativen Bedeutung der Spillover-Problematik zu vermitteln. Die EK hat im Jahr 

1993 empirische Untersuchungen angestellt, ob ein „stärkeres Engagement der Gemeinschaft 

auf dem Gebiet der Ressourcenallokation"979 im Zuge der europäischen Integration notwendig 

wird. Sie schätzte in zwei Studien den jährlichen Ausgabenbedarf zur Internalisierung von 

Spillover-Effekten zwischen den Mitgliedstaaten bis 1998 ab, der sich „bei einer systemati-

schen Anwendung des Subsidiaritätsprinzips"980 ergeben würde. Dabei gelangte Costello981 in 

einer der beiden Analysen zu dem Ergebnis, daß ,,no overwhelming case for other than modest 

increases"982 dieser Ausgabenkategorie für die EU-Ebene besteht. Den jährlichen zusätzlichen 

Ausgabenbedarf bezifferte er auf 0,1 bis 0,2 Prozent des BSP der Mitgliedstaaten. Für das 

Jahr 1997 bedeutet dies immerhin ein Ausgabevolumen von ca. 7 bis 14 Mrd. ECU und damit 

Ausgabensteigerungen im Vergleich zur gültigen finanziellen Vorausschau von ca. 7,8 bis 

15,5 Prozent. In der zweiten Studie gelangte die EK983 zu einer etwas geringeren finanziellen 

Dimension. Für das Jahr 1997 resultiert gemäß dieser Untersuchung ein zusätzlicher Ausga-

benbedarf von ca. 4,8 Mrd. ECU.984 Dies entspricht einer Veränderung der Haushaltsansätze 

für 1997 von ca. 5,3 Prozent. Unter Berücksichtigung der bestehenden fixen Eigenmittelober-

grenze als Begrenzung der Ausgabetätigkeit der EU sowie der starren Ausgabenstrukturen des 

EU-Haushalts ist aber selbst das zusätzliche Ausgabevolumen der zweiten Studie sehr wohl 

als beträchtlich zu bezeichnen. 

919 Europäische Kommission (1993a), S. 61. 
9' 0 Europäische Kommission (1993a), S. 61. 
981 Vgl. Costello (1993b ). 
912 Costello (1993b), S. 372. 
983 Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 61 ff. Die nachfolgenden Zahlenangaben basieren auf eigenen 

BerechnW1gen, die auf Grundlage der Studie der EK angestellt wurden. 
984 Der Bedarf zur Leis!Wlg zusätzlicher Kompensationen wird in dieser UntersuchW1g insb. im Bereich der 

ForschW1g Wld Entwick!Wlg gesehen (zusätzlicher Ausgabenbedarf ca. 3,6 Mrd. ECU). Darüber hinaus wer-
den zusätzliche Ausgaben im Infrastruktur- Wld BildWlgsbereich als notwendig erachtet Geweils ca. 0,6 Mrd. 
ECU), wohingegen im Umweltbereich kein zusätzlicher Mittelbedarf erkannt wird. 



224 

Welche Schlußfolgerungen können aus Abschnitt V-1 gezogen werden? Es wird evident, daß 

sich die Bedeutung der Internalisierungsproblematik für die EU in Abhängigkeit vom Ent-

wicklungsstand der europäischen Integration verändert. Jedoch besitzt die Erfüllung dieser 

Funktion umgekehrt keine entscheidende Bedeutung als Triebkraft für die Fortsetzung und die 

Stabilität des gesamten europäischen Einigungsprozesses. Denn bei der Internalisierung exter-

ner Effekte stehen statische Effizienzgewinne und nicht dynamische Integrationsfortschritte 

im Zentrum. 

Es ist daher gerechtfertigt, der Gefahr zentralen Politikversagens bei einer abwägenden Beur-

teilung der unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten der lnternalisierungproblematik ein be-

sonderes Gewicht beizumessen. Aus diesem Blickwinkel sollte dort, wo nur eine begrenzte 

Anzahl an Mitgliedstaaten von einer Spillover-Problematik betroffen ist, dezentralen Ver-

handlungslösungen der Vorrang eingeräumt werden. Hierdurch wird ausgeschlossen, daß 

durch unerwünschte Zentralisierungstendenzen hohe Präferenzkosten in den einzelnen Mit-

gliedstaaten ausgelöst werden.985 Die Vergabe zwischenstaatlicher FZ durch die EU-Ebene ist 

hingegen effizient, sofern eine Vielzahl der Mitgliedstaaten von den räumlichen externen Ef-

fekten betroffen ist.986 Durch die Nutzung der bestehenden EU-Organisationen können nun in 

relevanten Ausmaß Transaktionskosten eingespart werden. Das entscheidende Argument ist 

aber die Möglichkeit im Entscheidungsprozeß des europäischen Verbundsystems, die Interna-

lisierung der Spillover-Effekte mit der zunehmend bedeutsamen Lösung von Koordinations-

problemen bei der Bereitstellung öffentlicher Güter zu verbinden. Daher ergibt sich v .a. im 

Bereich der Forschung und Entwicklung sowie der lnfrastrukturbereitstellung eine Rechtferti-

gung für die Vergabe von lnternalisierungszuweisungen. In beiden Bereichen nimmt die An-

zahl der Mitgliedstaaten, die von Spillover-Effekten betroffen werden, im Integrationsprozeß 

zu. Zudem besitzt in beiden Bereichen die Koordination der Bereitstellungsaktivitäten der 

Mitgliedstaaten eine große Bedeutung. Im Bereich der Forschung und Entwicklung, um inef-

fiziente Doppelforschungen der Mitgliedstaaten in der Grundlagenforschung zu verhindern; 

im Bereich der lnfrastrukturbereitstellung, um technische Unvereinbarkeiten und Lücken in 

den lnfrastruktumetzen der EU zu vermeiden bzw. zu beseitigen.987 

"' Dies entspricht der EinschätZWlg, wie· sie in der wissenschaftlichen Literatur fast übereinstimmend wiederge-
geben wird; vgl. bspw. Klodt u. a. (1992), insb. S. 190 ff; Teutemann (1992), S. 55 ff. u. S. 207 ff.; Laas er 
u.a. (1993), S. 20 ff.; Thomas (1997), S. 198 ff. 

916 Es stellt sich jedoch ein AbgreDZW1gsproblem. Viele öffentliche Güter lösen positive räumliche externe Ef-
fekte aus, die zwar zum Großteil wenigen Mitgliedstaaten zugute kommen, aber in geringem Umfang auch ei-
ner größeren Anzahl weiterer Mitgliedstaaten. Es stellt sich die Frage, ab welcher Spillover-Quote von der 
Betroffenheit eines bestimmten Mitgliedstaats zu sprechen ist und es konsequenterweise in den ( dezentralen) 
V erhandlungsprozeß aufZW1ehmen ist. 

987 So auch Costel/o (1993b). 
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Die EU besitzt nach Art. 2 EGV die Aufgabe, zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen 

Zusammenhalts (Kohäsion) in der Gemeinschaft beizutragen. Diese Zielsetzung stellt einen 

unbestimmten Rechtsbegriff dar.988 Eine Einschätzung, ob die Kohäsionsproblematik einen 

möglichen Ansatzpunkt für die FZ-Vergabe zwischen den Mitgliedstaaten darstellt, erfordert 

daher eine inhaltliche Präzisierung des Kohäsionsbegriffs. Der EGV bestimmt in Art. 130a, 

daß die Verwirklichung der Kohäsion „eine harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als 

Ganzes" ermöglichen und „die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regio-

nen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete" verringern soll. 

Diese Formulierungen deuten auf zwei grundlegende Aspekte hin. Zum ersten besitzt die Pro-

blematik eine realwirtschaftliche Dimension in räumlicher Hinsicht. Dem Kohäsionsgedan-

ken liegt das Verständnis zugrunde, daß große Disparitäten zwischen geographischen Teilein-

heiten „in einer Gemeinschaft nicht toleriert werden können, wenn der Begriff der Gemein-

schaft einen Sinn haben soll."989 Die Aggregationsstufe dieser Betrachtung ist unterhalb der 

Ebene der Mitgliedstaaten anzusetzen. 99° Kohäsion zielt auf die reale Konvergenz aller Re-

gionen in Richtung der Wirtschaftsleistungen der entwickelteren Regionen ab.991 Die Schlüs-

selgröße zur Bewertung dieser Disparitäten ist das Pro-Kopf-Einkommen.992 

Zum zweiten ist diese raumwirtschaftliche Angleichung der Lebensverhältnisse in der EU 

nicht durch eine „bloße" Umverteilung von Einkommensteilen zwischen den Mitgliedstaaten 

zu verwirklichen. Entgegen dieser „nachträglichen" Korrektur geht es im Sinne eines ausge-

wogenen Einigungsprozesses darum, in allen Regionen eigenständige Einkommenserzie-

lungsmöglichkeiten zu schaffen.993 Denn „cohesion would be a less compelling goal ifthe EU 

were to be conceived only as a free-market area where economic forces alone determine the 

988 Vgl. hierzu auch Abschnitt IV-1. 
989 Europäische Kommission (1996), S. 13. Diesen Aspekt betont Wasmayr (1997), S. 44. 
990 Vgl. Franzmeyer (1996a), S. 117 f. Eine gegensätzliche Meinung vertritt Wasmayr (1997), S. 49 f. Er stellt 

die relative Wohlfahrtsposition ganzer Mitgliedstaaten in den Mittelpunkt des Kohäsionsziels. 
991 Die EU besitzt seit 1971 ein dreistufiges System zur Regionenabgrenzung unterhalb der Ebene der Mitglied-

staaten, das sich an den administrativen Gebietsabgrenzungen der Mitgliedstaaten orientiert. Es wird als ,,Ni-
veaux d 'Unites Territoriales Statistiques" (NUTS) bezeichnet. NUTS 1 bezieht sich auf die höchste, NUTS 2 
auf die mittlere und NUTS 3 auf die unterste Aggregationsstufe (vgl. hierzu Europäische Kommission 
(1994b), S. 172 ff.). 

992 Vgl. Klodt u.a. (1992), S. 33 f. 
993 Vgl. Franzmeyer (1994), S. 209; Europäische Kommission (1996), S. 100. Diese Überlegung verdeutlicht, 

daß die geeignete Aggregationsstufe zur Beurteilung des kohäsionspolitischen Handlungsbedarfs Arbeits-
marktregionen sind, denn diese können „die sozioökonomische Lage von Gebieten unverzerrt widerspiegeln" 
(Waniek (1994), S. 47). Die bestehende Regionenabgrenzung nach administrativen GKS ist aus diesem 
Blickwinkel als unzureichend zu bezeichnen. 
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flow of investments, the structure of production, the distribution of purchasing power and the 

level of consumption, and where no higher political goals are posited."994 Es ist ein zentrales 

Anliegen des Kohäsionskonzepts, ,,einen größeren Anteil der Bevölkerung zum wirtschaftli-

chen Wachstum beitragen"995 zu lassen. Unter Berücksichtigung der Kohäsionszielsetzung 

steht nicht ein maximales Wachstum für den Gesamtraum der EU im Mittelpunkt, sondern 

das Bemühen, daß alle Regionen einen ausgewogenen Beitrag zum Wachstum in der Gemein-

schaft leisten. In den benachteiligten Regionen sind daher die strukturellen Voraussetzungen 

für ein zukünftiges selbsttragendes Wachstum zu schaffen.996 Die Erfüllung dieser Aufgabe 

fällt dem Subsidiaritätsprinzip gemäß in den Verantwortungsbereich der betroffenen Regionen 

und Mitgliedstaaten. Wenn die entsprechenden gebietskörperschaftlichen Ebenen jedoch aus 

eigener Initiative nicht zur Aufgabenerfüllung in der Lage sind, ist es die Pflicht der (nächst-

höheren) EU-Ebene, Maßnahmen zu ergreifen, die die Startchancen der Teileinheiten einander 

annähern.997 So erst wird die Voraussetzung geschaffen, daß die benachteiligten Regionen 

einen (produktiven) Wettstreit mit den weiterentwickelten Regionen bestehen können.998 Es 

wird erhoffi, daß diese Vorgehensweise langfristig999 auch für die EU als Ganzes wohlfahrts-

steigernd wirkt und hierdurch der Zielkonflikt zwischen „unbalanced"- und „balanced"-

growth1000 gemildert wird. 

Die Operationalisierung des Kohäsionsbegriffs verdeutlicht, daß der wirtschaftliche und so-

ziale Zusammenhalt einen Ansatzpunkt für die Vergabe zwischenstaatlicher FZ im Dienst der 

Regionalpolitik bietet. Die EU kann die regionalen Wirtschaftsstrukturen innerhalb der ge-

samten EU im Sinne einer allokativ orientierten Ausgleichspolitik beeinflussen, um Spielräu-

me für einen eigenständigen Aufholprozeß in den benachteiligten Regionen zu schaffen. 1001 

994 Leonardi (1995), S. 2. 
995 Europäische Kommission (1996), S. 115. Dieses Argwnent zielt zum einen darauf ab, in allen Regionen ei-

genständige Einkommenserzielungsmöglichkeiten zu schaffen. Zwn anderen bezieht sich die Zielsetzung aber 
auch auf die Lebenschancen für den einzelnen Bürger einer beliebigen Region der EU. Der Zugang zu Be-
schäftigung bildet den zentralen Faktor zur Förderung des Zusammenhalts in der gesamten Gemeinschaft. 
Aus diesem Grund stellt die Arbeitslosenquote die zweite Schlüsselgröße zur Bewertung der Disparitäten 
zwischen den Teileinheiten der EU dar. 

996 Vgl. Leonardi (1995), S. 1 ff.; Europäische Kommission (1996), S. 13 ff. 
997 Vgl. K/odt u.a. (1992), S. 34; Postlep (1993), S. 84. Pointiert verdeutlicht die Europäische Kommission 

(1993a), S. 51 den Unterschied zwischen dem Konzept der Kohäsion und einer bloßen Umverteilung: ,,Ver-
kürzt kann man sagen, daß es beim Zusammenhalt wn Gleichheit der Chancen, bei der Verteilungsgerechtig-
keit dagegen um Gleichheit der Ergebnisse geht." 

998 Vgl. zum hier angedeuteten „System konkwTierender Regionen" bspw. Klemmer (1998), S. 464 f. 
999 Vgl. zur ,,Langfristigkeit" der Kohäsionspolitik De La Dehesa/Krugman (1992), S. 3; Jaggi (1996), S. 42; 

Wasmayr (1997), S. 44 ff. u. 206. 
"'"''Die Relevanz dieses Zielkonflikts zeigt sich auch im Weißbuch der Europäischen Kommission, worin die 

Voraussetzungen für Wachstum, Wettbewerbsflihigkeit und Beschäftigung in der EU im direkten Vergleich 
zu anderen Regionen oder Nationen analysiert werden; vgl. Europäische Kommission (1994a). 

1001v gl. zu dieser „allokativ orientierten Ausgleichspolitik" die Ausführungen zum Potentialfaktoransatz in Ab-
schnitt III-3.1.1.2. 
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V-2.2 Handlungsnotwendigkeit für die EU 

Die Frage, ob für die EU-Ebene zum heutigen Zeitpunkt eine Handlungsnotwendigkeit zur 

Vergabe von kohäsionspolitischen FZ besteht, erfordert zwei Untersuchungsschritte. Zum 

ersten gilt es in einer Situationsanalyse zu überprüfen, ob es im Status-Quo überhaupt Tei-

leinheiten gibt, die durch einen deutlichen Entwicklungsrückstand gekennzeichnet sind. Zu-

gleich muß im Rahmen dieser Situationsanalyse geprüft werden, ob die „zurückliegenden" 

Regionen strukturelle Benachteiligungen aufweisen, die durch staatliche Eingriffe beseitigt 

werden können. Nur in diesem Fall leisten die FZ einen Beitrag zur Schaffung der Vorausset-

zungen für ein eigenständiges Wachstum in den Teileinheiten.1002 Darüber hinaus ist zum 

zweiten die Entwicklungsperspektive der EU im Hinblick auf das Kohäsionsziel zu beleuch-

ten. In einer längerfristigen Perspektive gilt es zu analysieren, wie sich der fortschreitende 

Integrationsprozeß auf die zurückliegenden Regionen auswirken wird. Gelangt diese Prognose 

zu dem Resultat, daß sich die Entwicklungsunterschiede innerhalb der EU infolge des Inte-

grationsprozesses automatisch - d.h. ohne staatliche Intervention - in einer akzeptablen Zeit-

spanne verringern, so besteht selbst dann kein wirtschaftspolitischer Handlungsbedarf, wenn 

die Situationsanalyse eine Abweichung von der gewünschten kohäsionspolitischen Soll-

Situation ergeben hat. 

V-2.2.1 Situationsbeschreibung und -erklärung 

Zur Beschreibung des Entwicklungsstandes der Teileinheiten innerhalb der EU werden im 

Folgenden das pro Kopf BIP1003 sowie die Arbeitslosenquote herangezogen.1004 Die Abbil-

dungen V-1 und V-2 weisen diese Schlüsselgrößen der Disparitätenanalyse für die Ebene der 

Mitgliedstaaten im Jahr 1997 aus. Der regionale Vergleich wird also zunächst auf der höchst-

möglichen Aggregationsstufe angestellt: 

"'°'Vgl. hierzu nochmals die Ausführungen zum Potentialfaktoransatz in Abschnitt III-3.1.1.2. 
"'°'Da das Einkommen als ein Wohlstandsmaß angesehen wird, ist es sinnvoll den Vergleich zwischen den Mit-

gliedstaaten in Kaufkraftstandards anzustellen; vgl. hierzu bspw. Stähling (1994), S. 108 f. 
' 004Eine umfassende Analyse der räumlichen Disparitäten in der EU nimmt der ,,Erste Bericht über den wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenahlt 1996" vor. Vgl. Europäische Kommission (1996); vgl. aber auch die 
vorhergehenden periodischen Berichte zur sozio-ökonornischen Lage und Entwicklung in der Regionen in der 
EU: Europäische Kommission (1987); (1991); (1994b). 
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Abb. V-1: BIP pro Kopf, KKS, 1997, in Prozent, EUR 15=100 
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Quelle: Europäische Kommission (1997c), S. 94 f. 

Beide Abbildungen verdeutlichen erhebliche räumliche Disparitäten. Es zeigt sich, daß der 

Entwicklungsstand dreier Mitgliedstaaten deutlich nach unten abweicht. Das Pro-Kopf-

Einkommen der beiden schwächsten Mitgliedstaaten erreicht im Jahr 1997 weniger als 70 

Prozent des Durchschnitts aller EU-Mitgliedstaaten (Griechenland 66 Prozent; Portugal 69 

Prozent). Zudem bleibt Spanien mit 78 Prozent deutlich hinter dem EU-Durchschnitt zurück. 

Luxemburg hingegen ist als einkommenstärkster Mitgliedstaat mit einem Pro-Kopf-

Einkommen ausgestattet, das den Durchschnitt um fast 70 Prozent übertriffi (vgl. Abb. V-1). 

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Arbeitslosenquoten. Dort weist Spanien mit 21,3 Pro-

zent die bei weitem höchste Rate auf, die mehr als doppelt so hoch ausfällt wie die durch-

schnittliche Arbeitslosenquote der gesamten EU von 10,6 Prozent. Demgegenüber betragen 

die Arbeitslosenquoten in Luxemburg und Österreich lediglich 3,3 bzw. 4,2 Prozent. In diesen 

beiden Mitgliedstaaten sind 69 bzw. 60 Prozent weniger Erwerbstätige ohne Beschäftigung als 

im EU-Durchschnitt (vgl. Abb. V-2). 
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Abb. V-2: Arbeitslosenquoten in den Mitgliedstaaten, 1997, in Prozent 
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Quelle: Europäische Kommission (1997c), S. 82 f. 

Die räumlichen Disparitäten fallen sehr viel höher aus, wenn der Vergleich nicht auf die Ebe-

ne der Mitgliedstaaten, sondern der Regionen bezogen wird. Die Abb. V-3 verdeutlicht dies 

für das Jahr 1993 bzw. 1995 anhand der Standardabweichung der beiden Schlüsselgrößen 

zwischen den Regionen1005 einerseits und den Mitgliedstaaten andererseits: 

Abb. V-3: Disparitäten in Europa, (Standardabweichung, EUR 15=100) 
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Quelle: Europäische Kommission (1996), S. 135 u. 137. 

• BIP pro Kopf(l993) 

• Arbeitslosigkeit ( 1995) 

V.a. im Hinblick auf das Pro-Kopf-Einkommen zeigt sich sehr deutlich, daß die Streuung der 

Daten zwischen den Regionen (Standardabweichung 27 ,2) viel höher ist, als zwischen den 

Mitgliedstaaten (Standardabweichung 12,8). Exemplarisch sei auf Hamburg als die reichste 

' 00'Hierbei erfolgt die Bezugnahme auf die NUTS 2 Ebene. 
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Region verwiesen, die 1993 über ein Pro-Kopf-Einkommen von 189 Prozent des EU-

Durchschnitts verfügt. Am anderen Ende der Skala steht das französische Guadeloupe mit 

einem Pro-Kopf-Einkommen von lediglich 37 Prozent des EU-Durchschnitts. 1006 Damit er-

höht sich die Spanne zwischen der „ärmsten" und der „reichsten" Teileinheit, die für die Mit-

gliedstaaten den Faktor 2,5 beträgt, beim Vergleich der Regionen auf 4,5. 

Auch die Streuung der Arbeitslosenraten nimmt bei dem Übergang zum Regionenvergleich 

zu. Die Standardabweichung steigt von 4,6 auf 6,0. Die am wenigsten von Arbeitslosigkeit 

betroffene Region ist 1995 Luxemburg1007 mit einer Quote von 2,9 Prozent. In der Region 

Andalucia in Spanien sind hingegen 33,2 Prozent der Erwerbsbevölkerung ohne Beschäfti-

gung. Die Spanne zwischen der Teileinheit mit der niedrigsten und der höchsten Arbeitslo-

senquote, die für die Mitgliedstaaten den Faktor 7,9 beträgt, erhöht sich beim Regionenver-

gleich auf 11,5. 

Im zweiten Schritt dieser Situationsanalyse ist zu überprüfen, ob die „zurückliegenden" Re-

gionen durch strukturelle Benachteiligungen gekennzeichnet sind, die durch staatliche Inter-

ventionen behoben werden könnten. Zu diesem Zweck ist es notwendig, einen Überblick über 

die Disparitäten in der Infrastrukturausstattung zu gewinnen.1008 Biehl hat für die Jahre um 

1985 einen produktivitätsorientierten lnfrastrukturgesamtindikator für die Regionen (NUTS 2 

Ebene) der EU erstellt, der mit der Verkehrsinfrastruktur, der Telekommunikation, dem Ener-

giebereich und den (berufsausbildungsorientierten) Bildungseinrichtungen alle produktions-

relevanten Infrastrukturkategorien berücksichtigt. 1009 Die Querschnittsanalyse demonstriert 

erhebliche regionale Disparitäten in der Infrastrukturausstattung. Dabei zeigt sich, daß gerade 

die Regionen der sogenannten Kohäsionsländer1010 Irland, Spanien, Portugal und Griechen-

land gravierende Rückstände in den verschiedenen Infrastrukturkategorien aufweisen. 1011 Die 

Infrastrukturdefizite bestehen also insb. in jenen Mitgliedstaaten, die im Hinblick auf das BIP 

einen Entwicklungsrückstand aufweisen. Abbildung V-4 verdeutlicht diesen Zusammenhang 

graphisch: 

' 006Die zehn ärmsten Regionen erreichen im Schnitt nur 48 Prozent des durchschnittlichen Pro-Kopf-
Einkommens der EU. 

" 0'Luxemburg wird innerhalb der EU-Systematik als eine Region innerhalb der NUTS 2 Ebene gewertet. 
·' 00'Zur Problematik der Ennilllung von Infrastrukturindikatoren vgl. Stähling (1994), S. 7 ff. 
1009V gl. zur nachfolgenden Analyse Biehl ( 1995b ). 
' 0 ' 0Ats Kohäsionsländer werden diejenigen Mitgliedstaaten der EU bezeichnet, deren Pro-Kopf-BSP (in KKS) 

zum Zeitpunkt des Abschlusses der Maastrichter Verträge im Jahr 1993 weniger als 90 Prozent des EU-
. Durchschnitts betragen hat. Vgl. hierzu näher S. 243 in Abschnitt V-2.3.2. 

1011Vgl. zu den Disparitäten in den einzelnen Infrastrukturkategorien auch Meyer (1996), m.w.N. 



Abb. V-4: Die Infrastrukturausstattung in den Kohäsionsländern 
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Die Abbildung zeigt den Gesamtindikatorwert für die vier Kohäsionsländer, der als der 

Durchschnitt der Einzelwerte aller Regionen des jeweiligen Staates berechnet wurde. Dieser 

Wert wird als Prozentsatz der bestausgestatteten Region Hamburg wiedergegeben, deren Ge-

samtindikatorwert auf 100 normiert wurde. Als Vergleichsgröße ist der durchschnittliche Ge-

samtindikatorwert der Regionen (Regierungsbezirke) in den alten Bundesländern Deutsch-

lands ausgewiesen. Dieser Wert beträgt 36,8 Prozent der Infrastrukturausstattung Hamburgs. 

Es zeigt sich der deutliche Rückstand der vier Kohäsionsländer: Irland weist einen Gesamtin-

dikatorwert von 18,2 Prozent, Spanien von 17,8 Prozent auf; Griechenland und Portugal, die 

den größten Entwicklungsrückstand beim Pro-Kopf-Einkommen besitzen, verzeichnen sogar 

nur Werte von 10,9 Prozent bzw. 9,9 Prozent. 1012 

V-2.2.2 Prognose der zukünftigen Entwicklung 

In einer längerfristigen Perspektive ist zu überprüfen, wie sich der fortschreitende Integrati-

onsprozeß mit der Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion auf die zurückliegenden 

Mitgliedstaaten bzw. Regionen auswirken wird. In der Literatur werden ganz unterschiedliche 

Ansätze über vermutete Zusammenhänge vorgetragen. Dementsprechend unterschiedlich bis 

gegensätzlich sind die abgeleiteten Ergebnisse über zu erwartende räumliche Entwicklun-

1012Zu einem vergleichbaren Ergebnis gelangte auch Stähling für das Jahr 1989. Er entwickelte in einer Quer-
schnittsanalyse ebenfalls einen Gesamtindikator für das produktive Infrastrukturkapital in der EU. Allerdings 
berechnete Stäh/ing die Indikatorenwerte für die Ebene der Mitgliedstaaten. Zudem berücksichtigte er keine 
Subkategorie zur Infrastruktur im Bildungsbereich. Dennoch bestätigt das Ergebnis die Ergebnisse von Biehl 
auch für das Jahr 1989. Die Kohäsionsländer weisen eine deutlich schlechtere Infrastrukturausstattung auf, als 
die übrigen Mitgliedstaaten der EU; vgl. hierzu Stähling (1994), insb. S. 84 ff. 
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gen. 1013 Der eine Pol wird durch die sogenannte Konvergenzschule vertreten und basiert auf 

der klassischen Außenhandelstheorie1014 sowie der neoklassischen Wachstumstheorie.1015 Der 

andere Pol wird als Divergenzschule bezeichnet. In deren Mittelpunkt steht die Theorie der 

kumulativen Entwicklung, 1016 die in einer engen Verbindung zur neuen Außenhandelstheo-

rie1017 und zur neuen Wachstumstheorie steht. 1018 

Den klassischen und neoklassischen Theorieansätzen gemäß werden im Rahmen des europäi-

schen Integrationsprozesses alle Disparitäten zwischen den Mitgliedstaaten elirniniert: 1019 

• Ausgangspunkt der Überlegung ist eine unterschiedliche Anfangsausstattung der Mitglied-

staaten mit Produktionsfaktoren. Diese stellt die Ursache für Unterschiede in den Pro-

Kopf-Einkornrnen der einzelnen Mitgliedstaaten dar. Unter der Annahme identischer Pro-

duktionsfunktionen weisen in dieser Situation diejenigen Mitgliedstaaten mit einer hohen 

Kapitalintensität einen höheren Reallohn, aber eine niedrigere Grenzproduktivität des Ka-

pitals im Vergleich zu denjenigen Mitgliedstaaten mit niedriger Kapitalintensität auf. Aus-

gehend davon, daß die Vollendung des Integrationsprozesses die vollständige Mobilität der 

Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital garantiert, werden diese Disparitäten durch Wan-

derungen der Produktionsfaktoren ausgeglichen. 

Arbeit wird von Mitgliedstaaten mit niedriger Entlohnung zu Mitgliedstaaten mit hoher 

Entlohnung wandern. Damit entsteht ein Druck zu Lohnsteigerungen in den Mitgliedstaa-

ten, aus denen Arbeit abwandert. Gleichzeitig entsteht ein Druck zu Lohnsenkungen in den 

Staaten, die Zuwanderung von Arbeitskräften zu verzeichnen haben, so daß sich die Ent-

lohnung des Faktors Arbeit insgesamt angleicht. Zugleich wird der Produktionsfaktor Ka-

pital von niedrigen Löhnen und reichern Arbeitskraftangebot in den weniger entwickelten 

Regionen angezogen. So kommt es auch zu einer Angleichung der Kapitalrendite in den 

Mitgliedstaaten der EU. Solange der Handel zwischen den Mitgliedstaaten innerhalb der 

1013Einen hervorragenden Überblick über die unterschiedlichen älteren und neueren Erklärungsansätze geben 
Krieger-Boden (1995) sowie die Aufsatzsammlung von Peschel (1997). Vgl. aber auch Bode (1996). 

' 014Die Grundlagen der traditionellen Außenhandelstheorie legten Ricardo (1817) sowie Heckseher (1919) und 
Oh/in (1931). 

'°" Ausgangspunkt der neoklassischen Wachstumstheorie ist das Modell von Solow (1956). 
1016Diese Modelle werden auch als Teufelskreis-Modelle bezeichnet. Sie gehen zurück auf Myrdal (1957), aber 

auch Hirschman (1958) und Kaldor (1970). 
1017Den Durchbruch der neuen Außenhandelstheorie repräsentiert Krugman ( 1991 ). 
1018Die ersten Ansätze der neuen Wachstumstheorie gehen auf Romer {1986); (1990) u. Lucas (1988) zurück. 

Das Hauptanliegen der neuen Wachstumstheorie ist die modellendogene Erklärung des technischen Fort-
schritts und damit eines langfristigen wirtschaftlichen Wachstums. In der traditionellen Wachstumstheorie 
wird langfristiges Wachstum ausschließlich mit exogenem technischem Fortschritt erklärt (vgl. bspw. Bode 
( 1996), s. 4 ff.). 

' 019Vgl. zum folgenden auch Prud'homme (1993); Santos (1993); Beckmann (1995), S. 60 ff. u. Werner (1996), 
s. 76 ff. 
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europäischen Wirtschaftsunion unbeschränkt ist, stellt sich ein analoges Ergebnis auch 

dann ein, wenn die Produktionsfaktoren nicht vollständig mobil sind. 

Die beschriebenen Faktorwanderungen erlauben es den weniger entwickelten Mitglied-

staaten, höhere Wachstumsraten des Einkommens zu realisieren, als den entwickelteren 

Mitgliedstaaten. Denn durch den Kapitalzufluß in die benachteiligten Mitgliedstaaten er-

höht sich dort die Produktivität im Vergleich zu den entwickelterten Mitgliedstaaten. So 

kommt es zu einer quasi-automatischen (marktinduzierten) Konvergenz der Pro-Kopf-

Einkommen. Eine Aussage über den Zeitraum des Angleichungsprozesses erfolgt in der 

klassischen bzw. neoklassischen Analyse jedoch nicht. 1020 

Entsprechend der Divergenzschule ergibt sich hingegen eine entgegengesetzte Entwicklung. 

Im Mittelpunkt deren Theorieansätze stehen „economies of scale" und positive externe Ef-

fekte, die sich selbst verstärkende Konzentrationsprozesse auslösen. Wegen dieser zirkulären 

(kumulativen) Verursachungen werden sich bestehende regionale Disparitäten im Integrati-

onsprozeß noch vergrößern: 

• Aufgrund von unternehmensinternen „economies of scale" können Produzenten, die bereits 

auf einem bestimmten Markt präsent sind, in besonderem Maße von einer Vergrößerung 

der Absatzmärkte im Zuge der Vollendung des europäischen Binnenmarktes profitieren. 

Durch eine Produktionsausweitung in vergrößerten Betriebseinheiten realisieren diese Un-

ternehmen Effizienzgewinne und können so ihre Produktionskosten senken. 1021 Es ist daher 

lohnend die Produktion dieser Güter auf wenige Standorte zu konzentrieren und von dort 

aus die Güter auf die umliegenden Regionen zu verteilen.1022 Im Status-Quo sind die Pro-

duktionsstandorte überwiegend innerhalb der weiterentwickelten, stärker industrialisierten 

Mitgliedstaaten lokalisiert. Daher wird es für weniger entwickelte Mitgliedstaaten im Laufe 

des Integrationsprozesses zunehmend schwieriger, den Marktzutritt neuer Unternehmen im 

eigenen Mitgliedstaat zu ermöglichen, da die Größenvorteile der etablierten Unternehmen 

mit der ökonomischen Integration eher noch ansteigen. Es vollzieht sich ein Prozeß der 

kumulativen Verursachung, der die Einleitung eines wirtschaftlichen Aufholprozesses in 

den benachteiligten Teileinheiten fortlaufend erschwert. 

102°v gl. auch Häring (1995), S. 96 f. 
' 021Diese „economies of scale" treten bspw. dann auf, wenn bei der Produktion Unteilbarkeiten des Kapitalein-

satzes vorliegen (statische Skalenerträge). Es sind aber auch dynamische Skalenerträge möglich, die durch 
Lerneffekte im Produktionsprozeß entstehen; vgl. Klodt (1992), S. 6 f. 

' 022Je niedriger die Transportkosten im Vergleich zu den „economies of scale" ausfallen, desto weiter wird die 
Konzentration der Produktion fortschreiten. Vgl. Krieger-Boden (1995), S. 49 ff. 
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• Die entwickelten Regionen können geographische positive externe Effekte ausnutzen, die 

räumlich begrenzt den Kerngebieten zugute kommen. Sie werden als Agglomerationsvor-

teile des Zentrums bezeichnet. So sind in wirtschaftlichen Kernregionen bspw. Transport-

sowie Informationskosten niedriger und qualifizierte Arbeitskräfte sowie spezialisierte Zu-

lieferer in größerem Umfang vorhanden als in weniger entwickelten Regionen. Darüber 

hinaus bestehen dort Fühlungsvorteile durch die stärkere Präsenz von anderen Unterneh-

men der gleichen Branche sowie öffentlicher Einrichtungen und Behörden. Erneut ergibt 

sich ein Teufelskreis. Je deutlicher der Entwicklungsvorsprung der begünstigten Regionen, 

desto stärker fallen die Nachteile der peripheren Regionen ins Gewicht. 1023 

• Schließlich zeigen die Modelle der neuen Wachstumstheorie unter der Berücksichtigung 

von „economies of scale"1024 in den Produktionstechnologien, daß sich die Wachstumsra-

ten zweier Regionen auch langfristig unterscheiden können. Wenn die Regionen in der 

Ausgangssituation unterschiedliche „Strukturparameter"1025 aufweisen und zudem „Wissen 

interregional nur eingeschränkt mobil ist, so daß die Geschwindigkeit des technischen 

Fortschritts interregional variieren kann",1026 gelangen die Modelle zu dem Resultat, daß 

sich bestehende Pro-Kopf-Einkommensunterschiede zwischen den Regionen im fort-

schreitenden Integrationsprozeß sogar noch verstärken (Pfadabhängigkeit). So entwickeln 

Grossman und Helpman1027 bspw. ein Modell mit zwei Regionen, die sich in ihrer Hu-

mankapitalausstattung unterscheiden. Es werden in der Modellwelt High-tech-Güter, die 

den umfangreichen Einsatz von Humankapital erfordern, und Low-tech-Güter, die nur we-

nig Humankapitaleinsatz erfordern, hergestellt. Endogenes Wachstum wird dadurch aus-

gelöst, daß das technische Wissen mit konstanten Grenzerträgen in die Produktion der 

High-tech-Güter einfließt. Dieser Sektor verzeichnet daher höhere Wachstumsraten als der 

Low-tech-Sektor, der keine Skaleneru·äge ausnutzen kann. Erfolgt nun ausgehend von einer 

Situation der Autarkie ein ökonomischer Integrationsprozeß, so werden sich die beiden 

Regionen gemäß ihrer komparativen Vorteile spezialisieren. In der humankapitalarmen 

Region werden v.a. die Low-tech-Güter und in der humankapitalreichen Region v.a. die 

1°'3Zudem ist darauf zu verweisen, daß die soziale Kosten der Agglomeration in ökonomischen Kernregionen, 
wie bspw. die negativen externen Effekte im Bereich der Umweltverschmutzung, nur zum Teil von den Ver-
ursachern der Kosten getragen werden. Dies bedeutet einen zusätzlichen Kostennachteil für die benachteilig-
ten Regionen (vgl. bspw. Thomas (1994), S. 478). 

1024Konstante oder steigende Skalenerträge werden in den Modellen der neuen Wachstumstheorie durch die An-
nahme ermöglicht, daß die Grenzerträge zumindest eines der akkumulierbaren Produktionsfaktoren nicht sin-
ken. In Verbindung mit weiteren (nicht akkurnulierbaren) Produktionsfaktoren sind daher konstante oder stei-
gende Skalenerträge erzielbar. hn Gegensatz hierzu wird in der traditionellen Wachstumstheorie stets von ab-
nehmenden Grenzerträgen aller eingesetzten Produktionsfaktoren ausgegangen (vgl. Häring (1995), S. 97 f.). 

' 025 Klodt u. a. (1992), S. 42. 
' 0"Bode (1996), S. 63. 
' 027Vgl. Grossman/Helpman (1991); vgl. auch die Darstellung des Ansatzes bei Bode (1996), S. 48 ff. 
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High-tech-Güter produziert. Da jedoch der High-tech-Sektor schneller wächst, kann die 

humankapitalreiche Region höhere Steigerungsraten der Pro-Kopf-Einkommen realisieren. 

Langfristig erhöhen sich auf diese Weise die Disparitäten zwischen den Regionen. 

Die verschiedenen Theorieansätze konnten an dieser Stelle nur in ihren Grundaussagen skiz-

ziert werden. Die Ausführungen verdeutlichen aber einen Dualismus widersprüchlicher Theo-

rien, die dem europäischen Integrationsprozeß eine konvergenzfördernde oder aber eine di-

vergenzfördernde Wirkung zusprechen.1028 Dies demonstriert, daß keine empirisch gehaltvolle 

monokausale Erklärung der komplexen Gesamtzusammenhänge innerhalb eines Theoriege-

bäudes möglich ist. Die Ergebnisse der einzelnen Modelle hängen entscheidend von den ge-

troffenen Annahmen und dem ausgewählten Schwerpunkt des Untersuchungsgegenstandes ab. 

Es werden in den einzelnen Modellen ganz unterschiedliche theoretische Zusammenhänge in 

den Mittelpunkt der Diagnose und Prognose der zu erwartenden räumlichen Entwicklungs-

prozesse gestellt. So zeigt sich, daß die neue Wachstumstheorie „keineswegs ausschließlich 

Konzentrationsprozesse, sondern ebensogut Dekonzentrationsprozesse erklären kann."1029 

Findet im Modell von Grossman und Helpman ein Wissensaustausch zwischen den Regionen 

statt, so resultieren im Modell nicht länger divergierende, sondern einheitliche Wachstumsra-

ten in den betrachteten Regionen. 

Es ist daher entscheidend, Realitätsbezug durch empirische Überprüfung der Annahmen und 

Hypothesen herzustellen.1030 Barro/Sala-i-Martin haben in diesem Zusammenhang eine Reihe 

von Untersuchungen durchgeführt. 1031 Die Autoren überprüfen u.a. eine Auswahl von Regio-

nen innerhalb der EU für den Zeitraum von 1950 bis 1985. Die Autoren gelangen zum Ergeb-

nis einer Einkommenskonvergenz. Ihre Schätzungen bestätigen daher grundsätzlich das neo-

klassische Wachstumsmodell. Dieser Konvergenzprozeß nimmt jedoch einen sehr langen 

Zeitraum in Anspruch. Die Schätzungen ergaben, daß allein eine Halbierung der existierenden 

Disparitäten der Pro-Kopf-Einkommen zwischen 25 und 35 Jahren benötigen wird. 

Auf der Ebene der Mitgliedstaaten werden diese Ergebnisse durch die tatsächliche Entwick-

lung der Disparitäten der Pro-Kopf-Einkommen gestützt. Abbildung V-5 bildet die Entwick-

lung seit 1960 für die vier Kohäsionsländer ab. Griechenland konnte in den vergangenen 37 

Jahren 40 Prozent des Rückstands im Pro-Kopf-Einkommen zum EU-Durchschnitt aufholen, 

Portugal 48 Prozent und Spanien 49 Prozent. Irland stellt einen deutlichen Ausnahmefall dar. 

'°"Vgl. hierzu bspw. Europäische Kommission (1990), S. 237 f.; Klemmer (1998), S. 489. 
'°29Bode (1996), S. 6. 
1030so auch Krieger-Boden (1995), S. 78. 
1031Vgl. bspw. Barro/Sala-i-Marlin (1991); (1992) und auch (1998), S. 443 ff. 
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Nachdem das Land von 1960 bis 1990 ähnlich wie die übrigen Kohäsionsländer ca. 28 Pro-

zent des Rückstands im Pro-Kopf-Einkommen aufholte, gelang es ihm in den letzten Jahren 

sehr schnell zum EU-Durchschnitt aufzuschließen. 

Abb. V-5: BIP pro Kopf in den Kohäsionsländem, KKS, in Prozent, EUR 15=100 
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Quelle: Europäische Kommission (1997c), S. 94 f. 

Der empirische Nachweis einer Konvergenz der Pro-Kopf-Einkommen bleibt jedoch aus, 

wenn man die Betrachtung auf der Ebene der Regionen anstellt. Abbildung V-6 zeigt die 

Standardabweichung der Pro-Kopf-Einkommen im Hinblick auf die Regionen und die Mit-

gliedstaaten. Es verdeutlicht sich nicht nur, daß die Disparitäten zwischen den Regionen deut-

lich höher ausfallen, sondern auch, daß auf dort im Unterschied zur mitgliedstaatlichen Ebene 

im Betrachtungszeitraum von 1983 bis 1993 keine Verringerung der Disparitäten stattgefun-

den hat. Vielmehr hat die Standardabweichung in diesem Zeitraum von 26,8 auf 27 ,2 zuge-

nommen.1032 

1032Auf der mitgliedstaatlichen Ebene hat die Standardabweichwig in diesem Zeitraum von 17,2 auf 12,8 abge-
nommen. 



Abb. V-6: Disparitäten beim BIP pro Kopf in KKS (Standardabweichung, EUR 15=100) 

Quelle: Europäische Kommission (1996), S. 135. 
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Insgesamt erlaubt die Lageanalyse der vergangenen beiden Teilabschnitte daher die folgenden 

Schlußfolgerungen: 

• Die Situationsbeschreibung verdeutlicht, daß zum heutigen Zeitpunkt tatsächlich erhebli-

che räumliche Disparitäten zwischen den Mitgliedstaaten und insb. zwischen den Regionen 

der EU bestehen. Zudem besitzen gerade jene Mitgliedstaaten, die einen Entwicklungs-

rückstand im Hinblick auf das BIP besitzen, zugleich die größten Infrastrukturdefizite. Aus 

Sicht der Situationsanalyse besteht daher eine Handlungsnotwendigkeit und auch eine 

Handlungsmöglichkeit zur Verwirklichung der Kohäsionszielsetzung. 

• Die theoretische Analyse der Auswirkungen des Integrationsprozesses auf die weitere Ent-

wicklung der Disparitäten innerhalb der EU läßt keine eindeutigen Schlußfolgerungen zu. 

Ob ohne staatliche Eingriffe letztendlich konvergenz- oder divergenzfördemde Faktoren 

das größere Gewicht besitzen kann nicht abschließend beurteilt werden. Jedoch gelangen 

selbst empirische Schätzungen, die die Konvergenzhypothese grundsätzlich unterstützen, 

zu dem Fazit, daß „Konvergenzprozesse mit einem großen Zeitaufwand verbunden 

sind."1033 

Ein Zeitbedarf von mehr als 25 Jahren zur Halbierung bestehender Disparitäten erscheint 

aufgrund politischer Abwägungskalküle nicht akzeptabel. Es besteht daher ein wirtschafts-

politischer Handlungsbedarf, um die Zeitspanne zur Verwirklichung des Kohäsionsziels 

durch den Einsatz staatlicher Instrumente zu verringem.1034 

to33Klemmer(l998), S. 489. 
t034Diese Schlußfolgerung betont Jaggi (1996). 
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V-2.3 Bestehende Aktivitäten der EU - die Regionalpolitik der EU 

Die EU-Ebene ergreift zum heutigen Zeitpunkt umfangreiche Maßnahmen zur Förderung des 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Die EU bedient sich hierbei v.a. zweier Finan-

zierungsinstrumente. Der Darlehensvergabe durch die EIB1035 und als „wichtigstes Instru-

ment"1036 der Ausgabetätigkeit im Rahmen von Strukturfonds und des Kohäsionsfonds. 1037 

V-2.3.1 Die Europäische Investitionsbank 

Die EIB finanziert sich weitgehend auf dem Kapitalmarkt und vergibt Darlehen, die mit den 

wirtschaftspolitischen Zielen der EU im Einklang stehen. hn Jahr 1995 zahlte die EIB Darle-

hen in Höhe von 18,6 Mrd. ECU aus. Über 65 Prozent dieses Kreditvolumens diente der För-

derung der Regionalentwicklung in den Mitgliedstaaten. 1038 Der Großteil dieser Mittel wie-

derum wurde an benachteiligte Regionen mit einem beträchtlichem Entwicklungsrückstand 

vergeben ( ca. 50 Prozent). Die Bonität der Mitgliedstaaten spielt bei der Bestimmung des 

Kreditzinses keine Rolle, so daß die (weniger kreditwürdigen) Mitgliedstaaten mit beträchtli-

chem Entwicklungsrückstand von einer „impliziten Zinssubvention"1039 profitieren können. 

Die EIB ist daher im wesentlichen als Instrument der EG-Regionalpolitik zu betrachten, mit 

dessen Hilfe das Kohäsionsziel verfolgt wird. Daher werden die Darlehen überwiegend für 

Infrastrukturinvestitionen im Verkehrsbereich, im Energiesektor und in der Telekommunika-

tion vergeben. Darüber hinaus erfolgt die Unterstützung von Umweltschutzmaßnahmen.1040 

V-2.3.2 Die Fondswirtschaft der EU 

Die Anfänge der Fondswirtschaft der EU gehen auf die 6Oer und 7Oer Jahre zurück. In diesem 

Zeitraum wurden mehrere Fonds zur Durchführung regionalpolitischer Ziele der EU gegrün-

det. Die Grundlage der heutigen Kohäsionspolitik legte jedoch die EEA im Jahr 1987. Es 

wurde eine umfassende Reform der Regionalpolitik durch die Zusammenfassung der bis dahin 

unabhängig nebeneinanderstehenden regional- und sozialpolitischen Ziele zu dem gleichge-

richteten Zielbündel „wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt" vollzogen. hn Jahr 1993 

10"In sektoraler Hinsicht sind rudern die Kredite der EGKS wtd der EAG ZII berücksichtigen; vgl. hierru auch 
Abschnitt IV-2.1.2. 

1036Thomas (1994), S. 472. 
1037Vgl. hierruArt. 130b EGV. 
10"zu den weiteren Feldern der Darlehensvergabe der EIB vgl. auch Abschnitt IV-2.1.2. Insgesamt werden ZII 

über 95 Prozent Vorhaben innerhalb der Mitgliedstaaten der EU witerstützt. 
1039Heinemann (1993), S. 100 
1040Vgl. Hillenbrand(l994), S. 161; Europäische Kommission (1996), S. 92. 
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erfolgte eine erneute Revision des kohäsionspolitischen Instrumentariums zur Festlegung der 

Kohäsionspolitik für den Zeitraum von 1994 bis 1999. Nachfolgend werden die qualitativen 

und quantitativen Merkmale dieser Bestimmungen erläutert. 

Ein zentrales Element der Reformschritte ist die Ausrichtung der finanziellen Interventionen 

auf eine begrenzte Anzahl, klar definierter Ziele. Zum heutigen Zeitpunkt konzentrieren sich 

die Maßnahmen auf folgende sechs Ziele: 1041 

• Ziel J: Förderung der Entwicklung und Strukturanpassung von Regionen mit beträchtli-

chem Entwicklungsrückstand (Förderkriterium: Regionen der NUTS II-Ebene mit einem 

BIP-Pro-Kopf in KKS unter oder nahe bei 75 % des EU-Durchschnitts); in diesen Regio-

nen lebt ein Anteil von 26,6 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung; 

• Ziel 2: Förderung von Regionen der NUTS ill-Ebene mit stark rückläufiger industrieller 

Entwicklung (Förderkriterium: Arbeitslosenquote im Schnitt über dem EU-Durchschnitt; 

rückläufige Beschäftigung in der Industrie); in diesen Regionen lebt ein Anteil von 16,4 

Prozent der Gesamtbevölkerung; 

• Ziel 3: Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit sowie Eingliederung der Jugendlichen 

und der vom Ausschluß aus dem Arbeitsmarkt bedrohten Personen in das Erwerbsleben 

(Förderkriterium: Arbeitsplatzsuchende unter 25 Jahren bzw. Arbeitnehmer über 25 Jahre, 

die länger als 12 Monate ohne Arbeit sind); 

• Ziel 4: Unterstützung der Anpassung der Arbeitskräfte an die industriellen Wandlungspro-

zesse und an Veränderungen der Produktionssysteme durch die Finanzierung von Aus-

und Weiterbildungsmaßnahrnen, von Beschäftigungsbeihilfen sowie der Entwicklung der 

Ausbildungssysteme; 

• Ziel 5: Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums; 

Ziel Sa: Beschleunigte Anpassung der Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Vermark-

tungsstrukturen in der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei; 

- Ziel Sb: Förderung der Entwicklung und Strukturanpassung von Agrarregionen (För-

derkriterium: Regionen mit niedriger Bruttowertschöpfung je landwirtschaftlicher Ar-

beitskraft und niedrigem Pro-Kopf-Einkommen sowie hohen Erwerbstätigenanteil im 

Agrarsektor); ca. 8,8 Prozent der EU-Bevölkerungen leben in diesen Regionen; 

• Ziel 6: Förderung der Entwicklung und Strukturanpassung von sehr dünn besiedelten Ge-

bieten (Förderkriterium: Regionen, die weniger als acht Einwohner pro Quadratkilometer 

' 041Vgl. Europäische Kommission (1996), S. 89 ff.; Cuny (1997), S. 227 f. 
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aufweisen); dieses Kriterium wird nur in Regionen Finnlands und Schwedens erfüllt; ins-

gesamt leben dort ca. 0,4 Prozent der EU-Gesamtbevölkerung. 

Einen ausdrücklich räumlichen Bezug haben nur die Ziele 1, 2, Sb und 6. Sie stellen den Kern 

der Regionalpolitik dar, auf den ca. 85 Prozent der Fördermittel konzentriert werden. Dabei 

wird die Mittelvergabe nur bei Ziel 1 aufgrund der Schlüsselgröße zur Beurteilung des Kohä-

sionsziels - dem Pro-Kopf-Einkommen - bestimmt. Die Ziele 3, 4 und Sa beziehen sich auf 

das gesamte Gebiet der EU. Dennoch sind diese Ziele „regionalpolitisch bedeutsam". 1042 

Mit der Vergabe der Finanzmittel werden drei große Interventionsbereiche abgedeckt. Es 

werden ca. 30 Prozent der Mittel zur Förderung der öffentlichen Infrastruktur bereitgestellt; 

weitere 30 Prozent der Mittel dienen der Bildung von Humankapital durch die Unterstützung 

der mitgliedstaatlichen Bildungssysteme und der mitgliedstaatlichen Arbeitsmarktpolitik. Ca. 

40 Prozent der Mittel werden zur direkten unternehmensbezogenen Förderung produktiver 

Investitionen eingesetzt. Der letzte Bereich ist „mittlerweile der wichtigste Interventionsbe-

reich in den Ziel-l-Regionen",1043 dessen Bedeutung in der Zukunft noch weiter ausgebaut 

werden soll. 1044 

Der größte Teil (ca. 90 Prozent) der finanziellen Mittel zur Verfolgung der sechs Ziele wird 

über vier Strukturfonds bereitgestellt: 

• Der Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) soll selbsttragendes Wachstum 

und dauerhafte Beschäftigung in den Regionen ermöglichen. Er fördert produktive ge-

werbliche Investitionen mit Arbeitsplatzeffekten, Infrastrukturinvestitionen sowie Maß-

nahmen zur Erschließung des endogenen Entwicklungspotentials in den Regionen. 

• Der Europäische Sozialfonds (ESF) konzentriert seine Unterstützungsleistungen auf die 

Beschäftigungspolitik zur Finanzierung von beruflichen Qualifizierungsaktionen, Exi-

stenzgründungen und Maßnahmen zur allgemeinen Verbesserung der Ausbildungssysteme. 

• Der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds (EAGFL) - Abteilung Ausrichtung er-

leichtert die strukturelle Anpassung von Agrarregionen. Hierzu sind auch Flächenstillegun-

gen und Umweltschutzmaßnahmen zu rechnen. 

• Das Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF) fördert die strukturelle 

Anpassung in Fischereiregionen. 

' 04'Klemmer (1998), S. 496; vgl. auchFriedmann (1996), S. 56 f. 
1043 Europäische Kommission (1996), S. 93. 
' 044Vgl. Europäische Kommission (1996), S. 92 f.; Häring (1995), S. 274; Wasmayr (1997), S. 154. 
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Die kohäsionspolitischen Maßnahmen der Strukturfonds werden in einem dreistufigen Ver-

fahren urngesetzt: 1045 

• Im ersten Schritt entwickeln die verantwortlichen GKS der Mitgliedstaaten drei- bis fünf-

jährige Entwicklungspläne, die den regionalpolitischen Handlungsbedarf in den Regionen 

des betreffenden Mitgliedstaates bestirnrnen. 

• Im zweiten Schritt erstellt die EK auf Grundlage dieser Entwicklungspläne in einem Ver-

handlungsprozeß mit den betroffenen GKS sogenannte Gemeinschaftliche Förderkonzepte, 

die die Förderschwerpunkte, Interventionsmethoden, Förderhöchstsätze und Finanzpläne 

für die Fondsmittel festlegen. 

• Im dritten Schritt werden auf Antrag hin Fördermittel für konkrete Maßnahmen vergeben. 

Diese Mittel werden stets als FZ mit Eigenbeteiligung der Mitgliedstaaten ausgezahlt. 

Die zur Verfügung stehenden Transfermittel werden bereits vor Beginn des eigentlichen Pro-

grarnrnplanungsverfahrens für den gesamten Progra!llillplanungszeitraurn auf die einzelnen 

Mitgliedstaaten und die verschiedenen Zielbereiche aufgeteilt.1046 Dies soll den Mitgliedstaa-

ten eine gesicherte Planungsgrundlage für die Ausarbeitung der Entwicklungspläne schaffen. 

Allerdings bewirkt diese indikative Mittelaufteilung auch, ,,daß die Qualität der Entwick-

lungspläne für die Mittelverteilung auf die Mitgliedstaaten keine größere Rolle mehr 

spielt."1047 

Darüber hinaus besteht ein eigenständiger regionalpolitischer Handlungsspielraum für die EU-

Ebene in Form der sogenannten Gemeinschaftsinitiativen. Diese Initiativen erlauben der EK 

den Einsatz von Fördermitteln außerhalb der Gemeinschaftlichen Förderkonzepte. Die EK 

kann so ein eigenes regionalpolitisches Zielsystem verfolgen, da die Gemeinschaftsinitiativen 

„ausschließlich kornrnissionsintem erarbeitet"1048 werden. Hierzu werden immerhin fast 1 O 

Prozent der Strukturfondsmittel reserviert. ,,Mittlerweile existiert eine schier unübersehbare 

Anzahl von Gemeinschaftsinitiativen mit den Schwerpunkten Strukturwandel in altindustri-

ellen Regionen, Aufbau regionaler Kooperationsnetze und Technologietransfer."1049 

1045Vgl. bspw. Waniek(l994), S. 44. 
1046Vgl. zu den Einzelheiten der Mittelaufteilung im laufenden Planungszeitraum von 1994-1999 Europäische 

Kommission (1996), S. 145. 
104'Wasmayr (1997), S. 93. 
104'Wasmayr (1997), S. 74. 
1°'9Waniek (1994), S. 44; vgl. auch Franzmeyer (1996a), S. 124 und kritisch Stahl (1997), S. 205. 
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Mit diesen Ausführungen wurde die institutionelle Ausgestaltung der Kohäsionspolitik be-

schrieben. Darüber hinaus ist auf die Prinzipien der Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-

staaten und der EU-Ebene einzugehen, ,,die sozusagen den philosophischen Hintergrund der 

Gemeinschaftsinterventionen ausleuchten:"1050 Partnerschaft, Subsidiarität, Kohärenz und 

Additionalität bilden seit der Reform von 1987 die konzeptionelle Grundlage der Kohäsi-

onspolitik. Die Befolgung dieser Prinzipien wird als elementare Voraussetzung angesehen, um 

die Effektivität und die Akzeptanz (in den betroffenen Mitgliedstaaten und Regionen) der 

durchgeführten Maßnahmen gewährleisten zu können: 1051 

• Das Prinzip der Partnerschaft zielt auf eine enge Zusammenarbeit von EU-Ebene, Mit-

gliedstaaten und Regionen ab, durch die eine „sinnvolle Konzertierung der Motivation, In-

itiative, Kenntnisse, Fertigkeiten"1052 aller beteiligten Akteure ermöglicht werden soll. Das 

Prinzip erstreckt sich auf den gesamten Ablauf einer Fördermaßnahme von der ersten Pla-

nung bis hin zur nachträglichen Kontrolle der Mittelverwendung. 1053 

• Das Subsidiaritätsprinzip steht in enger Verbindung zum Prinzip der Partnerschaft. Es soll 

in allen Fällen verhindert werden, daß die EK die kohäsionspolitischen Maßnahmen ohne 

Beteiligung der betroffen Mitgliedstaaten und Regionen ergreift. Die EU-Ebene darf sich 

erst dann in die Aktivitäten der Mitgliedstaaten und Regionen einschalten, wenn diese in 

ihrer Leistungsfähigkeit überfordert sind, sei es finanziell oder bei der Planung, Durchfüh-

rung und Kontrolle der Maßnahmen. 

• Das Prinzip der Kohärenz erfordert eine Kohäsionspolitik, die in ihrer Gesamtheit konsi-

stent und widerspruchsfrei ausgestaltet ist. Diese Forderung wird erfüllt, wenn sich beste-

hende Einzelmaßnahmen sinnvoll ergänzen und nicht gegenseitig konterkarieren. Dies im-

pliziert die bewußte Abstimmung zwischen den verschiedenen Interventionen der Struktur-

fonds sowie den übrigen Politikbereichen der EU; darüber hinaus aber auch die „Verzah-

nung"1054 der EU-Kohäsionspolitik mit den wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Mit-

gliedstaaten. 

• Die Einführung des Prinzips der Additionalität verfolgt das Ziel, einen größtmöglichen 

Gesamteffekt der Interventionen zu gewährleisten. Daher sollen die Finanzmittel der EU-

Strukturfonds nationale Eigenanstrengungen nicht ersetzen, sondern zusätzliche Ausgaben 

in den Mitgliedstaaten auslösen. Um die Durchsetzung des Additionalitäts-Prinzips zu un-

10'°Franzmeyer (1993), S. 89. 
'°''Vgl. hierzu Europäische Kommission (1989); Franzmeyer (1993), S. 89 f. 
' 0"Franzmeyer (1993), S. 89. 
1053Vgl. auchHi/ligweg(1994), S.19ff. 
1054Wasmayr(l991), S. 77. 
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terstützen werden die EU-Mittel deshalb ausschließlich als Kofinanzierungsmittel mit-

gliedstaatlicher Förderprogramme gewährt. 

Diese Prinzipien stellen noch heute die wesentlichen Strukturparameter der Kohäsionspolitik 

dar, auch wenn die ,,(kleine) Reform"1055 im Jahr 1993 einige wichtige Modifikationen der 

kohäsionspolitischen Rahmenbedingungen brachte. Diese wurden vorgenommen, um die Ef-

fektivität der Fonds auch nach dem Abschluß der Maastrichter Verträge zur Einführung des 

EURO aufrechterhalten zu können: 

• Es wurde mit der Einrichtung eines weiteren Fonds ein zusätzliches strukturpolitisches 

Instrument geschaffen. 1056 Der Kohäsionsfonds stellt Finanzmittel zur Förderung grenz-

überschreitender Verkehrsinfrastruktur- und Umweltschutzmaßnahmen zur Verfügung. Als 

förderungswürdig gelten jene Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BSP (in KKS) weniger als 

90 Prozent des EU-Durchschnitts beträgt. Im Rahmen des Kohäsionsfonds wird hiermit ein 

Wandel vollzogen. Die Auswahl der Fördergebiete bezieht sich nicht wie in den Struktur-

fonds auf die regionale Ebene, sondern auf die Mitgliedstaaten. Innerhalb des ersten Pla-

nungszeitraums von 1994 bis 1999 erhalten Griechenland, Spanien, Portugal und Irland 

Transfers. Die geförderten Mitgliedstaaten müssen ein Konvergenzprogramm zur Vermei-

dung übermäßiger Defizite vorweisen, das langfristig die Teilnahmevoraussetzungen an der 

WWU sichert. Hierdurch wird die Zuweisung von strukturpolitischen Fördermitteln „erst-

malig mit einer makroökonomischen Konditionalität verknüpft."1057 Diese Empfangsaufla-

ge verdeutlicht zugleich die eigentliche Begründung für die Einrichtung des Kohäsions-

fonds. Es soll verhindert werden, daß die benachteiligten Mitgliedstaaten „unabdingbare 

Infrastrukturverbesserungen"1058 unterlassen, nur um die Konvergenzkriterien des Maa-

strichter Vertragswerks zu erfüllen. Um die finanzpolitischen Spielräume nicht erneut zu 

beschneiden, verzichtet die EU beim Kohäsionsfonds deshalb auch auf das Prinzip der Ad-

ditionalität. Allerdings ist dieser Verzicht mit der Zusage der betroffenen Mitgliedstaaten 

verbunden, ihren Investitionsaufwand in den geförderten Bereichen zumindest nicht zu ver-

ringem.1059 

• Es erfolgte eine erhebliche Aufstockung der Strukturfondsmitte/. Während die Interventio-

nen der EU in den Jahren vor der Reform (1989-1993) durchschnittlich 0,29 Prozent des 

'"'Fric/c/Van der Beelc!Hünger (1996), S. 357. 
1"6vgl. zwn Kohäsionsfonds ausführlich Dielcmann/Breier (1993); Binder/Walthes (1995). 
1051Wasmayr(l997), S. 84. 
""Fric/c/Van der Beelc!Hünger (1996), S. 358. 
1059Vgl. Diekmann/Breier (1993), S. 264 f. 
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BIP aller Mitgliedstaaten betrugen, erhöht sich dieser Anteil für den Zeitraum von 1994-

1999 auf über 0,45 Prozent. 1060 Die absoluten Ausgaben für die Strukturmaßnahmen stei-

gen von 22,2 Mrd. ECU im Jahr 1993 auf weit über 36 Mrd. ECU im Jahr 1999. Der Aus-

gabenanteil an den Gesamtausgaben der EU erhöht sich bis 1999 auf annähernd 33 Pro-

zent. Insgesamt stehen für den Zeitraum 1994-1999 ca. 180 Mrd. ECU zur Verfügung.1061 

• Die Fördermittel werden zunehmend auf jene Regionen bzw. Mitgliedstaaten konzentriert, 

die über ein unterdurchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen verfügen. So werden im För-

derzeitraum von 1994-1999 ca. 68 Prozent der Mittel der vier Strukturfonds zur Verfol-

gung des Ziels 1 eingesetzt. Dabei steigt der Anteil von Ziel !-Mitteln kontinuierlich von 

ca. 65 Prozent im Jahr 1994 auf über 70 Prozent im Jahr 1999 an. Unter Berücksichtigung 

des Kohäsionsfonds erhöht sich diese ausgeprägte Konzentration im gesamten Förderzeit-

raum auf 71 Prozent. In absoluten Zahlen ausgedrückt kommen diesen Teileinheiten von 

den gesamten Strukturmaßnahmen (180 Mrd. ECU) des Zeitraums 1994-1999 mehr als 127 

Mrd. ECU (Strukturfonds-Ziel 1: 112,1 Mrd. ECU; Kohäsionsfonds 15,1 Mrd. ECU) zu-

gute.1062 

Die Mittelkonzentration zeigt sich nicht nur bei den Förderzielen, sondern auch bei Inten-

sität der Förderung. Die Finanzierungsbeteiligung der EU kann in Ziel !-Gebieten bis zu 75 

Prozent der Gesamtkosten betragen, in den übrigen Regionen nur bis zu 50 Prozent. Im 

Rahmen des Kohäsionsfonds kann sich die Gemeinschaftsbeteiligung sogar auf 80 Prozent 

belaufen; in Gebieten mit äußerst peripherer Lage sogar auf 85 Prozent. Dabei werden die 

konkreten Interventionssätze ,je nach Grad der regionalen Probleme, nach der Finanzkraft 

des betreffenden Mitgliedstaates sowie nach gemeinschaftlichen, nationalen und regionalen 

Interesse an der jeweiligen Maßnahme differenziert."1063 

V-2.3.3 Problemfelder der bestehenden Regionalpolitik 

Die aktive Regionalpolitik der EU sieht sich in der wissenschaftlichen Literatur einer bestän-

digen Kritik ausgesetzt. 1064 Die Stellungnahmen der Autoren setzen an einer Vielzahl von 

Einzelaspekten an, die entweder die kohäsionspolitische Effektivität (mangelhafter Zielerrei-

"'60Vgl. hierzu Europäische Kommission (1996), S. 9 u. 144. 
1061Vgl. hierzu Abschnitt IV-2.1.3.2. 
1062Die Zahlenangaben sind eigene Berechnungen auf Basis von Europäische Kommission (1996), S. 145; Euro-

päische Kommission (1997a), S. 66. Die Angaben beziehen sich auf die jeweiligen Preise. Für 1999 Preise 
des Jahres 1998. Vgl. auch Wasmayr (1997), S. 86 ff. 

1063Waniek(l994), S. 45; vgl. auch Wasmayr(l997), S. 66. 
' 064Da die Fondswirtschaft den Kern der finanziellen Interventionen darstellt, wird die nachfolgende Analyse auf 

diesen Bereich beschränkt. Der Ressourcentransfer an die Mitgliedstaaten über die Darlehenstätigkeit der EU 
bleibt ausgeklammert; vgl. aber die kritische Einschätzung der Darlehensvergabe bei Heinemann (1993). 
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chungsgrad) oder die prozeßpolitische Effizienz (überhöhte Ressourcenkosten) der Maßnah-

men bemängeln. Darüber hinaus werden grundsätzliche ordnungspolitische Einwände (Ent-

stehung von Präferenzkosten) erhoben. Es zeigt sich jedoch, daß auch die ordnungspolitisch 

motivierte Kritik in enger Verbindung zu den weiteren Beanstandungen steht, so daß eine 

deutliche Abgrenzung zwneist nicht möglich ist. Dennoch können die folgenden Kritikpunkte 

der einzelnen Autoren „gesammelt" werden, wobei (ausschließlich) das Kohäsionsziel zur 

Beurteilung der Regionalpolitik herangezogen wird: 

• Das Förderkonzept in seiner Gesamtheit ist zu kompliziert und intransparent. 1065 Dieser 

zentrale Kritikpunkt ist das Ergebnis eines längerfristigen Entwicklungsprozesses der 

Fondswirtschaft, der durch das Bemühen der EK geprägt ist, für jedes regionale Entwick-

lungsproblem ein eigenständiges Förderungsinstrwnent einzurichten. Die EK besitzt die 

Vorstellung, daß durch diese Vorgehensweise eine flexible und problemadäquate Interven-

tion realisierbar ist. ,,Mit steigender Zahl der Akteure und der Förderangebote steigt jedoch 

der Koordinierungsaufwand, und die Abstimmung der Beteiligten wird zwn Alibi."1066 Die 

Neigung der EK „zu einem extremen Ausdifferenzieren vorhandener Förderinstrwnen-

te", 1067 wn jedem Einzelfall gerecht zu werden, verhindert so global betrachtet die erfolg-

reiche Abstimmung der kohäsionspolitischen Maßnahmen. Im Zeitablauf ist ein ineffizi-

entes System zahlreicher Ziele und Fonds entstanden, ,,die kreuz und quer miteinander ver-

bunden sind."1068 Aufgrund dieser allgemeinen Analyse ergeben sich eine Reihe konkreter 

Beanstandungen: 

(1) Das komplizierte Förderkonzept verhindert die Kohärenz der Fondsinterventionen. Die 

Vielzahl der heterogenen Haupt-, Neben- und Unterziele der Fonds löst eine Zielüber-

frachtung der Regionalpolitik aus. Die Fülle der Gemeinschaftsinitiativen verstärkt diese 

Tendenz. Die Entstehung von Widersprüchlichkeiten beim Einsatz der finanziellen Mittel 

ist daher fast unvermeidlich. So wird bspw. in den Ziel-Sb-Regionen zugleich die Schaf-

fung nicht-landwirtschaftlicher Arbeitsplätze und die Niederlassung von Junglandwirten 

gefördert. 1069 

Die Zielüberfrachtung wird dadurch erhöht, ,,daß die europäische Regionalpolitik als Ver-

handlungsmasse zur Realisierung anderer Ziele eingesetzt wird."1070 Die Fondsmittel fun-

1065Vgl. hierzu Waniek (1994), S. 46; Gornig u.a. (1996), S. 96 u. 117; Reichenbach/Beck (1997), S. 142; Was-
mayr (1997), S. 180 ff. 

1066Gornig u.a. (1996), S. 96. 
1067Wasmayr(l997), S. 180. 
""''Schäfers (1993), S. 189 f. 
1069Vgl. Waniek (1994), S. 46; Friedmann (1996), S. 61. 
1010Binder/Walthes (1995), S. 306. 
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gieren als Kompensationszahlungen, um die Entscheidungsfindung der EU bei Integration-

schritten zu ermöglichen. w71 

Im Zentrum der Mittelvergabe stehen daher nur zu einem Teil die strukturellen Probleme 

der Regionen mit Entwicklungsrückstand. Um die Konterkarierung der kohäsionspoliti-

schen Maßnahmen durch die Vielzahl weiterer regionalpolitischer und allgemeinpolitischer 

Ziele auszuschließen, ist die Förderung auf den Aufholprozeß der benachteiligten Regionen 

(Ziel-! Regionen) zu beschränken. 1072 

(2) Es bestehen weitere Gemeinschaftspolitiken, die im Widerspruch zu den kohäsionspo-

litischen Ausgaben der Fonds stehen. Insbesondere die Stützung der Agrarpreise (EAGFL-

Abteilung Garantie), die fast 50 Prozent der Gesamtausgaben der EU umfaßt, sowie die 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung und die sektoralen Beihilfen der EGKS kommen 

überwiegend wirtschaftsstarken Mitgliedstaaten zugute. 1073 Die Verteilungswirkungen die-

ser Politiken stehen im Gegensatz zur Kohäsionszielsetzung. 

(3) Die Verzahnung der Regionalpolitik der EU-Ebene mit jener der Mitgliedstaaten ist in-

konsistent. ,,Die Zielsetzungen der nationalen und gemeinschaftlichen Strukturpolitiken 

[sind] teilweise inkompatibel."1074 Dieser Kritikpunkt gewinnt seit der letzten Reform der 

Strukturfonds zunehmende Bedeutung, da die EK verstärkt dazu übergegangen ist, eigen-

ständige Fördergebiete und Fördermaßnahmen zu formulieren. Die Fördersysteme der Mit-

gliedstaaten und der EU-Ebene treten deshalb „verstärkt zueinander in Konkurrenz"1075 mit 

dem Ergebnis einer „insgesamt geringeren Lenkungseffizienz der Regionalpolitik."1076 

(4) Die Intransparenz des gesamten Förderkonzepts behindert die Akzeptanz der Regelun-

gen in der Bevölkerung, die weder die Zielsetzungen noch den Ablauf der Fördermaßnah-

men nachvollziehen kann. Eine demokratische Kontrolle der Maßnahmen ist praktisch 

ausgeschlossen, da die Verantwortungsbereiche der Entscheidungsträger der mitgliedstaat-

lichen und der EU-Ebene nicht voneinander abgrenzbar sind.1077 Die Entscheidungsträger 

der transferleistenden Mitgliedstaaten vermögen daher kaum eine breite Zustimmung für 

die Zahlungen in der Bevölkerung herzustellen. 

1071Vgl. Wissenschajlliche Beirat (1994), S. 56 f.; Binder/Walthes (1995), S. 306 f.; auch schon Noe (1983), 
S. 17 f.; vgl. zu diesen Zielüberschneidungen näher Abschnitt V-5.2. 

' 072Vgl. bspw. Europäische Kommission (1993a), S. 68; Waniek (1994), S. 43; Franzmeyer (1996a), S. 135 f.; 
Harder (1997), S. 218 f. 

' 073Vgl. Franzmeyer (1993), S. 94 ff.; Gornig u.a. (1996), S. 109 ff.; Wasmayr (1997), S. 135 f. Diese FZ besit-
zen primär eine wachsturns- bzw. verteilungspolitische Zielsetzung. 

'°74Friedmann (1996), S. 61; so auch Waniek (1994), S. 46 f.; Franzmeyer (1996a), S. 128 f. 
'"7'Franzmeyer(l996a), S. 129. 
'°76Waniek(1994), S. 47. 
'°77Vgl. Gornig u.a. (1996), S. 96; Wasmayr (1997), S. 186 ff. 
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( 5) Zugleich löst das aufwendige Verfahren mit der „mittlerweile außerordentlich hohen 

Regelungsdichte"1078 einen extremen Verwaltungsaufwand sowohl auf der Seite der EK als 

auch der transferempfangenden Mitgliedstaaten aus. Hier muß „das Verhältnis zwischen 

Förderbetrag und Verwaltungsaufwand optimiert werden."1079 Denn die Einhaltung der 

komplizierten Verfahrensprozeduren stellt insb. bei finanziell unbedeutenden Programmen 

einen nicht zu rechtfertigenden Ressourcenaufwand dar.1080 

(6) Die Dauerhaftigkeit der Mittelvergabe kann zu unerwünschten Gewöhnungseffekten 

führen (,,rent-seeking-Mentalität"). Die kurzfristige Herstellung gleichwertigerer Lebens-

verhältnisse geht dann „zulasten der Kraft einer Region .. , auf längere Frist selber für den 

Anschluß zu sorgen."1081 

(7) Die Additionalität der Mittelvergabe kann nicht garantiert werden, weil eine ex-post 

Kontrolle praktisch ausgeschlossen ist. ,,Da nur unvollständige Informationen darüber vor-

liegen, welche Maßnahmen der betreffende Mitgliedstaat in Abwesenheit von Gemein-

schaftshilfen getroffen hätte",1082 sind Mitnahmeeffekte der Transferempfänger nicht aus-

zuschließen.1083 Diese besitzen dann besonders negative Auswirkungen, wenn es zur Um-

lenkung von Investitionsmitteln in konsumtive Verwendungen kommt. 1084 Noe, argumen-

tiert jedoch, daß die EK bei der Durchsetzung des Additionalitätsprinzips nur unzureichen-

de Maßnahmen ergreift. Die Mitgliedstaaten, so Noe, könnten durch die EK sehr wohl dazu 

verpflichtet werden, die eigenen regionalpolitischen Ausgaben für ein Basisjahr zu quanti-

fizieren. Anhand dieser Angaben könnte die Zusätzlichkeit der Mittel in den Folgejahren 

beurteilt werden. 1085 

(8) Es bestehen Probleme der Absorption der Transfers in den Empfängerregionen. Diese 

treten insbesondere in den „wenig erschlossenen Regionen"1086 auf, aufweiche die kohäsi-

onspolitischen Maßnahmen sich gerade konzentrieren sollten. 

Zum ersten sind für die Absorptionsproblematik Defizite in der öffentlichen Verwaltung 

verantwortlich. Der Aufbau funktionierender Institutionen in den Empfängerregionen bil-

' 0"Wasmayr (1997), S. 186. 
' 019Stahl (1997), S. 205. 
' 0'"vgl. Waniek (1994), S. 48; Funkschmidt (1997), S. 220 f. Diese Aussage behält auch nach der letzten Reform 

der Strukturfonds Gilltigkeit, obwohl dort erste Schritte zu Verfahrensvereinfachungen durchgeführt wurden; 
vgl. hierzu Cuny (1997), S. 233. 

""Franzmeyer (1996a), S. 131. Vgl. auch Gornig u.a. (1996), S.98. 
1082Europäische Kommission (1993a), S. 72. 
""Vgl. Diekmann/Breier (1993), S. 264 f.; Europäische Kommission (1993a), S. 72 f.; Beckmann (1995), 

S. 165 ff. Vgl. zu den bestehenden Kontrollaktivitäten Europäische Kommission (1997d), S. 115 ff. 
1084Vgl. Franzmeyer (1996a), S. 131. 
'°"Vgl. Noe (1983), S. 17. Auch Franzmeyer(l996a), S. 135 und Reichenbach/Reck (1997), S. 140 betonen, daß 

sich die Effizienz der Mittelvergabe durch strengere Finanzkontrollen steigern ließe. 
' 016Franzmeyer (1993), S. 94. 
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det deshalb „ein (bisher vernachlässigtes) Aufgabengebiet einer ursachengerechten EG-

Regionalpolitik" .1087 

Zum zweiten ist dafür die Verteilung der Transfers auf die Interventionsbereiche öffentli-

che Infrastruktur und Humankapital einerseits sowie unternehmensbezogene Beihilfen an-

dererseits verantwortlich. Solange in den Empfängerregionen eine mangelnde Ressourcen-

ausstattung mit den (öffentlichen) Potentialfaktoren zu konstatieren ist, 1088 bestehen nur 

sehr begrenzte Möglichkeiten, unternehmensbezogene Transfermittel in effiziente Verwen-

dungsformen für direkt produktive Investitionen lenken zu können. Werden die Finanz-

mittel dennoch absorbiert, 1089 entsteht die Gefahr der Förderung unproduktiver „Investiti-

onsruinen", 1090 die keinen längerfristigen Beitrag zum Aufholprozeß der benachteiligten 

Regionen leisten. Das erklärte Ziel der Reformen der Strukturfonds von 1988, die Mittel 

verstärkt für produktive Investitionen und weniger für den Infrastrukturausbau einzusetzen, 

ist aus diesem Blickwinkel „eine bedenkliche Entwicklung". 1091 

Zum dritten entsteht ein Absorptionsproblem, wenn die mangelnde finanzielle Leistungs-

fähigkeit es den Empfängerregionen unmöglich macht, die Kofinanzierungsmittel aufzu-

bringen.1092 Dies verweist auf die Problematik der Eigenbeteiligung und spricht für hohe 

Mitfinanzierungssätze der EU. Sie sind jedoch „ein zweischneidiges Schwert."1093 Denn 

Beteiligungssätze der EU bis zu 85 Prozent der Gesamtkosten einer Maßnahme gefährden 

die Akzeptanz der Transfervergabe in den Geberstaaten und begünstigen in den Empfän-

gerstaaten eine ineffiziente Programmauswahl, um möglichst umfangreiche Finanzmittel 

zu erhalten. 1094 

• Die vorgetragenen acht Kritikpunkte führen in ihrer Gesamtbetrachtung zu der grundsätzli-

chen ordnungspolitischen Infragestellung der bestehenden Kompetenzverteilung innerhalb 

der Regionalpolitik zwischen der EU-Ebene und den dezentralen gebietskörperschaftlichen 

Ebenen. Es wird von der Mehrzahl der Autoren eine Überzentralisierung der Kompetenzen 

1011Waniek (1994), S. 48; Vgl. auchFriedmann (1996), S. 61. 
1018Vgl. hierzu Abschnitt III-3.1.l .2; insb. S. 105. 
1019Franzmeyer (1993), S. 94 weist daraufhin, daß „die Kompliziertheit und die Trägheit der Verfahren" dazu 

beitragen, daß die Gelder häufig trotz nicht ausreichender Absorptionfähigkeit von den Regionen abgerufen 
werden können. 

1090Wasmayr (1997), S. 143. 
' 0"Häring (1995), S. 274; vgl. auch Waniek (1994), S. 47 f. Wasmayr (1997), S. 142 f. weist daraufhin, daß es 

zu einem „crowding-out" privater Investitionen kommen kann, wenn die regionale Investitionsgüterindustrie 
bereits in der Ausgangssituation - ohne Transfers der EU-Ebene - weitgehend ausgelastet ist. 

1092Vgl. Jochimsen (1998), S. 217, m.w.N. 
1093 Diekmann/Breier (1993), S. 264. 
' 0"Vgl. Diekmann/Breier (1993), S. 264; Gornig u.a. (1996), S. 98 f. 
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konstatiert. 1095 Dabei wird argumentiert, daß der Versuch der EU-Ebene, eine Einschätzung 

der unterschiedlichen regionalen Besonderheiten zur gemeinschaftsweiten Selektion förde-

rungswürdiger Regionen vorzunehmen, ,,bereits an unlösbaren Problemen der Informati-

onsbeschaffung und -verarbeitung, bei der Regionalanalyse und -diagnose"1096 scheitert. Es 

ist demnach auf der EU-Ebene „schlechthin nicht zu prognostizieren, welches ('endogene') 

Entwicklungspotential die jeweiligen Regionen der EU konkret aufweisen."1097 

Aus diesem Blickwinkel sind v.a. die eigenständigen Interventionen der EU im Rahmen 

der Gemeinschaftsinitiativen nicht zu rechtfertigen. Zudem ist die zunehmende Konzentra-

tion der Eingriffe auf die Finanzierung unternehmensbezogener Beihilfen für produktive 

Investitionen als eine ordnungspolitische Fehlentwicklung zu bezeichnen. Die EU-Ebene 

steht bei der selektiven Unternehmensförderung mehr noch als die Mitgliedstaaten vor ei-

nem unlösbaren Prognoseproblem im Hinblick auf die als wachstumsträchtig anzusehen-

den Sektoren. Es besteht daher die Gefahr „daß die Kohäsionspolitik vermehrt zu einer in-

dustriepolitisch motivierten (Ko-)Finanzierung der jeweiligen nationalen sektoralen 

Strukturpolitik degeneriert", 1098 statt die allgemeinen Entwicklungschancen der benachtei-

ligten Regionen in einer langfristigen Perspektive zu verbessern. 1099 

Bei der Kompetenzverteilung in der Regionalpolitik sollte deshalb das Subsidiaritätsprin-

zip ins Zentrum gerückt werden. Demnach besitzen grundsätzlich die Mitgliedstaaten die 

Verantwortung zu einer eigenständigen Regionalpolitik. Die EU-Ebene besitzt aber die 

Verpflichtung, denjenigen Mitgliedstaaten Hilfe zu gewähren, die in ihrer Leistungsfähig-

keit überfordert sind. Die EU-Ebene sollte dann die Regionalpolitik des betreffenden Mit-

gliedstaates durch die Vergabe gezielter FZ solange unterstützen, bis der Mitgliedstaat in 

die Lage versetzt worden ist, die Aufgabe (wieder) eigenverantwortlich zu erfüllen. Die 

EU-Ebene leistet eine temporäre Hilfe zur Selbsthilfe.1100 Es stellt sich nun die Frage, wie 

diese FZ aus ökonomischer Sicht ausgestaltet sein sollten, um eine problemadäquate Alter-

native zu einer autonomen Regionalpolitik der EU-Ebene darzustellen. 1101 

' 09'Vgl. bspw. Spiekermann (1988), S. 30 ff.; Klodt u.a. (1992), S. 85 ff.; Schäfers (1993), S. 190 ff.; Hil/igweg 
(1994), S. 36 ff.; Wissenschaftlicher Beirat (1994), S. 56; Beckmann (1995), S. 211 ff.; Wa/thes (1996), 
S. 78 f.; Wasmayr (1997), S. 189. Eine gegensätzliche Meinung vertritt hingegen bspw. Cuny (1997), der die 
Strukturfondsverordnungen bezüglich der Programmdurchführung unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten 
,,als vorbildlich" (Cuny (1997), S. 229) betrachtet. 

' 096Spiekermann (1988), S. 31. 
' 097Wasmayr (1997), S. 149. Vgl. auch Schäfers (1993), S. 190 f.; Hilligweg (1994), S. 40 f. 
' 09'Wasmayr (1997), S. 154. 
'-Vgl. hierzu Schäfers (1993), S. 190; Biehl (1995b), S. 65; Häring (1995), S. 274 f.; Wasmayr (1997), 

s. 149 ff. 
11"°Vgl. hierzu prägnant Waniek(1994), S. 48 f. 
1101Die Prinzipien der kohäsionspolitischen Interventionen der EU-Ebene - Partnerschaft, Subsidiarität, Kohärenz 

und Additionalität - werden durch den Alternativvorschlag nicht in Frage gestellt. Das Ziel der Reformbemü-
hungen ist es vielmehr, Fehlentwicklungen der bisherigen Kohäsionspolitik zu korrigieren, die verhindern, 
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V-2.4 Die Erfüllung der Kohäsionsfunktion durch FZ 

V-2.4.1 Zur Ausgestaltung der FZ aus rein ökonomischer Sicht 

Aus der mikroökonomischen Indifferenzkurvenanalyse leiten sich eindeutige Ausgestaltungs-

empfehlungen für FZ mit der Zielsetzung einer allokativ orientierten Ausgleichspolitik ab.1102 

Die Formulierung konkreter FZ-Programme wird jedoch sehr stark erschwert, wenn die Res-

sourcenkosten zur Durchführung und Kontrolle der FZ-Vergabe sowie Effizienzverluste und 

Präferenzkosten, die auftreten, wenn die Transfers nicht den Besonderheiten der Transferemp-

fängerregionen entsprechen, in die Erörterungen eingeschlossen werden. Zumeist sind dann 

keine eindeutigen Aussagen mehr möglich. Vielmehr hat stets eine Abwägung der Bedeutung 

der unterschiedlichen Kostenkategorien zu erfolgen. Die konkrete Ausgestaltungsentschei-

dung muß eine Reihe von Zielkonflikte im Hinblick auf die Einzelkriterien lösen. Die folgen-

den Aspekte sind zu beachten: 1103 

• Die Zweckbindung der FZ-Vergabe: 

Um die gewünschten Strukturveränderungen in den benachteiligten Regionen mit einem 

möglichst geringen FZ-Volumen realisieren zu können, sind die FZ zweckgebunden zu verge-

ben. Denn bei Pauschalzuweisungen besteht „die Gefahr, daß nur die mangelnde Finanzkraft 

der schwachen Mitgliedstaaten, also eine Symptom, beseitigt würde, nicht aber die eigentliche 

Ursache, nämlich die Strukturschwäche."1104 

Die Verwendung der Finanzmittel muß auf diejenigen Interventionsbereiche beschränkt wer-

den, die die strukturellen Voraussetzungen für eigenständige Einkommenserzielungsmöglich-

keiten in den benachteiligten Regionen herstellen. Den Zweck der FZ stellen daher Investitio-

nen in die verschiedenen Bereiche der öffentlichen Infrastruktur dar und nicht direkte Beihil-

fen für produktive Investitionen einzelner Unternehmen oder Sektoren. 

daß die angestrebten Prinzipien tatsächlich zur Umsetzung gelangen. HieIZU wird das Subsidiaritätsprinzip in 
den Mittelpwtlct gestellt, dessen konsequente Beachtung einen entscheidenden Beitrag zur Erfüllung der wei-
teren Prinzipien leistet. 

1102v gl. hieIZU das Effizienzkonzept der Indifferenzkurvenanalyse (Abschnitt III-2.2) sowie die Erörterung zu 
den Fwtlctionen der FZ in Abschnitt III-3.1.1.2. 

110' Frick/Van der Beek/Hünger (1996) greifen die kontroverse Diskussion um die „effiziente" Ausgestaltung der 
kohäsionspolitischen FZ auf sehr interessante Art auf. Sie verweisen auf die Existenz unterschiedlicher Föde-
ralismus- und Integrationsideale, die den Analysen der verschiedenen Autoren zugrunde liegen. Am einen 
Ende des Spektrums liegt das Ideal des kompetitiven Föderalismus, am anderen Ende dasjenige des koopera-
tiven Föderalismus. Je nachdem durch welches Ideal ein Autor seine Vorschläge zur Ausgestaltung der kohä-
sionspolitischen Maßnahmen kofundiert, wird er eine spezifische Wertung der entstehenden Nutzen und Ko-
sten vornehmen. Eine „objektive" Bewertung der unterschiedlichen Kostenkategorien (vgl. auch Kapitel II) 
ist nicht möglich. Hierdurch ergibt sich eine Erklärung für unterschiedliche theoretische Ergebnisse zu den 
Ausgestaltungsempfehlungen der FZ. 

''°'Peffekoven (1994), S. 109. So auch Spiekermann (1988), S. 42; Cuny (1997), S. 230. 
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Zugleich dürfen die Verwendungsauflagen jedoch nicht zu restriktiv formuliert werden. Den 

dezentralen Entscheidungsträgern müssen weitreichende Handlungsspielräume verbleiben, um 

ihre überlegenen Informationen zu den Besonderheiten der regionalen Entwicklungspotentiale 

der eigenen GKS ausnützen zu können. Einige Autoren fordern daher, ausschließlich unge-

bundene Pauschalzuweisungen an die Mitgliedstaaten zu vergeben.1105 Jedoch spricht die Ak-

zeptanz der Transferzahlungen in den transferleistenden Mitgliedstaaten gegen einen völligen 

Verzicht auf die Zweckbindung.1106 Daher erscheint es sinnvoll, daß die EU-Ebene einen all-

gemeinen Rahmen zur Verwendung der Transfers vorgibt, die konkrete Planung und Umset-

zung der Investitionsprogramme jedoch im eigenständigen Verantwortungsbereich der Trans-

ferempfänger bleibt. Dies entspricht weitgehend einer Umkehrung der heutigen Verfahrens-

abläufe, in deren Rahmen „das Gros der Abläufe zentral vorgegeben" wird, da die EK in „al-

len Phasen der Fondsinterventionen gestaltend ein[greift]."1107 Die empfohlene Vorgehens-

weise ist dem Subsidiaritätsprinzip adäquat, denn als Hilfe zur Selbsthilfe kann die zeitlich 

begrenzte Vergabe und Zweckbindung von Finanzmitteln zur Nutzbarmachung endogener 

Entwicklungspotentiale sehr wohl gerechtfertigt werden. 1108 

Gegen eine detaillierte Zweckbindung der Mittel spricht zudem, daß auch durch sie Sicker-

verluste nicht ausgeschlossen werden können. Bei einem geringen Transfervolumen treten bei 

zweckgebundenen FZ und Pauschalzuweisungen stets identische „leakage"-Effekte auf, da die 

Substitution eigener Finanzmittel der transferempfangenden Mitgliedstaaten nicht unterbun-

den werden kann. Erst wenn die Transferempfänger sämtliche eigenen Ressourcen aus der 

Finanzierung der geförderten Investitionen abgezogen haben, verhindert die Zweckbindung 

weitere Sickerverluste im Vergleich zur Pauschalzuweisung. 1109 Eine besondere Rechtferti-

"°'So bspw. Lammers (1993); Hilligweg (1994), S. 246 ff.; Frick/Van der Beek/Hünger (1996), S. 370. 
'""Vgl. Wissenschaftlicher Beirat (1994), S. 55 f. 
" 0'Wasmayr (1997), S. 180; vgl. auch S. 212 ff. sowie Gornig u.a. (1996), S. 117 ff. Dies entspricht weiterhin 

dem Prinzip der Partnerschaft jedoch in einem umgekehrten Verhältnis. Während bislang die EU-Ebene die 
Verfahrensabläufe bestimmte, übernehmen diese Aufgabe nun die dezentralen GKS. So werden deren Infor-
mationsvorsprünge ausgenutzt. Zugleich werden Frustrationskosten innerhalb der Mitgliedstaaten verringert. 
Der Verwaltungsaufwand kann für die Transfergeber und -nehmer entscheidend abgebaut werden. Die EU-
Ebene kann die ,,innerhalb der 'operativen' Kohäsionspolitik freigesetzten Steuerungskapazitäten" (Wasmayr 
(1997), S. 223) dazu nutzen, eine verstärkte ex-post Kontrolle der ordnungsgemäßen und effizienten Durch-
führung der Projekte vorzunehmen. 

" 0'Vgl. Noe (1983); auch Gornig u.a. (1996), S. 117. Lammers (1993) kritisiert diese Zweckbindung. Er konsta-
tiert Effizienzverluste aufgrund einer Vermischung von allokativen und distributiven Zielsetzungen. Dem 
liegt jedoch die Auffassung zugrunde, daß die Fondsmittel der reinen Umverteilung dienen würden. An dieser 
Stelle wird jedoch dementgegengesetzt von einer allokativ orientierten Ausgleichszielsetzung ausgegangen, 
die sich gerade nicht auf eine reine Umverteilung beschränkt, sondern langfristige Entwicklungsmöglichkei-
ten eröffnen soll. Der von Lammers geforderte Standortwettbewerb, um herauszufinden, welche Maßnahmen 
in den Regionen beschleunigte Aufholprozesse erlauben, soll durch die Vergabe der strukturpolitischen Mittel 
erst ermöglicht werden (vgl. hierzu ausführlich Leonardi (1995)). 

"°'Vgl. hierzu auch Beckmann (1995), S. 135 ff. Die Tatsache, daß die Strukturmaßnahmen selbst in den vier 
Kohäsionsländern in der laufenden Progranunperiode nicht mehr als 14 Prozent der gesamten Investitionen 
der Empfängerstaaten betragen (vgl. Europäische Kommission (1996), S. 98 f.), spricht dafür, daß die zweck-
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gung für Verwendungsauflagen ergibt sich aus dieser Sicht in solchen Bereichen der öffentli-

chen Infrastruktur, die „innovativen" Charakter besitzen, so daß diese Ausgabenbereiche bis-

lang von den transferempfangenden GKS noch gar nicht abgedeckt wurden.1110 In den übrigen 

Bereichen besteht eine große Wahrscheinlichkeit, daß durch die EU-Ebene erhebliche Res-

sourcen zur Einrichtung und Kontrolle der Verwendungsauflagen aufgewendet werden, ohne 

hierdurch eine stimulierende Wirkung auf den Umfang der Infrastrukturinvestitionen auszulö-

sen. Eine effektive ex-post Kontrolle der Mittelverwendung ist außerdem nur möglich, wenn 

eine detaillierte Spezifizierung der Verwendungsauflagen erfolgt. Eben solche Vorschriften 

sollen jedoch vermieden werden, um den dezentralen GKS die Durchführung einer eigenstän-

digen Regionalpolitik zu ermöglichen. 

• Die Eigenbeteiligung der Transferempfänger: 

Eine Eigenbeteiligung der Transferempfänger ist aus Effizienzüberlegungen angebracht. Zum 

einen treten bei dieser Ausgestaltungsform die geringsten Sickerverluste auf, da gewährleistet 

wird, daß die eigenen Mittel der Transferempfänger nicht vollständig substituiert werden kön-

nen. Zum anderen stellt eine Eigenbeteiligung sicher, daß sich die Transferempfänger nur um 

solche FZ bemühen werden, die tatsächlich einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen spenden. 

Aus dem Blickwinkel dieser Effizienzüberlegungen sollte die EU-Ebene einen möglichst 

niedrigen Finanzierungsanteil übernehmen. Allerdings muß die Finanzkraft der Transferemp-

fänger berücksichtigt werden, um zu gewährleisten, daß die Kofinanzierungsmittel von den 

Transferempfängern tatsächlich erbracht werden können. Daher ist eine Staffelung der Eigen-

beteiligungssätze gemäß der Finanzkraft der Transferempfänger zu befürworten, wie sie be-

reits im Rahmen der Fondswirtschaft vorgenommen wird. Die Höhe der Finanzierungsbeteili-

gung bis zu 85 Prozent der Gesamtkosten einer Investition muß jedoch einer kritischen Über-

prüfung unterzogen werden. Sie bildet einen erheblichen Anreiz für die staatlichen Entschei-

dungsträger der transferempfangenden GKS, Projekte in Angriff zu nehmen, ,,die gesamtwirt-

schaftlich von zweifelhaftem Nutzen sind, wohl aber etwa beschäftigungspolitisch kurzfristig 

positiv gesehen werden oder einem politischen Aktivitätsnachweis dienen."1111 

gebundene Mittelvergabe keine Sickerverluste verhindern kann. Eine gesicherte Beurteilung erfordert jedoch 
eine genaue Untersuchung der Einkommens- und Preiselastizitäten in den Empflingerstaaten sowie des Ver-
hältnisses zwischen Zuweisungen der EU und eigenen Investitionen der Empflingerstaaten in den einzelnen 
gefilrderten Teilbereichen. 

'' "'Dies erscheint bspw. denkbar bei neuen Entwicklungen in der Telekommunikation. 
1111Dielcmann!Breier (1993), S. 264. Es bestehen aber weitere Anreize, wie bspw. die notwendige Finanzierung 

der Folgekosten der Investitionen, die wiederum dafür sprechen, daß die Transferempfänger nur ökonomisch 
,,sinnvolle" Projekte ausführen. Notwendig ist eine umfassende Gesamtschau aller Anreizargumente. 
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• Die betragliche Begrenzung des Transfervolumens: 

Das Gesamttransfervolwnen der FZ kann betraglich begrenzt werden, da lediglich eine be-

stimmte Infrastrukturausstattung in allen Mitgliedstaaten gewährleistet werden soll. Ange-

sichts der großen Rückstände der benachteiligten Mitgliedstaaten mit öffentlichen Infrastruk-

tureinrichtungen kann das notwendige FZ-Volwnen jedoch nicht innerhalb einer Periode, 

sondern nur innerhalb eines längerfristigen Zeitrawns bereitgestellt werden. 1112 In welchem 

konkreten Zeitrawn der Aufholprozeß ermöglicht werden soll, verbleibt eine politische Ent-

scheidwig. Hierbei ist eine Überlastwig der transferleistenden Mitgliedstaaten in ihrer Bereit-

schaft zur Vergabe der strukturpolitischen Transfers zu vermeiden, zugleich aber eine verläß-

liche Perspektive für den Aufholprozeß der benachteiligten Regionen zu schaffen.1113 

• Die Formulierung von Empfangsauflagen: 

Anhand konkreter Empfangsauflagen sind die benachteiligten GKS zu bestimmen, die sich für 

den Erhalt der allokativ orientierten Transfers qualifizieren. Die Empfangsauflagen sollten 

eine möglichst objektive Auswahl der Transferempflinger ermöglichen, wn die Mittelvergabe 

aus wiederholten politischen Willensbildwigsprozessen herauszuhalten. Denn verbleiben 

weitgehende diskretionäre Entscheidwigsspielräwne so ist zu befürchten, ,,daß den nationalen 

Interessen über Gebühr Rechnwig getragen wird"1114 wid die zentrale Ebene starken Einfluß 

auf die Programmgestaltwig gewinnt. 

Um jene Mitgliedstaaten zu definieren, die gemäß des Subsidiaritätsprinzips für einen be-

grenzten Zeitrawn eine finanzielle Hilfe zur Selbsthilfe durch die zentrale EU-Ebene erhalten, 

müssen zwei Empfangsauflagen eingeführt werden: 

Zwn einen die Höhe des Pro-Kopf-Einkommens. Dieser Indikator bestimmt, welche Mitglied-

staaten wegen mangelnder ökonomischer Leistwigsfähigkeit finanzielle Unterstützwig zur 

Durchführung einer eigenständigen Regionalpolitik benötigen. Finanzstarke Mitgliedstaaten 

können die benachteiligten Regionen ihres Staates ohne die Hilfestellwig der übergeordneten 

EU-Ebene autonom witerstützen. 1115 Bei welcher Höhe des durchschnittlichen Pro-Kopf-

Einkommens diese Förderbedürftigkeit als gegeben anzusehen ist, läßt sich nicht wissen-

1112Vgl. zur finanziellen Dimension der notwendigen Transfers Abschnitt V-2.5. 
""Stahl (1997), S. 204 spricht davon, daß „die politische Sensibilität dieses Vorhabens .. von allen Beteiligten 

viel Fingerspitzengefühl verlangen [wird]." Vgl. auch Scharmer (1997), S. 262. 
1114Gornig u.a. (1996), S. 107. Schäfers (1993), S. 196 fordert die ,,Entpolitisierung" der FZ-Vergabe. 
""Vgl. Spiekermann (1988), S. 49; Franzmeyer/Weise (1997), S. 322 f. Franzmeyer (1996a), S. 135 f. weist 

darauf hin, daß in diesem Fall die Kontrolle der autonomen Regionalpolitik der Mitgliedstaaten durch die EK 
umso strikter durchgeführt werden muß, um zu verhindern, daß „unter regionalpolitischem Deckmantel natio-
nale Industriepolitik betrieben wird, die den innergemeinschaftlichen Wettbewerb verflilscht." Folglich rückt 
die Beihilfenkontrolle verstärkt in den Mittelpunkt (vgl. auch Gornig u.a. (1996), S. 107 ff.). 
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schaftlich bestimmen. Es ist daher eine politische Entscheidung zu treffen. Z.B. kann die För-

dergrenze der Ziel-1-Regionen der Strukturfonds von 75 Prozent des durchschnittlichen Pro-

Kopf-Einkommens der EU beibehalten und nun auf die Mitgliedstaaten bezogen werden. 

Zum anderen ist ein Indikator über die bestehende öffentliche Infrastrukturausstattung in den 

Regionen der benachteiligten Mitgliedstaaten zu erstellen, um zu ermitteln, ob das (öffentlich 

direkt beeinflußbare) endogene Entwicklungspotential in den Regionen bereits vorhanden ist 

oder erst noch mit Hilfe der Transfers geschaffen werden muß. Denn besteht bereits eine an-

gemessene öffentliche Infrastrukturausstattung, so liegt aus Sicht der allokativ orientierten 

Ausgleichszielsetzung kein Handlungsbedarf zur Vergabe weiterer FZ vor. 

Beide Empfangsauflagen sind geeignete Indikatoren zur Bestimmung der Förderbedürftigkeit, 

da sie die Problemlage anzeigen, einen EU-weiten Vergleich zulassen und zudem relativ ob-

jektiv sind, da sie (weitgehend) quantitativ spezifiziert werden können. 

Die Festlegung dieser Empfangsauflagen gewährleistet, daß die FZ nur temporär begrenzt 

vergeben werden. Sofern die angestrebte öffentliche Infrastrukturausstattung geschaffen wur-

de oder die transferempfangenden Mitgliedstaaten die festgelegte Grenze des Pro-Kopf-

Einkommens überschritten haben, besitzt die EU-Ebene die Verpflichtung den Eingriff in den 

Verantwortungsbereich der mitgliedstaatlichen Regionalpolitik zu beenden. Die Gefahr von 

Gewöhnungseffekten bei den Transferempfängern wird auf diese Weise unterbunden. Sie er-

halten aufgrund der objektiven Indikatoren eine langfristige, transparente und stabile Perspek-

tive für den Erhalt der FZ, zugleich aber eine politisch nicht verhandelbare Situationsbe-

schreibung für die Beendigung der Unterstützungsleistungen.1116 

Eine Reihe von Autoren fordert weitere Empfangsauflagen, um die Effizienz der Mittelverga-

be zu steigern. Hier steht zum ersten die Frage im Mittelpunkt, ob in den benachteiligten Mit-

gliedstaaten .funktionierende Verwaltungsstrukturen bestehen, die eine effiziente Ausführung 

und Kontrolle der kohäsionspolitischen Maßnahmen erlauben. Problematisch ist vor allem 

„die vielfach noch wenig entwickelte Kultur des Dialogs zwischen den Ebenen, so daß eine 

Partizipation von Regionen und Kommunen nicht gewährleistet ist und die Geberländer der 

zweckgerichteten Verwendung der von ihnen aufgebrachten Mittel mißtrauen werden."1117 In 

solchen Mitgliedstaaten, die wenig leistungsfähige Verwaltungseinrichtungen besitzen, soll 

1116Vgl. auch Lammers (1993), S. 197; Leonardi (1995), S. 3; Grossekettler (1996), S. 27 f. 
1111Franzmeyer (1996a), S. 133. 
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die FZ-Vergabe an die Empfangsauflage geknüpft werden, einen schlüssigen Entwicklungs-

plan zum Aufbau effizienter Finanzverwaltungsstrukturen vorzulegen. 1118 

Zum zweiten wird die Additionalität der Mittelvergabe als Empfangsauflage verlangt. Hierzu 

wurden weiter oben bereits Überlegungen angestellt.1119 Wie bei den Verwendungsauflagen 

besteht die Möglichkeit, daß die Verwaltungs- und Kontrollkosten zur Implementierung und 

Durchsetzung der „Zusätzlichkeit" des Mitteleinsatzes prohibitiv hoch ausfallen. 

Zum dritten wird angesichts der entscheidenden Bedeutung der allgemeinen Wirtschaftspoli-

tik der Empfängerstaaten für den Erfolg kohäsionspolitischer Transfers die Koppelung der 

Mittelvergabe an nationale makroökonomische Indikatoren gefordert. 1120 Die Autoren plädie-

ren für die Schaffung eines Systems von Anreizen und Sanktionen, d.h. für Schritte weg von 

dem Förderkriterium der „Bedürftigkeit" hin zu jenem der „Output-Performance". 1121 Eine 

Transfergarantie, wie sie zum heutigen Zeitpunkt durch die indikative Mittelaufteilung vorge-

nommen wird, würde es dann nicht mehr geben, selbst wenn die beiden oben beschriebenen 

Empfangsauflagen erfüllt werden. 1122 So erachtet Schäfers1123 es als notwendig, daß die EU-

Ebene „in einem gewissen Maße Einfluß auf die Wirtschaftspolitik der peripheren Mitglied-

staaten"1124 ausübt. Er nennt insb. die „Steuergesetzgebung, die Lohn- und Infrastrukturpolitik 

sowie eine Stabilitätsausrichtung in der gesamten Wirtschaftspolitik."1125 Indem als Indikator 

für die Mittelvergabe die Wachstumsrate des nationalen BIP herangezogen wird, erhofft sich 

Schäfers einen fruchtbaren Wettbewerb der Mitgliedstaaten um die Kohäsionsmittel. Nach der 

Argumentation von Schäfers werden diejenigen Mitgliedstaaten, die die Vorgaben der EU-

Ebene beachten, überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielen können und erhalten hierfür 

durch zusätzliche Transferleistungen eine Belohnung. Auch Wasmayr1126 sieht die Notwen-

digkeit zur Einflußnahme auf die Wirtschaftspolitik der Transferempfänger. Er plädiert dafür, 

die Transferzahlungen von der gesamtwirtschaftlichen Investitionsquote der Mitgliedstaaten 

1118Vgl. Waniek (1994), S. 48; Thomas (1994), S. 486; Gornig u.a. (1996), S. 124. Wa.smayr (1997), S. 226 ar-
gumentiert, daß nur in sechs der 15 Mitgliedstaaten zum heutigen Zeitpunkt Verwaltungsstrukturen bestehen, 
,,die eine dezentrale Wahrnehmung kohäsionspolitischer Aufgaben erlauben." 

1119Vgl. Abschnitt V-2.3.3. 
""'vgl. Padoa-Schioppa (1988), S. 99 f.; Schäfers (1993), S. 192 ff.; Pejfekoven (1994), S. 110. Vgl. auch Laa-

ser (1997), der die Bedeutung des wirtschaftspolitischen Ordnungsrahmens für die Effektivität der Kohäsi-
onspolitik am Beispiel Griechenlands, Portugals und Spaniens untersucht. Er gelangt zu dem Resultat, daß 
,,Erfolg oder Mißerfolg einer Integration - im Sinne einkommensmäßigen Aufholens oder Zurilckbleibens -
entscheidend von der eigenen Wirtschaftspolitik abhängen" (Laa.ser (1997), S. 144). 

1121Vgl. bspw. Costello (1993a), S. 118; Franzmeyer (1996a), S. 135; Reichenbach/Beck (1997), S. 140 f. 
1122Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 73 f.; Wa.smayr (1997), S. 141 f. 
1123Vgl. Schäfers (1993), S. 192 ff. 
1124Schäfers (1993), S. 195. 
""Schäfers (1993), S. 193. 
112'v gl. W a.smayr ( 1997), S. 228 ff. 
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und von der Einhaltung der haushaltswirtschaftlichen Konvergenzkriterien des EUV abhängig 

zumachen. 

Im Hinblick auf beide Vorschläge ist aber zu fragen, ob sich die EU-Ebene bei der Formulie-

rung dieser Empfangsauflagen nicht ein Wissen über die dezentralen Besonderheiten der Mit-. 

gliedstaaten - und damit über die „richtige" Wirtschaftspolitik - anmaßt, das mit dem Subsi-

diaritätsprinzip gerade nicht zu vereinbaren ist. Zudem ist es unmöglich, objektiv festzustel-

len, ob einen Mitgliedstaat ein eigenständiges Verschulden für eine unterdurchschnittliche 

Wachstumsrate oder Investitionsquote trifft, selbst wenn in erheblichem Umfang Kosten zur 

Sammlung von Informationen aufgewendet werden. Daher sind Konflikte im politischen Ent-

scheidungsprozeß vorprogrammiert.1127 Vor allem aber entsteht die Gefahr eines ökonomi-

schen Teufelskreises, da auch solche benachteiligten Mitgliedstaaten, deren Entwicklungs-

rückstand unverschuldet ist, Mittelkürzungen hinnehmen müssen und damit deren Möglich-

keiten, einen tragfähigen Entwicklungsprozeß einzuleiten, weiter verschlechtert werden. 

Insgesamt demonstrieren die Ausführungen deutlich die Problematik, die mit der Formulie-

rung von Empfangsauflagen verbunden ist. Im Einzelfall erscheinen die Forderungen plausi-

bel und ökonomisch begründet. In ihrer Gesamtheit jedoch erzeugen sie ein intransparentes 

und kompliziertes Verflechtungssystem, durch das eine effektive Kohäsionspolitik gefährdet 

werden kann (ökonomischer Aspekt). Es ergeben sich diskretionäre Handlungsspielräume für 

politisch motivierte Entscheidungen, da kein objektives Urteil über die angestrebten ( qualita-

tiven) Empfangsauflagen möglich ist (politischer bzw. polit-ökonomischer Aspekt). Es besteht 

daher im Zeitablauf eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, daß sich diejenigen Fehlentwicklun-

gen wiederholen, die den Anlaß für die Reformüberlegungen darstellen. An dieser Stelle wird 

daher dafür plädiert, nur die beiden erstgenannten elementaren (und quantifizierbaren) Indi-

katoren zur Festlegung der Mittelvergabe heranzuziehen. Es wird eine konsequente Konsoli-

dierung und Vereinfachung der kohäsionspolitischen Maßnahmen der EU angestrebt. 

V-2.4.2 Die Umsetzung der effizienten Problemlösung im politischen Entscheidungs-

prozeß 

Die Vergabe zwischenstaatlicher FZ im Dienst der Regionalpolitik erfordert eine weitgehende 

Reform der bisherigen kohäsionspolitischen Maßnahmen der EU-Ebene. Die Aussicht, die 

angestrebten Veränderungen innerhalb des europäischen Politikgestaltungsprozesses verwirk-

lichen zu können, bildet daher den Kern der nachfolgenden Überlegungen. 

1127V gl. hierzu auch Scharmer (1997), S. 281 ff. 
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V-2.4.2.1 Die Gewinnung der entscheidungsrelevanten Informationen 

Die spezifischen Besonderheiten der zurückliegenden Regionen sind die entscheidungsrele-

vanten Informationen zur Vergabe von FZ mit einer allokativ orientierten Ausgleichszielset-

zung. Die zur Gewinnung dieser Informationen notwendigen Kenntnisse über die grundsätzli-

chen Entwicklungschancen, die bestehenden Standortdefizite und die hieraus resultierenden 

konkreten Fördernotwendigkeiten besitzen die staatlichen Entscheidungsträger innerhalb die-

ser Regionen. Eine weitaus geringere Bedeutung für die Einleitung eines eigenständigen Ent-

wicklungsprozesses einer benachteiligten Region nehmen demgegenüber wechselseitige Be-

ziehungen zu den Handlungsalternativen und Entscheidungen der weiteren GKS der EU ein. 

Denn die „Maßnahmen kommen im allgemeinen ... nur der betreffenden Arbeitsmarktregion 

zugute."1128 Spillover-Effekte stehen also nicht im Zentrum der Überlegungen.1129 Daher be-

sitzt die besondere Eignung des Verbundsystems zur Generierung gesamtsystem-spezifischer 

Informationen nur eine untergeordnete Bedeutung. 

Von zentraler Bedeutung ist vielmehr die Nutzung des Informationspotentials der dezentralen 

Jurisdiktionen. Es ist deshalb elementar, daß deren staatliche Entscheidungsträger die vorhan-

denen Informationen vollständig und unverfälscht in den Willensbildungsprozeß des EU-

Verbundsystems einbringen. Hierzu besteht allerdings kein Anreiz, wenn durch die strategi-

sche Zurückhaltung oder Veränderung von Informationen zusätzliche Transfers in die eigene 

GKS gelenkt werden können. 

Die bestehende Fondswirtschaft eröffuet jedoch zunehmend die Möglichkeit zu strategischen 

Verhaltensweisen, da die zentrale Ebene immer detailliertere Förderkonzepte vorgibt und ver-

stärkt eigenständige Gemeinschaftsinitiativen entwickelt. 1130 Die dezentralen Entscheidungs-

träger werden nur solche Programmvorschläge an die EU-Ebene weiterleiten, die in Einklang 

mit den zentral vorgegebenen Konzeptionen gebracht wurden. Die Abstimmung der Vor-

schläge auf die dezentralen Problemstrukturen steht nicht im Mittelpunkt, da hierdurch För-

dermittel verloren gehen können.1131 Dies spricht dafür, wie für die Vergabe der FZ vorge-

schlagen, die gesamte Programmplanung den betroffenen Mitgliedstaaten zu überlassen und 

zentral nur einen weitgefaßten Rahmen für förderungswürdige Vorhaben abzustecken. Der 

1128Klodt u.a. (1992), S. 87. 
"'"vgl. Klodt u.a. (1992), S. 85 ff; auchLammers (1993), S. 196. 
113°um diese Förderprogramme zieladäquat formulieren zu können, müßte die EU-Ebene bereits die Kenntnisse 

der spezifischen Problemstrukturen der benachteiligten Regionen besitzen. Es entsteht ein gravierendes In-
formationsproblem. 

1131Die Bürokraten verhalten sich zugleich ,,nach dem Gesetz des geringsten Aufwandes" (Schäfers (1993), 
S. 75) und unterlassen eine für sie „aufwendige, komplizierte" (Schäfers, (1993), S. 75) Analyse der regiona-
len Problemstrukturen. 
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Anspruch an die EU-Ebene zur Gewinnung der entscheidungsrelevanten Informationen wird 

hierdurch deutlich reduziert. Die transferempfangenden Mitgliedstaaten entwickeln eigenstän-

dig, regionale Entwicklungskonzeptionen, die von der EU-Ebene daraufhin überprüft werden, 

ob sie den Rahmenanforderungen genügen. Darüber hinaus jedoch sind die Mittelverwendun-

gen, wie sie dezentral geplant werden, verbindlich. Da die Höhe der Transfervergabe nun un-

abhängig von der Einhaltung konkreter inhaltlicher Vorgaben der EU-Ebene erfolgt, existieren 

in den Mitgliedstaaten keine (Fehl-)Anreize, wesentliche entscheidungsrelevante Informatio-

nen bei der Ausarbeitung der Entwicklungspläne zurückzuhalten oder zu verfälschen.1132 

Insgesamt ist hieraus die Schlußfolgerung zu ziehen, daß das kohäsionspolitische Informati-

onsproblem der EU-Ebene beim Übergang von der aktiven, interventionistisch-selektiven 

Regionalpolitik zu einer Vergabe von zwischenstaatlichen FZ deutlich verringert wird. 

V-2.4.2.2 Die Fragen der Konfliktregelung und Konsensfindung 

Die Konfliktregelung und Konsensfindung bilden die Haupthindernisse bei der Verwirkli-

chung der in den vergangenen Abschnitten entwickelten Kohäsionspolitik. Dabei sind zwei 

Aspekte zu beachten. Die grundsätzlichen Intere_ssenkonflikte und Koordinationsprobleme 

zwischen den Verhandlungspartnern bezüglich der angestrebten gemeinsamen Problemlösung 

und die besondere Problematik, die sich ergibt, weil der kohäsionspolitische Instrurnenteinsatz 

der EU grundlegend verändert werden soll. 

Die Problemstellung, die bei der Einrichtung einer geeigneten Kohäsionspolitik erfaßt werden 

muß, hat eine hohe Komplexität. Denn die potentiellen Auswirkungen der möglichen Ver-

handlungslösungen für die Mitgliedstaaten sind sehr schwer einzuschätzen. Dies ergibt sich 

zum einen aufgrund der langfristigen Perspektive der kohäsionspolitischen Aktivitäten. Zwn 

anderen, weil die (ökonomische) 111eorie keine eindeutigen Schlußfolgerungen über die Wir-

kungsweise der kohäsionspolitischen Maßnahmen erlaubt. 1133 Daher besteht eine erhebliche 

Unsicherheit über die Wohlfahrtspositionen der verhandelnden Mitgliedstaaten. Ob eine be-

stimmte Problemlösung langfristig einen positiven oder negativen Gesamtnutzen für einen 

bestimmten Verhandlungspartner bedeutet, kann nicht sicher beantwortet werden. 

1132Vgl. zu den hier skizzierten Überlegungen ausführlicher Gornig u.a. (1996), S. 139 ff. Es muß allerdings 
darauf hingewiesen werden, daß weiterhin bestimmte Fehlanreize bestehen bleiben. So besitzen die Mitglied-
staaten sehr wohl Anreize, die bestehende Infrastrukturausstattung der Problemregionen sowie die Finanzkraft 
des Gesamtmitgliedstaates zu unterzeichnen, um die Zuweisung der Finanzmittel zu sichern. Da die Informa-
tionen zu diesen beiden elementaren Empfangsauflagen jedoch (weitgehend) quantifizierbar sind, können sie 
relativ leicht einer Überptilfung durch die EU-Ebene unterzogen werden. 

""Vgl. hierzu Abschnitt V-2.2.2. 
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Zudem besteht eine Vermischung von Koordinationsproblemen und Verteilungfragen. Das 

Koordinationsproblem besteht darin, in den peripheren Regionen Wachstumspotentiale auszu-

schöpfen, die ohne ein koordiniertes Vorgehen unerschlossen bleiben würden. In einer länger-

fristige Perspektive ermöglicht dies eine harmonische Entwicklung aller Teilregionen der EU, 

wodurch alle Mitgliedstaaten Nutzenzugewinne realisieren können (integrative Problemstel-

lung).1134 Die Aufbringung der Finanzmittel zur Vergabe der kohäsionspolitischen FZ führt 

hingegen zu einem Verteilungskonflikt. Die Akteure müssen anhand des Indikators „Pro-

Kopf-Einkommen" zu einer Einigung darüber gelangen, welche Mitgliedstaaten als Trans-

ferempfänger FZ erhalten (müssen) und welche als Transferzahler die Mittel zur Finanzierung 

der öffentlichen Infrastrukturausstattung in den benachteiligten Regionen aufbringen (kön-

nen).1135 Die Vergabe der kohäsionspolitischen FZ stellt also ein „mixed-motive-game" dar, 

wodurch die einvernehmliche Problemlösung erschwert wird. 

Der Verteilungskonflikt demonstriert, daß nur zwei Interessenlagen existieren: das Interesse 

der Nettotransferzahler, die den Umfang der Transfers begrenzen möchten, und das Interesse 

der Nettotransferempfänger, die für eine Ausweitung der Transfers plädieren. Hierdurch 

scheint sich der Konsensbedarf der Verhandlungssituation deutlich zu verringern, da nur zwei 

Interessenpositionen miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Jedoch besteht die 

gravierende Gefahr, daß eine „cross-cutting-cleavage" entlang der Linie der Nettotransfer-

zahler und -empfänger auftritt. Es stehen sich die strukturschwachen, benachteiligten Mit-

gliedstaaten und die strukturstarken, weiterentwickelten Mitgliedstaaten gegenüber. Dies ver-

deutlicht die zentrale Bedeutung der kohäsionspolitischen Maßnahmen für den gesamten Inte-

grationsprozeß.1136 Sofern die Mittel erfolgreich dazu beitragen, daß in allen Mitgliedstaaten 

eigenständige Entwicklungsmöglichkeiten entstehen, werden im Zeitablauf sich selbstverstär-

kende Effekte ausgelöst: Die Polarisierung zwischen „reichen" und „armen" Mitgliedstaaten 

löst sich dann zunehmend auf. Es stehen sich nun weniger gegensätzliche Interessenpositionen 

gegenüber, da die Verteilungspositionen der einzelnen Mitgliedstaaten einander näher gerückt 

sind. Dies erleichtert die Einigung auf integrative Problemlösungen, wodurch wiederum die 

1134Sei es indirekt dadurch, daß Fortschritte des Integrationsprozesses ermöglicht werden, die positive Entwick-
lung in politischer, sozio-kultureller und ökonomischer Hinsicht erlauben oder aber direkt in ökonomischer 
Hinsicht dadurch, daß das Wachstum in den peripheren Regionen allen anderen Mitgliedstaaten zugute 
kommt, bspw. über zusätzliche Exporte. 

""Die Frage, ob die FZ vertikal oder horizontal vergeben werden sollten, bleibt an dieser Stelle ausgeklammert. 
Es wird davon ausgegangen, daß die FZ aus dem allgemeinen EU-Haushalt bestritten werden, der von allen 
Mitgliedstaaten finanziert wird. Daher tragen auch die transferempfangenden Mitgliedstaaten zur Finanzie-
rung der kohäsionspolitischen FZ bei. Deshalb muß korrekterweise von Netto-Transferempflingern und Netto-
Transferzahlern gesprochen werden. 

1136vgl. hierzu auch die Abschnitt V-1.3.2.2 und V-3.3.3. Auch dort wird jeweils eine Konfliktlinie zwischen den 
weiterentwickelten und den benachteiligten Mitgliedstaaten festgestellt. 
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Entwicklungsperspektiven aller Mitgliedstaaten verbessert werden. Langfristig ist es denkbar, 

daß ein homogener Gesamtraum entsteht, in dem die Mitgliedstaaten je nach Fragestellung 

völlig unterschiedliche Koalitionen bilden. Es ist in dieser Situation auch möglich, verstärkt 

zu Mehrheitsentscheidungen überzugehen, da die Präferenzkosten in den überstimmten Mit-

gliedstaaten nicht mehr prohibitiv hoch ausfallen. Damit wird die EU-Ebene insgesamt hand-

lungsfähiger.1137 

Die Kohäsionsprobleme besitzen, wie dargestellt, wegen der Langfristigkeit der Zielsetzung 

und der Vielschichtigkeit der Entwicklungsmöglichkeiten, einen hohen Konsensbedarf. Diese 

Komplexität weist jedoch zugleich auf einen wichtigen Ansatzpunkt hin, um in den Ver-

handlungen aktiv auf die Herstellung des notwendigen Konsenses hinzuarbeiten. 1138 Die EK 

hat die Möglichkeit, durch eine offensive Informationsstrategie gezielt entscheidungsrele-

vante Informationen an die Transferempfänger und -geber zu vermitteln, die deren Zustim-

mungswahrscheinlichkeit zu der angestrebten Problemlösung erhöhen. Die EK fungiert als 

Moderator, der den Verhandlungsprozeß begleitet und so Einfluß auf die Verhandlungsergeb-

nisse gewinnt. 

Auf der Seite der transferzahlenden Mitgliedstaaten erscheint es erfolgsversprechend, auf die 

dynamische Perspektive der kohäsionspolitischen Problemlösungsstrategie hinzuweisen. Es 

ist denkbar, daß die Transferzahler im Rahmen ihrer Willensbildung die (kurzfristigen) Zah-

lungsströme überbewerten, wohingegen die langfristigen Nutzen des Abbaus der wirtschaftli-

chen und sozialen Disparitäten in der EU unterbewertet werden. Es ist den Transferzahlern zu 

verdeutlichen, daß eine alleinige Betrachtung der Netto-Transferzahlerposition „in vielfacher 

Hinsicht unzureichend ist."1139 So wird demonstriert, daß langfristig eine Mehrzahl ökonomi-

scher und außer-ökonomischer Faktoren die Wohlfahrtsposition des transferleistenden Mit-

gliedstaates bestimmt, so daß in einer Gesamtbetrachtung auch für die Transferzahler Nutzen-

zugewinne aus der Gewährung kohäsionspolitischer Transfers resultieren. 

Auf der Seite der Transferempfänger kann die EK gegenüber Entscheidungsträgern und 

Wählern gezielt auf die große Bedeutung der gewählten Zweckbestimmung der FZ für inve-

stive Zwecke aufmerksam machen. Gelingt es der EK, das Verständnis der Wähler für die 

1137Friclc/Van der Beelc/Hünger (1996), S. 360 f. sehen die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip sogar als die 
entscheidende Voraussetzung an, um eine konsistente Kohäsionspolitik durchführen zu können. Einzelne 
Mitgliedstaaten verfügen sodann über keine Vetoposition mehr, um kohäsionspolitisch sinnvolle Maßnahmen 
zu blockieren, die für die eigene Verteilungsposition mit Nachteilen verbunden sind. 

""Die Analyse der Strategien zur aktiven Konsensbildung stellt den zweiten Schritt bei der Untersuchung der 
Wahrscheinlichkeit einer einvernehmlichen Problemlösung im Verbundsystem dar. 

1139Caesar (1996a), S. 261. 
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Wichtigkeit der Investitionen in öffentliche Infrastruktur zu steigern, 1140 so erhöht sich der 

politische Druck auf die Politiker und die Verwaltung der transferempfangenden Mitglied-

staaten, für eine zweckgerechte Verwendung der FZ Sorge zu tragen. Der Handlungsspiel-

raum der Akteure, die Transfers in kurzfristige, konsumtive Verwendungen zu lenken, sinkt. 

Gelingt es trotz dieser Vorgehensweise nicht, eine einvernehmliche Problemlösung zu finden, 

können Maßnahmen zur Minimierung des Konsensbedarfs ergriffen werden: 141 Langfristig 

bietet sich die Änderung der Entscheidungsregeln im Ministerrat sowie beim Zusammenwir-

ken von EK, EP und Ministerrat an. Es besteht aber erneut eine Wechselwirkung mit dem 

Erfolg der kohäsionspolitischen Maßnahmen. Angesichts der momentan bestehenden Hetero-

genität der Mitgliedstaaten würde der Übergang von der Einstimmigkeitsregel zu einer Form 

der Mehrheitsregel erhebliche Präferenzkosten auslösen. Entwickeln sich durch die Kohäsi-

onsmaßnahmen jedoch homogenere Präferenzstrukturen in der gesamten EU, so vermindert 

sich die Bedeutung der Präferenzkosten und die Verringerung des Konsensbedarfs durch eine 

Änderung der Entscheidungsregel stellt eine zunehmend effiziente Vorgehensweise dar. 

Bereits zum heutigen Zeitpunkt bietet sich die Möglichkeit an, die komplexe Verhandlungs-

problematik in mehrere Teilprobleme geringerer Komplexität aufzuspalten. So können bei der 

FZ-Vergabe zunächst die transferberechtigten Mitgliedstaaten bestimmt, in einem zweiten 

Schritt über das jährliche Gesamtvolumen der Finanzmittel entschieden und schließlich die 

Art der Zweckbindung festgelegt werden. Die Anforderungen an die Konsensfindungskapazi-

täten des Entscheidungssystems wird bei jeder Teilentscheidung im Vergleich zur Verhand-

lung der Gesamtproblematik reduziert. 1142 

Im Vordergrund der konsensbedarfrninimierenden Maßnahmen steht die Anwendung kon-

fliktminimierender Entscheidungsregeln. Diese Strategien gefährden aber die Realisierung 

einer effizienten Lösung der Kohäsionsproblematik und lassen die Wahrscheinlichkeit, daß es 

zu wesentlichen Veränderungen der bestehenden kohäsionspolitischen Maßnahmen kommt, 

gering erscheinen. 

Es kann die Zustimmung aller Mitgliedstaaten zu den kohäsionspolitischen Transfers durch 

eine Gleichbehandlung aller Verhandlungspartner hergestellt werden. Dies bedeutet, daß alle 

Mitgliedstaaten in einem bestimmten Umfang kohäsionspolitische Finanzmittel erhalten. Die-

se Vorgehensweise ist kohäsionspolitisch ineffektiv. Denn wenn „alle Regionen - ob stark 

114°V gl. zur Bedeulwlg der öffentlichen Infrastruktur nochmals die Ausführungen zum Potentialfaktoransatz in 
Abschnitt III-3.1.1.2. 

1141Der dritte Schritt zur Untersuchung der Wahrscheinlichkeit einer einvernehmlichen Problemlösung. 
1142Allerdings besteht der Nachteil, daß die Verhandlungen insgesamt einen längeren Zeitaum beanspruchen und 

hierdurch zusätzliche Verhandlungskosten ausgelöst werden. 
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oder schwach - annähernd gleichermaßen gefördert werden, ist nichts gewonnen, die Abstände 

zwischen den Regionen werden nicht geringer, nur das Umverteilungsvolumen ist gewach-

sen."1143 Die benachteiligten Regionen müssen relativ zu den weiterentwickelten Regionen 

bessergestellt werden, um die Kohäsionszielsetzung zu verwirklichen. 1144 

Diese Feststellung leitet direkt über zur Strategie der Besitzstandswahrung. Sie erlaubt es, eine 

Ungleichbehandlung der verschiedenen Akteure einzuführen. Die benachteiligten Regionen 

erhalten in diesem Fall vom Status-Quo ausgehend zusätzliche Finanzmittel, um die Realisie-

rung der Kohäsionszielsetzung zu ermöglichen. Zugleich wird aber gewährleistet, daß sich die 

absolute Höhe der FZ, die an die weiterentwickelten Mitgliedstaaten fließen, nicht verringert. 

Unter dieser Voraussetzung wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß deren Entscheidungsträ-

ger der relativen Besserstellung der benachteiligten Regionen zustimmen. Das Transfervolu-

men ufert auf diese Weise jedoch aus. Es entsteht zunehmend die Gefahr, daß Mitnah-

meeffekte auftreten und die Finanzmittel zur Errichtung von Investitionsruinen genutzt wer-

den, da die Absorptionsfähigkeit der Regionen überfordert wird.1145 Zudem erscheint es unter 

diesen Voraussetzungen aussichtslos, die temporäre Begrenzung der FZ-Vergabe glaubhaft 

durchzusetzen. So kann nicht nur in den benachteiligten, sondern in allen Mitgliedstaaten eine 

Subventionsmentalität entstehen. Hierfür spricht auch der Einfluß von Interessengruppen. 

Diese werden erheblichen Widerstand leisten, wenn die Besitzstände abgebaut werden sollen, 

die ihren partikularen Interessen durch die FZ an den „eigenen" Mitgliedstaat zugeflossen 

sind. Dies gilt in sektoraler Hinsicht für die angestrebte Beendigung der FZ für direkt produk-

tive Investitionen einzelner Unternehmen oder Branchen,1146 in räumlicher Hinsicht für die 

strikte Beschränkung der FZ auf die Mitgliedstaaten mit unterdurchschnittlichem Pro-Kopf-

Einkommen.1147 Und auch die EK wird die Beschneidung ihrer diskretionären Entscheidungs-

1143Frick/Van der Beek/Hünger (1996), S. 361. 
1144Die Fehlentwicklw,g der Gleichbehandlw,g ist auch im Rahmen der bestehenden Strukturfonds festzustellen. 

So hat sich der Anteil der in geförderten Regionen lebenden Bevölkerw,g der EU von 43 Prozent im Jahr 
1989 auf fast 51 Prozent im Jahr 1995 erhöht. infolge der Norderweiterw,g der EU wurde das Ziel-6 der 
Strukturfonds eingeführt, um auch diesen Mitgliedstaaten eine angemessene Gleichbehandlw,g bei der Mit-
telvergabe garantieren zu können ( vgl. Reichenbach/Bec/c ( 1997), S. 141 ; Stahl ( 1997), S. 204 ). 

""Das Phänomen der Besitzstandswahrung begleitet auch die Fondswirtschaft der EU. Bei den Strukturfonds 
kommt es von 1992 bis 1999 real zu einer Verdoppelw,g der FZ an die Ziel-1-Regionen, ohne die Besitzstän-
de der übrigen Zielregionen anzutasten (vgl. Wasmayr (1997), S. 86 ff.). Die Einrichtung des Kohäsionsfonds 
für die Zeit von 1994 bis 1999 weist den Mitgliedstaaten mit niedrigem Pro-Kopf-Einkommen zusätzlich FZ 
zu, ohne Veränderw,gen im Hinblick auf die bereits bestehenden Transfers an die übrigen weiterentwickelten 
Mitgliedstaaten vorzunehmen. Konsequenterweise steigt das Gesamttransfervolumen beständig an (vgl. hier-
zu auch Abschnitt V-2.3.2). 

11461n sektoraler Hinsicht wird zudem ein großer Widerstand von der Agrarlobby zu erwarten sein, wenn in die-
sem Bereich der Versuch w,ternommen wird, durch Ausgabenkürzungen finanzielle Handlw,gsspielräume für 
die kohäsionspolitischen Maßnahmen zu gewinnen w,d die Kohärenz der kohäsionspolitischen Maßnahmen 
zu verbessern. 

1147 Aus dieser Sicht muß. die Vergabe der kohäsionspolitischen FZ an Irland beendet werden. Da dieser Mit-
gliedstaat mittlerweile sogar ein überdurchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen erreicht hat (vgl. hierzu 
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befugnisse durch die Reform der Kohäsionspolitik „nur bei einer expansiven Lösung"1148 

mittragen, die den eigenen politischen Einflußbereich zumindest quantitativ gewährleistet. 

In enger Verknüpfung hierzu steht die Strategie der Konfliktvertagung. Es ist zu vermuten, 

daß die Entscheidung besonders konfliktträchtiger Teilprobleme in die Zukunft verschoben 

wird, um eine einvernehmliche Problemlösung zum heutigen Zeitpunkt nicht zu gefährden. 

Daher können die angestrebten strukturellen Veränderungen der kohäsionspolitischen Maß-

nahmen der EU-Ebene nur in einem sehr langfristigen Prozeß in das Entscheidungssystem 

eingebracht werden, um den Konsensbedarf einzelner Verhandlungsrunden nicht zu über-

frachten. Erfolgt in diesem Zeitraum jedoch eine dynamische Veränderung der Problemstruk-

turen, so vergrößert sich die Diskrepanz zwischen der bestehenden Kohäsionspolitik und der 

aus theoretischer Sicht effizienten Problemlösung.1149 

V-2.4.2.3 Die Frage der Implementation 

Bei der Implementation sind die kohäsionspolitischen Aktivitäten der EK zu beleuchten. Die 

EK muß eine Einschränkung ihrer Kompetenzen zur konkreten Ausgestaltung der regionalpo-

litischen Maßnahmen hinnehmen. Es ist daher darauf zu achten, daß es im Zeitablauf nicht 

(erneut)1150 zu einer kontinuierlichen Ausweitung der Kompetenzausübung durch die europäi-

sche Bürokratie kommt, indem bestehende Handlungsspielräume von der EK interventioni-

stisch ausgefüllt werden. Hier müssen die verschiedenen Organisationen der EU eine Kon-

trollfunktion ausüben. Neben der Rechtsprechung des EuGH ist hierzu der AdR besonders 

geeignet. 1151 So werden die Kompetenzspielräume der Regionen geschützt und eine zuneh-

mende Intransparenz der kohäsionspolitischen Maßnahmen verhindert. Die Kapazitäten der 

EK sind auf die ex-ante Evaluierung der Entwicklungspläne der Mitgliedstaaten und die ex-

post Kontrolle der Mittelverwendung durch die Mitgliedstaaten zu konzentrieren. 

Für die Kontrollaktivitäten gilt jedoch- wie schon bei den externen Effekten-, daß sie nicht in 

jedem Einzelfall durchführbar sind. Es würden prohibitive Kontrollkosten entstehen. Es ver-

Abb. V-5) erfüllt Irland nicht mehr die Empfangsauflage, um im kommenden Planungszeitraum weiterhin FZ 
zu erhalten. 

1141 Franzmeyer (1996a}, S. 134. 
1149 Als markantes Beispiel sei in diesem Zusammenhang die Osterweiterung der EU genannt. Obwohl seit ge-

raumer Zeit feststeht, daß die bestehende Fondswirtschaft angesichts des enormen Entwicklungsrückstandes 
der Beitrittskandidaten ein erhebliches Erweiterungshindernis darstellt, ist es bislang nicht gelungen, eine 
Entwicklungsstrategie der Strukturmaßnahmen für die potentiellen neuen Mitgliedstaaten zu entwerfen. Ge-
lingt bis zum Beitritt der osteuropäischen Länder keine umfassende Reform der heutigen Kohäsionspolitik, so 
wird der Handlungsbedarf entscheidend ansteigen. 

1 "°Vgl. hierzu die Kritik an dem alhnählichen Zentralisierungsprozeß in der bestehenden F ondswirtschaft in 
Abschnitt V-2.3.3. 

""Vgl. zum AdR Abschnitt IV-2.2.1.3. 
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bleiben daher Handlungsspielräume bei der Verwendung der FZ in den Empfängerregionen. 

Verhalten sich die dortigen Politiker und Bürokraten eigennutzorientiert, sind Ineffizienzen 

durch die Zweckentfremdung der Mittelverwendung (allokative Ineffizienz) und überhöhte 

Bereitstellungskosten (technische Ineffizienz) nicht auszuschließen. Aus polit-ökonomischer 

Gründen ist die Fehlleitung von FZ insb. dann dankbar, wenn die politischen Entscheidungs-

träger aus wahltaktischen Überlegungen heraus kurz- bis mittelfristige Zielsetzungen verwirk-

lichen möchten, um Wählergruppen mit spürbaren Vergünstigungen zu bedienen.1152 

V-2.5 Schlußfolgerungen und finanzielle Dimension 

Die Ausführungen dieses Abschnitts zeigten zunächst den wirtschaftspolitischen Handlungs-

bedarf zur Durchführw1g kohäsionspolitischer Maßnahmen auf. Es bestehen zum heutigen 

Zeitpunkt erhebliche wirtschaftliche und soziale Disparitäten in der EU, die (auch) auf einen 

Rückstand der betroffenen Mitgliedstaaten in der öffentlichen Infrastruktur zurückgeführt 

werden können. Der europäische Integrationsprozeß übt einen erheblichen Einfluß auf die 

Entwicklung der bestehenden Disparitäten aus. Allerdings erlauben theoretische wie auch 

empirische Analysen keine eindeutigen Schlußfolgerungen, ob hierdurch „insgesamt" eine 

Konvergenz oder Divergenz des Entwicklungsstandes der Mitgliedstaaten und Regionen aus-

gelöst wird. 

Entsprechend der kohäsionspolitischen Zielsetzung besitzen die Transfers der EU als allokativ 

orientierte Ausgleichszuweisungen einen vorübergehenden Charakter. Sofern sie „erfolg-

reich" sind, stellen sie die Voraussetzungen für einen eigenständigen Aufholprozeß in den 

benachteiligten Mitgliedstaaten her w1d machen sich so im Laufe der Zeit selbst überflüs-

sig: 153 Im Kohäsionsland Irland ist diese Situation bereits eingetreten. 1997 verfügt Irland 

erstmals über ein Pro-Kopf-Einkommen, das den Durchschnitt der EUR 15 übertrifft. Daher 

benötigt dieser Mitgliedstaat selbst dann keine weiteren kohäsionspolitischen FZ der überge-

ordneten Ebene mehr, wenn einzelne Teilregionen erhebliche Defizite der öffentlichen Infra-

struktur aufweisen: 154 Irland verfügt heute über eine ausreichende wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit, um den Aufholprozeß der betreffenden Teilregionen eigenständig zu finanzieren. 

""Vgl. Schäfers (1993), S. 75 f.; Beckmann (1995), S. 145 ff.; auch Spiess (1973), S. 78 u. 87 f. 
1153Vgl. auch Hesse, H. (1993), S. 48. Die Vergabe der FZ ermöglicht dynamische Entwicklw,gsprozesse. 
""Vgl. hierzu S. 230 f. mit Abb. V-4 in Abschnitt V-2.2.1, wo ein erheblicher Rückstand Irlands in der Infra• 

strukturausstattung aufgezeigt wird. Allerdings stammen die jüngsten Daten aus dem Jahr 1989. Beachtet 
man, daß der dynamische Aulholprozeß Irlands im Hinblick auf das Pro-Kopf-Einkommen erst in den 90er 
Jahren stattgefunden hat, so ist zu vermuten, daß in diesem Zeitraum auch die Defizite im Infrastrukturbereich 
verringert werden konnten. 



265 

Eine enorme Bedeutung besitzen die kohäsionspolitischen Transfers für den gesamten euro-

päischen Integrationsprozeß. Sie ermöglichen dynamische Integrationsfortschritte. Die kohä-

sionspolitischen Maßnahmen erlauben es den benachteiligten Mitgliedstaaten, leistungs- und 

zukunftsfähige Strukturen aufzubauen, die jenen der weiterentwickelten, ,,erfolgreichen"1155 

Mitgliedstaaten ähne!n.1156 Findet auf diese Weise eine Homogenisierung innerhalb der EU 

statt, lösen sich Konfliktlinien zwischen benachteiligten und weiterentwickelten Mitglied-

staaten auf, die bislang als „cross-cutting-cleavage" unterschiedlichste Problemstellungen 

betroffen haben. Das Gesamtsystem der EU wird hierdurch stabiler. Dies bedeutet jedoch 

nicht, daß kein Wandel stattfindet. Vielmehr werden die notwendigen Entwicklungsprozesse 

erst ermöglicht, weil die Entscheidungsfindung auf der EU-Ebene nicht länger durch unüber-

windbare Interessengegensätze blockiert wird (Stabilität im Wandel). ,,Damit kommt der Ko-

häsionspolitik nicht nur eine große wirtschaftliche, sondern auch eine überragende politische 

Bedeutung zu."1157 

Insgesamt zeigt sich ein interdependentes Verhältnis zwischen dem wirtschaftlichen und so-

zialen Zusammenhalt und dem Integrationsprozeß. Einerseits beeinflußt der Integrationspro-

zeß die Entwicklung der Kohäsion innerhalb der EU. Andererseits hängt der Fortgang des 

Integrationsprozesses entscheidend von dem Stand der Kohäsion ab. 

Daher besitzt die Kohäsionspolitik eine zentrale Bedeutung für die EU. Eine effiziente und 

effektive Kohäsionspolitik, so demonstrieren die Analysen dieses Abschnitts, ist aber nur in 

einem kooperierenden Miteinander von transferempfangenden und transferleistenden Mit-

gliedstaaten sowie der EU-Ebene möglich. 1158 Dies erfordert es, der EU-Ebene eine neue 

Rolle im Bereich der Kohäsionspolitik zuzuweisen. Statt den Mitgliedstaaten und Regionen 

konkrete regionalpolitische Programme vorzuschreiben, muß die zentrale Ebene „zum Mode-

rator und Impulsgeber für die regionale Selbstorganisation des Strukturwandels aufgrund 

möglichst breit getragenen Konsenses werden."1159 Die EU-Ebene sollte deshalb das Forum 

zur Konsensfindung über eine gemeinschaftliche Entwicklungsstrategie bieten1160 und als 

Partner der dezentralen GKS eine Moderationsfunktion bei der Umsetzung der Verhandlungs-

'"'Waniek (1995), S. 26. 
"'6vgl. bspw. Waniek (1995), der diesen Prozeß im Hinblick auf die Sektoralstrukturen in weiterentwickelten 

wtd benachteiligten Regionen analysiert. 
""Schäfers (1993), S. 16. 
""Vgl. Spiekermann (1988), S. 18 f. widjüngst Jochimsen (1998), S. 220 ff. Vgl. auch das Resümee von Schä-

fers (1993), S. 182 f. 
1159Jochimsen (1995), S. 497. 
1160 Auf der EU-Ebene wird die Willensbildwtg der Mitgliedstaaten im Ministerrat mit der Problemwahrnehmwig 

der EK wtd des EP koordiniert. 
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ergebnisse in den jeweiligen Mitgliedstaaten ausfüllen, um die Zielsetzung der FZ-Vergabe 

verständlich zu machen. 

Die unabdingbare Notwendigkeit zur Erhöhung der Wirksamkeit der kohäsionspolitischen 

Maßnahmen wird angesichts der finanziellen Dimension der bevorstehenden Herausforderun-

gen augenscheinlich. So schätzt die EK, daß im Zeitraum von 1994-2010 jährliche Investitio-

nen von ca. 30 Mrd. ECU erforderlich sind, um in den benachteiligten Ziel-1-Regionen des 

bestehenden Gesamtgebietes der EU eine öffentliche Infrastrukturausstattung zu schaffen, die 

dem Durchschnitt der EU entspricht. 1161 Unter Berücksichtigung der bevorstehenden Erweite-

rung der EU nach Osten wird das Finanzierungsproblem noch deutlicher. Die räumlichen Dis-

paritäten in der EU werden sich durch diesen Integrationsschritt stark erhöhen und so einen 

zusätzlichen Finanzbedarf auslösen. Allein der Beitritt der vier Visegrad-Länder - Polen, 

Tschechische Republik, Slowakei und Ungarn - bedeutet im Rahmen der bestehenden Struk-

turfonds einen Anstieg der Transferleistungen um jährlich etwa 26 Mrd. ECU. ,,Kämen die 

Balkanstaaten und die baltischen Republiken hinzu, würde sich dieser Zuwachs im Prinzip auf 

etwa 54 Mrd. ECU ... verdoppeln."1162 Der Vergleich mit den gesamten Strukturmaßnahmen 

der EU im Jahr 1998 von ca. 33,5 Mrd. ECU verdeutlicht die enorme finanzielle Dimension 

dieser Ausgaben. 

Deutlich von der Entscheidung über die Vergabe der kohäsionspolitischen FZ zu trennen ist 

die Frage, wie die EU mit jenen Entwicklungsunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten 

verfährt, die bestehen bleiben, obwohl die Voraussetzungen zur Ausschöpfung der Entwick-

lungspotentiale der einzelnen Regionen mit Unterstützung der kohäsionspolitischen FZ ge-

schaffen wurden. Die Gründe für die bestehenbleibenden Entwicklungsrückstände liegen dann 

in natürlichen und klimatische Bedingungen sowie soziokulturellen Einflüssen, die aber mit 

Hilfe zwischenstaatlicher FZ nicht beeinflußt werden können.1163 Es steht dann nicht mehr 

eine allokativ orientierte Ausgleichszielsetzung im Mittelpunkt, sondern eine „reine" Umver-

teilung. Dieser Problemkreis steht im Zentrum des nachfolgenden Abschnittes. 

1161Vgl. Europäische Kommission (1992b ), S. 32. Die Angabe bezieht sich auf Preise des Jahres 1997. 
1162Europäische Kommission (1993a), S. 123; vgl. auch Ba/dwin (1994), S. 155 ff. u. Achten (1996), S. 161 ff.; 

Mallosek (1996). Allgemein verschärfen sich durch die Osterweiterung die Probleme der Kohäsionspolitik. 
Neben der Höhe des Transfervolumens stellt v.a. die Fähigkeit zur Absorptions der Transfers eine enonne 
Schwierigkeit dar. Eine Lösungsmöglichkeit besteht darin, die Transfervergabe zunächst zu beschränken und 
nach und nach ein „wirtschaftlich vernilnftiges Phasing-in" (ReichenbacWBeck (1997), S. 144) der neuen 
Mitgliedstaaten in die Kohäsionspolitik zu vollziehen (vgl. auch Franzmeyer/Weise (1997), S. 325 f.). 

1163Vgl. hierzu Wagner (1993), S. 33 ff. Die soziokulturellen Einflüsse beziehen „sich einmal auf zu hohe Zeit-
präferenzen und zum anderen auf wachstumshinderliche Verteilungspräferenzen". (Wagner (1993), S. 65 f.) 
Liegen diese Begriindungsansätze vor, so spricht man vonfreiwilligen Entwicklungsrückständen. 
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V-3 Horizontale fiskalische Ungleichgewichte 

V-3.1 Handlungsnotwendigkeit für die EU - zum Begriff der Solidarität 

Art. 2 EGV zählt zu den Aufgaben der EU, die „Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu 

fördern." Dieses grundlegende Prinzip des Integrationsprozesses ist den unbestimmten 

Rechtsbegriffen des Maastrichter-Vertragswerks zuzuordnen, da die weiteren Vertragsbe-

stimmungen keine Konkretisierung vornehmen, welche exakte Bedeutung der „Solidarität" im 

Sinne des Vertrages zukommt. 1164 Dies entspricht auch der Intention des Vertragswerks. Mit 

dem Begriff „Solidarität" wird ein allgemeiner Wertmaßstab in das Primärrecht eingeführt, 

der bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen ist. Hieraus ist mit Heinemann die Schluß-

folgerung erlaubt, daß die EU „eindeutig auch ein Umverteilungsziel ähnlich dem Grundsatz 

der 'Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse' in der deutschen Finanzverfassung"1165 zuläßt. 

Die konkrete Umsetzung dieser Zielsetzung überlassen die Autoren des Vertragswerks bewußt 

der freien politischen Auseinandersetzung der staatlichen Entscheidungsträger aller Mitglied-

staaten. Diese Vorgehensweise ist akzeptabel, da die Begründung von EU-weiten Umvertei-

lungsmaßnahmen auf subjektiven Werturteilen der betroffenen Akteure beruht und daher 

,,nicht ökonomisch-rational nachprüfbar"1166 ist. Die Ergebnisse der politischen Abstim-

mungsprozesse spiegeln das bestehende Ausmaß der Solidarität innerhalb der Gemeinschaft 

wider. 1167 

Die Umverteilungszielsetzung steht in einen systematischen Zusammenhang zum Kohäsions-

ziel. Denn in einer längerfristigen Betrachtungsweise bezieht sich die Frage der horizontalen 

Umverteilung auf jene räumlichen Unterschiede der Lebensverhältnisse zwischen den Mit-

gliedstaaten, die bestehen bleiben, obwohl in den einzelnen Mitgliedstaaten die vorhandenen 

Entwicklungspotentiale erfolgreich ausgeschöpft werden. Darin wird deutlich, daß die „rei-

nen" Redistributionsmaßnahmen subsidiär zu den allokativen Ausgleichsmaßnahmen (Stär-

kung der Kohäsion) zu erfolgen haben. Die vorrangige Aufgabe der EU besteht darin, die 

strukturellen Voraussetzungen für die eigenständige Erzielung von Einkommen in den be-

nachteiligten Mitgliedstaaten zu schaffen. 

1164V gl. hierzu Abschnitt IV-1. 
1165 Heinemann (1995), S. 15. 
1166 Fischer-Menshausen (1988), S. 656. 
1167V gl. Fischer-Menshausen (1988), S. 656. 
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Darüber hinaus muß die EU-Ebene aber einen Konsens finden, ob und wenn ja in welcher Art 

und Intensität Maßnahmen zur Reduktion der verbleibenden Entwicklungsunterschiede ergrif-

fen werden sollen. 1168 Die Solidarität zum Ausgleich von Unterschieden der Lebensverhältnis-

se steht wiederum in einer engen Verbindung zum Stand der Kohäsion. Denn die Bürger der 

einzelnen Mitgliedstaaten „feel a stronger sense of distributive justice regarding the members 

of their own constituent unit than regarding members of the federation at !arge. Tue stronger is 

the sense of cohesion within the federation, the more will the problem of distribution be vie-

wed in .. federation-wide terms; and the less it is, the more will distribution be viewed within 

the context of the member jurisdiction only."1169 Daher ist im Integrationsprozeß eine Zunah-

me der Solidarität zu erwarten, sofern die Bürger verstärkt einen europäischen Identifikations-

bezug aufweisen. Zu dieser Entwicklung tragen die Maßnahmen zur Förderung der wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhalts entscheidend bei. Sie bilden daher eine Vorausset-

zung für Bereitschaft zur reinen Umverteilung innerhalb der EU. 

Allerdings müssen die europäischen Entscheidungsträger beachten, ob nicht die aktuelle Hete-

rogenität der Lebensverhältnisse in der EU die Stabilität des Integrationsprozesses gefährdet. 

So ist denkbar, daß durch die Einführung der gemeinsamen Währung die bestehenden Ein-

kommensunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten deutlicher hervortreten und hierdurch in 

den Mitgliedstaaten mit geringerem Einkommensniveau die Akzeptanz für die EU schwindet. 

Sofern diese Überlegung zutrifft und der Erfolg der kohäsionspolitischen Maßnahmen (wie zu 

erwarten) einen sehr langen Zeitraum in Anspruch nimmt,1170 besteht schon heute eine Hand-

lungsnotwendigkeit zur Ergreifung „rein" umverteilender Maßnahmen, um den Integrations-

prozeß aufrechtzuerhalten. 1171 Die umverteilungspolitischen Aktivitäten liegen dann auch im 

Eigeninteresse derjenigen Mitgliedstaaten, die keine FZ erhalten und erfolgen unabhängig 

vom Ausmaß der Solidarität in der EU. 1172 

1161Dieser Konsens knüpft an das Prinzip gerechter Lastenverteilung an (vgl. Abschnitt II-2). Vgl. auch Fischer-
Menshausen (1988), S. 656 f. und Seidel (1992), S. 243. 

1169Musgrave/Musgrave (1984), S. 514. Tendenziell ist die Solidarität zwischen den Teileinheiten einer Gemein-
schaft wnso weniger ausgeprägt, je größer und heterogener die bestehende Gemeinschaft ist. Daher wird die 
Ost-Erweiterung der EU das Ausmaß der Solidarität für den Gesamtraum der EU verringern. 

1170V gl. hierzu Abschnitt V-2.2.2. 
"."Diese FZ wirken als „Integrationskraft und Integrationsverstärker" (Feldsieper/Prokop (1996), S. 43). 
1172Vgl. Peffekoven (1994), S. 105; vgl. hierzu auch Abschnitt III-3.1.2.2.1. Die Aufrechterhaltung des Integrati-

onsprozesses ist eng mit der Kompensationsfunktion der FZ verbunden (vgl. hierzu Abschnitt V-5). Es be-
steht jedoch ein wichtiger Unterschied. Während an dieser Stelle Gerechtigkeitsüberlegungen mit Bezug zur 
gegenwärtigen Ist-Situation im Zentrwn stehen, wird mit der Kompensationsfunktion die Sicherung von Ko-
operationsgewinnen angestrebt, die in der Zukunft anfallen werden. 
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V-3.2 Bestehende Aktivitäten der EU 

,,Es gibt keinen rein horizontalen, expliziten und ungebundenen Finanzausgleich, der Finanz-

kraftunterschiede zwischen den Mitgliedsländern ausgleicht und dem ein einheitlicher Um-

verteilungsgedanke von reich zu arm zugrunde liegt."1173 Ein Ausgleich horizontaler fiskali-

scher Ungleichgewichte durch die zentrale EU-Ebene kann aber nicht nur über einen eigen-

ständigen Finanzhilfemechanismus, sondern auch ausgabenseitig und/oder einnahmenseitig 

durchgeführt werden. 

Auf der Einnahmenseite des EU-Haushalts hat das Finanzierungssystem der EU in der Ver-

gangenheit regressive Züge aufgewiesen und erst in den letzten Jahren wurden Reformschritte 

eingeleitet, die zur Verwirklichung einer proportionalen Verteilung der Finanzierungslasten 

beitragen. Eine horizontale Umverteilung über die Einnahmenseite des EU-Haushalts findet 

folglich momentan nicht statt. 1174 

Demgegenüber werden auf der Ausgabenseite erhebliche horizontale Umverteilungswirkun-

gen ausgelöst. Hierbei stehen aber die unterschiedlichen Aufgabenbereiche der EU im Mittel-

punkt. Der Ausgleich horizontaler fiskalischer Ungleichgewichte bildet „nicht das Hauptziel 

dieser Tätigkeit". 1175 Die horizontalen Verteilungswirkungen der einzelnen Ausgabetätigkei-

ten summieren sich zu einem „impliziten Finanzausgleich i.e.S.", 1176 dessen Gesamteinfluß-

nahme auf die horizontalen fiskalischen Ungleichgewichte „in hohem Maße intransparent"1177 

bleibt. 

Es zeigt sich daher, daß die EU-Ebene zum heutigen Zeitpunkt keine expliziten Maßnahmen 

zur „reinen" Umverteilung finanzieller Mittel zwischen den Mitgliedstaaten durchführt. 

V-3.3 Der Ausgleich horizontaler fiskalischer Ungleichgewichte durch FZ 

V-3.3.1 Zur Ausgestaltung der FZ aus rein ökonomischer Sicht 

Die Ergebnisse der theoretischen Analyse zur Ausgestaltung der FZ, die einen Ausgleich hori-

zontaler fiskalischer Ungleichgewichte bezwecken, besitzen auch für die EU-Ebene Gültig-

keit. Da keine Beeinflussung des Ausgabeverhaltens der transferempfangenden Mitgliedstaa-

1113Frick/Van der Beek/Hünger (1996), S. 360. So auch Seidel (1992), S. 243; Peffelcoven (1994), S. 106 oder 
Häde (1996), S. 481. 

1174Vgl. hierzu Abschnitt IV-2.1.4.1. So auch Franzmeyer (1996a), S. 133 f. und Häde (1996), S. 482 ff. 
1115Postlep (1993), S. 90. Vgl. auch die Ausführungen zu den Problemfeldern der Regionalpolitik, die den hier 

angesprochenen Aspekt der Verteilungswirkungen der Ausgaben bereits aufgreifen (Abschnitt V-2.3.3). 
1116Seide/ (1992), S. 250; so auch Frick/Van der Beek/Hünger (1996), S. 360. 
1177 Frick/Van der Beek/Hünger (1996), S. 360; so auch Feldsieper/Prokop (1996), S. 45. 
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ten angestrebt wird, sind die FZ als Pauschalzuweisungen ohne Verwendungsauflagen und 

ohne Eigenbeteiligung zu vergeben.1178 

Die Ausgestaltungsprobleme der FZ liegen bei der Festlegung geeigneter Indikatoren zur 

Messung der Finanzkraft und des Finanzbedarfs der Mitgliedstaaten sowie der anzustrebenden 

Ausgleichsintensität: 

• Die Bestimmung der Finanzkraft ist problematisch, weil die einzelnen Mitgliedstaaten über 

eine weitgehend uneingeschränkte Autonomie zur Gestaltung der Einnahmenseite der na-

tionalen Finanzverfassungen verfügen. 1179 Infolge dieser Gestaltungsfreiheit bestehen in 

der EU fünfzehn heterogene mitgliedstaatliche Einnahmensysteme. So erheben die Mit-

gliedstaaten unterschiedliche Steuerarten und die Ermittlung der Steuerschuld der einzel-

nen Steuern basiert auf stark voneinander abweichenden Steuerbemessungsgrundlagen und 

Steuersätzen. Die Finanzierung der Sozialversicherungen erfolgt in einigen Mitgliedstaaten 

über Steuereinnahmen, wohingegen die Mehrzahl der Mitgliedstaaten eigenständige Sozi-

alversicherungsbeiträge erhebt. 1180 Außerdem ist darauf zu verweisen, daß es keinesfalls 

allen Mitgliedstaaten gelingt das bestehende nationale Steuerrecht „mit dem gleichen Er-

folg durchzusetzen."1181 Die Ermittlung der Finanzkraft darf daher nicht auf die Erfassung 

der tatsächlichen Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten beschränkt bleiben. 1182 Vielmehr ist 

es notwendig, eine Normierung vorzunehmen, um diejenigen Faktoren der Einnahmeer-

zielung auszuschließen, die von den Mitgliedstaaten autonom zu verantworten sind. Aller-

dings ist es wegen der enormen Heterogenität der nationalen Einnahmensysteme sehr diffi-

zil, die Vergleichbarkeit der Einnahmen herzustellen.1183 

Bei den nachfolgenden Modellrechnungen werden zwei Schritte ausgeführt, um eine ho-

mogene Bemessungsgrundlage für den Vergleich der mitgliedstaatlichen Finanzkraft zu 

schaffen. 1184 Zum ersten werden der Finanzkraftermittlung die gesamten laufenden Ein-

nahmen der Mitgliedstaaten zugrunde gelegt, zu denen neben den direkten Steuern, den in-

direkten Steuern und den übrigen laufenden Einnahmen auch die von den Mitgliedstaaten 

1171Vgl. hierzu Abschnitt III-3.1.2.2.2. 
1179Vgl. hierzu auch Abschnitt IV-2.1.4. 
"'°Diese Bemerkw:ig triffi insb. für Dänemark zu. Dort wird das gesamte System der sozialen Sicherung aus 

allgemeinen Steuereinnahmen finanziert. 
1111Pejfe/coven (1994), S. 108. 
1182Vgl. hierzu auch nochmals Abschnitt III-3.1.2.2.3. 
1183So auch Postlep (1993), S. 90. 
1184Zu beiden Nonnicrungsschritten wurden bereits im MacDougall-Bericht Überlegungen angestellt (vgl. Euro-

päische Kommission (1977b), S. 457 ff.). Zur Ennittlung der durchschnittlichen Steueranstrengung vgl. auch 
Feldsieper/Prokop (1996), S. 46 ff. 
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empfangenen Sozialversicherungsbeiträge zählen. 1185 Durch diese umfassende Berücksich-

tigung der mitgliedstaatlichen Einnahmen wird verhindert, daß die Finanzkraftrelationen 

dadurch verzerrt werden, daß die Mitgliedstaaten ganz unterschiedliche Einnahmequellen 

zur Finanzierung ihrer Aufgaben heranziehen."86 Zum zweiten wird die volkswirtschaftli-

che Einnahmenquote1187 der einzelnen Mitgliedstaaten als ein (einfaches) Maß für den An-

spannungsgrad der Besteuerung in den jeweiligen Mitgliedstaaten gebildet. Durch den 

Vergleich mit der durchschnittlichen Einnahmenquote in der EUR 15 wird ein Anhalts-

punkt gewonnen, ob ein Mitgliedstaat überdurchschnittliche oder unterschiedliche An-

strengungen unternimmt, seine Einnahmekraft auszuschöpfen. Um auszuschließen, daß der 

von den Mitgliedstaaten autonom zu verantwortende Handlungsparameter des „tax-effort" 

in die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen einfließt, werden deshalb bei der Be-

stimmung der Finanzkraft nicht die tatsächlichen Einnahmen eines Mitgliedstaates berück-

sichtigt, sondern jene Einnahmen, die sich ergeben hätten, sofern die mitgliedstaatliche 

Einnahmenquote dem durchschnittlichen Anspannungsgrad der Besteuerung der EUR 15 

entsprochen hätte. Auf diese Weise wird die den Berechnungen zugrundezulegende Fi-

nanzkraft derjenigen Mitgliedstaaten, die besondere Anstrengungen zur Ausschöpfung der 

eigenen Einnahmequellen unternehmen, gesenkt; hingegen wird die Finanzkraft solcher 

Mitgliedstaaten, die nur einen geringen „tax-effort" aufweisen, nach oben revidiert. 

• Bei der Ermittlung des Finanzbedarfs sind politische Entscheidungen unabdingbar, da es 

nicht möglich ist, objektiv zu bestimmen, welche Einnahmenausstattung die einzelnen 

Mitgliedstaaten zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen Aufgaben benötigen.1188 Daher bie-

tet es sich aus theoretischer Sicht an, auf eine zwischen den Mitgliedstaaten differenzieren-

de Bestimmung des Finanzbedarfs zu verzichten und vereinfachend davon auszugehen, daß 

der Finanzbedarf in jedem Mitgliedstaat pro-Kopf gleich hoch sei. Für diese Vorgehens-

weise spricht auch, daß im Rahmen eines funktionalen Finanzausgleichsystem der EU 

weitere zwischenstaatliche Transfermechanismen bestehen, durch die spezifische Sonder-

lasten einzelner Mitgliedstaaten abgegolten werden. Dies gilt für Sonderbedarfe infolge po-

sitiver externer Effekte1189 und struktureller Benachteiligungen. 1190 

1185Vgl. hierzu Europäische Kommission (1997c), S. 188 ff. 
11 '6nie Möglichkeit dieser Verzerrung dokwnentiert sich am deutlichsten im Hinblick auf die sozialen Siche-

rungssysteme. Allerdings ist die umfassende Erfassung aller Einnahmen auch der Kritik ausgesetzt, da erheb-
liche „technische Probleme der Abgrenzung und Bewertung" (Walthes (1996), S. 250) bestehen, die wieder-
um zu einer Verzerrung der ermittelten Finanzkraft führen können. 

1187Die volkswirtschaftliche Einnahmenquote berechnet sich aus dem Quotienten der gesamten laufenden Ein-
nahmen und des BIP eines Mitgliedstaates. 

1188V gl. hierzu Abschnitt III-3.1.2.2.4 zur Bestimmung des Finanzbedarfs. Prägnant auch Postlep (1993), S. 90. 
'""vgl. Abschnitt V-1. 
11 '°Vgl. Abschnitt V-2. 
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• Die Frage, in welchem Ausmaß die bestehenden Differenzen zwischen dem Finanzbedarf 

und der Finanzkraft der einzelnen Mitgliedstaaten ausgeglichen werden sollen (Ausgleich-

sintensität), muß in politischer Auseinandersetzung bestimmt werden. Hierbei sind auch 

allokative Aspekte zu berücksichtigen, da eine sehr weitgehende Nivellierung der Finanz-

kraft, die Anreize der transferempfangenden Mitgliedstaaten beeinträchtigen kann, ausrei-

chende Vorsorge für die eigenständigen Einnahmenquellen zu treffen.1191 hn Vordergrund 

stehen angesichts der enormen Entwicklungsunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten je-

doch verteilungspolitische Überlegungen zur horizontalen Gerechtigkeit.1192 

Sobald die staatlichen Entscheidungsträger Einigung über die Bestimmung der Finanzkraft 

und des Finanzbedarfs sowie die anzustrebende Ausgleichsintensität gefunden haben, liegen 

alle Faktoren fest, die anzeigen, welche Mitgliedstaaten sich in einer bestimmten Periode für 

den Erhalt von FZ qualifizieren. Die Vergabe der FZ folgt daher im Einzelfall einem A utoma-

tismus. Die staatlichen Entscheidungsträger besitzen keine diskretionären Ermessenspielräu-

me, einzelne Mitgliedstaaten bei der Zuweisungsvergabe ein- oder auszuschließen. 

V-3.3.2 Die finanzielle Dimension 

Dieser Teilabschnitt vermittelt einen Eindruck von der finanziellen Dimension der Transfers, 

die ein Ausgleich horizontaler fiskalischer Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten 

der EU zum heutigen Zeitpunkt auslösen würde. Abbildung V-? liefert die Basisdaten für die 

Berechnung der FZ im Jahr 1997. 

Die Spalten 1-VI enthalten die Daten zur Ableitung der Finanzkraft der Mitgliedstaaten, die 

durch die Finanzkraftmeßzahl (FKM) ausgedrückt wird. Spalte IV gibt die gesamten laufen-

den Einnahmen der Mitgliedstaaten wieder. Dieses absolute Finanzaufkommen der Mitglied-

staaten entspricht der unnormierten FKM. Durch die Berücksichtigung der durchschnittlichen 

Einnahmequote der EUR 15 an Stelle der tatsächlichen Einnahmequote der einzelnen Mit-

gliedstaaten (vgl. Spalte III) wird die Normierung der FKM durchgeführt. Spalte V quantifi-

ziert das absolute Finanzaufkommen der Mitgliedstaaten in Mrd. ECU, das der Ermittlung der 

Ausgleichszahlungen zugrundegelegt wird. Es zeigt sich, daß insb. für Irland, das Vereinigte 

Königreich und Griechenland durch die Normierung eine deutliche Revidierung der Finanz-

1191Vgl. Abschnitt III-3.1.2.2.5. 
1192Hinsichtlich dieser Feststellung besteht eine Analogie zum horizontalen Länderfinanzausgleich in Deutsch-

land. Auch dort müssen wegen der gravierenden Finanzschwäche der neuen Länder nach der Wiedervereini-
gung eindeutig verteilungspolitische Aspekte in das Zentrum der Finanzausgleichsregelungen gestellt werden; 
vgl. hierzu Ebert/Meyer (1998b ); (1999); lenk/Teichmann (1998). 
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kraft nach oben erfolgt, wohingegen die Finanzkraft Schwedens und Dänemarks deutlich nach 

unten korrigiert wird. 

Die Spalte VII bildet die Ausgleichsmeßzahl (AMZ) als Maß für den absoluten Finanzbedarf 

der Mitgliedstaaten ab. Es wird angenommen, daß der Finanzbedarf in jedem Mitgliedstaat 

pro-Kopf gleich hoch ist. Zudem wird vereinfachend davon ausgegangen, daß die exakte Hö-

he des Pro-Kopf-Finanzbedarfs durch die durchschnittliche Pro-Kopf-Finanzkraft innerhalb 

der EUR 15 (vgl. Spalte vn zutreffend wiedergegeben wird.1193 Damit ergibt sich der abso-

lute Finanzbedarf eines Mitgliedstaates durch die Multiplikation der durchschnittlichen FKM-

Pro-Kopf der EUR 15, die im Jahr 1997 ca. 8700 ECU beträgt, mit der Bevölkerungszahl des 

jeweiligen Mitgliedstaates. 

Durch die Gegenüberstellung der AMZ und FKM (vgl. Spalte VIII) läßt sich für jeden Mit-

gliedstaat sein Status beim Ausgleich horizontaler Ungleichgewichte ermitteln. Mitgliedstaa-

ten, deren FKM die AMZ übersteigt (AMZ - FKM < 0; überdurchschnittliche Deckungsrelati-

on) sind ausgleichspflichtig (AP; vgl. Spalte XI).1194 Mitgliedstaaten, deren FKM ihre AMZ 

nicht erreicht (AMZ - FKM > 0; unterdurchschnittliche Deckungsrelation) sind grundsätzlich 

ausgleichsberechtigt (AB; vgl. Spalte XI). 1195 Der Quotient aus der FKM und der AMZ gibt 

Aufschluß über die relative Stärke der Finanzkraft der Mitgliedstaaten (vgl. Spalte IX). Auf-

grund dieses Indikators läßt sich die Finanzkraftreihenfolge aller Mitgliedstaaten vor der Ver-

gabe der FZ bilden (vgl. Spalte X). Luxemburg nimmt den Spitzenplatz ein (Finanzkraft: ca. 

186 Prozent des europaweiten Durchschnitts). Mit großem Abstand folgt Dänemark auf Platz 

zwei mit einer relativen Finanzkraft von ca. 142 Prozent. Drei Mitgliedstaaten sind weit abge-

schlagen: Portugal mit 46,2 Prozent, Griechenland mit 52,5 Prozent und Spanien mit 62,8 

Prozent der durchschnittlichen Finanzkraft. 

1193Vgl. hierzu Zimmermann/Henke (1994), S. 193. 
1194Bei der Bestimmung der zu leistenden Transferzahlung wird davon ausgegangen, daß jeder ausgleichspflich-

tige Mitgliedstaat einen einheitlichen Prozentsatz seiner überdurchschnittlichen Finanzausstattung abtreten 
muß. Dieser Prozentsatz wird so bestimmt, daß exakt die notwendige Swnrne der Ausgleichsleistungen er-
reicht wird. Es erfolgt aber mit zunehmender überdurchschnittlicher Finanzkraft keine progressive Staffelung 
des abzutretenden Finanzmittel. Es wird ein linearer Tarif angewendet (vgl. zu diesem Vorgehen auch Feld-
sieper!Pro/rop (1996), S. 49). 

1195Ob ein ausgleichsberechtigter Mitgliedstaat tatsächlich FZ erhält hängt jedoch von der konkreten Ausgleichs-
variante ab. Vgl. hierzu die nachfolgende Diskussion unterschiedlicher Ausgleichsmodelle. 



Abb. V-7: Die Basisdaten zwn Ausgleich horizontaler fiskalischer Ungleichgewichte im Jahr 1997 
I ll lll IV V VI Vll Vill 

FKMin Mrd. FKMinMrd. 
FKMpro AMZ-FKM 

EU-Staat BZin Mio. 
BIP in Mrd. Einnahmen-

ECU ECU 
Kopf(Tsd . AMZinMrd. in Mrd . 

ECU quote ECU) ECU ECU 
(unnonn iert) (norm iert) 

(nonniert) (nonniert) 

B 10,2 211,2 49,9 105,4 97,2 9,5 89,0 -8,1 

DK 5,3 142,9 58, 1 83,0 65,7 12,4 46,3 -19,5 

D 82,1 1872,7 45,5 852,1 861,4 10,5 716,6 -144,9 

GR 10,6 105,5 38,7 40,8 48,5 4,6 92,5 44,0 

E 39,3 468,1 40,9 191,5 215,3 5,5 343,0 127,7 

F 58,6 1242,I 50,4 626,0 571,4 9,8 511,5 -59,9 

IRL 3,6 64,7 34,7 22,5 29,8 8,3 31,4 1,7 

1 57,5 1007,6 46,9 472,6 463,5 8,1 501,9 38,4 

L 0,4 14, I 44,9 6,3 6,5 16,2 3,5 -3,0 

NI 15,6 316,J 47,8 151,1 145,4 9,3 136,2 -9,3 

AT 8,1 175,0 49,0 85,8 80,5 9,9 70,7 -9,8 
p 9,9 86,8 41,1 35,7 39,9 4,0 86,4 46,5 

FI 5,1 102,2 54,7 55,9 47,0 9,2 44,5 -2,5 

SE 8,9 199,5 6 1,5 122,7 91,8 10,3 77,7 -14,1 

UK 59,0 1093,3 37,9 414,4 502,9 8,5 514,9 12,0 

EURIS 374,3 7101,8 46,0 3266,8 3266,8 8,7 3266,8 

Quelle: eigene Berechnungen basierend auf Europäische Kommission (1997c), Tabelle 1, 5 u. 58-62. 
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Abb. V-8 : Fünf Varianten zum Ausgleich horizontaler fiskalischer Ungleichgewichte im Jahr 1997; Transfervolumen in Mrd. ECU 
1 II m IV V VI vu Vill IX X 

relativeFK relativeFK 50% 
relativeFK 

relativeFK relative FK Voll- nach 50% 75 % 90% Plafonds-EU-Staat vor Aus-
ausgleich 

nach Voll- Ausgleichs-
Ausgleichs- Auffüllung 

nach 75 % 
Auffüllung 

nach90% 
lösung 

gleich ausgleich intensität 
intensität 

Auffüllung Auffüllung 

B 109,1% -8, 1 100,0% -4,1 104,6% -2,6 106,2% -5,0 103,5% -0,9 

DK 142,1% -19,5 100,0% -9,7 121,1% -6,3 128,4% - 12,0 116,2% -2,3 

D 120,2% -144,9 100,0% -72,4 110,1% -47,0 113,7% -89,0 107,8% -16,8 

GR 52,5% ,l}'. .. ;;,4,0 100,0% ~~i;ö 76,2% f.filll,äo,9 75,0% ~-:;34,7 90,0% ~~l 
E 62,8% Je} 127,7 100,0% --~~3:S 81,4% ~ 41,9 75,0% .;,:J!': .. t\93:,S 90,0% ~ '!c;s 
F 111,7% -59,9 100,00/o -30,0 105,9% - 19,4 107,9% -36,8 104,5% -7,0 

IRL 94,7% .1':r-'!1,7 100,00/o ~ 97,4% 0,0 94,7% 0,0 94,7% --~ I 92,4% ~~:~38,4 100,00/o ~ , %,2% 0,0 92,4% 0,0 92,4% .. 
L 185,8% -3,0 100,00/o - 1,5 142,9% -1,0 158,00/o -1,8 133,1% -0,3 

N1 106,8% -9,3 100,00/o -4,6 103,4% -3,0 104,6% -5,7 102,6% -1,1 

AT 113,9% -9,8 100,00/o -4,9 106,9% -3,2 109,4% -6,0 105,4% -1 ,1 
p 46,2% :.l,'.r.~<16,S 100,00/o ~ 3-;i 73,1% ~ 24;9 75,00/o ~ '37JI 90,00/o ~ s.Jt 
FI 105,6% -2,5 100,00/o -1 ,3 102,8% -0,8 103,8% -1,5 102,2% -0,3 

SE 118,1% -14,1 100,00/o -7,0 109,1% -4,6 11 2,3% -8,7 107,00/o - 1,6 
UK 97,7% ~ I?;{l 

.. 
100,00/o 98,8% 0,0 97,7% 0,0 97,7% 

Gesamtes F7,.Volumeo 270,2 135,S 87,7 165,9 31,4 

Quelle: eigene Berechnungen basierend auf Europäische Kommission (1997c), Tabelle 1, 5 u. 58-62. 
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Auf der Basis dieser Daten können verschiedene Ausgleichsvarianten simuliert werden, die in 

unterschiedlichem Ausmaß für eine Beseitigung der bestehenden Differenzen zwischen dem 

Finanzbedarf und der Finanzkraft der einzelnen Mitgliedstaaten Sorge tragen. Abbildung V-8 

demonstriert die Ergebnisse der Modellrechnungen für das Jahr 1997: 

• Die erste Modellvariante verdeutlicht das maximal mögliche Transfervolumen (vgl. Spalte 

II). Die Differenz zwischen Finanzbedarf und -kraft (AMZ-FKM) aller Mitgliedstaaten 

wird vollständig ausgeglichen (Vollausgleich; Ausgleichsintensität 100 Prozent). Nach 

Durchführung des Vollausgleichs weisen alle Mitgliedstaaten eine relative Finanzkraft von 

100 Prozent auf (vgl. Spalte Ill}. Das zur Durchführung des Vollausgleichs erforderliche 

Finanzvolumen beträgt ca. 270 Mrd. ECU. 1196 Dies entspricht mehr als dem Dreifachen des 

gesamten EU-Haushalts für das betreffende Jahr 1997. Eine vollkommene Nivellierung der 

Finanzkraft würde daher den finanziellen Rahmen der EU bei weitem sprengen. 

Spanien profitiert durch die Zuweisung von 127,7 Mrd. ECU in absoluter Betrachtung am 

stärksten. In Relation zum BIP Spaniens hingegen entspricht dies „nur" 27,3 Prozent. In 

dieser Hinsicht sind Griechenland und Portugal die Hauptnutznießer der FZ: dort erreichen 

die Transfers 42,7 Prozent bzw. 53,5 Prozent des BIP. Insgesamt sind sechs Mitgliedstaa-

ten ausgleichsberechtigt. Spanien, Portugal und Griechenland erhalten zusammen jedoch 

über 80 Prozent der Transfers. Der Hauptzahler ist in absoluter Betrachtung Deutschland, 

das ca. 120 Mrd. ECU zum Finanzvolumen beisteuern muß. Dies entspricht fast 45 Prozent 

des Gesamtvolumens. In Relation zum BIP Deutschlands beträgt dies 7,7 Prozent. In dieser 

Hinsicht wird Deutschland jedoch von Luxemburg und Dänemark deutlich übertroffen. 

Diese beiden Mitgliedstaaten sind verpflichtet 21,2 Prozent bzw. 13,6 Prozent ihres BIP zu 

transferieren. 

• Aufgrund dieses Finanzierungsvolumens ist es evident, daß lediglich ein geringer Nivellie-

rungsgrad realisierbar ist. Doch selbst ein Teilausgleich mit 50 Prozent Ausgleichsintensi-

tät1197 (Modellvariante zwei) führt zu einem Transfervolumen von über 135 Mrd. ECU 

(vgl. Spalte IV). 

• Aus diesem Grund könnten sich die politischen Entscheidungsträger dafür entscheiden, 

jedem Mitgliedstaat lediglich eine bestimmte relative Mindestfinanzkraft zu garantieren. In 

1196preise des Jahres 1997. 
1197 Jeder Mitgliedstaat mit einer unterdurchschnittlichen FK erhält eine FZ, die 50 Prozent der Differenz zwi-

schen der AMZ und der FKM entspricht. Die ausgleichspflichtigen Mitgliedstaaten müssen 50 Prozent ihrer 
überdurchschnittlichen Finanzkraft zum Ausgleich horizontaler Ungleichgewichte abgeben. Diese Modellva-
riante ähnelt den Überlegungen zur ,,hälftigen Abschöpfung", die als Reformkonzept für den deutschen Län-
derfinanzausgleich diskutiert wird; vgl. hierzu Huber/lichtblau (1997); (1998). 
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diesem Fall erhalten nicht alle Mitgliedstaaten, bei denen die Differenz zwischen AMZ und 

FKM negativ ausfällt, Transferzahlungen, sondern nur diejenigen Mitgliedstaaten, deren 

relative Finanzkraft eine bestimmte Schwelle unterschreitet. In diesem Hinblick wurden 

zwei Modellvarianten in die Abbildung V-8 aufgenommen: die eine Variante garantiert al-

len Mitgliedstaaten mindestens 75 Prozent der durchschnittlichen Finanzkraft aller Mit-

gliedstaaten (vgl. Spalte VI); die andere Variante geht von einer Mindestfinanzkraft von 90 

Prozent aus (vgl. Spalte VII). 1198 

Es zeigt sich, daß auch diese Modellvarianten die Finanzierungsproblematik nicht ent-

scheidend entschärfen können. Zwar verbleiben bei beiden Varianten lediglich drei aus-

gleichsberechtigte Mitgliedstaaten doch müssen sie selbst bei der 75 Prozent Auffüllung 

enorme Transfermittel erhalten, um die Mindestausstattung zu erreichen. Das Finanzie-

rungsvolumen beträgt bei dieser Variante 87,7 Mrd. ECU und übertriffi trotz der geringen 

Mindestauffüllung das gesamte EU-Haushaltsvolumen. Die ausgleichspflichtigen Mitglied-

staaten müssen 32,4 Prozent ihrer überdurchschnittlichen Finanzausstattung zur Finanzie-

rung der Transfers abtreten. Die Auffüllung auf 90 Prozent der durchschnittlichen Finanz-

kraft erhöht das Ausgleichsvolumen auf 135,5 Mrd. ECU.1199 Diese Größenordnungen ver-

deutlichen den enormen Entwicklungsunterschied zwischen den drei finanzschwächsten 

und allen übrigen Mitgliedstaaten. Italien als Mitgliedstaat mit der viertschwächsten Fi-

nanzkraft weist eine relative Finanzkraft von 92,4 Prozent auf. Die Lücke zu Spanien, dem 

Mitgliedstaat mit der drittschwächsten relativen FK, beträgt annähernd 30 Prozent. 1200 

• Bei der Vergabe von FZ zum Ausgleich horizontaler fiskalischer Ungleichgewichte ist es 

daher zum heutigen Zeitpunkt unumgänglich, eine betragliche Begrenzung des Transfer-

volumens zu bestimmen. 1201 Diese Vorgehensweise wird durch die fünfte Modellvariante 

simuliert (vgl. Spalte X und XI). Dabei wird als Plafonds der Umfang der Mittel gewählt, 

der im Jahr 1997 durch die Strukturmaßnahmen der EU den Mitgliedstaaten zugewiesen 

wurde. Dies entspricht ca. 31,4 Mrd. ECU und kann aus dem Blickwinkel der finanziellen 

Beschränkungen der öffentlichen Haushalte der Mitgliedstaaten und der EU-Ebene als ein 

1 "'Die Festlegw,g dieser Schwellenwerte kann nicht ökonomisch begründet werden. Hier wurden diese beiden 
Werte gewählt, da sie von der EU-Ebene bei den kohäsionspolitischen Maßnahmen die Schwellenwerte für 
die Vergabe von FZ im Rahmen der Strukturfonds (75 Prozent des BIP-Pro-Kopf) bzw. im Rahmen des Ko-
häsionsfonds (90 Prozent des BSP-Pro-Kopf) darstellen (vgl. näher Abschnitt V-2.3). 

1199Die ausgleichspflichtigen Mitgliedstaaten müssen in diesem Fall 61,4 Prozent ihrer überdurchschnittlichen 
Finanzausstattung abtreten. 

" 00 An dieser Stelle zeigt sich die enge (positive) Korrelation zwischen der Finanzkraft eines Mitgliedstaates und 
der Höhe seines BIP. Denn Spanien, Portugal und Griechenland wurden bereits im Rahmen der Überlegw,gen 
zur Kohäsionsproblematik als diejenigen Mitgliedstaaten identifiziert, die einen erheblichen Rückstand im 
Pro-Kopf-Einkommen zu den übrigen Mitgliedstaaten aufweisen (vgl. Abschnitt V-2.2.1 ). 

" 0'so auch Grüske/Walthes (1994), S. 379 u. Walthes (1996), S. 319. 
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realistisches Transfervolumen bezeichnet werden. Allerdings verdeutlicht Abbildung V-8, 

daß mit diesem FZ-Volumen nur eine sehr geringe Nivellierung der horizontalen fiskali-

schen Ungleichgewichte gewährleistet wird. Da die Zuweisungen nicht der Verwirklichung 

einer Mindestausstattung dienen, sind bei dieser Modellvariante alle sechs Mitgliedstaaten 

mit unterdurchschnittlicher relativer Finanzkraft ausgleichsberechtigt. Die Mittel genügen 

lediglich zur Realisierung einer Ausgleichsintensität von 11,6 Prozent. 1202 Damit erzielt 

aber Portugal als das finanzschwächste aller Mitgliedstaaten auch nach Vergabe der FZ nur 

eine relative Finanzkraft von 52,5 Prozent des Durchschnitts der EUR 15. 

Insgesamt belegen die Modellrechnungen das enorme Transfervolumen, das zum heutigen 

Zeitpunkt mit einem „merklichen" Ausgleich der zwischen den Mitgliedstaaten der EU beste-

henden horizontalen fiskalischen Ungleichgewichte verbunden wäre. Diese Feststellung ent-

spricht den Ergebnissen jüngerer Studien anderer Autoren, die analoge Modellrechnungen für 

die Jahre 1991,1203 19931204 und 19951205 durchgeführt haben. Allerdings gelangen die Studien 

sehr wohl zu deutlich voneinander abweichenden absoluten Transferbedarfen. Die Begrün-

dung hierfür liegt in der Heterogenität der Einnahmesysteme der Mitgliedstaaten, die es - wie 

bereits ausgeführt - nicht erlaubt, die tatsächlichen Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten als 

Finanzkraft-Indikator heranzuziehen. Die einzelnen Studien unternehmen aber sehr unter-

schiedliche Anpassungsschritte zur Erfassung der Finanzkraft.1206 In Abhängigkeit von der 

gewählten Berechnungsvariante schwankt das Volumen der Finanzkraft, das der Bestimmung 

der Ausgleichsleistungen zugrunde gelegt wird, sehr stark. Hierdurch wird in der Folge auch 

das berechnete Finanzvolumen der Ausgleichszahlungen deutlich beeintlußt. 1207 

1202 Alle ausgleichsberechtigten Mitgliedstaaten erhalten 11,6 Prozent der Differenz zwischen AMZ und FKM. 
1203Vgl. Grüske/W althes (1994). 
1204Vgl. Feldsieper/Prokop (1996), Walthes (1996), S. 330 ff. 
120'Vgl. Meyer (1996); Krajf(l991), S. 530 ff.; m.E. auch Scharmer (1997), S. 285 ff. 
12°'lls sind zwei Vorgehensweisen voneinander abzugrenzen. Einerseits werden die tatsächlichen Steuereinnah-

men als Ausgangspunkt der Berechnungen verwendet; es werden aber einzelne Normierungsschritte vorge-
nommen, um die Vergleichbarkeit der Ist-Einnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten herzustellen. So wird 
bspw. im Rahmen dieser Arbeit verfahren; ähnlich gehen Feldsieper/Prokop (1996) und auch schon Europäi-
sche Kommission (1977a) vor. Andererseits werden alternative Bemessungsgrundlagen als Basis der Berech-
nungen benutzt. So legt Wa/thes (1996) der Ermittlung der Finanzkraft ausschließlich die MwSt-Einnahmen 
der Mitgliedstaaten zugrunde. Hierfür spricht, daß die MwSt-Bemessungsgrundlage EU-weit harmonisiert 
und damit vergleichbar ist. Allerdings ist die MwSt. ein schlechter Indikator für die Leistungsfähigkeit eines 
Mitgliedstaates. Dies spricht dafür, direkt das BIP der Mitgliedstaaten als alternative Bemessungsgrundlage 
der Finanzkraft heranzuziehen (so wiederum Walthes (1996); auch Kra/f(l997)). Diese Vorgehensweise hat 
jedoch den Nachteil, daß die einheitliche Erfassung des BIP in der EU (noch) nicht zufriedenstellend erfolgt 
(vgl. zu dieser Problematik Hilber (1974), S. 119 ff. und knapp Prud'homme (1993), S. 348 f.). 

1207Prägnant zeigt sich dieser Sachverhalt bei den Modellrechnungen von Walthes (1996). Auf Basis der MwSt.-
Bemessungsgrundlage berechnet Walthes im Jahr 1993 für die EUR 12 ein maximales Transfervolumen von 
199,2 Mrd. ECU; auf Basis der BIP-Bemessungsgrundlage hingegen von 429,3 Mrd. ECU. Dabei ist unmit-
telbar einleuchtend, daß das Transfervolumen bei der zweiten Modellvariante stark überzeichnet wird, wenn 
der Finanzkraft der Mitgliedstaaten - wie bei diesen Berechnungen geschehen - ohne weitere Normierungs-
schrille das (gesamte) BIP zugrundegelegt wird (vgl. auch Krajf(l997), S. 541 ff.). Die hohe Variabilität der 
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V-3.3.3 Die Umsetzung der effizienten Problemlösung im politischen Entscheidungs-

prozeß 

Die Erörterungen konzentrieren sich auf die Konfliktregelung und Konsensfindung bei der 

Institutionalisierung des Finanzhilfemechanismus. Die Anzahl der bei der Abstimmung zu 

berücksichtigenden Verhandlungspartner spricht für einen hohen Konsensbedarf, denn die 

Einrichtung eines neuen Finanzhilfemechanismus erfordert eine Veränderung der EU-

Verträge, die von den 15 Mitgliedstaaten nur durch einen einstimmigen Beschluß verabschie-

det werden kann. Der Übergang zu einer Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit ist bei die-

ser „Verfassungsentscheidung" ausgeschlossen. Möglicherweise reduziert sich die Anzahl der 

unabhängig voneinander zu berücksichtigenden Entscheidungsträger jedoch durch die Bildung 

von Interessenkoalitionen. Letztendlich stehen sich mit den ausgleichspflichtigen Mitglied-

staaten und den ausgleichsberechtigten Mitgliedstaaten nur zwei Gruppen gegenüber, die je-

weils gleichgerichtete Interessen im Hinblick auf das Verhandlungsergebnis besitzen. Hier-

durch verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns der Verhandlungen. Allerdings 

führt die Bildung der Interessenkoalitionen zugleich zu einer expliziten Katalogisierung der 

Mitgliedstaaten in finanzstarke und finanzschwache Teileinheiten. ,,Cross-cutting-cleavages" 

können daher das Entscheidungsverhalten der Gruppen dominieren. 1208 

Demgegenüber spricht die geringe Komplexität der Verhandlungssituation für einen begrenz-

ten Konsensbedarf. Aufgrund der rein distributiven Fragestellung besteht nicht die Notwen-

digkeit zur Lösung komplizierter Koordinationsprobleme. Die Sicherheit über die möglichen 

Wohlfahrtspositionen fördert die Wahrscheinlichkeit einer einvernehmlichen Verhandlungslö-

sung, weil sich keine Spielräume für strategische Vorgehensweisen der Akteure ergeben. 

Allerdings könnte sich bei reinen Verteilungsfragen gerade wegen dieser sicheren Kenntnis 

der Wohlfahrtspositionen die Konfliktwahrscheinlichkeit auch erhöhen. 1209 Unter der Annah-

Modellergebnisse in Abhängigkeit von der Art der Finanzkraftermittlung verdeutlicht sich aber auch in dieser 
Arbeit. Sofern man die Normierung der gesamten laufenden Einnahmen gemäß der durchschnittlichen Ein-
nahmenquote der EUR 15 unterläßt, erhöht sich das maximale Transfervolumen (ganz erheblich) von 270,2 
Mrd. ECU auf 392,8 Mrd. ECU. Zusammenfassend betrachtet verweisen diese Ausführungen auf einen gro-
ßen Forschungsbedarf, um eine leistungsflihige Systematik zum Vergleich der Finanzkraft heterogener Ein-
nahmensysteme zu entwickeln. 

" 0'Die Möglichkeit, daß es zur Ausformung dieser kompetitiven oder sogar feindseligen Interaktionsorientierung 
zwischen den Mitgliedstaaten kommt, wurde bereits im Hinblick auf die Internalisierung externer Effekte und 
die Vergabe kohäsionspolitischer FZ festgestellt (vgl. Abschnitt V-1.3.2.2 und V-2.4.2.2). Die Gefahr ihrer 
Entstehung ist bei der Vergabe ,,rein" umverteilender FZ jedoch am größten, da in diesem Fall die Vertei-
lungseffekte der FZ nicht durch die Verwirklichung einer gemeinsamen integrativen Problemlösung „über-
deckt" werden können, wie dies bei den ,,rnixed-motive-games" zur Internalisierung externer Effekte und zur 
Vergabe kohlisionspolitischer FZ der Fall ist. 

12°'Und zwar über die bereits angesprochene Gefahr hinaus, daß es zur Entstehung einer „cross-cutting-cleavage" 
und damit zur Ausbildung einer kompetitiven oder sogar feindseligen Interaktionsorientierung kommt. Die 
Konfliktwahrscheinlichkeit erhöht sich, obwohl die Verhandlungspartner sich ,,nur" egoistisch-rational ver-
halten. 
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me einer egoistisch-rationalen Verhaltensweise werden potentielle Zahlerländer der Einrich-

tung des Finanzhilfemechanismus die Zustimmung verweigern. Zumindest entstehen bei der 

Festlegung der Regeln zur Ermittlung der Finanzkraft und des Finanzbedarfs Konflikte, da 

jeder Mitgliedstaat egoistisch-rational nur solche Bestimmungen akzeptiert, die die Nutzenpo-

sition des eigenen Mitgliedstaates verbessern.1210 Eine Einigung ist nur möglich, wenn die 

subjektive Interaktionsorientierung der ausgleichspflichtigen Mitgliedstaaten nicht aus-

schließlich egoistisch-rational orientiert ist, sondern auch kooperative Züge aufweist. Das 

Ausmaß einer kooperativen Interaktionsorientierung kann als ein Synonym für das Ausmaß 

der bestehenden Solidarität angesehen werden. Allerdings ist beim heutigen Stand des euro-

päischen Integrationsprozesses allenfalls die Einigung auf einen Finanzhilfemechanismus zur 

,,reinen" Umverteilung denkbar, der ein sehr geringes Transfervolumen aufweist (Modellvari-

ante fünf). 

Diese Einschätzung ändert sich erst dann wieder, wenn die Finanzkraftunterschiede so enorm 

sind, daß durch sie die (soziale) Stabilität des gesamten Integrationsprozesses gefährdet 

wird. 1211 Die Blockade des Finanzhilfemechanismus wird dann selbst in den ausgleichspflich-

tigen Mitgliedstaaten Wohlfahrtsverluste auslösen. Aufgrund der positiven Auswirkungen der 

Transfers auf die Stabilität des Integrationsprozesses besitzen deshalb auch die aus-

gleichspflichtigen Mitgliedstaaten - selbst bei egoistisch-rationaler Verhaltensorientierung -

ein (eingeschränktes) Eigeninteresse an der Vergabe der FZ.1212 Dieses Eigeninteresse bezieht 

sich insb. auf die Verbesserung der Finanzausstattung derjenigen Mitgliedstaaten, deren rela-

tive Finanzkraft besonders weit hinter dem Durchschnitt der EU zurückliegt. Dies spricht da-

für, daß schon heute die einvernehmliche Einigung auf einen Finanzhilfemechanismus mög-

lich ist, der allen Mitgliedstaaten eine bestimmte Mindest-Finanzkraftausstattung garan-

tiert.1213 

Auch durch eine Informationsstrategie ist es möglich, aktiv zur Konsensfindung zwischen den 

Verhandlungspartnern beizutragen.1214 Die EK kann als Moderator auf mögliche Gefahren für 

den Integrationsprozeß hinweisen, die sich wegen der bestehenden Finanzkraftunterschiede 

121"vgl. prägnant Postlep (1993), S. 90. 
12111m Extremfall sind Seperationsbewegungen derjenigen Mitgliedstaaten denkbar, die auf Dauer einen erhebli-

chen Rückstand in ihrer Finanzkraft im Vergleich zu den übrigen Mitgliedstaaten akzeptieren müssen. 
1212Der Nutzenzugewinn durch die Stabilität des Integrationsprozesses erlaubt es den ausgleichspflichtigen Mit-

gliedstaaten, zusätzliche Transfers zu leisten und dennoch einen positiven Nettonutzen aus der Einrichtung 
des Finanzhilfemechanismus zu ziehen. Vgl. hierzu auch Fischer-Menshausen (1988), S. 655. 

1213V gl. hierzu die Modellvarianten zwei bzw. drei in Abb. V-8. Es zeigt sich jedoch, daß schon eine relative 
moderate Mindestausstattung ein erhebliches Finanzierungsvolumen auslöst. 

1214Die Analyse der Strategien zur aktiven Konsensbildung stellt den zweiten Schritt zur Analyse der Einigungs-
wahrscheinlichkeit dar. 
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ergeben, um die Wahrnehmung der Risiken bei den ausgleichspflichtigen Mitgliedstaaten zu 

beeinflussen. 1215 

Langfristig sind zudem die Bemühungen der EU-Ebene, die Entwicklung eines europäischen 

Identifikationsbezugs innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten aktiv zu unterstützen ( Überzeu-

gungsstrategie), von elementarer Bedeutung. Den Kern dieser Strategie bilden die kohäsi-

onspolitischen Maßnahmen.1216 Kurzfristig leisten diese Aktivitäten allerdings kaum einen 

Beitrag zur Deckung des Konsensbedarfs. Sie fördern vielmehr einen allmählichen Wandel 

der Interaktionsorientierung sowohl der staatlichen Entscheidungsträger als auch der einzelnen 

Bürger der Mitgliedstaaten, mit dem eine graduelle Zunahme der Solidarität innerhalb der EU 

verbunden ist.1217 

In der kurzen Frist ist zusätzlich eine Form der Durchsetzungsstrategie gangbar. Durch den 

Übergang von Pauschalzuweisungen zur zweckgebundenen Vergabe der FZ kann die Nutzen-

position der ausgleichspflichtigen Mitgliedstaaten aktiv verbessert werden. Da die Auflagen-

bindung gewährleistet, daß die Transfers nur für solche Zwecke verwendet werden, die von 

den transfergebenden Mitgliedstaaten als sinnvoll erachtet werden, erhöht sich deren Bereit-

schaft, Finanzmittel zum Ausgleich der horizontalen fiskalischen Ungleichgewichte bereitzu-

stellen.1218 Zugleich löst die Zweckbindung Präferenzkosten bei den ausgleichsberechtigten 

und Ressourcenkosten zur Kontrolle der Zweckbindung bei den ausgleichspflichtigen Mit-

gliedstaaten aus. Es bleibt bei Beachtung aller Kostenkategorien fraglich, ob durch die 

Zweckbindung tatsächlich ein positiver Gesamtnutzen für beide Verhandlungsparteien reali-

siert wird, der die Voraussetzung für eine einvernehmliche Problemlösung zur FZ-Vergabe 

bildet. 

Schließlich ist zu überprüfen, ob den Verhandlungspartnern Handlungsmöglichkeiten zur Ver-

ringerung des ursprünglichen Konsensbedarf verbleiben. 

Im Hinblick auf die Festlegung der Regeln zur Bestimmung der Finanzkraft und des Finanz-

bedarfs wird die einvernehmliche Problemlösung durch die Gleichbehandlung aller Verband-

1215Da die FZ als Pauschalzuweisungen zwischen den Mitgliedstaaten vergeben werden, besteht bei dieser Rolle 
der EK keine Gefahr zentralen Politikversagens. Denn die EK besitzt keine Möglichkeit, ihren Kompetenzbe-
reich durch die Befürwortung von FZ zum Ausgleich horizontaler fiskalischer Ungleichgewichte auszuweiten. 
Daher besteht für die EK kein Anreiz, aus bloßem bürokratischem Eigeninteresse für eine FZ-Vergabe zu 
,,werben" und so unerwünschte Zentralisierungstendenzen auszulösen. 

1216vgl. hierzu Abschnitt V-2 und weiter oben in diesem Abschnitt den Teilabschnitt V-3.3.1. 
1217Dies spricht dafür, die Frage der Einrichtung eines ,,rein" umverteilenden Finanzhilfemechanismus in be-

stimmten Zeitabständen immer wieder in das Verhandlungssystem der EU einzubringen, selbst wenn zum 
heutigen Zeitpunkt eine einvernehmliche Problemlösung scheitert. Denn die Bewertungen der potentiellen 
Verhandlungslösungen ändern sich mit der Fortentwicklung des Integrationsprozesses und somit auch die 
Wahrscheinlichkeit eine einstimmige Problemlösung finden zu können. 

1218Die Zweckbindung kann als eine Koppelgeschäft zugunsten der Transfergeber interpretiert werden. Vgl. hier-
zu auch Biehl (1988b), S. 77. 
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lungspartner gefördert. Dies spricht dafür, weder bei der Bestimmung der Finanzkraft noch 

des Finanzbedarfs länderspezifische Sondertatbestände zuzulassen, sondern allgemeine 

Hilfsgrößen als Indikatoren heranzuziehen, die für alle Mitgliedstaaten gleiche Gültigkeit be-

sitzen. Die Zustimmungswahrscheinlichkeit der Verhandlungspartner erhöht sich, wenn sie 

die Gewißheit gewinnen, im Vergleich zu den übrigen Mitgliedstaaten keine ungerechtfertigte 

Benachteiligung hinnehmen zu müssen. Denn besondere Bedarfssituationen für einzelne Mit-

gliedstaaten lassen sich nicht objektiv begründen und es bleibt zumeist unklar, ob die Grund-

lage der Sondertatbestände durch ein Eigenverschulden der betroffenen Mitgliedstaaten aus-

gelöst wurde oder nicht. 1219 

Die Zustimmungswahrscheinlichkeit der ausgleichspflichtigen Mitgliedstaaten kann auch da-

durch erhöht werden, daß ihnen eine Garantie bestehender Besitzstände gegeben wird. Wie 

die Ausführungen zu den Gemeinschaftspolitiken verdeutlichen, unternimmt die EU-Ebene 

zum heutigen Zeitpunkt eine Reihe ausgabenintensiver Aktivitäten, deren Verteilungswirkun-

gen auch den finanzkräftigen Mitgliedstaaten zugute kommen. 1220 Wird den ausgleichspflich-

tigen Mitgliedstaaten zugesichert, daß die absolute Höhe dieser Besitzstände erhalten bleibt, 

so werden sie eher einem Finanzausgleichsmechanismus zustimmen, dessen Einrichtung für 

sie eine Benachteiligung darstellt. Aus dieser Konsensfindungsstrategie resultiert jedoch eine 

Autblähung des Finanzierungsvolumen. Darüber hinaus „zementiert" die Vorgehensweise 

bestehende Strukturen langfristig und blockiert so Veränderungen gerade in jenen Bereichen, 

die im Hinblick auf die Vertiefung und Erweiterung des Integrationsprozesses besonders re-

formbedürftig sind. 1221 

V-3.4 Schlußfolgerungen 

Die einleitenden Ausführungen des Teilabschnitts V-3.1 legen dar, daß die primärrechtlichen 

Bestimmungen der EU einen Ansatzpunkt für die Vergabe verteilungspolitischer FZ bieten. 

Für das Instrument der FZ spricht dessen Ausgestaltung als expliziter Finanzhilfemechanis-

mus zur „reinen" Umverteilung. Im Vergleich zu einer impliziten Umverteilung über das Fi-

nanzierungssystem der EU (Einnahmenseite) oder die verschiedenen Ausgabentätigkeiten der 

EU gewährleistet dies eine hohe Transparenz. Hierdurch werden die Handlungsspielräume der 

1219Vgl. hierzu nochmals Abschnitt 111-3.1.2.2.3 u. 4 zur Bestimmung der Finanzkraft und des Finanzbedarfs der 
GKS. 

122°V gl. hierzu die Ausführungen zu den bestehenden Aktivitäten der EU in den Abschnitten V-2.3.3 und V-3.2. 
1221 Vgl. hierzu auch Abschnitt IV-2.1.3.2. Hierin liegt jedoch der besondere Anreiz für die ausgleichspflichtigen 

Mitgliedstaaten. Denn die finanzstärkeren Mitgliedstaaten müssen im weiteren Integrationsprozeß in beson-
ders hohem Ausmaß den Verlust von Zuweisungen der zentralen EU-Ebene „befürchten". Daher besteht für 
sie die Aussicht, durch die Koppelung der Einrichtung des expliziten Finanzhilfemechanismus an die Garantie 
bestehender Besitzstände, insgesamt einen Netto-Nutzenzugewinn zu realisieren. 
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staatlichen Entscheidungsträger verringert, Umverteilungsmaßnahmen entgegen der Wünsche 

der Bürger auszuführen. Langfristig wird hierdurch die Akzeptanz der Vorhaben in der Be-

völkerung gefördert. 1222 

Angesichts der Ausgestaltung der Transfers als Pauschalzuweisungen können mit der Ein-

richtung des Finanzhilfemechanismus Zentralisierungsgefahren unterbunden werden. Denn 

der zentralen Ebene erschließen sich in diesem Fall keine Ansatzpunkte zur Einflußnahme auf 

die politischen Handlungsspielräume der transferempfangenden Mitgliedstaaten, wie dies bei 

einer auflagengebundenen Vergabe der FZ oder auch bei der Durchführung der umvertei-

lungspolitischen Maßnahmen über die Einnahmen- oder Ausgabenseite des zentralen EU-

Haushalts möglich ist. Die Entstehung von Präferenzkosten bei den Transferempfängern ist 

daher ausgeschlossen. 

Die Vergabe der FZ löst nur geringe politische Transaktionskosten aus. Denn sobald die 

staatlichen Entscheidungsträger Einigung über die Einrichtung des Finanzhilfemechanismus 

gefunden haben, folgt die Vergabe der FZ einem Automatismus. Eine Kontrolle der Mittel-

vergabe ist nicht durchzuführen, da die Zuweisungen nicht mit Auflagen verbunden sind. Da-

her fallen bei der jährlichen Ausführung des Ausgleichs keine Verhandlungs- und Kontrollko-

sten an. Erhebliche Verhandlungskosten entstehen nur einmalig im Rahmen des Entschei-

dungsprozesses zur Einrichtung der FZ. 

Die Einrichtung eines FZ-Mechanismus zur „reinen" Umverteilung würde zum heutigen Zeit-

punkt jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit an der extremen Heterogenität der Mitgliedstaaten 

scheitern. Denn angesichts der großen (ökonomischen) Entwicklungsdifferenzen bestehen 

enorme Finanzkraftunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Gleichzeitig stehen die erheb-

lichen (ökonomischen wie auch sozio-kulturellen) Unterschiede der Entstehung einer weiter-

gehenden Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten im Wege, da ein enges Beziehungsgefüge 

zwischen dem Stand der Kohäsion und dem Ausmaß der Solidarität besteht. Der Versuch ei-

nen „merklichen" Ausgleich der horizontalen fiskalischen Ungleichgewichte herbeizuführen, 

würde daher rasch die Bereitschaft zur Unterstützung umverteilungspolitischer Maßnahmen 

überstrapazieren. Bereits sehr geringe, aus allokativen Gründen unbedenkliche Nivellierungs-

grade führen zu einem extrem hohen Konsensbedarf im Rahmen der Abstimmungsprozesse 

1222Kurzfristig ist es möglich, durch eine weniger transparente Ausführung der Umverteilungsmaßnahmen - bspw. 
über eine progressive Gestaltung der Finanzierungsbeiträge zur EU-, das Transfervolumen zu steigern. Je-
doch müssen die Maßnahmen dann nicht den Wünschen der Bürger entsprechen. Es entstehen Präferenzko-
sten. Langfristig kann hierdurch die Akzeptanz der Maßnahmen gefllhrdet werden, wenn die Bürger die Vor-
gehensweise der staatlichen Entscheidungsträger im Zeitablauf durchschauen (vgl. hierzu auch Franzmeyer 
(1996a), S. 134). 
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zur Einrichtung eines expliziten Finanzhilfemechanismus und schließen praktisch jede Mög-

lichkeit zur einvernehmlichen Entscheidungsfindung aus. 1223 

Die Abbildung V-9 skizziert in dieser Hinsicht ein ernüchterndes Bild des bisherigen Verlaufs 

des Integrationsprozesses. Sie verdeutlicht, daß innerhalb der EU in den vergangenen Jahren 

kaum Entwicklungsprozesse stattgefunden haben, die zu einer Verringerung des Transfervo-

lumens beim Ausgleich horizontaler fiskalischer Ungleichgewichte beigetragen hätten: 

Abb. V-9: Die Entwicklung des Transfervolumens in Mrd. ECU, ausgewählte Jahre 1975-97, 
Preise des Jahres 1997 
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Die Abbildung veranschaulicht die Ergebnisse der in Abschnitt V-3.3.2 angestellten Modell-

rechnungen nicht nur für das Jahr 1997, sondern auch für die Jahre 1975, 1985 und 1995.1224 

Thr ist zu entnehmen, daß sich das Gesamtvolumen der FZ, um eine vorgegebene Ausgleich-

sintensität zu gewährleisten, in den vergangenen beiden Dekaden nicht für alle Modellvarian-

ten entscheidend verringert hat. In der Abbildung sind die Finanzvolumina jeweils in Preisen 

des Jahres 1997 erfaßt und daher direkt vergleichbar. Ein Vollausgleich hätte im Jahr 1975 

1223So auch Grüske/Walthes (1994), S. 379. Die Gesamtkonstellation zwischen dem Stand der Kohäsion, der 
Solidarität und der mitgliedstaatlichen Finanzkraftunterschiede stellt eine Dilemmasituation dar. Zum heuti-
gen Zeitpunkt, zu dem enorme mitgliedstaatliche Unterschiede in den Lebensstandards bestehen, läßt die vor-
handene EU-weite Solidarität nur in geringem Ausmaß ,,reine" Umverteilungsmaßnahmen zu. Zu einem zu-
künftigen Zeitpunkt, zu dem die Kohäsion deutlich weiter fortgeschritten sein wird und die einzelnen Mit-
gliedstaaten (auch dank der kohäsionspolitischen Maßnahmen) eigenständige Einkommenserzielungsmög-
lichkeiten entwickelt haben werden, die die Unterschiede in den Lebensstandards verringern, besteht hinge-
gen eine höhere Solidarität, die auch verstärkt ,,reine" Umverteilungsmaßnahmen zuläßt. Dann besteht aber 
eine geringere Handlungsnotwendigkeit zur Vergabe der horizontalen FZ. 

122'Es sind vier Modellvariationen abgebildet. Lediglich die Plafondlösung bleibt ausgeklammert. Sie liefert 
keine Aussage, da dort das Gesamtvolumen ohnehin auf einen vorgegebenen Betrag normiert ist. 
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Transfers in Höhe von 334,8 Mrd. ECU absorbiert. Im Hinblick auf diese Modellvariante hat 

sich das benötigte Transfervolumen bis zum Jahr 1997 (270,2 Mrd. ECU) um fast 20 Prozent 

verringert. Die Gewährleistung einer Mindestfinanzkraftausstattung von 75 Prozent hätte 

1975 hingegen mit 78,2 Mrd. ECU und damit mit weniger als 90 Prozent des im Jahr 1997 

benötigten Transfervolumens (87,7 Mrd. ECU) bewerkstelligt werden können. Eine kontinu-

ierliche Abnahme der Ausgleichszahlungen kann daher im bisherigen Integrationsverlauf 

nicht festgestellt werden, so daß die Einrichtung eines „rein" umverteilenden Finanzhilfeme-

chanismus aus finanziellen Gründen für die absehbare Zukunft ausgeschlossen bleibt. 

Das langfristig äußerst beharrliche Finanzierungsvolumen zur Garantie einer Mindestausstat-

tung (von 75 oder 90 Prozent) für die Mitgliedstaaten mit unterdurchschnittlicher Finanzkraft 

könnte dahingehend interpretiert werden, daß diese Mitgliedstaaten ihre Entwicklungspoten-

tiale bereits ausschöpfen und die Höhe der Transferzahlungen auch in der Zukunft bestehen 

bleiben werden. Eine dauerhafte Steigerung der autonomen Finanzkraft der finanzschwachen 

Mitgliedstaaten durch die Vergabe kohäsionspolitischer FZ wäre in diesem Fall nicht mehr 

möglich. Die Ergebnisse des Abschnitts V-2 zur Kohäsionsproblematik sprechen jedoch da-

für, daß die besonders finanzschwachen Mitgliedstaaten Portugal, Griechenland und Spanien 

noch erhebliche strukturelle Benachteiligungen aufweisen, die das hohe Transfervolumen 

(mit)verursachen. Es bestehen dort weiterhin erhebliche ungenutzte Entwicklungspotentiale, 

deren Ausschöpfung durch allokative Unterstützungszahlungen verbessert werden kann. Die 

Abbildung V-9 demonstriert daher eher die Tatsache, daß die kohäsionspolitischen Maßnah-

men der EU in der Vergangenheit nur einen geringen Zielerreichungsgrad besessen haben. 

Entsprechend dem subsidiären Charakter der „reinen" Redistributionsmaßnahmen in Relation 

zu allokativen Maßnahmen muß deshalb zum heutigen Zeitpunkt den Maßnahmen zum 

strukturellen Ausgleich Vorrang eingeräumt werden: entwickelt sich in den transfergebenden 

Mitgliedstaaten die Bereitschaft, zusätzliche Transferleistungen für die benachteiligten Mit-

gliedstaaten zu erbringen, sollten diese nicht zur „reinen" Umverteilung, sondern für allokati-

ve Ausgleichszahlungen verwendet werden. 
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V-4 Das Problem asymmetrischer Schocks zwischen den Mitgliedstaaten 

V-4.1 Handlungsnotwendigkeit für die EU 

Eine der zentralen Zielvorgaben des Maastricht Vertrags ist die Einführung einer einheitlichen 

Währung. 1225 Im Mai 1998 entschied der Europäische Rat, daß der Start der Währungsunion 

am 1. Januar 1999 mit elf Mitgliedstaaten erfolgt. Durch diese große Währungsunion ergeben 

sich „einschneidende Veränderungen der ökonomischen Rahmenbedingungen in Europa" .1226 

Der stabilitätspolitische Handlungsspielraum der Teilnehmerstaaten zur Reaktion auf kon-

junkturelle Schwankungen wird deutlich eingeschränkt. 1227 Die Teilnehmerstaaten treten ihre 

Souveränität zur Durchführung einer autonomen Geldpolitik an die EZB ab. Der finanzpoliti-

sche Handlungsspielraum der öffentlichen Haushalte zur Verfolgung einer antizyklischen Fis-

kalpolitik wird beschnitten, da die Mitgliedstaaten zur Vermeidung übermäßiger öffentlicher 

Defizite verpflichtet sind.1228 Außerdem entfällt der Wechselkurs als eigenständiges wirt-

schaftspolitisches Instrurnent. 1229 Daher werden durch die Währungsunion die Problemlö-

sungskapazitäten der Mitgliedstaaten zum Ausgleich kurz- bis mittelfristiger Schwankungen 

im Auslastungsgrad der Produktionsfaktoren deutlich reduziert. 

Da die Schwankungen im allgemeinen „eine relativ starke und relativ rasche Änderung des 

Angebots und/oder der Nachfrage"1230 darstellen und den Beschäftigungsstand in den Mit-

gliedstaaten beeinflussen, werden sie als reale Schocks bezeichnet. Sie werden zumeist durch 

externe Einflußfaktoren verursacht (exogene oder nicht-selbstverschuldete Schocks), wie 

bspw. neue Produktionstechnologien, veränderte Kundenpräferenzen (Modeerscheinungen), 

Lieferengpässe und gravierende Preisveränderungen bei Rohstoffen (Ölkrise), Naturkatastro-

1225V gl. hierzu Abschnitt IV-1. 
1226Krupp/Cabos (1998), S. 331. Scharrer (1998), S. 194 bezeichnet die Währungsunion als „ordnungs-

politischen Quantensprung". 
1227Vgl. unter vielen ausführlich Scharmer (1997), S. 220 ff.; knapp Francke (1993); S. 3 ff.; Nowotny (1997c), 

S. 111 f.; Woh/ers (1997), S. 81 f. 
1221Die Mitgliedstaaten müssen das nominelle (fiskalische) Defizitkriterium, das zunächst nur als Qualifikations-

kriterium zur Teilnahme an der Währungsunion eingerichtet wurde, auch nach Beginn der Währungsunion 
einhalten. Das öffentliche Budgetdefizit aller GKS einschließlich der Sozialversicherungen darf höchstens 
drei Prozent des BIP betragen. Zur Sicherstellung dieser Haushaltsdisziplin wurde der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt in den Amsterdamer Vertrag aufgenommen (vgl. hierzu Ca/lies (1997); zu den Konsequen-
zen für die Stabilisierungsbemühungen der Mitgliedstaaten knapp Francke (1993), S. 8 f. u. Hoel-
/er/Louppe/Vegriete (1996), S. 17 f.; sehr kritisch Dumke (1996), S. 221 ). 

122"Der Wechselkurs ist als Stabilisierungsinstrument allerdings umstritten: einerseits, weil durch eine Wechsel-
kursanpassung undifferenziert alle Preise und nicht nur die relativen Preise derjenigen Sektoren, die von ei-
nem Schock betroffen sind, verändern werden (vgl. Teutemann (1992), S. 174); andererseits, weil der über-
wiegende Teil des Devisenhandels auf (monetäre) Finanztransaktionen und nicht auf den (realen) Güterhandel 
entfällt (vgl. Sinn (1997b), S. 218). Aus dieser Sicht kann der Wegfall des Wechselkursinstruments den stabi-
lisierungspolitischen Handlungsbedarf sogar verringern. 

1230Schmidt/Straubhaar (1995), S. 438, Fn 13. 
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phen oder erhebliche Störungen im Produktionsablauf (Streiks). Sie können ihren Ursprung 

aber auch in der internen Wirtschafts- und Lohnpolitik eines Mitgliedstaates finden (endogene 

oder selbstverschuldete Schocks), wie bspw. bei einem Politik- oder Regierungswechsel. 1231 

Eine weitergehende Aufschlüsselung der Charakteristika möglicher Schocks demonstriert, in 

welcher Hinsicht ein stabilitätspolitischer Handlungsbedarf durch die Währungsunion entste-

hen kann: 

• Zum einen ist die Unterscheidung zwischen symmetrischen und asymmetrischen Schocks 

zu vollziehen. Symmetrische Schocks, die das Einkommen und die Arbeitslosigkeit aller 

Mitgliedstaaten in ähnlicher Weise beeinflussen, stellen nur ein untergeordnetes Problem 

dar, da auf sie auch innerhalb der Währungsunion mit einer einheitlichen Geldpolitik der 

EZB und dem gemeinsamen Wechselkurs der Teilnehmerstaaten angemessen reagiert wer-

den kann.1232 Das Problem bilden vielmehr asymmetrische Schocks, die die einzelnen Mit-

gliedstaaten unterschiedlich treffen und so Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten 

auslösen. Sie erfordern eine differenzierte Problemlösung. In diesem Fall kann der Stabili-

sierungsbedarf weder durch den gemeinsamen Wechselkurs noch durch eine einheitliche 

Geldpolitik gedeckt werden.1233 

• Zum anderen sind transitorische (konjunkturelle) Schocks von permanenten (strukturellen) 

Schocks abzugrenzen. Im zweiten Fall stellen kurz- bis mittelfristige stabilisierungspoliti-

sche Maßnahmen keine „ursachenadäquate Therapie"1234 dar. Es sind langfristig ausge-

richtete Programme durchzuführen, die die Anpassungskapazität der Mitgliedstaaten dau-

erhaft erhöhen. 1235 Im ersten Fall hingegen „reicht es aus, wenn die wirtschaftlichen Akteu-

re in der Lage sind, die eingetretenen Ungleichgewichte solange zu finanzieren, bis sich die 

adversen Schocks wieder zurückgebildet haben. "1236 

Damit steht in den folgenden Ausführungen die Frage im Mittelpunkt, wie innerhalb der Wäh-

rungsunion auf reale Schocks reagiert werden kann, die die Teilnehmerstaaten asymmetrisch 

(länderspezifisch) und transitorisch (temporär) treffen. 1237 

1231Vgl. hierzu Schmidt/Straubhaar (1995), S. 438; Wohlers (1997), S. 79 f. 
1232,,Konzertierte Stabilisierungspolitik der EU-Staaten" (Grossekettler (1996), S. 17). 
1233Vgl. bspw. Heinemann (1995), S. 35; Grossekettler (1996), S. 17; Schmidt, C. (1997), S.79. 
"''Berthold (1997), S. 34. 
""Hierzu gehören bspw. die strukturpolitischen Maßnahmen; vgl. Abschnitt V-2. Werden dauerhaft, kurzfristige 

Maßnahmen zur Heilung langfristiger Probleme ergriffen besteht für den öffentlichen Sektor zudem die Ge-
fahr einer zunehmenden Verschuldungsdynamik (vgl. Schweickert (1996), S. 188 f.). 

"''Berthold (1997), S. 34; vgl. auch Grossekettler (1997), S. 121 und die kritischen Äußerungen bei Wohlers 
(1997), s. 80 f. 

1237Diese Abgrenzung ist aber kaum trennscharf einzuhalten, ,,weil schwer zwischen temporären und dauerhaften 
Schocks zu unterscheiden ist" (Berthold (1997), S. 35) und weil Schocks, die zunächst alle Mitgliedstaaten 
symmetrisch treffen, asymmetrische Wirkungen hervorrufen können, wenn die einzelnen Mitgliedstaaten Ober 
unterschiedliche Anpassungskapazitäten zur Verarbeitung von Schocks verfügen. 
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Empirische Untersuchungen kommen zu der Schlußfolgerung, daß asymmetrischen, temporä-

ren Schocks innerhalb der EU eine erhebliche Bedeutung zukommt. 1238 Zumeist zeigen die 

Studien ein deutliches Gefälle zwischen dem Kern und der Peripherie der EU. ,,Im 'Kern', der 

Deutschland, die Benelux-Staaten, Frankreich, Österreich und - mit einigen Abstrichen - Dä-

nemark umfaßt, haben asymmetrische Schocks eine erheblich geringere Bedeutung als in den 

anderen EU-Ländern".1239 Für die große Währungsunion von elf Mitgliedstaaten sind asym-

metrische Stabilisierungsprobleme daher äußerst relevant. Dabei fallen die Anpassungslasten 

in den peripheren Mitgliedstaaten besonders hoch aus.1240 

Allerdings übt die dynamische Fortentwicklung der Integration einen wesentlichen Einfluß auf 

das Auftreten der asymmetrischen Schocks aus. In der wissenschaftlichen Literatur wird über-

einstimmend davon ausgegangen, daß die durch die mitgliedstaatlichen Politik induzierten 

(endogenen) Schocks im Laufe des Integrationsprozesses abnehmen werden. 1241 Durch die 

Vereinheitlichung der Geldpolitik und die immer engere Verflechtung aller Politikbereiche 

innerhalb der WWU werden die Spielräume für destabilisierende nationale Politikmaßnahmen 

eingeengt. ,,Die Wirtschafts- und Währungsunion kann in gewisser Weise als Veranstaltung 

zur künftigen Verhinderung solcher Schocks bezeichnet werden."1242 Weniger eindeutig ist 

der Zusammenhang zwischen dem Integrationsprozeß und den exogenen Schocks. Dabei ist 

unbestritten, daß sich durch die Vollendung des Binnenmarktes und die Einführung einer ein-

heitlichen Währung der Austausch von Waren und Dienstleistungen in der EU erhöhen wird. 

Es bleibt jedoch ein wissenschaftlicher Streitpunkt, ,,ob sich damit die Produktion in den Mit-

gliedsländern der Europäischen Union stärker diversifiziert oder eher spezialisiert."1243 Führt 

die Vertiefung der Integration zu einer zunehmenden inter-industriellen Spezialisierung und 

regionalen Konzentration der Produktion, werden die einzelnen Mitgliedstaaten in zunehmen-

den Maße von unerwarteten Änderungen der Angebots- und Nachfragebedingungen betroffen. 

Die Bedeutung (exogener) asymmetrischer Schocks nimmt zu. 1244 Erfolgt hingegen mit fort-

1238S0 bspw. Eichengreen (1990); Bayoumi/Eichengreen (1992); Kempa (1996); Auria (1997); Feldstein (1997); 
Knoppik (1997). Einen Überblick geben Heinemann (1995), S. 64 ff. wtd Willms (1998). 

1239Wohlers (1997), S. 104. Vgl. auch Schmidt, C. (1997), S. 59 ff. Den Studien stellt sich jedoch das Problem, 
„daß die tieferen Ursachen von Schwankwtgen der wirtschaftlichen Aktivität ganz wtterschiedlicher Natur 
sein können wtd oftmals nicht direkt beobachtbar sind" (Heinemann (1995), S. 65). Deshalb gelangen die 
Untersuchungen keinesfalls zu eindeutigen oder völlig übereinstimmenden Ergebnissen (vgl. auch Woh/ers 
( 1 997), s. 82 f. ). 

1240S0 auch Heinemann (1995), S. 70 f. und Ner/ich (1996), S. 16 f. 
1241Vgl. bspw. Matthes (1997), S. 45 f.; Nowotny (1997c), S. 113; Woh/ers (1997), S. 80 ff. Zurückhaltender 

äußern sich jedoch Hagen/Hammond (1997), S. 199. 
1242Matthes (1997), S. 45. 
1243Bertho/d (1997), S. 19. Einen guten und aktuellen Überblick über die zum Teil sehr kontroverse wtd wider-

sprilchliche Debatte gibt die Veröffentlichung von Mayer/Scharrer (1997). 
1244Hiervon gehen bspw. Feldstein (1992), S. 20; Tichy (1993), S. 233; Pejfekoven (1994), S. 105; Grossekett/er 

(1997), S. 120; Knoppik (1997), S. 180 wtdNowotny (1997c), S. 113 aus. 
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schreitender Integrationstiefe ein verstärkter intra-industrieller Handel zwischen den Mitglied-

staaten, löst dies im Zeitablauf eine Diversifikation der Produktionsstrukturen der einzelnen 

Volkswirtschaften aus. Ein bestimmter Mitgliedstaat wird nun von Schwankungen in bezug 

auf eine spezifische Gütergruppe gesamtwirtschaftlich weniger stark betroffen, als eine hoch-

spezialisierte Volkswirtschaft. Zudem werden (anfänglich) asymmetrische Schocks durch den 

intra-industriellen Handel „symmetrisch weitergereicht".1245 Die Bedeutung der (exogenen) 

asymmetrischen Schocks nimmt aus diesem (theoretischen) Blickwinkel daher im Integrati-

onsprozeß ab. 1246 Allerdings wird diese Entwicklung von der anstehenden Ost-Erweiterung 

der EU beträchtlich verlängert, da wegen enormer Unterschiede der Produktionsstrukturen 

zwischen den neuen und alten Mitgliedstaaten „der inter-industrielle Handel noch lange Zeit 

bedeutend bleiben wird."1247 

In diesem Zusammenhang zeigt sich erneut die zentrale Bedeutung des strukturellen Aus-

gleichs innerhalb der EU. Werden mit Hilfe der Kohäsionsmaßnahmen, in allen Mitgliedstaa-

ten leistungsfähige Produktionsstrukturen und eine polyzentrische Raumstruktur mit jeweils 

spezifischen Entwicklungsmöglichkeiten aufgebaut, so diversifiziert sich die Wirtschaftstätig-

keit der Mitgliedstaaten. Daher nimmt die Bedeutung asymmetrischer Schocks in der WWU 

infolge einer „erfolgreichen" Kohäsionspolitik ab. Die am allokativen Ausgleichsziel orien-

tierten FZ stellen daher eine wesentliche Voraussetzung für die Vertiefung der Integration 

durch die WWU dar.1248 

Die Theorie optimaler Währungsräume 1249 nennt zwei mögliche marktliche Anpassungsme-

chanismen.1250 Zum einen die Flexibilität von Preisen und Löhnen (preisgesteuerte Koordina-

tion). Sie wird in einer Marktwirtschaft als „das First-best-Anpassungsinstrument bei jeglicher 

1245 Heise ( 1997), S. 84. 
1246Diese Entwicklwtg erwarten bspw. Europäische Kommission (1990), S. 158 ff.; Franzmeyer (1996b), S. 515; 

Auria (1997), S. 235. 
1247 Berthold (1997), S. 20. 
1248Vgl. auch Schmidt/Straubhaar (1995), insb. S. 439. 
1249Die Theorie optimaler Währungräume stellt einen Vergleich der ökonomischen Kosten eines fixen Wechsel-

kurssystems mit jenen eines festen Wechselkurssystems an (vgl. hierzu grw,dlegend Mundei/ (1961); McKin-
non (1963) wtd Kenen (1969)). Den entscheidenden Kostenfaktor eines fixen Wechselkurssystems bildet der 
Verzicht auf das Instrument der Wechselkursanpasswig an einen exogenen Schock. Die Höhe der hiermit 
verbwtdenen Kosten hängt von den alternativen Anpasswigsmechanismen ab, die das Wechselkursinstrument 
ersetzen können. Im föderativen Referenzsystem ( vgl. Kapitel II) sind die möglichen Anpasswigsmechanis-
men wtterschiedlich zu bewerten. Daher kann ,,in normativer Hinsicht" (Lammers (1993), S. I 90) nach dem 
optimalen alternativen Anpasswtgsmechanismus gesucht werden. 

'"0Berthold (1993c), S. 166 nennt die Verschuldwtg der Mitgliedstaaten auf den europäischen Kapitalmärkten 
als eine dritte marktliche Löswig des Stabilisierwigsproblems. Mitgliedstaaten, die von positiven Schocks 
betroffen sind, stellen demnach Mitgliedstaaten, die von negativen Schocks betroffen sind, finanzielle Mittel 
zur Verfügw,g. Dieser Weg ist jedoch wegen der Defizitgrenzen des Stabilitäts- wtd Wachstumspakts des 
Amsterdamer Vertrages nur eingeschränkt gangbar. 
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Art von Schwankungen auf der Angebots- und Nachfrageseite"1251 bezeichnet. In der EU ver-

hindern zwn heutigen Zeitpunkt jedoch unvollkommene Güter- und Faktormärkte den raschen 

Abbau exogener Schocks über diesen Mechanismus. ,,Reallohnsenkungen werden erfahrungs-

gemäß weder von den Gewerkschaften noch von den Politikern und der Bevölkerung in aus-

reichendem Maße akzeptiert,"1252 und die Güterpreise geben nicht nach unten nach. 1253 Zwn 

anderen kann die Mobilität der Produktionsfaktoren, insb. der Arbeit, die Anpassungslasten 

übernehmen (mengengesteuerte Koordination). Wie weiter oben bereits ausgeführt, bestehen 

in der EU aber kulturelle und sprachliche Barrieren, die zu einer sehr geringen Arbeitskräfte-

mobilität führen. Daher können die exogenen Schocks beim momentanen Integrationsstand 

durch keinen der beiden marktlichen Koordinationsmechanismen aufgefangen werden.1254 

Eine differenzierte Analyse veranschaulicht zudem, daß die einzelnen Mitgliedstaaten sehr 

unterscliiedliche Anpassungskapazitäten dieser marktlichen Instrwnente besitzen. Mit dieser 

Feststellung wird die Konvergenz-Problematik innerhalb der EU thematisiert. Unter Konver-

genz ist die Fähigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten zu verstehen, ,,eine gleichgerichtet stabi-

litätsorientierte makroökonomische Wirtschaftspolitik zu betreiben".' 255 Diese Fähigkeit wird 

von der „Qualität, Solidität und Stetigkeit nationaler wirtschaftspolitischer Prozeßsteuerung, 

vor allem auf dem Gebiet der öffentlichen Finanzen" sowie der „Qualität nationaler Rahmen-

bedingungen für effizientes Wirtschaften"1256 bestimmt, die wesentlich von der Flexibilität 

der Güter- und Faktormärkte und der regionalen Arbeitsmobilität abhängt.1257 Die diesbezüg-

lichen Kapazitätsunterschiede deuten darauf hin, daß eine weitergehende Konvergenz der 

Mitgliedstaaten noch nicht stattgefunden hat. 1258 Hierdurch wird der Problemdruck bei der 

Schockabsorption nochmals erhöht. Denn die unterschiedlichen Anpassungskapazitäten füh-

ren dazu, daß sich temporäre, asymmetrische Schocks in den Mitgliedstaaten unterschiedlich 

""Heinemann (1995), S. 41. 
1252Grossekettler (1996), S. 18. 
1253V gl. auch Sieber/ (1996), S. 345 ff. 
12„So auch Berthold (1993c), S. 151; Lammers (1993), S. 190; Heinemann (1995), S. 31 f.; Feldstein (1997), 

S. 21 ff. Unter Berücksichtigung sozio-ökonomischer und distributiver Argumente ist es allerdings fraglich, 
ob die marktlichen Anpassungsinstrumente überhaupt die First-best-Instrumente darstellen. Die kritische Er-
örterung dieser Thematik würde jedoch den Rahmen der Arbeit sprengen; vgl. hierzu aber Ebert (1999), 
s. 179 ff. 

"'' Franzmeyer (1994), S. 206. 
1256 Franzmeyer (1994 ), S. 207 f. 
1257Vgl. auchSchmidt/Straubhaar (1995), S. 441 f. und Walthes (1996), S. 79 ff. 
1251Aus diesem Blickwinkel sind die Konvergenzkriterien des Maastricht Vertrags kritisch zu bewerten. Die Zu-

lassung eines Mitgliedstaates zur Währungsunion wurde ausschließlich von nominellen (monetären und fis-
kalischen) Konvergenzkriterien abhängig gemacht. Dies führte zu dem Start der Währungsunion mit einem 
großen Teilnehmerkreis, der sich durch nominelle Konvergenz auszeichnet. Reale Konvergenzkriterien, so 
bspw. zur Flexibilität der Güter- und Faktormärkte oder zur allgemeinen Wettbewerbsflihigkeit der Mitglied-
staaten, wurden als Eintrittsbedingung nicht berücksichtigt. Daher startete die Währungsunion auch mit jenen 
Mitgliedstaaten, die aufgrund der realwirtschaftlichen Sphäre nur eine geringe Fähigkeit zu einer eigenständi-
gen stabilitätsorientierten Wirtschaftspolitik besitzen ( vgl. Schmidt/Straubhaar ( 1995); Franzmeyer ( 1996b) ). 
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stark auswirken und daß selbst temporäre, symmetrische Schocks in den Mitgliedstaaten mit 

besonders geringer Anpassungskapazität asymmetrische „Spuren hinterlassen". 1259 

Insgesamt ist zu folgern, daß für die zentrale Ebene eine Handlungsnotwendigkeit aus stabili-

sierungspolitischen Erwägungen besteht. Auf sie wird die „Hauptlast im Anpassungsprozeß 

zukommen."1260 Diese Aussage gewinnt an Gewicht, wenn die Hysteresis-Effekte auf dem 

Arbeitsmarkt berücksichtigt werden. Denn „wenn es nicht gelingt, die nach adversen Schocks 

eingetretenen Ungleichgewichte möglichst schnell wieder zu beseitigen, besteht die Gefahr, 

daß sie sich später kaum oder nur sehr schwer wieder beseitigen lassen."1261 Es ist dann eine 

zunehmende Entwertung des Humankapital zu befürchten, wodurch sich die Arbeitsmarkt-

probleme verfestigen würden. Daher sind auf der zentralen Ebene stabilisierungspolitische 

Maßnahmen zu befürworten, auch wenn sie aus Sicht der Theorie optimaler Währungsräume 

,,allenfalls eine Second- oder Third-best-Lösung"1262 darstellen. 

V-4.2 Bestehende Aktivitäten der EU-Ebene 

Zur Einrichtung eines Stabilisierungsmechanismus auf der zentralen Ebene sind zwei Wege 

beschreitbar. Der Ausgleich über die Einnahmenseite des EU-Haushalts durch das Wirken 

automatischer Stabilisatoren, die die Beitrgasverpflichtungen der Mitgliedstaaten beeinflus-

sen, oder über die Ausgabenseite des EU-Haushalts durch die Etablierung eines expliziten 

Finanzhilfemechanismus mit zwischenstaatlichen FZ. Beide Instrumente bestehen zum heuti-

gen Zeitpunkt auf der EU-Ebene (praktisch) nicht. 1263 

Ein System automatischer Stabilisatoren setzt eine weitgehende fiskalische Integration auf der 

Gemeinschaftsebene voraus. Es ist ein umfangreicher zentraler Haushalt erforderlich, durch 

den interregionale Einkommensumverteilungen ausgelöst und so regionenspezifische Kon-

junkturschwankungen ausgeglichen werden. Die automatischen Stabilisatoren wirken über 

12„Wohlers (1997), S. 82; vgl. auch Nerlich (1996), S. 10 ff. 
'""Peffekoven (1994), S. 105; so auch Feldstein (1992), S. 21; Ohr (1996), S. 221; Sieber/ (1996), S. 347; 

Grossekettler (1997), S. 120; Nowotny (1997c), S. 113; Scharmer (1997), S. 220 ff. 
1261Berthold (1993c), S. 151. Vgl. zum Hysteresis-Problem Berthold (1993c), S. 159 ff.; (1997), S. 13 f.; Mi-

chaelis (1997), S. 163. 
1262Lammers (1993), S. 190. 
1263S0 auch Papaspyrou (1993), S. 483. Einen Ansatzpunkt zur Entwicklung eines expliziten Stabilisierungsme-

chanismus auf der zentralen Ebene bietet allerdings Art. 103a (2) EGV. Er bestimmt, daß einem Mitgliedstaat 
finanzieller Beistand geleistet werden kann, wenn er „aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse, die sich seiner 
Kontrolle entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten ernsthaft bedroht" 
ist. Bislang wurde aber noch keine Überlegungen angestellt, auf Basis dieser primärrechtlichen Bestimmung 
einen konkreten Stabilisierungsmechanismus zu erarbeiten (vgl. Papaspyrou (1993); Thomas (1997), S. 231 ). 
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eine progressive Einkommensbesteuerung durch den Zentralhaushalt und/oder über eine zen-

trale Sozial- und Arbeitslosenversicherung. 1264 Empirische Studien verdeutlichen, daß auto-

matische Stabilisatoren in anderen Ländern eine erhebliche stabilisierende Wirkung auslösen. 

So werden bspw. in den USA ca. 35 bis 44 Prozent einer regionalen Einkommensänderung 

durch automatische Stabilisatoren auf zentraler Ebene absorbiert. 1265 Durch den bestehenden 

EU-Haushalt hingegen werden Schätzungen zufolge „Einkommenseinbußen in einem Mit-

gliedsland zu nicht mehr als 1 % durch niedrigere Zahlungen an die Gemeinschaft ausgegli-

chen". 1266 Die institutionellen Voraussetzungen für das Wirken automatischer Stabilisatoren 

sind zum heutigen Zeitpunkt nicht durchsetzbar. Weder die Vergabe der Einkommensteuer an 

den EU-Haushalt, noch die Einrichtung einer europaweiten Arbeits- und Sozialversicherung 

stehen auf der politischen Tagesordnung. Zudem scheitert das Vorhaben an dem Umfang des 

zentralen Haushalts, der heute ca. 1,27 Prozent des BIP beträgt. Um eine Wirkung als auto-

matischer Stabilisator zu entfalten, müßte er „sich in der Größenordnung zweistelliger Pro-

zentsätze des BIP"1267 bewegen. Eine solch dramatische Erhöhung des Haushaltsvolumens ist 

auf absehbare Zeit politisch nicht zu verwirklichen. 1268 Damit rückt die Frage ins Zentrum, ob 

die Einrichtung eines expliziten Finanzhilfemechanismus einen Lösungsweg für die Abfede-

rung realer, temporärer, asymmetrischer Schocks darstellt. 

V-4.3 Der Ausgleich asymmetrischer Schocks durch FZ 

V-4.3.1 Zur Ausgestaltung der FZ aus rein ökonomischer Sicht 

Zwischenstaatliche FZ durch die EU finden ihren Niederschlag auf der Ausgabenseite des EU-

Haushalts; sie dienen aber der Verstetigung der Einnahmen der Mitgliedstaaten. Hierzu bieten 

sich grundsätzlich zwei Wege an. 1269 Erstens könnte eine antizyklische Variation bereits be-

stehender Ausgabenprogramme der EU mit horizontalen Wirkungen erfolgen. Es bestünde die 

Möglichkeit, die Ausgaben der Strukturfonds für stabilisierungspolitische Zwecke zu instru-

mentalisieren. Diese Lösungsvariante ist aber „nicht sachgerecht", 1270 da es zu einer (zusätzli-

1264Vgl. zu diesen Überlegungen auchNerlich (1996), S. 161 ff. 
""Vgl. Sachs/Sala-i-Martin (1992); für einen guten Überblick über diese und weitere Studien vgl. 

Goodhart/Smith (1993). 
1266Europäische Kommission (1990), S. 186, m.w.N. 
1267 Harder (1997), S. 230. Die MacDougall-Gruppe vertrat 1977 in einem Gutachten allerdings die Meinung, daß 

bereits ein zentraler EU-Hauhalt von 5-7 Prozent eine angemessene Stabilisierungswirkung erlaubt, ,,doch 
würde die technische Gestaltung der betreffenden Haushaltsinstrumente kräftig und explizit auf diese Zielset-
zungen hin zugeschnitten werden müssen." (Europäische Kommission (1977a), S. 78) 

1261So auch Goodhart/Smith (1993), S. 425 ff.; Majocchi/Rey (1993), S. 478 und Wasmayr (1997), S. 204 f. 
1269Vgl. hierzu Abschnitt III-3.1.3.1. 
1270Wasmayr (1997), S. 239. 
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chen) Vermischung unterschiedlicher Zielsetzungen käme und die Intransparenz der europäi-

schen Fondswirtschaft (weiter) erhöht werden würde. 1271 

Dies spricht für die zweite Möglichkeit: der Einrichtung autonomer Verstetigungszuweisun-

gen. Ein solcher Stabilisierungsmechanismus kann als eine Versicherung der Mitgliedstaaten 

gegen temporäre, länderspezifische Schocks interpretiert werden: ,,Eine faire Versicherung 

impliziert, daß es nicht zu einer systematischen Umverteilung zwischen den Versicherten 

kommt. Je nach Art der auftretenden Schocks können einmal die reicheren und ein anderes 

Mal die ärmeren Länder in den Genuß von fiskalischen Nettotransfers kommen. Gemessen am 

Erwartungswert würden sich diese Zahlungsströme in einem reinen Stabilisierungssystem aber 

in etwa die Waage halten."1272 

Diese Beschreibung des Stabilisierungsmechanismus als Versicherung verweist (indirekt) auf 

eine Reihe von Problemfeldern, die im Hinblick auf eine zieladäquate Ausgestaltung der zwi-

schenstaatlichen FZ berücksichtigt werden müssen. Zwar liefern die theoretischen Überlegun-

gen des Kapitel III Anhaltspunkte, sie lassen aber keine konkreten Aussagen in der Situation 

von Zielkonflikten zu: 1273 

(1) Der Empfängerkreis der FZ muß durch die Formulierung gezielter Empfangsauflagen auf 

problemadäquate Weise eingrenzt werden: 

Von entscheidender Bedeutung ist, daß die Empfangsauflagen eine Trennung der kurz- bis 

mittelfristigen Konjunkturphänomene von langfristigen strukturellen Problemen und von ver-

teilungspolitischen Maßnahmen erlauben. 

Die Abgrenzung zu langfristigen strukturellen Problemen ist erforderlich, weil die stabilisie-

rungspolitischen FZ nur temporär begrenzt zugewiesen werden dürfen. Deshalb muß die 

Empfangsauflage garantieren, daß die FZ an einen Mitgliedstaat nur vergeben werden, wäh-

rend eine negative Veränderung der Wirtschaftstätigkeit vonstatten geht. Tor Einsatz wird je-

doch gestoppt, ,,sobald keine weiteren Veränderungen mehr eintreten, gleichgültig, auf wel-

chem Niveau sich die Wirtschaft wieder stabilisiert hat."1274 

Um die Trennung zu verteilungspolitischen Maßnahmen zu gewährleisten, ist ein Indikator als 

Empfangsauflage heranzuziehen, der an den Veränderungsraten und nicht an dem absoluten 

Niveau der Wirtschaftstätigkeit anknüpft. Denn „differences in the level of fiscal variables 

1271V gl. hierzu die Kritik an der bestehenden Regionalpolitik der EU in Abschnitt V-2.3.3. 
1272Heinemann (1995), S. 52. So auch Hagen/Hammond (1997), S. 200. Heinemann (1995), S. 51 unterscheidet 

in diesem Zusammenhang die „Versicherungssolidarität" im Rahmen der Stabilisierungsfunktion von der 
,,Umverteilungssolidarität" im Rahmen der Distributionsfunktion. 

1273Dies verdeutlichte schon Abschnitt III-3.1.3.1. Vgl. auch Hagen/Hammond (1997), S. 212. 
1214Europäische Kommission (1993a), S. 77. 
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that are functions of the level of economic activity are essential redistributive, whilst differen-

ces in fiscal variables that are a function of the rate of change of economic activity constitute 

stabilization."1275 

Zugleich muß der Indikator anzeigen, ob die Veränderung der wirtschaftlichen Aktivität 

symmetrisch die gesamte EU betrifft oder aber asymmetrisch (länderspezifisch) nur einen oder 

mehrere Mitgliedstaaten. Nur im letzteren Fall können sich Teilnehmer am Versicherungsme-

chanismus für FZ qualifizieren. Um diese Abgrenzung treffen zu können, muß die Empfangs-

auflage die Veränderung der Wirtschaftslage der einzelnen Mitgliedstaaten relativ zur Wirt-

schaftstätigkeit der gesamten EU erfassen. 

Italianer/Vanheukelen schlagen einen Indikator auf der Grundlage der Arbeitslosenraten vor, 

der eine Abgrenzung der Konjunkturphänomene von strukturellen und verteilungspolitischen 

Problemen erlaubt und anzeigt, ob ein symmetrischer oder asymmetrischer Schock vor-

liegt.1276 Ein Mitgliedstaat kann demnach FZ erhalten, wenn die monatliche Veränderung sei-

ner Arbeitslosenrate im Jahresvergleich1277 positiv ist und von der durchschnittlichen Verän-

derung der Arbeitslosenrate der anderen Mitgliedstaaten nach oben abweicht. Für jeden Mo-

natszeitraum erfolgt im Fall der Transferberechtigung eine einmalige Transferzuweisung. 1278 

Der Indikator von ltalianer/Vanheukelen ist in allen Mitgliedstaaten (exakt) quantifizierbar, so 

daß eine objektive Bestimmung der transferberechtigten Mitgliedstaaten durchführbar ist. 

Damit ist es grundsätzlich möglich, die FZ „ohne weitere diskretionäre Prüfung durch Ge-

meinschaftsinstitutionen"1279 zuzuweisen. Für diese Vorgehensweise spricht der Zeithorizont 

der Konjunkturphänomene. ,,Tue periods when incomes are declining tend to be short, and 

policy must thus act rapidly if it is to have a stabilizing impact."1280 Eine zeitintensive, dis-

kretionäre Einschätzung der FZ-Vergabe durch die EU-Ebene kann deshalb die Effizienz der 

Transfers beeinträchtigen oder sogar zu unerwünschten pro-zyklischen Wirkungen führen. 1281 

""Goodhart/Smith (1993), S.419. 
1276Gnmdsätzlich wilrde die Verändenmg des BIP der Mitgliedstaaten den geeigneten Indikator zu Erfassung der 

Schwankungen der Wirtschaftstätigkeit der Mitgliedstaaten darstellen. Jedoch stehen die BIP-Daten nicht 
kurzfristig zur Verfügung. Daher wilrden die „tirne-lags" zur Vergabe der FZ zu lang. Dies spricht dafür, die 
mitgliedstaatlichen Arbeitslosenraten als Indikator zu verwenden. Die entsprechenden Daten stehen kurzfri-
stig zur Verfügung und können darüber hinaus innerhalb der gesamten EU ,,hochgradig einheitlich" (Euro-
päische Kommission (1993a), S. 78) erhoben werden (vgl. hierzu Jtalianer/Vanheukelen (1993), S. 496 f.; 
Hagen/Harnmond (1997), S. 207). 

1277Der Jahresvergleich der monatlichen Daten wird herangezogen, um saisonale Schwankungen zu eliminieren. 
1278Vgl. Italianer/Vanheuke/en (1993), S. 496. Im jeweiligen Folgemonat qualifiziert sich ein Mitgliedstaat nur 

dann für eine Transferzahlung, wenn erneut eine Veränderung der Wirtschaftslage des einzelnen Mitglied-
staates relativ zur Wirtschaftstätigkeit der gesamten EU erfolgte. 

1219Wasmayr (1997), S. 241. 
1210Goodhart/Smith (1993), S. 419. 
1281V gl. zur Zeitproblematik der Stabilisienmgspolitik grundsätzlich Friedman (1948). 
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Majocchi/Rey hingegen argumentieren, daß eine diskretionäre Überprüfung der FZ-Vergabe 

notwendig ist. ,,In order to minimize the chances of such assistance giving rise to perverse 

incentives, the provision of aid should be preceded by a careful examination of whether the 

shock in question could be reasonably considered as 'exogenous'". 1282 Sofern die Mitglied-

staaten die Einkommensverluste oder Beschäftigungsprobleme selbst verschuldet haben (en-

dogene Schocks) werden keine FZ geleistet. Mit dieser Überprüfung soll das Problem des 

Moral-Hazard eingedämmt werden. Denn die Tatsache, daß die Lasten eines länderspezifi-

schen Schocks von allen Mitgliedstaaten der EU getragen werden, kann die einzelnen Mit-

gliedstaaten bei einer automatischen Transfervergabe dazu verleiten, einen „allzu sorglosen 

Umgang mit der versicherten Gefahr"1283 zu pflegen. 1284 

Allerdings ist in der Realität eine Abgrenzung von exogenen und endogenen Ursachen kon-

junktureller Schwankungen praktisch ausgeschlossen.1285 Eine politische Durchsetzung der 

Zurückhaltung der FZ wird unter diesen Umständen stets äußerst umstritten bleiben.1286 Zu-

dem erfordert das diskretionäre Prüfungsverfahren Ressourcenkosten. Außerdem sollte das 

Moral-Hazard Problem im Rahmen der von Italianer/Vanheukelen vorgeschlagenen Emp-

fangsauflagen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Da der Stabilisierungsmechanismus bei 

einer negativen Veränderung des Indikators nur eine einmalige FZ gewährt, fällt der Anreiz, 

den Indikator bewußt zu manipulieren oder mit Absicht einen Rückgang der mitgliedstaatli-

chen Wirtschaftstätigkeit auszulösen, lediglich gering aus. Darüber hinaus kann das Moral-

Hazard-Verhalten eines Mitgliedstaates durch die Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit in den 

übrigen EU-Staaten „durchkreuzt"1287 werden. Da ein Abschwung der Wirtschaftstätigkeit nur 

dann zu FZ führt, wenn dieser relativ zu den übrigen Mitgliedstaaten erfolgt, bleiben die 

Transferzahlungen völlig aus, sofern die gesamte EU (symmetrisch) von einem Rückgang der 

Wirtschaftstätigkeit betroffen ist.1288 

Majocchi/Rey fordern über die diskretionäre Prüfung der Moral-Hazard-Problematik hinaus 

weitere Empfangsauflagen, die sich auf die reale Konvergenz der transferempfangenden Mit-

gliedstaaten beziehen. Demnach erhalten solche Mitgliedstaaten, deren Anpassungskapazitä-

ten an temporäre, asymmetrische Schocks von der zentralen Ebene als gering eingeschätzt 

werden, nur dann Finanzmittel zugewiesen, wenn sie Fortschritte beim Aufbau stabilisie-

1282MajocchVRey(l993), S. 476. 
1283Sinn (1997b), S. 216. 
1284Die Moral-Hazard-Gefahr betonen eine Reihe an Autoren, so neben MajocchVRey (1993) und Sinn (1997b) 

auch Melitz/Vori (1992), Lammers (1993); Heinemann (1995); Berthold (1997) und schon Peeters (1977). 
1285V gl. hierzu auch die Problematik der Informationsbeschaffung (Abschnitt V-4.3.2.1 ). 
1286V gl. hierzu den nachfolgenden Abschnitt V-4.3.2; vgl. auch Harder (1997), S. 228. 
1287Europäische Kommission (1993a), S. 79. 
1281Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 79; Wasmayr (1997), S. 241. 
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rungspolitischer Anpassungskapazitäten innerhalb des eigenen Mitgliedstaates nachweisen 

können. 1289 

(2) Der zweite Ausgestaltungsaspekt betrifft die Frage, ob die Vergabe der FZ mit Verwen-

dungsaeflagen verbunden werden sollte. Für eine Zweckbindung an öffentliche Investitionen 

spricht die Möglichkeit, daß mit diesen Ausgaben besonders hohe Einkommens- und Be-

schäftigungseffekte ausgelöst werden und die Mitgliedstaaten diese Ausgaben flexibel variie-

ren können. Allerdings zeigte die mikroökonomische Indifferenzkurvenanalyse, daß eine 

Zweckbindung bei einem relativ geringen Transfervolumen keine zusätzlichen Lenkungsef-

fekte im Vergleich zu einer Pauschalzuweisung auslöst. Da die stabilisierungspolitischen FZ 

der EU zeitlich und betraglich begrenzt sowie subsidiär zu den mitgliedstaatlichen Stabilisie-

rungsaktivitäten vergeben werden, spricht das zu erwartende Transfervolumen1290 tendenziell 

gegen eine Zweckbindung. 1291 In einer längerfristigen Perspektive können zudem Konflikte zu 

den allokativen Zielen der Struktur- und Kohäsionsfonds auftreten. Im Rahmen der 

Fondswirtschaft soll den Mitgliedstaaten gerade eine langfristige Planungsgrundlage vermit-

telt werden. 1292 Zu beachten ist auch, daß die Formulierung der Verwendungsauflagen durch 

die EU-Ebene sowie die Beachtung der Verwendungsauflagen in den Transferempfängerstaa-

ten einen „time-lag" auslöst, der die stabilisierungspolitische Effizienz der FZ beeinträchtigen 

kann.1293 Daher erscheint es insgesamt angezeigt, die Vergabe ungebundener Pauschalzuwei-

sungen zu empfehlen.1294 

(3) Um einen „angemessenen" Ausgleich der konjunkturellen Schwankungen zu gewährlei-

sten, muß eine betragliche Begrenzung der Mittelvergabe vorgeschrieben werden. Welches 

Ausmaß der Versicherung gegen temporäre asymmetrische Schocks als „angemessen" ange-

sehen wird, ist dabei eine politische Entscheidung. Sie ist Ausdruck „der politischen Präferen-

zen, die die Risikoeinstellung widerspiegeln."1295 Je risikoaverser die Mitgliedstaaten sind, 

desto höher wird die Stabilisierungskraft der Finanzhilfemechanismus festgelegt. 

1289Vgl. Majocchi/Rey (1993), S. 476. Der Vorschlag eröffnet der zentralen Ebene erhebliche diskretionäre 
Handlw,gsspielräwne zur Fonnulierw,g w,d Überwachw,g der Empfangsauflagen. 

1290V gl. hierzu auch den nachfolgenden Absatz zur betraglichen Begrenzung der Mittelvergabe sowie die Ausfüh-
rw,gen zur finanziellen Dimension des Finanzhilfemechanismus in Abschnitt V-4.4. 

1291Die gleiche Aussage triffi für eine Eigenbeteiligw,g der Transferempflinger zu, die mit der Zweckbindw,g der 
FZ verbw,den werden kann, wn zusätzliche LenkWlgseffekte auszulösen. 

1292Vgl. Abschnitt V-2.3.3. Vgl. aber auch die abweichende Meinw,g von Majocchi/Rey (1993), S. 476. 
1293Dieses Argwnent sehen auch Majocchi/Rey (1993), S. 476. 
1294Diese Vorgehensweise steht zudem im Einklang mit der automatischen Vergabe der FZ. Sofern auf eine dis-

kretionäre Überprüfung der FZ-Vergabe verzichtet wird, wn den Zeitbedarf der Mittelvergabe zu verkürzen, 
wäre die Fonnulierw,g der Verwendw,gsauflagen kontraproduktiv; vgl. auch Wasmayr (1997), S. 242 f. 

129' Europäische Kommission (1993a), S. 80. 
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Die betragliche Begrenzung der Mittelvergabe wird von drei Gestaltungsparametern be-

stimmt. Bei der Frage einer Untergrenze zur Aktivierung des Stabilisierungsmechanismus 

wird festgeschrieben, ob jeder asymmetrische Schock zur Vergabe von FZ führt oder ob eine 

bestimmte Schwelle besteht, unterhalb derer ein wirtschaftlicher Abschwung eigenständig 

vom betroffenen Mitgliedstaat aufgefangen werden muß. Zum zweiten ist eine Einigung über 

die Höhe der Ausgleichszahlungen (Ausgleichsintensität) zu finden. Ein Tarif muß einer ge-

gebenen relativen negativen Veränderung der Wirtschaftstätigkeit ein entsprechendes Volu-

men der FZ zuordnen. Zum dritten ist zu klären, ob eine Obergrenze der FZ-Zahlungen einge-

führt wird, die pro Periode an einen Mitgliedstaat erfolgen kann, oder ob jeder Mitgliedstaat 

einen betragsmäßig unbegrenzten Anspruch auf die Stabilisierungstransfers besitzt. 1296 

Die Begrenzung der Mittelvergabe kann einen entscheidenden Beitrag zur Verringerung der 

Moral-Hazard Problematik leisten. So bewirkt die Einführung einer Untergrenze, daß „nur 

gravierende regionale oder sektorale Schocks mit deutlich meßbaren Rückwirkungen auf die 

verwendeten makroökonomischen Indikatoren .. zum Einsatz des Mechanismus führen."1297 

Wird außerdem bei Überschreiten dieser Untergrenze nur ein teilweiser Ausgleich der Ein-

kommenseinbußen des betroffenen Mitgliedstaates gewährt (begrenzte Ausgleichsintensität), 

so verbleibt für die Akteure kaum ein Anreiz, den „Versicherungsfall" durch bewußtes Fehl-

verhalten herbeizuführen. 

(4) Schließlich ist auf die Frage einzugehen, welche GKS an der FZ-Vergabe zu beteiligen 

sind. Der Stabilisierungsmechanismus sollte nach Möglichkeit keine Ausweitung des EU-

Haushalts nach sich ziehen. ,,ldeally, payments into the system would equal payments out of 

the system in each period."1298 Dies würde einer horizontalen FZ-Vergabe von jenen Mit-

gliedstaaten, die einen positiven asymmetrischen Schock erfahren, an jene Mitgliedstaaten, die 

von einem negativen asymmetrischen Schock betroffen sind, entsprechen. 1299 Es besteht je-

doch die Gefahr, daß die horizontale Vergabe der FZ an der konkreten Ausgestaltung des Fi-

nanzmechanismus scheitert. 1300 Als Alternative bietet es sich daher an, die Mittel für den Sta-

129"Vgl. Jta/ianer/Vanheukelen (1993), S. 495 ff.; Wasmayr (1997), S. 245. 
1291Wasmayr (1997), S. 242. 
'"'Hagen/Harnmond (1997), S. 201. 
1299Vgl. Hagen/Hammond (1997), S. 201. Eine Ausweitung des Volwnens des EU-Haushalts ist angesichts der 

bestehenden Zentralisierungsbefilrchtungen innerhalb der Mitgliedstaaten der EU kritisch zu beurteilen. 
Scharmer (1997), S. 280 f. sieht darüber hinaus die Möglichkeit, daß eine Verschuldwtgsdynamik entstehen 
könnte, wenn die FZ nicht ,jeweils zeitgleich mit dem eingetretenen 'Versicherungsfall' erhoben" (Scharmer 
(1997), S. 280) wtd horizontal vergeben werden. 

"'°Es sei darauf verwiesen, daß der Finanzhilfemechanismus auf die relative Veränderung der Wirtschaftstätig-
keit der einzelnen Mitgliedstaaten abstellt. Bei einer horizontalen Vergabe der FZ wären daher Fälle denkbar, 
in denen Mitgliedstaaten, die selbst einen Konjunkturabschwwig durchlaufen, der aber relativ schwächer 
verläuft als in anderen Mitgliedstaaten, Transfers leisten müßten. Hierdurch würde jedoch die Wirtschaftslage 
des betreffenden Mitgliedstaates zusätzlich destabilisiert. 
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bilisierungsmechanismus als Reserve in den EU-Haushalt einzusetzen und anschließend ver-

tikal an die transferberechtigten Mitgliedstaaten zuzuweisen. Die einzelnen Mitgliedstaaten 

tragen zur Bildung dieser Reserve entsprechend ihres Anteils am BIP der EU bei. 1301 

Diese Verteilung der Finanzierungslasten verstößt jedoch gegen den Versicherungscharakter 

der FZ, wenn nicht alle Mitgliedstaaten mit gleicher Wahrscheinlichkeit die Versicherung in 

Anspruch nehmen. Um den Versicherungscharakter der FZ aufrechtzuerhalten, schlägt Was-

mayr deshalb eine Abänderung der Verteilung der Finanzierungslasten zur Bildung der Stabi-

lisierungsreserve vor. 1302 Im Zeitablauf ist eine Äquivalenz zwischen dem Finanzierungsbei-

trag und der „Schadenswahrscheinlichkeit"1303 der einzelnen Mitgliedstaaten herzustellen. 

Diejenigen Mitgliedstaaten, die den Finanzhilfemechanismus relativ häufig in Anspruch neh-

men, müssen einen erhöhten Beitrag zur Finanzierung der Stabilisierungsreserve leisten. So 

wird verhindert, daß sich der Stabilisierungsmechanismus nach und nach zu einem Umver-

teilungsinstrument fortentwickelt. Diese Vorgehensweise besitzt im Hinblick auf die große 

Währungsunion eine erhebliche Bedeutung. Denn wie die empirischen Studien verdeutlichen, 

werden die peripheren Mitgliedstaaten aller Voraussicht nach häufiger von asymmetrischen 

Schocks betroffen sein als die Kernländer der Währungsunion.1304 Zugleich kann „die Einfüh-

rung gestaffelter Schadens- bzw. Beitragsklassen .. als Anreiz interpretiert werden, die Anpas-

sungskapazität der jeweiligen nationalen Volkswirtschaft in bezug auf reale Schocks zu erhö-

hen."1305 Die Wahrscheinlichkeit, daß langfristig notwendige Strukturanpassungen in den 

Mitgliedstaaten wegen des (automatischen) Stabilisierungsmechanismus verzögert und hier-

durch die Anpassungskosten auf die EU überwälzt werden, verringert sich. 1306 Gegen diesen 

Vorschlag spricht allerdings, daß der Finanzhilfemechanismus zusätzlich verkompliziert wird. 

Zudem eröffnen sich Spielräume für politische Eintlußnahmen, sofern es nicht gelingt, die 

Berechnung der Beitragshöhe objektiv zu quantifizieren.1307 

" 0'Vgl. Europäische Kommission (1993a), S. 82; auch Melitz/Vori (1992), S. 6 ff. Da der Haushaltsausgleich der 
EU nicht durch die Aufuahme von Krediten hergestellt werden darf (vgl. Abschnitt IV-2.1.2) sollte der Ge-
samtumfang „dem theoretischen Höchstbetrag der Zahlungen entsprechen" (Europäische Kommission 
(1993a), S. 82). Dieser ergibt sich aufgrund der Regelungen zur betraglichen Begrenzung der FZ. 

" 0'Vgl. Wasmayr (1997), S. 251. 
1303Wasmayr (1997), S. 251. 
" 04V gl. hierzu Abschnitt V-4.1. 
" 0'Wasmayr (1997), S. 251. 
13~ieses Argument wird bspw. von Berthold (1997), S. 33 ff. und Feldstein (1997), S. 28 f. angeführt. Sie beto-

nen, daß die Arbeitsmarktprobleme in der EU fast ausschließlich strukturelle und nicht konjunkturelle Ursa-
chen besitzen. Dies kann sich sowohl auf nicht-selbstverschuldete langfiistige, strukturelle Anpassungspro-
bleme beziehen als auch auf selbstverschuldete wirtschafts- und lohnpolitische Anpassungsprobleme. Vgl. in 
diesem Zusammenhang aber Fn 1254 und die Einsicht, daß eine Abgrenzung selbstverschuldeter und nicht-
selbstverschuldeter Ursachen annähernd unmöglich ist. 

" 0'Vgl. Melitz (1994). 
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Die Diskussion der ökonomischen Ausgestaltung der FZ zum Ausgleich konjunktureller 

Schwankungen offenbart einen Zielkonflikt. Das Zeitproblem stabilisierungspolitischer Maß-

nahmen spricht eindeutig für die zweckungebundene, automatische Vergabe der FZ. 1308 Hier-

durch werden zudem (erhebliche) Ressourcenkosten eingespart. Jedoch sind maßgebliche Ab-

grenzungsprobleme und polit-ökonomische Überlegungen zu berücksichtigen. Es besteht die 

Gefahr, daß bei einer zweckungebundenen und automatischen Vergabe der FZ temporäre 

Schocks nicht (immer) von permanenten abgegrenzt werden können und die staatlichen Ent-

scheidungsträger der transferempfangenden Mitgliedstaaten Moral-Hazard betreiben. Aus 

dieser Sicht ist eine diskretionäre, an restriktive Empfangsauflagen geknüpfte Vergabe der FZ 

zu befürworten. Nachfolgend wird die Durchsetzbarkeit der beiden Problemlösungsvarianten 

im politischen Entscheidungsprozeß analysiert.1309 Es wird untersucht, ob sich der Zielkon-

flikt hierdurch auflösen läßt: Besitzt eine der beiden Varianten eine größere Wahrscheinlich-

keit im Rahmen des Willensbildungsprozesses effektiv umgesetzt werden zu können, so ist 

diese Ausgestaltungsvariante zu befürworten. 

V-4.3.2 Die Umsetzung der effizienten Problemlösung im politischen Entscheidungs-

prozeß 

V-4.3.2.1 Die Gewinnung der entscheidungsrelevanten Informationen 

Die Gewinnung der entscheidungsrelevanten Information stellt bei der automatischen FZ-

Vergabe keine Restriktion für die Problemlösungsfähigkeit im Entscheidungssystem dar. Ent-

scheidungsrelevant sind in diesem Fall ausschließlich die monatlichen Arbeitslosenraten. Die-

se Informationen sind quantifizierbar und können für alle Mitgliedstaaten einheitlich erhoben 

werden. Diese Aufgabe übernimmt die europäische Statistikbehörde Eurostat. Damit ist auch 

ausgeschlossen, daß bei der Übermittlung der Informationen von den Mitgliedstaaten zur EU-

Ebene ein Verlust oder eine Verfälschung der Daten erfolgt. 

Ein anderes Bild ergibt sich bei der diskretionären FZ-Vergabe. In diesem Fall werden zur 

Entscheidungsfindung über die rein quantitativen Arbeitslosendaten hinaus eine Reihe quali-

tativer Informationen über die (potentiell) transferberechtigten Mitgliedstaaten benötigt.' 310 Es 

muß eine Aussage getroffen werden, ob die bestehenden Empfangsauflagen eingehalten und 

ob die festgestellten asymmetrischen Schocks von den betreffenden Mitgliedstaaten selbstver-

" 0'Unwnstritten ist die betragliche Begre11ZW1g der Transfers. 
" 09zur einfachen Unterscheidung der beiden Ausgestaltungsvarianten, wird im weiteren von der „automatischen" 

FZ-Vergabe einerseits und der „diskretionären" FZ-Vergabe andererseits gesprochen. 
'"°Vgl. hierzu auch Majocchi!Rey (1993), S. 476. 
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schuldet wurden (endogener Schock). Die zentrale Ebene ist zur Gewinnung dieser Kenntnis-

se wesentlich auf das Informationspotential der dezentralen Jurisdiktionen angewiesen. 1311 Da 

die einzelnen Teilsysteme des EU-Verflechtungssystems aber gegensätzliche Interessenlagen 

besitzen,1312 ist nicht mit einem kooperativen Zusammenspiel der Akteure zu rechnen. Gerade 

jene Mitgliedstaaten, die den Verlust von FZ befürchten müssen, werden die Informationen 

nicht unverzerrt und vollständig an die zentrale EU-Ebene weitergeben. Die diskretionäre FZ-

Vergabe steht daher vor einem erheblichen Informationsproblem. 1313 

V-4.3.2.2 Die Fragen der Konfliktregelung und Konsensfindung 

• Die automatische FZ-Vergabe 

Sofern sich die EU-Entscheidungsträger im Rahmen ihrer Verfassungsfunktion auf den auto-

matischen Finanzhilfemechanismus geeinigt haben, stellt sich die Problematik der Konsens-

findung und Konfliktregelung im Einzelfall nicht mehr. Zeigt der (exakt quantifizierbare) Ar-

beitslosenratenindikator einen Transfer an, erfolgt die Vergabe der FZ ohne weitere Prüfung. 

Daher rückt die Frage in den Mittelpunkt, welche Wahrscheinlichkeit besteht, daß die Mit-

gliedstaaten Einvernehmen über die Institutionalisierung dieses Vergabemechanismus finden. 

Da die Einrichtung eines neuen Finanzhilfemechanismus eine Änderung der EU-Verträge 

nach sich zieht, muß die Entscheidung in jedem Fall einstimmig durch alle 15 Mitgliedstaaten 

getroffen werden. Es besteht außerdem kaum die Möglichkeit, Interessenskoalitionen zu bil-

den, da die einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedliche Präferenzen und Anpassungskapa-

zitäten im Hinblick auf stabilisierungspolitische Fragen besitzen. 1314 Die (große) Anzahl der 

Verhandlungsbeteiligten, die bei der Entscheidungsfindung unabhängig voneinander zu be-

rücksichtigen ist, spricht deshalb für einen hohen Konsensbedarf 

1311Es ist unbestritten, daß bei den zu treffenden Entscheidungen in jedem Fall Auslegungsspielräume verbleiben. 
Die Fragestellungen sind nicht objektiv zu beantworten. 

1312Die zentrale Ebene bemüht sich darwn, Mitgliedstaaten, die die Empfangsauflagen nicht erfüllen, von den 
Zuweisungen auszuschließen. Diese Mitgliedstaaten hingegen versuchen, die FZ-Vergabe zu sichern. 

""Läßt man die Bedeutung der Ressourcenkosten außer acht, so kann der angestellte Vergleich zur Gewinnung 
der entscheidungsrelevanten Informationen als tautologisch bezeichnet werden. Denn im Fall der automati-
schen FZ-Vergabe wird das Problem, das bei der diskretionären FZ-Vergabe gelöst werden soll, ganz einfach 
ausgeklammert. Der relevante Gesichtspunkt ist jedoch, daß es bei der diskretionären FZ-Vergabe zur Auf-
wendung von Ressourcen zur Informationsgewinnung kommt, ohne daß eine (realistische) Aussicht besteht, 
die Problemlösung entscheidend verbessern zu können. Aus dieser Perspektive kann die automatische FZ-
V ergabe befürwortet werden. 

1314Exemplarisch sei auf die Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Frankreich um eine stärker beschäf-
tigungswirksame Ausrichtung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes verwiesen (vgl. Wolter/Hasse (1997)). 
Es zeigt sich, daß selbst zwei Mitgliedstaaten, die dem Kern der Währungsunion angehören, aufgrund unter-
schiedlicher Präferenzen keine gemeinsame stabilitätspolitische Interessenkoalition bilden können. 
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Demgegenüber deutet die zu lösende Verhandlungsproblematik auf einen weniger hohen Kon-

sensbedarf hin. Wenngleich die technische Ausgestaltung des Finanzhilfemechanismus kom-

plizierte Details umfaßt, 1315 ist die eigentlich Problematik des Ausgleichs konjunktureller 

Schwankungen relativ leicht zu erfassen, weil kurzfristige Phänomene im Zentrum der Über-

legungen stehen. Diese lassen sich isoliert von einer Vielzahl langfristiger Entwicklungspro-

zesse verhandeln, deren Berücksichtigung eine undurchsichtige Gemengenlage gemeinsamer 

und gegensätzlicher Interessen der Mitgliedstaaten auslösen würde. 

Der entscheidende Gesichtspunkt aber liegt in der Ausgestaltung des Finanzhilfemechanismus 

als ein Versicherungssystem gegen unvorhersehbare länderspezifische (exogene) Schocks. 

Die Unsicherheit der Mitgliedstaaten über die eigene Verhandlungsposition, die bei anderen 

Entscheidungssituationen den Konsensbedarf der Verhandlungen wesentlich erhöht, wird hier 

zum entscheidenden Faktor, der eine Einigung ermöglicht. Unterliegen die Mitgliedstaaten 

einem „Schleier der Unsicherheit", 1316 welche Mitgliedstaaten im Zeitablauf von den asym-

metrischen Schocks betroffen sein werden, so wird die Teilnahme an der Versicherung attrak-

tiv. Bereits bei geringer Risikoaversität verzeichnen langfristig alle Mitgliedstaaten einen 

Nutzenzugewinn. Dann erscheint eine einvernehmliche Einigung auf die Einführung der sta-

bilisierungspolitischen FZ möglich. 

Wie gezeigt bestehen jedoch Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen temporären und perma-

nenten Schocks. Zudem besitzen die Mitgliedstaaten unterschiedliche Anpassungskapazitäten 

und es existieren Spielräume für strategische Verhaltensweisen. Dies läßt darauf schließen, 

daß die einzelnen Mitgliedstaaten mit großer Wahrscheinlichkeit unterschiedlich häufig von 

asymmetrischen Schocks getroffen werden. Da dies den Entscheidungsträgern bekannt ist, 

besteht kein (ausreichender) Schleier der Unwissenheit. Einige Mitgliedstaaten werden davon 

ausgehen, daß der Finanzhilfemechanismus für sie keinen Nutzenzugewinn bedeutet. Aus 

diesem Blickwinkel erscheint die Einigung innerhalb des europäischen Verflechtungssystems 

auf einen reinen Automatismus bei der FZ-Vergabe unwahrscheinlich. 

Es ist jedoch möglich, Strategien der aktiven Konsensbildung anzuwenden. 1317 So kann der 

Vorschlag von Wasmayr zur Finanzierung des Finanzhilfemechanismus als (ex-post) Leistung 

von Kompensationszahlungen verstanden werden. Im Zeitablauf werden diejenigen Mitglied-

staaten zu höheren Beiträgen herangezogen, die in besonderem Maße von der FZ-Vergabe 

1315Vgl. hierzu näher Italianer/Vanheukelen (1993) oder auch Hagen/Harnmond (1997). 
1316V gl. hierzu Buchanan/Tullock ( 1962), S. 31 ff. Die Akteure sind nicht in der Lage zukünftige Ereignisse zu 

antizipieren. Im Extremfall besteht ein „Schleier der Unwissenheit", bei dem die Akteure zusätzlich keine 
Kenntnisse über die Eigenschaften der anderen Akteure besitzen; vgl. hierzu grundlegend Raw/s (1971). 

1317Der zweite Schritt bei der Analyse der Einigungswahrscheinlichkeit. 
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profitiert haben. Sie entlasten damit jene Mitgliedstaaten, die den Versicherungsmechanismus 

nur in geringem Umfang in Anspruch genommen haben. Damit verbessert sich die Nutzenpo-

sition derjenigen Mitgliedstaaten, die erwarten nur (relativ) selten von dem Finanzhilfeme-

chanismus zu profitieren, und ihre Zustimmung zur angestrebten Verhandlungslösung wird 

wahrscheinlicher. 

Insgesamt ist bei der automatischen FZ-Vergabe, wegen der spezifischen Problemstruktur bei 

der Einrichtung des stabilisierungspolitischen Finanzhilfemechanismus, mit einer hohen In-

tensität der Verhandlungen im Verflechtungssystem zu rechnen. Die Wahrscheinlichkeit des 

Scheiterns der Verhandlungen ist erheblich. Einigen sich die Akteure jedoch auf die Institu-

tionalisierung der automatischen FZ-Vergabe, so fallen anschließend bei der (monatlichen) 

Vergabe der FZ keine (weiteren) Verhandlungs- und Entscheidungskosten an. 

• Die diskretionäre FZ-Vergabe 

Bei der diskretionären FZ-Vergabe ergibt sich ein gegensätzliches Bild. In diesem Fall ist die 

Wahrscheinlichkeit groß, daß sich die 15 Mitgliedstaaten auf die Einrichtung des Finanzhil-

femechanismus einigen können. Denn es bleibt jedem Mitgliedstaat im verflochtenen Ent-

scheidungssystem ein Einfluß auf die Vergabe der FZ im Einzelfall erhalten, selbst wenn der 

Indikator auf Grundlage der Arbeitslosenrate eine Transferberechtigung „anzeigt". Daher 

werden auch jene Mitgliedstaaten dem Finanzhilfemechanismus zustimmen, die bei der auto-

matischen FZ-Vergabe „fürchten", auch dann zur Leistung von Finanzbeiträgen herangezogen 

zu werden, wenn die asymmetrischen Schocks von den transferempfangenden Mitgliedstaaten 

selbstverschuldet wurden oder es sich um permanente Schocks handelt. Diese Einigung wird 

durch eine Konfliktvertagung ermöglicht. Die entscheidende und daher konfliktträchtige Be-

urteilung, wann es zur Vergabe einer FZ kommt, wird in die Zukunft verlegt. Lediglich die 

Festlegung der Beurteilungskriterien (Empfangsauflagen) erfolgt mit der Einrichtung des Fi-

nanzhilfemechanismus. Dies hat jedoch zur Folge, daß auch die Gefahr des Scheiterns einer 

einvernehmlichen Problemlösung auf die Einzelfallentscheidungen verschoben wird. 

Die Notwendigkeit, ein Urteil über die Erfiillung der Empfangsauflagen und das Eigenver-

schulden für das Entstehen der Schocks zu flillen, erhöht die Komplexität der Verhandlungs-

situationen erheblich. Die Analyse dieser Problemstellungen schafft eine komplizierte Ge-

mengenlage unterschiedlicher Interessen, da neben den kurzfristigen stabilisierungspolitischen 

Problemen auch langfristige Aspekte in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. In den 

Mitgliedstaaten werden durch die Annahme der FZ nunmehr vielzählige Handlungsalternati-

ven betroffen, da die Einhaltung der Empfangsauflagen bei den nationalen Politikmaßnahmen 
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beachtet werden muß. Hierdurch können Präferenzkosten ausgelöst werden. 1318 Zudem unter-

liegen die transferempfangenden Mitgliedstaaten einer größeren Unsicherheit hinsichtlich der 

Netto-Wohlfahrtseffekte, die sich durch die Annahme der FZ ergeben. 

Solange die Einstimmigkeitsregel gilt, ist daher stets mit einem Scheitern der Verhandlungen 

zu rechnen, wenn die Vergabe der FZ an einen bestimmten Mitgliedstaat verweigert werden 

soll. Derjenige Mitgliedstaat, dem die Zurückhaltung einer stabilisierungspolitischen FZ 

droht, wird stets von seinem (faktischen) Veto-Recht Gebrauch machen und die einvernehm-

liche Entscheidungsfindung blockieren. 

In dieser Situation ist es aussichtslos, die Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaates durch 

die Verfolgung einer Informations- oder Überzeugungsstrategie aktiv gewinnen zu wollen. 

Selbst wenn es im Laufe der Verhandlungen gelingt, die staatlichen Akteure durch die Besei-

tigung bestehender Informationsdefizite von der Notwendigkeit der Empfangsauflagen -

bspw. zur Durchführung langfristiger Strukturreformen - zu überzeugen, besteht kein Anlaß 

für die Entscheidungsträger des betreffenden Mitgliedstaates, ,,freiwillig" der Zurückhaltung 

der Transfers zuzustimmen. Die strategischen Reformen können auch durchgeführt werden, 

ohne auf die FZ zu verzichten. Die Blockade des Entscheidungssystems ist daher nur zu ver-

hindern, wenn durch die Änderung der Entscheidungsregel der Konsensbedarf der Entschei-

dungssituation gesenkt wird. Dies kann entweder unter Beibehaltung der Einstimmigkeitsregel 

erfolgen, wenn der jeweils betroffene Mitgliedstaat von der Abstimmung im Ministerrat aus-

geschlossen wird oder durch den Übergang von der Einstimmigkeitsregel zu einer Form der 

Mehrheitsentscheidung. 1319 

Allerdings bleibt es auch in diesem Fall unsicher, ob die aus Sicht des Gemeinwohls er-

wünschte Problemlösung realisiert wird. Denn es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß 

diejenigen Verhandlungspartner, die befürchten, von den Sanktionen (relativ häufig) betroffen 

zu sein, ihr Abstimmungsverhalten absprechen. Sie einigen sich auf eine Konfliktminimierung 

durch gegenseitige formelle Gleichbehandlung. 1320 Da eine objektive Entscheidung über ein 

Selbstverschulden oder eine Einhaltung der Empfangsauflagen nicht möglich ist, müssen in 

""Dies ist bspw. dann der Fall, wenn die Empfangsauflagen ein bestimmtes tarif- oder wirtschaftspolitisches 
Verhalten vorschreiben, das nicht den Wertvorstellungen der betroffenen Bürger entspricht. 

1319Grundsätzlich ist als dritte Alternative ein Verlagerung der Entscheidungskompetenz auf die EK denkbar. 
Diese könnte als neutrale Instanz das übergeordnete Interesse der Gesamtheit der EU vertreten. Da aber die 
EK demokratisch nicht direkt legitimiert ist, bleibt diese Lösung aus politischen Grilnden ausgeschlossen. Sie 
würde der vertikalen Gewaltenteilung gemäß der erweiterten Distributionsfunktion widersprechen (vgl. Ab-
schnitt II-1). 

""'Hierbei ist nicht notwendigerweise eine explizite Vereinbarung der betroffenen Mitgliedstaaten angesprochen. 
Die Grundlage zur Verständigung ergibt sich (implizit) aufgrund der Problemstrukturen innerhalb der Ver-
handlungs- und Entscheidungsprozesse. 



304 

einer langfristigen Perspektive eine Reihe der Mitgliedstaaten damit rechnen, von der Zurück-

haltung der stabilisierungspolitischen FZ betroffen zu sein. In dieser unsicheren Entschei-

dungssituation können risikoaverse Verhandlungspartner einen Nutzengewinn realisieren, 

indem sie der Verhängung von Sanktionen gegen andere Mitgliedstaaten keine Zustimmung 

erteilen. Dieses Abstimmungsverhalten ist mit der Erwartung verknüpft, daß sich die übrigen 

Verhandlungspartner analog verhalten werden, wenn der eigene Mitgliedstaat von der Zu-

rückhaltung der stabilisierungspolitischen FZ „bedroht" wird. Besitzen diese (risikoaversen) 

Mitgliedstaaten eine zur Beschlußfassung ausreichende Mehrheit, so kann die Koalition dieser 

Mitgliedstaaten das Verhandlungsergebnis bestimmen.' 321 Infolgedessen würde auf die Ver-

hängung der Sanktionen gänzlich verzichtet. Die Mitgliedstaaten, die an der strengen Beach-

tung der Empfangsauflagen interessiert sind, unterliegen im Abstimmungsprozeß. Es resultiert 

eine formelle Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten, da nur der quantitative Arbeitslosenra-

tenindikator zur Vergabeentscheidung herangezogen wird. 1322 

Insgesamt zeigt sich, daß bei der diskretionären Vergabe der stabilisierungspolitischen FZ in 

jedem Fall mit einer erheblichen zeitlichen Ausdehnung der Verhandlungen zu rechnen ist. 

Diese Entscheidungsverzögerung (,,time-lag") stellt die stabilisierungspolitische Effektivität 

der gesamten Maßnahme in Frage. Dies spricht für die Beschleunigung des Willensbildungs-

prozesses durch die Änderung der Entscheidungsregel, wodurch aber die (endogene) Ent-

wicklung konfliktminimierender Entscheidungsregeln ausgelöst werden kann, die zu Lasten 

einer differenzierten, flexiblen und aus ökonomischer Sicht problemadäquaten Verhand-

lungslösung geht. Kommt es zu der beschriebenen Gleichbehandlung aller Akteure, so ist der 

intendierte Sanktionsmechanismus gar nicht wirksam. 1323 Die aufgewendeten Verhandlungs-

und Entscheidungskosten stellen dann einen unnötigen Ressourcenaufwand dar. 

V-4.3.2.3 Die Frage der Implementation 

Im Hinblick auf die Implementation ist auf die grundsätzlichen Probleme der Durchführung 

konjunkturpolitischer Maßnahmen zu verweisen. 1324 Hierzu gehört die Frage der Auswahl 

1321 lnjedem Fall kann die Koalition dieser Mitgliedstaaten die Entscheidwigsfindwig durch die übrigen Mitglied-
staaten blockieren. 

1322Dies ist eine politische „ Verzerrwtg" des Einsatzes der stabilisierwigspolitischen FZ. Denn die Gleichbe-
handlwig wird von den Mitgliedstaaten wegen strategischer Überlegw,gen zum politischen Abstimmwigspro-
zeß präferiert. Die ökonomische Notwendigkeit zur Ungleichbehandlwig der einzelnen Mitgliedstaaten, die 
durch die Empfangsauflagen durchgesetzt werden soll, geht nicht in das Entscheidwigskalkül ein; vgl. hierzu 
auch Nowotny ( 1996), S. 611. 

1323Dies bedeutet, daß die befürchteten Anpasswigsverzögerwigen bei permanenten Schocks sowie die Moral-
Hazard Problematik wiverändert bestehen bleiben. 

1324Vgl. hierzuNowotny (1996), S. 609 ff. 
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geeigneter Einzelmaßnahmen mit hoher „Stabilisierungseffizienz"1325 beim Einsatz der FZ-

Mittel in den Mitgliedstaaten. Es ist zu beachten, daß Verzögerungen auftreten, bis die Maß-

nahmen ihre ausgleichenden Wirkungen auslösen. Zudem wird die Wirksamkeit stabilisie-

rungspolitischer Interventionen durch die von Lucas entwickelte Theorie der rationalen Er-

wartungen1326 grundsätzlich in Frage gestellt. Diese Einwände gegen stabilisierungspolitische 

FZ besitzen eine erhebliche Bedeutung, doch stehen sie nicht in einer direkten Verbindung zur 

konkreten Ausgestaltung des Finanzhilfemechanismus der EU. Die Problembereiche besitzen 

sowohl für die automatische als auch die diskretionäre FZ-Vergabe gleiche Gültigkeit. Daher 

wird auf diese Überlegungen an dieser Stelle nicht näher eingegangen. 

V-4.4 Schlußfolgerungen und finanzielle Dimension 

Die Einführung eines expliziten Finanzhilfemechanismus zum Ausgleich länderspezifischer 

konjunktureller Schwankungen besitzt eine erhebliche Relevanz für die EU. Da die elf Teil-

nehmerstaaten mit dem Beginn der großen Währungsunion verschiedene stabilisierungspoliti-

sche Instrumente aufgeben und empirische Untersuchungen die Bedeutung asymmetrischer, 

temporärer Schocks in der EU bestätigen, ist es geboten, alternative stabilisierungspolitische 

Anpassungsmechanismen zu nutzen. Im Status-Quo entfalten die verfügbaren Instrumente 

aber keine ausreichende Wirkung. Unvollkommenheiten auf den Güter- und Faktormärkten 

sowie die geringe Mobilität der Arbeitskräfte verhindern, daß die Anpassungslasten durch 

marktliche Koordinationsmechanismen verteilt werden können und die Größenordnung des 

EU-Haushalts von nur 1,27 Prozent des BIP läßt es nicht zu, daß automatische Stabilisatoren 

auf zentraler Ebene eine merkliche Wirkung entfalten. 

Daher verbleibt (kurzfristig) als einziges Instrument die Vergabe von FZ. Dem raschen Aus-

bau stabilisierungspolitischer Steuerungskapazitäten kommt vor dem Hintergrund der erhebli-

chen Arbeitslosenproblematik in der EU eine vordringliche Bedeutung zu. Lösen Iänderspezi-

fische, temporäre Schocks gravierende Einkommens- und Beschäftigungseinbrüche aus, ,,so 

gilt es den Anpassungsprozeß an das neue Gleichgewicht zu beschleunigen, denn andernfalls 

droht über das Greifen der einschlägigen Hysterese- und Persistenz-Mechanismen eine Verfe-

stigung der Arbeitslosigkeit."1327 Daher ist die Einrichtung eines stabilisierungspolitischen 

Finanzhilfemechanismus infolge der Währungsunion grundsätzlich sinnvoll. 

1325Nowotny(l996), S. 612. 
1326Vgl. hierzu gnmdlegend Lucas (1976). 
1327 Michaelis (1997), S. 163. 
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Für die Vergabe der stabilisierwigsorientierten FZ spricht, daß sie explizit auf den Ausgleich 

der konjunkturellen Schwankungen konzentriert werden. So wird eine Überschneidung mit 

distributiven oder allokativen Vorhaben verhindert, bei der Zielkonflikte nie vollständig aus-

geschlossen werden können.1328 Deshalb besitzen die FZ eine hohe stabilisierwigspolitische 

Effizienz. Mit einem niedrigen Transfervolumen kann ein relativ hoher Grad an Stabilisierwig 

herbeigeführt werden. Die finanzielle Dimension verdeutlichen Modellrechnungen von Italia-

ner/Vanheukelen.1329 Sie kommen für den Beobachtungszeitraum von 1984 bis 1991 zu dem 

Ergebnis, daß mit einem durchschnittlichen jährlichen Transfervolumen von ca. 10 bis 11 

Mrd. ECU1330 die mitgliedstaatlichen Verluste in der realen Wirtschaftsleistung zu knapp 20 

Prozent ausgeglichen werden. Dies bedeutet, daß mit einem Finanzvolumen von nur ca. 0,22 

Prozent des BIP der EU eine Stabilisierwigswirkung erzielt werden kann, die weitgehend je-

ner der automatischen Stabilisatoren in entwickelten Bundesstaaten entspricht. 1331 

Längerfristig sind erhebliche dynamische Entwicklungen zu berücksichtigen, da die Bedeu-

tung der temporären, asymmetrischen Schocks in einer direkten Wechselwirkung zum Verlauf 

des europäischen Integrationsprozesses steht. 

Durch die Vollendung des Binnenmarktes und die Einführung der einheitlichen Währwig ver-

ändern sich die Anpassungslasten. Es kann keine eindeutige Aussage getroffen werden, ob 

sich die Handlungsnotwendigkeit durch diese Vertiefung der Integration erhöht oder verrin-

gert. Es bleibt umstritten, ob temporäre, asymmetrische Schocks mit fortschreitender Integra-

tion häufiger oder seltener auftreten werden. Die kohäsionspolitischen Aktivitäten der EU 

sprechen jedoch dafür, daß die Anpassungslasten im Zeitablauf zurückgehen. Sofern die 

Maßnahmen erfolgreich durchgeführt werden, resultiert eine (allmähliche) Angleichung der 

wirtschaftlichen und sozialen Strukturen innerhalb aller Mitgliedstaaten, so daß asymmetri-

sche Schocks nur noch seltener und weniger ausgeprägt auftreten. 

Der fortschreitende Integrationsprozeß beeinflußt die Anpassungskapazitäten. So wird sich 

die Mobilität der Arbeitskräfte im Zeitablauf erhöhen. 1332 Durch die Integrationsvertiefung 

entsteht ein zunehmender Wettbewerbsdruck, der Reformen auf den nationalen Güter- und 

Faktormärkten auslösen kann, die zu flexibleren Löhnen und Preisen führen. Zudem ist es 

denkbar, daß sich die staatlichen Entscheidungsträger schrittweise auf eine Ausweitung des 

1328Eine Vennischung von Zielsetzungen erfolgt bspw., wenn die progressive Einkommensteuer als automatischer 
Stabilisator genutzt wird oder die Finanzmittel des Kohäsions- und Strukturfonds antizyklisch variiert werden. 

1329Vgl. Italianer/Vanheukelen (1993). 
""'Preise des Jahres 1990. 
m,Vgl. hierzu den Überblick über empirische Untersuchungen bei der Europäische Kommission (1993a), 

S. 31 ff., insb. Tabelle 9 und S. 79 ff. 
""Vgl. aber einschränkend Abschnitt V-1.1.5. 
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EU-Haushalts verständigen, um in unterschiedlichen Politikbereichen Handlungskapazitäten 

auf der EU-Ebene aufzubauen. Hierdurch entstünde die Möglichkeit, automatische Stabilisa-

toren auf der zentralen Ebene wirken zu lassen. 

Bei abnehmenden Anpassungslasten und zunehmenden Anpassungskapazitäten ist es im Lau-

fe des Integrationsprozesses möglich, nach und nach auf alternative stabilisierungspolitische 

Anpassungsinstrumente zurückzugreifen. Damit ist das folgende Übergangsszenario vorstell-

bar: Die explizite Vergabe stabilisierungspolitischer FZ wird mit der Einführung der einheitli-

chen Währung eingerichtet. Da dieser Finanzhilfemechanismus lediglich ein second-best-

Instrurnent darstellt, wird er temporär befristet. Sobald eine reale Konvergenz innerhalb der 

EU stattgefunden hat1333 oder der EU-Haushalt aufgrund seines Volumens eine ausreichende 

automatische Stabilisierung garantiert, wird der explizite stabilisierungspolitische Finanzhil-

femechanismus wieder abgeschafft. 1334 

Die Gesamtschau der Teilabschnitte V-3.3.1 u 2 verdeutlicht, daß konkrete Ausgestaltung der 

FZ zwei zentrale Anforderungen erfüllen muß, die zueinander im Zielkonflikt stehen können: 

die Aufrechterhaltung des Charakters der FZ-Vergabe als stabilisierungsorientierte Versiche-

rung und die stabilisierungspolitische Effektivität der FZ-Vergabe durch die rasche Zuwei-

sung der Mittel. 

Die erste Bedingung spricht für die diskretionäre Überprüfung der monatlichen FZ-Vergabe 

anhand von Empfangsauflagen, die über den quantifizierbaren Indikator zur Arbeitslosenrate 

hinausgehen. Hierdurch wird unterbunden, daß einzelne Mitgliedstaaten den Versicherungs-

mechanismus systematisch ausbeuten (Moral-Hazard) oder auch dann FZ erhalten, wenn kei-

ne temporären, konjunkturellen sondern permanente, strukturelle Schocks auftreten. Die 

Kontrolle der Empfangsauflagen unterliegt aber einem gravierenden Informationsproblem und 

führt zu weiteren Kosten. In den Transferempfängerstaaten werden Präferenzkosten ausge-

löst.1335 Im Entscheidungsprozeß entstehen hohe politische Transaktionskosten, da die Ver-

handlungen einen erheblichen Konsensbedarf aufweisen. Hieraus ergibt sich auch der wichtig-

ste Einwand gegen die diskretionäre FZ-Vergabe: der hohe Konsensbedarf löst zeitintensive 

1333Dies impliziert, daß die einzelnen Mitgliedstaaten die Anpassungskapazitäten entwickelt haben, um auch ohne 
Wechselkurs, ohne Geldpolitik und ohne übermäßige Defizite einen eigenständigen Ausgleich der Konjunk-
turschwankungen herbeizuführen (vgl. Abschnitt V-4.1). 

1334Vgl Van Rompuy/Abraham/Heremans (1991), S. 133; Majocchi/Rey (1993), S. 478; auch Francke (1993) u. 
(1994); kritischNerlich (1996), S. 170 f. 

1335Da die Empfangsauflagen darauf abzielen, das Entscheidungsverhalten der Transferempflinger innerhalb gan-
zer Politikfelder zu beeinflussen, können diese Präferenzkosten sehr hoch ausfallen. Daher ist zu prüfen, ob 
eine stichhaltige meritorische Begründung für diese Präferenzeingriffe besteht, wie bspw. ein unzureichender 
Informationsstand der mitgliedstaatlichen Entscheidungsträger. In jenem Fall ist jedoch eine aktive Informati-
onsstrategie als ein alternatives Instrument mit geringerer Eingriffsintensität zu berücksichtigen (vgl. hierzu 
Abschnitt III-2.4). 
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Verhandlungen aus, die die Effektivität der monatlichen Mittelvergabe entscheidend beein-

trächtigen können. 

Dies spricht für die automatische FZ-Vergabe, um die monatliche Zuweisung der Finanzmittel 

nicht durch politische Entscheidungsprozesse zu verzögern. Zudem zeigt die Analyse, daß 

auch die automatische FZ-Vergabe über eine Anzahl an Gestaltungskriterien verfügt, deren 

problemadäquate Nutzung verhindern kann, daß der Versicherungscharakter der stabilisie-

rungspolitischen FZ nach und nach verloren geht. 1336 

Zwei weitere Faktoren sprechen für die automatische Vergabe der FZ. Erstens ist die Tran-

sparenz des automatischen Finanzhilfemechanismus deutlich höher, als die des diskretionären 

Finanzhilfemechanismus, der beständige Einzelentscheidungen durch die staatlichen Ent-

scheidungsträger erfordert. Zweitens eröffnet die diskretionäre FZ-Vergabe den Akteuren der 

zentralen Ebene erhebliche Handlungsspielräume zum Eingriff in die autonomen Entschei-

dungsbereiche der dezentralen GKS. Je weiter diese Handlungsspielräume ausgenutzt werden, 

desto stärker verlagert sich Aufgabenerfüllung auf die zentrale Ebene. Solche (unerwünschten) 

Zentralisierungstendenzen sind bei einer automatischen FZ-Vergabe ausgeschlossen. Die 

Transparenz der Regelungen und die Gefahr von Zentralisierungstendenzen wurden bei der 

Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen der EU als besonders sensible Problembe-

reiche in den Vordergrund gerückt und geben daher im Zweifelsfalle den Ausschlag für den 

automatischen Finanzhilfemechanismus. 

Den entscheidenden Problemkreis stellt bei der automatischen FZ-Vergabe die Schwierigkeit 

dar, ein Einvernehmen über die Institutionalisierung des Vergabemechanismus zu finden. Ein 

Ansatz zur Entschärfung dieses Problems eröffnet sich, wenn die Vergabe der FZ nur als eine 

zeitlich befristete Übergangslösung institutionalisiert wird. Wird bereits bei der Einrichtung 

des Stabilisierungsmechanismus ein konkreter Zeitpunkt festgelegt, zu dem die Zuweisungen 

durch den Finanzhilfemechanismus beendet werden, so kann die Zustimmungswahrschein-

lichkeit derjenigen Mitgliedstaaten erhöht werden, die bislang fürchten, daß sich die Transfer-

vergabe langfristig verfestigen könnte. Zum Beendigungszeitpunkt erfolgt eine Überprüfung, 

ob mittlerweile andere stabilisierungspolitische Instrumente die Anpassungslasten an die tem-

porären, asymmetrischen Schocks tragen können. Nur für den Fall, daß die bevorzugten (first-

best-) Instrumente die Anpassungslasten weiterhin nicht übernehmen können, wird die Exi-

"''Es sei daran erinnert, daß nur eine einmalige Stabilisierungszuweisung erfolgt und eine betragliche Begren-
zung der FZ anhand der Untergrenze, der Ausgleichsintensität und der Obergrenze ermöglicht wird. Darilber 
hinaus erlaubt der Vorschlag von Wasmayr die Verteilung der Finanzierungslasten gemäß der „Schadens-
wahrscheinlicheit". Dieser Vorschlag ist jedoch nur als Gestaltungsparameter der automatischen FZ-Vergabe 
anzusehen, wenn die Festlegung der Finanzierungslasten ex-ante quantifizierbar bleibt (vgl. Abschnitt V-
4.3.1). 
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stenz des expliziten Finanzhilfemechanismus verlängert. 1337 Der entscheidende Aspekt ist, 

daß nicht die Beendigung des Mechanismus im politischen Entscheidungsprozeß durchgesetzt 

werden muß, sondern dessen Weiterführung. Dieser Beschluß hat im Zusammenwirken der 

Organe der EU einstimmig zu erfolgen. Damit ist ausgeschlossen, daß sich eine Koalition von 

Mitgliedstaaten bilden kann, die sich auf eine gemeinsame Strategie der Besitzstandswahrung 

einigt und so die Beendigung des Transfermechanismus blockiert. 

V-5 Die Kompensationsfunktion im Integrationsprozeß 

Die bislang analysierten Ansatzpunkte für die Vergabe zwischenstaatlicher FZ bezogen sich 

auf ökonomische Funktionen im Bereich der Allokation, der Distribution und der Stabilisie-

rung. Es zeigt sich, daß die Transfers darüber hinaus eine wichtige polit-ökonomische Funkti-

on im Integrationsprozeß zur Beeinflussung des Abstimmungsverhaltens der staatlichen Ent-

scheidungsträger ausfüllen. 

V-5.1 Handlungsnotwendigkeit für die EU 

Art.Ades EUV stellt klar, daß die Mitgliedstaaten der EU die „Verwirklichung einer immer 

engeren Union der Völker Europas" anstreben. Wenngleich keine Einigkeit zwischen den 

Akteuren über die anzustrebende finale Gestalt des Zusammenschlusses der Mitgliedstaaten 

besteht, läßt sich aus dieser Formulierung die Zielsetzung ableiten, daß der Integrationsprozeß 

langfristig aufrechterhalten und kontinuierlich fortentwickelt werden soll. 

Der Entwicklungsverlauf des Integrationsprozesses umfaßt zwei Dimensionen. Die Vertiefung 

der Integration, indem nach und nach weitere Stufen der ökonomischen oder politischen Inte-

gration beschritten werden1338 und die Erweiterung der Integration durch die Aufnahme neuer 

Mitgliedstaaten. Mit dem Einigungsprozeß sind Wohlfahrtssteigerungen für die Gesamtheit 

der Mitgliedstaaten verbunden. Jedoch demonstrieren die Ausführungen in den vergangenen 

Abschnitten dieses Kapitels, daß die Nutzenzugewinne spezifischer Integrationsschritte kei-

nesfalls gleichmäßig verteilt sein müssen. Es ist möglich, daß einzelne Mitgliedstaaten relativ 

zu anderen Mitgliedstaaten nur sehr geringe Nutzenzugewinne verbuchen können oder sogar 

1337Diese Verhandlwigen lösen politische Transaktionskosten aus. Dies spricht dafür, die zeitliche Begrenzwig 
des Finanzhilfemechanismus nicht zu kurz zu wählen. Je länger das System besteht, desto stärker verteilen 
sich die fixen Kosten zur lnstitutionalisierwig des Mechanismus auf eine Vielzahl monatlicher Vergabeent-
scheidwigen. Auf der Ebene der EU bietet sich bspw. der Planwigszeitraum der Finanziellen Vorausschau an. 
Die nächste Finanzielle Vorausschau gilt für den Zeitraum von 2000-2006. 

1338Vgl. hierzu Abschnitt IV-2.3. 
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absolute Wohlfahrtsverluste hinnehmen müssen. Zugleich verlangen die Abstimmungsverfah-

ren der EU für alle integrationspolitisch bedeutsamen Entscheidungen eine einstimmige Be-

schlußfassung. Schritte zur Vertiefung oder Erweiterung der EU können nur im Konsens aller 

Verhandlungsbeteiligten vollzogen werden. 1339 Einzelne Mitgliedstaaten werden daher die 

Fortentwicklung des Integrationsprozesses bei egoistisch-rationaler Verhaltensweise blockie-

ren, sofern Nutzeneinbußen für die eigene Nation zu erwarten sind. Aus Sicht der Gesamtheit 

stellt dies einen Wohlfahrtsverlust dar, da Nutzenzugewinne, die durch eine kooperative Ver-

wirklichung der Integrationsschritte realisiert werden könnten, ungenutzt bleiben. 

Aufgrund dieser Konstellation ergibt sich eine große Bedeutung für die Vergabe von Kom-

pensationsleistungen. Sie besitzen „eine allokative Funktion dynamischer Art, die jenseits 

traditioneller Allokationsaufgaben in der Schaffung der Bedingungen für Integrationsmaß-

nahmen besteht."1340 Sie tragen dafür Sorge, daß die Gesamtwirkung eines Integrationsschrit-

tes für alle Verhandlungsbeteiligten einen Nutzenzugewinn bedeutet und ermöglichen so das 

einvernehmliche Übereinkommen der Akteure. ,,Normative Bezugsgröße sind dabei die mar-

ginalen Wohlfahrtseffekte der Integration."1341 Es stehen nicht die zum heutigen Zeitpunkt 

bereits bestehenden Effizienz- und Verteilungswirkungen der Integration im Mittelpunkt, son-

dern die zusätzlichen Effekte der anstehenden Integrationsschritte. Die Kompensationsfunkti-

on ist in die Zukunft gerichtet. 1342 

Zu diesen Wohlfahrtseffekten sind die (rein ökonomischen) Effizienzwirkungen zu rechnen, 

die durch einen spezifischen Integrationsschritt in den einzelnen Mitgliedstaaten ausgelöst 

werden. Es sind aber zusätzlich Frustrations- bzw. Präferenzkosten zu beachten. 1343 Da der 

nationale wirtschaftspolitische Handlungsspielraum der einzelnen Mitgliedstaaten durch einen 

spezifischen Integrationsschritt mit unterschiedlicher Stärke beeinflußt und der Eingriff in die 

autonomen Souveränitätsbereiche mit ungleicher Intensität bewertet wird, entstehen durch den 

Verzicht auf die Ausübung nationaler Kompetenzen in differierendem Ausmaß Präferenzko-

sten in den Mitgliedstaaten. 1344 Die Gesamtwirkung einer Integrationsmaßnahme ergibt sich 

für einen Mitgliedstaat aus der Berücksichtigung beider Faktoren. Der Gesamtwohlfahrtseffekt 

"'"vgl. hierzu näher die Ausführungen zu den Organen wid Entscheidwigsverfahren der EU in Abschnitt IV-2.2. 
1340Follcers (1995), S. 93. 
1341Fo/kers {1995), S. 101. 
1342Vgl. hierzu auch Fn 1172 in Abschnitt V-3.1. 
1343Vgl. auch Thomas (1994), S. 479 f. 
13„Beispielhaft sei auf den Verzicht einer autonomen Geldpolitik im Rahmen der Verwirklichwig der Währungs-

union verwiesen. Hier tritt der Mitgliedstaat Deutschland, der bislang die Geldpolitik innerhalb der EU durch 
die Bwidesbank weitgehend bestimmte, in weit größerem Ausmaß autonome Handlwigsspielrliume an die 
EU-Ebene ab, als andere Mitgliedstaaten, die schon in der Vergangenheit ihre Geldpolitik an den Vorgaben 
der Bwidesbank ausgerichtet haben. 



311 

muß durch die Kompensationsleistung für jeden Mitgliedstaat positiv gestaltet werden. Dann 

ist eine einstimmige Problemlösung auch bei egoistisch-rationaler Interaktionsorientierung 

aller Akteure zu erwarten. 1345 

Bei der Durchführung der Kompensation ist die zeitliche Perspektive der Auswirkungen des 

Integrationsschrittes zu berücksichtigen. Einerseits gibt es Integrationsschritte, durch die die 

Wohlfahrtsposition einzelner Mitgliedstaaten - unter sonst unveränderten Rahmenbedingun-

gen - dauerhaft verschlechtert wird, so daß entsprechende dauerhafte Kompensationsleistun-

gen erforderlich sind. Andererseits können Integrationsschritte aber lediglich einmalige oder 

zeitlich begrenzte Anpassungslasten auslösen, wofür auch nur ein singulärer oder temporär 

begrenzter Ausgleich zu gewähren ist. 1346 

Insgesamt trägt die Kompensationsfunktion entscheidend dazu bei, in der EU ein dynamisches 

institutionelles Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Da sich die ökonomischen, politischen und 

sozio-kulturellen Rahmenbedingungen des Integrationsprozesses beständig verändern, darf 

der Einigungsprozeß nicht im Status-Quo verhaften bleiben. Im Fall eines Integrationsstill-

standes würde die Balance zwischen Handlungsnotwendigkeiten und Handlungskapazitäten 

zunehmend verloren gehen.1347 Die Kompensationsfunktion gewährleistet auf diese Weise die 

Festigung der unterschiedlichen Teilsysteme der EU im Sinne der erweiterten Stabilisierungs-

funktion. 

Der Stellenwert der Kompensationsfunktion steht über diese grundsätzliche Einschätzung 

hinaus in mehrfacher Hinsicht in einer engen Verbindung zum Stand des Integrationsprozes-

ses: 

• Je weiter der Integrationsprozeß voranschreitet, desto mehr nimmt die Bedeutung der 

Kompensationsfunktion bei neuen Integrationsschritten ab. Denn mit zunehmender Inte-

" 45Diese Ausführungen demonstrieren, daß die reinen Zahlungsströme des EU-Haushalts keine Aussage über die 
Netto-Wohlfahrtspositionen der einzelnen Mitgliedstaaten im Integrationsprozeß zulassen ( vgl. auch F o/kers 
(1995), S. 101). Eine reine ,,Nettozahler-Diskussion", wie sie bspw. jüngst vom Bundesministerium der Fi-
nanzen aufgegriffen wurde (vgl. Bundeministerium der Finanzen (1998), S. 31 ff.) wird daher der zu lösen-
den Problemstellung nicht gerecht. Dabei bleibt unbestritten, daß die Erfassung und der Vergleich der ver-
schiedenen Nutzen und Kosten eines Integrationsschrittes sehr problematisch ist (vgl. hierzu Abschnitt 11-1, 
insb. Fn 50). 

""unter Berilcksichtigung der Zeitpräferenzrate der Mitgliedstaaten könnten die negativen Wohlfahrtseffekte 
grundsätzlich mit einer einmaligen Zahlung abgegolten werden. Jedoch ist dieser Lösungsvorschlag, selbst 
wenn man von den theoretischen Problemen zur Ermittlung der Zeitpräferenzrate eines Mitgliedstaates ab-
sieht (vgl. hierzu bspw. Musgrave/Musgrave/Kul/mer (1990), S. 196 ff.), nicht praktikabel, da eine einmalige 
Zahlung bei vielen Integrationsschritten den Rahmen des EU-Haushaltes sprengen würde. 

""Vgl. hierzu die Ausführungen zur Asymmetrie zwischen politischer und ökonomischer Integration in Ab-
schnitt IV-2.3.3. 
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grationstiefe verringern sich die Strukturveränderungen, die durch einen zusätzlichen Ver-

tiefungsschritt ausgelöst werden. Während die Einrichtung des Binnenmarktes oder die 

Einführung der einheitlichen Währung elementare lntegrationschritte verkörpern, die gra-

vierende Wohlfahrtseffekte auslösen, verringern sich die Wohlfahrtswirkwigen bei weiter 

fortgeschrittenem Integrationsstand. Die entscheidenden institutionellen Rahmenbedingwi-

gen bleiben fortan stabil. Die EU erlangt mit ansteigendem Integrationsniveau ein institu-

tionelles Gleichgewicht, das nur noch in kleineren Schritten fortentwickelt werden muß. 1348 

Das Volumen der Kompensationsleistungen reduziert sich folglich mit zunehmender Voll-

endwig der Integration. 

Diese Aussage gilt nicht bei Erweiterungsschritten der EU. Hier besitzt die Kompensati-

onsfunktion stets eine enorme Bedeutung, da die Wohlfahrtspositionen der einzelnen Mit-

gliedstaaten und der Aufuahmekandidaten in einer Vielzahl ökonomischer wid sozio-

kultureller Bereiche beeinflußt werden.1349 Die bei den einzelnen Verhandlwigspartnem 

entstehenden Wohlfahrtseffekte sind deshalb sehr schwer abzuschätzen; sie können aber 

ein hohes Ausmaß annehmen wid zudem von Staat zu Staat weit voneinander abwei-

chen.1350 

• Es besteht ein enger Zusammenhang zu den Maßnahmen zur Förderung des wirtschaftli-

chen wid sozialen Zusammenhalts. Diese Aktivitäten tragen langfristig zur Verringerung 

der Heterogenität der Wirtschaftsstrukturen der Mitgliedstaaten bei, so daß sich die Effizi-

enzwirkwigen anstehender Integrationsschritte symmetrischer auf die Mitgliedstaaten ver-

teilen. Sie begünstigen außerdem die Entwicklwig eines europäischen Identifikationsbe-

zugs. Hierdurch kommt es zu einer Annäherung der Präferenzstrukturen der Bürger der 

einzelnen Mitgliedstaaten. Dann entstehen bei der Durchführung neuer Integrationsschritte 

geringere Frustrationskosten. 1351 Erfolgreiche Kohäsionsmaßnahmen verringern daher das 

Volumen der Kompensationsleistwigen, das zur Realisierung eines vorgegebenen Integra-

tionsschrittes vonnöten ist. 

• Zugleich besitzt die Kohäsionspolitik einen wichtigen Einfluß auf das bestehende Gesamt-

volumen der Kompensationsleistwigen. Mit Zwiahme des wirtschaftlichen wid sozialen 

1348Vgl. hierzu auch Berg/Schmidt (1997), S. 174 und Franzmeyer/Weise (1997), S. 324 ff. 
1349Bei einer Erweiterung sind nicht nur die Wohlfahrtspositionen der alten Mitglieder, sondern auch die der 

Aufuahmekandidaten zu berücksichtigen, um eine einvernehmliche Problemlösung zu ermöglichen. 
"'°Einen wichtigen Einflußfaktor stellt in diesem Zusammenhang bspw. die räumliche Dimension dar. So ist 

davon auszugehen, daß der Mitgliedstaat Deutschland aufgrund der geographischen Nähe zu den Beitritts-
kandidaten in Osteuropa in besonderem Maß von der Schaffung eines Binnenmarktes mit diesen Nationen 
profitieren kann. 

""Hier zeigt sich die große Bedeutung der informellen Integration für die (tatsächliche) Vollendung der forma-
len Integrationsschritte (vgl. Abschnitt IV-2.3.2). 
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Zusammenhalt in der EU, verändern sich die von Periode zu Periode entstehenden Wohl-

fahrtswirkungen bestimmter Integrationsschritte, die in der Vergangenheit vollzogen wur-

den. Insbesondere im Bereich des europäischen Binnenmarktes kann eine effiziente Kohä-

sionspolitik dazu führen, daß Mitgliedstaaten, die bislang durch den Abbau von Handels-

schranken Wohlfahrtsverluste hinnehmen mußten, nunmehr Wohlfahrtszugewinne realisie-

ren können.1352 Dann entfällt die Grundlage für die Vergabe von Kompensationsleistungen, 

die den betreffenden Mitgliedstaaten ursprünglich dauerhaft zugesprochen wurden. Sie 

können ersatzlos gestrichen werden, wodurch das Gesamtvolumen der Kompensationslei-

stungen reduziert wird. 

• Im Laufe des Integrationsprozesses verändert sich die Art, in der mit den Wohlfahrtseffek-

ten eines Integrationsschritts verfahren wird.1353 Die einzelnen Mitgliedstaaten können im 

Rahmen der Entscheidungsstrukturen der EU im Zeitablauf die Reputation einer kooperati-

ven Verhaltensorientierung aufbauen. Die Verhandlungspartner entwickeln hierdurch nach 

und nach eine wechselseitige Vertrauensbasis. Wenn die Auswirkungen einzelner lntegra-

tionschritte keine extremen Wohlfahrtsverluste auslösen, kann in dieser Situation auf die 

Kompensation im Einzelfall verzichtet werden und dennoch eine einvernehmliche Eini-

gung gefunden werden. Denn da die EU auf Dauer angelegt ist, verlassen sich die Akteure 

darauf, daß die Wohlfahrtseffekte langfristig „gerecht" aufgeteilt werden. 

Eng hiermit verbunden ist die Überlegung, daß sich im Laufe des Integrationsprozesses ein 

zunehmend belastbarer europäischer Identifikationsbezug der Bürger der einzelnen Mit-

gliedstaaten entwickelt. Dies legitimiert zumindest bei weniger bedeutenden Integrations-

schritten den Übergang zu Mehrheitsentscheidungen, da es nun einer Minderheit der Bür-

ger zugemutet werden kann, Entscheidungen auch gegen ihren Willen zu akzeptieren.1354 

Dann ist die Kompensation im Einzelfall nicht mehr notwendig, um eine Entscheidungs-

findung zu ermöglichen. 

uny gl. hierzu ausführlich die Konvergenz-Divergenz-Diskussion in Abschnitt V-2.2. 
""Nachfolgend steht nicht wie bei den vorhergehenden Aspekten im Mittelpllllkt, ob sich die Streuung der 

Wohlfahrtseffekte zwischen den Mitgliedstaaten im Integrationsprozeß verringert. Es wird stattdessen be-
trachtet, auf welche Weise vorgegebene Wohlfahrtseffekte im Rahmen des politischen und sozio-kulturellen 
Gesamtsystems verarbeitet werden können. 

""Vgl. hierzu Abschnitt IV-2.3.3. 
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V-5.2 Bestehende Aktivitäten der EU zur Kompensation einzelner Mitgliedstaaten 

Die Kompensation der Mitgliedstaaten kann grundsätzlich über die Einnahmen- und Ausga-

benseite des EU-Haushalts oder durch die Vergabe zwischenstaatlicher FZ vollzogen wer-

den.1355 Es zeigt sich, daß zum heutigen Zeitpunkt alle drei Varianten genutzt werden. Dabei 

vergibt die EU sowohl dauerhafte als auch zeitliche begrenzte Kompensationsleistungen. 

Eine extreme Position bezieht Folkers. 1356 Er argumentiert, daß der gesamte EU-Haushalt 

ausschließlich der Kompensation der Mitgliedstaaten zum Zwecke der Fortentwicklung des 

Integrationsprozesses dient. Der Haushalt erfüllt diese Funktion „dadurch, daß er Projekte in 

geeigneter Verteilung zwischen den Mitgliedstaaten ausweist, die einen Konsens über insge-

samt wohlfahrtssteigernde Maßnahmen der Integration herbeifiihren."1357 

Im Vordergrund der Aktivitäten steht die Ausgabenseite des EU-Haushalts. Die Mitgliedstaa-

ten einigen sich auf die gemeinschaftliche Finanzierung von Ausgabenprogrammen, ,,wobei 

mit den allokativen Maßnahmen die distributiven Ziele der Kompensationsleistungen reali-

siert werden."1358 Als augenscheinliche Beispiele sind der Kohäsionsfonds sowie die Struktur-

fonds anzuführen. So wurde die Zustimmung der Kohäsionsländer Spanien, Portugal, Grie-

chenland und Irland zur Vollendung der WWU durch die Einrichtung des Kohäsionsfonds 

„erkauft". Im Zuge der Norderweiterung der EU erfolgte die Einführung des (neuen) Ziels 6 

innerhalb der Strukturfonds. Dies ermöglicht die dauerhafte Vergabe von Kompensations-

zahlungen an die beiden skandinavischen Länder Schweden und Finnland zur Entwicklung 

von Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte.1359 

Allerdings wird auch auf der Einnahmenseite eine Kompensationsmaßnahme ausgeführt. Der 

Beitrag des Vereinigten Königreichs zum EU-Haushalt wird gemindert. Diese Sonderregelung 

wurde im Jahr 1985 beschlossen, um dem Vereinigten Königreich eine Kompensation dafür 

zukommen zu lassen, daß es nur in relativ geringem Ausmaß von den Agrarausgaben der EU 

profitiert. 1360 

Eine direkte kompensatorische FZ fließt an die Beitrittsländer der Norderweiterung Schwe-

den, Österreich und Finnland. Sie erhalten zeitlich befristet von 1995-1999 vertikale Pau-

schalzuweisungen aus dem EU-Haushalt. Diese Kompensationszahlungen werden geleistet, 

""Vgl. Hackenbroch (1983), S. 35. 
"'6v gl. F olkers ( 1994 ); (1995). 
1357Fo/kers (1994), S. 26. 
'"'Fo/kers (1994), S. 25. 
1359V gl. Franzmeyer/Weise (1997), S. 327. Vgl. zu den Fonds näher Abschnitt V-2.3.2. 
""'Bereits von 1976 bis 1985 bestanden alternative Kompensationsmechanismen zugunsten des Vereinigten 

Königreichs, die jedoch längerfristig keinen Konsens zwischen den Mitgliedstaaten fanden und daher modifi-
ziert wurden. Der momentane Kompensationsmechanismus wurde auf dem Europäischen Rat in Fontai-
nebleau im Juni 1984 ausgehandelt. Vgl. hierzu näher Europäische Kommission (1995a), S. 18 f. 
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um den neuen Mitgliedstaaten einen Ausgleich für die Anpassungslasten zu gewähren, die 

durch den Beitritt innerhalb des Agrarsektors dieser Staaten ausgelöst werden.1361 

V-S.3 Die Kompensation einzelner Mitgliedstaaten durch FZ 

Die Vergabe der kompensatorischen FZ ist aus ökonomischer Sicht als reine Pauschalzuwei-

sung auszugestalten. Denn die Zielsetzung der FZ-Vergabe ist es, die Wohlfahrtsposition des 

transferempfangenden Mitgliedstaates in möglichst starkem Umfang zu verbessern, so daß 

dieser einem anstehenden Integrationsschritt die Zustimmung erteilt. Es wird nicht beabsich-

tigt, das Ausgabeverhalten des Transferempfängers zu beeinflussen. Jede Verknüpfung der FZ 

mit einer Empfangs- oder Verwendungsauflage stellt einen Eingriff in die Präferenzen des 

Transferempfängers dar und beeinträchtigt dessen Wohlfahrtsposition in Relation zur Vergabe 

einer Pauschalzuweisung. Um einen vorgegebenen Nutzenzugewinn auszulösen, müßte dann 

eine FZ eines höheren Volumens vergeben werden.1362 

V-S.4 Die Umsetzung der effizienten Problemlösung im politischen Entscheidungs-

prozeß 

Die Vergabe der kompensatorischen FZ stellt eine rein distributive Verhandlungssituation dar. 

Es wird davon ausgegangen, daß die Wohlfahrtswirkung, die ein anstehender Integrations-

schritt für die Gesamtheit des Verflechtungssystems und für die einzelnen Mitgliedstaaten 

auslösen wird, allen Verhandlungspartnern bekannt ist. Es stellt sich ausschließlich das Ver-

handlungsproblem, den Gesarnt-Nutzenzugewinn auf die einzelnen Akteure zu verteilen. Des-

halb werden (ex-ante) kompensatorische FZ geleistet. Diese müssen sicherstellen, daß sich die 

Wohlfahrtsposition für jeden Mitgliedstaat im Vergleich zum Status-Quo zumindest nicht 

verschlechtert. In welchem Ausmaß die einzelnen Mitgliedstaaten einen Netto-

Nutzenzugewinn realisieren können, ist darüber hinaus eine Frage der Verhandlungsmacht der 

einzelnen Akteure.1363 

Diese Schlußfolgerung ist jedoch nur zutreffend, wenn die Wohlfahrtseffekte des Integrations-

schrittes mit großer Sicherheit bestimmbar sind. Die Aussicht, daß es zur Durchsetzung der 

kompensatorischen Pauschalzuweisungen im politischen Entscheidungsprozeß kommt, hängt 

1361Vgl. hierzu auch Abschnitt IV-2.1.3.2, m.w.N. 
1362V gl. hierzu die mikroökonomische Indifferenzkurvenanalyse in Abschnitt III-2.2; so auch Oates (1977), 

S. 313 u. 330 und Folkers (1995), S. 93 u. 96. 
1363Vgl. Thomas (1994), S. 480; Binder/Walthes (1995), S. 306; vgl. hierzu auch Abb. III-II in Abschnitt III-

2.3.2.2.3. 
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daher entscheidend von der Problemstruktur des anstehenden Integrationsschrittes ab. Dabei 

sind große Schritte zur Vertiefung der Integration, wie die Vollendwig des Binnenmarktes 

oder die Einführung der gemeinsamen Währung, von einer enormen Komplexität geprägt. Es 

ist praktisch wimöglich, deren Wohlfahrtswirkwigen zu prognostizieren}364 Daher ist die di-

stributive Verhandlwigssituation von einer hohen Unsicherheit über die Verhandlwigspositio-

nen der einzelnen Mitgliedstaaten geprägt. Es eröffnen sich Spielräume für strategische Ver-

haltensweisen. Die Akteure können durch die gezielte Weitergabe oder Zurückhaltwig von 

Informationen versuchen, besonders hohe Kompensationsleistwigen ,,herauszuschlagen" bzw. 

die Leistwig von Transfers zu verhindern. Der Konsensbedarf der distributiven Verhandlwigs-

situation zur Vergabe der Pauschalzuweiswigen erhöht sich hierdurch. Dies zeigt, daß die 

Wahrscheinlichkeit des Scheiterns der Verhandlwigen gerade bei bedeutenden Integrations-

schritten hoch ausfällt. 

Allerdings besteht bei diesen komplexen Integrationsvorhaben wiederum die Gelegenheit für 

die EK, als Moderator des Verhandlwigsprozesses zu einem Abbau von Informationsdefiziten 

bei den einzelnen Verhandlwigspartnern beizutragen. Durch diese Informationsstrategie kann 

ein aktiver Beitrag zur Konsensbildwig geleistet werden. Die Vermittlwig entscheidwigsrele-

vanter Informationen durch die EK besitzt eine hohe Glaubwürdigkeit, da die mitgliedstaatli-

chen Akteure nicht befürchten müssen, daß die EK strategisch die Interessenposition eines 

bestimmten Mitgliedstaates witerstützt. Die Begleitwig des Verhandlwigsprozesses durch die 

EK erhöht daher nicht nur den Informationsstand der Akteure, sondern ersetzt auch die Un-

gewißheit über den Wert bestehender Informationen durch Gewißheit. Insgesamt ermöglicht 

die EK die Stabilisierwig des Verhandlwigsprozesses. 

Selbst wenn die politischen Entscheidwigsträger zu einer Einigwig über die Höhe der zu ver-

gebenden Pauschalzuweiswigen gelangen, kann die Vergabe der wigebwidenen Zuweiswigen 

an der fehlenden Akzeptanz in der (Wahl-)Bevölkerwig der transferleistenden Mitgliedstaaten 

scheitern. Zur Überwindwig dieser intrakollektiven „politischen Widerstände"1365 besteht die 

Möglichkeit, die Informationsstrategie gezielt auf die Bevölkerwig der betreffenden Mitglied-

staaten auszudehnen. So wird der Eindruck der Bürger zerstreut, daß die Mittelzuweiswigen 

eine Form „der politischen Bestechwig"1366 darstellen. 

1364Bereits bei der Gewinnung der entscheidungsrelevanten Infonnationen werden bei diesen Integrationschritten 
erhebliche Defizite bestehen bleiben, die sich auf die Konsensfindungsproblematik im eigentlichen Entschei-
dungsprozeß übertragen. 

136'Folkers (1994), S. 25. 
1366Fo/kers (1994), S. 25. 



317 

Scheitert diese Informationsstrategie, kann als alternative Handlungsoption von der proble-

madäquaten Ausgestaltung der FZ als Pauschalzuweisungen abgewichen werden. Durch die 

Zweckbindung der FZ wird die Nutzenposition der Transfergeber aktiv verbessert (Durchset-

zungsstrategie), da die Bevölkerung der transfergebenden Mitgliedstaaten hierdurch überzeugt 

wird, daß die Mittel für „sinnvolle" Programmvorhaben verwendet werden.1367 Durch diese 

Ausgestaltungsform werden jedoch Ineffizienzen ausgelöst. Es muß ein höheres Transfervo-

lumen aufgewendet werden, um die Kompensationsfunktion auszufüllen. Zudem entstehen 

Ressourcenkosten zur administrativen Durchführung der Zweckbindung sowie zur Kontrolle 

der Mittelverwendung. 

V-5.5 Schlußfolgerungen 

Der Kompensationsfunktion fällt angesichts der restriktiven Entscheidungsstrukturen der EU 

eine erhebliche Bedeutung für den Einigungsprozeß in Europa zu: sie ermöglicht es, Integrati-

onsschritte im Einvernehmen aller staatlichen Entscheidungsträger zu vollziehen. Die bevor-

stehenden Integrationsvorhaben zur Einführung der einheitlichen Währung und zur EU-

Erweiterung demonstrieren, daß die Kompensationsfunktion in der absehbaren Zukunft eine 

außerordentliche Tragweite behalten wird. 1368 Der rechtlich-organisatorische Rahmen der EU 

muß in vielzähligen Bereichen durch substantielle Integrationsschritte fortentwickelt werden, 

um problemadäquate Steuerungsleistungen erbringen zu können.1369 Die EU ist weit von dem 

,,Endzustand eines institutionellen Gleichgewichts"1370 entfernt, der es rechtfertigen würde, 

das bestehenden Integrationsniveau langfristig (statisch) aufrechtzuerhalten. Es muß vielmehr 

ein beständiger dynamischer Wandel vollzogen werden. Solange die EU-Entscheidungs-

strukturen bei institutionellen Fragen die Einstimmigkeit als Abstimmungsregel vorschreiben, 

wird dieser Wandel durch die Leistung von Kompensationen entscheidend unterstützt. 

Zum heutigen Zeitpunkt bestehen erhebliche Aktivitäten zur Erfüllung der Kompensations-

funktion. Während die finanzielle Dimension der expliziten Kompensationsleistungen auf der 

Einnahmenseite und der Vergabe expliziter kompensatorischer FZ eng begrenzt bleibt, kann 

im Extrem die gesamte Ausgabetätigkeit der EU als Ausübung der Kompensationsfunktion 

interpretiert werden. 1371 Die Ausgaben spiegeln entsprechend dieser Auffassung Kompensati-

1367Vgl. hierzu auch die analoge Argumentation zur Zweckbindung bei der Vergabe von FZ zum Ausgleich hori-
zontaler fiskalischer Ungleichgewichte in Abschnitt V-3.3.3. 

1361So auch Berg/Schmidt (1997), S. 174 und Folkers (1994), S. 31 f. 
"'"vgl. hierzu insb. Kapitel JV-2. 
1310Folkers (1995), S. 108. 
1371 So eben Folkers (1994); (1995); auch Thomos (1994), insb. S. 479 f. 
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onsmuster wider, die im Ablauf des bisherigen Integrationsprozesses ausgehandelt wurden. 

Mit zunehmender Anzahl der Integrationsvertiefungs- und -erweiterungsschritte ergab sich ein 

immer weiter ansteigendes Gesamtvolumen, da die meisten Ausgleichsleistungen dauerhaft 

installiert wurden.1372 Realistischerweise ist jedoch eine Abgrenzung, welcher Anteil der Aus-

gabetätigkeiten der politischen Kompensationsfunktion zuzurechnen ist und welcher der Er-

füllung ökonomischer Funktionen dient, nicht möglich. Es bestehen zahlreiche Überschnei-

dungen, Vermischungen und Interdependenzen zwischen diesen Funktionen. Das tatsächliche 

Volumen der Kompensationsleistungen auf der Ausgabenseite ist deshalb kaum abzuschätzen. 

Die Zielsetzung der jeweiligen Ausgabetätigkeiten bleibt intransparent. Es kann lediglich die 

Schlußfolgerung gezogen werden, daß die Bedeutung der Kompensationszahlungen hoch ist. 

Einen wichtigen Erklärungsansatz für die extreme Funktionsvermischung liefert die Konsens-

findungsproblematik (Teilabschnitt V-5.1.4): die Vergabe umfangreicher (expliziter) kompen-

satorischer FZ scheitert am politischen Widerstand in den transferleistenden Mitgliedstaaten, 

sofern die Mittel in problemadäquater Weise als reine Pauschalzuweisungen ausgestaltet wer-

den. Erst die „Verschleierung" der Kompensationsleistungen durch die Verknüpfung mit öko-

nomisch begründeten Ausgabeprogrammen ermöglicht die Durchführung des Kompensati-

onsgeschäfts und folglich die Konsensfindung für einen anstehenden Integrationsschritt. 

Diese Vorgehensweise besitzt, so Folkers, eine hohe „Wirksamkeit im Hinblick auf ein Kon-

zept der Integrationseffizienz".1373 Dieses Konzept rückt allein die Fortentwicklung des Inte-

grationsprozesses in den Mittelpunkt der politischen Entscheidungen. Es ist jedoch aus zwei 

Blickwinkeln kritisch zu sehen: 

• Es stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß in der Bevölkerung Präferenzkosten ausge-

löst werden. Da die Zustimmung der Bürger zur Fortentwicklung des Integrationsprozes-

ses nur durch die Erzeugung einer Ausgabenillusion möglich wird, wird das Integrations-

niveau über das von der Bevölkerung „gewünschte" Ausmaß hinaus fortgetrieben. Die 

staatlichen Entscheidungsträger greifen bewußt in die Präferenzen der Bürger ein. Dieser 

Eingriff kann nur mit Hinweis auf einen unzureichenden bzw. fälschlichen Informations-

stand der Bürger bezüglich der Nutzen des europäischen Einigungsprozesses gerechtfertigt 

werden (Meritorisierung). 1374 In diesem Fall sollten die staatlichen Entscheidungsträger 

""Exemplarisch sei auf die Verwirklichw,g des EU-Binnenmarktes verwiesen. Da die Befürchtung bestand, daß 
von diesem Integrationsschritt w,ter sonst gleichen Bedingw,gen vor allem die Kernregionen der EU profitie-
ren werden, wurden die Strukturfonds eingerichtet bzw. ausgeweitet. Hiennit wurde eine dauerhafte Kom-
pensation für die Benachteiligw,g der peripheren Regionen geschaffen (vgl. auch Fol/cers (1995), S. 82 f.). 

1373Fo//cers (1995), S. 96. 
1374V gl. hierzu Abschnitt III-2.4. 
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eine aktive Informationsstrategie verfolgen, wn den Bürgern eine „rationale" Beurteilung 

der Integrationsvorhaben zu ermöglichen. Die Verschleierung der Auswirkungen der Inte-

grationsschritte ist negativ zu bewerten. In einer langfristigen Perspektive kann die Ak-

zeptanz der Bevölkerung für den Integrationsprozeß nur gewonnen bzw. aufrecht erhalten 

werden, wenn die Vorgehensweise der staatlichen Akteure von einer hohen Transparenz 

geprägt ist. Die Bürger dürfen vom Tempo der Integration nicht überfordert werden, selbst 

wenn aus Sicht der staatlichen Entscheidungsträger rein ökonomische Effizienzgewinne 

für zusätzliche Integrationsschritte sprechen. 1375 Dem Referenzsystem des Kapitels II ent-

sprechend sind stets die Frustrationskosten mit in die Beurteilung einzubeziehen. 

• Es muß beachtet werden, daß durch die Vermischung der ökonomischen mit der politi-

schen (kompensatorischen) Zielsetzung, die Effizienz und Effektivität der allokativ, di-

stributiv oder stabilisierungspolitisch begründeten Ausgabenprogramme der EU beein-

trächtigt werden kann. Es entstehen Wohlfahrtsverluste in diesen Tätigkeitsbereichen der 

EU. Diese Erwägung besitzt eine besonders große Bedeutung im Bereich des wirtschaftli-

chen und sozialen Zusammenhalts, da durch eine „erfolgreiche" Kohäsionspolitik sich 

selbstverstärkende Prozesse eingeleitet werden, die im Zeitablauf die Vergabe der kom-

pensatorischen FZ obsolet werden lassen. 1376 

Diese Argwnente sprechen dafür, eine deutliche Trennung der politischen und der ökonomi-

schen Zielsetzung zu vollziehen. Die Kompensationszahlungen sollten explizit ausgewiesen 

und hierdurch transparent gemacht werden. Dieses Vorhaben kann entweder durch kompen-

satorische Korrekturen auf der Einnahmenseite des EU-Haushalts oder durch die Vergabe 

eigenständiger Kompensationszuweisungen verwirklicht werden. 

Im Laufe des weiteren Einigungsprozesses ist der unterschiedlichen Bedeutung der Kompen-

sationsfunktion in den verschiedenen Funktionsbereichen des öffentlichen Sektors Rechnung 

zu tragen. Deshalb sollte eine systematische Strukturierung der Entscheidungsprozesse erfol-

gen, wn die Bereitstellungsfunktion des öffentlichen Sektors klar von seiner Verfassungsfunk-

tion abzugrenzen. 1377 Mit zunehmendem wirtschaftlichem und sozialem Zusammenhalt inner-

""Vgl. auch Francke (1993), S. 20 f.; Kraff(1991), S. 438. 
1376Vgl. prägnant Binder/Walthes (1995), S. 306 f.; zudem Abschnitt V-5.1. Vgl. aber auch Biehl (1991b), 

S. 180, der darauf veiweist, daß bei dieser Zielvermischung auch eine Zielharmonie zwischen der Kompensa-
tionsfunktion und den ökonomischen Funktionen der EU bestehen kann. Dies ist dann der Fall, wenn das po-
litische „bargaining" -Ergebnis zur Vergabe von Kompensationszahlungen an jene Mitgliedstaaten führt, die 
auch aus ökonomischer Sicht zweckgebundene Unterstützungsleistungen erhalten sollten. Diese Sichtweise 
trifft im Fall der Ausweitung der Kohäsionsmaßnalunen zu. 

1377Vgl. zu dieser Forderung Abschnitt IV-2.2.2. 
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halb der EU kann bei Abstimmungen, die der Erfüllung der Bereitstellungsfunktion dienen, 

völlig von Kompensationsleistungen abgesehen werden. 1378 Bei der Erfüllung der Verfas-

sungsfunktion hingegen besitzen die Kompensationsleistungen auch langfristig eine elementa-

re Rolle, um den Integrationsprozeß aufrecht zu erhalten und so die Verwirklichung der Ziel-

setzung „einer immer engeren Union der Völker Europas"1379 zu unterstützen. In diesem Be-

reich fällt das Ausmaß der entstehenden Wohlfahrtseffekte so hoch aus, daß auf eine Kom-

pensation der relativen oder absoluten Verlierer nicht verzichtet werden kann. Die Tragfähig-

keit des europaweiten Zusammengehörigkeitsgefühls würde sonst überfordert werden. 1380 

V-6 Das Gesamtsystem zwischenstaatlicher FZ in der EU 

Im Kapitel V wurden bislang diejenigen Probleme der EU untersucht, zu deren Lösung die 

Vergabe von FZ zwischen den Mitgliedstaaten als (finanz-)politisches Instrument einen Bei-

trag leisten kann. Zudem wurde jeweils die aufgabenadäquate Ausgestaltung der FZ analy-

siert. In der theoretischen Idealvorstellung resultiert insgesamt ein effizientes System mono-

funktionaler zwischenstaatlicher FZ. In der Realität stehen die einzelnen FZ jedoch nicht un-

verbunden nebeneinander. Deshalb stellt sich die Aufgabe, systematisch die Zusammenhänge 

zwischen den FZ zu beleuchten, um zu einem rationalen Gesamtsystem zu gelangen. 1381 

Zunächst werden die in Abschnitts ill-4 formulierten Beurteilungskriterien eines Systems zwi-

schenstaatlicher FZ herangezogen, um die zum heutigen Zeitpunkt bestehenden FZ aus dem 

Blickwinkel eines rationalen Gesamtsystems zu bewerten. Es ergibt sich eine Reihe von Kri-

tikpunkten, die zu einem großen Teil schon in den einzelnen Teilabschnitten des Kapitels V 

erkannt wurden. Sie sollen aber an dieser Stelle nochmals deutlich herausgearbeitet und zu-

sammenhängend dargestellt werden (Abschnitt V-6.1). Im Anschluß hieran wird ein Reform-

vorschlag gemacht, um den Weg zu einer rationaleren Ausgestaltung der zwischenstaatlichen 

FZ in der EU aufzuzeigen (Abschnitt V-6.2). 

V-6.1 Zum Status-Quo der zwischenstaatlichen FZ in der EU 

Die bestehenden FZ zwischen den Mitgliedstaaten der EU bilden kein bewußt erstelltes Ge-

samtsystem. Der Status-Quo ist im Integrationsprozeß nach und nach historisch gewachsen 

""Diese Überlegung entspricht der Forderung im Rahmen der Bereitstellungsfunktion konsequent von der Ein• 
stimmigkeitsregel zu einer F onn der Mehrheitsregel überzugehen. Die Leistung von Kompensationen kann 
dann nicht mehr durch Veto-Positionen erzwungen werden ( vgl. auch Folkers (1994 ), S. 27 f. ). 

1379 Art. A EUV. 
1380S0 auch Berg/Schmidt (1997), S. 174. 
""Vgl. hierzu die theoretischen Grundlagen in Abschnitt Ill-4. 
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und damit Ausdruck der politischen Entscheidungsprozesse unterschiedlicher Epochen der 

europäischen Einigung. 1382 

Wie die Ausführungen der einzelnen Teilabschnitte dieses Kapitels zeigen, stehen bei den FZ 

zum heutigen Zeitpunkt die Kohäsionsfunktion sowie die Kompensationsfunktion im Vorder-

grund. Nur als „Nebenprodukt" tragen die FZ zur Lösung der Spillover-Problematik bei und 

auch „rein" umverteilende Wirkungen werden durch die FZ mehr zufällig und unsystematisch 

ausgelöst. FZ zur Ausfüllung der Stabilisierungsfunktion existieren nicht. Es bestehen folglich 

,,Lücken" im System der FZ-Vergabe der EU. Die Beurteilung dieser Lücken erfordert eine 

differenzierte Betrachtung. Es muß der Stand des Integrationsprozesses und das Vorhanden-

sein alternativer Instrumente zur Erfüllung der in Frage stehenden Funktionen berücksichtigt 

werden. So gesehen ist die Bedeutung der bestehenden Lücken unterschiedlich gravierend: Im 

Hinblick auf einen „rein" umverteilenden Finanzkraftausgleich kann unter Berücksichtigung 

des unzureichenden Stands des Integrationsprozesses argumentiert werden, daß die Schlie-

ßung dieser Lücke im System der FZ verfrüht wäre. Bei der Internalisierung positiver externer 

Effekte kann auf die Problemlösung durch dezentrale Verhandlungen verwiesen werden, die 

unter Beachtung aller Einflußfaktoren möglicherweise besser zur Erfüllung der Internalisie-

rungsfunktion geeignet ist. Die Lücke mit Bezug zur Stabilisierungsfunktion hingegen ist gra-

vierend, da die Einführung der einheitlichen Währung einen wirtschaftspolitischen Hand-

lungsbedarf auslöst und zugleich (auf absehbare Zeit) keine alternativen Instrumente zur Ver-

fügung stehen. Entscheidend für die Beurteilung der Lücken im System der FZ ist die Frage, 

ob diese Lücken von den staatlichen Entscheidungsträgern mit Rücksicht auf den Integrati-

onsprozeß und/oder die Existenz alternativer Instrumente1383 bewußt offen gelassen wur-

den1384 oder ob sie bestehen, weil im Entscheidungsprozeß keine Einigung gefunden werden 

konnte oder die Fragestellung erst gar nicht in den Abstimmungsprozeß eingebracht wurde. 

Es treten bei der FZ-Vergabe eine Reihe an Widersprüchlichkeiten auf. Es bestehen sachliche 

Überschneidungen zwischen verschiedenen FZ-Programmen bzw. zwischen FZ-Programmen 

und anderen Ausgabenprogrammen, die sich in ihren Wirkungen gegenseitig konterkarieren. 

Dies gilt in extremen Maße für die Ausgabenprogramme des EAGFL - Abteilung Garantie 

13821n Abgrenzung zu einem rationalen kann daher von einem historischen System der FZ gesprochen werden. 
'"'Hierunter ist auch der Fall zu subsumieren, daß die zentrale EU-Ebene gar nicht in die Aufgabenerfüllung 

eingreifen muß, die die Mitgliedstaaten autonom wahrnehmen können. 
"'"Unter der Annahme, daß die staatlichen Entscheidungsträger sichere Kenntnis der Wohlfahrtseffekte der FZ-

Programme besitzen, entstehen in diesem Fall durch die Lücke im FZ-System keine Wohlfahrtsverluste, da 
die Lücke auf Basis einer rationalen Entscheidung offen gelassen wird, die Ausdruck der wohlfahrtsmaximie-
renden Problemlösung ist. 
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(sektorale Umverteilung), die zu einem großen Teil im Widerspruch zu der kohäsionspoliti-

schen Zielsetzung der Strukturfonds stehen. Auch die Transfers im Bereich der Forschung und 

Entwicklung (wachstumspolitische Zielsetzung) sowie die Beihilfen der EGKS (sektorale 

Umverteilung) wirken den wirtschaftlichen Aufholprozessen der Kohäsionsländer mitunter 

entgegen. Außerdem ist eine Zielüberfrachtung einzelner FZ-Programme zu konstatieren, die 

ebenfalls zu Widersprüchlichkeiten führt. So erschweren FZ im Rahmen der Strukturfonds die 

Erreichung der Kohäsionszielsetzung, wenn sie an wirtschaftsstarke Mitgliedstaaten geleistet 

werden, um dort einen Beitrag zur Kompensationsfunktion zu leisten. Dies ist bspw. bei den 

Transfers des Ziels 6 der Strukturfonds an Schweden und Finnland der Fall. 1385 

Es sind stets zwei Formen der Widersprüchlichkeiten qualitativ voneinander abzugrenzen. 

Zum einen bestehen Widersprüchlichkeiten, denen keine (ökonomischen) Zielkonflikte zu-

grunde liegen. Hier ist die Ursache der Inkonsistenzen der Einzelnormen auf fehlerhafte poli-

tische Steuerungsleistungen zurückzufilhren.1386 Diese Widersprüchlichkeiten können grund-

sätzlich beseitigt werden, ohne die Verwirklichung eines der angestrebten Ziele aufgeben zu 

müssen. Zum anderen sind Widersprüchlichkeiten präsent, die Ausdruck unauflösbarer (öko-

nomischer) Zielkonflikte sind.1387 In diesem Fall ist es notwendig, durch eine politische Ent-

scheidung die Klärung der Zielprioritäten der EU herbeizuführen. Im Anschluß hieran können 

die Widersprüchlichkeiten entsprechend der politischen Zielhierarchie aufgelöst werden. Dies 

hat jedoch zwingend zur Folge, daß auf die Verwirklichung des Zieles, dem die geringere 

Priorität eingeräumt wird, zugunsten des „wichtigeren" Zieles verzichtet wird. 

Sehr eng mit dem zuvor angesprochenen Kritikpunkt im Zusammenhang stehen die Praktika-

bilität und die Transparenz des FZ-Systems. Diese beide Grundsätze gehen aufgrund der be-

stehenden sachlichen Überschneidungen und der Zielüberfrachtung weitgehend verloren. 1388 

Diese gilt insb. für die Fondswirtschaft der EU. Die vielzähligen Regelungen sind für die 

staatlichen Verwaltungsteilen kaum noch korrekt handhabbar (Impraktikabilität). Hierdurch 

wird die effiziente Ausführung der FZ-Programme in Frage gestellt. Darüber hinaus sind die 

komplizierten Maßnahmen für die Bevölkerung ohne erklärende Hilfestellung kaum durch-

schaubar (Intransparenz). Sofern die komplexen Bestimmungen sachlich geboten sind, müs-

sen die Vorhaben den Bürgern deshalb durch eine intensive, bürgernahe Informationspolitik 

""Vgl. auch Frick/Van der Beek/Hünger (1996), S. 360; Nowotny (1997c), S. 134. 
1386Entweder bringt der Konsensfindungsprozcß im Verflechtungssystern keine problemadäquate Lösung hervor 

oder die einzelnen Akteure oder Akteursgruppen lösen durch ihr (polit-ökonomisch begründetes) Eigennutz-
verhalten unnötige Inkonsistenzen aus. 

1317Vgl. hierzu Streit (1991), S. 236 ff.; den klassischen Zielkonflikt zwischen Wachstum und Verteilung stellt 
Zimmermann (1996), insb. S. 131 ff. ausführlich dar. 
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verständlich gemacht werden. Dies hat einen großen Einfluß auf das Volumen der Transfers, 

das für das Gesamtsystem einvernehmlich durchgesetzt werden kann. Denn langfristig können 

die politischen Entscheidungsträger keine Akzeptanz für Vergabe der unterschiedlichen FZ in 

den transferleistenden Mitgliedstaaten erwarten, wenn die Bürger weder über das angestrebte 

Zielsystem noch über die eingesetzten Instrumente ausreichend informiert sind. 1389 

V-6.2 Reformvorschlag - ein funktionales System zwischenstaatlicher FZ 

Die verschiedenen Kritikpunkte an der Gesamtheit der bestehenden FZ zwischen den Mit-

gliedstaaten finden ihren gemeinsamen Ausgangspunkt darin, daß bislang noch zu keinem 

Zeitpunkt im Integrationsprozeß ein (umfassender) Versuch unternommen wurde, ein ratio-

nales System zwischenstaatlicher FZ zu installieren. 1390 

Diese Feststellung ist nicht als eine grundsätzliche Kritik an dem bisherigen Vorgehen der 

EU-Entscheidungsträger zu verstehen, denn die Konsensfindungskapazität des europäischen 

Verflechtungssystems wäre mit Sicherheit überfordert worden, wenn man den Versuch unter-

nommen hätte, bereits sehr frühzeitig im Integrationsprozeß ein umfassendes rationales Sy-

stem zwischenstaatlicher FZ einzuführen. Die Mehrzahl der Entscheidungen, die aus heutiger 

Sicht eindeutig als Auslöser von Widersprüchlichkeiten im System der FZ erkannt werden, 

entstanden im Kontext komplexer rechtlich-organisatorischer, politischer, ökonomischer und 

sozio-kultureller Zwänge und Notwendigkeiten, so daß sie in der historischen Entscheidungs-

situation in vielen Fällen gar nicht zu vermeiden gewesen sind und durchaus rationale (Einzel-

)Maßnahrnen darstellten. 1391 

Im dynamischen Umfeld des Integrationsprozesses entwickeln sich jedoch nach und nach in 

zunehmenden Maße sachliche Überschneidungen sowie Zielüberfrachtungen. Zugleich ge-

winnt die Tragweite der Lücken des bestehenden FZ-Systems auf der EU-Ebene beständig an 

Bedeutung, da die fortschreitenden Globalisierungsprozesse die eigenständigen Handlungs-

spielräume der Mitgliedstaaten beständig vermindern. Außerdem steht der Integrationsprozeß 

'"'Ebenfalls eng hiermit verbW1den ist die deutliche Kritik am VerwallWlgsaufwand, der mit der Vergabe Wld 
Inanspruchnahme der Transfers in der EUverbW1den ist (vgl. Abschnitt V-2.3.3). 

1389S0 zeigt sich im Rahmen der Diskussionen zur Ost-Erweiterwig der EU, daß eine AusweilWlg des Gesamtvo-
lumens der bestehenden Transfers politisch kaum durchzusetzen ist (vgl. bspw. Franzmeyer/Weise (1997)). 
Es kann in diesem Zusammenhang die Hypothese aufgestellt werden, daß eine fiilhzeitige Aufklärung der Be-
völkerwig über die enorme wirtschaftliche Wld politische BedeulWlg dieses Integrationschrittes die Bereit-
schaft zur LeislWlg zusätzlicher Transfers erhöht hätte. 

"'°Vgl. hierzu Grossekettler (1991) oder auch Francke (1993); (! 994). 
1391S0 standen zu Beginn des Integrationsprozesses nach Beendigung des zweiten Weltkrieges eindeutig politi-

sche Überlegungen im Mittelpunkt der zu treffenden EntscheidW1gen, die die KonsensfindW1gskapazitäten 
des EntscheidW1gssystems bereits bis auf das äußerste ausschöpften (vgl. hierzu Pfetsch (1997), S. 15 ff.). 
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angesichts der Einführung der einheitlichen Wähnmg und der Osterweiterung an einem be-

sonders kritischen Punkt. Diese Faktoren lösen eine hohe Dringlichkeit aus, die bestehende 

Systemlosigkeit der FZ nunmehr im politischen Entscheidungsprozeß aufzugreifen und zu 

beenden. 

Das entscheidende Fundament, um eine systematische Ordnung zu schaffen, ist die explizite 

Trennung der FZ gemäß der einzelnen ökonomischen und nicht-ökonomischen Ansatzpunkte 

zu ihrer Vergabe. Es wird ein nach den einzelnen Funktionen aufgebautesfanktionales System 

zwischenstaatlicher FZ angestrebt. Mit einem solchen Trenn-System sind eine Reihe von 

Vorteilen für das Gesamtsystem der FZ verbunden, die die zum heutigen Zeitpunkt bestehen-

den Ineffizienzen (zum Teil) beseitigen können. Es müssen jedoch auch Nachteile bzw. Ziel-

konflikte beachtet werden. Nachfolgend werden die verschiedenen Aspekte gegeinander ab-

gewogen. Auf diese Weise kann eingeschätzt werden, ob die vorgetragene Reformüberlegung 

auch unter Beachtung der in Kapitel III-4 formulierten Anforderungen an das Gesamtsystem 

der zwischenstaatlichen FZ Bestand hat. 

V-6.2.1 Zur Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit eines funktionalen Gesamtsy-

stems 

Die Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit des FZ-Systems bilden das Hauptziel, das mit 

dem Übergang vom bestehenden unsystematischen System zu einem funktionalen Trenn-

System zwischenstaatlicher FZ verwirklicht werden soll. Da sich die Vergabe der einzelnen 

FZ im funktionalen Gesamtsystem getrennt nach der jeweils zu erfüllenden Funktion be-

stimmt, werden sowohl sachliche Überschneidungen als auch Zielüberfrachtungen vermieden. 

So wird automatisch ein widerspruchsfreies FZ-System gebildet.1392 Sofern die politischen 

Entscheidungsträger über alle im Rahmen der theoretischen Analyse ermittelten funktionalen 

Ansatzpunkte der FZ beraten und zu einer (sachgerechten) Einigung im Abstimmungsprozeß 

gelangen, wird die Vollständigkeit des FZ-Systems gewährleistet. 

Die Chancen, innerhalb der EU ein entsprechendes vollständiges und widerspruchfreies Sy-

stem zu realisieren, müssen differenziert beurteilt werden. 

Einerseits besteht in Europa in einzelnen Politikbereichen, in denen FZ als finanzpolitisches 

Instrument zum Einsatz kommen können, eine Art ,,grüne Wiese", die es erlaubt, die Vergabe 

der FZ (ökonomisch) rational einzurichten. Es müssen in diesen Bereichen nicht die System-

widrigkeiten eines langfristig bestehenden historischen Instrumenteneinsatzes durch ein-

1392V gl. zur Definition eines widerspruchsfreien FZ-Systems nochmals Abschnitt III-4.1. 
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schneidende Reformschritte beseitigt werden. Die Vergabe der FZ kann funktional getrennt 

von anderen Zuweisungsschienen erfolgen. Eine solche „grüne Wiese" besteht bspw. im Hin-

blick auf die Realisierung eines expliziten stabilisierungspolitischen FZ-Mechanismus. Die 

Aussage trifft auch auf die Vergabe „rein" umverteilender FZ zum Finanzkraftausgleich zwi-

schen den Mitgliedstaaten zu. 

Andererseits stehen die vorhandenen „traditionellen" Interessenpositionen der (negativ) be-

troffenen Mitgliedstaaten mit hoher Wahrscheinlichkeit der Beseitigung bereits bestehender 

Widersprüchlichkeiten im Wege. Die Durchführung von Reformschritten zu einem rationalen 

FZ-System scheitert an dem Verhalten der Entscheidungsberechtigten im Verflechtungssy-

stem, sofern diese sich auf Strategien zur Minimierung des Konsensbedarfs - wie der Kon-

fliktvertagung und der Besitzstandswahrung - verständigen. Die Entscheidungsstrukturen der 

EU, die zumeist die Einstimmigkeit aller Verhandlungspartner vorschreiben, fördern diese 

Verhaltensweise. Daher besteht bspw. nur eine sehr geringe Aussicht, daß die Trennung der 

Kompensationsfunktion von den anderen Funktionen der FZ, insb. der Kohäsionsfunktion, 

vollzogen wird. Diese Zielüberfrachtung wird voraussichtlich fortbestehen, obwohl eine 

funktionale Trennung der FZ sachlich möglich ist.1393 

Allerdings wird die Dynamik des europäischen Integrationsprozesses im Zeitablauf einen an-

steigenden Reformdruck auslösen, der langfristig den Übergang zu einem funktionalen Sy-

stem begünstigt. Denn die Integrationsdynamik führt zu massiven Veränderungen der ökono-

mischen und sozio-kulturellen Rahmenbedingungen des Zusammenlebens der Mitgliedstaaten 

der EU. Diese zwingen die staatlichen Entscheidungsträger, in bestimmten Zeitabständen 

grundlegende Veränderungen des historisch überkommenen Systems der FZ vorzunehmen, 

soll nicht die Existenz des gesamten europäischen Einigungsprozesses gefährdet werden. 1394 

Solche Situationen können zur Beseitigung von Widersprüchlichkeiten und Unvollständig-

keiten des bestehenden FZ-Systems genutzt werden. 1395 

Bei dem Aufbau des funktionalen Gesamtsystems besitzt das Verhalten der EK eine wesentli-

che Bedeutung. Das Gelingen der Reform erfordert von der zentralen EU-Ebene ein neues 

Rollenverständnis. Sie darf nicht hierarchisch-interventionistisch Entscheidungsinhalte be-

stimmen, sondern muß als gleichgeordneter Partner der Mitgliedstaaten die Verwirklichung 

kooperativer Problemlösungen unterstützen. Diese Rolle der EK leitet sich aus den bestehen-

den komplexen aber zugleich mit einem hohen Problemlösungspotential ausgestatteten recht-

1393Vgl. hierzu Abschnitt V-5.3. 
1394 An dieser Stelle sei nochmals auf die Einführung einer einheitlichen Währung und die Osterweiterung der EU 

verwiesen. Vgl. aber auch Abschnitt IV-2.3. 
1395V gl. hierzu mit Bezugnahme auf ein rationales Steuersystem Nowotny (1996), S. 263 f. 



326 

lieh-organisatorischen Entscheidungsstrukturen der EU ab.1396 Das Verbundsystem zwischen 

den Mitgliedstaaten und der zentralen Ebene kann zur Verwirklichung der theoretischen 

Idealvorstellung eines funktionalen FZ-Systems in geeigneter Weise instrumentalisiert wer-

den: 

Die EK muß dafür Sorge tragen, daß die Aussagen der Theorie der Finanzzuweisungen in die 

Entscheidungsprozesse zwischen den Mitgliedstaaten im Ministerrat eingebracht werden. Die 

EK fungiert zunächst als Impulsgeber, der den Anstoß zur Verhandlung über eine bestimmte 

Funktion der FZ gibt und sodann als Moderator, der die Bedeutung der jeweiligen Funktion 

erläutert. Erfüllt die EK diese Aufgabe im Hinblick auf jede der potentiellen Funktionen der 

FZ, so wird insgesamt die Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit des Gesamtsystems er-

möglicht. 

Das funktionale System der FZ ist bewußt in die Gesamtheit der Finanzverfassung der EU 

einzuordnen, so daß unter Beachtung der Aufgabenverteilung zwischen der EU und den Mit-

gliedstaaten sowie der zur Verfügung stehenden alternativen Instrumente, die geeignetsten 

Maßnahmen durch die staatlichen Entscheidungsträger ergriffen und durchgeführt werden. 

Auch dieser Vorgang kann von der EK begleitet und unterstützt werden. 

Hierbei sind Interdependenzen zwischen den getrennten FZ-Programmen zu berücksichtigen. 

Denn zwischen den spezifischen Funktionen der FZ besteht in vielen Fällen keine Zielneutra-

lität. Die Verfolgung eines Ziels durch ein FZ-Programm läßt die anderen Ziele des Gesamt-

systems der FZ zumeist nicht unberührt. 

Es besteht eine Reihe an Zielharmonien. Dies gilt erstens für die FZ zur „reinen" Umvertei-

lung, die auch einen Beitrag zur Erreichung der Stabilisierungsfunktion leisten. Da die Fi-

nanzkraft eines Mitgliedstaates, der von einem länderspezifischen negativen (positiven) 

Schock getroffen wird, absinkt (ansteigt), erhöht (verringert) sich dessen Anspruch auf FZ im 

Rahmen des Finanzausgleichs zur „reinen" Umverteilung. So wird eine stabilisierende Wir-

kung auf die Finanzsituation des betreffenden Mitgliedstaates ausgelöst.1397 Zweitens existiert 

ein zielharrnonischer Zusammenhang zwischen den Kohäsionszuweisungen und der „reinen" 

Umverteilung. Mit den kohäsionspolitisch motivierten Infrastrukturinvestitionen in Sach- und 

Humankapital, die eine Vorleistung für die Unternehmen darstellen, werden in vielen Fällen 

1396Vgl. hierzu die Ausführungen zu den EntscheidW1gsstrukturen der EU in Abschnitt IV-2.2 in VerbindWlg mit 
den theoretischen Vorüberlegoogen in Abschnitt III-2.3.2. 

1397Vgl. hierzu auch Kraff(I 997), S. 591 f. 
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zugleich konsumtiven Nutzungen für die Bürger der betroffenen Regionen ermöglicht.1398 

Hierdurch erfolgt ein Beitrag zur Verwirklichung gleichwertiger Lebensverhältnisse, unab-

hängig von der Auswirkung der FZ auf das wirtschaftliche Entwicklungspotential der trans-

ferempfangenden Mitgliedstaaten. Drittens tragen die Kohäsionstransfers zugleich zur Inter-

nalisierung externer Effekte bei, da deren FZ in vielen Fällen gerade die Ausgabetätigkeiten in 

jenen Bereiche stimulieren, die durch positive Spillovers zwischen den Mitgliedstaaten ge-

prägt sind.1399 Diese positiven Nebenwirkungen der FZ-Prograrnme müssen bei der Vergabe 

der FZ in den einzelnen Funktionsbereichen in Rechnung gestellt werden. Der Umfang der FZ 

kann entsprechend abgesenkt werden.1400 

Die EK muß gleichzeitig darauf dringen, daß die bestehenden unwiderruflichen Zielkonflikte 

zwischen den Funktionen der FZ einer politischen Lösung zugeführt werden, indem sie die 

fraglichen Problemstellungen in die Entscheidungsprozesse einbringt und hierbei das Ver-

ständnis für die vorliegenden Zielkonflikte entsprechend der Intention der Vertragsinhalte 

fördert. Im Mittelpunkt steht der Zielkonflikt zwischen „balanced"-growth und „unbalanced"-

growth. 1401 Wie im Rahmen dieses Kapitels herausgearbeitet wurde, sprechen eine Reihe von 

Faktoren dafür, der ausgewogenen Entwicklung im Gesamtraum der EU und damit dem wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhang die höchste Priorität einzuräumen. Denn die Effizi-

enz der FZ mit allokativer Ausgleichsorientierung besitzt eine elementare Bedeutung, um eine 

Vielzahl der zwischenstaatlichen Problembereiche innerhalb der EU quasi automatisch einer 

Lösung zuzuführen.1402 

Insgesamt füllt die EK in dem Zusammenspiel zwischen der EU-Ebene und den Mitglied-

staaten die Rolle eines dritten Partners aus, der im Interesse der Gesamtheit der EU auf eine 

kooperative Verhandlungslösung hinwirkt.1403 

1391 Als markantes Beispiel sei auf den Schienen- und Straßenbau verwiesen, der einerseits den Transport von 
Gütern ermöglicht, andererseits aber den privaten Bürgern die Gelegenheit für Individual- und Freizeitver-
kehr bietet. 

"""vgl. hierzu näher Abschnitt V-1.2; vgl. auchJochimsen (1995), S. 497. 
'"'°Diese Überlegung gilt analog auch für den Einsatz alternativer Instrumente zur Erreichung einer bestimmten 

Zielsetzung, die in Zielharmonie zu einer anderen Funktion der FZ steht. Im Extremfall ist es sogar denkbar, 
daß auf ein bestimmtes funktionales FZ-Programm vollständig verzichtet wird, wenn dessen Zielerreichung 
bereits durch ein anderes (zielharmonisches) FZ-Programm in befriedigendem Ausmaß sichergestellt wird. 

" 01Vgl. hierzu Abschnitt V-2.1. 
1402Vgl. hierzu insb. die Abschnitte V-3 und V-4; aber auch Abschnitt V-5. 
1403Das Bild des „dritten Partners" ist der Analyse von Böhret (1993) zum funktionalen Staat entnommen. Seine 

Überlegungen zum Staat als katalysatorischer dritter Partner im multilateralen Verhandlungs- und Koordinie-
rungssystem der privaten Akteure wird hier auf den öffentlichen Sektor übertragen: die zentrale EU-Ebene 
kann keine hierarchisch-interventionistischen Entscheidungen über die Köpfe der Mitgliedstaaten hinweg 
tl!llen; sie besitzt aber eine wichtige Handlungsberechtigung als Partner im Verflechtungssystem, der koope-
rativ an der Verwirklichung von Verhandlungslösungen zwischen den Mitgliedstaaten beteiligt ist ( vgl. hierzu 
näher Böhret (1993), insb. S. 13 ff.). 
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V-6.2.2 Zur Transparenz und Praktikabilität eines funktionalen Gesamtsystems 

Auch die Anforderungen von Transparenz und Praktikabilität der einzelnen FZ sprechen für 

die Einführung eines funktionalen Systems zwischenstaatlicher FZ. Durch die sachliche Tren-

nung der FZ nach Funktionen können die einzelnen Transferprogramme eindeutig auf eine 

Zielsetzung hin formuliert werden. 

Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, daß es bei den Transfergebern und -nehmern zu einer 

korrekten Handhabung der FZ kommt. Die Zuweisungsregelungen fallen weniger kompliziert 

aus, als im Fall von „multifunktionalen" FZ. Infolge dieser Erhöhung der Praktikabilität des 

FZ-Systems können Ineffizienzen vermieden werden. 

Durch das funktionale FZ-System wird eine hohe Transparenz der Zielsetzungen geschaffen, 

die mit der jeweiligen FZ-Vergabe verbunden sind. Dies verbessert die Möglichkeiten der 

(Wahl-)Bürger zu Kontrolle der politisch Verantwortlichen und verringert deren autonomen 

Handlungsspielraum zur Verfolgung von Eigeninteressen. Hierdurch können sachliche Ineffi-

zienzen vermieden werden. Zudem entstehen geringere Frustrationskosten, da die politischen 

Akteure nunmehr gezwungen sind, ihre Entscheidungen stärker an den Präferenzen der Bürger 

auszurichten. 1404 

Allerdings kann die Ausgestaltung der einzelnen FZ-Prograrnme nach wie vor sehr differen-

ziert erfolgen, um die problemadäquate Erfüllung der spezifischen Funktion zu ermöglichen. 

Diese Aussage trifft bspw. auf die Internalisierung externer Effekte1405 oder auch den stabili-

sierungspolitischen Finanzhilfemechanismus zu. ,,An optimal system of transfers might ap-

pear on the surface tobe as complex, diverse, and apparently arbitrary'', 1406 wie das historisch 

gegebene System an FZ. Da diese Gestaltungsmerkmale jedoch sachlich geboten sind, werden 

im Vergleich zu einem FZ-System, das im Verlauf einer Vielzahl politischer Kompromisse 

sowie historischer Zufälligkeiten zunehmend an Komplexität gewonnen und Transparenz 

verloren hat, Effizienz- und Effektivitätsgewinne realisiert. 1407 

1404Vgl. auch Grossekelller (1997), S. 132 f. 
1' 0'Bei den FZ zur Internalisierung positiver externer Effekte triffi diese Aussage in besonderem Maße zu, da hier 

eine Vielzahl spezifischer FZ vergeben werden muß, um eine effektive Ausführung der Funktion zu garantie-
ren. Denn eine Konsolidierung der einzelnen FZ zwischen den Mitgliedstaaten würde zu einem suboptimalem 
Angebot bei allen betroffenen öffentlichen Gütern führen (vgl. Peffekoven (1988), S. 627; Brümmerhoff 
(1996), s. 499). 

1406Bird(l993), S. 221. 
1407Vgl. hierzu Bird (1993). 
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V-6.2.3 Zum Verwaltungsau/wand eines funktionalen Gesamtsystems 

Der Verwaltungsaufwand steigt beim Übergang zu einem funktionalen Systemzwischenstaat-

licher FZ im Vergleich zum bestehenden System an, weil jede einzelne Funktion der FZ ge-

trennt voneinander ausgeführt wird und deshalb einen eigenständigen Verwaltungsapperat 

benötigt. Dies stellt einen Nachteil des funktionalen FZ-Systems dar. Es entstehen zusätzliche 

Ressourcenkosten. 1408 

Um diesen Nachteil zu verringern, sind durch eine Zusammenlegung funktional getrennter 

FZ-Programrne Skalenerträge bei den mit der FZ-Vergabe verbundenen Verwaltungsabläufen 

zu realisieren, ohne die Effektivität der FZ-Vergabe zu beeinträchtigen. 

Diese Möglichkeit besteht immer dann, wenn die theoretische Analyse zu einer äquivalenten 

Ausgestaltungsempfehlung der FZ für zwei unterschiedliche Funktionen gelangt. Hier zeigt 

sich eine entscheidende Schwierigkeit dieser Vorgehensweise, denn eindeutige Ausgestal-

tungsempfehlungen können schon aus rein ökonomischer Sicht kaum abgeleitet werden. Die 

Unbestimmtheit der theoretischen Analyseergebnisse erhöht sich nochmals, wenn man die 

Unberechenbarkeiten der Konsensfindungsprozesse bei der politischen Entscheidungsfindung 

in die Betrachtung integriert. Mit Blick auf die Funktionen zur Vergabe von FZ innerhalb der 

EU erfolgt lediglich zwischen der Funktion zur „reinen" Umverteilung sowie der (politischen) 

Kompensationsfunktion eine äquivalente Ausgestaltungsempfehlung. Beide Ansatzpunkte 

erfordern reine Pauschalzuweisungen. Das Nebeneinander dieser beiden FZ-Programrne in 

einem funktionalen FZ-System könnte daher durch die Zusammenlegung beider Programme 

beendet werden. Prinzipiell läßt sich auch der Stabilisierungsmechanismus in diesen Verwal-

tungsapperat integrieren, sofern unter Abwägung aller Argumente für eine pauschale Vergabe 

der FZ votiert wird. 1409 Der administrative Ressourcenaufwand zur Bestimmung der jeweils 

empfangsberechtigten Mitgliedstaaten kann durch diese Konsolidierung allerdings nicht ver-

ringert werden, da nur die differenzierte Analyse der unterschiedlichen Empfangsauflagen der 

einzelnen Funktionen die Effektivität der Transfers gewährleistet. Im Hinblick auf die FZ zur 

"'"Im Rahmen jeder einzelnen Funktion wird der Verwaltungsaufwand durch die sachlichen Zwänge der proble-
madäquaten FZ-Ausgestaltung vorgegeben. Im Bereich der Strukturfonds der EU wird der Verwaltungsauf-
wand, der mit der Vergabe der FZ verbunden ist, deutlich kritisiert (vgl. Abschnitt V-2.3.3). Diese funkti-
onsinterne Kritik steht an dieser Stelle jedoch nicht im Mittelpunkt. Vielmehr werden Überlegungen ange-
stellt, ob Einsparpotentiale im Verwaltungsbereich durch die Zusammenlegung verschiedener FZ-Programme 
bestehen. 

14~an kann sich in diesem Zusammenhang ein Finanzausgleichsmodell in Analogie zwn bundesdeutschen Fi-
nanzausgleich vorstellen. Die ,,reine" Umverteilung durch den Finanzkraftausgleich wird durch Sonderbedar-
fe einzelner Mitgliedstaaten zur Abgeltung von Kompensations- oder Stabilisierungszahlungen ergänzt. Die 
Zahlungen dieser drei Schienen köMten auf diese Weise in einem Ausgleichsinstrument zusammengefaßt 
werden. 
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Internalisierung der externen Effekte sowie zur Förderung der Kohäsion ist eine verwaltW1gs-

technische ZusammenlegW1g der FZ-Vergabe wegen der differenzierten ZweckbindWlg der 

Transfers praktisch ausgeschlossen.1410 

V-6.2.4 Zur Stetigkeit und Flexibilität eines funktionalen Gesamtsystems 

Die Stetigkeit des FZ-Systems soll die Rationalität des Gesamtsystems sichern. 1411 Im Mittel-

pWlkt steht die VorstellW1g, daß sich im Zeitablauf ein sinnvolles Gleichgewicht im Zusam-

menspiel der einzelnen FZ W1d der weiteren (alternativen) wirtschaftspolitischen Maßnahmen 

eingestellt hat. Andauernde oder abrupte Änderungen würden zu zahlreichen Haupt- W1d Ne-

benwirkW1gen führen, deren BedeutW1g für das bestehende Gleichgewicht von den staatlichen 

EntscheidW1gsträgern kaum abgeschätzt werden kann.1412 Aus diesem Blickwinkel ist ein 

(stetiges) funktionales System zwischenstaatlicher FZ positiv zu bewerten. Denn im funktio-

nalen System bietet die bewußte Formulierung der einzelnen Ziele der FZ Wld die transparente 

AbgrenzW1g der einzelnen FZ-Programme Gewähr dafür, daß kurzsichtige Wld W1durchdachte 

Einzelmaßnahmen W1terbleiben. Erneut fällt der EK eine wichtige Rolle zu. Hier als Kontrol-

linstanz, die im Rahmen der politischen EntscheidW1gsfindW1gsprozesse auf entstehende Pro-

blembereiche frühzeitig aufmerksam machen kann W1d damit einen Beitrag zur langfristigen 

Kontinuität des Gesamtsystems leistet. 

Der GesichtspWlkt der Stetigkeit weist darauf hin, daß der Übergang von der bestehenden 

wenig systernhaften Vergabe der FZ zu einem funktionalen Gesamtsystem nur in kleinen Re-

formschritten mit langfristigen Übergangszeiten erfolgen sollte. Hierdurch wird sichergestellt, 

daß die FortentwicklWlg für die staatlichen EntscheidW1gsträger überschaubar Wld be-

herrschbar bleibt. Auf W1erwartete AuswirkWlgen marginaler Reformschritte kann flexibel 

reagiert werden, ohne elementare Störungen des Integrationsprozesses auszulösen. Für diese 

inkrementale Vorgehensweise sprechen zudem die EntscheidW1gsstrukturen der EU. Die Kon-

sensfähigkeit des VerflechtW1gssystems würde bei gravierenden Reformschritten sehr rasch 

überfordert werden, so daß entweder sachlich ineffiziente ProblemlösW1gen realisiert würden 

141°oeutlich von dem Vorhaben, FZ-Prograrnrne verwaltwlgstechnisch zusammenzulegen, das das Volwnen der 
FZ-Vergabe unberührt läßt, ist die Frage der Konsolidierungsmöglichkeiten im Gesamtsystem der FZ abzu-
grenzen. Dort steht die Frage im Mittelpunkt, ob aufgrund bestehender Zielhannonien eine Reduzierung des 
Volwnens einzelner FZ-Prograrnrne - oder im Extremfall sogar die Abschaffung einzelner FZ-Prograrnrne -
erfolgen kann (vgl. hierzu weiter oben in diesem Abschnitt). 

1411V gl. hierzu Abschnitt III-4.4. 
1412Es soll v.a. verhindert werden, daß zunehmend Widersprilchlichkeiten Eingang in die Regelungen finden. 
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oder eine Einigung gänzlich unterbleiben würde, mit der Konsequenz, daß das System der FZ 

im unbefriedigenden Status-Quo verweilt. 1413 

Die Stetigkeit der FZ-Regelungen stellt damit zugleich eine elementare Voraussetzung für die 

Flexibilität des Gesamtsystems dar. Stetigkeit und Flexibilität stehen auf der EU-Ebene kei-

nesfalls in Widerspruch zueinander. 

Die Flexibilität der FZ hat für die EU eine enorme Relevanz. Denn die Regelungen der ein-

zelnen FZ-Prograrnme müssen systematisch den sich verändernden Rahmenbedingungen an-

gepaßt werden, um langfristig effektive Problemlösungen generieren zu können. Diese Rah-

menbedingungen unterliegen schon in gewachsenen Einzelstaaten, die über ein stabiles recht-

lich-organisatorisches Gleichgewicht verfügen, zunehmend heftigen Veränderungen (Globali-

sierungsprozesse). Die Dynamik dieser Entwicklungen erhöht sich auf der EU-Ebene wegen 

des (ökonomischen und politischen) Integrationsprozesses nochmals erheblich.1414 

Es ist sinnvoll, innerhalb der einzelnen Funktionsbereiche jeweils eine automatische Flexibi-

lität der FZ-Regelungen zu gewährleisten. Dies bedeutet, daß nach Möglichkeit objektive, 

quantifizierbare Kriterien zur Berechnung der Transferleistungen bestimmt werden, so daß 

veränderte Rahmenbedingungen automatisch zu einer problemadäquaten Variation der Trans-

ferströme führen. Damit wird ausgeschlossen, daß die Entscheidung über ein bestimmtes FZ-

Prograrnm beständig in das politische Entscheidungssystem eingebracht werden muß. Dies ist 

auf der EU-Ebene besonders positiv zu bewerten, weil die angestrebte Flexibilität sonst durch 

die langwierigen Abstimmungsprozesse gefährdet wird. 

Die automatische Flexibilität der Regelungen ist bei den Ausgestaltungsvorschlägen dieser 

Arbeit im Hinblick auf die FZ zur „reinen" Umverteilung und den stabilisierungspolitischen 

Finanzhilfemechanismus weitgehend erfüllt. Bei den allokativ orientierten Ausgleichszuwei-

sungen (Kohäsionsfunktion) erfolgt durch die lnfrastrukturindikatoren zumindest eine parti-

elle „Objektivierung" der FZ-Vergabe. Mit Bezug auf die Internalisierung externer Effekte 

und die Kompensationsfunktion ist eine automatische FZ-Vergabe hingegen ausgeschlossen. 

Die besonderen Problemstrukturen dieser Funktionen erfordern in jedem Fall einen politi-

schen Willensbildungsprozeß. 

Wegen der Dynamik des Integrationsprozesses ist allerdings in bestimmten Zeitabständen eine 

politische Neubewertung aller Elemente des funktionalen Gesamtsystems unabdingbar. Die 

1413Vgl. hierzu auch Francke (1994), S. 18 ff. Es kommt eine Strategie der Konflikbninimierung zur Anwendung: 
der komplexe Gesamtzusammenhang wird in einzelne Teil-Probleme geringerer Komplexität aufgeteilt. 

1414Die EU-Ebene ist von einem rechtlich-organisatorischen Gleichgewicht (noch) weit entfernt. 
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Ausgestaltung der FZ muß an gnmdlegende strukturelle Veränderungen der Rahmenbedin-

gungen angepaßt werden, die durch die automatische Flexibilität nicht aufgefangen werden 

können.1415 Außerdem ändern sich im Laufe des Integrationsprozesses die politischen Wert-

schätzungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, 1416 die durch die automatische Flexibilität nicht 

erfaßt werden können. Veränderte Wertschätzwigen finden ihren Ausdruck in einer Reformu-

lierung der Zielhierarchie des FZ-Systems in den intergouvemementalen Abstimmwigspro-

zessen auf der EU-Ebene. Diese Reformulierung kann erfordern, daß die Ausgestaltung wid 

das Volumen der einzelnen FZ-Programme verändert wird oder auch, daß neue Fwiktionen 

der FZ in das bestehende Gesamtsystem integriert werden, die bislang bewußt nicht berück-

sichtigt wurden. 1417 

1415Dies gilt bspw. im Hinblick auf die anstehende Ost-Erweiterung der EU. 
1416Es kommt zu einer Verlinderung der Pr4ferenzkosten, die mit der Vergabe der FZ verbunden sind. 
1417Dies ist bspw. denkbar mit Bezug zur ,,reinen" Umverteilung. Entwickelt sich im Zeitablauf eine zunehmende 

Solidaritllt zwischen den Mitgliedstaaten, so kann ein Konsens aller Mitgliedstaaten entstehen, die bestehende 
Lücke im FZ-System bezüglich eines mitgliedstaatlichen Finanzkraftausgleichs zu schließen. 
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VI Schlußbetrachtungen 

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit galt der Notwendigkeit wid Geeignetheit der Vergabe 

von FZ zwischen den Mitgliedstaaten der EU als wirtschaftspolitisches Instrument. Es wurde 

der Frage nachgegangen, welche Netto-Wohlfahrtseffekte durch einzelne FZ-Programme wid 

insgesamt durch die Einrichtwig eines europäischen Finanzausgleichsystems im engen Sinne 

ausgelöst werden. Dabei nehmen die FZ im Zusammenspiel mit dem Integrationsprozeß viel-

gestaltigen Einfluß auf die sozio-ökonomische Lebenslage der BevölkerWig in den Mitglied-

staaten. Diese Effekte der Transfers besitzen eine elementare Bedeutwig für die Beurteilwig 

der FZ. Deshalb durfte die Untersuchwig nicht auf die rein ökonomischen Auswirkwigen der 

FZ-Vergabe beschränkt werden. Aufbauend auf die ökonomische Theorie des Föderalismus 

wurde ein normativer Referenzrahmen entworfen, der es erlaubte, über ökonomische Kriterien 

hinaus auch sozio-kulturelle, rechtliche wid politische Abwägwigskalküle zur Bewertwig der 

FZ heranzuziehen (vgl. Kapitel II). 

In Kapitel m erfolgte eine umfassende ErörterWig der Gesamtproblematik aus theoretischer 

Sicht. 

Zwiächst wurden die möglichen Ausgestaltungeformen der Transfers diskutiert, wobei die 

Unterscheidwig von allgemeinen wid auflagengebwidenen Zuweiswigen für die Praxis der 

FZ-Vergabe besonders wichtig ist. Anschließend wurde die Wirkungsweise der witerschiedli-

chen Ausgestaltwigsformen der FZ mit Hilfe einer mikroökonomischen lndifferenzkurvena-

nalyse analysiert. Es zeigte sich, daß die stimulierende Wirkwig auf das Bereitstellwigsniveau 

einer geförderten öffentlichen Leistwig bei einer zweckgebwidenen FZ, die zusätzlich mit 

einer Eigenbeteiligwig verbwiden wird, am höchsten ist. Aufhauend auf die Einsichten dieser 

Untersuchwig ließ sich bestimmen, welche Formen der FZ besonders geeignet sind, um die 

witerschiedlichen Ziele der Vergabe von FZ zu erreichen. Während distributionspolitische 

Ziele am besten mit allgemeinen Zuweiswigen zu verwirklichen sind, stehen witer allokativen 

wid wachstumspolitischen Aspekten zweckgebwidene FZ im Vordergrwid. 

Allerdings verdeutlichte die theoretische Analyse auch, daß bei der Vergabe von FZ aufgrwid 

von Unvollkommenheiten der politischen Märkte oder der rechtlich-organisatorischen Rah-

menbedingwigen Fehlentwicklungen möglich sind, durch die sachliche Ineffizienzen, Res-

sourcenkosten oder Präferenzkosten ausgelöst werden. So sind in den transferempfangenden 

GKS ein Mißbrauch auflagengebwidener Transfers wid Mitnahrneeffekte auch dann nicht 

auszuschließen, wenn erhebliche Kontrollkosten aufgewendet werden (Sickerverluste). Den 

Transfergebern verbleiben in aller Regel Handlwigsspielräume bei der Durchführung der Zu-
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weisungsprogramme, die zu einer wohlfahrtsmindemden Zentralisierung von Entscheidungs-

kompetenzen ausgenutzt werden können. hn Entscheidungsprozeß zur Vergabe der FZ kön-

nen zusätzlich Handlungsblockaden von den beteiligten Akteuren errichtet werden, die sich 

zwar durch konfliktminimierende Entscheidungsregeln abbauen lassen, aber Ineffizienzen bei 

der Ausgestaltung der Transfers begünstigen. 

Ein Urteil über den Netto-Wohlfahrtseffekt der Vergabe einer zwischenstaatlichen FZ macht 

daher eine differenzierte (Einzelfall-)Analyse erforderlich, bei der die Pro- und Kontraargu-

mente gegeneinander abgewogen werden. Da die zahlreichen Nutzen- und Kostenaspekte 

nicht objektiv erfaßt werden können, hängt ein Gesamturteil entscheidend von der Gewich-

tung der einzelnen Argumente durch den Politiker oder wissenschaftlichen Politikberater ab. 

Das empirisch-deskriptive Kapitel IV verdeutlichte die Schwierigkeit, ein konkretes Zielbün-

del für die Vergabe von FZ auf der EU-Ebene abzuleiten, da zwischen den Mitgliedstaaten in 

vielen Fällen ein Dissens bezüglich der Einzelziele besteht. Allerdings bestimmt der Maa-

strichter-Vertrag die Währungsunion, die Vollendung des Binnenmarktes und die Erweiterung 

der EU als unwiderrufliche Zielvorgaben des weiteren Integrationsprozesses. 

Die Analyse der rechtlich-organisatorischen Rahmenbedingungen des Integrationsprozesses 

wies vor allem auf zwei Aspekte hin, die bei der Gestaltung eines Finanzausgleichsystems 

besonders zu beachten sind. Um eine stabile Fortführung des Integrationsprozesses zu unter-

stützen, die eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung findet, sollten die FZ-Regelungen mög-

lichst transparent ausgestaltet werden und ausschließen, daß es zu einer übermäßigen Aus-

dehnung der Kompetenzen der zentralen EU-Ebene kommt. 

In Kapitel V wurden die theoretischen und empirisch-institutionellen Analyseergebnisse auf 

die Ebene der EU übertragen, um nun konkret die Notwendigkeit und die Geeignetheit der 

Vergabe von FZ zwischen den Mitgliedstaaten zu ermitteln: 

• Zur Notwendigkeit der FZ für die EU: 

Die Untersuchung demonstriert, daß es berechtigte Argumente für einen europäischen Finanz-

ausgleich im engen Sinne gibt, die sich systematisch an der Realisierung von Gemeinwohl-

zielen orientieren. Aus den Zielvorgaben der Maastrichter-Verträge ergibt sich in unterschied-

lichen Aufgabenbereichen ein zwischenstaatlicher Handlungsbedarf, der grundsätzlich durch 

die Vergabe von FZ gedeckt werden kann. Dabei ist die Bedeutung der einzelnen Funktionen 

der FZ entscheidend mit dem Stand des Integrationsprozesses verknüpft. 
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Im Rahmen der Untersuchung kristallisiert sich die Aufrechterhaltung und Förderung des 

Integrationsprozesses als zentraler Kern der Vergabe von FZ heraus. Denn die fortschreitende 

Integration der Mitgliedstaaten ist unbedingt notwendig, um eine Vielzahl der Probleme lösen 

zu können, mit denen die Mitgliedstaaten konfrontiert sind. Da sich aber die ökonomischen, 

politischen und sozio-kulturellen Rahmenbedingungen des Integrationsprozesses beständig 

verändern, 1418 darf der Stand der Integration nicht im Status-Quo verhaftet bleiben. 

Aus diesem Grund sind Kompensationszahlungen von großer Relevanz. Sie ermöglichen die 

einvernehmliche Einigung aller Verhandlungspartner zur Durchführung anstehender Integrati-

onsschritte, indem die Integrationsverlierer finanziell kompensiert werden. Solange die Ab-

stimmungsregeln der EU nur eine einstimmige Beschlußfassung bei integrationspolitisch be-

deutsamen Entscheidungen zulassen, kann auf die Leistung kompensatorischer FZ deshalb 

nicht verzichtet werden. Die Kompensationszahlungen leisten einen wichtigen Beitrag, ein 

dynamisches institutionelles Gleichgewicht in der EU aufrechtzuerhalten. Allerdings werden 

diese Kompensationen in der EU zumeist unter dem Deckmantel verschiedener Fachpolitiken 

vergeben, um die Akzeptanz in der Bevölkerung der betroffenen Mitgliedstaaten zu sichern. 

Bei dieser Verfahrensweise besteht jedoch die Gefahr, daß die politischen Entscheidungsträ-

ger ein Integrationstempo vorgeben, das die Einwohner überfordert. Langfristig kann dies 

dazu führen, daß die Bevölkerung ihre Zustimmung zu weiteren Integrationschritten in Frage 

stellt oder sogar dem gesamten Integrationsprozeß die politische Unterstützung entzieht. Dar-

aus leitet sich die Forderung ab, die Kompensationszahlungen explizit auszuweisen und trans-

parent zu machen. Die Geschwindigkeit des Integrationsprozesses kann dann weniger leicht 

über die Köpfe der betroffenen Bürger hinweg von den politischen Akteuren bestimmt wer-

den. 

Die zentrale Bedeutung für die Fortentwicklung des Einigungsprozesses besitzt aber die Ver-

gabe von FZ zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Denn erfolg-

reiche kohäsionspolitische Maßnahmen ermöglichen dynamische Integrationsfortschritte. 

Indem mit diesen zweckgebundenen Unterstützungsleistungen in den benachteiligten Mit-

gliedstaaten zukunftsfähige Wirtschaftsstrukturen aufgebaut werden, lösen sich vielfältige 

Konfliktlinien zwischen benachteiligten und weiterentwickelten Mitgliedstaaten auf, die bis-

lang die einvernehmliche Entscheidungsfindung im Rahmen der Abstimmungsprozesse auf 

1411Vgl. hierzu näher den Abschnitt IV-2.3 zwn europäischen Integrationsprozeß. 
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der EU-Ebene blockieren. Zudem tragen die kohäsionspolitischen FZ dazu bei, daß die Di-

mension der Probleme in einer Reihe anderer Politikbereiche verringert wird. 

Dies gilt z.B. für das Auftreten asymmetrischer Schocks in den einzelnen Mitgliedstaaten. In 

dieser Hinsicht besteht infolge der Währungsunion die Notwendigkeit, durch die Einführung 

expliziter stabilisierungspolitischer FZ die Entstehung gravierender Einkommens- und Be-

schäftigungseinbrüche zu verhindern, solange keine alternativen Instrumente verfügbar sind, 

die „besser" geeignet sind, die konjunkturellen Schwankungen aufzufangen. Diese Problema-

tik entschärft sich allerdings, wenn durch die kohäsionspolitischen Maßnahmen eine Diversi-

fikation der Wirtschaftstätigkeit in der gesamten EU eingeleitet wird, und in der Folge die 

Bedeutung asymmetrischer Schocks in der WWU insgesamt abnimmt. 

Die kohäsionspolitischen Maßnahmen erhöhen zudem die Realisierungschancen von FZ zur 

„reinen" Umverteilung. Denn die Nivellierung von Finanzkraftunterschieden scheitert zum 

heutigen Zeitpunkt an der extremen Heterogenität der Mitgliedstaaten. Sie führt dazu, daß ein 

merklicher Ausgleich der horizontalen fiskalischen Ungleichgewichte ein enormes Transfer-

volumen auslösen würde, und verhindert zugleich, daß die Bürger der einzelnen Mitglied-

staaten einen belastbaren europäischen Identifikationsbezug entwickeln. Erst wenn in den 

Mitgliedstaaten mit Unterstützung der Kohäsionsmaßnahmen homogenere Wirtschaftsstruktu-

ren und eine weitergehende europaweite Solidarität entstanden sein werden, sind verstärkt 

,,reine" Umverteilungsmaßnahmen möglich. Da die Mitgliedstaaten dann jedoch ohnehin we-

niger gravierende Finanzkraftunterschiede aufweisen und deshalb nur noch eine geringere 

Handlungsnotwendigkeit zur Vergabe derartiger horizontaler FZ besteht als zum heutigen 

Zeitpunkt, ergibt sich aus der Abhängigkeit der „reinen" Umverteilung von den kohäsionspo-

litischen Maßnahmen eine Dilemmasituation. 

Insgesamt zeigte sich, daß der Entwicklungsprozeß der europäischen Integration von einer 

Vielzahl an Interdependenzen, Abhängigkeiten und historischen Zufälligkeiten geprägt wird. 

Die hier angestellten Betrachtungen zu den Funktionen der FZ in der EU stellen deshalb kei-

nen Entwurf für die ferne Zukunft dar, sondern besitzen bereits heute entscheidende Relevanz. 

Die Voraussetzungen zur stabilen und (möglichst) friktionsfreien Fortführung des Integrati-

onsprozesses müssen so früh wie möglich geschaffen werden, da ansonsten in vielen Berei-

chen erhebliche Fehlentwicklungen nicht auszuschließen sind und Entwicklungschancen im 

Integrationsprozeß verpaßt werden, die später gar nicht mehr wahrgenommen werden können 
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(Pfadabhängigkeit). 1419 Zur Schaffung dieser Voraussetzungen leistet ein rationales Finanz-

ausgleichsystem einen wichtigen Beitrag. 

• Zur Geeignetheit der FZ für die EU: 

Um die Geeignetheit der FZ als wirtschaftspolitisches Instrument zu prüfen, erfolgte eine ein-

gehende Analyse der Politikgestaltungsprozesse auf der europäischen Ebene, die die potenti-

ellen Fehlentwicklungen bei der FZ-Vergabe und dadurch bedingte Wohlfahrtsverluste auf-

zeigt. Es rückte das europäische Verbundsystem, an dem der Ministerrat, die EK und das EP 

als Konsenspartner beteiligt sind, in den Mittelpunkt der Untersuchung. In diesem Zusam-

menhang wurde vor allem die eigenständige Regionalpolitik der EU deutlich kritisiert. Die 

Neigung der EK zur extremen (interventionistischen) Ausdifferenzierung der Einzelmaßnah-

men führt insgesamt zu einem komplizierten und intransparenten Förderkonzept, das zu einer 

ungenügenden Effektivität und Effizienz der kohäsionspolitischen Maßnahmen in den Mit-

gliedstaaten beiträgt. Die EU sollte sich auf eine temporäre Hilfe zur Selbsthilfe durch die 

Vergabe zweckgebundener FZ beschränken. 

Grundsätzlich jedoch besitzt das verflochtene Entscheidungssystem der EU ein besonderes 

Steuerungspotential, das es erlaubt, Wohlfahrtsgewinne zu realisieren, die innerhalb 15 de-

zentraler Entscheidungssysteme auf mitgliedstaatlicher Ebene nicht ausgeschöpft werden 

können. Die Verflechtungsstrukturen bieten die Möglichkeit, kooperative Problemlösungen 

für in horizontaler wie vertikaler Sichtweise komplexe Gesamtzusammenhänge auszuhandeln. 

Allerdings besteht unter Berücksichtigung des Einstimmigkeitsprinzips im Ministerrat die 

Möglichkeit von Entscheidungsblockaden, die eine einvernehmliche Problemlösung verhin-

dern und so den (zunehmend probleminadäquaten) Status-Quo zementieren. Diese Gefahr ist 

dann besonders groß, wenn erhebliche Unsicherheiten über die Wohlfahrtswirkungen der FZ-

Vergabe bestehen oder wenn ausschließlich Verteilungsfragen zur Entscheidung anstehen. 

Eine einstimmige Entscheidungsfindung zwischen den 15 Mitgliedstaaten wird in diesen Si-

tuationen zumeist nur durch die Anwendung konfliktminimierender Entscheidungsregeln 

möglich, die aber zu einer probleminadäquaten Ausgestaltung der FZ führt und deshalb Wohl-

fahrtsverluste zur Folge hat. 

1419 Als Beispiel sei auf die Währungsunion verwiesen. Die vorübergehende Einrichtung eines expliziten Finanz-
hilfemechanismus kann entscheidend zum Gelingen der Währungsunion beitragen. Wird es verpaßt die Funk-
tionsvoraussetzungen der WWU herzustellen, sind Fehlentwicklungen, wie bspw. ein weiterer Anstieg der 
Arbeitslosenzahlen in den Mitgliedstaaten, nicht ausgeschlossen, die möglicherweise die Akzeptanz des Inte-
grationsprozesses nachhaltig und unwnkehrbar beeinträchtigen. 
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Eine optimistischere Sichtweise der Politikgestaltungsprozesse auf der EU-Ebene ergibt sich, 

wenn es der EK gelingt, die Rolle eines katalysatorischen „dritten Partners" im Verhand-

lungssystem der EU zu übernehmen. Entscheidend ist, daß die EK im Zeitablauf eine hohe 

Reputation in dieser Rolle erwirbt, die von den am Verhandlungsprozeß beteiligten Mitglied-

staaten nicht in Frage gestellt wird. Die EK vertritt dann die langfristigen Interessenpositionen 

der Gesamtheit und hilft als Impulsgeber und Moderator der Verhandlungsprozesse, innovati-

ve Einigungsmöglichkeiten zu erschließen. Die Anstöße der EK würden in diesem Fall eine 

hohe Glaubwürdigkeit im strategischen Abwägungskalkül der mitgliedstaatlichen Entschei-

dungsträger und damit eine hohe einigungsfördernde Wirkung besitzen, da nicht zu befürchten 

wäre, daß einseitig der Interessenposition einer bestimmten Koalition an Mitgliedstaaten zu 

Durchsetzung verholfen wird. Auf diese Weise würde langfristig ein Interessensausgleich her-

gestellt, und das Problemlösungspotential des Verflechtungssystems optimal ausgeschöpft. 

Diesem Vorschlag zur Organisation des Politikgestaltungsprozesses liegt die These zugrunde, 

daß die Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten und die Ausübung der Steuerungsfunktion 

durch die EU-Ebene nicht grundsätzlich an polit-ökonomisch begründeteten Staatsversagen-

statbeständen scheitern müssen. Allerdings ist dies eine Frage, die empirische Untersuchungen 

darüber erfordert, ob die tatsächlich vorherrschenden Verhaltensmuster der Politiker und Bü-

rokraten eher eigennutz- oder gemeinwohlorientiert sind. Wenn es nicht gelingt, das koopera-

tive Element im Rahmen der EU-Verhandlungsprozesse zu stärken, bleiben in jedem Fall we-

sentliche Wohlfahrtsgewinne ungenutzt, die bei der Vergabe von FZ nur in einem kooperati-

ven Miteinander aller Entscheidungsträger realisiert werden können. Wird davon ausgegan-

gen, daß die Akteure die im Rahmen der europäischen Willensbildungsprozesse bestehenden 

Handlungsspielräume stets eigennützig auf Kosten der Gesamtheit ausnutzen,1420 so bleibt als 

Ausweg nur der Rückschritt zu der vielfach vorgeschlagenen „europäischen Minimalgemein-

schaft", 1421 die an das kooperative Verhalten der politischen Entscheidungsträger nur geringe 

Anforderungen stellt. 

Die dargelegten Schlußfolgerungen besitzen nicht nur für den Teilbereich der FZ eine große 

Bedeutung, sondern für die gesamte Aufgabenerfüllung innerhalb der EU. Wie in Abschnitt 

IV-2 verdeutlicht wurde, entwickelte sich im Zeitablauf eine gravierende Asymmetrie zwi-

schen der ökonomischen und der politischen Integration. Der ökonomische Integrationsprozeß 

mit dem fortschreitenden Abbau von Handelsbarrieren im Binnenmarkt (negative Integration) 

ist aber mit dramatischen Auswirkungen auf die politisch-gesellschaftliche Dimension ver-

1420s0 bspw. Vaube/ (1992) u. (1994). 
1421 Möschel (1994), S. 129; vgl. auch Möschel ( 1993) u. Muss/er/Streit (1996). 
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bunden. Die Lebenslagen der Bevölkerung in den einzelnen Mitgliedstaaten werden hierdurch 

entscheidend geprägt. Es ist zu konstatieren, daß den Nationen im Prozeß der ökonomischen 

Integration - der zudem von der politischen und technologischen Globalisierung der Wirt-

schaft verstärkt wird - in zahlreichen Politikbereichen die Fähigkeit abhanden kommt, dem 

staatlichen Handlungsbedarf im nationalen Rahmen gerecht zu werden. Hierdurch entsteht die 

Erfordernis, durch die Fortentwicklung der EU-Ebene neue Problemlösungskapazitäten zu 

erschließen. Dabei geht es keineswegs darum, daß die Regelungsinhalte der einzelnen Politik-

bereiche auf der zentralen Ebene entschieden werden. Vielmehr stellt die zentrale Ebene ein 

umfassendes Forum bereit, das die Suche nach kooperativen Problemlösungen im Sinne des 

Gemeinwohls der gesamten EU ermöglicht. Die negative (ökonomische) Integration wird auf 

diese Weise durch eine positive (politische) Integration ergänzt und vervollständigt. Eine ele-

mentare Handlungsberechtigung erhält die EU-Ebene damit aufgrund eines alternativen Ver-

ständnisses der Politikgestaltung, das den Problemstrukturen in einer globalisierten Welt 

Rechnung trägt. Die zentrale Aufgabe der EU ist es nach dieser Auffassung, die Kommunika-

tion zwischen den Verhandlungspartnern zu fördern sowie bislang verkannte Handlungsoptio-

nen aufzuzeigen und hierdurch neue Kompromißmöglichkeiten zwischen den divergierenden 

(mitglied)staatlichen und privaten Interessenpositionen zu erschließen. Viel seltener besteht 

die Notwendigkeit, daß die EU in Politikbereichen eigenständig entscheidet und damit Politi-

kinhalte (interventionistisch) ausgestaltet. 

Wird der europäische Integrationsprozeß diesem Verständnis entsprechend konsequent fortge-

führt, ergibt sich langfristig der Übergang zu einem Bundesstaat Europa. Dessen wichtigstes 

Charakteristikum ist nicht die Verlagerung von Aufgabenkompetenzen, sondern die Modera-

tion des Politikgestaltungsprozesses auf der zentralen Ebene, wodurch das konzertierte ge-

meinwohlorientierte Vorgehen aller betroffenen Teileinheiten gefördert und stabilisiert 

wird. 1422 Die Fortentwicklung zu einem derartigen Bundesstaat ist erstrebenswert, wenn bei 

den Bürgern der EU im Zeitablauf eine europäische Identität entsteht, so daß die Präferenzko-

sten, die mit der Verlagerung von Souveränitätsrechten auf die zentrale Ebene verbunden sind, 

nach und nach geringer werden. Zum heutigen Zeitpunkt löst eine Verlagerung von Verfas-

sungsfunktionen auf die EU-Ebene noch so hohe Präferenzkosten aus, daß diese Option in 

vielen Bereichen ausgeschlossen bleibt. Die bestehende europäische Politikverflechtung zwi-

schen den Mitgliedstaaten und der zentralen Ebene ist deshalb ein notwendiges Resultat der 

Entwicklungsgeschichte der EU und bei dem momentanen (geringen) europäischen Identifi-

kationsniveau eine effiziente Form der Willensbildung, die prohibitiv hohe Präferenzkosten 

'"'In ähnlicher Weise argumentiert Ebert (1999) für die nationalstaatliche Ebene. 
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vermeidet. Entwickelt sich jedoch ein belastbares europäisches Bewußtsein, so wird es zu-

nehmend effizient, zu supranationalen institutionellen Arrangements überzugehen, um so die 

Problemlösungskapazitäten des politischen Gesamtsystems der EU zu erhöhen. 

Diese abschließenden Bemerkungen verdeutlichen nochmals die Komplexität des Integrati-

onsprozesses. Die ökonomischen, politischen, rechtlichen und sozio-kulturellen Aspekte des 

Untersuchungsgegenstandes „europäische Integration" sind in der Realität untrennbar mitein-

ander verbunden. Um diesen Interdependenzen bei der Ausgestaltung der FZ in der EU ge-

recht zu werden, wurde der Versuch unternommen, nicht ausschließlich ökonomisch zu argu-

mentieren. Die zur Ableitung der Ergebnisse dieser Arbeit herangezogenen (wohlfahrtstheore-

tischen) Ansätze stoßen jedoch recht schnell an ihre Grenzen, weil ihr Erklärungsgehalt im 

Hinblick auf die politischen, rechtlichen und sozio-kulturellen Gesichtspunkte der Wirklich-

keit eng begrenzt ist. Eine umfassende, alle relevanten Blickwinkel integrierende Theorie be-

steht jedoch momentan nicht und es erscheint ausgeschlossen, daß es zukünftig gelingen 

könnte, die zahllosen Einflußfaktoren im Rahmen einer einheitlichen Theorie zu erfassen. 

Deshalb bleibt für die Behandlung des Themas nichts anderes übrig, als unterschiedliche theo-

retische Ansätze heranzuziehen, die jeweils empirisch bedeutsame Teilaspekte der Gesamt-

problematik aufgreifen. Nach diesem methodischen Ansatz wurde in dieser Arbeit verfahren. 

Dabei wurde jedoch nur eine Teilstrecke auf dem Weg zu einem tiefergehenden Verständnis 

des europäischen Integrationsprozesses und der Wirkungsweise zwischenstaatlicher FZ zu-

rückgelegt. Die Analyse blieb ausschließlich auf wohlfahrtstheoretische Ansätze beschränkt, 

wobei mit der mikroökonomischen Indifferenzkurvenanalyse die (rein) ökonomische Dimen-

sion und mit der ökonomischen Theorie der Politik sowie der Theorie der Politikverflechtung 

die politisch-institutionelle Dimension berücksichtigt und in einen gemeinsamen Bewertungs-

rahmen zusammengeführt wurde. Ausgehend von der grundlegenden Einsicht, daß die Theo-

rienvielfalt für die Wissenschaft fruchtbar ist, müssen zahlreiche alternative Forschungsansät-

ze beachtet werden. Denn „disziplinäre Scheuklappen sind keine Tugend."1423 So stellen eine 

Institutionenanalyse aus evolutorischer Perspektive oder stärker politikwissenschaftlich (Inte-

grationstheorie) und soziologisch (Systemtheorie) ausgerichtete Forschungsansätze vielver-

sprechende neuere Ansatzpunkte für die Untersuchung zwischenstaatlicher FZ im dynami-

schen Einigungsprozeß Europas dar. Die Entwicklung dieser theoretischen Denkmodelle und 

der Versuch, die Erkenntnisse der heterogenen Arbeiten sinnvoll miteinander zu verknüpfen, 

ist eine anspruchsvolle Forschungsarbeit, die in der Zukunft noch zu leisten ist. 

1423 Prisching (1996), S. 13. 
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